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MONACENSIS

Die WürttembergifchenVierteljahrsheftefürLandesgefchichte, 
welche zufolge eines Übereinkommens zwischen dem vormaligen Statistisch-Topo­

graphischen Bureau mit dem Württembergischen Altertumsverein und dem Verein 

für Kunst und Altertum in Ulm und Oberschwaben vom Jahr 1878 ab als Teil 

der Württembergifchen Jahrbücher für Statistik und Landeskunde 
herausgegeben worden sind, werden, nachdem dieses Übereinkommen im Lauf des 

letzten Jahres von den beteiligten Vereinen gekündigt worden ist, mit dem gegen­

wärtigen 4. Heft ihres 13. Jahrgangs zu erscheinen aufhören.

Die Württembergifchen Jahrbücher selbst werden dagegen mit dem 

gleichen Inhalt und Umfang wie vor 1878 forterscheinen und der dem Statistischen 

Landesamt durch das Statut vom 5. Juni 1856 gestellten Aufgabe: „für die Ver­

breitung derjenigen Gegenstände, welche zur Kenntniss des Landes und der öffent­

lichen Verhältniffe dienen, durch Publikationen zu sorgen,“ zu entsprechen suchen; 

im Rahmen dieser Aufgabe werden daher auch Beiträge geschichtlicher Natur, sofern 

durch sie das Verständnis der jetzigen Zustände und ihrer Entwicklung erleichtert 

wird, nicht ausgeschlossen sein.

Druck von W. Kohlhammer in Stuttgart.
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I. Statistisches Landesamt.

Ausgrabungen, Entdeckungen und Restaurationen in deu Jahren 1878—1887 1).
I. Älteste Steinzeit.

Anläßlich der Erweiterung des Cannftatter Bahnhofs iin Winter 1886—87 
wurden am Seelberg, in der Nähe der Stelle, wo im Jahr 1816 der bekannte 
Mammutfund gemacht wurde, menschliche Skelette gefunden, welche den Beweis liefern, 
daß der Mensch als Zeuge der Eiszeit noch zusammen mit dem Mammut in unserer 
Gegend gelebt hat; es wird hiedurch zugleich die Vermutung derjenigen unter­
stützt, welche in der Cannftatter Mammutgruppe das Werk menschlicher Hände, 
ein zur Aufbewahrung der Jagdbeute bestimmtes „prähistorisches Elfenbeinlager“, 
erblicken. Im oberflächlichen Lehm mit Renntier-, Hirsch-, Ochsen- und Wisent­
knochen fand sich ein Kinderskelett mit einem Steinmeißel von Hornblendegneis 
von einer seltenen Form, nämlich bloß einseitig als Meißel, nicht zweiseitig als 
Flachbeil zugefchliffen. Bei den weiteren Grabarbeiten fanden sich noch mehrere 
Skelette, merkwürdigerweise lauter Kinderskelette; erst im Februar stieß man auf ein 
weibliches Skelett, dessen Schädel aber leider zertrümmert wurde. Besonderes In­
teresse aber boten hier zwei Beigaben: ein Halsband aus schwarzen Gagatperlen und 
weißen Marmorperlen bestehend mit zwei kleinen Beilchen aus weißem Marmor ab­
schließend und eine große roh gearbeitete und ebenso roh ornamentierte Schüssel, 
deren Scherben zwischen den Füßen des Skelettes lagen. (Staatsanz. 1887 S. 403.)

Als eine weitere Parallele zum Hohlefels bei Schelklingen und Ofnet bei 
Utzmemmingen zeigt sich die Bocksteinhöhle im Lonethal bei Rammingen. 
Dort wurden von Oberförster Bürger, Dr. Losch und Helfer Köstlin in den Jahren 
1883 u. ff. Ausgrabungen veranstaltet, denen sich in der Folge auch der Ulmer 
Altertumsverein anschloß. Die Höhle erstreckt sich im oberen weißen Jura etwa 
12 in in den Berg hinein, ist vorne 10, hinten 5 m breit. Nach Durchgrabung einer 
Moderschiebt von 50 cm Stärke, bestehend aus Schutt und etwas organischen Resten, 
stieß man auf die eigentliche Fundschicht nur 30 cm stark aus kleinen schotterartigen 
Felsftückchen bestehend und nur wenig mit Lehm vermischt. In dieser Schichte lagen 
nesterweise die Kohlenreste, Knochen, Feuersteingeräte, Thonscherben u. s. w. Die 
ca. 200 Feuersteingeräte lassen sich der Form nach als Lanzen und Pfeilspitzen, 
axtartige Werkzeuge, Pfriemen, Meißel, Messer, Sägen, Schaber u. dgl. bezeichnen. 
Die gefundenen Knochen, sämtlich gespalten, entstammen dem Pferd, Bären u. s. w. 
Die hiebei gefundenen Hufe müssen einer sehr kleinen Pferderaffe angehört haben. 
Ferner wurden gefunden Spitzen aus Horn, einige Muscheln, von denen eine auf-

1) Die in dem I. Jahrgang 1878 (S. 35, 93) der Vierteljahrshefte von dem Mitglied des 
Stat. Landesarats, Prof. Dr. E. Paulus, gelieferte Übersicht der „Ausgrabungen, Entdeckungen 
und Restaurationen aus den Jahren 1876 und 1877 — nebst Anhang von Prof. Dr. Wintterlin 
über Münzfunde — ist seither nicht fortgesetzt worden. Die nachstehende auf Veranlassung des 
Stat. Landesamts von M. Bach in der früheren Anordnung bearbeitete und von Finanzrat 
Dr. Paulus durchgesehene Zusammenstellung, für welche sich in der Zwischenzeit reicher Stof 
angehäuft hat, dürfte daher den Lesern der Vierteljahrsheste willkommen sein.

Württembergische Vierteljahrsheste 1890. 1
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fallenderweise bei uns gar nicht, sondern nur im Allgäu-Becken vorkommt. Endlich 
fanden sich noch vor Schiefersplitter, dann Thonscherben von Gefäßen ungebrannt 
und einfache Verzierungen zeigend. Von Menschenknochen wurde keine Spur ent­
deckt, dennoch ist nicht zu zweifeln, daß diese Höhle in prähistorischer Zeit von 
Menschen bewohnt war, die weder Eisen noch Erz kannten, deren Feuersteingeräte 
und Waffen alle noch in rohester Weise geschlagen, nicht geschliffen wurden. Kein 
Stück, weder Stein noch Horn, ist durchbohrt. (Schwäb. Merk. S. 1945 Jahrg. 1883).

2. Pfahlbauten.

Im Mai 1879 ließ Oberförster Frank im Beisein von Mitgliedern des Vereins 
für vaterländische Naturkunde auf der von demselben schon im Jahr 1875 entdeckten 
Pfahlbauftation im Sfeinh auser Ried den Grund eines Pfahlhauses bloslegen. Der 
mit Dielen in mehreren Schichten belegte Fußboden und die von senkrecht einge­
rammten Dielen gebildeten Seitenwände des Haufes waren aufs deutlichste sichtbar.

Im Sommer 1880 fand Prof. Dr. Miller in Rupprechtsbruck, Gemeinde 
Fronhofen, OA. Ravensburg, eine weitere Pfahlbaustation. Bei der ersten Nach­
grabung traten zu Tag senkrechte Pfähle und einzelne Querpfähle, später fand man 
eine Horizontallage aus dem Seegrund, die durch schiefe Pfähle befestigt war. Neben 
den Gebäuderesten wurden viele Feuersteine, Geschirrscherben, bearbeitete Knochen, 
Gebiße von Hirsch, Reh, Rind, Dachs, Biber, Wolf etc. gefunden. Die Artefacte 
sind sämtlich sehr roh und weisen aus ein höheres Alter bin, als die Station bei 
Schulenried. (Staatsanz. 1881 S. 217.)

Im Jahr 1882 stieß Oberförster Frank auf einer Halbinsel am Olzreuter 
See bei Schuffenried auf weitere unzweifelhafte Spuren uralter menschlicher Kultur, 
die den Funden nach zu schließen der neolithischen Steinzeit angehören und mit 
den Pfahlbauten des Federseebeckens gleichaltrig zu sein scheinen. Im ganzen 
wurden gefunden 413 Feuersteine, worunter 308 Splitter; unter den 105 Artefacten 
sind 29 Pfeilspitzen, 37 Schaber, 22 Meller, 8 Sägen, 9 nicht näher bestimmbare. 
Ein späterer Bericht spricht von 784 Stück Feuersteinen. (Staatsanz. 1883 S. 1033.) 
Die Steinartefacte find fein geschliffen und bestehen aus 10 Steinbeilen, worunter 
2 halbfertige und 2 Steinmeißel. Unter den ersteren befindet sich ein Steinbeilchen 
in Hirfchhornfafung aus grünem Nephrit; die übrigen sind aus Serpentin, Granit, 
alpinem Glimmerschiefer und schwarzem vulkanischem Tufi’. Die beiden Steinmeißel­
eben bestehen ebenfalls aus Nephrit. Von Hornartefacten wurden gezählt 16 Stück 
aus Edelhirschgeweih, ferner eine Haarnadel, Pfriemen und Meißel aus Knochen. 
Von Metall keine Spur, ebenso fehlen Gelpinnfte und Holzarten. Als weitere Fund­
gegenstände feien genannt: Kornquetfcber, daruntereiner aus Phonolith, Reib- und Polier­
steine, 2 Bergkrystalle, Roteisensteine, Birkenrinde, Knochen von Rind und Schwein.

3. Opferftätten und Ringwälle.

Im April 1882 wurde auf dem Lochenstein, OA. Balingen, vom An­
thropologischen Verein unter Leitung von Prof. Fraas eine kleine Ausgrabung an der­
selben Stelle ausgeführt, wo schon früher Prof. Fraas eine solche veranstaltet hatte, 
deren reichhaltiges Ergebnis im K. Naturalienkabinett aufgestellt ist. Der ganze Humus 
auf dem Felsplateau zeigt eine eigentümliche schwarze Färbung, wie sie auf den be­
nachbarten Bergspitzen, dem Schaafberg, Plettenberg u. s. w. nicht vorkommt. In diesem 
Humus findet sich ein Gemisch von Asche, Tierknochen, Kohlen, Scherben, mitunter 
auch Bronzegegenstände. Diesmal kamen Knochen vom Rinde, Schafe, Schwein, 
Zähne, ganze Kiefer, der Hus eines Pferdes zum Vorschein ; dann Thonscherben rohester 
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Art, ohne jede Verzierung, endlich ein eigentümlich geformter Stein, welcher für einen 
Schleifstein erklärt wurde (s. „Die altheidnifche Opferstätte auf dem Lochenstein“, Vor­
trag in der Sitzung der anthropologischen Gesellschaft am-28. Januar 1882 im Korrefpon- 
denzblatt für Anthropologie 1882 Nr. 3 und Schwäbische Kronik 1882 S. 168).

Eine ähnliche Niederlassung wurde auf dem Goldberg bei Pflaumloch 
nachgewiesen. Rings um den Berg liegt ein Kranz von Steinbrüchen, beim Ab­
räumen der darüber liegenden Humusschichte wurde man zuerst auf die sich dort 
findenden Scherben, Knochen und andere Spuren früherer menschlicher Ansiedlung 
aufmerksam. In der unteren Hälfte dieser Humusdecke liegt eine schwarze Erd­
schichte (Kulturschichte) von durchschnittlich 1 Fuß Mächtigkeit, in welcher 
Scherben der verschiedensten Art und Größe sich fanden. Das Material besteht aus 
mehr oder minder feinem Ton, der bei den größeren und gröberen Geschirren mit 
weißen Kalkstückchen oder Sand vermischt ist. Einzelne sind innen oder außen 
rot, einer auch mit einer bläulichen Farbe angestrichen. Die ehemaligen Formen 
lassen sich sehr gut aus den Scherben nachweisen; es waren hauptsächlich Urnen 
und Schüsseln meistens von sehr bedeutendem Umfang und entsprechender Dicke der 
Wände (Bodendicke bis zu 3 cm). Sodann finden sich Scherben von kleineren 
Näpfen, welche die verschiedensten Formen aufweisen, flache, außen mit einem 
niederen verzierten Rand versehene Teller, Bruchstücke von Thonsieben mit runden 
Löchern von 3 mm Durchmesser; ferner kleine zierliche Gefässe und endlich ein 
Stück von einem Gefäß mit nach unten konkavem, ziemlich hohem Fuß, das eine 
Art Doppelfchale darstellte. Getragen beziehungsweise aufgehängt wurden die 
größeren Gefälle an Schnüren, welche durch am obern Rand eingebohrte Löcher, 
gezogen wurden, oder an Henkeln, welche teilweise selbst wieder durchbohrt waren, 
oder es waren auch an der Außenwand der Gefälle nur Wülste behufs hellerer Hand­
habung angebracht. Die Scherben, besonders die von kleineren Gefässen, sind mit 
verschiedenen primitiven Verzierungen geschmückt. Von Tierresten sind am häufig­
sten Knochen vom Pferd, Rind, Schwein, Schaf und Hirsch; seltener solche von 
Wiesent, Reh, Biber, Vogelknochen und Flußmuscheln. Regelmäßig und am schönsten 
bearbeitet sind die Hirschgeweihe, als Meißel, als Hefte für Steinwerkzeuge u. dgl. 
(Schwäb. Kronik 1883 S. 445.)

Die Zahl der R i n g b u r g e n und anderer ähnlicher Verschan z ung e n 
bat sich seit der Ausgabe des Werkes von Paulus d. ä. über die Altertümer in 
Württemberg bedeutend vermehrt; Paulus zählte nur 45 derartige Verschanzungen, 
jetzt find deren über 100 nachgewiesen. Diese namhafte Vermehrung unseres Wissens 
Über diese Denkmäler alter Kriegsbaukunst ist hauptsächlich einer auf Antrag von 
Paulus d. j. im Jahr 1880 von dem vormal. Stat.-Top. Bureau angeordneten Auf­
nahme der, insbesondere auf Forstgrund vorhandenen Altertümer mittels eines an die 
Forstämter versandten Fragebogens zu verdanken, welche sich als überraschend er­
giebig, namentlich auch in Beziehung auf die Kenntnis der Grabhügel erwies. Die 
Fragebogen wurden beinahe ausnahmslos mit großer Sorgfalt ausgefüllt und die 
Lage der betreffenden Gegenstände und Fundstätten in die betreffenden Atlasblätter 
eingezeichnet, so daß den württembergifchen Forstleuten das Verdienst gebührt, die 
Altertumskunde des Landes durch ihre Bemühungen wesentlich bereichert zu haben. 
(Staatsanz. 1881 S. 561.) Aus der großen Zahl der neu entdeckten und beobach­
teten Ringwälle sollen nachstehend nur die bedeutenderen oder näher untersuchten 
angeführt werden (vgl. Das Königreich Württemberg I, 119—125).

In Oberschwaben sind (zum Teil auch durch die Bemühungen von Lehrer 
Peter, Dr. Miller, Lehrer Wetzel in Roth und Anderer) folgende Ringwälle neu ent­
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deckt worden: Die Rinkenburg an der Ostrach bei Wilhelmsdorf, die Rinkenburg 
bei Schmalegg, die alte Burg bei Wilflingen, OA. Riedlingen, der Burren bei Urfen­
dorf, OA. Saulgau, die Heuneburg bei Upflamör, OA. Riedlingen (s. Vierteljahrsheft 
1881 S. 50), die alte Burg im Brunnenholz bei Michelwinnenden, die Fritzenburg 
bei Warthausen, der Burgstall im Grindlemoos bei Emmelhofen, OA. Wangen, der 
Burgbühl bei Hünleshofen, OA. Leutkirch, die Lehnensburg bei Laimnau, der Schloß­
bühl bei Selireckensee, OA. Ravensburg, die Werke am Schroffrand des Illerthals 
bei Ober- und Unterbalzheim, beim Gertbof und bei Wangen.

Auf der Alb: Der Michelsberg bei Altenstadt, OA. Geislingen, der Schloß­
garten bei Deggingen, die Schwedenschanze zwischen Seeburg und Trailfingen, 
Alt-Eybacb bei Weiler, OA. Blaubeuren, ein Ringwall bei der Laufenmühle im unteren 
Lauterthai, die Hunnenburg bei Giengen a. d. Fils, dann die Schwedenschanze auf 
dem Aienbuch bei Wurmlingen, OA. Tuttlingen.

Im Schwarzwald: Der Rudolsberg bei Calw, ausgenommen von Ober­
förster Hepp.

Im Unterland und Fränkischen: Der Ringwall beim Himmelreichs­
hof, Markung Rückershagen , auf dem rechten Ufer der Brettach; ferner ein solcher 
gegenüber der Burg Amlishagen. Im Jagstthal liegt ein doppelter Ringwall bei 
Stimpfach, das alte Schloß genannt, ein zweiter gegenüber Langenburg, ein weiterer 
zwischen Bieringen und Aschhausen auf der rechten Seite des Erlenbachthais mit 
mächtigem Wall und Graben. An der Ostseite des verschanzten Berges liegen auf 
einem Vorhügel im grünen, vom Wald umschlossenen Erlenbachthal die Ruinen der 
kleinen Burg Urhausen. Der merkwürdigste Berg seiner Art ist der Burgberg bei Ober­
speltach, OA. Crailsheim; dieser große Berg ist durch Menschenhand vollständig um­
geformt und bildet jetzt ein schönes eirundes, ringsum von 2 breiten Umgängen 
umgebenes Stufenwerk. — Auf dem Stromberg find zu nennen: die Lienzinger 
Burg, die Eselsburg, der Teufelsberg bei Hohenhaslach, der Michaelsberg bei Bönnig­
heim. Drei dieser Berge, die Lienzinger Burg, die Eselsburg und der Michaelsberg 
tragen Trümmer aus dem Mittelalter, aber ihre Lage und Form, sowie der ganze 
Umfang ihrer Erdwerke sprechen für uralte Verschanzungen. Schließlich sei noch 
erwähnt die Opferstätte auf dem Baiseisberg bei Horrheim und der Ringwall aus 
dem Kappelesberg bei Fellbach. (Schwab. Kronik 1880 S. 1989, 1882 S. 627.) 
Als uralte Opferstätten wurden ferner erkannt: der Dreifaltigkeitsberg bei Spai­
chingen, zugleich Ringwall, und der Belsenberg bei Künzelsau (Vierteljahrsb. 
1881 S. 283).

Außerdem find in neuerer Zeit in Oberschwaben durch Prof. Dr. Miller 
noch weitere Ringwälle und Erdwerke ermittelt worden: So der Drackenstein ob 
Laimnau. Per Name knüpft sich an den großen erratischen Gneißblock, der dort 
liegt. Das befestigte Plateau hat einen Längendurchmeffer von 110 m. Man er­
kennt hier insbesondere, wie die altgermanischen Erdanlagen sich ganz an die natür­
lichen Verhältnisse anpassen; sie fehlen, wo der steilere Abhang sie überflüssig macht, 
und sind verdoppelt gegen die nördlich folgende Ebene hin. Ferner die Arnoldsburg 
in den Schüttern im Meerbolz; auf einem steilen und ziemlich schmalen, südlich 
flacheren waldbedeckten Grad, hoch über dem linken Argenufer oberhalb Laimnau 
zeigt sich ein merkwürdiges System von Wällen und Gräben, durch welche 6 befestigte 
Plätze von verschiedener Form und Höhe abgeschieden werden. Weiter die Höhen­
burg bei Wettis aus der Südseite des Degersees. Die Ausdehnung von Ost nach West 
beträgt 80 m. An diese 3 größeren Ringburgen reiben sich noch folgende kleinere 
Erd werke an. Das „Kapsle“ am Degersee und die Seegräben, das Käpfle von 
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Rattenweiler, das „Schänzle" auf dem Wiesflecken bei Laimnau und die Burg im 
Winkelholz zwischen der von Rattenweiler nach Apflau führenden Straße Eine 
weitere Ringburg trifft man, wenn man dem bei Laimnau einmündenden Bollen­
bach nach Norden in sein Quellgebiet folgt, zwischen Obereisenbach und Preften- 
berg im Arberwald auf dem sog. Schloßbühl, von welchem die Volkssage nicht un­
richtig sagt, daß er ein Heidenschloß getragen habe. (Zeitschrift des Bodensee­
vereins XIV 89 ff.)

Auf Eltinger Markung entdeckte endlich im Jahr 1886 Baurat Seeger 
auf der linken Seite des nordwestwärts ziehenden Glemsthals auf dem Berge 
„Glemseck“ einen noch wohlerhaltenen Ringwall. Derselbe liegt 3/4 Stunden 
nordwestlich von dem bekannten Wirtshaus zum Schatten. Von Grabensohle zu 
Grabensohle gemessen ist er über 120 m lang und 70 breit. (Staatsanz. 1886 S. 461.)

4. Grabhügel.

Wie oben schon erwähnt, haben die Aufzeichnungen der Forstbeamten des 
Landes eine reiche Ausbeute, auch bezüglich der zahlreich noch in den Waldungen 
erhaltenen Grabhügel, geliefert. Im Jahr 1877 kannte man deren 2241, jetzt über 3000.

Obenan steht, sowohl was die Ausdehnung des Hügels, als auch den Wert 
der darin gemachten Funde betrifft, das Fürstengrab Kleinasbergle bei Ludwigs­
burg. Aufgemuntert durch die reichen Erfolge bei der Belleremise im Jahr 1877 
erschloß im Mai und Juni 1879 Prof. Dr. Fraas auch diesen Hügel (Korrespondenz­
blatt der deutschen Gesellschaft für Anthropologie 1881 Nr. 7, Schwäbische Kronik 
1880 S. 1109 und das Königreich Württemberg I S. 126, Deutscher Reichsanzeiger 
1880 Nr. 148, Abbildungen bei Lindenfchmit Bd. III.) Leider war das männliche 
Grab schon vor Urzeiten ausgeraubt; die bei der weiblichen Leiche gefundenen kost­
baren Gegenstände weifen auf das 4. und 5. Jahrhundert vor Christi zurück; die 
beiden griechischen Schaalen mit aufgesetztem Goldblech bilden ein Unikum, wie 
solche bis jetzt nirgends gefunden worden find. Die Funde befinden sich in der 
Staatssammlung vaterländischer Kunst- und Altertumsdenkmale.

Von während des angegebenen Zeitraums ausgegrabenen Grabhügeln find 
zu erwähnen:

Von den nordwestlich von Rossach, OA. Künzelsau, an der sogenannten 
Sachsenstraße befindlichen 6 Grabhügeln wurde einer im Jahr 1879 geöffnet. Er 
hatte 20 m im Durchmeffer, die Öffnung ergab Thonscherben, eine große Urne und 
Leichenbrand. (Oberamtsbeschreibung Künzelsau S. 252.)

Im Jahr 1879 wurden bei Althausen, OA. Mergentheim, durch Hauptmann 
Wepfer Grabhügel geöffnet. Die Funde kamen teilweise in die Haller Sammlung.

Im Jahr 1880 fanden regelrechte Ausgrabungen durch den historischen 
Verein für Württembergisch Franken, in der Waldflur Hechbronnen auf der Markung 
Westernhausen an der Jagst statt. Außer einem Steinring und Kohlenresten fand 
sich jedoch nichts vor. (Vierteljahrshefte 1880 S. 285.)

Bei Wachendorf und Altheim, OA. Horb, hat Freiherr von Ow Grab­
hügel geöffnet. Gefunden wurden Scherben von ungebrannten Gesässen, Feuerstein- 
mefferchen, Pfeilspitzen, Bronzegegenstände, worunter eine Situla, Perlen. In Alt­
heim prachtvolle Armringe. (Vierteljabrshefte 1881 S. 79/80.)

Im März 1880 ließ der historische Verein Heilbronn in der Nähe des 
Schweinsbergs zwei Hügel öffnen. Der eine Hügel hatte einen Umfang von 40 m. 
Die Höbe betrug 90 cm. Es wurde ein Kreuzschnitt in denselben gemacht, bis 
man auf große Sandsteinplatten kam, von denen sich annehmen ließ, daß sie an 
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Ort und Stelle gebrochen worden seien. Bei 120 cm Tiefe stieß man auf eine 
Kohlenschichte, die in lettigem Lehm eingebettet war, über derselben lagen Sand­
steinbrocken in regelloser Weise zusammengehäuft. Von Urnenscherben oder Metall­
gegenständen fand sich keine Spur. (Historischer Verein Heilbronn Heft I.)

Auf dem Binsenbühl bei Balingen südlich von der Stadt befinden sich 
5 Grabhügel. Einer derselben wurde im Frühjahr 1880 geöffnet, man fand unter 
einer Steinfetzung das Skelett einer Frau mit 2 glatten, hohlen, bronzenen Armringen 
und einem schwärzlichen Gefäß neben dem Kopfe; der Steinsatz war auffallend 
regelmäßig gebaut, 4 m laug und 1 1/2 m breit und von Südwesten, wo auch der 
Kopf des Gerippes, gegen Nordosten gerichtet. Die schwarze Schale lag unter einem 
sogenannten Laibstein.

Auf der Markung Truchtelfingen wurden im Mai 1880 zwei Hügel auf 
dem Degenfeld geöffnet. Unter einem großen Steinsatz fand man das Skelett einer 
Frau, darunter ein weiterer Steinsatz und ein männliches Skelett mit eisernem Schwert 
und bronzebesetztem Wehrgehäng. Zahlreiche Urnen lagen zerdrückt um die 
Leichen, innerhalb des Steinsatzes. Als Beigabe befanden sich Reste eines jungen 
Schweins. (Oberamtsbeschreibung Balingen S. 244/46.)

Im Frühjahr 1882 wurde bei Ri el i ngsb a u se n , OA. Marbach, durch Prof. 
Fraas ein Grabhügel ausgegraben. Auf dem Gipfel des Hügels stand eine Linde, 
welche gefällt werden mußte; unter diesem Baum fand sich zuerst das Schulterblatt 
eines Hirsches, dann ein Schädelstück, verschiedene kleinere Knochen und endlich 
etwa 2 m tief die Lagerstätte der Leiche; daneben einige Scherben und 2 Bronze­
stückchen: Ohrringe oder Heften zum Zufammenfafen der Kleider. Vom Gerippe 
war so gut wie nichts mehr erhalten, alles war in dem überaus trockenen Boden, 
wahrscheinlich auch infolge des hohen Alters der Überreste, ganz und gar vermodert 
und zu Erde geworden. (Scliw. Kronik 1882 S. 379.)

In der Nähe von Baldern wurden im Juli 1882 unter Leitung des fürftl. 
Wallersteinschen Archivars, Freih. v. Löffelholz, am westlichen Ende des Tier­
gartens Grabhügel geöffnet. Aus einer Tiefe von etwa 1 m wurden 2 Urnen heraus­
gegraben, eine größere im südwestlichen und eine kleinere im nordöstlichen Teil 
eines 6 m langen Hügels. In der Nähe der kleinen Urne fand man zwei spiral­
förmig gewundene Armspangen aus Bronze, wovon die eine noch vollständig erhalten 
ist, dabei lag auch ein Halsschmuck aus rund und eckig geformten Bernsteinperlen 
und länglichten Türkisstücken zusammengesetzt. Größere Armringe und kleinere 
Bronzeperlen fanden sich da und dort im Grabe verteilt. (Schwäb. Kronik 1882 
S. 1227.)

In Oberschwaben wurden bei Mengen Grabhügel geöffnet. Mau fand 2 
Bronzeringe und 1 Fibel.

Ferner ließen Oberförster Frank und Apotheker Valet zwischen Schussen- 
ri ed und Reichenbach 2 Hügel öffnen. Die Staatssammlung erwarb aus Pfedel­
bach, OA. Öhringen, 2 schöne Armringe, ferner von der Münsinger Alb: Arm­
ringe, Nadeln, eine Bronze-Spirale und einen Steinhammer.

Der historische Verein zu Heilbronn ließ im Jahr 1883 an der neuen Jäger­
straße eine Reihe von Gräbern öffnen. Es fand sich ein ganzes Urnenlager; die 
Thongeschirre bestanden aus Schüsseln, Schalen, Bechern und sogenannten Riesen­
urnen. Dieselben waren aus schwarzem Thon gefertigt, außen rötlich, ohne alle 
Ornamentierung, enthielten mitunter Knochen und Kohle, sie lagen schief aufeinander­
getürmt. Außerdem fand man 2 Bronzenadeln mit runden Köpfen, 2 federnde Ge­
lenkspangen und 2 Ringe aus Glas und einer schwarz und weiß gefleckten Pasta. 
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Beim Graben einer Doble in der oberen Allee, in der Nähe des Kommerzienrat 
Meißnerfchen Hauses, ebenfalls in Heilbronn, fand sich das Einzelgrab eines Weihes. 
An den Unterfüßen sah man deutliche Spuren von Edelrost, auch lagen an denselben 
2 schön gebuckelte Bronzeringe. (Heft III des hiftor. Vereins S. 22 fl'.)

Bei Königsheim, OA. Spaichingen, wurden im Jahr 1884 durch Ober­
landesgerichtsdirektor v. Föhr und Pfarrer Hauser Grabhügel eröffnet. Funde: 
neben Skelettresten Urnen und Bronzegegenstände, worunter ein Zängcben und eine 
Nadel mit Öse, eine Fibula, mehrere Ringe u. dergl. In einem Grab eine Art Stein­
sarg, bestehend aus rohen Steinplatten, welche in der Form eines sargähnlichen 
Rechtecks zusammengestellt waren. Neben dem Steinsatz lag noch eine Art Wetz­
stein, etwa 15 cm lang, rund und am dickeren Ende durchbohrt. (Staatsanz. 1884 
S. 1461, Merkur S. 1478. 1485.)

In Rohlingen, OA. Ellwangen, öffnete im Frühjahr 1885 Prof. Kurtz auf 
der Neunheimer Haide einen Grabhügel und fand einen spiralförmigen Armring und 
eine schöne Radnadel von Bronze. Im Hügel war ein Steinring, (OA.Bescbr. Ell­
wangen S. 327.)

In den Waldungen zwischen Hoblbach und Stocken, Gemeinde Rindel bach, 
und im Walde „alter Brand“ bei Schretzbeim, OA. Ellwangen, wurden zwei Afchen- 
Urnenfelder gefunden, welche außerordentlich große Massen Urnenfeherben enthielten. 
Im Staatswald Hüllenbuck daselbst fand sich ein weiteres Lager solcher Scherben, 
(s. Oberamtsbeschr. Ellwangen S. 668.)

Zwischen Ludwigsburg und Harteneck befinden sich Aschen- und Urnen­
felder, auf welche Oberstlieutenant v. Molsberg aufmerksam machte. Wirkliche 
Totenurnen, Steinbeile aus Grünstem und ganze Haufwerke von Aschen, Kohlen und 
Knochen lassen auf Leichenbestattung durch Brand schließen.

Bei Pfeffingen, OA. Balingen, wurde ein höchst interessanter Bronzefund 
im Mai 1885 in einem Privatwald nahe der alten Burgfelder Steige gemacht. Auf 
einem kleinen Raum beieinander liegend, ca. 1 Fuß unter dem Waldboden, wurden im 
ganzen 102 Bronzeobjekte, worunter 20 Armringe verschiedener Größe und Stärke, 25 
Sicheln, 2 elegante Haarnadeln, das Mundstück einer Trompete, Kette, Ohrringe, 
Schwert- und Lanzenspitzen, Gürtelbleche, Messer, darunter zwei Rasiermesser, u. dgl. an­
getroffen. Besondere Bedeutung erhielt der Fund dadurch, daß er ohne Zweifel von 
einer Werkstätte derartiger Geräte herrührt; Rohmaterial, fertiges und halbfertiges, 
so lag es beieinander unter Moos und Steinen. (Schwab. Merkur 1885 S. 890. 893. 
Korrespondenzbl. der Westd. Zeitschr. IV. 1889. Vierteljahrsbeft 1889 S. 81.)

Die Zahl der in der Nähe des Rutfchenhofes bei St. Johann, OA. Urach, 
befindlichen Grabhügel ist beträchtlicher als man bisher annahm, da sie ihrer 
falschen Gestalt wegen oft für gewöhnliche Terrainunebenheiten angesehen wurden. 
Die meisten haben 1/2 m Höhe bei einem Durchmeller von 10 — 12 m. Prof. Miller 
ließ im Jahr 1886 3 Hügel von 28, 16 und 8 m Durchmesser ausgraben. In der 
Mitte oder etwas seitlich fand sich stets ein Steinkern von beträchtlicher Größe; 
in dem einen der Gräber war eine über mannshohe Schicht wegzunehmen, ehe man 
zum Inhalt des Kerns gelangte, der stets aus Urnenstücken mit Brandresten und 
teilweise aus Bruchstücken von Platten bestand. Miller gelang es, mehrere Urnen 
wieder zusammenzusetzen. Eine Drehscheibe ist bei Herstellung dieser Gefässe nicht 
zur Anwendung gekommen, ebensowenig ein Stempel zur Eintragung der Ornamente, 
deren Anfertigung wohl mit einem Stichel geschah. Die Bemalung ist schwarz, rot 
und weiß; die schwarzen Felder haben einen eigentümlichen Glanz und fühlen sich 
fettig an, der Nachweis von Graphit ist noch nicht erbracht; dagegen ist die rote 
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Farbe als kieselsaure Tonerde mit Eisen rot gefärbt nachgewiesen worden, weiß ist 
rein kieselsaure Tonerde. Außer den Urnen mit Aschenrosten, welche unten im 
Steinkern lagen, ergaben sich in den untersuchten Hügeln stets Bronzegräber mit 
Bestattung, welche aber nicht tiefer als 70 cm lagen. Sie gehören mit den Urnen 
nicht direkt zusammen. Das Alter der Gräber wird in das 4. oder 5. Jahrhundert 
vor Christi gelegt, in die Hallstattperiode. (Staatsanz. 1886 S. 1983.)

Zur selben Zeit grub Dr. E. Fraas am gleichen Ort 6 Grabhügel aus, die 
schöne Urnen lieferten.

Im Osterholz bei Ludwigsburg stellte Forstmeister Fribolin in Grab­
hügeln Grabungen an, die Bronzefunde ähnlich denen des Asbergs ergaben.

Eine besonders reiche Ausbeute altgermanischer Funde aus Grabhügeln hat in 
den Jahren 1883—1887 Direktor v. Föhr gewonnen, der an 27 Orten, besonders auf der 
Münfinger, Uracher und Blaubeurer Alb, auf eigene Kosten eine große Zahl Grab­
hügel öffnen ließ. Der Schwerpunkt dieser Gräberfunde liegt in der Keramik, von 
solchen Erzeugnislen konnten 172 Stück mit großer Mühe vollständig wieder zusammen­
gesetzt werden, nachdem die Scherben schon am Fundort selbst sortiert worden waren.

„Die technische Behandlung schreitet von sehr rohen Erzeugnislen aus 
schlecht gebranntem Thon mit primitiven Einritzungen stufenweise vor zu den großen, 
schön konturierten, mit mehreren Farben (Schwarz, Purpur, Weiß) bedeckten und 
mit geometrischem Ornament geschmückten Gefäffen, in denen eine relative 
Stilhöhe wirklich erreicht ist. Im ganzen und großen fanden sich die primitiven, 
älteren Beigaben in den Hügeln der südlichen Alb in der Donaugegend; weiter 
nach Nordwesten entwickeln sich allmählich Metallurgie und Keramik zu höherer 
Vollendung.“ (Westd. Zeitschrift 1888.)

Auf den Markungen folgender Orte fanden durch v. Föhr Ausgrabungen statt: 
OA. Reutlingen: Groß-Engstingen; OA. Urach: Würtingen Flur Holzwiese, St. Jo­
hann Flur Eulenwiesen, Zainingen; OA. Münsingen: Tigerfeld Flur Dornried, Pfron­
stetten im Staatswald Birkenplatten, Aichstetten, Bernloch, Gomadingen aus dem 
Sternberg; hier fand sich das reichste Grab: ein Schwert, dessen Griff mit Goldblech 
plattiert ist, 4 Nabenbüchsen eines Prachtwagens in Bronze und Eisen, die eisernen 
Wülste tauschiert mit goldigen Querstreifen, ferner Riesenurnen bis zu 70 cm Bauchdurch- 
mesler, Scherben und große Platten. OA. Balingen: Truchtelfingen Flur vorderes 
Feld, Winterlingen. OA. Ehingen: bei Grötzingen im Schlatt (fürftl. taxischer Wald). 
OA. Blaubeuren: Im Staatswald Buch auf der Blaubeurer Alb, im Attilau und 
bei Pappelau im Staatswald vorderer Hünerberg, Ermingen auf dem Hochsträß. 
OA. Riedlingen: Wilflingen, Upflamör, Ohnhülben.

Bei Winzerhaufen, OA. Marbach, ließ ferner im Juni 1887 v. Föhr im 
Ilsfelder Gemeindewald am sogenannten Katzenbuckel den daselbst befindlichen alt­
germanischen Grabhügel aufgraben. Der Hügel scheint schon vor 50 Jahren von 
einem Bürger aus Ilsfeld geöffnet worden zu sein, und fand man deshalb nur noch 
einige wohl erhaltene Gefäffe aus Thon, einen halben Bronzering, sowie menschliche 
Knochen, darunter besonders Zähne. (Schwäb. Merkur 1887 S. 1245.)

Nördlich von Hi11enswei 1 er, OA. Tettnang, bei den letzten Häusern war 
ein künstlicher runder Hügel, genannt der Hennenbühl, welcher seit Jahren abge­
flacht ist. Altere Leute erinnern sich noch, daß an, teilweise auf demselben, das 
Mesnerhaus stand. Beim Verebnen kam man auf der betreffenden Seite auf Ziegel­
reste, sonst aber auf ausfallend viele Kohlen. Dr. Miller ließ einen Graben durch­
ziehen und traf auf den oberen Schichten stark vermoderte Tierknochen und ein 
paar Scherben zweifelhaften Alters unter jüngerem Schutt, offenbar von der Ver- 
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ebnung herrührend ; dann nichts mehr, bis in 2,5 in Tiefe mitten im Kies ein drei­
kantig geschlagenes, kaum 2 cm langes Feuerfteinmefferchcn zum Vorschein kam; 
dann folgte gewachsener Boden. (Bodenseeschr. 14 S. 94.)

Von Einzelfunden ist zu nennen ein tadellos erhaltenes Bronzeschwert, welches 
im Sommer 1885 bei Gailenkirchen, OA. Hall, gefunden wurde. Gesamtlänge 
64 cm, Klinge schilfblattförmig, doch ohne auffallende Kurven. Das Schwert wurde 
für die K. Staatssammlung erworben. (Westd. Korrespondenzbl. 1885 Nr. 89.)

5. Römisches.

Unsere Kenntnis der Topographie von Oberschwaben zur Zeit der Römer­
herrschaft wurde wesentlich gefördert, insbesondere durch die Bemühungen des 
früheren Kaplans Dr. Miller in Efendorf, jetzigen Professors am Realgymnasium 
in Stuttgart.

Derselbe begann seine Forschungen im Jahr 1880 und entdeckte eine ganze 
Reihe bis jetzt gänzlich unbekannter römischer Niederlassungen.

Zunächst wurde bei dem früher schon als römische Niederlassung bekannten 
Jetten hausen bei Friedrichshafen gegraben. Es fanden sich mehrfache aber 
selten zusammenhängende Mauern, Estrichböden, Tufsteinlagen, Feuerstellen, ver­
schlackte Ziegel und Kohlen, Wandmalereien (Stucco), Töpfereireste und zwei Hypo­
kausten mit 12 X 8 und 8 X 7 Pfeilern aus quadratischen Backsteinen. Ein Zu­
sammenhang der sehr zerstörten Mauerreste war nicht mehr nachzuweisen, daher 
auch die Aufnahme eines Planes zur Unmöglichkeit wurde. Der ganze Platz ist 
soweit die römischen Reste reichen, etwas erhöht, an der Westseite scheint ein mit 
Schutt ausgesüllter Graben zu laufen. Unter den sonst unbedeutenden Funden ist ein 
hübscher roter Topf und eine unleserliche Bronzemünze der Kaiserzeit. (Schriften 
des Bodenfee-Verins XI. 1882 S. 35/36.)

Ergiebiger war die Ausgrabung bei Herrgottsfeld zwischen Ravensburg 
und Markdorf. Ein stattliches Gebäude (Villa) von 46 m Breite und 36 m Tiefe 
wurde aufgedeckt, mit der Front nach Süden und großem Hof nach rückwärts. 
Wenigstens 16 Gelaße konnten, außer den Gängen unterschieden werden; davon 
waren 5 Räume durch Hypokauften heizbar, von welchen überall noch die kleinen 
Pfeilerchen aus Backstein erhalten waren. An zwei Stellen fand man Mosaikreste; 
außerdem eine beinerne Haarnadel, einen thönernen Wirtel, eine eiserne Pfanne und 
Hippe, einen Töpferstempel Severus und eine Silbermünze von Hadrian. (S. Miller 
Programm des Realgymnasiums in Stuttgart 1889 S. 7/8, woselbst ein Grundriß.)

Von einer weiteren Reihe römischer Niederlafungen fanden sich Spuren bei 
Otterswang und Winterstettendorf, woselbst neben einer größeren Zahl von 
Fundamenten auch Reste einer Töpferei (Ballen von ungebranntem Thon und Kohlen 
und über 20 gleiche Becher) gefunden wurden.

Sehr reich war die Ausbeute auf den Kirlohäckern bei Ummendorf, auf 
welchen vom 11. Oktober 1880 bis 26. April 1881 in 241 Tagarbeiten Ausgrabungen 
ausgeführt wurden. Die dortige römische Niederlaffung bestand aus dem Haupt­
gebäude, einem Nebengebäude und dem rückwärts liegenden Bad. Das Haupt­
gebäude bildete annähernd ein Quadrat von 32 m Seitenlänge; die Front ist gegen 
das Thal gerichtet und bat in den Ecken Vorbauten. Die heizbaren Gelaße befinden 
sich in den beiden Ecken rückwärts gegen den Berg, wo noch bis 3 m tiefe Mauern 
vorhanden waren. Ein Hypokaustum war vollständig unversehrt und hohl, so 
daß es anläßlich einer Versammlung des Oberschwäbischen Vereins für Natur­
kunde am 2. Dezember 1880 geheizt werden konnte. Sämmtliche Wände im 
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Innern des großen Haufes waren bemalt, teilweise ans gefchliffenem Grunde. Das 
hochinteressante Bad besteht aus 10 verschiedenen Räumen, wovon 3 mit halb­
rundem Abschluß und den nötigen Hypokauften versehen waren. Die 10 ver­
schiedenen Räume können als Exedra, Atrium, Frigidarium, Apodyterium, (Aus­
kleidezimmer), Unctorium (Salbezimmer), Tepidarium (mäßig warmer Raum) Suda- 
torium (Schwitzbad), Caldarium und Praefurnium (Schürraum) erkannt werden. 
Alles weist auf eine behagliche Wohnstätte hin; was auch die vielen Küchen­
abfälle bestätigen, welche hier, wie in Jettenhaufen und Herrgottsfeld, gesammelt 
wurden und zu mehr als 90 Proz. von Haustieren, und zwar der echten römischen 
Raffen, herstammten. Von sonstigen Funden sind zu erwähnen 2 Thonlämpchen, von 
denen eines den Stempel Cerialis trägt, ferner 60 Ziegelplatten mit Fährten von 
Menschen und Tieren. (Eine ausführliche Beschreibung dieser Ausgrabungen findet 
sich mit beigegebenen Grundrissen in dem schon angeführten Programm S. 13—24.)

Noch teilweise gleichzeitig mit Ummendorf wurde in Rainpatent bei Wein­
garten gegraben. Nördlich von diesem Hof wurden zwei kleinere Wohngebäude 
mit mehreren Hypokausten ausgegraben, das Hauptgebäude aber scheint in einem 
zu damaliger Zeit unzugänglichen Acker zu liegen. 70 m nordwestlich von den 
ausgegrabenen Häusern, jenseits der Straße, wurde ein dem Ummendorfer ähnliches 
aber unvollständiges Bad aufgedeckt.

Die nächste Ausgrabung erfolgte beim Hof Steinhaufen zwischen Wolpert­
schwende und Mochenwangen, noch im Schuffenthal, auf einer kleinen Erhöhung am 
Fuß des Bergabhangs. Ein größeres Gebäude scheint auf dem Hügel, und kleinere 
westlich davon gestanden zu haben; doch wurde die Ausgrabung nicht zu Ende 
geführt, weil nicht mehr alle Mauern vorhanden und auch die Mittel beschränkt 
waren. Dagegen fand sich 1/2 Kilom. südöstlich davon der umfriedigte römische 
Begräbnisplatz, welcher auf Kosten der Staatsregierung vollständig aufgedeckt wurde. 
(Vergl. das angeführte Programm S. 35 — 42.) Die höchst interessanten Grab­
funde bestehen hauptsächlich in zwei sehr schönen Bronzekannen mit Deckeln, 
einem einzelnen desgleichen mit einer Art Medufenhaupt und zwei Bronzereifen 
mit Schlangenftäben, wahrscheinlich zu einem Eimer gehörig. Einer dieser Reife 
trägt die Fabrikmarke: L. Cusseius Ocellio Fecit Col. Jul. Equ. (Colonia Julia 
Equitum: die von Julius Cäsar gegründete Reiterkolonie Nyon am Genfer See). 
An Thonwaren wurden ornamentierte Schalen von Terra figillata und kleine 
Täßchen mit Töpferstempeln gefunden, ferner Kinderfpielwaren. Eine Glasurne mit 
Henkel, welche aus 70 Stücken wieder zusammengesetzt werden konnte, dieselbe 
war mit einem eisernen Gestell bedeckt, welches aus zwei fcherenartigen beweglichen 
Trägern von ungleicher Form und Länge besteht.

Durch eine weitere Ausgrabung bei Altshausen auf den „Mäuerlen" konnte, 
obwohl die Baureste durch Hopfenbau mehrfach zerstört waren, doch der Plan eines 
großen Gebäudes klargelegt werden, welches mit dem der Bauten von Ummendorf 
und Hergotsfeld manche Ähnlichkeit zeigt. Das Gebäude hatte feine 35 m breite 
Front gegen Südosten, wieder mit Vorbauten in den Ecken, und einem Keller da­
zwischen, zu welchem vom inneren Hofe aus eine Treppe führte, dieser Raum war 
2 m tief mit enormen Massen von Steinen und Schutt und den Resten von behauenen 
Säulen von toskanischer Form angefüllt, bis auf den Boden bemalt und mit Nischen 
und Lichtöffnungen versehen. Von den unbedeutenden Funden aus diesem Gebäude 
ist außer den gewöhnlichen Scherben, Dachplatten u. s. w. eine Münze vom Jahr 101 
Kaiser Nerva erwähnenswert, ferner viele Gegenstände aus Eisen: Naben von einem 
Wagen, viele Mauerhaken u. dergl., dann Thongefäße, Glasfragmente, Knochen von Rind 
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und Schwein, Fährten vom Hund auf Ziegelplatten und anderes mehr (l'. Grundriß bei 
Dr. Miller Programm 1889 S. 11/12). Zwischen dem hochgelegenen Weiler Oberatzen- 
berg und dem im Thal liegenden Pfarrweiler Boos, OA. Saulgau, ließ Dr. Miller 
im August 1881 ebenfalls graben. Es fand sich ein römischer Begräbnisplatz, der 
schon früher ausgebeutet war; jetzt waren eben nur noch die letzten Beste zu beben. 
Die Funde bestanden aus Fragmenten von Urnen, Amphoren, vielen eisernen Nägeln, 
Schlacken, einer Brosche aus Bronze mit Spiralgewinde, einem kurzen zweischneidigen 
Schwert aus Eisen, zwei Dolchen und dem unteren Teil einer Bronzevase von 20 cm 
Durchmeffer; ferner 3 Töpferstempeln.

Im April 1871 fand Bauer Retzer vom Abstätterhof OA. Marbach etwa 
100 Schritt westlich vom Hof römische Gebäudereste mit deutlichen Anzeichen eines 
Hypokaustum. Dabei wurde ein ca. 1 m breiter und 1,5 m langer Stein gefunden, 
der offenbar als Kaminschoß diente; ferner ein runder Tisch von der gewöhnlichen 
Form mit Säulenfuß von ca. 15 cm Durchmeffer. Kaum eine Viertelstunde von dem 
genannten Ort fand man 1878 gelegentlich der Straßenkorrektion zwischen Auenstein 
und Beilstein einen Brunnenschacht, gefüllt mit allerlei römischen Bautrümmern.

In Plattenhardt wurde im Jahr 1878 bei der Fundamentierung einer 
Mauer vor dem Hause des Bäckers Kurfeß ein Reliefbild der Diana mit einer Nymphe 
gefunden. (Jetzt im K. Lapidarium.)

Im August 1878 wurde bei Ehningen, OA. Böblingen, beim Eisenbahnbau 
ein römischer Brunnen und in demselben Jahr ein römisches Hypokaustum bei 
Oehringen aufgedeckt.

In Rotten bürg, dem alten Sumelocenna, wurde mancherlei Neues entdeckt. 
Im Frühjahr 1878 stieß ein Bauer beim ackern auf die Reste eines Ziegelofens. 
Ferner fand man im Januar 1879 in der Richtung gegen die Sülchenkapelle 19 
zum Teil wohlerhaltene römische Münzen. Außerdem wurden Bruchstücke eines 
römischen Altars zu Tage gefördert, steinerne Widderköpfe und mächtige Quader, 
daneben der charakteristische römische Zementguß aus Ziegelkomposition und Mörtel. 
Dem deutschen Mittelalter und vielleicht auch der Zeit des 30jährigen Kriegs gehören 
dagegen 2 Münzen geistlicher Herrschaften, Zaumspangen, Sattelfchnallen , Sporen 
und Schlüssel an. Auch lagen dabei halb vermoderte Hirschgeweihe und ein Eberzahn.

Im November 1881 wurde im offenen Felde links von der Landstraße gegen 
Seebronn hin beim Graben eines Bierkellers ein Votivstein ausgegrabea mit fol­
gender Inschrift:

INVICTO 
MITHRAE
P. AEL. VOC. 
CO. MIL. L. XXII.
P. P. F. V. S. LL.

M
Dabei lagen Reste von Menschen- und Thierknochen, ein gut erhaltenes Gebiß, Scherben 
von Thongefäßen in Schwarzerde und terra sigillata, kleine römische urcolae, ein 
Lämpchen und ein Silberdenar mit dem Bildnis des Augustus und der Viktoria. 
Die Inschrift liefert den ersten ausdrücklichen Beweis, daß zu Rottenburg ein Mithras- 
kult bestand, auf den allerdings schon eine Reihe kleiner Altäre (die im Garten des 
bischöflichen Palais daselbst aufgestellt sind) hindeuten, (Königreich Württemberg I. 
S. 130). Weitere Funde wurden im Frühjahr 1881 beim Ausräumen einer Stein­
grube nahe am „Birkinle" bei den 7 Linden gemacht. (Schwäb. Kronik 1881 
S. 2091, Staatsanzeiger 1881 S. 2107).
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Im Juli 1882 wurde endlich bei der Fundamentierung des neuen Magazin­
gebäudes hinter der Strafanstalt der behelmte Kopf eines Kriegers ausgegraben, nebst 
einem weiteren weiblichen Kopf, beide in körnigem Sandstein ausgeführt. (Der Fund 
befindet sich im K. Lapidarium).

In den Jahren 1883—85 fanden sodann in der Umgebung der Stadt größere 
systematische Ausgrabungen unter Leitung von Prof. Herzog und General v. Kallée in 
Tübingen statt. Zunächst wurde auf dem „Kreuzerfeld“ zwischen der Vorstadt Ehingen 
und der sog. Altstadt eine Gebäudegruppe bloßgelegt, welche die gewöhnlichen Merk­
male und Funde römischer Wohngebäude in sich barg: Hypokaustum, Heizkanäle, Falz­
ziegel u. f. w. Im Schutte fand man viele halbverkohlte und vermoderte Hölzer und eine 
Menge Eisenteile, worunter ein vollständiges Thürbefchläg; dann eine Wage von Kupfer 
nebst Wagschalen, Reste von Fensterglas, Fragmente von Glasgefällen und von ornamen­
tierten Gefässen aus samischem Thon, auch ein vollkommen erhaltener kleiner Blumentopf.

Weiter wurde hinter der Altstadt eine Gebäudeanlage aufgedeckt, welche 
sich als Villa charakterisiert. Besonders gut erhalten war in dem 30 m langen 
Hauptgebäude das Hypokaustum; die ganze Reibe der Tubuli fand sich noch in der 
ursprünglichen Stellung, nur von dem kleinen Gewölbe her, durch welches die heiße 
Luft aus dem Präfurnium in den Heizraum eindrang, war wenig Flözerde einge­
sickert, über welcher noch die Öffnung sichtbar war, durch welches Tiere Eingang 
finden konnten, welche hier einen vortrefflichen Schlupfwinkel hatten. Von sonstigen 
Funden ist eine eiserne Wage mit Bleigewicht zu erwähnen.

Zu gleicher Zeit wurde dann auf der Altstadt, wo man schon seit langer 
Zeit ein Kastell vermutete, aber keine sicheren Anhaltspunkte dafür hatte, ein solches 
wirklich festgestellt. Auf der südöstlichen und nordöstlichen Seite konnte die Um­
wallung au vielen Stellen bloßgelegt werden. Dieselbe bestand aus doppelten, je 
1,65 m dicken Mauern, deren Zwischenräume mit Erde ausgefüllt waren. Die Ent­
fernung der meist sehr wohlerhaltenen Fundamentkanten beträgt horizontal gemessen 
4,5 m, das Fundament der äußeren Mauer lag 3 m tiefer. Die Porta decumana be­
findet sich an der südwestlichen Kastellecke; die Fundamente beider Thorpfeiler 
wurden vollständig aufgedeckt, so daß die ganze Anlage deutlich vor Augen trat. 
Über die Lage der übrigen Thore konnten nur Vermutungen ausgestellt werden. 
Die vom Wall umschlossene Lagerflucht hält reichlich 4 Hektar; die Walllinien 
werden durch Raine bezeichnet, welche teils begrast, teils mit dichtem wilden Ge­
strüpp überwachsen sind. Innerhalb des Kastells wurden an verschiedenen Stellen 
Fundamente von Gebäulichkeiten ausgegraben, die teils als Prätorium, teils als 
Präfektur und Lazaret bezeichnet werden. Die letztere Bezeichnung wird dem 
Komplex von Gebäulichkeiten beigelegt, die aus dem Mittelalter stammen (Wallfahrts­
kapelle und Mesnerwohnung nebst Scheuer), aber teilweise aus römischen Subftruk- 
tionen fußen. (Westdeutsche Zeitschrift III S. 326 und Vierteljahrshefte IX S. 135.)

Im Jahr 1880 fanden durch Paulus und 1887 in Gemeinschaft mit 
Professor L. Mayer Ausgrabungen auf dem Rockesberg bei Unter-Iflingen, 
OA. Freudenstadt, statt. Es scheint hier ein trapezförmiges römisches Kastell gestan­
den zu sein, mit noch wohlerhaltener Futtermauer, ähnlich wie beim Mainhardter 
Kastell. Diese Mauer umzieht in einer Ausdehnung von 1000 Schritten den ganzen 
Raum, der eine in das Glatthal vorspringende Landzunge einnimmt. (Vierteljahrs­
hefte 1881 S. 51.) Gleichfalls auf Staatskosten wurde ein weiteres Römerkastell bei 
Isny, das Römerkastell auf der sog. Betmauer im Monat September 1882 aufgedeckt. 
Nach den Münzfunden ist anzunehmen, daß das Kastell bis Ende des 4. Jahrhunderts 
noch besetzt war; seine Anlage weicht von den übrigen im Lande bloßgelegten Kastellen 
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wesentlich ab und nähert sich schon ganz merklich einer mittelalterlichen Burg­
anlage. (Vierteljahrsheft 1883 S. 46.)

In Heidenheim fanden Arbeiter im März 1880 beim Graben des Grundes 
eines Hauses am Ende der Brenzstraße alte Grundmauern und dabei Scherben von 
terra sigillata, auf deren einem eine geflügelte nackte Figur sichtbar ist; auf einer 
Schale zeigt sich ein Töpferstempel 0 mit eingesetztem FSeveri; außerdem wurden 
einige nicht genau bestimmbare Bronze- und Eisengeräte ausgegraben. (Vierteljahrs­
hefte 1880 S. 193).

Im Mai 1880 wurden zwischen Ecbterdingen und Stetten auf den 
Fildern die Fundamente einer römischen Villa mit großem Hypokaustum bloßgelegt, 
dabei ein leider verstümmelter Altar mit dem Schluß der Inschrift:

... GR 
ACILIS 
VSM.

Im Jahr 1881 veranstaltete v. Föhr auf der Höhe des Sonnenbergs ober­
halb Gablenberg bei Stuttgart umfaßende Ausgrabungen. Neben starken Mauern 
fand derselbe eine Menge Skulpturfragmente, ein Relief der Diana, ein Torso des 
Merkur, die Oberschenkel einer Figur, Arm und Fußstücke u. dergl.; ferner 10 
römische Kupfermünzen von Trajan bis Severus Alexander; ferner Scherben von Ge- 
fassen, grünes Glas von einem viereckigen Gefäß und viele eiserne Nägel, Ketten­
fragmente, Feuersteine, Kohlen und viele Asche. Ein bisher nicht bekannter römischer 
Straßenzug von Degerloch her gegen Gablenberg hinab wurde gleichzeitig nach­
gewiesen, (Schwäb. Kronik 1881 S. 1133.)

Im Frühjahr 1881 ließ derselbe eine starke Viertelstunde südöstlich von Ruith 
in der Nähe einer einstigen Römerstraße die Ueberreste eines römischen Baues 
aufdecken. Die ganze Anlage zeigte eine quadratische Fläche von ca. 20 m Seiten­
länge und 400 Quadratmeter Flächeninhalt, umgeben von einer 80 cm starken Mauer. 
Interessante Funde an Scherben von Amphoren, einer Säule mit gegliedertem Fuß, 
eines aus Eisen getriebenen Helms fanden sich im Keller, in dessen Mauern mehrere 
Nischen vertieft waren. Von einer Wasserleitung, die sich 100 Schritte nördlich von 
dem Gebäude hinzieht, waren die einfassenden, aus Eichenholz bestehenden Dielen 
noch wohl erhalten.

Auf dem Steigfriedhof in Cannstatt stieß man in demselben Jahr in einer 
Tiefe von 1,5 m auf senkrechte aus Thonplatten bestehende regelmäßig gemauerte 
Kanäle, ohne Zweifel zu einem Hypokauftum gehörig und damit wurde auch der 
Boden eines etwa 3 m breiten Raumes bloßgelegt. Dabei fand sich ein Steinfragment 
mit beiderseitiger Inschrift:

IN . H . AED
MATRI DEVM
AEDEM LENSE 
NIVS . VA IVS D .

Im März 1882 wurden in unmittelbarer Nähe der Stadt Aalen in dem 
Eigentum des Gärtner Ulrich durch Paulus und Mayer die Fundamente eines römischen 
Bauwerks ausgegraben. Es fanden sich Grundmauern eines viereckigen Eckturms, 
sowie von zwei großen heizbaren Sälen. Einzelne der Ziegelplatten, aus denen die 
Postamente der unterirdischen Heizeinrichtung bestanden, zeigten den Stempel AL . 
II . F . (zweite Flavifche Ala) eingedrückt. Das Gebäude scheint demnach eine 
militärische Bestimmung gehabt zu haben. Auf dem Burgstall südlich von der Stadt, 
der schon früher als ein römisches Kastrum nacligewiesen ist, ergaben Nachgrabungen 
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Bruchstücke von feiner terra sigillata, zum Teil mit Ornament, und einen kleinen 
hohlen bronzenen Delphin, ganz in der Form eines Cigarrenröhrchens. Das Kastrum 
gegen Westen ist von zwei kleinen runden Thürmen flankiert, deren Subkonstruktionen 
bloßgelegt wurden. (Schwäb. Kronik 1882 S. 455 u. 459.)

Im August 1884 begann der durch Prof. Oskar Holder wieder neu belebte 
Altertumsverein zu Rottweil feine Ausgrabungen auf Hoch mauern, in der 
Gegend, wo schon im Jahr 1834 der berühmte Mosaikboden aufgefunden wurde. 
Es wurden die Grundmauern von Gebäulichkeiten bloßgelegt, deren Anlage übri­
gens von den sonst üblichen Grundrißdispositionen römischer Wohngebäude ab­
weicht. Nur bei 4 Räumen konnte aus sicheren Merkmalen auf ihre Bestimmung 
geschloffen werden: 1. Die Cella (Keller), 2. die Küche mit deutlich erkennbarer 
Feuerstelle, 3. ein Hypokaustum und 4. ein Raum mit Präfurnium. Der Umstand, 
daß unter den zunächst aufgegrabenen Böden fast überall ein zweiter Boden 
folgt, läßt darauf schließen, daß die Gebäulichkeiten schon früher einmal zer­
stört und wieder aufgebaut wurden. Von Funden sind zu erwähnen: 2 Säulen­
schäfte mit hohem Sockel, mehrere Mahlsteine, worunter ein eigentümlich zugehauener 
von Granit. Von Eisen verschiedene Werkzeuge, Nägel, Schreibegriffel, Teile eines 
Pferdegeschirrs, eines Kettenpanzers und ein Schwert. . Von Bronze ein äußerst sein 
gearbeitetes Medaillon in getriebener Arbeit, Fibeln, teils aus Email, und ein beson­
ders merkwürdiger als Fingerring gearbeiteter Kaffettenschlüssel. Von ganz vor­
züglicher Schönheit sind die Bruchstücke von Gläsern, namentlich irisierende, und 
förmlich überwältigend ist die Menge Fundstücke in Scherben, von der feinsten 
stahlharten Siegelerde bis zum wuchtigsten Henkel der thönernen Amphora.

Im August 1885 wurden die Ausgrabungen fortgesetzt, zunächst auf der 
nordwestlichen Seite von Hochmauern. Auch hier stieß man sofort auf die Funda­
mente eines Gebäudes, welches wie die auf der Südseite aufgedeckten von größeren 
Dimensionen zu sein scheint. Einer der aufgedeckten Räume beherbergt ein Prä­
furnium und einen gemauerten Heizkanal. Gefunden wurden 11 ganze Geschirre, 
darunter 9 aus Terra sigillata, dann einige Münzen, eine Fibula einen Fisch dar­
stellend und ein Löwenkops aus Bronze.

Der lang gesuchte Begräbnisplatz wurde von Professor Holder auf der Flur 
Schelmenacker ausgefunden; die Lage dieses Feldes an der Römerstraße und am 
Ende der bürgerlichen Niederlassung führte auf die Spur. Zunächst wurden 
3 Gräber aufgedeckt, die alle auf Feuerbestattung hin weisen. Jedes Grab barg 
außer einer Aschenurne oder einem ähnlichen Gefäß eine große Menge von Kohlen­
resten, welche umschlossen waren von einer Art Thonsarg, doch ohne Boden und 
Deckel; die Seitenwände waren 1,75 m bezw. 0,80—1 in lang und 40—50 cm hoch, 
auch eiserne Nägel fanden sich regelmäßig, dagegen keine Schmucksachen. In 
einem der Gräber fand sich eine große Münze mit dem Bildnisse des Kaisers Trajan.

Aus dem Jahr 1886 werden keine Funde berichtet, dagegen gab das Jahr 
1887 wieder reiche Ausbeute. Die Ausgrabungen fanden unter der Leitung von 
Prof. Holder im Garten des Bauern Dionys Mayer, westlich von der Römerstraße 
nach Dietingen unterhalb Hochmauern statt. Die Grundmauern eines größeren 
Wohngebäudes wurden bloßgelegt, unter den 20 Gelassen befanden sich 2 keller­
artige Räume, welche mit sauber behauenen kleinen Steinen verkleidet und mit 
einer Art Betonstrich versehen sind; in einem derselben sind 2 Fensternischen und 
ein Lichtschacht sichtbar. Neben Vasen verschiedener Art in terra sigillata wurde 
eine gut erhaltene große Amphora und ein 10 cm hoher, reich mit figürlichen Dar­
stellungen dekorierter Becher gefunden. Das Hauptsundstück ist aber ein steinerner 
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Tisch mit kreisrunder Deckplatte, Säule und Sockel 1 m hoch, von sehr präziser 
Arbeit. Neben vielen Kupfermünzen wurden im ganzen 21 Silbermünzen gefunden, 
größtenteils aus der Zeit des Kaisers Domitian. Von kleinen Gerätschaften aus 
Kupfer, Bronze und Weißmetall find zu nennen: Fibeln, teilweise emailliert, eine 
schöne Schnalle, ein Löffelchen, zierliche Nadeln, dann solche in Knochen und 
Elfenbein, ferner ein kleines eisernes Messer mit Griff, das zum Anhängen gerichtet 
ist, und ein vollständig erhaltenes Schloßblech aus Kupfer, in Form der römischen 
Inschrifttafeln. Von Glasgegenständen ist das interessanteste Stück ein gepreßtes 
Glas mit Inschrift und einem Viergespann, das eben das Ziel passiert.

Auf einem neben dem Ausgrabungsfeld gelegenen Acker fand ein Arbeiter 
die Bronzestatuette eines Jupiter von 8 cm Höhe, den Stab in der Linken, den 
Blitz in der Rechten, in ausschreitender Stellung. (Vergl. Westdeutsche Zeitschrift 
1888 S. 280 und Korrespondenzbl. Nr. 1.)

Limesforschungen. Im Anschluß an die Arbeiten der Limes-Kommission 
in den Jahren 1877/78 wurde unter Leitung von Paulus d. ,j. im Oktober 1879 
und Frühjahr 1880 auf Staatskosten das Kastell bei Mainhardt ausgegraben. 
Gefunden wurden außer Münzen, Waffenstücke, worunter ein gut erhaltener Dolch 
und eine Pilumspitze, ferner Scherben mit Töpferstempeln. Von besonderem Interesse 
waren die großen steinernen Kugeln, die auf dem Boden des nordwestlichen Eckturms 
gefunden wurden, von welchen die größte 92 Pfd. wog. Ein Beweis, daß diese 
Türme unzweifelhaft die Bestimmung hatten, auf ihrer Plattform eine Wurfmaschine 
zu tragen. Die Lage des Kastells an dem Rande des sich hier gabelnden, schroff 
eingeriffenen Brettachthals, als Sperre dieses wichtigen tief in das damals römische 
Land hineinziehenden Thales erscheint als sehr geschickt gewählt. Für die römische 
Anlage des sog. Römerbrunnens in der Nähe des Kastells ergaben sich dagegen 
keine Anhaltspunkte. Derselbe liefert reichliches eilen- und schwefelhaltiges Wasser 
und scheint vornehmlich im 16. Jahrhundert stark benützt worden zu sein. (Viertel­
jahrshefte 1880 S. 81.) In den Jahren 1884—85 fanden auf Kosten des K. Kult­
ministeriums durch den Landeskonservator umfassende Nachgrabungen am Donau­
limes statt. Es wurde im ganzen eine Strecke von 500 m an fünf verschiedenen 
Punkten bei Mittellengenfeld, Bueb, Schwabsberg und Haifterhofen aufgedeckt. 
Durch diese Nachgrabungen’ wurde sicher festgestellt, daß dieser Teil des Limes 
keine Straße, sondern eine wirkliche Mauer ist, von ca. 1 m Dicke oder 3,5 römischen 
Fuß. Die Mauer besteht aus wohl zugerichteten 1—2 Hand hohen und 1—2 Fuß 
langen Liaskalksteinplatten, die satt in Mörtel gesetzt waren; an der Innenseite in 
der Entfernung von 34—36 römische Fuß zeigten sich rechtwinklich vorspringende 
Spornpfeiler.

Bei Dalkingen auf den „Mäuerlesbüfchen" wurde ein Turm ausgegraben 
mit einem 9 Fuß breiten, durch 2 mächtige Thorankersteine ausgezeichneten Ein­
gang; ein anderer von 18 römischen Fuß im Geviert bei Buch, links von der von 
Aalen nach Schwabsberg ziehenden Landstraße im „Madholz“.

Die seither zweifelhafte Strecke von Brackwangerhosbei Unterböbingen bis 
Lorch ist jetzt als die eigentliche Grenzlinie anerkannt, während die andere auf 
der Wasserscheide zwischen Rems und Lein hinführende Strecke, welche sich bei 
Pfablbronn an den Rheinlimes anschließt, nur eine Straße ist. (Oberamtsbescbr. 
Ellwangen S. 328 ff. Die neuesten Forschungen vom rätischen Limes, Staatsanz. 
1885 S. 921.)

In den Jahren 1883—84 hat der historische Verein Heilbronn die 
Grundmauern eines noch fast vollständig erhaltenen römischen Gebäudes (Wacht­
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haus?) in der Kiesgrube auf dem rechten Neckarufer in der Nähe der Pumpstation, 
11/2 km nördlich von der Stadt ausgegraben. Die Länge des Gebäudes mißt im 
Licht 7,7, in der Breite 6,25 m. An der Ost- und Westseite find regelmäßige Sand­
steine 20—25 m breit und 10 cm hoch in Kalk gefetzt mit künstlichen Fugen. 
Darin fanden sich Ziegel und Platten, Basis einer Säule von Sandstein, einige Am­
phoren, eine Lanzenfpitze, eine Bronzemünze, eiserne Ketten mit achtförmigen Gliedern 
und eine Menge von Tierknochen. (Westd. Zeitfcbr. 1885 S. 195. Bericht des 
hist. Vereins Heilbronn 3. Heft S. 29.)

Im Mai 1883 fand man bei Ober-Eifesheim im Winkel der von Heilbronn 
nach Wimpfen führenden und der vom Neckar in den Ort hinaufziehenden Straße 
ein römisches Grab, welches enthielt: eine zweihenklige Graburne aus rotem Thon, 
dabei verkohlte Knochenstücke, 3 sog. Köngener Krüglein und ein eisernes Messer 
mit Spuren eines beinernen Griffs. Spuren eines römischen Gebäudes fand man 
beim Ackern des südlich vom Ort gelegenen Feldes, östlich von der Straße; ebenso 
nördlich vom Ort auf den Steinäckern. (Weftd. Zeitfchr. 1885 S. 195. Müller, 
Programm 1884 S. 30.)

Bei der Abholzung eines Waldes, des Schloß- oder G’bauwaldes, rechts an 
der Straße von Kirchheim a. N. nach Meimsheim, wurde im Jahr 1885 eine 
römische Niederlassung entdeckt. Die Ausgrabungen fanden auf Staatskosten unter 
Leitung von Prof. L. Mayer statt. Die Anlage, welche man als römischen Zehent­
hof bezeichnen kaun, bildet ein unregelmäßiges Viereck, abgeschlossen durch eine 
Umfassungsmauer, und besteht im ganzen aus 6 Gebäuden, worunter das interessan­
teste das an der Westseite liegende Bad ist. Die bei den römischen Badanlagen stets 
wiederkehrenden Räume finden sich auch hier: Hypokaustum, Caldarium, Tepidarium, 
Praefurnium u. f. w. Die Funde an Ankikaglien waren äußerst dürftig und be­
schränken sich auf Scherben aus terra sigillata, aus grauem und gelbem gebrannten 
Thon, und zerbrochenen Heizungsröhren. Am Eingang zum Bad war in einem Stein 
noch die Vertiefung, die Pfanne sichtbar, worin der eiserne Zapfen der Thüre lief. 
(Blätter des Altertumsvereins für das Murrthal 1886 Nr. 11. Korrespondenzbl. der 
Westd. Zeitschr. 1S85 Nr. 43. Miller, Programm des Realgymnasiums 1889 S. 21 
und 30.)

In Bietigheim soll auf dem Felde St. Laurentius bei der neuerbauten 
katholischen Kirche nach einer Sage vor etwa 600 Jahren ein Ort gestanden haben 
mit Namen Hofen. Bei Ausgrabungen, die Gemeinderat Maier von hier im Februar 
1885 vornahm, stieß er auf Bauschutt, gebrannte Ziegel und große Steine. Es wur­
den 1 m unter der Erde das vollständige Skelett eines erwachsenen Mannes und 
viele Knochen gefunden. Nach Aussage des Obermedizinalrats Dr. Holder, welcher 
die Gräber untersuchte, sind dieselben alemannisch sowohl nach ihrer Anlage als auch 
nach den noch sichtbaren Spuren des Bestattungsgebrauchs. Die Baureste dagegen 
sind ohne Zweifel römisch. (Staatsanzeiger 1885 S. 333 und 461.)

Im Jahr 1885 machte Oberförster Fribolin von Bietigheim die K. Direktion 
der Altertümersammlung auf einen Punkt aufmerksam, wo die Markungen von 
Besigheim und Löchgau zusammenstoßen im Wald „Koffert“; dort waren alle An­
zeichen einer römischen Niederlassung vorhanden und es wurden demgemäß auf 
Kosten der K. Staatssammlung Ausgrabungen veranstaltet, welche im Jahr 1886 
stattfanden. Auf einer Fläche von 100 m Breite und 100 m Länge linden sich 
unregelmäßig verteilt die Grundrisse von 11 Gebäuden mit Mauerlängen von 11 bis 
20 m. Die Fußböden weisen nirgends Zement auf, vielmehr nur gestampften Lehm 5 
eine Hypokauftenanlage wurde nicht gesunden, dagegen Fragmente von tubuli und 
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viele Dachziegelftücke. Bei dem nach Nordwest gelegenen äußersten Gebäude 
traf man außen zwei zerbrochene Getreidemahlsteine. Von Geräten fand man viele 
terra sigillata-Stücke, worunter ein Töpferstempel CONSTANS . F . und auf einer 
Ziegelplatte den Stempel der Legion VIII. Aug. Von Bronze sind: eine Schere 
wohl erhalten, ein durchbrochenes Beschläg und eine kleine zierliche Fibula mit 
Zellenfchmelz auf dem Bügel, sowie ein Ring und ein runder abgedrehter Büchsen­
deckel. Von Eisenwalfen die vierkantige Spitze mit dem oberen Schaftteil eines 
Pilum, eine kleine Wurflanze und ein Schwert, dessen Klinge 25 cm lang ist. Zwei 
Bronzemünzen tragen die Bildnisse von Antoninus Pius und Verus. (Staatsanzeiger 
1887 S. 96.)

In Ober-Griesheim, OA. Neckarsulm, wurden im Sommer 1885 von Karl 
Volkert Nachgrabungen im „Mäurich" in den Weinbergen östlich vom Ort veran­
staltet. Außer Fundamenten eines Gebäudes kamen Scherben von terra sigillata, 
viele Nägel und Fragmente von Dachziegeln zum Vorschein. (Westd. Zeitfchr. 1886 
S. 207.)

Im Februar und März und später im November 1885 ließ der Altertums­
verein für das Murrthal auf der Flur „Bürg“, bei Murrhardt, wo man schon 
lange das römische Kastell vermutete, nachgraben. Zunächst wurde der Umfang 
des Kastells durch verschiedene Probeschlitze festgestcllt; die Wallmauer ist nur noch 
in ihren Fundamenten erhalten und besteht aus Keupersandsteinbrocken, sie ist durch­
schnittlich 1,6 m dick und noch 90 cm hoch. Die Ecken des Castrums sind abge­
rundet, die ganze Länge beträgt 150—160 m. Die Breite 120—130 m. Von den 
Thoren fand sich nur eine Spur in der Mitte der südlichen Langseite, wo ein um 
ca. 6 m vorgeschobenes Fundament sich zeigt. Während der ersten Periode der 
Grabung wurden unter dem 40—90 cm Tiefe betragenden Brandschutt eine Menge 
Bruchstücke römischer Ziegel und Scherben von Gefässen und ein 3 cm langes Bruch­
stück einer thönernen Figur gefunden, nebst einigen Silbermünzen. In der zweiten 
Ausgrabungsperiode hatte man das Glück, 2 in viele Stücke zerschlagene Infchrift- 
platten auszugraben, welche mit der nötigen Ergänzung also lauten:

IMPER CAES IVLIAE AVGVS
MARCO AVR TAE MATRI INDVL
ELIOSEVERO GENTISSIMI

PRINCIPIS M.
PIO FELICI AVG 
COH XXIIII VOL 
SEVERIANA 
CR DEVOTISSI 
MA NUMINI

EIIVS

AVR . ANTONI 
NI PH AVG . MA 
TRI SENATVS MA 
TRI CASTROR . MATR. 
PATRIAE COH XXIIII 
VOL . ANTONINI
ANA CR . DEVO
TA NVMINIEIVS

Zu deutsch: Dem Imperator Cäsar Markus Aurelius Severus Pius Felix Augustus die 
24. Kohorte freiwilliger römischer Bürger, die Severianifche, sehr ergeben feiner 
Gottheit . und: Der Julia Augusta, der Mutter des allergnädigsten Kaisers M. Aur. 
Antonius Pius Augustus, der Mutter des Senats, der Mutter des Lagers, der Mutter 
des Vaterlandes die 24. Kohorte freiwilliger römischer Bürger, die Antoninianifche, 
ergeben feiner Gottheit.

Die Fundstätte dieser Inschrift platten, in deren unmittelbarer Umgebung auch 
zwei große Poltamente gefunden wurden, liegt auf der Längenachse des Kastells, 
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90 cm von der Ostseite und 65 m von der Westseite entfernt, also ohne Zweifel an 
Stelle des Praetoriums. Dabei lag auch ein Stück eines Säulenschaftes von 70 cm 
Höhe und 32 cm Durchmesser. (Vierteljahrshefte 1887 S. 52 ff. Blätter des 
Altertumsvereins für das Murrthal 1886 Nr. 8 und 9. Korrespondenzbl. der Westd. 
Zeitschr. 1886 Nr. 1.)

In Ennetacb fand sich in der Nähe der Kirche, anschließend an die 
Staatsstraße, ein 1,80 m tiefer alter Landgraben mit römischem Schutt gefüllt. West­
lich an diese Straße schließen sich eine Reihe römischer Bauten und Fundamente 
an. Die Funde, welche hier gemacht wurden, besteben aus terra sigillata und 
Ziegelfragmenten, teilweise mit Stempeln versehen und einige Münzen. (Westd. 
Zeitschr. 1885 S. 197.)

In Jagsthausen, dem schon durch Hanselmann bekannt gewordenen be­
deutenden Römerort, fanden im Herbst 1886 durch Pros. Miller, Dr. Groß und 
Pfarrer Gußmann größere Ausgrabungen statt. Festgestellt wurde die Kastellmauer 
und ausgegraben das etwa 300 Schritte vom Kastell entfernte Militärbad auf 
den Steinäckern; dort fand man einen der Fortuna geweihten Altar, welcher ins 
Jahr 248 n. Chr. zu fetzen ist, nebst einigen andern Inschriftresten. Ferner zwei 
allegorische Relieffiguren und Fragmente einer Statuette, die ohne Zweifel zu dem 
Altar in Beziehung standen. In der Nähe des Bades, nördlich davon, wurde ein 
Wohnhaus mit Hypokaustum ausgegraben; ferner auf den Mühläckern im Rücken 
des Kastells gleichfalls ein Wohnhaus mit schön erhaltenem Keller. Dort fand man 
auch Geräte aus Eisen und Bronze, Münzen, bedeutende Reste von Amphoren und 
terra sigillata-Geschirr. (Siehe die eingehenden Berichte in der Westdeutschen Zeit­
schrift VI S. 55 ff. und 71 ff. mit Abbildungen. Vierteljahrshefte 1887 S. 200 f. 
Korrespondenzbl. der Westdeutschen Zeitschrift VII Nr. 56.)

In Köngen (OA. Eßlingen) hatte Prof. Dr. Miller schon im Jahr 1878 am 
Ende des Orts gegen Deizisau, vor dem letzten Haus der Golthergaffe ein größeres 
viereckiges Fundament mit Töpfen u. a. aufgedeckt; ferner im Jahr 1881 am Kreuzungs­
punkt der Straßen nach Denkendorf und Lerchenhof ein Hypokaustum aus Sandstein­
pfeilern. Größere Ausgrabungen führte derselbe im August und September 1882 
auf dem Acker des Schreiners Blessing aus. Es wurde die ganze Umfallungsmauer 
des römischen Begräbnisplatzes bloßgelegt, dessen größere Hälfte übrigens schon in 
den 20ger und 30ger Jahren geleert worden war. Der noch erhaltene Rest ergab 
jedoch reiche Ausbeute an Thongeschirren und Eisengeräten; Münzen wurden nur 
11 gefunden, dagegen 40 Töpferstempel in 25 verschiedenen Formen. Außerdem 
sand man einen Fingerring von Bronze, eine Fibula, einen Schreibgriffel, Spielsteine, 
die Reste einer Flöte u. s. w. Miller unterscheidet 5 Arten von Gräbern: 1. Ge­
mauerte, 2. Steinsärge, 3. Urnen, 4. Einfache und 5. Kindergräber (s. das oben­
angeführte Programm des Stuttgarter Realgymnasiums 1884).

Im Herbst 1885 wurde sodann ebendaselbst durch General von Kallée 
das bisher nicht bekannte Kastell aufgedeckt. Dasselbe stand auf dem „Burg­
feld“, einem Terrainvorsprung gegen das Neckarthal und hatte eine Länge von 
157 m bei einer Breite von 114 m. An den abgerundeten Ecken standen nach 
innen Türme, von denen die Fundamente des einen an der südwestlichen Ecke gele­
genen vollständig ausgegraben wurden. Die Dicke der Kastellmauer beträgt 1,19 m; 
von den Thoren konnte die Porta princ. dextra bestimmt werden, mit einem an­
schließenden Thorturm von 5,75 m Breite. Ein Stück der Thorschweile, 1 m lang 
0,65 m breit, aus Sandstein, liegt noch in seiner ursprünglichen Lage; von der Porta 
decumana aus der Mitte der nordwestlichen Front bat man wenigstens sichere 
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Spuren gefunden. Vor der Porta princ. dextra fand sich eigentümlicherweise ein 
Gebäude mit 2 Hypokausten, es ist wohl anzunehmen, daß dieser Bau, nachdem 
das Kastell verlassen war, hier angefügt wurde. Da es bei den Ausgrabungen haupt­
sächlich um Auffindung der Kastellmauern sich handelte, so waren die sonst dabei 
gemachten Funde von Antikaglien ganz unbedeutend. (S. Vierteljabrshefte 1886 S. 140.)

Im Jahr 1886 wurden endlich in der Nähe des 1882 ausgegrabenen Be­
gräbnisplatzes in der Tiefe von ca. 1 m die Fragmente eines Grabdenkmals aus 
Sandstein ausgegraben; in einer Nische standen zwei halblebensgroße Figuren en 
relief. Die Flacbteile des Steins zeigen fast ganz intakte Reliefornamente von Trauben- 
und Mohnblättern. Dabei fanden sich auch viele Bruchstücke von terra sigillata. 
(Staatsanz. 1886 S. 601.)

Das längst als Fundort römischer Altertümer und Garnison der Leg. VIII Aug. 
und der Cob. I Helv. bekannte Böckingen bei Heilbronn hat seit 100 Jahren keinen 
neuen Fund mehr geboten; auch hier bat Pros. Dr. Miller im Juni 1886 das sogen. 
Castrum ermittelt. Dasselbe liegt gegenüber dem Bahnhof Heilbronn auf den Stein­
äckern und mißt in seiner Prätorialfeite etwa 190 m. Die Porta princ. sinistra 
ist durch die von Norden kommende Straße, welche an der Mauer abbricht, gegeben. 
Die Breite beläuft sich auf ca. 145 m. (Westd. Zeitschrift 1887 S. 46.)

In Benningen bei Marbach wurden schon im Jahr 1583 3 Altäre aus­
geackert, welche der damalige Präzeptor Studion in Marbach dem Herzog Ludwig 
überließ, der sie im Lusthaus aufstellen ließ. Das seither verschollene Kastell hat 
General von Kallée aus alten Akten erhoben, auf Grund dessen Prof. Miller ohne 
Schwierigkeit im August 1886 dasselbe wieder auffand. Es liegt an der Ostseite 
des Dorfes, in der Nähe des alten Neckarbetts auf der Flur Birk. Eine Ecke 
des Kastells wurde durch den Eisenbahnbau durchschnitten; von dem Friedhof 
aus präsentiert sich dem Auge sofort die Breitseite des Castrums durch einen 
ansehnlichen, durchschnittlich 1,5 m hohen Rain, in welchem die Hacke überall 
aus Mauersteine stößt. Die Grabungen au zwei Stellen des genannten Walles er­
geben überall Lager von Mauersteinen und Spuren von Mörtel im Schutt, doch keine 
regelmäßige Mauer. Die Prätorialfeite gegen den Neckar ist durch einen 3 m hoben 
Absatz deutlich erkennbar; auf der Südostseite ist eine mindestens 1,5 rn dicke harte 
Mauer der ganzen Länge nach vorhanden. Die beiden Langseiten des Kastells 
messen 165—170 m. Die Schmalseiten 128—134 m. Im Innern war das Vor­
handensein von zwei stattlichen Gebäuden durch Ziegelbrocken und Schutt deutlich 
zu verfolgen. (Westd. Zeitscbr. 1887 S. 50 ff. mit Plan.)

Bei W elzheim wurden im September 1886 durch Prof. Miller Nachgrabungen 
veranstaltet, durch welche, wie derselbe annimmt, das römische Kastrum und seine Aus­
dehnung feltgestellt worden sein soll. Das Kastrum läge hienach auf Gewand Burg 
und würde ein Viereck von 125/150 m Breite und Länge bilden. Gegen Süden 
ziemlich steil abfallend senkt sich das Terrain auf der östlichen Seite vor dem Lagerplatz 
sanft gegen das vorüberfließende Leinflüßchen. Im Norden und Westen bat die Jahr­
hundert lange Bebauung der Grundstücke äußerlich die Spuren verwischt. Das Kast­
rum würde etwa 12 m über der Thalfoble der Leine vor dem Limes liegen und 
nach Süden, Osten und Norden freien Ausblick bieten. (Westd. Zeitschr. 1887 S. 63.)

Wiederholte Grabungen durch Prof. Miller im Herbst 1886 an verschiedenen 
Plätzen im Orte Wahlheim haben es annähernd zur Gewißheit gemacht, daß das 
Dorf selbst auf dem ehemaligen Castrum steht, zudem auch sein Name stimmt. Es 
war ein Viereck von ca. 157/100 m. Zwischen dem Castrum und dem Neckar 
fand Miller auf dem Acker des Schultheißen Sprosser 5 große Amphoren von je 80 
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bis 90 Liter Gehalt; eine Steinkiste mit unversehrt erhaltener Glasurne wurde auf 
den Thoräckern, woselbst ein römisches Gebäude stand, im Oktober desselben Jahres 
ausgegraben. Der römische Begräbnisplatz liegt 300 m nördlich vom Castrum und 
ist von der Bahnlinie durchschnitten. (Vergl. Westd. Zeitschr. 1887 S. 49.)

Im Jahr 1886 wurden durch General von Kallée im oberen Remsthal bei 
Unterböbingen und auf dem Schirenhof zwei neue römische Kastelle ent­
deckt. Das erstere liegt auf der durch die Mündung des Klotzbachthals in das der 
Rems gebildeten Uferteraffe. Das andere auf dem Schierenhof, auch Remsnest oder 
Etzelburg genannt, liegt auf einem niedrigen Hangvorsprung, von welchem aus das 
Limestück von den Höhen nördlich von Gmünd bis Hangendeinbach in Sicht ist. 
Beide Kastelle sind nahezu von gleichem Umfang und stimmen nach Größe, regel­
rechter Anlage und Machwerk mit dem Köngener Kastell überein. Im folgenden 
Jahr wurden weitere Ausgrabungen auf dem Schierenhof vorgenommen, welche 
die fast vollständige Erhaltung der Fundamente von den Umfassungsmauern an drei 
Fronten ergaben und zu der Bloßlegung des in der Mitte der Rückfront gelegenen 
Thores, sowie eines Turmes an der südwestlichen Kastellecke führten. Im Innern 
des Kastellbrunnens wurden wohlerhaltene Gebäudereste gefunden. Eines der Ge­
bäude, in dessen Nähe ein kleiner Hausaltar im Schutt begraben stand, ist durch 
eine Apsis abgeschlossen. Im Eckturm stieß man auf Überreste eines Feldzeichens, 
eine Pilumspitze, verschiedene Knochenftücke und Scherben von verschiedenem 
Thon. (Staatsanz. 1887 Nr. 230.)

Schon im Herbst 1886 wurde vom Altertumsverein Ulm durch kleinere 
Schürfungen bei Urspring, OA. Ulm, die Existenz eines römischen Kastells nach­
gewiesen. Größere Ausgrabungen und Untersuchungen fanden im folgenden Jahre 
unter Leitung von General v. Arlt statt. Das Caftrum liegt auf dem linken Ufer 
der von Urspring nach Lonsee abfließenden Lone an dem vom „Heerberg“ südlich 
abfallenden Hange auf der Flur „Ringacker“ 200 m nördlich vom Flüßchen und der 
etwas näher vorüberführenden Ulm-Stuttgarter Eisenbahn. Das Kastell bildet ein 
Quadrat von 130 m Seitenlänge, jede Seite hat einen durch zwei Thortürme flan­
kierten Eingang, die Ecken sind abgerundet. In der Mitte befinden sich römische 
Mauerreste, auf welchen eine St. Agathenkapelle erbaut war; vom Prätorium, 
welches sich in der oberen Hälfte des Castrums befand, wurden die Fundamente 
bloßgelegt. Die Umfassungsmauern sind 1,10—1,20 m stark und stecken 1—1,5 m 
im Boden. Funde von irgend welcher Bedeutung wurden dabei nicht gemacht. 
(Siehe den eingehenden Bericht des Generals v. Arlt Vierteljahrshefte 1889 S. 17 
nebst Plan).

Der Verein für Kunst und Altertum in Ulm war schon vor mehreren Jahren 
daraus aufmerksam gemacht worden, daß in dem bei Osterstetten, Gemeinde 
Albeck, zwischen Langenau und Bernstadt gelegenen 2 ha großen Wäldchen „Löhle“ 
ausfallende Steinwälle und Steinhaufen vorhanden seien. Bei einer vorläufigen Unter­
suchung derselben im Jahr 1886 wurden unter Mauerschutt einige unzweifelhaft 
römische Dachziegel gefunden, welche den Verein veranlaßten, im folgenden Jahre 
Ausgrabungen in größerem Maßstabe vornehmen zu lassen. Es fand sich nun ein 
mit einer Mauer umgebenes Gehöft, aus 4 Gebäulichkeiten bestehend; in der Mitte 
ein größeres Wohngebäude mit Hypokaustum und an der nordöstlichen Ecke, teil­
weise über die Mauer hinausgreifend, ähnlich wie bei Meimsheim, ein Badhaus mit 
den entsprechenden Räumlichkeiten. Von besonderen Funden ist zu erwähnen ein 
Pferdehufschuh von Eisen, wie ein solcher auch auf der Saalburg gefunden wurde, 
3 Radbüchfen, eine Kelle, ein Spannsägeblatt und ein vollständiges Thürbefchläg. 
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(Siehe den eingehenden Bericht von Oberförster Bürger in Vierteljahrshefte 1888 
S. 29 mit Abbildung.)

Auch in Cannstatt wurde das lang gesuchte Kastell durch Professor 
Dr. Miller auf der Altenburg festgestellt. Auf die Spur führte eine von Zazenhausen 
herführende Römerstraße, welche in einer starken Kurve auf die Ostseite des Fried­
hofs abbiegt und in den Weinberg südlich von demselben sich verliert; dort ist die 
Prätorialseite des Kastells zu suchen. Die dort bestehenden Kulturverhältniffe bieten 
Schwierigkeiten, den ganzen Umfang näher zu verfolgen.

Bei Grabarbeiten in der Verlängerung der Königsstraße zum Zweck von 
Neubauten wurde 1887 eine römische Wasserleitung bloßgelegt, welche von der heute 
noch bestehenden Salzquelle beim Bahnhof herkommt. Die Leitung besteht aus 
einer tischhoben Traßmaffe von 1,4 ni Breite mit einer Rinne von 0,4 m Weite. In 
derselben sind vielfach römische Scherben auch von Siegelerde nachweisbar. (Westd. 
Zeitschr. 1887 S. 54. Korrespondenzbl. 1887 S. 38.)

In der Nähe von Backnang, hinter der 1 km entfernten Adolffschen 
Spinnerei, stieß man im Jahr 1887 auf Spuren römischer Gräber. Man fand 3 sog. 
Thränenkrügchen, mit Henkeln versehen, verschiedene Urnen und eine reich ver­
zierte Schale aus grauem Thon. Die Gräber, 6 an der Zahl, enthielten je ein 
Gefäß; unter den Gefässen lagen zusammengesinterte, halbverbrannte Knochenreste 
in einer besonderen Vertiefung im Lehmboden. Die Fundstätte ist hart an der 
Weissach 180 m oberhalb dem Einfluß derselben in die Murr. (Westd. Korrespon­
denzbl. 1887, 35.)

In Erkenbrechtsweiler veranlaßten im Jahr 1887 Pfarrer Gußmann in 
Gutenberg und Dr. Losch in Erkenbrechtsweiler eine Ausgrabung in dem Walde „alte 
Burg“ in der Nähe des Beurener Felsens. Der Sage nach soll dort eine Stadt 
gestanden haben. Es fanden sich auch wirklich an zwei Stellen ehemalige Wohn­
plätze, welche durch vereinzelte Ziegelstücke und Scherben von samischer Erde als 
römisch bezeichnet werden müllen. An beiden Örtlichkeiten ergab sich ein Mauer­
quadrat von 5—6 m und daneben, das einemal augebaut, das anderemal ein paar 
Schritte entfernt, ein längliches Viereck von ca. 6 und 9 m. Die Mauern sämtlicher 
Gebäude stehen noch durchschnittlich 1 m hoch und sind 85 cm stark; die Ecken 
sind sorgfältig in Tuffsteinquadern ausgeführt, das übrige Gemäuer aus Kalkstein 
zeigt im allgemeinen römische Bauart, bietet jedoch das Abweichende und Merk­
würdige, daß die Steine reihenweise schief gelegt, sind und zwar so, daß immer die 
nächste Schichte in entgegengesetzter Richtung liegt, also ein absichtliches und förm­
liches Zickzackgemäuer. An einer Thüröffnung waren die dort ausgegrabenen Kalk­
steine vorn sauber abgerundet. (Staatsanzeiger 1887 S. 1343.)

In Bissingen a. d. Enz wurden auf Anregung des Oberförsters Fribolin 
in Bietigheim durch Prof. Dr. L. Mayer im Jahr 1887 Ausgrabungen vorgenommen. 
Es ergab sich ein größerer Gebäudekomplex, der indessen feines Steinmaterials 
schon von alters her größtenteils beraubt erschien. Die Hypokauften waren noch 
erhalten, zwei hübsch ausgeführte Exedren stellen sich nach beiden Seiten des 
einen Gebäudeflügels dar; den bedeutendsten Teil bildet aber die wohlerhaltene, 
mit Quaderbemalung ausgestattete Cella, deren Lichtöffnungen noch erhalten sind. 
In diesem Raum fand sich ein sehr schöner runder Steintisch mit reich profiliertem 
Fuß, außerdem ein eiserner Lampenbehälter an einer Kette, eiserne Bänder von 
einem Kasten mit lindenblattförmigen Ausladungen, ein Kastenschloß u. s. w. 
(Westd. Zeitschr. 1888 S. 281.)
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6. Alemannifch-fränkifche Zeit.

Im Sommer 1878 stieß man beim Eisenbahnbau in der Nähe von Ehningen, 
OA. Böblingen, auf Reihengräber mit nicht uninterefanten Funden. Im ganzen 
wurden 15 Gräber mit noch teilweise erhaltenen Skeletten geöffnet. Die Funde be­
finden sich im K. Museum vaterl. Altertümer. Zu erwähnen sind 3 scheibenförmige 
Goldbleche (Anhänger) mit Filigran und zwei silberne Fibeln von verschiedener 
Form mit Glaspasten; ferner Besatzstücke und Schnallen von Silber und Bronze, 
ein schönes Trinkglas und viele Glas- und Thonperlen. An Waffen fanden sich vor: 
Schwerter (Spatha und Sax), Messer, Lanzenspitzen, 2 Axte und ein Ango (Hackenlanze).

Im Herbst 1878 fand man in Stuttgart beim Fundieren eines Maschinen­
hauses (Gaisburgstraße Nr. 2) 3 gemauerte Gräber in einer Reihe und in gleicher 
Entfernung voneinander. Das erste in der Mitte und das zweite südlich gelegene 
Grab wurden von den Erdarbeitern zerstört, welche die Grabdeckel für die Deckel 
eines alten Kanals gehalten hatten. Erst das dritte Grab konnte in Anwesenheit 
von Prof. Fraas sorgfältig untersucht und ausgegraben werden. Es war genau 
2 m lang und 0,60 m hoch und enthielt ein weibliches Skelett von augenscheinlich 
hohem Lebensalter. Dabei lagen 2 Ohrringe von 3 cm Durchmesser aus Bronze- 
und Silberdraht zur Schnur gewunden, ferner ein Frisierkamm aus Hirschhorn, gar 
zierlich gearbeitet. (Korrespondenzbl. für Anthropologie 1879 Nr. 6.)

In Nagold stieß man anläßlich eines Kanalbaues beim Seminar im Oktober 
1878 auf 3 Reihengräber. Es fanden sich nur teilweise erhaltene Skelette von 
Männern, Weibern und Kindern, die ersteren mit der Spatha und der Scramafax, 
die Weiber mit Schmucksachen, als: Ohrringen, Glasperlen, Spinnwirteln, Fibeln, 
Schnallen u. dergl. Eigentümlich war die Beigabe von Totenkrügen mit Henkeln, 
worunter eine Urne von feinem, mit Graphit gebranntem Thon, auf der Drehscheibe 
geformt. Die Funde befinden sich größtenteils im Museum vaterl. Altertümer.

In Metzingen wurden im Herbst 1879 gleichfalls Reibengräber auf dem 
sogenannten Kelternwasen bloßgclegt. Neben den Skelettresten fanden sich die ge­
wöhnlichen Beigaben von Waffen: Schwerter, Lanzenspitzen, alles stark vom Roste 
zerstört, ferner 4 Steinkugeln von 2,5 cm Durchmesser.

Beim Grundlegen einer Ziegelei auf dem „Feeger“ bei Sindelfingen im 
März 1880 fanden sich in einer Tiefe von 1 m gleichfalls Reihengräber. Nach den 
Schädeln, die noch ziemlich gut erhalten waren, aber in der Luft bei einiger Be­
rührung zusammenfielen, scheinen junge Männer von 20—30 Jahren hier ihr Grab 
gefunden zu haben; beinahe bei jedem lagen Messer, Lanze, eiserne Ringe und 
Perlen. An der gleichen Stelle wurde in den folgenden Jahren weitergegraben; 
wertvolle Funde in der Staatssammlung vaterl. Altertümer.

Weitere Reihengräber wurden aufgedeckt durch Dr. Miller in Emerkingen, 
Unteressendorf und Hofen-Friedrichshafen auf dem Hochsträß in den 
Jahren 1880 und 81, ferner bei Altshausen 1881 und bei Kirchheim a. N. 1880. 
Funde aus Reihengräbern bei Mögglingen, Lauffen und Ditzingen kamen im Jahr 
1881 in die Staatssammlung. Noch ist ein interessanter Einzelfund anzuführen, 
welcher auf der Markung Lehrensteinsfeld, OA. Weinsberg, im Jahr 1882 gemacht 
wurde. Bei einem Wegbau im Walde stieß man in geringer Tiefe auf einen irdenen 
Topf, welcher 10 Stück Bronzeringe von elliptischer Form enthielt. (Schw. Kronik 
1882 S. 399.) Vergl. o. S. 6: Pfedelbach.

Im Juni 1881 wurde auf dem im Jahr 1859 neu angelegten Gottesacker 
in Zöbin gen, OA. Ellwangen, beim Auswerfen eines Grabes ein alter Totenbaum 
zu Tage gefördert, dessen gewölbter Deckel mit einem wohlgearbeiteten langgeftreck- 



Ausgrabungen, Entdeckungen und Restaurationen 1878—87. 23

ten Tierkopf verziert war. In dem Sarge befanden sich außer einigen Teilen mor­
scher Rohrbeine nur zwei wurmstichige Schusterleisten, lange rohrartige Nadeln und 
der obere Teil eines Schusterstuhls, so daß mau wohl annehmen darf, es sei hier ein 
Schuster samt seinem Handwerkszeug begraben gewesen. (Staatsanzeiger 1882 S. 947.)

Bei der Aushebung eines Eiskellers hinter der Aktienbrauerei zu Heiden­
heim stieß man im September 1881 auf Gräber aus der alemannischen Zeit. Außer 
den Skelettresten, worunter einige gut erhaltene Schädel, fanden sich Schwerter und 
Saxe von 40—80 cm Länge und 6-10 cm Breite, ein Schildbuckel, Lanzenspitzen, 
ferner Finger- und Ohrenringe aus Bronze, eine hübsche Scheibenfibel von Gold 
mit roten Glaspasten, viele Thon- und Bernsteinperlen, Scherben von großen Urnen 
und eine Münze von Kaiser Hadrian (+ 138 n. Chr.).

Bei Groß-Ingersheim, OA. Besigheim, findet sich in der Umgebung der 
sog. Holderburg ein Gräberfeld, auf dem schon seit Jahren Lanzenspitzen, Schwertfrag­
mente, Hufeisen u. dergl. gefunden wurden. Im Jahr 1881 wurden daselbst durch 
Oberförster Fribolin Nachgrabungen veranstaltet und mehrere Gräber bloßgelegt. 
Dieselben sind ca. 1,70 m lang und 1 m breit, mit behauenen Tuffsteinen ausgemauert 
und mit großen Steinplatten bedeckt. In einem derselben fanden sich 2 Skelette, 
ein männliches und ein weibliches; in dem andern wurden Knochenteile von 3 
Altersklaffen vorgefunden. Mit Ausnahme eines Stückchens Eisen, einiger Thon­
scherben und einer Bronzeschnalle wurden keine Schmucksachen gefunden. (Staats- 
anz. 1887 S. 1399.)

In der Nähe von S ch wie her d in ge n wurde auf dem Wurmberg im März 
1882 beim Umbrechen eines bis jetzt öde gelegenen Stück Landes ein ausgemauertes 
Grab aufgedeckt, das mit einer rohen dicken Steinplatte bedeckt war; neben we­
nigen Knochenreften fanden sich an dem erhöhten Kopfende Reste eines eisernen 
Helms, ferner eine noch ziemlich gut erhaltene Lanzenspitze und mehrere verrostete 
Eisenstücke mit Silbertauschierung. In der Nähe dieser Stelle wurden früher schon 
mehrere Gräber gefunden, so im vorigen Jahre eines, das aber nicht ausgemauert 
war und außer dem Skelett nichts enthielt. (Staatsanz. 1882 S. 397.)

Ein bemerkenswerter Fund wurde im Frühjahr 1883 an einem Feldweg füd- 
lieh von Pfahlheim, OA. Ellwangen, in einem der Gemeinde gehörigen Stein­
bruch gemacht. Es fanden sich 2 größere nach Osten gerichtete Grablegen, die 
erstere mit 2 Männerleichen, die andere nur mit einer. Die Beigaben an Waffen 
und Schmuck wichen nicht von den herkömmlichen merowingischen Formen ab. 
Im Laufe des Sommers fanden auf Staatskosten weitere Nachgrabungen statt, welche 
überraschende Resultate boten. Es fanden sich wieder zwei Doppelgräber mit kost­
barem Inhalt; eine ganze Garnitur von Bronzebeschlägen, Ausstattungsstücke eines 
Riemen- und Gürtelwerks von sehr schöner Arbeit. Von großem Reichtum zeigte 
sich das östliche Doppelgrab: Waffen, Pferdezeug, Steigbügel und als seltene Bei­
gabe 2 Bronzegefässe, eine Art Pfanne und eine Kanne von schlanken Verhältnissen. 
Eine spätere Nachgrabung brachte 5 weitere Doppelgräber zum Vorschein, deren 
Beigaben teilweise auf Frauen hinwiesen; dort fand sich auch eine dreifache Gürtel­
kette von Bronze und, was wohl ein Unikum ist, eine Kanne, ganz in der Form 
und Größe eines japanischen Theetopfs. Weitere Nachgrabungen fanden im August 
1884 durch Reinhard aus Ellwangen statt, welcher 5 Gräber öffnete, deren reicher 
Inhalt ins germanische Museum nach Nürnberg kam. Eingehende Berichte über 
diesen Fund nebst Abbildungen find enthalten in den Vierteljahrsheften 1884 S. 51 ft'. 
(Westdeutsche Zeitschr. 1884 S. 228 und Oberamtsbeschreibung von Ellwangen 
S. 356. Mitth. des germ. Nationalmuseums Jahrg. 1885 S, 169.)
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In Allmendingen, OA. Ehingen, kam man bei Gelegenheit der Anlegung 
einer Zementfabrik im Jahr 1883 auf Reihengräber; dieselben bestanden aus 1,2 m 
tiefen und 0,6—1 m breiten Gruben, welche mit Steinplatten zugedeckt waren. 
Neben den Gräbern zeigten sich muldenförmige Vertiefungen mit Resten von Tier­
knochen, Scherben, welche wohl vom Totenmahl herrührten. Die Leichen lagen 
mit den Füßen nach Westen gekehrt und mit den Schädeln gegen Osten. Die 
Schädel waren schlecht erhalten, in einem Grab fanden sich die Spuren eines Kinder­
schädels mit einem kleinen silbernen Ring unter demselben, ferner viele gelbe, grüne 
und rote Thonperlen, 2 blaue Glasperlen und eine sehr hübsche silberne Schließe. 
In den übrigen Gräbern fanden sich an hervorragenden Stücken noch: eine Bronze­
schnalle, ein Sax, ein Langschwert, mehrere Messer, eine Lanzenspitze und ein großer 
Armring von Bronze. (Schw. Merkur 1885 S. 574.)

Beim Ausheben eines Grabes auf dem Kirchhof in Zöbingen fand man 
im April 1885 abermals einen Totenbaum. Derselbe war 2,35 m lang, oben 0,60 m 
breit und 0,55 m hoch. Er stand vor einer dachförmigen Umhüllung, wie der vor 
ein paar Jahren gefundene. Der Deckel hat am Kopfende einen größeren, mit 
zwei Öffnungen versehenen, am Fußende einen kleineren Tierkopf. Im Sarg lag 
nur der zerbrochene Schädel und die andern gewaltigen Knochen. Am Fußende 
des Sarges lagen in einem viereckigen, durch Bretter abgesonderten Raume ver­
schiedene gedrehte Gegenstände aus Holz; ferner stand hier etwas wie ein Tischchen 
auf 4 platten runden Füßen. Letztere ruhten auf Tannenzweigen, deren Nadeln 
noch gut erhalten sind; verfaultes Moos bildete die Umgebung. Scherben waren 
keine zu linden. (Schw. Merkur 1885 S. 641.)

In Altenstadt, OA. Geislingen, wurde im Mai 1885 bei den Erdarbeiten 
eines Hausbaues au der Überkingerftraße ein alemannisches Totenfeld entdeckt. Die 
Gräber liegen im Feld unmittelbar zur Rechten der genannten Straße, gleich hinter 
dem Dorf. Es ist nur ein Raum von etwa 36 Quadratmeter ausgehoben, die Gräber 
scheinen sich noch weithin fortzusetzen. Gefunden wurden die Gebeine zu etwa 12 
Skeletten, ferner teils ganz, teils in großen Bruchstücken folgende Waffen: 4 Lang­
schwerter, eines 86 cm lang, 3 Langfaxe, ca. 50 cm lang, 3 starke Lanzenspitzen, 
mehrere kleine Pfeilspitzen, endlich 3 verschiedene Thongefäße, das größte ist mit 
Schnauze und Henkel und mit einfachen Streifen versehen. An Schmuckgegen­
ständen scheint nichts vorhanden gewesen zu sein. Die Skelette fanden sich nahe 
der Straße 2 m unter der Erde, weiter innen mehr an der Oberfläche; sie lagen 
unter dichtem Geröllschutt, lämtlich gegen Osten gerichtet. Die Funde bat größten­
teils der Bauherr Wirt Schweizer aufbewahrt. (Staatsanz. 1885 S. 961.)

Vieles Interesse erweckt die im Dezember 1885 in Derendingen ge­
machte Entdeckung eines Leichenfeldes hinter der Kirche links vom Wege nach 
Weilheim. Nachdem schon im Jahr 1883 beim Ausreuten eines Hopfenackers ein 
Grab bloßgelegt war, wurden jetzt auf Anregung des Oberlandesgerichtsdirektors 
v. Föhr planmäßige Ausgrabungen veranstaltet. Zunächst wurden 5 Gräber geöffnet, 
welche an den Seiten von starken Steinplatten eingefaßt waren, zu deren Fortschaff­
ung teilweise 5 Mann erforderlich waren. Die Häupter der Leichen liegen nach 
Westen gerichtet. In einem Frauengrab fand man Perlen von Thon und Glas, 
Ohrringe, Armspangen und Messer von Bronze. (Schw. Merkur 1885 S. 2270.)

In Ne ufrabei Riedlingen wurden über einem erratischen gegen 80 Ztr. schweren 
Block, der in einer Kiesgrube zum Vorschein kam, alemannische Reihengräber und 
am Fuße dieser Kiesgrube merowingifche Gräber gesunden. Die Funde befinden sich 
im Altertumsverein zu Riedlingen. (Korrespondenzbl. d. Westd. Zeitschr. 1885 Nr. 28.
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In Oberflacht fanden auf dem bekannten Totenfeld im Jahr 1886 unter 
der Leitung des Landeskonservators Ausgrabungen statt. Zwei der größten ausge- 
bobenen Totenbäume wurden nach Stuttgart geschafft; der eine mißt 2,15 m in der 
Länge und 0,05—0,06 m in der Breite. Das Holz der beiden Särge ist noch gut 
erhalten, teilweise noch mit Rinde versehen. In dem einen sand sich neben dem 
Skelett ein zweischneidiges Schwert, in andern Särgen fand man Lanzenschäfte, 
Ringe, eine Streitaxt und andere teilweise künstlich aus Holz gefertigte Gegenstände. 
Im folgenden Jahre wurden durch Oberamtspfleger Schad aus Tuttlingen weitere 
Nachgrabungen veranstaltet und 8 größtenteils gut erhaltene Särge bloßgelegt. 
Einige dieser Särge waren mit Dielen eingefaßt, wie solche schon früher gefunden 
worden sind. Solche Särge, welche mit Thon und Schlamm angefüllt waren, haben 
von ihrem ursprünglichen Inhalt nicht viel mehr bewahrt, dagegen sind diejenigen 
Särge, in welche nur Wasser eingedrungen ist, reich an Skelettüberresten und ver­
schiedenen Gegenständen, z. B. Holzschüffeln von 37 und 32 cm Durchmesser, ein 
Lichtstock, 21 cm hoch und ein Fäßchen von 13 cm. Durchschnitt. (Schwäb. Mer­
kur 1887 S. 2202.)

Im Juli 1886 fand man in Horkheim bei Heilbronn auf einer kleinen Fläche, 
in einer Kiesgrube am Fleinerweg, etwa 2 m unter der Erdoberfläche Reihengräber, 
welche zum Teil eine Umfassung von stärkerem Geröll und Kalkstücken zu haben 
scheinen. Neben vielen Bruchstücken von schwarzem Thon fand man zwei schöne 
und seltene Urnen, welche an den Füßen der gegen Mitternacht gerichteten Leichen 
standen. An Waffen fanden sich vor: ein Sax, eine Lanzenspitze und ein kleines 
Meller; ferner Schnallen und Nägel, Perlen und dergl. Die Funde befinden sich 
in der Heilbronner Sammlung. (Westd. Zeitschr. 1886 Nr. 137. Heilbronner Be­
richte Heft III S. 27.)

In Wilflingen, OA. Riedlingen, stieß mau beim Graben eines Kellersauf 
Reihengräber, welchen folgende Gegenstände entnommen wurden: ein eisernes Schwert 
(Sax), ein Speer mit Hülse, ein Pferdegebiß mit fimilierten Eberzähnen, zwei Steig­
bügel, zwei eiserne Mefferchen, eine tausebierte Gürtelzunge und ebensolche Gürtel­
verzierungen in Scbildform, endlich 3 vergoldete Knöpfchen. (Westd. Zeitschr. 1888 
S. 279.)

7. Mittelalterliches.

Im Chor der Klosterkirche zu Blaubeuren wurde im Jahr 1878 an­
läßlich der Restaurationsarbeiten ein Grab aufgedeckt. Der oben liegende Grabstein 
mit dem eingehauenen Bilde eines von Schlangen und anderem Ungeziefer ange- 
sressenen Menfchenfkeletts gab zu der Sage Anlaß, daß hier die lange im Walde 
unentdeckt gelegene Leiche eines Ritters von Gerhausen bestattet sei. Der mit 
einem eisernen Anfaßring versehene, aus hartem Sandstein gearbeitete Steindeckel 
lag in oben und unten in der Mitte angebrachten Angeln auf zwei eisernen ein­
gemauerten Achsen und konnte so leicht gedreht werden. Der Inhalt des Grabes 
zeigte, daß dasselbe vor nicht zu langer Zeit schon einmal geöffnet worden war, was 
bei Gelegenheit eines Besuchs des Königs Friedrich im Jahr 1812 geschehen sein 
soll. Außer verschiedenen Bruchstücken von Skulpturen fand man in der einge­
schütteten Erde Scherben von irdenen Gesässen neuerer Zeit und Skelettreste, wo­
bei 2 gut erhaltene Schädel nebst Unterkiefer von ungewöhnlicher Größe, sowie 
einige größere aber morsche Reste von Kleidungsstücken, eines davon von dunkel­
blauer Farbe und auf starken Stoff hinweisend. Ein eigentliches Gewölbe war nicht 
vorhanden. Die untere Lage zeigte eine Kalkschichte, in welcher die Leichname 
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eingebettet waren. Das Grab war ringsum mit roten Backsteinen eingewandet, wie 
solche zur Zeit des Klosterbaues verwendet wurden. (Staatsanz. 1878 S. 1063.)

Einen seltenen Fund machte 1879 der Ortspfarrer von Oberspeltach, 
OA. Crailsheim, in einer Bühnekammer des Pfarrhauses. In einem alten Akten- 
kaften kam ein schöner silberner Meßkelch von frühgotifcher Arbeit mit der In- 
fchrift: „Henricus decanus Onolspacen. mc obtulit“ zum Vorschein. Der Kelch wurde 
von der K. Staatssammlung erworben.

Die Gemeinde Gerlingen stieß im März 1879 auf einem Bergvorsprung, 
nördlich von der Straße zwischen Leonberg und der Solitude, sowie östlich von der 
in diese Straße einmündenden Gerlinger Steige, bei der Anlage eines Hopfengartens 
auf die Grundmauern der ehemaligen Burg Gerlingen, welche vollständig blosgelegt 
wurden. Innerhalb der Umfassung der Burg wurde ein etwa 50 Fuß tiefer Schacht, 
der in den Felsen gehauen ist und mit Schutt angefüllt war, ausgegraben, in wel­
chem sich eine größere Anzahl alter Gefässe, Tierknochen, Hufeisen, Glasscherben 
und ein Teil eines Dolches fanden. (Staatsanz. 1879 S. 577.)

Ein Bauwerk, das dem frühesten Mittelalter angehört, nämlich die Krypta 
im Pfarrbause zu U n ter re g en b ach bei Langenburg, konnte anläßlich des Ab­
bruchs des Pfarrhauses im Jahr 1880 durch Paulus eingehend untersucht werden. 
Die östlichen Teile der Krypta waren bisher nicht zugänglich; nun fand sich aber 
die halbrunde Chorabside und an ihrem Eingang je zwei reich gehaltene Säulen, 
deren zierliche römisch-jonische Kapitäle mit Akanthuslaub umhüllt waren, wie auch 
die Pfeiler der Absidenabschlüffe keilförmige, ebenfalls schön mit Akanthusblättern ge­
zierte Aufsätze zeigten. Die noch fast antike Formengebung weist mit den schmal 
und tief eingezackten Akanthusblättern noch über den romanischen Stil zurück ins 
IX. Jahrhundert und erinnert fast an ravennatifches Werk.

Auf dem Kirchhof in Ulm wurden im Jahr 1880 in der Nähe des von 
Raknizschen Grabmals, genannt der „Katzenstein“, Nachgrabungen vorgenommen. 
Man fand eine gewölbte Grabkammer und darüber eine niedere Grabkapelle, zu 
der eine Treppe von 8 Stufen hinabführte. An allen 4 Seiten waren Nischen vor­
handen, von denen eine den Aufgang zur Treppe vermittelte. Der Kapellenraum 
scheint im Rundbogen mit einem Kreuzgewölbe überdeckt gewesen zu sein, die 
Rippenanfänge waren leicht zu erkennen. In den Nischen zeigten sich Reste von 
figürlichen Malereien, die dem Stile nach dem 14. Jahrhundert angehören. (Vier­
teljahrshefte 1880 S. 262 ff.)

In Brenz, OA. Heidenheim, fand man beim Fundamentgraben für einen 
neuen Altar in der Pfarrkirche zwei Skelette, deren Füße sich im Mittelpunkt der 
Altarfront berührten, während die Köpfe nach den Ecken der Hinterseite des Altars 
auseinander giengen. Neben dem einen fand sich ein von Rost fast vollständig zer- 
freffenes Ritterschwert, dessen Parierstange noch am besten erhalten ist, bei dem 
andern mürbe Überreste eines braunen Gewandes, ein kleiner plump verzierter 
Schlüssel, vielleicht Attribut der Hausfrau und wenige schwarze Glas- oder Lava­
perlen von einem Halsband oder Rosenkranz herrührend. Möglich, daß diele Über­
reste dem Ritter Diepold Gliß von Güssenburg und feiner Frau Agathe von Roth, 
gest. 1456, angehören, deren Grabsteine am Eingang des Chorbogens aufgestellt sind. 
Der alte Altar wurde laut aufgefundener Urkunde am 21. April 1732 errichtet. 
(Staatsanz. 1880 S. 1951.)

Einen eigentümlichen Fund machte Prof. Dr. Miller im Jahr 1881 auf und vor 
dem Kirchhof zu Unter zeit, nämlich eine größere Anzahl Töpfe mit Kindergebeinen, 
welche, da sie innen glasiert find, unzweifelhaft dem frühen Mittelalter angehören.
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In Kuchen, OA. Geislingen, wurden beim Graben eines Kellers auf der 
Stätte des alten Zollhauses gleichfalls 100—150 eigentümlich geformte Töpfe ge­
funden, die ohne Zweifel von einem kleinen Gewölbe herrühren, das einst hier sich 
befand.

Bei Grabungen in den Räumen des Klosters Bebenhausen kamen im März 
1881 die Fundamente einer an die nordöstliche Ecke des Querfchiffs der Kirche an­
gebauten Kapelle zu Tage. Die Lage derselben entspricht genau derjenigen der 
nova capella iuxta coemeterium ecclefiae annexa, welche nach den Annales Bebenb. 
von Abt Konrad von Lustnau, dem Erbauer des Sommerrefektoriums und der großen 
Fensterrose im Chor der Kirche in den Jahren 1320—1353 errichtet und zu feiner 
Grablege bestimmt wurde. In dem aus dem Achteck geschloßenen Chor der Kapelle 
stieß man auf die Fundamente eines Altars und vor demselben auf menschliche Ge­
beine in der normalen Lage des christlichen Begräbnisses, d. b. Schädel nach Westen, 
die Beine nach Osten gerichtet. Es kann bienach wohl kein Zweifel sein, daß hier 
die Grablege des genannten Abts, eines der bedeutendsten in der Reihe der Kloster­
prälaten, aufgedeckt wurde. (Staatsanz. 1881 S. 587.)

Bei der Restauration der Kirche in Biberach fand man in den Funda­
menten einer abgebrochenen Wendeltreppe am Chor einen kunstvoll gearbeiteten 
Stein, einen Mann, wahrscheinlich den Baumeister der alten Kirche darstellend, wel­
cher das Wappen der Stadt in den Händen hält. Ohne Zweifel diente dieser Stein 
vor dem Kirchenbrand von 1584 als Schlußstein eines Gewölbes. (Schw. Kronik 
1881 S. 1409.)

In Beutelsbach wurde im Frühjahr 1882 in einem Weinberg am Ka­
pellberg Mauerwerk aufgedeckt, in welchem unzweifelhaft Teile der Grundmauern 
der alten Burg Beutelsbach zu erkennen waren. Der Fundort ist ein nur wenige 
Minuten oberhalb des Dorfes hart an der alten Kaiserstraße gelegeuer, mäßig hoher, 
runder Hügel, der schon längst als der Ort gilt, wo die alte Burg gestanden und 
an dem mau schon früher Mauerreste und ein Gewölbe gefunden haben will. Der 
Besitzer des Weinbergs Siegle hob, nachdem er etwa einen Meter tief unter dem 
Boden auf die Steine geraten war, eine geräumige Grube von etwa 3 m Länge 
und 2 m Breite und Tiefe aus. Außer vielem Schutt kamen verschiedene Mauer­
teile zum Vorschein; besonders fiel das starke Gefüge eines in ein spitzes Eck zu­
laufenden Gemäuers auf; im Anfang soll auch ein Stück einer getünchten und be­
malten Wand sichtbar gewesen sein. (Staatsanz. 1882 Nr. 122.)

In Wannweil, OA. Reutlingen, wurden im Januar 1883 im Erdgeschoß 
des Turms der Kirche, welche eine Gruftkirche (?) bildet, in einer aus unbehauenen 
Sandsteinen roh aufgemauerten Grube 1,20 m tief im Boden zwei menschliche 
Skelette gefunden. Das größere männliche, 1,80 m lang, hatte die Arme dicht am 
Körper, während das um eines Hauptes Länge kleinere weibliche fein Haupt an 
der linken Schulter des andern liegen hatte und sein rechter Arm unter dessen 
Oberkörper lag. In der Krypta (?) standen früher in einer Nische drei hohe aus 
Lindenholz geschnitzte Heiligenbilder, Maria, Johannes der Täufer und Nikolaus, 
jetzt im Museum vaterländischer Altertümer. Im Jahr 1880 wurden südlich von dem 
ummauerten Kirchhof, wo ein Schloß gestanden haben soll, die Grundmauern eines 
viereckigen Turms ausgegraben, darunter ein sehr großer Stein, worauf in romanischer 
Schrift der Name Lucas eingehauen war. (Jetzt im K. Lapidarium. Schw. Merkur 
1883 S. 165.)

Im Februar 1883 wurde in Reutlingen auf dem Kanzleiplatz beim 
Graben einer Wasserleitung, die in das Regierungsgebäude führt, ein interessanter 
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Fund gemacht. Die Arbeiter fanden beim Graben nahe dem kleinen Hause, in 
welchem die Kanzleiaufwärter wohnen , in der Tiefe von nur 1,20 m Menfchen- 
knochen; wenige Meter von da entfernt, fast dicht vor dem Eingang in diese 
Wohnung, wurden wiederum Maßen von Knochen bloßgelegt. Dr. Kreiß konstatierte, 
daß der Schacht für die Wasserleitung schräg durch eine in regelmäßiger Linie liegende 
Gräberreihe geführt wurde. Die gefundenen Skelettteile gehören männlichen Individuen 
von auffallend kräftigem Körperbau an. Ohne Zweifel rühren diese Gräber von 
einem Begräbnisplatz der Barfüßermönche her, deren Kloster 1540 abgebrochen 
wurde. (Schw. Merkur 1883 S. 306.)

Bei den im April 1884 veranstalteten Ausgrabungen anläßlich der Riß­
korrektion in Unter- und Obcrfulmentingen find alte Beile, Stilette, Pferde­
eisen u. dergl. gefunden worden, aus dem 15. Jahrhundert stammend. Die wert­
volleren Gegenstände gingen in die Sammlung des Freiherrn von König in Wart­
hausen über. (Staatsauzeiger 1884 S. 617.)

In dem nunmehr abgebrochenen, wohl ältesten Haus von Ravensburg, in 
der Lottergafe, wurden im Juli 1885 unter dem Stubenboden 3 Schriftstücke ge­
funden. Das älteste derselben ist eine Urkunde vom Jahr 1483, auf Papier ge­
schrieben, worin ein Ratsherr Henßler von den Pflegern der Mühlbruckkapelle 
bevollmächtigt wird, in ihrem Namen vor dem geistlichen Gericht zu Konstanz zu 
handeln. Das zweite Schriftstück, auf holbeinsches Papier geschrieben, ohne Jahr­
zahl, aber ohne Zweifel aus der 1. Hälfte des 16. Jahrhunderts stammend, enthält 
Notizen über die Verhältnisse des Gotteshauses Weingarten zur Pfarrei Berg, und 
das letzte mit der Jahreszahl 1766 ist ein Verzeichnis des Inventars der im Jahr 
1812 abgebrochenen Mühlbruckkapelle. Die Schriftstücke sind im Besitz des Maurer­
meisters Forster. (Staatsanzeiger 1885 S. 1153.)

Im August 1885 wurde in Murrhardt der hinter dem Kloster gelegene 
Hexenturm durch den Altertumsverein untersucht. Der seit Menschengedenken nicht 
mehr erstiegene Raum ist überwölbt, etwa 4 m im Geviert groß und nur durch ein 
60,6 m großes Loch im Gewölbe erreichbar. Durch dieses Loch wurden früher die 
Verurteilten hinuntergehaspelt, von der Haspelgestellauflage zeigen sich noch Spuren. 
Als bemerkenswert ist eine etwa 1,65 m hohe, 1 m breite und 0,5 m tiefe Wand­
nische, früher mit einer starken Doppelthüre und Holzverkleidung versehen, zu ver­
zeichnen. Dieselbe findet sich etwa 1 m über Bodenhöhe und war wohl dem kräftigen 
Verschluß nach zu schließen Folterkasten. Au Gegenständen wurde gefunden ein 
kleiner eiserner Hammer mit Holzstiel, sowie zwei kleine Eisenmeißel. (Staatsanzeiger 
1882 S. 1383.)

In der Ruine des Klosters Hirsau wurde im Jahr 1879 unter Leitung von 
Paulus der bisher als Baumgarten benützte Kreuzgang größtenteils freigelegt. Das 
Fundament der ehern. Brunnenkapelle auf der Südseite, ferner der Zugang zu einem 
Keller und dieser selbst in einer Länge von 72 Fuß wurden aufgedeckt. Im Schutt 
des Kreuzgangs wurden viele Bruchstücke von Gewölberippen und mehrere sehr 
schöne Schlußsteine mit Skulpturen gefunden, worunter auch 2 mit den Meister­
zeichen Peters von Koblenz und feines Genossen. Nebenbei wurden auch die Grund­
mauern des zerstörten Turms der Peter- und Paulskirche und der Grund der daran 
sich anschließenden Vorhalle ausgegraben, wobei mau auch die Basis einer Säule 
fand. — Über die Ausgrabung der Aureliuskirche f. Vierteljahrshefte 1878 S. 94. 
(Schw. Merkur 1879 21./26. Juli.)

Die Ausgrabung des Schutthügels der Brunnenkapelle in den Jahren 
1886/87 der bei den früheren Ausgrabungen noch unberührt blieb, ergab eine 
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reiche Ausbeute. Unter dem Trümmergewirr von Backsteinen, Ziegeln, Gewölbe­
rippen u. s. w. fanden sich zahlreiche Bruchstücke von schönen, bemalten und zum 
Teil stark vergoldeten Schlußsteinen. Von solchen ist namentlich ein in zwei große 
Stücke zerbrochener zu erwähnen; eine Engelsgestalt mit flatterndem Gewand, das 
Gesicht voll Lieblichkeit und Anmut, von Locken umwallt, die rechte Hand auf die 
Mündung eines gehenkelten Kruges gestützt. Der Plattenboden der Kapelle mit 
dem kunstreich angelegten Kanalsystem wurde vollständig bloßgelegt. Außerdem 
fand man dort ein gotisches Thürschloß, in dem noch der Schlüssel stak, und zahl­
reiche Ofenfragmente mit Heiligenfiguren. Das Ergebnis der Nachgrabungen auf 
dem Boden der großen Peterskirche war ein spärliches. Hier zeigte sich nämlich 
an all den vielen Stellen, auf welchen Probelöcher gegraben wurden, der Boden 
durch Schatzgräber u. dergl. gründlich durchwühlt, immerhin aber konnte noch die 
27 cm breite Lettnermauer vorgefunden werden, ebenso die Grundmauer zwischen 
dem Mittelschiff und dem nördlichen Seitenschiff in einer Stärke von 80 cm. Die 
Grabungen in der Allerheiligenkapelle waren völlig fruchtlos; dagegen konnten für 
die gehabten mannigfachen Enttäuschungen die Forschungen in den beiden Pfarr­
gärten einigermaßen entschädigen. Im oberen Garten, in der Nähe der Marien­
kirche, mußten, entsprechend der ganzen Klosteranlage, das Armen- und Kranken­
haus und das Novizenhaus zu suchen sein. Das erstere Gebäude konnte in seinen 
Hauptumrissen bloßgelegt werden; vor der Kellerthüre lagen merkwürdigerweise in 
einer tiefen Schuttlage eine Menge der schönsten Ofenfragmente und, vermischt mit 
gemeinem irdenem Hausrat, Trümmer der herrlichsten Porzellangebilde, darunter eine 
vollständig zusammensetzbare Ober- und Untertasse mit je einem Engelreigen als Fries 
und Randverzierung. Vom Novizenbaus wurde ein kleines 1 m breites Stück bloß­
gelegt. — In der Nagold fand man eine von jenen 7 Engelsgestalten, welche als Schild­
halter die Nordseite des Kreuzgangs schmückten, andere Skulpturfragmente, worunter 
ein schöner Apostelkopf und ein prachtvoll mit Pflanzenornamenten überdeckter 
großer Quader, fanden sich bei weiteren Ausräumungs- und Restaurationsarbeiten 
unter den Trümmern vor. Ebenso eine reich mit Figuren bedeckte eiserne Ofen­
platte. (Staatsanzeiger 1886 S. 1872.)

Auf der Waldenburg gegenüber von Schloß Neuenbürg fanden im Jahr 
1887 Ausgrabungen statt, wobei konstatiert wurde, daß diese mittelalterliche Anlage 
keine Burg, sondern eine befestigte Klosterzelle war. Der bekannte badische In­
genieur Näber äußert sich darüber wie folgt: „Die Angriffsseite von dem Felsgrat 
her deckt zwar auch hier ein Grabeneinfchnitt von ca. 10 m Breite und eine Schild­
mauer, wie bei einer Feudalburg, aber die Wohnräume, welche hinter der Schild­
mauer stehen und an diese angebaut find, haben nicht den Charakter eines Ritter­
hauses. Schon die Schildmauer bei nur 1,5 m Stärke zeigt eine Verkleidung mit 
mäßig starken Schichtsteinen, also nicht die Buckelquader, wie sie bei Liebenzell, 
Weißenstein u. s. w. vorkommen. Die Wände der einzelnen Räume sind ebenfalls 
nur 80—90 cm breit und ebenfalls mit kleinen Schichtsteinen verkleidet. Das Ge­
bäude, um das es sich hier handelt, nimmt die ganze Breite von ca. 20 m des Fels­
grats ein und hat im ganzen 5 Räume bei einer Länge von 13 m. Das nördliche 
Gemach hat auf der Seite des Vorplatzes, also der Thalwand zu, eine halbrunde 
2,5 m weite Nische. Das Gemach in der Mitte ist 2,3 m, das Gemach mit der 
Abside 6 m. Die andern sind 9 m breit. In jedes Gemach führt ein 0,6-0,7 m 
breiter Eingang. Der Thalseite zu ist ein ca. 33 m langer freier Platz wiederum 
mit einer Ringmauer abgeschloffen.“ Der hier gefundene interessante romanische 
Bronzeleuchter findet sich in der K. Staatssammlung. (Schw. Merkur 1887 S. 1266.)
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8. Wandgemälde 

wurden an verschiedenen Orten eine größere Anzahl, insbesondere durch die Be­
mühungen von Paulus, unter der sie verbergenden Tünche aufgedeckt, vgl. den Vor­
trag von Dr. Paulus „Die alten Wandgemälde in Württemberg“, Schwab. Kronik 
1883 S. 5. Das bedeutendste derselben ist wohl das im Jahre 1879 wiederher­
gestellte Kolofalgemälde am Triumphbogen des Ulmer Münsters aus dem Jahr 
1471, das jüngste Gericht darstellend, von einem unbekannten Meister. Das Werk 
füllt 1666 Quadratfuß und enthält im ganzen 213 Köpfe; die sitzende Figur des Welten­
richters in der Mandorla mißt allein 10 Fuß. In verhältnismäßig kurzer Zeit, vom 
Mai bis August 1880, wurde das Gemälde durch den Maler Weinmaier aus München 
restauriert. (Münsterblätter Heft 3 u. 4 1883.) Von demselben wurde ein im 
Jahr 1881 auf der nördlichen Seite des Münsters bloßgelegtes, bis dahin über­
tünchtes Wandgemälde, eine Grablegung, welche aus der Mitte des 15. Jahr­
hunderts stammen dürfte, gleichfalls restauriert. (Anz. f. K. d. deutschen Vor­
zeit 1881.)

In der Kirche zu Wachendorf, OA. Horb, wurden im Jahr 1878 durch 
Freiherrn v. Ow und Paulus Wandgemälde bloßgelegt, welche in trefflicher Zeich­
nung den Sturz der Verdammten in den Höllenrachen, darüber die Gestalten des 
Hohenpriesters Aaron, sowie der Apostel Petrus und Paulus darstellen und wohl dem 
15. Jahrhundert angehören. (Staatsanz. 1878 S. 1351.)

Bei der 1878 vorgenommenen Restauration der Hospitalkirche in Stuttgart 
stieß man auf Spuren von Wandgemälden, die unter Leitung von Paulus von der 
sie dick bedeckenden Tünche befreit wurden; dieselben befinden sich im nördlichen 
Seitenschiff unter dem für Graf Ulrich den Vielgeliebten infchriftlich im Jahr 1479 
erbauten Fürstenstand an der Rückwand einer mit 3 schönen gotischen Netz­
gewölben versehenen, von zierlichen achteckigen Pfeilern gestützten Empore, und sind 
noch ziemlich gut erhalten. In zwei großen halbrunden Feldern breitet der Stamm­
baum Christi, die sog. Wurzel Jeffe, sich aus; — von der Brust des halb im Schlummer 
liegenden Jesse wächst in reich verschlungener Ornamentik ein Stamm empor, dessen 
Zweige in buntfarbigen Prachtblumen je das Brustbild eines der Erzväter Christi 
tragen. Zeichnung und Farbengebung des Gemäldes sind von großer Schönheit 
(Staatsanz. 1878 S. 1597.)

In Effringen, OA. Nagold, wurde im August 1878 in der Kirche zu 
unserer lieben Frauen an den Gewölbseiten sämtlicher drei Schiffe ein Teil der 
wohlerhaltenen Wandmalereien, mit welchen dieselbe bis vor 50 Jahren geschmückt 
und welche älteren Gemeindegliedern noch in Erinnerung geblieben waren, unter 
Leitung von Paulus durch Entfernung des dick aufgetragenen Kalkanstrichs wieder 
aufgedeckt. Auch fanden sich unter der Stuhlung im Chor noch einige wohlerhal­
tene Grabsteine mit Wappen und Inschriften; letztere weisen auf eine Familie Grückler 
in Bulach, deren Angehörige über 400 Jahre lang im Besitz der Pfarrei waren.

In der Gottesackerkirche in Schelklingen, OA. Blaubeuren, wurden im 
Herbst 1880 durch Stadtpfarrer Hummel höchst interessante, dem 13. Jahrhundert 
angehörige Fresken entdeckt. Der Bildercyklus zieht sich an 3 Seiten des Chors 
hin, rechts und links je ein größeres Bild: Anbetung der heil. 3 Könige und die 
Menschheit auf ihrer Lebensfahrt im Schiffe. Weiterhin teilen sich die Bilder in 
eine obere und untere Reihe; die erstere zeigt das Leiden Christi bis zur Auf­
erstehung, die untere Darstellungen aus der Legende, nicht ohne mystische Hin­
deutung auf die oberen Bilder. Die Gemälde wurden durch Weinmaier im Jahr 
1882 restauriert.
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An den Gewölben des mittleren Raums der Unterkircbe zu Alpirsbach 
wurden im Jahr 1880 Gemälde aus romanischer Zeit entdeckt. Am Tonnengewölbe 
Christus in der Mandorla, die Seeligen und die Verdammten, hinten am Gewölbe 
der Concha die Kreuzigung.

In Schützingen, OA. Maulbronn, wurden an der Ostwand des gotisch 
gewölbten Chors etwa in Mannshöhe über dem Fußboden Gemälde aufgedeckt, die 
wohl dem 15. Jahrhundert angehören. Dieselben stellen die Anbetung der b. 3 Könige, 
den Tod der Maria mit einzelnen Heiligen, worunter Paulus, ferner die Jungfrau 
mit dem Kinde, von Heiligen umgeben, und endlich Christus mit dem Buch des 
Lebens dar. (Christl. Kunstblatt 1882 Nr. 11.)

In den Kirchen zu Schalkstetten und Stötten, OA. Geislingen, wurden 
durch die dortigen Geistlichen ebenfalls Wandgemälde bloßgelegt. In Sclialkstetten 
fanden sich Bilder zu beiden Seiten des Chors. Sie enthielten, sichtlich in mehrere 
Felder geteilt, die Darstellung der Legende einer Heiligen. Bedeutender und um­
fangreicher erwiesen sich die Gemälde in Stötten. Hier war einmal der ganze Chor 
ausgemalt. Erkennbar wurden z. B. mehrere Bischöfe, je einer die Leibung eines 
Fensters ausfüllend. Ferner auf der südlichen Wand die Heiligen St. Jörg, St. Acha­
tius, St. Ciriacus, die Verkündigung und der Erzengel, wie er die Seelen wägt. 
Noch bedeutender ist die Darstellung des Weltgerichts am Triumphbogen. (Viertel- 
jahrsbefte 1881 S. 118.)

Ferner 1882 in der Georgskapelle zu Friedrichshafen Kreuzabnahme 
und Kreuztragung, über dem Eingang eine Kreuzigungsgruppe. Die Fenster sind 
mit Ornamenten eingefaßt und zu beiden Seiten des Altars befinden sich die Por­
träts der Stifter des Klosters Löwenthal. Die Fresken wurden durch Prof. Kolb 
auf Staatskosten restauriert.

In Biberach entdeckte Prof. Bentele im Jahre 1881 im oberen Stocke 
des Mesnerhauses bei der Kirche höchst wertvolle Fresken aus dem 11.—12. Jahr­
hundert. Dieses Mesnerhaus war früher eine Kapelle und wurde erst nach Erbauung 
der gegenwärtigen Stadtkirche zu Wohnungszwecken eingerichtet. (Schw. Kronik 1881 
S. 2243.)

In Esch ach, OA. Gaildorf, wurden im Sommer 1883 im Turm der Kirche 
Wandgemälde entdeckt, ähnlich denen in Schelklingen, aber von weicherer Form­
gebung, oben an der Wölbung des Tonnengewölbes Christus in der Mandorla, um­
geben von den 4 Evangelistensymbolen.

In Mittelroth, OA. Gaildorf, entdeckte Paulus an der Linkswand des Chors 
ein großes spätgotisches Wandgemälde, die Reinigung des h. Stephanus darstellend.

Von Pfarrer Dr. Bunz in Ohmenhaufen, Landeskonservator Prof. Paulus 
und Prof. Hartmann sind im romanischen Schiff und im gotischen Chor der Kirche 
zu Bronnweiler, OA. Reutlingen, im Juni 1883 Teile von Gemälden aufgedeckt 
worden. Am Triumphbogen baut sich ein Haus auf, welches als das des Pilatus 
erscheint. Aus demselben schauen naiv verschiedene Personen auf den unten er­
scheinenden Christus. Im Chor beten rechts und links von Sakramentsbäuschen 
Engel von tüchtiger Zeichnung und Farbe. Die Bilder gehören wahrscheinlich den 
Jahren 1430—50 an. (Staatsanz. 1883 S. 933.)

In Mäh ringen, OA. Tübingen, wurden im Chor der Kirche im Jahr 
1883 unter einer mehrfachen Kalkdecke verborgene Wandgemälde entdeckt. Auf 
der einen Wandfeitc des Chors ist die Darstellung des Paradieses mit vielerlei Ge­
tier und dem ersten Menschenpaare, auf der andern Seite die Austreibung des letz­
teren aus dem Paradies. Nach Ausspruch des Prof. Paulus kann die Malerei, trotz 
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des historischen Wertes, einer Renovierung nicht unterzogen werden, weil sie durch 
bedeutende Wandrisse und abgeschlagene Stellen stark beschädigt ist.

Ein in Geislingen an der Stadtkirche im Bogenfeld über dem südlichen 
Eingang entdecktes Wandgemälde stellt die Krönung der Maria durch Christus, ge­
nauer ausgedrückt, den Empfang der Maria dar, über deren Haupt zwei Engel die 
Krone halten, durch Christus im himmlischen Heiligtum. Den Hintergrund des 
Gemäldes bildet ein dreifchiffiges, gotisch stilisiertes Heiligtum. Eine Restauration 
des im einzelnen vielfach beschädigten Bildes ist zweifelhaft. (Staatsanz. 1883 
S. 1407.)

In Herrenberg wurden im Jahr 1883 unter Leitung des Landeskonservators 
die in der nördlichen Kapelle der Stiftskirche befindlichen Wandgemälde, die feit vielen 
Jahren überweißt waren, wieder aufgedeckt. Dieselben nehmen die kürzere West­
seite über dem Eingangsbogen und die ganze Südseite der von zwei mit Laubwerk 
bemalten Rippenkreuzgewölben überspannten, im feinsten gotischen Stil gehaltenen 
Kapelle ein, und zeichnen sich aus durch Eigenartigkeit im Entwurf, wie durch 
Gewandtheit und Sicherheit in der Linienführung. Das Bild über dem Eingangs­
bogen ist halb zerstört, es zeigt Christus auf dem Regenbogen zu Seiten Maria und 
Johannes, dagegen find die umfangreichen Bilder an der Südwand noch leidlich 
erhalten und überraschen den Beschauer durch die Menge der Figuren, den Geist 
und Ausdruck der Köpfe und die Frische und Feinheit des Stils, der schon von der 
hereinbrecbenden Renaissance durchdrungen erscheint. (Archiv f. christl. Kunst 1883.)

Anläßlich der im Jahr 1883 wieder aufgenommenen Bauarbeiten an der 
Klosterkirche in Beben hausen wurden im Hauptschiff der letzteren, nach sorgfältiger 
Entfernung der Gipsdecke, zahlreiche, unter der letzteren verborgene Malereien 
bloßgelegt, die teilweise noch ziemlich gut erhalten sind. (Schw. Merkur 1884 S. 745.)

In der Kirche zu Riedlingen traten nach Loslösung der weißen Über­
tünchung an den Wänden im August 1885 Wandgemälde zu Tage, das Leiden 
Christi darstellend. Man entdeckte, daß die ganze Kirche schon bemalt war bis zu 
der Decke und den Säulen. Die Gemälde gehören dem 16. Jahrhundert an, eine 
Restauration derselben ist wünschenswert.

In Blaubeuren wurden im Juni 1886 durch den Landeskonservator in 
der Stadtkirche Wandgemälde entdeckt, und zwar in der Eingangshalle; auch der 
Chor war ausgemalt, doch wurden diese Gemälde mit merkwürdiger Sorgfalt ange­
pickt, ganz vernichtet, mit Kalk übertüncht und neue stümperhafte Malereien an­
gebracht. Leider ist der schöne Chor durch die hier stehende Orgel verunstaltet. 
Die Gemälde in der Eingangshalle sind meisterhaft und verdienen wiederhergestellt 
zu werden. (Schw. Merkur 1886 S. 1213.)

Auch in der Stadtkirche zu Balingen fanden sich oberhalb der Schiffs­
arkaden Malereien aus dem alten und neuen Testamente, die, aus dem 16. Jahrhundert 
stammend, später übermalt und bei einer neueren Restauration der Kirche übertüncht 
worden sind. (Christliches Kunstblatt 1887 Nr. 10.)

9. Restaurationen.

Die Restauration des Ulmer Münsters nimmt hier die erste Stelle ein. 
Es wurden in dem Zeitraum 1878—82 fcrtiggestcllt: die beiden Chortürme, die 
Kupferbedachung der Seitenschiffe, die Untersuchung der Fundamente des Haupt­
turms und die sehr zeitraubenden Vorarbeiten zur Verstärkung dieser Fundamente. 
Ferner von kleineren Arbeiten: die Restauration der Sakristei, des Sakramentshäus­
chens, des Chorgiebels, der Strebebogen, des Kreuzaltars mit dem Syrlinfchen 
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Dreisitz. Neu eingesetzt wurden 4 gemalte Glasfenster im südlichen Seitenschiff, 
Stiftungen von Privaten. Im Juni 1882 wurde mit den Verstärkungsarbeiten am 
Hauptturm begonnen, nachdem im April eine Kommission von Sachverständigen 
den Plan des Dombaumeisters geprüft hatte. Zu Anfang des Monats Juni 1883 be­
gannen sodann die Vorbereitungen zum Abbruch des Daches des Hauptturms. Am 
19. Juni wurden die beiden Turmknöpfe abgenommen und Ende Dezember war das 
ganze Achteck abgetragen. Gleichzeitig wurden die Verstärkungsarbeiten an den 
oberen Fensteröffnungen des Glockenhauses fortgeführt und die neuen Übergänge 
vom Viereck ins Achteck im Sommer 1885 vollendet. Die Arbeiten zur Neubemalung 
des Chorinnern begannen im Mai 1884 durch Maler Loosen und waren im Oktober 
vollendet. Das neue Gewölbe in der Turmhalle und der Orgelunterbau konnten zu 
Ende des Jahres 1885 fertiggestellt werden. Am 30. Juni 1885 begann der Aufbau 
des neuen Achtecks, welcher bis Ende 1887 in der Hauptsache vollendet war. Im 
Jahr 1886 erfolgte die Aufstellung des neuen eisernen Dachstuhls aus dem Mittel­
schiff und in Verbindung damit die Erneuerung des alten Hauptgesimses und Her­
stellung einer neuen Maßwerksgalerie. Von Bildhauerarbeiten kamen zur Ausführung 
die Standbilder der Apostel Jakobus major, Bartholomäus und der beiden Johannes 
für den südlichen Chorturm; ferner das Triumphkreuz, eine Nachbildung des Cruci- 
sixus in der Klosterkirche zu Wiblingen. Von Restaurationsarbeiten im Innern ist 
noch zu nennen die durchgreifende Wiederherstellung des Sakramentshäuschens und 
die begonnene Erneuerung der alten hölzernen Totenschilde. Von neuen Glasgemälden 
wurden eingesetzt: im Chor über der Beffererschen Kapelle, ein Fenster mit Darstel­
lungen aus der Offenbarung Johannis, Stiftung der Familie Besserer; ferner ein weiteres 
an der nördlichen Seite mit Darstellungen aus der Geschichte des Apostels Paulus 
von Zettler in München. Im südlichen Seitenschiff ein Fenster mit der Darstellung 
der Auferstehung Christi, Stiftung von der Familie Daumer, von Burkhard in München.

Die Kirche in Köngen, OA. Eßlingen, wurde 1877—78 durch Oberbaurat 
Tritschler restauriert. Kostenaufwand 17 000 JC.

In der Klosterkirche zu Blaubeuren fanden im Frühjahr 1878 die Restau­
rationsarbeiten am Chorgewölbe ihren Abschluß. Die Ornamente und Schlußsteine 
des östlichen Teils find von Dirr in Ulm, die des westlichen von Zeichenlehrer 
Kimmich in Blaubeuren ausgeführt.

Im Kloster Maulbronn fällt in die Jahre 1879 — 80 die Wiederherstel­
lung des Brunnens in der Brunnenkapelle im Kreuzgang. Im Jahr 1884 wurden 
ferner sämtliche Fenster der 10 gotischen Kapellen, welche an das südliche Seiten­
schiff der ursprünglichen rein romanischen Kirche angebaut sind, in sog. Kathedral- 
glas und Butzenglas mit farbigen Mustern, nach Entwürfen von Bauinspektor Rümelin 
erneuert. In ähnlicher Weise wurde das eine der beiden östlichen Spitzbogenfenster 
des Kapitelsaals hergestellt. (Schw. Merkur S. 1241.)

Die Restauration der ganzen Klosterkirche in Alpirsbach wurde unter 
Leitung des Baurats Berner in den Jahren 1879—82 durchgeführt. Neue Wand­
malereien von Prof. Kolb.

Ebenso wurde die Klosterkirche in Lorch durch Baurat Berner wiederher­
gestellt und der südliche Rundturm, welcher nur bis zur Höhe des Kirchendachs 
erhalten war, ausgebaut.

Am 26. Juli 1880 fand die feierliche Einweihung der feit 1869 in Restau­
ration befindlichen Johanneskirche zu Gmünd statt. Anstatt des gotischen 
Chors wurde durch Stadtbaumeister Stegmaier ein ganz neuer, in romanischem Stil 
erbaut, ausgeführt. Bauaufwand gegen 100 000 M. Im Juni 1887 wurde sodann 
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mit der Restauration der Heiligkreuzkirche, zunächst durch Aufführung eines 
gewaltigen Gerüstes an der Nordseite begonnen und ein Teil der verwitterten Galerie 
wurde abgetragen. Die Restauration, für welche Steine teils aus Gaggenau in 
Baden, teils aus Oberkirchen bei Kassel zur Verwendung kamen, wurde unter 
Oberaufsicht des Hofbaudirektors v. Egle durch Architekt Karl Majer von Stuttgart 
geleitet. (Staatsanz. 1887 S. 952.)

In den Jahren 1879—80 wurde der Chor der Stiftskirche zu Stuttgart 
mit einem Aufwand von 20 000 06. unter Leitung von Baurat Wolff vollständig 
restauriert; Wandmalerei von Kämmerer. Auch die Hospitalkirche erhielt um 
diese Zeit eine durchgreifende Erneuerung im Innern, sowie eine neue Kanzel mit 
den Reliefbildern der 4 Evangelisten. Die Stiftskirche erhielt ferner 1883 
Kreuzblumen auf die Strebepfeiler des Chors, eine neue Orgelempore und ein neues 
Sakristeidach. Die Vorhalle zur Brautthüre mit ihrem Skulpturenschmuck wurde 
wiederhergestellt. In der Spitalkirche wurde eine neue Orgel aufgestellt und die 
Sakristei restauriert. Die Leonhardskirche endlich wurde im Jahr 1884 im 
Innern neu ausgemalt.

Unter Leitung von Stadtpfarrer Schwarz fand in den Jahren 1879—80 eine 
durchgreifende Restauration der Marienkirche in Ellwangen in ihrem Innern statt. 
Malereien von Fr. X. Kolb und H. Martin; Kirchenstühle von Bartsch.

In den Jahren 1880—81 wurde unter Leitung von Hofbaudirektor v. Egle 
die Stadtkirche in Biberach im Innern restauriert. Gesamtaufwand 170000 G 
Decken-, Wand- und Altargemälde von Beutele, Scheerer, Frl. Boubong und Frl. 
Döring. Die Wiederbenützung zum Gottesdienst fand am 16. Oktober 1881 statt.

Am 15. Oktober 1880 fand in Mühlhausen am Neckar die feierliche 
Einweihung der neu restaurierten Veitskirche statt; Baumeister Profeffor Steindorf, 
später Beyttenmüller.

Die 1875 vom Verschönerungsverein zu Eßlingen unternommene Wieder­
herstellung der Brückenkapelle wurde 1880 beendet. Leiter des Baues war Prof. 
Tafel aus Stuttgart. Aufwand 6500 «6. (Schwäb. Krouik 1880 S. 2065.)

In den Jahren 1880—83 wurden die St. Martinskirche in Nußdorf durch 
Baurat Stahl, die Gottesackerkirche und ebenso die zum b. Kreuz daselbst unter 
Leitung von Prof. Beyer restauriert und die reichen gotischen Wand- und Decken­
gemälde in der letzteren durch Maler Looseu erneuert.

Das Innere der alten Stiftskirche Oberhofen bei Göppingen wurde 1881 
restauriert, die Emporen umgebaut, auch in den Seitenkapellen Fenster mit Glas­
malereien angebracht. (Schw. Kronik 1881 S. 493.)

Im Kloster Schönthal wurden durch Prof. Bentele im Auftrag der K. 
Staatsdomänenverwaltung große Flächen beschädigter Freskobilder im Chor der 
Klosterkirche restauriert und größtenteils auf neuen Verputz ergänzt. (Staatsanz. 
1882 Nr. 266.)

Die katholische Stadt- und Garnisonskirche zu den Wengen in Ulm er­
fuhr 1882—83 eine durchgreifende Restauration im Innern. Die Orgelempore wurde 
abgebrochen, die Wandgemälde durch Weinmaier in München restauriert.

Die Klosterkirche zu Bebenhausen wurde in den Jahren 1883—85 unter 
Leitung des Münsterbaumeisters Beyer von Ulm restauriert und dabei durch Hof­
glasmaler Zettler in München das Chorfenfter an der Ostseite der Kirche wieder­
hergestellt. (Staatsanz. 1884 S. 268. Schw. Merkur 1885 S. 385.)

Im Jahr 1883 wurde mit der Restauration des Kapellenturms in Rottweil 
begonnen» Die Bauzeit wird etwa 15 Jahre in Anspruch nehmen.
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Von'sonstigen Restaurationen sind noch zu erwähnen diejenige der Peters- 
kircbe bei Bietigheim durch Leins, der Pfleghofkapelle zu Tübingen (Berner), 
jetzt als Musiksaal eingerichtet, und der Kirche zu Wendlingen, OA. Eßlingen, von 
Dolmetsch. Ferner wurden die Restaurationen des Schlosses Neuenstein und der Wal­
derichskapelle zu Murrhardt zu Ende geführt. Die beiden Portale am alten Kanzlei­
gebäude in Stuttgart wurden im Jahr 1878 durch Bayer restauriert; auch erhielt 
das alte Schloß mehrfache Ausbesserungen: neue Dachluken, Wetterfahnen, Wap­
pen am Hauptportal u. s. w. Ebenso fanden Restaurationen statt im Schloß zu 
Ludwigsburg, in der Kirche zu Weingarten.

Von einzelnen Bildwerken, welche wiederhergestellt oder renoviert wurden, 
mögen folgende genannt werden: Der Altar im Kloster Adelberg; der Neubronnerfche 
Altar in der Stadtkirche zu Blaubeuren; das Altarwerk zu Scharenstetten, OA. Blau­
beuren; sämtlich durch Maler Dirr in Ulm, (Leider wurde die Wiederherstellung 
des Adelberger Altars durch den Tod des Künstlers unterbrochen, Flügel und Pre­
della blieben unvollendet.) Ferner durch denselben ein Skulpturwerk aus der Schule 
Syrlins, Eigentum des Bauern Keller in Bollingen, OA. Blaubeuren; der Betstuhl 
des Herzogs Eberhard im Bart in Urach nach Zeichnungen Beisbarths sen. durch 
die Gebrüder Machold; der Abtsftubl in der Klosterkirche zu Maulbronn durch 
Bildhauer Glos; der Marktbrunnen in Ebingen von 1545. Der Olberg zu Groß­
süßen, restauriert durch Bildhauer Zaiser. Die Altäre zu Ersingen,OA. Ehingen, 
wiederhergestellt durch Maler Egle in Erbach und Kunstschreiner Mißler in Rißtien. 
In der Kirche zu Kochendorf wurden die Denkmale der Herren Greck zu Kochen­
dorf aus dem 16. und 17. Jahrhundert mit Unterstützung des Konservatoriums repariert. 
Fresken wurden wiederhergeftellt in der Kirche zu Scheer, am Ravensburger 
Thorturm in Wangen, am Oberthor und am Frauenthor zu Ravensburg, 
die letzteren ausgeführt durch Maler Leflig aus München; ferner in der Herrgotts­
kirche zu Creglingen ein kolollaler heil. Christophorus durch Prof. Kolb.

10. Grablteine.

Beim Umbau eines Hauses in Eßlingen wurde unterhalb des Erkers, als 
Tragstein für letzteren dienend, ein noch gut erhaltener Grabstein aufgesunden, auf 
dem sich die Inschrift befand: Anno domini 1501 Dinstag nach Sant Regisitag starb 
der erbar Hans Caspar Sisskind, dem God gnädig sy. In der Mitte des Steins 
ist ein Ochsenkopf ausgemeißelt.

Der Altertumsverein in Heilbronn erwarb sich das Verdienst, eine ganze 
Reihe alter Grabdenkmäler auf den verschiedenen Kirchhöfen vor dem Untergang 
gerettet zu haben. Zunächst ließ derselbe auf dem Karmeliterkirchhof 3 Grabsteine 
restaurieren, und zwar: den Stein des Ritters Geiling von Ulfenheim, + 1521, Schwieger­
vater Gotzens von Berlichingen, des P. Konrad Diez, Prior des Klosters, + 1577, und 
der Frau Barbara Maillingerin zu Heilbronn, + 1566. Ferner wurden im Jahr 1882 
auf dem allgemeinen Kirchhof 12 alte Steine wiederhergestellt aus dem 16. —18. 
Jahrhundert, worunter das Denkmal des Heilbronner Bürgermeisters Burckher, * 1574. 
(S. Hiftor. Verein Heilbronn, Bericht aus dem Jahr 1882 S. 56/57 u. 1881 S. 26/27.)

Ebenso wurden die Grabsteine aus der Barfüßerkirche, jetzt als städtischer 
Bauhof benützt, durch Magazinverwalter Hoffmann gereinigt und belfer aufgestellt. 
(Heilbronner Unterhaltungsblatt 1879 Nr. 2, 14, 50. Es find folgende: Wölflin 
Lorcher 1366, Agathe Volmar genannt Lemllin 1380, Gerhard Berlin? 1387, Adel­
heid Müllerin 1397, Johannes Merklin 1402, Ulrich v. Bamberg 1412, Bischof Se­
bastian 1440, Christina von Nenningen, geb. von Heimstatt, Graf Heinrich von Lö- 
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wenftein 1443, Anna Gräfin von Löwenstein, geb. Schenkin von Erbach 1444, Hans 
Fuchs? 1445, Gerhard von Thalheim 1448, Katharina von Sickingen, geb. Kreiffin von 
Lindenfels 1465, Johannes Tubler 1470, v. Thalheim? 1474, Elisabeth Eytelgret- 
terin v. Bibrach 1474, Hans von Rosenbach 1476, Agnes Zülnhard 1489, Albrecht 
Dinkelsbühl 1480 und dessen Ehefrau Margreth Berlerin 1497, Erhard Nenninger 
1492, Rudolph Dali 1492, Anna Drautzin 1492, Hans Hoffmann 1494, Lenhard 
Ferber, Hans Kechel, Hans Derer, Baltas Vogler 15 . ., Peter Weiffenfelder von 
München 1519, Caspar Heuchlin, Syndikus der Stadt Heilbronn 1617—22, gestorben 
1626 26. Oktober, Frau Dorothea Magdalena Butler, geb. Sensstin von Snlburg, 
gest. 25. Okt. 1634.

In Cannstatt wurde 1885 beim Abbruch eines Schweineftalls ein Grab­
stein gesunden mit der Inschrift: Anno domini 1610 10. Jannarii ist in Gott ver­
schieden der ehrbare Johannes Koch.

In der Stiftskirche zu Stuttgart, und zwar in der Urbanskapelle, wurde 
unter dem Bretterboden der Grabstein des Dichters Hermann von Sachsenheim (ge­
storben 1459), ebenso vor dem Altar der Stadtkirche zu Heimsheim im Sommer 
1884 ein Grabstein des Ritters Udolramus junior v. Stein, + 30. Mai 1318, aufge­
deckt. (S. Vierteljahrshefte 1885 S. 291.)

II. Verschiedene Funde, auch aus neuerer Zeit.

Aus Anlaß der Grabarbeiten in der Kilianskirche zu Heilbronn zur Einrich­
tung einer Kanalheizung wurden mehrere Grüfte, viele Knochen, ein noch ganz wohl­
erhaltenes seidenes Sterbkleid u. s. w. gefunden. Am meisten Interesse bot eiue Gruft 
mit 2 Zinnsärgen, einem größeren, in welchem der letzte Herr von Zwingenberg und 
Hirschhorn, geb. den 25. Mai 1580, f 22. Sept. 1632, und einem kleinen, in welchem 
dessen und seiner Gemahlin Agnes Margaretha von Helmstat einziges Söhnlein Johann 
Casimir, geb. 11. Sept. 1631, + 3. Aug. 1632, ruhen. Der große Sarg ist reich 
verziert, trägt aus dem Deckel eine Inschrift in lateinischer Sprache, sowie die Wap­
pen von Handschubsheim, Henningen, Göler, Hirschhorn, Herede, Rosenberg, Ryden und 
Dürn. Auf den Seiten Bibelsprüche. Der kleine Sarg hat ähnliche Inschriften. 
Da die Gruft zu einem Heizraum verwendet werden muß, wird für die beiden Särge 
eine neue Gruft geschaffen werden müssen. Bei Öffnung des größeren Sarges fand 
man folgendes: In dem äußern Sarg von Zink war ein zweiter von Eichenholz, in 
diesem ein dritter von Tannenholz. Die inneren Särge waren verhältnismäßig gut 
erhalten, der Leichnam war noch wohl kenntlich, er war neben den gewöhnlichen 
Kleidungsstücken mit Barett, Koller und hohen Reiterstiefeln bekleidet. Die Stücke 
von Seide, wie Barett und Strümpfe, die aus Leder, wie Koller und Stiefel, waren 
noch ganz gut erhalten. Waffen, Schmuckgegenstände und dergl. fand man nicht 
vor. (Schw. Kronik 1880 S. 1329.)

Bei einer in der Strafanstalt zu Gotteszell bei Gmünd anfangs Juni 1881 
vorgenommenen baulichen Reparatur wurde au der südwestlichen Ecke der ehe­
maligen Klosterkirche deren Grundstein bloßgelegt, auf welchem eine mit lateinischer 
Inschrift versehene Tafel sich eingelassen fand, des Inhalts, daß besagter Grundstein 
am 19. März 1551 unter dem Pontifikat des Papstes Julius III. und der Regierung 
des römischen Kaisers Karl V. gelegt worden ist. (Staatsanz. 1881 S. 1093.)

Bei der Reparatur des Kirchturms in Scharnhausen fand sich in einer 
kupfernen Kapsel eine Urkunde, in welcher verzeichnet steht, daß unter dem glor­
reichen Regimente des durchlauchtigsten Herrn Karl Herzogs zu Württemberg etc. 
im Jahre nach der heilsvollen Geburt Jesu Christi 1779 dieser Turm vom steinernen 
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Stockwerke an ganz neu erbaut und als ein Teil des Gotteshauses dem Dienst und 
Verehrung des dreimalheiligen Gottes geweiht wurde. Der Scheffel Dinkel galt 3 fl., 
ein Eimer neuen Wein 24 —28 fl., ein Eimer Obstmost 4 fl. und der 8 Pfd. Laib 
Brod 12 kr., ein Pfd. Butter 10 kr. Den Knopf hat gemacht Georg Wilhelm Mayer, 
Kupferschmied und des äußeren Rats zu Eßlingen 1779.

Anläßlich der Reparatur der Klosterkirche in Weingarten fand man im 
Knopf des südlichen Turms 2 verlötete Zinkbüchsen Die ältere mit Datum 15. 
Juli 1718, die letztere mit 12. Oktober 1859, damals wurde das ältere Kästchen 
schon geöffnet. Im Knopf der Kuppel fand sich ein offenes, beinförmiges Glas, das 
aus dem Jahr 1718 und aus dem Jahr 1807 verschiedene Gegenstände in Reliquien, 
Amuletten, Münzen und auch einige gedruckte Verzeichnisse der Klosterangehörigen 
von 1718—1803 enthielt. Nach dem ersteren hatte die Abtei neben dem fürstl. 
Abt Sebastian Hiller, dem Prior und Subprior von Hofen noch 41 Patres, 11 Fratres 
und 10 Fratres conversi, im ganzen 67 Insassen. Im letzten Jahre des Bestands 
des Klosters 1803 beherbergten die weitläufigen Räume der reichsten Abtei Schwa­
bens nur 49 Mönche, darunter 43 Patres. Von letzteren war der älteste damals 
schon 83, der jüngste erst 35 Jahre alt. Der letzte Abt des Klosters war der von 
dem nahen Hofe Aichach stammende Anselmus Ritter, geb. 1737, ins Kloster ge­
treten 1754, zum Abt erwählt 1784. Er überlebte den Verlust seiner Herrschaft 
nur um zwei Jahre. (Sebw. Kronik 1882 S. 1716.)

Bei Abnahme der beiden Turmknöpfe des Münsters zu Ulm im Juni 1883 
fanden sich in dem großen Knopfe, welcher 79 Metzen Frucht fassen konnte, zwei 
kupferne Röhren mit aufgelötetem Boden und abnehmbarem Deckel und in den­
selben einige aufgerollte Schriftstücke, teils Pergamentstreifen, teils Papierstreifen. 
Der älteste Zettel von 1597 besagt: daß das Rats- und Steuerglöcklein mit dem 
viereckigen Gehäuse und den Knöpfen glücklich renoviert worden. Der Zettel ist 
sehr schön auf Pergament geschrieben von David Selzelt (Selzlin), Schreiber der 
freien arithmetischen Kunst, Lehrer an der deutschen Schul und Rechenmeister. Ein 
zweiter Zettel von 1599, geschrieben von demselben, giebt Kunde, daß am Abend 
des Skt. Urbanstag (25. Mai) die Turmspitze ein Blitzstrahl getroffen und eine 
große Anzahl grüner Dachplatten heruntergeworfen, auch das Holzwerk beschädigt, 
aber nicht gezündet habe. Zwei Tage darauf habe es wieder eingeschlagen und 
am 22. Juni sei der Schaden wieder ausgebessert worden. Die weiteren Schrift­
stücke sind sämtlich von 1688, das wichtigste das vom 10. Juli d. J. Nach dem­
selben find an diesem Tage die zwei oberen Knöpfe samt Rohr und Helmstange 
durch Hans Adam Kienlen des Rats- und Proviantherrn, wieder aufgerichtet worden. 
Unterschrieben haben diese Urkunde weder ein Bürgermeister noch ein Geistlicher, 
dagegen eine Menge Geschlechter, richterliche und städtische Amtspersonen, Bauleute 
und die 4 Verordneten zu den Sturmglocken. Auf einem weiteren Zettel wird mit­
geteilt, daß obige Turmknöpfe von Joh. Hepp, Stadtkupferschmied verfertigt und von 
Hans Adam Kienlen im Feuer vergoldet wurden. Unterzeichnet ist derselbe von dem 
Mesner, den beiden Turmwächtern mit der ganzen Familie, den Zimmerleuten, den 
Maurern bis herab zum Maurerbuben und anderen bei der Aufrichtung der Knöpfe 
behilflich gewesenen Personen. Alle diese Urkunden find in Reimen verfaßt. (Sehw. 
Merkur 1883 S. 1290.)

In der Nähe von Lauffen a./N. bei Hoheneck fanden bei niedrigem 
Wasserstande Fischer im Neckar ein durch Neckarsand völlig inkrustiertes Rad, 
welches nach Bau und Größe (etwa 1,5 m Durchmesser, Nabe 0,75 m lang); offen­
bar einem Geschütze angehört hatte. Die Vermutung liegt nahe, daß es ein Über- 
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bleibfel aus der Schlacht von Lauffen ist und von der Lafette eines Regimentsge- 
fchützes herrührt, welche zu jener Zeit jedem Regiment beigegeben waren. Der 
Radreif ist durchlaufend und mit schweren Nägeln befestigt; das Holzwerk besteht 
nur aus Eichenholz; an den Stößen sind die Felgen verdübelt und die Speichen 
enger gestellt. (Schw. Merkur 1886 S. 1033.)

Bei Abnahme des von Ruß und Rauch geschwärzten Blitzableiters vom Hause 
eines Schmiedemeisters in Ravensburg im Juli 1885 kam nach Reinigung der Auf­
fangspitze auf einer Seite derselben ein Wappen zum Vorschein, auf dessen Schild, 
der von zwei Stieren gehalten wird, ein Löwe eingraviert ist; unten und an den 
Seiten des Wappens find Kanonen, Lafetten, Trommeln und Fahnen nebst der Jahrs­
zahl 1745 angebracht; oben ist ein männliches Brustbild sichtbar. Die Unterschrift 
beißt: Herman Karl Graf von Ogiluy, Generalfeldzeugmeister. Auf der andern Seite 
zeigt sich oben an der Spitze das Auge Gottes, in der Mitte die Maria auf Wolken 
schwebend, den Lilienstengel in der Hand und mit Umschrift: S. Maria ora pro 
nobis. Es hat also diese Spitze einst zu einer österreichischen Fahne gehört, die 
verloren gegangen ist und nach ihrem Auffinden zu obigem Zweck verwendet 
wurde. Der Fund wurde der städtischen Altertümersammlung überwiesen. (Staatsanz. 
1886 S. 1195.)

Im Turmknopf der Stadtkirche zu Balingen fand man 1887 eine Urkunde 
aus dem Jahr 1743, und die Abschrift einer solchen von 1541. Im erstgenannten 
Jahre wurde das Dach repariert, dabei sind die damaligen Lebensmittelpreise an­
gegeben. Die zweite Urkunde nennt nur diejenigen Personen, welche zu dieser Zeit 
die Stadtverwaltung besorgten. (Schw. Merkur 1887 S. 1001.)

In der Dreifaltigkeitskirche zu Ulm wurde im Juni 1887 anläßlich der Re­
stauration des Chors in einem hohlen Raum der Stuckverzierungen am Gesims der 
Decke ein sauber auf Pergament geschriebener Zettel folgenden Inhalts gesunden: „Denkh- 
Zetul waß für Maurer ann dieser Deckhin gearbeitet haben: erstlich Maister Martin Banzen- 
macher, Jörg Ludwig Miller sein Dochtermann, Manng Dillger, Melcher Held, anno 
salutis 1618 am S. Jacobi ist valeti am Ostertag Anfang. (Schw. Merkur 1887 
S. 1189.)

In der alten Klosterkirche zu Kirchheim, OA. Neresheim, wurde 1885 
zufällig eine Gruft entdeckt, in welcher mehrere Särge mit Leichenüberresten, sowie 
ein Rock, Beinkleider aus braunem Sammt sich vorfanden; auch aus der gegen­
überliegenden Seite der Kirche kam eine Gruft zum Vorschein, welche 6 Särge 
enthielt, von welchen einer noch vollständig erhalten war und ein mit einem weiß­
damastenen Talar bekleidetes Skelett enthielt. Die Funde dürsten aus dem 17. 
Jahrhundert stammen und scheinen von Grafen von Baldern zu sein, welche hier 
bestattet sind.

12. Münzfunde.

Von größeren Münzfunden sind folgende bekannt geworden. Am 15. Okt. 
1881 wurden bei den Grabarbeiten zur Erweiterung des sogenannten „Bleichen 
Weihers“ 1/4 Stunde von Isny an einem Walde gelegen, 21 silberne Brakteaten zu 
Tage gefördert. Sie lagen ungefähr 1 Meter tief in mit Moorboden vermischtem 
Lehmgruude und zeigten sich, nachdem sie gehörig gereinigt waren, recht gut er­
halten und nicht im geringsten oxydiert. Sie gehören teils den Städten Lindau und 
Ravensburg, teils den Äbten von St. Gallen und Rheinau, sowie anderen geistlichen 
Herren an. Eines trägt ein Königsbild mit Krone und Reichsapfel und der Um­
schrift Heinric. Cesar.
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Auf dem Kirchhof in Bermaringen, OA. Blaubeuren, wurden von dem 
Totengräber bei Herstellung eines Grabes 8 alte Goldstücke im Wert von etwa 
100 e ohne sonstige Reste beisammen gefunden. Die Vermutung liegt nahe, daß 
ein um die Mitte des 16. Jahrhunderts dort begrabener Kriegsmann die Münzen 
bei sich getragen habe. Die drei ältesten Stücke ohne Jahrzahl enthalten das 
spanische Wappen und die Namen Joana et Carolus Hispaniarum reges et Siciliae, 
2 Stücke enthalten Wappen, Namen und Titel Kaiser Karls V. mit der Jabrzahl 
1543, 2 je Wappen und Namen des Papstes Paul III. und des Königs Franz 1. 
von Frankreich. Auf einem Stücke steht einerseits die Umschrift: Conradus rex 
Romanorum A. S. mit Scepter und anderseits: Dux et Gubernator reipublicae Ge- 
nuensis 1516. (Staatsanz. 1882 S. 1881.)

Bei einem Kellerbau in Tuttlingen wurde 1883 ein irdenes Gefäß mit 
alten silbernen Münzen gefunden; leider wurden dieselben durch die Arbeiter in ver­
schiedene Hände zerstreut. (Staatsanz. 1883 S. 1367.)

Auf dem Schloßberg bei Lomersheim, OA. Maulbronn, wurden in nächster 
Nähe des gesprengten Turms 1884 zwei Münzen gefunden, die eine in der Größe 
eines Kronenthalers mit der Zahl 1564 und dem Wappen der Stadt Bafel und der 
Umschrift: „Domine conserva nos in pace“; die andere Münze eine dicke Kupfer­
münze mit arabischen Schriftzeichen. (Schw. Merkur 1884 S. 117.)

In Öhringen fand im März 1885 ein Bäcker beim Graben in seinem 
Stall nahe unter dem Boden ein größeres irdenes Gefäß, angefüllt mit einer großen 
Zahl meist kleiner Silbermünzen aus dem 14. und 15. Jahrhundert. Das Gewicht 
derselben betrug zusammen 22 Pfd. Die größeren Stücke waren gut erhalten, die 
kleineren dagegen hatten durch Oxydation gelitten. (Staatsanz. 1885 S. 506.)

In Krummwälden, OA. Göppingen, stieß 1885 ein Bauer beim Aufgraben 
des Bodens feines Stalles auf einen kleinen irdenen Topf mit etwa 1000 kleinen 
alten Silbermünzen. Die meisten derselben zeigten auf der einen Seite eine Hand 
und auf der andern ein Kreuz. Eine Jahrzahl war auf den meisten Stücken nicht 
zu erkennen und ebenso waren von der Schrift, welche auf dem Rande etlicher 
Münzen sich befand, nur wenige Buchstaben deutlich zu unterscheiden. (Schw. 
Merkur 1885 S. 1914.)

In Berndshausen, OA. Künzelsau, wurden 1886 in einem Gärtchen in 
geringer Tiefe 146 Goldstücke gefunden. Die Münzen waren sämtlich aus den 
ersten Jahrzehnten des 15. Jahrhunderts in der Größe eines Zwanzigmarkstücks, Mainzer, 
Kölner, Trierer und Würzburger Goldgulden, ferner eine Münze K. Sigismunds 
(1410 — 1419), Ludwigs III. von der Pfalz und Herzogs Reinhold von Jülich und 
Geldern. Nach der geschichteten Lage der Goldstücke bei der Auffindung scheinen 
dieselben ursprünglich in 3 Rollen gepackt gewesen und ihre Zahl 150 betragen zu 
haben. Alle Münzen hatten einerseits ein Wappen, andererseits das Bild eines 
Schutzheiligen. Ein kleiner Teil der Münzen kam in das K. Münzkabinet.

In Cannstatt wurden 1886 unterhalb des neuen Stegs nach Münster bei 
der Kiesgewinnung im Neckar mittels einer Baggermaschine eine Anzahl Goldstücke 
in der Größe von einem Kronenthaler bis zu einer Mark, anscheinend römischen 
Ursprungs, zu Tage gefördert. (Schw. Merkur 1886 S. 910.)

Auf dem Dachboden des v. Rechbergschen Schlosses zu Donzdorf wurde 
1887 eine Kiste mit vielen alten Münzen gesunden. Beim Abbrechen eines alten 
Backofens auf dem Hofe Danner, Gemeinde Amtzell, OA. Wangen, wurden im 
gleichen Jahr in einer Holzbüchse verwahrt 50 alte Goldmünzen, zum Teil von 
beträchtlicher Größe, die jüngsten vom Ende des vorigen Jahrhunderts, entdeckt.
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In Röblingen, OA. Ellwangen, fanden beim Ableiten eines Walerlaufs 
Knaben 3 holländifche Dukaten vom Jahr 1609. (Staatsanz. 1887.)

In Aufhausen, OA. Geislingen, fanden sich beim Abbrechen eines Bauern­
hauses in einer Höhlung eines Giebelbalkens versteckt 68 Stück Silbermünzen, etwa 
3/4 kleinerer, 1/4 größerer Gattung, letztere bis zu einem Thaler aufsteigend. Außer 
Münzen von Württemberg, worunter mehrere Hirfcbgulden, waren es hauptsächlich 
solche von Österreich und von Reichsstädten, wie Straßburg, Konstanz, Schaffhausen, 
auch einige öttingische und spanische. Abgesehen von etlichen Stücken, die auf 
Elisabeth von England zurückgehen, stummen die Münzen mit erkennbaren Jahres­
zahlen vorwiegend aus den Jahren 1623 — 1634; spätere Jahreszahlen ließen sich 
nicht nachweisen und zeigten die von 1634 mehrfach noch ganz neues Gepräge. 
Offenbar wurden diese Münzen um die Zeit nach der Nördlinger Schlacht in ihren 
Versteck gebracht. (Scbw. Merkur 1888 S. 422.)

Ortsverzeichnis zu den Ausgrabungen, Entdeckungen und Restaurationen in den 
Jahren 1878—1887.

(Die Ziffern bedeuten die Seitenzahlen.)
Aalen, römische Niederlassung 13.
Abstätterhof OA. Marbach, römische Nieder- | 

laTung 11.
Adelberg OA. Schorndorf, Restauration des | 

Hochaltars 35.
Aichstetten OA. Münsingen, Grabhügel 8.
Allmendingen OA. Ehingen, Reihengräber 24.
Alpirsbach OA. Oberndorf, Wandgemälde 31.

Restauration der Klosterkirche 33.
Altenstadt OA. Geislingen, Ringwall auf dem 

Michelsberg 4.
Reihengräber 24.

Althausen OA. Mergentheim, Grabhügel 5. 
Altheim OA. Horb, Grabhügel 5.
Altshausen OA. Saulgau , römische Nieder­

lassung 10.
Reibengräber 22.

Amlishagen OA. Gerabronn, Ringwall 4.
Apflau, Gde. Laimnau OA. Tettnang, Ringwall 5.
Aschhausen OA. Künzelsau, Ringwall 4.
Aufbausen OA. Geislingen, Münzfund 40.
Backnang, römische Gräber 21.
Baldern OA. Neresheim, Grabhügel 6.
Balingen, Grabhügel 6.

Wandgemälde 32.
Urkundenfund 38.

Bebenhausen OA. Tübingen, Grabkapelle des 
Abts Konrad von Lustnau 27.

Wandgemälde 32.
Restauration der Klosterkirche 34.

Belsenberg OA. Künzelsau, Opferstätte 4. 
Benningen OA. Ludwigsburg, Kastell 19. 
Bermaringen OA. Blaubeuren, Münzfund 39. 
Berndshausen OA. Künzelsau, Münzfund 39. 
Bernloch OA. Münsingen, Grabhügel 8 
Besigheim, römische Niederlassung im Wald

Rossert 16.

Beutelsbach OA. Schorndorf, alte Burg 27.
Biberach, Skulpturenfund in der Kirche 27.

Wandgemälde im Meßnerhaus 31.
Restauration der Stadtkirche 34.

Bieringen OA. Künzelsau, Ringwall 4.
Bietigheim, römische Niederlassung 16.

Restauration der Peterskirche 35.
Bissingen a. d. Enz OA. Ludwigsburg, römische 

Niederlassung 21.
Blaubeuren, Grabhügel im Staatswald Buch 8.

Grabfund im Kloster 25.
Wandgemälde in der Stadtkirche 32.
Restauration der Klosterkirche 33.
Restauration des Neubronnerschen Altars in 

der Stadtkirche 35.
Bückingen OA. Heilbronn, Kastell 19.
Bollingen OA. Blaubeuren, Skulpturwerk 35.
Boos, Gde. Geigelbach OA. Saulgau, römischer 

Begräbnisplatz 11.
Brackwang, Gde. Iggingen OA. Gmünd, Limes 15.
Brenz OA. Heidenheim, Grabfund 26.
Bronnweiler OA. Reutlingen, Wandgemälde 31.
Buch, Gde. Schwabsberg OA. Ellwangen, Römer­

turm 15.
Calw, Ringwall (Rudelsberg) 4.
Cannstatt, prähistorische Funde 1.

römische Funde im Steigfriedhof 13.
Kastell, römische Wasserleitung 21.
Grabsteinfund 36.
Münzfund 39.

| Creglingen OA. Mergentheim, Herrgottskirche, 
heiliger Christophorus 35.

Dalkingen OA Ellwangen, Römerturm 15.
I Danner, Gde. Amtzell OA. Wangen, Münzfund 39.
| Deggingen OA. Geislingen, Ringwall im Schloß­

garten 4.
1 Derendingen OA. Tübingen, Reihengräber 24.
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Donzdorf OA. Geislingen, Münzfund 39.
Ebingen OA. Balingen, Restauration des Markt­

brunnens 35.
Echterdingen OA. Stuttgart, römische Funde 13.
Esslingen OA. Nagold, Wandgemälde 30.
Ehningen OA. Böblingen, römischer Brunnen 11. 

Reihengräber 22.
Ellwangen, Restauration der Marienkirche 34.
Eltingen OA. Leonberg, Ringwall 5.
Emmelhofen OA. Wangen, Ringwall 4.
Emerkingen OA. Ehingen, Reihengräber 22.
Ennetach OA.Saulgau, römische Niederlassung 18.
Ensingen OA. Vaihingen, Ringwall auf der Esels­

burg 4.
Erkenbrechtsweiler OA. Nürtingen, römische 

Niederlassung 21.
Ermingen OA. Blaubeuren, Grabhügel 8.
Ertingen OA. Ehingen, Restauration des Al­

tars 35.
Efchach OA. Gaildorf, Wandgemälde 31.
Eßlingen, Restauration der Brückenkapelle 34. 

Grabsteinfund 35.
Fellbach OA. Cannstatt, Ringwall auf dem Kap­

pellesberg 4.
Friedrichshafen OA. Tettnang, Reihengräber 22.

Wandgemälde in der St. Georgskapelle 31.
Gablenberg bei Stuttgart, römische Funde 13.
Gailenkirchen OA. Hall, Bronzefund 9.
Geislingen, Stadtkirche, Wandgemälde 32.
Gerlingen OA. Leonberg, alte Burg 26.
Gerthof, Gde. Dietenheim OA. Laupheim, Ring­

wall 4.
Gmünd, Restauration der Johannes- und Heilig­

kreuzkirche 33. 34.
Gomadingen OA. Münsingen, Grabhügel 8.
Gotteszell bei Gmünd, Grundstein der ehemal. 

Klosterkirche 36.
Göppingen, Restauration der Stiftskirche Ober­

hofen 34.
Groß-Engstingen OA. Reutlingen, Grabhügel 8.
Groß-Ingersheim OA. Besigheim, Reihengräber 

23.
Groß-Süßen OA. Geislingen, Restauration des 

Ölbergs 35.
Grötzingen OA. Ehingen, Grabhügel 8.
Haifterhofen , Gde. Rohlingen OA. Ellwangen, 

Limes 15.
Harteneck, Gde. Ludwigsburg, Urnenfelder 7.
Heidenheim, römische Funde 13. 

Reihengräber 23.
Heilbronn, Grabhügel auf dem Schweinsberg 

und in der Jägerstraße 5. 6.
Römerfunde 15.
Grabdenkmäler auf dem Karmeliterkirchhof 

und in der Barfüßerkirche 35. 36.
Grabfunde in der Kilianskirche 36.

Herrenberg, Wandgemälde in der Stiftskirche 32.
Herrgottsfeld, Gde. Thaldorf OA. Ravensburg, 

römische Niederlassung 9.

Hiltensweiler OA. Tettnang, Grabhügel 8.
Ilimmelreichshof bei Rückershagen OA. Gera­

bronn, Ringwall 4.
Hirsau OA. Calw, Ausgrabungen im Kloster 28.
Hohenhaslach OA. Vaihingen, Ringwall 4.
Horkheim OA. Heilbronn, Reihengräber 25.
Horrheim OA. Vaihingen, alte Opferstätte auf 

dem Baiseisberg 4.
Hundeshofen OA. Leutkirch, Ringwall auf dem 

Burgbühl 4.
Jagsthausen OA. Neckarsulm, römische Nieder­

lassung, Kastell 18.
Jettenhausen, Gde. Schnetzenhausen OA. Tett­

nang, römische Niederlassung 9.
St. Johann, Gde. Würtingen OA. Urach, Grab­

hügel 7. 8.
Isny OA. Wangen, Kastell 12.

Münzfund 38.
Kirchheim a. N. OA. Besigheim, römische Nieder­

lassung im Schloßwald 16. 
Reihengräber 22.

Kirchheim OA. Neresheim, Grabfund in der 
ehemal. Klosterkirche 38.

Kochendorf OA. Neckarsulm, Grabdenkmale 35.
Köngen OA. Eßlingen, römischer Begräbnis­

platz, Kastell 18. 19.
Restauration der Kirche 33.

Königsheim OA. Spaichingen, Grabhügel 7.
Krummwälden OA. Göppingen, Münzfund 39.
Kuchen OA. Geislingen, Ringwall auf der Hun­

nenburg 4.
Mittelalterliche Töpfe 27.

Laimnau OA. Tettnang. Ringwälle (Arnoldsburg, 
Drackenstein, Lehrensburg, Schänzle) 4. 5.

Langenburg OA. Gerabronn, Ringwall 4.
Langnau OA. Tettnang, Ringwall auf dem 

„Käpfle" am Degersee 4.
Lauffen a. N. OA. Besigheim, altes Geschütz­

rad im Neckar gesunden 37.
Laufenmühle, Gde. Lauterach OA. Ehingen, 

Ringwall 4.
Lehrensteinsfeld OA. Weinsberg, irdener Topf 22.
Lienzingen OA. Maulbronn Ringwall, 4.
Löchgau OA. Besigheim, römische Nieder­

lassung 16.
Lomersheim OA. Maulbronn, Münzfund 39.
Lorch OA. Welzheim, Restauration der Kloster­

kirche 33.
Ludwigsburg, Grabhügel (Kleinasbcrgle) 5. 7. 8. 

Restauration des Schlosses 35.
Mähringen OA. Tübingen, Wandgemälde 31.
Mainhardt OA. Weinsberg, Kastell 15.
Maulbronn, Restauration im Kloster 33. 

Restauration des Abtstuhls in der Kloster­
kirche 35.

Mengen OA. Saulgau, Grabhügel 6.
Metzingen OA. Urach, Reihengräber 22.
Michaelsberg, Gde. Cleebronn OA. Brackenheim, 

Ringwall 4.
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Michelwinnenden OA. Waldsee, Ringwall 4.
Mittel Lengenfeld, Gde. Hüttlingen OA. Aalen, 

Limes 15.
Mittelroth OA. Gaildorf, Wandgemälde 31.
Mühlhausen a. N., Restauration der Veitskirche 34.
Murrhardt OA. Backnang, Kastell 17. 

Untersuchung des Hexenturms 28. 
Restauration der Walderichskapelle 35.

Nagold, Reihengräber 22.
Neuenbürg, Ausgrabungen auf der Walden­

burg 29.
Neuenstein OA. Öhringen, Restauration des 

Schlosses 35.
Neufra OA. Riedlingen, Reihengräber 24.
Nußdorf OA. Vaihingen, Restauration der St. 

Martinskirche, Gottesackerkirche und Kirche 
z. heiligen Kreuz 34.

Ober-Atzenberg, Gde. Geigelbach OA. Saulgau, 
römischer Begräbnisplatz 11.

Ober-Balzheim OA. Laupheim, alte Schanzen 4.
Ober-Eisenbach OA. Tettnang, Ringburg 5. 
Ober-Eisesheim OA. Heilbronn, Römergrab 16.
Ober-Flacht OA. Tuttlingen, Totenbäume 25.
Ober-Griesheim OA.Neckarsulm, römische Nieder­

lassung 17.
Ober-Speltach OA. Crailsheim, Ringwall 4. 

Meßkelch 26.
Ober-Sulmetingen OA. Biberach, Wassenfunde 28.
Öhringen, Hypokaustum 11. 

Münzfund 39.
Ohnhülben OA. Riedlingen, Grabhügel 8.
Osterstetten, Gde. Albeck OA. Ulm, römische 

Niederlassung 20.
Otterswang OA. Waldsee, römische Nieder­

lassung 9.
Pappelau OA. Blaubeuren, Grabhügel 8.
Pfahlheim OA. Ellwangen, Reihengräber 23.
Pfedelbach OA. Öhringen, Bronzefund 6.
Pfeffingen OA. Balingen, Bronzefund 7.
Pflaumloch OA. Neresheim, prähistorische Funde 

aus dem Goldberg 3.
Pfronstetten OA. Münsingen, Grabhügel 8. 
Plattenhardt OA. Stuttgart, Römerfund 11.
Prestenberg, Gde. Ober-Eisenbach OA. Tett­

nang, Ringburg 5.
Rammingen OA. Ulm, prähistorische Funde 

(Bocksteinhöhle im Lohnethal) 1.
Rattenweiler, Gde. Langnau OA. Tettnang, 

Ring wall 5.
Ravensburg, Urkundensund 28.

Fahnenspitze vom Jahr 1745 mit Wappen 38. 
Wiederherstellung der Wandgemälde am 

Ober- und Frauenthor 35.
Reichenbach OA. Saulgau, Pfahlbauten im Stein­

häuser Ried 2.
Grabhügel 6.

Reutlingen, Grabfunde 27.
Riedlingen, Wandgemälde 32.
Rielingshausen OA. Marbach, Grabhügel 6.

Rindelbach OA. Ellwangen, Grabhügel 7.
Rohlingen OA. Ellwangen, Grabhügel 7.

Münzfund 40.
Rossach OA. Künzelsau, Grabhügel 5.
Rottenburg, römische Funde 11. 12.
Rottweil, römische Funde 14. 15.

Restauration des Kapellenthurms 34.
Ruith OA. Stuttgart, römische Niederlassung 13.
Rupprechtsbruck, Gde. Fronhofen OA. Ravens­

burg, Pfahlbauten 2.
Schalkstetten OA. Geislingen, Wandgemälde 31.
Scharenstetten OA. Blaubeuren, Restauration 

des Altars 35.
Scharnhausen OA. Stuttgart, Urkundenfund 36.
Scheer OA. Saulgau, Wandgemälde 35.
Schelklingen OA. Blaubeuren, Wandgemälde 30.
Schirenhof, Gde. Straßdorf OA. Gmünd, Kastell 20.
Schmalegg OA. Ravensburg, Ringwall auf der 

Rinkenburg 4.
Schönthal OA. Künzelsau, Wandgemälde in der 

Klosterkirche 34.
Schreckensee, Gde. Fronhofen, OA. Ravensburg, 

Ringwall (Schloßbühl) 4.
Schretzheim OA. Ellwangen, Grabhügel 7.
Schuffenried OA. Waldsee, Pfahlbauten am 

Olzreuter See 2. 
Grabhügel 6.

Schützingen OA. Maulbronn, Wandgemälde 31.
Schwabsberg OA. Ellwangen, Limes 15.
Schwieberdingen OA. Ludwigsburg, alemann. 

Grab 23.
Seeburg OA. Urach, Schwedenschanze 4.
Sindelfingen OA. Böblingen, Reihengräber 22.
Spaichingen, alte Opferstätte und Ringwall ans 

dem Dreifaltigkeitsberg 4.
Steinhausen, Gde. Wolpertschwende OA. Ra­

vensburg, römische Niederlassung 10.
Stetten OA. Stuttgart, römische Funde 13.
Stimpfach OA. Crailsheim, doppelter Ringwall 

(altes Schloß) 4.
Stötten OA. Geislingen, Wandgemälde 31.
Stuttgart, römische Funde auf dem Sonnenberg 13. 

Reihengräber 22.
Restauration der Stifts-, Hospital- und St. 

Leonhardskirche 34.
Restauration des alten Schlosses und der 

Portale am Kanzleigebäude 35. 
Wandgemälde in der Hospitalkirche 30. 
Grabsteinfund 36.

Tigerfeld OA, Münsingen, Grabhügel 8.
Trailfingen OA. Urach, Schwedenschanze 4.
Truchtelfingen OA. Balingen, Grabhügel 6. 8.
Tübingen, Restauration der Pfleghofkapelle 35.
Tuttlingen, Münzfund 39.
Ulm, Ausgrabungen auf dem Kirchhof 26. 

Wandgemälde im Münster 30. 
Münsterrestauration 32.
Restauration der Wengenkircho 34. 
Urkundenfund im Münster 37.
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Ulm, Urkundenfund in (1. Dreifaltigkeitskirche 38.
Ummendorf OA. Biberach, röm. Niederlassung 9.
Unter-Balzheim OA. Laupheim, alte Schanzen 4.
Unter-Böbingen OA. Gmünd, Kastell 20.
Unter-Essendorf OA. Waldsee, Reihengräber 22.
Unter-Iflingen OA. Freudenstadt, Kastell 12.
Unter-Regenbach OA. Gerabronn, Krypta 26.
Unter-Sulmetingen OA. Biberach, Waffenfunde 28.
Unter-Zeil OA. Leutkireh, Grabfunde 26.
Upflamör OA. Riedlingen, Ringwall auf der 

Heuneburg 4. 
Grabhügel 8.

Urach, Restauration des Betstuhls Herzogs 
Eberhard im Bart. 35.

Urfendorf OA. Saulgau, Ringwall auf d. Burren 4.
Urspring OA. Ulm, Kastell 20.
Wachendorf OA. Horb, Grabhügel 5. 

Wandgemälde 30.
Wahlheim OA. Besigheim, Kastell 19.
Waldenburg bei Neuenbürg, Klosterzelle 29.
Wangen, Wiederherstellung der Fresken am 

Ravensburger Thorturm 35.
Wannweil OA. Reutlingen, Grabfunde 27.
Weiler OA. Blaubeuren, Ringwall 4.

Weilheim OA. Balingen, prähistorische Funde 
auf dem Lochenstein 2.

Weingarten OA. Ravensbg., röm. Niederlassung 10. 
Kirchenrestauration 35.
Urkundenfund in der Klosterkirche 37.

Welzheim, Kastell 19.
Wendlingen OA.Eßlingen, Kirchenreftauration 35.
Warthaus. OA.Biberach, Ringwall (Fritzenburg) 4.
Westernhausen OA. Künzelsau, Grabhügel 5.
Wettis, Gde. Langnau OA. Tettnang, Ringwall 

auf der Höhenburg 4.
Wilflingen OA. Riedlingen, Ringwall auf der 

„Alten Burg“ 4.
Grabhügel 8.
Reihengräber 25.

Winterstettendorf OA. Waldsee, römische Nie­
derlassung 9.

Winterlingen OA. Balingen, Grabhügel 8.
Winzerhausen, OA. Marbach, Grabhügel 8.
Wurmlingen OA. Tuttlingen, Schwedenschanze 

auf dem Aienbuch 4.
Würtingen OA. Urach, Grabhügel 8.
Zainingen OA. Urach, Grabhügel 8.
Zöbingen OA. Ellwangen, Totenbäume 22. 24.

Zur Vorgeschichte der Diözese Rottenburg.
Von Prof. Dr. Funk.

Als ich aus Anlaß des 25jährigen Regierungsjubiläums Sr. Maj. des Königs 
Karl mit der Geschichte der katholischen Landesuniversität Ellwangen mich befaßte, 
hatte ich Gelegenheit wahrzunehmen, daß die Biographie des Bischofs Johann Baptist 
v. Keller, die „aus den Papieren eines Verstorbenen“ von W. Binder 1848 heraus­
gegeben wurde, und die „Beiträge zur Geschichte der Oberrheinischen Kirchen­
provinz“ von J. v. Longner 1863 in Betreff der Geschichte des Generalvikariats und 
der Universität Ellwangen einige thatsächliche Unrichtigkeiten enthalten. Ich glaube, 
dieselben berichtigen zu sollen, da derartige Irrtümer, wenn sie unwidersprochen 
bleiben, sich stets weiter verbreiten. Aus eine weitere Kritik der beiden Schriften 
ist dagegen nicht einzugehen, obwohl ihre vielfach einseitige Auffassung und Beur­
teilung nur zu sehr dazu angethan ist, Widerspruch hervorzurufen. Eine allgemeine 
Kritik käme zu spät, und wollte man der Sache ein volles Genüge thun, so wäre 
im Grunde eine neue Gesamtdarstellung zu geben.

1. Der unbekannte Biograph bemerkt S. 12, der Geistliche Rat v. Keller 
sei 1811 nach Paris geschickt worden, um sich die Erlaubnis zu erwirken, mit dem 
heiligen Vater selbst an Ort und Stelle über die kirchlichen Verhältnisse in Würt­
temberg unterhandeln zu dürfen; er sei jedoch nicht zum Ziel gekommen, da Na­
poleon den Zutritt zum Gefangenen von Savona jedem versagt habe. Auch J. J. 
Lang nimmt in der Sammlung der württembergischen Kirchengesetze 3,25 (Reyscher- 
fche Gesetzessammlung Bd. 10) als eigentliches Ziel der Sendung Savona an. Longner 
bezeichnet S. 342 zwar als Hauptzweck der Reife, den damals in Paris weilenden 
Fürstprimas von Dalberg zur freiwilligen Resignation auf die ihm zuftehenden Metro­
politan- und Bischofsrechte über die württembergischen Diözesananteile zu vermögen. 
S. 361 bemerkt aber auch er: es scheine, daß Herr Keller die Allerhöchste Erlaubnis, 
sich zum Papst nach Savona zu begeben, wirklich erhalten, von der französischen 
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Regierung indessen nicht die erforderlichen Pässe erlangt habe. Er stützt sich dafür 
auf Lang, indem er seinerseits äußert, daß die Aufzeichnungen Kellers darüber nichts 
enthalten. Dem ist aber nicht ganz so. In dem Eingang der Relation, die er dem 
König Friedrich über die Mission nach Paris erstattete und deren Konzept in den 
Akten des bischöflichen Ordinariats in Rottenburg — Faszikel: Generalvikariat 
Ellwangen; Subfaszikel: Privatakten des Bischofs v. Keller —• zwar nicht vollständig, 
aber doch höchst wahrscheinlich zum größeren Teil vorliegt, bemerkt Keller aus­
drücklich, der König habe ihm unter dem 11. Juni 1811 die Sendung nach Paris 
mit Aufträgen an den damals in jener Stadt sich aufhaltenden Bischof von Konstanz 
und Worms allergnädigft zu übertragen geruht, „teils“, wie mit Anführungszeichen 
und demgemäß im Wortlaut des Kgl. Reskriptes angegeben wird, „wegen Errichtung 
zweier Bistümer im Königreich und Ernennung eines Erzbischofs, teils um die noch 
vorhandenen Bischöfe von Konstanz, Worms und Augsburg zur freiwilligen Resignation 
der ihnen auf die seitherigen Bistumsanteile zustehenden Diözesanrechte zu ver­
mögen“. Und wenn er hier von einem etwaigen Auftrag zu Verhandlungen in 
Savona zunächst einfach schweigt, so zieht er später einen solchen ausdrücklich in 
Abrede. Wie er weiter erzählt, sprach er über seine Angelegenheit auch mit dem 
Kardinal Zondarari. Derselbe legte ihm nahe, die ihm anvertrauten Aufträge würden 
am besten ihre Erledigung finden, wenn er mit dem Oberhaupt der Kirche in Unter­
handlung träte, und forderte ihn zugleich auf, mit ihm zum Papste zu gehen. Keller 
lehnte indessen den Schritt mit dem Bemerken ab, „daß er hiezu von Sr. M., seinem 
allergnädigsten König und Herrn, weder Auftrag noch Vollmacht erhalten habe und 
ohne besondere Allerhöchste Befehle nie einen Schritt wagen werde, welcher nicht 
in der ihm erteilten Instruktion gegründet wäre.“ Hienach unterliegt es keinem 
Zweifel, wohin sein Mandat ursprünglich ging. Es bezog sich nur auf Paris und 
auf Verhandlungen mit dem dort weilenden Fürstprimas von Dalberg.

Aber hat er nicht vielleicht nachträglich, etwa nach jener Unterredung, mit 
dem Kardinal Zondarari die Ermächtigung eingeholt, mit dem Papst in Kommuni­
kation zu treten? Diese Frage weiß ich nicht dokumentarisch zu lösen. Das Kon­
zept enthält darüber nichts; es bricht bald nach jener Mitteilung ab. Und meine 
Bemühungen, die Relation selbst zu erhalten, waren erfolglos. Ich fragte bei allen 
Behörden au, wo ich das Dokument vermuten konnte; es fand sich aber nirgends 
vor. Doch stehe ich nicht an, eine Antwort zu geben. Nach dem Eindruck, den 
die Relation, soweit sie im Konzept vorliegt, im ganzen macht, ist die Frage zu 
verneinen, und diese Auffassung dürfte so lange als die wahrscheinlichere zu gelten 
haben, bis etwa das Dokument aufgefunden wird und aus ihm allenfalls das Gegen­
teil sich ergiebt. Daß später eine andere Vorstellung in Umlauf kam, bildet da­
gegen keine Instanz. Soweit in das Mandat Kellers eine Mission nach Savona von 
Haus aus ausgenommen wurde, liegt ja ein offenbarer Irrtum vor; und zu der An­
nahme, daß Keller nachträglich zu Verhandlungen in Savona bevollmächtigt worden 
sei, fehlt ein hinreichender Grund, da die bekannten Akten eher gegen als für sie 
zeugen. Es ist hier also ein Mißverständnis anzunehmen, und ein solches konnte in 
der That auch leicht eintreten. Wer über den Zweck der Sendung nach Paris nicht 
sicher unterrichtet war, konnte in Anbetracht der früheren Unterhandlungen mit 
dem apostolischen Stuhl leicht an die Absicht einer neuen Unterhandlung mit dem 
Oberhaupt der Kirche denken.

Wahrscheinlich gab Keller selbst zu dem Irrtum Anlaß. Jedenfalls trug er, 
wenn derselbe je unabhängig von ihm in Umlauf kam, zu seiner Befestigung bei. 
In dem Schreiben an den Kardinalstaatssekretär Pacca vom Juni 1814, enthaltend 
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die Bitte um päpstliche Bestätigung der in den letzten Jahren in Württemberg ge­
troffenen kirchlichen Einrichtungen, welches, wie das bei feinen Privatakten im 
bischöflichen Ordinariat in Rottenburg liegende Konzept zeigt, Keller zum Verfasser 
bat, heißt es, nachdem zunächst von den früheren erfolglosen Verhandlungen der 
württembergisclien Regierung mit dem apostolischen Stuhl die Rede war: „Um so 
mehr beeilte sich S. M. im Jahr 1811, wo die Eröffnung eines Nationalconciliums 
in Paris eine Gelegenheit darzubieten schien, Sich für das Wohl Ihrer katholischen 
Unterthanen von neuem an S. P. H. wenden zu können, Ihren G.R. v. Keller 
nach Paris abzuordnen, damit derselbe im ersten Augenblick der Wiedereröffnung 
des Zutrittes zum Oberhaupt der Kirche sich nach Savona begebe und die frühere 
Unterhandlung wieder anknüpfe. Allein alle Bemühungen bei dem französischen 
Gouvernement um Reisepässe nach Savona waren vergebens und damit die letzte 
Hoffnung vereitelt. Auch dieser Schritt wird nach der Versicherung der damals von 
Savona nach Paris zurückgekommenen Deputierten italienischer Bischöfe Sr. Heilig­
keit nicht unbekannt geblieben sein.“ Hier ist also von einer Mission nach Savona 
die Rede, und die Darstellung tritt mit einer Bestimmtheit auf, daß gegen sie schwer­
lich etwas einzuwenden wäre, wenn sie allein stünde. Allein es steht ihr eine 
andere gegenüber, die bereits bekannte Relation über die Mission nach Paris, und 
dieser kommt der Natur der Sache eine höhere Glaubwürdigkeit und Bedeutung zu. 
Diesem Bericht gegenüber muß jener so weit zurücktreten, als er die Sendung nach 
Savona in das ursprüngliche Mandat Kellers aufnimmt. Insofern könnte er zwar 
bestehen, als die bezüglichen Worte etwa auf eine nachträgliche Bevollmächtigung 
zu beziehen wären. Allein eine solche ist eben nirgends angedeutet. Der Auftrag 
zu Verhandlungen in Savona wird im Gegenteil ganz deutlich in das ursprüngliche 
Mandat einbezogen. Es bleibt daher in allen Fällen eine Unrichtigkeit zurück, und 
bei diesem Sachverhalt ist es schwerlich zu gewagt, die ganze Darstellung, so weit 
sie die Sendung nach Savona betrifft, mit Zweifel aufzunehmen, um so weniger, je 
leichter bei der offenbaren Tendenz des Schreibens, das Bemühen der Regierung, 
mit dem apostolischen Stuhl in Unterhandlungen zu treten, möglichst hervorzuheben, 
die fragliche Darstellung sich ergeben konnte.

2. In der gedachten Biographie Kellers wird S. 20 dem Direktor des Kirchen­
rats, Freiherrn v. Schmitz-Grollenburg, mit Rücksicht auf die Normen, die über das 
Verhältnis des neu ernannten Provikars v. Keller zu dem Generalvikar Fürsten 
Hohenlohe am 22. Oktober 1816 gegeben wurden, bezw. mit Rücksicht auf die 
Einsprache, welche dieser gegen Artikel V erhob, demzufolge der Provikar alle 
Expeditionen mit seiner Unterschrift neben der des Generalvikars zu versehen hatte, 
die Erklärung zugeschrieben, „seine (des Generalvikars) Unterschrift sei gar nicht 
nötig, es genüge die des Direktors“. Der „Direktor“ ist hier natürlich gar nicht 
am Platz. In dem in Rede stehenden Konflikt handelt es sich ja nicht um einen 
solchen, sondern um den Generalvikar und Provikar, und schon dieser Umstand hätte 
Longner abhalten sollen, die Sache S. 382 seinerseits einfach zu wiederholen. Wer 
aus dem Provikar im Handumdrehen einen Direktor macht, der beweist zur Genüge, 
daß er es entweder selbst mit der Sache nicht ganz genau nimmt oder daß feine Infor­
mation eine unzureichende ist. Der Thatbestand ist nach dem Protokoll über die am 
28. Dezember 1816 vorgenommene Installation des Provikars, enthalten im Faszikel: 
Generalvikariat Ellwangen, Subfaszikel: Ernennung des Bischofs von Evara v. Keller 
zum Provikar, Nr. 12, in den Akten des bischöflichen Ordinariates inRottenburg folgender.

In der That kam es bei ber Installation zu einer Auseinandersetzung über 
den verordneten Geschäftsgang und namentlich über den bereits erwähnten Artikel V. 
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Der Generalvikar sah in diesem Artikel eine Beeinträchtigung seiner Rechte, und 
die Unterredung, welche seine Bedenken veranlaßten, schildert das Protokoll wört­
lich folgendermaßen: „Den Zweifel, daß dadurch das Ansehen des Herrn General­
vikars herabgesetzt werden möchte, benahm der Herr Kommiflarius, Staatsrat 
v. Schmitz-Grollenburg, dadurch, daß er darstellte, wie auch in allen K. Kollegien 
eine doppelte Unterschrift stattfinde, und der Präsident eigentlich gar nicht unter­
schreibe, sondern nur der Direktor. Auf die Erwiderung, daß bei einem bischöflichen 
Vikariate ein anderes Verhältnis ftattfinde, bemerkte der Herr Generalvikariatsrat, 
Regens Wagner, daß in den bischöflichen Dekreten des Vikariats Würzburg drei 
Unterschriften enthalten seien. Der Herr Kommiflarius schlug also vor, daß auch 
da noch ein Rat sich unterzeichnen könnte.“ Wie man sieht, existiert der „Direktor“ 
wirklich. Er ist also nicht etwa gänzlich aus der Luft gegriffen. Aber er nimmt 
sich in Wirklichkeit ganz anders aus, als in dem Berichte des Unbekannten. Er 
bildet auch keineswegs, wie man nach diesem Berichte glauben sollte, das letzte 
Wort des K. Kommiflars, und von einer Grobheit, wie sie auf Grund der fraglichen 
Äußerung diesem beigemeffen wird, kann nach dem amtlichen Bericht keine Rede 
sein. Wie wenig bei dem Akt der Installation Herr v. Schmitz-Grollenburg ver­
letzte und anstieß, wie wenig der „Direktor“ hei den einschlägigen Verhandlungen 
überhaupt ins Gewicht fiel, zeigt überdies der Umstand, daß in dem Bericht, den 
die Generalvikariatsräte am 2. Januar 1817 über die Sitzung verfaßten, die frag­
liche Vergleichung gar nicht erwähnt ist.

3. Longner bemerkt in Betreff der Verlegung des Generalvikariats und der 
Universität von Ellwangen nach Rottenburg und Tübingen S. 389: „der Herr Pro­
vikar v. Keller legte das an ibn gerichtete so wichtige Schreiben des Bischofs 
v. Tempe vom 15. August 1817 dem K. Ministerium nicht vor, auch wagte er es 
kaum, demselben ein Bittgesuch des Stadtmagistrates von Ellwangen um Belaffung 
der Universität, des Seminars und Generalvikariates daselbst, vorzulegen. Er über­
gab dasselbe ohne alle Bevorwortung“. Die Stelle bedarf einer zweifachen Berich­
tigung. Im zweiten Teil wird dem Provikar daraus ein Vorwurf gemacht, daß er 
das Bittgesuch der Ellwanger ohne „Bevorwortung“ übergab. Dagegen ist ein 
doppeltes zu bemerken. Wenn der Ausdruck „Bevorwortung“ im strengen Sinn 
genommen wird, so ist der Vorwurf thatsächlich unrichtig. Die Akten enthalten ein 
Vorwort zu dem Bittgesuch in Form eines Begleitschreibens. Sollte aber der Aus­
druck im Sinn von Befürwortung zu verstehen sein, so ist der Vorwurf jedenfalls 
am unrechten Platze angebracht. Eine Befürwortung einer Angelegenheit ist von 
einem Mann, der zu ihr eine wesentlich verschiedene Stellung einnimmt, naturgemäß 
nicht zu erwarten. Es mag also Kellers ganzer Standpunkt allenfalls verurteilt werden. 
Wegen jener Sache verdient der Provikar keinen Vorwurf, da er bei feinem Stand­
punkte nicht anders handeln konnte. Longner machte also in diesem Punkt jeden­
falls eine unberechtigte Zumutung. In dem anderen Punkt ist seine Darstellung 
durchaus unrichtig. Der Provikar legte das Schreiben des Bischofs v. Tempe, 
Fürsten Hohenlohe, wirklich vor. Das Begleitschreiben an das Ministerium datiert 
vom 25. August und liegt im Konzept beim bischöflichen Ordinariat in Rottenburg 
im Faszikel: Verlegung der kirchlichen Institute von Ellwangen nach Rottenburg, 
Subfaszikel: Verlegung des Generalvikariats u. f. w., Nr. 41/2. Darnach nahm Keller 
allerdings einigen Anstand, das Schreiben zu überreichen, weil es in einem Punkt 
von dem an das Ministerium gerichteten Schreiben des Fürsten Hohenlohe abwich. 
Thatsächlich aber legte er es vor, und zwar gleichzeitig mit dem Schreiben, das 
die Vikariatsräte unter dem 22. August au ihn richteten.
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II. Württembergifcher Altertumsverein.

Zur Entftehungsgefchichte der Reutlinger Marienkirche. 
Von Dr. Eug. Gradmann.

Quellen.
Das Reutlinger Stadtarchiv enthält an Urkunden zur Baugeschichte der Marien­

kirche nichts, als die Akten über die Wiederherstellung nach dem Brand von 1726 (Lade 50, 
Fasz. 5.). Was an Urkundenmaterial in das Staatsarchiv übergeführt ist, versichert der Ge­
schichtsschreiber Reutlingens, Gayler, alles gesehen und verwertet zu haben. Direkt bezieht sieh 
davon nichts auf den Kirchenbau; was indirekt in Frage kommt, findet sich bei Gayler, teilweise 
auch abgedruckt im „Korrespondenzblatt des Gesamtvereins“ etc. 1859.

Wir sind somit wesentlich an örtliche Quellen zweiten Rangs verwiesen: Fizions 
Chronik (ed. Bacmeister). Zwei handschriftliche Chroniken aus dem vorigen Jahrhundert von 
Camerer und Hofstetter hat Gayler gleichfalls benützt (s. darüber seine Vorbemerkungen zu 
den Denkwürdigkeiten u. s. w.).

Ein bei Füsing in Reutlingen 1717 gedrucktes, von dem Juristen J. G. Beger verfaßtes 
Werkehen: „Umständliche Relation, wie es mit der Reformation der Stadt Reutlingen herge­
gangen“, eine Verteidigungsschrift der Stadt, enthaltend eine Geschichte der Stadt seit Gründung 
des Klosters Zwiefalten, Eigentum der Stadtbibliothek (vergl. dazu Gayler, Vorbem.). Ferner 
die Geschichtsdarstellungen von Gratianus („Geschichte der Achalm', 1831) und Gayler 
(„Denkwürdigkeiten der ehemal. fr. Reichsstadt Reutlingen“, 1840.)

Grundlegend aber für unsere Untersuchung sind die Vorarbeiten des + Oberstudienrats 
Haßler: Nämlich 1. ein Vortrag, gehalten bei der Versammlung der deutschen Altertumsfreunde 
zu Reutlingen im Jahr 1859 (veröffentlicht im Korrespondenzblatt 1859); 2. die hierauf fußende 
Darstellung in der umfaffenden Arbeit desselben: „Die Kunst- und Altertumsdenkmäler Würt­
tembergs“ (Württ. Jahrb. für Statistik u. s. w. 1859. 1862. 1863).

1. Überlieferung.

Die Überlieferung über die Entstehung der Marienkirche in Reutlingen ist 
so befchaffen, daß die Mühe sich empfiehlt, die ganze Ortsgefchichte schon von 
weiter rückwärts bis auf den Zeitraum, in welchen die Vollendung der Kirche fallen 
muß, ins Auge zu fassen.

Das Dorf Reutlingen lag ursprünglich am welt-nord-weltlichen Ende des 
jetzigen Häuferbezirks (ungefähr an der Stelle des heutigen Friedhofs), zu beiden 
Seiten der Echaz (Gayler, Denkwürdigkeiten Bd. I S. 6.)

Dort stand auf der Anhöhe oberhalb des Bachs und Dorfs die alte Pfarr­
kirche „zu St. Peter in den Weiden“.

Schon durch den Namen ihres Heiligen verrät sie ihr hohes Alter. Den 
Zunamen hatte sie offenbar von dem umgebenden Gebüsch.

Vorhanden ist von ihr nichts mehr als die Erinnerung (Erwähnung in 
Stiftungs- und ähnlichen Urkunden f. unten).

Im Jahr 1538 wurde sie abgebrochen, um mit ihren Steinen zur Erbauung 
einer „Wasserruns“ zu dienen. So berichten die Chronisten Laubenberger-Camerer 
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und Fizion (bei Gayler I S. 459). Letzterer nennt sie: „Ein fchenne undt große 
kürch fürwahr" mit „fchennem Thurn“1).

Am Fuß des Kirchbühls lag das Dorf beiderseits der Echaz; und südlich 
und südöstlich davon, teilweise an Stelle der heutigen Stadt, befanden sich Seen, 
Reste eines ehemaligen großen Wasserbeckens vermutlich (Gayler ebenda).

An der Stelle unserer Marienkirche aber standen, schon in Zeiten, welche 
der Sage angehörend, „steinerne Häuser“, die Raubhäuser der bösen Buben“, wie 
die Sage sie nennt (bei Fizion.) Es sind dies ohne Zweifel feste Herrensitze der 
Grafen des Pfullichgaus oder der Achalmer bezw. ihrer Dienftleute. Die Spuren 
dieser festen Sitze haben sich bis ins 16. Jahrhundert hinein in den sog. „zwei Stein­
häusern“ noch erkennbar erhalten. Sie sollen am Ufer der Echaz gestanden sein; 
welche ehemals einen andern Lauf gehabt zu haben scheint, als heute.

Es ist möglich, daß diese alte Ansiedlung der Herren die Wahl des Platzes 
für die Kirche später mit bedingt hat. Die Kirchen nahmen ja mancherorts den 
Platz einer Burg ein (z. B. in Ulm). Wenn wir der Sage trauen dürften (bei Fizion 
S. 6), so zählte das Dorf Reutlingen um 1030 schon an 600 Häuser. Jedenfalls 
war es im 13. Jahrh, unter der Gunst der Herzoge und Könige wie unter dem Schutz 
der Reichsburg Achalm schon beträchtlich berangewachsen, als es von welfifcher 
Seite das Stadtrecht erhielt.

Eben damals trat diese Burg in ihre Glanzzeit ein (vgl. Gratianus, Gesch. 
d. Burg Achalm). Es ist für unsere Untersuchung von Wert, zu wissen, daß die 
Burg während der Zeit, die uns beschäftigt, fast beständig als Hoflager der höchsten 
Machthaber diente. Im 12. Jahrhundert welfiscb, dann hohenstaufisch, von 1262 an als 
Reichspfand in württembergifchen Händen, 1278 von Rudolf eingezogen und zu-v 10-r-. 
gleich mit der niederfchwäbifchen Landvogtei an Albert von Hohenberg, feinen 
Schwager, vergeben, dient sie in der Folge als Reichsburg wiederholt den Kaisern 
selbst zum Aufenthalt, so Adolf von Nassau 1293, Albrecht dem Habsburger (Schutz­
brief der Pfullinger Nonnen von ihm datiert 1302 bei Gayler). Der Letztgenannte 
verlieh sie im Jahr 1298 an Albrecht von Rechberg. So bedeutet die Erbauungs­
zeit unserer Kirche, zwischen 1250 und 1350, zugleich die Glanzzeit der Reichsburg 
Achalm; zugleich aber auch die erste Blütezeit der Reichsstadt Reutlingen.

Im Jahr 1200 verlieh der Weise Otto IV. den Reutlingern das Stadt­
recht. Zeuge hiefür ist Hermann der Minorit (bei Gayler I S. 12, vgl. Crusius 
III S. 64): „iste Otto villas Esslingen et Rutlingen eivilibus libertatibus adornavit.“

Der Hohenftaufe Friedrich II. aber verlieb ihnen das Befestigungs­
recht („muris cinxit“ Herm. Min. bei Gayler I, 12).

Die befestigte Stadt aber nahm nunmehr einen anderen Platz ein, als 
das ehemalige Dorf. Man wählte dazu den von Überschwemmungen mehr gesicherten 
(vgl. Fizion S. 30) und zugleich durch die Seen für die Befestigung geeigneten 
Platz bachaufwärts gegen Südosten (Gayler). Der neu zum ehemaligen Dorfbe­
zirk hinzugezogene Teil heißt schon 1370 und 1387 und noch bei den Chronisten des 
17. Jahrhunderts „Die neue Stadt“. Das ehemalige Dorf wird zur Vorstadt, „die lange, 
untere“ genannt, welche später bei dem Überfall durch Ulrich von Wirtenberg von 
den Reutlingern selbst zerstört wurde (Gayler nach Steinhofer S. 217).

Damit kam nun die Pfarrkirche in ziemliche Entfernung außerhalb der 
Mauern.

1) Nach Bossert (in: Reutlinger Geschichtsblätter 1890 Nr. 2) bezieht sich jener Stein 
mit der Inschrift nicht auf die Kirche des — erst 1259 gegründeten — Barfüßerklosters, sondern 
auf die alte Pfarrkirche St. Peter in den Weiden, die demnach 1246 einen Neubau erfuhr.
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Eine neue Kirche mußte bald Bedürfnis werden. Der Bauplatz empfahl 
sich wohl von selbst; er war, wie es scheint, damals ziemlich hoch gelegen, er trug 
die Steinhäuser und, wohl unter ihrem Schutze, den Pfleghof des Klosters Zwie­
falten, der Stiftung der Achalmgrafen. Denn wenn auch die von den Zwiefalter 
Mönchen gegen die Reutlinger benützte Einweihungsurkunde für die Jobanniskapelle 
des Pfleghofs, datiert von 1277 vielleicht nicht echt ist (Gayler I S. 35), To ist doch 
wahrscheinlich, daß das Kloster hier, am Stammsitz der Stifter, schon in den Dorf­
zeiten seine Zinsfchener besessen hat, daß der Pfleghof mit dem Kloster selbst ent­
standen ist1).

Allein nicht nur eine näher gelegene, auch eine stattlichere Kirche 
war Bedürfnis geworden. Denn das junge Städtewesen nahm offenbar seinen größten 
Aufschwung in dieser Zeit. Das hobenftaufifche Regiment begünstigte ja damals in 
Deutschland und besonders in Schwaben das Städtewesen.

In Betreff Reutlingens hat die Überlieferung dies besonders festgehalten. — 
Alles, was wir aus der Zeit zwischen 1250 und 1350 von Reutlingen vernehmen, 
läßt auf ein für jene Zeit bedeutendes Gemeinwesen schließen. Als Beweis mögen 
hier die kirchlichen Verhältnisse dienen. Reutlingen war Vorort eines Land­
kapitels (dessen Dekanatssiegel noch erhalten ist), und wohl um 1270 schon Sitz 
eines Arcbidiakonats, deren das Bistum Conftanz damals 10 umfaßte (Gayler 
I, S. 28). Reutlingen gehörte mit Ulm und Eßlingen unter die ersten Städte in 
Schwaben, in denen Bettel mön ehe sich niederließen. Schon im Jahr 1248 be­
ginnen die Minoriten hier den Bau einer Kirche, von welcher der Zufall uns eine 
Inschrift überliefert hat mit obigem Datum (Gayler a. a. 0.) 1). Auf den Reich­
tum der Stadt lassen die zahlreichen, schon aus dieser Zeit erwähnten Nieder­
lassungen auswärtiger Klöster schließen. Es ist dies neben Zwiefalten 
einmal Bebenhausen, das frühzeitig mit Reutlingen in Verbindung stand und die­
selbe sie in der Folge, besonders auch in Bauangelegenheiten, vielfach bethätigte. Im 
Jahr 1247 entstand — nach Gratianus — der Bebenhäuser Pfleghof, durch eine 
Güterfehenkung des Pfalzgrafen Rudolf (Gayler I S. 36). Der Baulustige 13. 
Abt von Bebenhaufen ist ein Eberhard de Reutlingen, gest. 1275 (Annal. 
Bebenbus. bei Pfaff in Württ. Jahrb. 1855 S. 190 ff. Über seine Bauten vergl. 
Kunst des Mittelalteis in Schwaben). Aus der Zeit Abt Ulrichs „von Eßlingen“ 
1305—1320 erfahren wir die Erbauung der Thorkapelle (abgebrochen 1823) und 
als Stifterin derselben ist eine „matrona Haila de Reutlingen“ genannt, allem 
nach eine hochgehaltene Wohlthäterin des Klosters (ebendaS. 191). Als Stifter eines 
Seelgeräts erscheint in einer Urkunde des Abts Wernher vom 31. August 1359 
„Mei fter Peter von Rüthelingen, Steinmetz“ (Paulus, Bebenhausen S. 32), 
vermutlich der künstlerische Urheber des hochgefeierten Chorfensters und des Som- 
merrefectoriums, erbaut 1335.

Um dieselbe Zeit etwa, wie Bebenhausen, hat auch Kloster Salem in dem 
entfernten Reutlingen seinen Pfleghof errichtet (Gayler I S. 29), ebenso March- 
thal, dessen Hof 1304 zum erstenmal genannt ist2).

2) Pfarrer Bossert hat inzwischen nachgewiesen, daß Kloster Marchthai unter 
Probst Walther (1229—1243) in Reutlingen eine Marienkapelle von Grund aus neu erbaute, deren 
Fabrik Bischof Heinrich von Constanz mit wichtigen Vergünstigungen begabte. „Jetzt wußten die 
Marchthaler, welche während der Belagerung den Reutlingern ihr Gotteshaus als einen Ersatz, 
für die Pfarrkirche anbieten und dem Volk in der Zeit der Not den Mut stärken konnten, die 
Zeitumstände klug zu benützen und eine Begeisterung für die h. Jungfrau zu entflammen, daß 
jetzt die Stadt den Bau ihrer Kapelle förderte und ällmälig jenes stattliche Gotteshaus erstand 
wie es die Marienkapelle vor dem großen Brand war (a. a. O. S. 7).

Württembergische Vierteljahrshefte 1890. 4
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Im Anfang des 14. Jahrhunderts folgt Königsbronn und zwar auf eine 
Weise, die wiederum die Bedeutung des Orts zeigt. Im Jahr 1325 übergiebt König 
Albert (nach einer Bulle Johanns XXII., Gayler I S. 28) dem von ihm begründeten 
Kloster Cungesbrunnen das Patronatrecht der Reutlinger Kirche mit dem ausge­
sprochenen Zweck, dadurch den kärglichen Einkünften desselben auszuhelfen.

Eier Stadt in diesen Verhältnissen konnte schon um die Mitte des 13. 
Jahrhunderts die alte Pfarrkirche St. Peter in den Weiden draußen auf dem Be­
gräbnisplatz nicht mehr genügen.

So wären wir denn in Verfolgung der Ortsgeschichte an dem Punkt ange­
langt, wo der Bau einer größeren und, im Geschmack der Zeit, reicheren Kirche 
innerhalb der Stadt zu erwarten ist. — Es erübrigt ein Blick auf verwandte Ver­
hältnisse an anderen Orten. Eine baulustige Zeit war es ja überhaupt, die so rasch 
den Wechsel des Baustils vollzog. In Schwaben mußte der kräftige Aufschwung des 
Städtewesens ganz besonders regen Baueifer entzünden; und wenn erst die Be­
festigungsarbeiten vollendet waren, auf was anders hätte man ihn zu lenken gewußt, 
als auf Kirchenbauten, welche zwischen den unscheinbaren Fachwerksbauten der 
damaligen bürgerlichen Baukunst noch mehr als späterhin geeignet waren, den 
Stolz einer Stadt darzustellen. So finden wir allenthalben um jene Zeit bedeutende 
Kirchenbauten in den schwäbischen Städten. Die altehrwürdigen, meist auf einer 
Anhöhe gelegenen Martins-, Peters- oder Michaelskirchen, die alten Mutterkirchen 
werden erweitert oder, wenn nicht mehr geschickt gelegen, zu bloßen Friedhofkirchen 
herabgesetzt. So erfahren wir aus Ulm um 1270 und in der Folgezeit wiederholt 
von baulichen Arbeiten an der alten Pfarrkirche und ebenso von Eßlingen, Heilbronn, 
Weilerstadt u. a. teils urkundlich, teils aus dem Stil noch vorhandener Bauteile. 
Merkwürdig ist die Übereinstimmung der Verhältnisse in Rottweil und Ulm mit den 
dargelegten in Reutlingen.

Auch in Rottweil fand um die Wende des 12. Jahrhunderts eine Um­
siedlung statt (vergl. Rheinwald: „Sehenswürdigkeiten d. Stadt R.“ S. 4). Die alte 
Pfarrkirche zu St. Pelagius in der „Altstadt“ kam außerhalb der Mauern der neuen 
Stadt zu stehen und, wie die im Übergangsstil gehaltenen Teile der Staptpfarrkirche 
zum hl. Kreuz beweisen, muß ein bedeutender Kirchenbau daraufhin in Angriff 
genommen worden sein.

Bezüglich Ulms haben ja die neueren Forschungen, im Widerspruch mit der 
Ortsüberlieferung über den Anlaß zum Bau des Münsters, ergeben, daß ebenfalls 
die Notwendigkeit eines Kirchenbaus innerhalb der Mauern vorlag, ganz abgesehen 
von sagenhaften Beweggründen (vergl. Münsterblätter 1877 S. 11 ff.). Eine statt­
liche Pfarrkirche, nicht bloß eine Kapelle, sollte den Mittelpunkt der Stadt bilden; 
und durch diese Münsterkirche, so nannte man ja mittels einer Übertragung allent­
halben im alten Schwaben, z. B. auch in Reutlingen, diese Stadtpfarrkirchen — 
wurde in der Folge, sei es planmäßig, sei es durch allmähliche Gewöhnung, die alte, 
meist abgelegene Pfarrkirche aus ihrem Vorrang gedrängt.

Hier ist nun der Ort auch der Überlieferung über die besondere Ver­
anlassung und den Verlauf des Reutlinger Kirchenbaues das Wort zu erteilen.

Nach der örtlichen Überlieferung (bei Fizion, Beger, Gratianus, Gayler) 
hat die Kirche folgende Entstehungsgeschichte:

Die Reutlinger waren den Hohenstaufen durch Treueid und Dankbarkeit 
verbunden. Im Jahr 1216 hatte Friedrich die Stadt mit Mauern umgeben. So 
standen sie denn auch im Krieg wider den Gegenkönig Heinrich von Thü­
ringen, genannt Raspe, treu zu Kaiser Friedrich. Jener belagerte daher die Stadt 
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im Jahr 1247 um Pfingsten (19. Mai) und forderte sie zur Übergabe auf; fand aber 
langen und mutigen Widerstand. Die Bürger beriefen sieh zur Antwort auf den 
geleisteten Treueid und gelobten in ihrer Not, für den Fall der Errettung, der 
hl. Jungfrau eine Kapelle zu bauen. Durch einen Ausfall der Bürger, nach andern 
durch den Anzug des Herzogs Friedrich von Schwaben (oder, wie Gayler richtig 
stellen will, Konrad v. Schw.), wurde der „Pfaffenkönig" zum Abzug bewogen und 
bewerkstelligte diesen so eilig, daß er sogar einen Sturmbock zurückließ, dellen 
er sich zum Mauerbrechen bedient hatte. Dieser gab dann das Maß ab zu der als­
bald in Angriff genommenen Kapelle, der jetzigen Kirche, in weicherer auch geraume 
Zeit hindurch aufbewahrt blieb.

Dies die wesentlichen gemeinsamen Züge der Überlieferung. Bezüglich der 
Dauer des Baues und des Zeitpunkts der Vollendung gehen die Nachrichten schon 
auseinander.

Diese Überlieferung, die sich am ausführlichsten in Fizions Knittelverfen 
findet („Chronika und gründliche Beschreibung“ S. 37—40), wird zurückgeführt einer­
seits auf Crufius, andererseits auf eine Inschrift (welche übrigens Crusius kennt 
und wiedergiebt). •

Diese Inschrift befand sich ehemals an der Thür eines der alten „Stein- 
häufer" neben der Kirche. Sie lautete: anno M.CCXVCII hainricus der VII. Land­
grafs zu Türingen / hat die Stadt Reutlingen belagert, da haben die Burger zu 
Gott gebeten umb erlöfung / denn lie waren Kaiser Friedrich dem andern mit Ge- 
lübd verbunden. Dann er hat die Stadt mit Mauern umbfangen / und haben ver­
heißen unser frawen ein Capell zu bawen. Alßbald ist hainricus abgezogen und die 
Stadt, erlediget worden. Nachmals haben sie angefangen zu bawen, wie man das 
Werk vor Augen siehet“ (Crusius III S. 64; Gailer I S. 18). Sie ist am Ende des 
16. Jahrh, abgefchrieben worden von dem Chronisten Laubenberger (in Camerers 
Chronik, vgl. Gayler). Andere Inschriften bei Gayler sind jünger und abhängig.

Außer dieser Inschrift schöpft Crusius noch aus Tri t heims Ilirsauer Annalen 
(vgl. Haßler im Korresp.Bl. 1859). Dessen Angabe stimmt aber mit der obigen 
Inschrift nicht nur in manchen Ausdrücken, sondern auch inhaltlich in den wesent­
lichen Punkten überein.

Beide kennen:
1. die Verpflichtung der Reutlinger an Friedrich II.;
2. die Belagerung der Stadt durch Heinrich von Thüringen; mit der Jahres­

angabe 1247;
3. das Gelübde eines Kapellenbaues an die Jungfrau Maria;
4. den Abzug des Belagerers und die hieran sich schließende Erbauung der 

jetzigen Kirche.
Welche von beiden Quellen die ursprüngliche ist, brauchen wir nicht zu 

entscheiden, weil beide, so oder so, auf eine dritte zurückgehen. Das ist die Chro­
nica metrica des Hugo de Rutlingen, welche Tritheim für die Zeit von 1218 
bis 1348 benützt hat (vgl. Müller, Quellen des Abt Trith. 1871 S. 21). Der Ver­
fasser ist jener „Hugo Spechtzhart, Priester de Rutlingen“, welcher nach einer 
Urkunde vom Jahr 1359 als Kaplan daselbst und Patron der zweiten Präbende an 
der Kapelle St. Nicolai eine Stiftung macht (Gayler I S. 22. 39; Pfister 111 S. 276). 
Es ist demnach ein Gewährsmann, der dem fraglichen Werk räumlich und zeitlich 
so nahe steht als möglich. Seine Angaben lauten (in den excerpta ex oppositione 
in chronicam metricam 1218—1348; bei Böhmer, fontes IV S. 128 ff): [anu. 1247] 
Eodem etiam anno Reutlingen civitas obsessa est in festo penthecostes [19. Mai]. 



52 Gradmann

Qua preptor cives ibidem Votum fecerunt Beate Virgini, si ipsius interventu ab 
hostibus liberarentur, quod vellent ei edificare capellam infra muros gloriofam: beata 
autem Maria preces ipsorum exaudiens hostes fugavit. Unde subito pro magistro 
dicte capelle edificande miserunt laudabile opus incipiendo. Cujus capelle angulare 
ultimum, cum capella foret edificata nonaginta quiuque annis anno domini 1343 
in die sancti Oswaldi perficiebatur et angelus deauratus sibi superponebatur.

(In demselben Jahr wurde auch die Stadt Reutlingen belagert am Pfingst­
fest, deshalb legten die Bürger der heiligen Jungfrau ein Gelübde ab, sie wollten 
ihr, falls sie durch ihre Dazwischenkunft befreit würden, eine herrliche Kapelle 
innerhalb der Mauern erbauen. Die heilige Maria aber erhörte ihre Bitte und 
brachte die Feinde zum Abzug. Sofort schickten sie nach dem Baumeister für be­
sagte Kapelle und nahmen das löbliche Werk in Angriff. Der Schlußstein dieser 
Kapelle wurde, nachdem die Kapelle in 95 Jahren erbaut war, im Jahre des Herrn 
1343 am Tag des heiligen Oswald vollendet und ein vergoldeter Engel darauf 
gestellt.)

Dies ist die letzte Quelle der Überlieferung. Zwar beruft sich Crusius für 
den Vollendungstermin, den Oswaldstag (5. August) 1343, auf einen weiteren Ge­
währsmann, den Hermannus Aedituus („inquit 4. Ae."), aber dessen Worte erinnern 
deutlich genug an diejenigen des Hugo von Reutlingen.

Pfister (Gesch. v. Schw. 1, 2 S. 308) verweilt mit Bezug auf den Ausfall 
der Reutlinger wider den Landgrafen auf des Martinus Minorita „Hores temporum". 
Allein dieses Werk enthält nichts über die Belagerung Reutlingens, sondern nur die 
Nachricht von der Erwählung des Landgrafen zum Gegenkönig, feinen Sieg bei 
Frankfurt und feinen Tod (Eccardsche Ausg. Leipzig 1723).

Räumers „Geschichte der Hohenstaufen“ (IV. Buch 7, Hauptstück 21 S. 163), 
auf welcher Gaylers Darstellung beruht, führt weder für die Reutlinger, noch für 
die Ulmer Ereigniffe Belegstellen auf, vielmehr erst für Raspes Tod am 17. Febr. 
1247. Alles übrige, soweit es diese Ereigniffe betrifft, scheint aus Tritheim geschöpft; 
man vergleiche besonders die Antwort der Bürger auf Raspes Aufforderung zur 
Übergabe).

Die von Hugo von Reutlingen erwähnte Belagerung kann nicht von Raspe 
selbst geleitet gewesen sein, den Hugo auch gar nicht erwähnt. Offenbar liegt hier 
eine Verwechslung vor, die vermutlich dem Trithemius zur Last fällt (vgl. auch 
Müller a. a. 0.). Am 19. Mai 1247 war Raspe längst tot (vgl. Raumer).

Allein wenn Raspe auch nicht selbst vor Reutlingen lag; als den Urheber 
der Belagerung scheinen ibn die Reutlinger doch schon in sehr früher Zeit angesehen 
zu haben.

Wenigstens läßt sich eine figürliche Darstellung au hervorragendem, doch 
nicht ehrenvollem Platz der Marienkirche selbst kaum anders deuten. Es ist die 
Darstellung eines bartlosen Mannes in langem Waffenrock, mit Schwert und Schild 
gerüstet und das Haupt mit einer Bügelkrone bedeckt; als Konsole unter dem nord­
östlichen Ecktürmchen an der Vorhalle angebracht. Offenbar das Spottbild 
eines heimgeschickten Belagerers, und wen von den schwäbischen Großen, 
die sie befehdeten, sollten die Reutlinger mit einer Krone dargestellt haben?

Ein zureichender Beweis für Raspes Beteiligung an jener Belagerung ist 
nicht zu führen. Um so sicherer steht durch das Zeugnis eines Reutlingers, der 
die Vollendung des Kirchbaus mitangefehen bat, Hugos:

1. die Thatsache und der Zeitpunkt einer erfolglosen Belagerung um Pfingsten 
1247;
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2 die Verbindung derselben mit dem Kirchbau und der Beginn der letzteren 
im Jahr 1247/48;

3. die Vollendung der heutigen Kirche im Jahr 1347 am 5. August.
Daß jener Zusammenhang gerade die Form eines Gelübdes hatte, ent­

spricht allerdings dem Geist des Zeitalters, wiewohl auch eine derartige Legende 
zumal in die Chronik eines Geistlichen an der betreffenden Kirche leicht Eingang 
finden konnte, der von der wirklichen Veranlassung doch schon durch ein Jahr­
hundert getrennt war.

Im übrigen begünstigt die Überlieferung in der maßgebenden Gestalt bei 
Hugo von Reutlingen selbst unsere Auffafung, wonach in erster Linie allgemeinere 
und tiefer liegende Beweggründe zum Kirchenbau in Rechnung zu nehmen sind. 
Sagt doch Hugo ausdrücklich, daß die Bürger gelobt hätten: „eine prächtige 
Kapelle innerhalb der Mauern zu bauen (capellam infra [sic, scil. intra] muros 
gloriosam). Die glücklich beendigte Belagerung am Pfingstfest verband sich jeden­
falls leicht in der Erinnerung der Reutlinger mit der, wenn auch nur annähernd, 
gleichzeitigen Inangriffnahme des Kirchbaues (vergl. Anm. S, 50).

Noch ist aber ein Zug in der Überlieferung vorhanden, welcher den frag­
lichen Zusammenhang zwischen Belagerung und Kirchengründung aufs bestimmteste 
zu verbürgen scheint: die Erzählung von dem Sturmbock, den die Belagerer 
zurückgelassen, die Belagerten hernach zum Maßstab ihrer Kirche genommen und in 
derselben aufbewahrt haben sollen. Erst auf Veranlassung Kaiser Maximilians I. bei 
einem Besuch in Reutlingen sei er von dort entfernt und nachher an dem neu­
erbauten Rathaus aufgehängt worden, mit dem er bei dem Brand von 1726 zugrund­
ging. So nach Fizion und dem Füsingschen Büchlein (Gayler I S. 18). „Es war 
ein kriegrisch Ding Undt zier die kürchen gar gering. Man soll es uff das Ratt­
haus thau undt zu einer gedechtnus han“ — soll Kaiser Max gesagt haben, und 
die Reutlinger folgten seinem Befehl „von Stundt an“. Es wurde also am Chor 
ein Loch in die Mauer gebrochen, — „wie man es kann anzeigen noch“ —; und 
der Block — so legt Gaylor cs sich zurecht — auf der allein freien Ostseite der 
Kirche in die Pfarrgaffe und zum Thor hinausgeschoben. Füsings Büchlein berichtet 
weiter, daß er nun „in die 46 Jahr anderwärts verwahrt“ wurde. Die ältesten 
Zeugen aber: Camerers Chronik um 1590 und mit ihm Crusius, sagen bei der Zeit, 
an die wir jetzt kommen: „vor der Stadt wurde ein Sturmbock gefunden, er ist 
vielleicht gemacht worden, da die Stadt im Jahr 1247 von Heinrich aus Thüringen 
belagert wurde.“

Berichte von Zeitgenossen und Augenzeugen haben wir aber erst mit dem 
folgenden: Zu Fizions Zeit (um 1623) hing am Rathaus ein „Sturmblockh" oder 
„Aries“, den er beschreibt. Er halte 39 Ringe (nach Crusius 74) und maß „112 febuo“, 
war aber schon um 12' verkürzt worden. (Das Schiff der Kirche hat 126’ innere Länge.)

Unter dem Sturmbock war am Rathaus eine Inschrift angebracht, deren 
Wortlaut bei Füsing (verdeutscht auch bei Fizion) erhalten ist: Memoriae aeternae 
sacrum: Imperatore Caesare Ferdinando I. (folgen die Titel . . . regnante) S. P. Q. 
R. Arietem hunc, ne a posteritatis memoria desideraretur, in publicum ponendum 
curarunt. A. Chr. M.DLXIII. (Zum ewigen Gedächtnis geweiht: Unter der Re­
gierung Kaiser Ferdinands I. . . . haben Rat und Bürgerschaft zu Reutlingen diesen 
Sturmbock, damit ibn die Nachwelt nicht vermisse, öffentlich aushängen lassen. 1563.)

Hier ist von der Kirche keine Rede. Wir haben Grund, zu vermuten, 
daß diese mit dem Sturmbock in Wirklichkeit nie etwas zu schaffen hatte. Die 
Mauerlücke, auf welche die Überlieferung verweist, ist nicht so auffallend, wenn man 
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sie mit einem noch unregelmäßigeren Lückenverschluß neben dem östlichen Portal 
der Südseite vergleicht. Unerklärlicher als sie bleibt für den, der die Kirche kennt, 
immerhin die Angabe, daß aus dem nördlichen Seitenschiff, welches die Überlieferung 
als „Bocksstall“ bezeichnet (vgl. Fizion) mit seiner Länge von 126 1/2‘ ein 124’ 
langer Balken habe hinausgeschafft werden können, zwischen den Pfeilern des Schiffs 
und der Vierung hindurch.

Der Held dieser Geschichte ist Kaiser Max. Sein „Gebots“ oder „Rath“ 
bat etwas Eigentümliches; Gayler glaubt es mit der in diesem Jahr begonnenen „Be­
wegung in Kirchensachen“ erklären zu müssen. 1504 war aber der Kaiser zum 
letztenmal in der Stadt (Fizion 231, Gayler 17) und im Jahr 1517 — wenn wir von 
1563 nach der Inschrift, um die 46 Jahre des Füsingschen Büchleins zurückrechnen — 
wäre der Block entfernt worden. Kaiser Max war thatsächlich ein Gönner der Stadt, 
vielleicht deshalb knüpft sich an seinen Namen diese Erzählung, wie er auch in 
Ulm der Held einer Münstersage geworden ist (Mauch in Verhandlungen des A.V. 
Ulm 1874). Von den Festlichkeiten bei seinen Besuchen in Reutlingen haben wir 
genaue Berichte; von einem Kirchgang wird nichts erwähnt.

Unsicher klingt auch der Bericht über das weitere Schicksal des Sturmbocks: 
„er wurde an die 46 Jahr anderwärts verwahrt“. Entscheidend bleibt der Be­
richt der ältesten Lokalchronik: „Er wurde gefunden vor der Stadt“. Woher 
stammte er? „Er ist vielleicht gemacht worden da“ u. s. w. Ja, vielleicht ist er 
damals zurückgelaffen worden, wenn auch nicht von Heinrich Raspe. Vielleicht 
aber auch bei einer andern Gelegenheit. Mau bediente sich ja dieses Belagerungs­
werkzeugs noch bis ins 16. Jahrhundert hinein (vgl. Viollet-le-Duc., dictiou. V, 260). 
Bei der Belagerung von 1519 durch Herzog Ulrich wurde allerdings schon Geschütz 
verwendet. Übrigens soll dabei ja nach Briefen aus jener Zeit (bei Gayler I S. 219), 
nachdem Ulrich sein Geschütz aufs Münster gerichtet, dieses wirklich gefallen sein 
und viel Leute erschlagen haben; deß seyen die in der Stadt uneins worden!

Die Geschichte vom Sturmbock kann kaum als Stütze für die Überlieferung 
über den Kirchenbau gelten. Wir können diese letztere hinnehmen, sofern sie uns 
vielleicht „einen der persönlichen Hebel, deren ein großer Gedanke zur Ausführung 
bedarf“, bezeichnet — wie bei einem ganz ähnlichen Fall, bezüglich der Gründung 
des Ulmer Münsters H. Pressel sich ausdrückt — notwendig zur Erklärung des Unter­
nehmens ist sie nicht (vergl. Anm. S. 50).

Über den Anfang und die Dauer der Bauzeit scheint gleichfalls eine 
sichere Überlieferung vorzuliegen. Die Überlieferung der späteren Zeit (wie sie durch 
die Chronisten des 16., 17. und 18. Jahrhunderts und durch den auf Veranlassung 
des Rats 1727 verfertigten Kupferstich von der Kirche vertreten ist), setzt überein­
stimmend die Dauer des Baues auf 70 Jahre an. Eine vormalige Inschrift, gleich­
falls an einem der Steinhäuser, die dasselbe sagt (bei Füsing S. 22), hat nicht das 
Gewicht, das Gayler ihr beilegt. Sie giebt offenbar nur die vom 16. Jahrhundert 
an geläufige Volksmeinung wieder und ist schon durch die Zusatzangabe genügend 
verdächtigt: man habe von dem Bauschilling noch so viel übrig gehabt, „daß man 
davon die schöne Kirche zu Braunweyler ebenermaffen gebauet“. (Gayler selbst 
hat diese Angabe zurückgewiesen; schon der Augenschein lehrt auch, daß diese Kirche 
zu Bronnweiler im Schiff aus romanischer Zeit, im übrigen von einem (inscbriftlich) 
1415 begonnenen Neubau herrührt.)

Nur Crusius, der, wie wir wissen, aus Hugos Chronik direkt oder indirekt 
geschöpft haben muß, hat die Bauzeit von 96 Jahren und das Jahr 1343 als Zeit­
punkt der Vollendung. Letzteres giebt auch Hugo ausdrücklich an.
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Eine Inschrift an der Marienkirche selbst (aus der Vorderseite des ersten 
Strebebogens von Westen über dem füdlichen Seitenschiff) bezieht sich auf die Er­
bauungszeit, ist aber gerade in der Jahreszahl nicht mehr zu entziffern; sie gehört 
übrigens auch, nach Sprache und Schrift, erst dem 16. Jahrhundert an.

(Sie lautet: ann. ... 8 [oder 3] / ist unser / . . . kirch zu reitling / er­
bawent worden.)

Fest steht nur die Vollendung der Kirche am 5. August 1343, die Hugo von 
Reutlingen mitgemacht hat. Diese Angabe wird durch urkundlich genannte Altar­
stiftungen von 1320 ff. nicht umgestoßen, bei dem bekannten Gebrauch des Mittelalters.

Die 96 Jahre des Crusius für die Dauer des Baues find nichts als ein Er­
gebnis der beiden Angaben Hugos über VeranlaTungs- und Vollendungszeit desselben.

Aber eine Angabe der Überlieferung scheint der von mir entworfenen Ent­
stehungsgeschichte der Kirche entgegenzuftehen:

Sämtliche Zeugen nennen den neugegründeten Bau eine „Kapelle“. Wie 
kann er dann dem Bedürfnis nach einer neuen größeren Pfarrkirche feine Ent­
stehung verdanken? Haßler hat auf diese Benennung und auf die verschiedene Stil­
beschaffenheit verschiedener Bauteile eine Vermutung begründet, die wir aus ver­
schiedenen, insbesondere baulichen Gründen, nicht teilen können. Er beruft sich 
(Vortrag im Korr.Bl. 1859, vgl. Württ. Jahrh. 1862) auf eine Reihe von Urkunden, 
in welchen teils St. Peter in den Weiden, teils St. Marien bezeichnet ist als Pfarr­
kirche (ecclesia, basilica). Daneben aber auch wieder St. Marien als Kapelle (capella).

Diese Urkunden sollen sich zeitlich so aneinanderreihen, daß St. Marien ur­
sprünglich „Kapelle“, später, ungefähr von der Wende des Jahrhunderts ab, „Kirche“, 
„Pfarrkirche“ heiße, St. Peter aber feinen alten Namen heibehalte.

Eine Zusammenstellung der Zeugnisse wird dies wirklich bestätigen:
a. 1320 ist die Rede von der „Capelle“ der h. Maria zu Rutelingen (Gay- 

ler I, 21).
a. 1332 von einem Altar des h. Gallus in der Marienkapelle.
a. 1341 in ein und derselben Urkunde von „U. Frauen Kirche“ und „St. 

Peter Kirche“.
a. 1342: „U. Fr. Kapelle“.
Um 1360 sagt Hugo von R., daß die Bürger seinerzeit den Bau einer Ka­

pelle für die b. Jungfrau befchloffen.
Um dieselbe Zeit redet eine wiederhergestellte Inschrift in der alten Sakristei 

unserer Marienkirche von letzterer als einer „Kirche“ (basilica). Die gegebene Zeit­
bestimmung gründet sich auf die Form der Schriftzeichen wie der Gemälde, zu 
denen sie gehört (vgl. Haßler a a. 0.; Schnaafe, Gefch. VI, 506). Der hier ge­
nannte Werner ist offenbar derselbe, welcher in einer Urkunde von 1359 zugleich 
mit dem Kaplan Hugo Spechtshart, unserem Gewährsmann, vorkommt (Gayler I 
S. 22). In der Inschrift ist er bezeichnet als Aufseher der alten Sakristei (und da­
mit auch der Marienkirche) und zugleich als Vicepleban von Reutlingen. Wir wissen 
somit, daß er erster Geistlicher an St. Marien und zugleich Inhaber der Pfarrei Reut­
lingen war (mit dem Titel „Vice-Pleban" wegen des Patronats von Königsbronn). 
Demnach erscheint St. Marien als Pfarrkirche der Stadt um die Mitte des 14. Jahr­
hunderts. Die betreffende Inschrift (s Württ. Jahrb. 1862) lautet:

Wernerus . vicepleban . t. ruteling . proqurator istius sacristie t 
vt brcvi d | . wernerus . nomen . hab | , icam . . . ebatistam basil) qui . depingi . faci |
et non . huc . intret. nisi . pro se . quilipet oret t ).



56 Gradmann

a. 1429 heißt trotzdem wieder St. Peter die „Pfarrkirche“ (a. a. 0. S. 25). 
Sie war auch thatsächlich Pfarrkirche, aber nicht mehr für die Stadt R., sondern für 
die benachbarten Ortschaften Degerschlacht und Sickenhausen: so bis ins 16. Jahr­
hundert hinein (Gayler a. a. 0. nach Beger-Füfing).

a. 1403, 1407 „U. Frauen Kapelle“ (S. 19).
a. 1494, 1496 ist die Rede vom Kircbthurn bei St. Marien (abgedruckt bei 

Haßler a. a 0.).
a. 1516 von einem „Brüel bei der Pfarrkirche“, womit nur die freigelegene 

Peterskirche gemeint fein kann; ebenso
a. 1521 von der „St. Peters Pfarrkirche“.
a. 1528 noch redet die bischöfliche Vorladung, welche an Alber und Ge­

nossen ergebt, beharrlich von: „U. Frauen Kapelle“ und „St. Peters Pfarrkirche“.
Die Chronisten des 16. und 17. Jahrhunderts betrachten offenbar die Marien­

kirche ihrer Tage als eben jene „Kapelle“, von deren Gründung sie erzählen.
Haßler aber findet in der verschiedenen Bezeichnung einen Widerspruch 

und versucht, ihn auf folgende Weise zu lösen: Der ursprünglich als Marienkapelle 
im romanischen Stil begonnene Bau wurde später zur Pfarrkirche bestimmt 
und dementsprechend umgebaut und erweitert, und zwar um 1275 oder 1300 und 
(iemgemäß in dem damals herrschenden gotischen Stil.

Derartiges ist ja vorgekommen; bei der Frauenkirche zu Eßlingen und viel­
leicht auch bei der sog. Kapellenkirche in Rottweil wurde eine Kapelle in eine 
Kirche verwandelt und gewiß hat man, wenn thunlich, überall Teile des alten Baues 
in den neuen hineingezogen. Allein wie der Augenschein lehrt (auch Haßler sieht 
es so an), war die fragliche romanische „Kapelle“ schon ursprünglich mit 2 Chor­
türmen im Umfang der heutigen angelegt. Ein solcher Bau kann aber nur dann 
eine Kapelle genannt werden, wenn diese Bezeichnung in einem weiteren Sinn ge­
braucht wird, als dem uns heute geläufigen [wonach eine Kapelle (capella, sacellum) 
ein bloßes Bethaus ist, oder mit Ottes Definition „ein gottesdienstliches Gebäude, 
welches bloß zum Gebet oder Privatgebrauch bestimmt ist.“] Vielmehr muß es schon 
ursprünglich zur Kirche bestimmt gewesen sein, in welcher die Sakramente öffent­
lich verwaltet wurden.

Kapelle aber konnte, ja mußte es zuerst genannt werden im Unterschied 
von der alten Pfarr- und Hauptkirche St. Peter. Diese geschichtlich ursprüngliche 
und deshalb auch offizielle Benennung blieb dann, im volkstümlichen Sprachgebrauch 
wie im amtlichen, an den Gebäuden haften, nachdem sie ihren Rang schon ver­
tauscht hatten. In baugeschichtlicher Hinsicht kann aus der alten Benennung „Marien- 
kapclle“ nichts gefolgert werden.

Ein kurz zu widerlegender Irrtum knüpft sich an die alte Sakristei, die 
sog. „alte Tristkammer“. Gayler behauptet (I S. 19), „daß in der östlichen 
Eck [nämlich der Marienkirche] noch unverkennbar nach Stil und Bauart der Rest 
einer Kapelle in unserem Sinn, und zwar einer älteren als die Kirche, sich zeigt. 
Diese wurde, wie es in die Augen springt, in den Bereich der Kirche gezogen. 
Tritheim deutet darauf hin, wenn er sagt: sic bauten eine neue Kapelle von 
Grund aus.“

Was in die Augen springt, ist vielmehr, daß der (teilweise) romanische Turm 
älter ist als die Kirche mitsamt der vermeintlich älteren Kapelle; nämlich Überrest 
der ersten (romanischen) Anlage der Kirche. Wenn man dem Wortlaut bei Tritheim 
überhaupt Gewicht beilegen will, so besagt er eher, daß eine ältere Kapelle nicht 
dastand (novam capellam exstruxerunt). Dasselbe gilt von dem urkundlichen Zeug-
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nis, aus welches Gayler sich beruft, daß nämlich im 15. Jahrhundert Stiftungen 
vorkommen für den Katharinenaltar „in der alten Trisch- oder Tristkammer (tresor) 
neben U. Frauen Kirche“ (a. a. 0. S. 19). „Alt" heißt diese Tristkammer im Ver­
gleich nicht mit der Kirche, sondern mit der andern Tristkammer oder Sakristei 
auf der Nordseite. Dies lehren schon die gotischen Formen der beiden Anbauten, 
wenn sie gegeneinander gehalten werden.

Damit ist nicht ausgefchlofen, daß in alter Zeit schon, vielleicht in Ver­
bindung mit den Steinhäusern eine Kapelle diesen Platz einnahm. Die romanischen 
Tierfiguren, die im südlichen Chorturm eingemauert sind, könnten davon herrühren. 
Denn sie erklären sich doch besser als Überbleibsel eines abgegangenen Baues (wie 
diejenigen an der Tübinger Jörgenkirche), denn als Stücke eines unvollendeten, als 
was wir doch den heute noch vorhandenen romanischen Bauteil unserer Kirche an­
sehen müßen.

Aber, wenn doch ein Unterschied zwischen älteren, romanischen und jüngeren, 
gotischen Teilen vorliegt, könnte nicht der Wechsel Zusammenhängen mit dem Ge­
lübde und dem dadurch neu angefachten Baueifer? Daß die nach der Umsiedlung 
in Angrif genommene neue Kirche, deren Bau während der Kriegszeiten ruhte, in­
folge des glücklichen Ausgangs der Belagerung in glänzenderer, neuer Weife fort­
geführt wurde, ist nicht undenkbar. Auch in dem Bericht des Hugo von Reutlingen 
(unde subito pro magistro dicte capeile edificande misserunt) kann man die Erinne­
rung an die damals beschlossene Berufung eines auswärtigen Meisters in der neuen 
gotischen Bauweise, wie in dem berühmten Wimpffener Fall, finden (vergl. Anm. S. 50).

Was willen wir endlich noch über den oder die Baumeister unseres Mün­
sters? Der gründliche Geschichtschreiber Reutlingens muß dazu bekennen: „nicht 
der leiseste Hauch der Geschichte antwortet uns“ (Gayler 1 S. 22). Zwar denkt 
er selbst an Erwin von Steinbach, aber diese Vermutung ist rein willkürlich. Allein 
von anderer Seite ist der Lichtstrahl in das Dunkel bereits hereingefallen, welches 
unseren Meister bisher umhüllte. In dem schon erwähnten „Meister Peter von 
Rülhlingen, Steinmetz“, hat Klemm schon früher den Urheber der St. Nikolaus­
kapelle vermutet (in Hänfelmanns Illustr. Gesek, v. Württ.). Diese Kapelle ist 
inschriftlich im Jahr 1358 geweiht (anno domini M.CCCLVIII incepta est . hec . ca­
pella . in honorem, sancti nicolai . et in die s. urbani . papc f.; zu „incepta“ vergl. 
Gayler a. a. 0.). Die allgemeine Übereinstimmung von anderwärts berechtigt uns 
schon an und für sich, die gleichzeitigen Bauten eines Orts, wenn sie demselben 
Gebiet der Baukunst angehören, einem Meister, oder, was fast ebensoviel ist, einer 
Bauhütte zuzuschreiben.

2. Die späteren Schicksale des Baues.

Im Jahr 1494 traf ein Wetterfchlag den sog. „Wendelftain", d. b. den 
Hauptturm, und zerschmetterte dessen Spitze bis herab zum oberen Umgang (Crusius 
III S. 498). Die Reutlinger wenden sich am 27. Juni 1494 an den Rat von Eßlingen 
mit der Bitte, ihnen den dortigen Werkmeister zu schicken. Dieser muß aber nur 
Rat erteilt haben — sagt Gayler —, denn am 19. März 1496 schreibt Reutlingen 
wiederum nach Eßlingen, der hiesige Werkmeister, Peter von Breisach, habe 
den Kirchturm aufgesetzt, und bittet, den Eßlinger Werkmeister, der ibn auch gesehen 
habe, zur Besichtigung der Arbeit zu schicken (die Urkunden aus dem Eßlinger 
Archiv abgedruckt bei Haßler, Korr.BI. 1859). Es handelt sich hier um Matth. 
Böblinger, der höchst wahrscheinlich damals schon Kirchenmeister in Eßlingen 
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war (vergl. Vjhrsh. V, 1882). Übrigens hat er, nach dem Wortlaut des Schreibens, 
hier nicht selbst thätig eingegriffen. Von dein bei dieser Gelegenheit genannten 
Werkmeister Peter von Breisach in Reutlingen läßt sich mit Bestimmtheit nichts 
Weiteres nachweifen. Vielleicht find die spätgotischen Apostelbilder über den 
Strebepfeilern des Seitenschiffs fein Werk. Ein großer Brand im Jahr 1506, der 
in der Stadt gegen 150 Häuser zerstörte (Crusius), scheint die Kirche nicht ergriffen 
zu haben. Die Jahreszahl 1507 am Gewände eines Stichbogenfenfters im dritten 
Geschoß des Hauptturms bezieht sich wohl aus den Durchbruch dieser Fensteröffnung.

Die Reformation brachte einige bauliche Veränderungen, wie anderwärts, 
Einbau von Porkirchen u. A. Wir wissen aber auch von einem Bildersturm 
um 1531. Fizion berichtet davon: „Darauff Reiflingen also bald / Ihr kürchen 
reformierst der gstallt.“ Die Reformation bedeutete bei der alten Peterskirche, der 
Minoritenkirche und verschiedenen Kapellen (St. Leonhard, Johann-Bapt.) den Ab­
bruch, bei der Nikolauskapellc ein Abtragen des Turms (d. b. Dachreiters), nach­
dem schon zuvor an diesen Gebäuden die Glocken abgenommen und auf die Thor­
türme verbracht waren (vergl. Gayler S. 420, 459 f. zu Beger-Füsing).

Die Marienkirche wurde wenigstens „ußgefeibert gantz von abergläubischer 
Substantz“. Dabei müssen verschiedene Kunstwerke zu Grunde gegangen sein. 
Die Altäre, „deren es Vil dorinnen bett, vurden nidergrifen frey. Die Bilder riß 
man veg mit gspött / zerbrach, zerschlueg sie mitt Unfueg, var ziemlich frevlich 
ghandlett gnueg." Die Bilderstürmerei war demnach ein Werk des Pöbels. Manches 
wurde aber auch auf obrigkeitliche Anordnung bin entfernt, wie aus dem Schrift­
wechsel der Stadt mit dem Vikar von Pfullingen hervorgeht (Gayler I, 421 f.).

Unter den zerstörten Werken ist insbesondere ein holzgeschnitztes Triumph­
kreuz zu nennen, weithin bekannt als der „große herrgott z’Rrittling“.

Das Meiste ist übrigens doch wohl erst später durch die Feuersbrunst zer­
stört worden. Die Stadtkirchen behielten ja allerlei von dem katholischen Kirchen­
schmuck bei, wenn es durch Größe oder Kunstwert bedeutend war. Auch die 
Reutlinger Marienkirche bewahrt noch im Gewölbe des Pfennigturms alte Meß­
gewänder u. a. Alte gotische Kelche find noch im Gebrauch (1 Abbild, in Hänfel- 
manns Illuftr. Gefch.); in der alten Sakristei ist das Lavabo u. a. noch erhalten. 
Auch der erzprotestantische Fizion preist den goldschimmernden Altar und das 
heilige Grab noch mit andächtigen Worten.

Wir können die nachmals zu Grund gegangenen Kunstwerke wenigstens 
verzeichnen nach den Knittelversen Fizions.

Der Chor war mit einem Eisengitter abgeschlossen, mit gemalten Fenstern, 
vielleicht auch Wandmalerei geschmückt (..gar sehen Überall“). Der Hochaltar mit 
vergoldetem Schnitzwerk oder mit Goldgrund prangend, enthielt Darstellungen aus 
der Leidensgeschichte. Die Gewölbekappen waren mit „ichenem Gemäht und 
laubwerckh zierst“ und zwar von der Hand eines Reutlingers: an einem Schlußstein 
waren die Namen umgeschrieben: Hans Syrer Mahler, Erhardus Wölflin haylgen- 
pfleger, Sebastian Ergentzinger Anno 1530 (Crusius, Paralip. 59). Dieser Hans 
Syrer soll sich durch das Altarwerk in Rübgarten als ein ziemlich mittelmäßiger 
vaterländischer Künstler ausweisen (Württ. Jahrb. 1862).

Im Chor hing noch ein größeres Tafelbild mit Darstellungen der Geburt, 
Passion, Auferstehung Christi, vielleicht ebenfalls an einem Flügelaltar. Ganz be­
sonders rühmt der Chronist die „herlich schene kantzel im mittleren Gang, von 
schenem Stain und Bilderwerckh“. Sie war getragen von einer Simsonfigur als Fuß 
und auf dem Schalldeckel geziert durch den Pelikan, der: „Den Jungen zur Speiß 
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öffnet die Brust“. Die Simsonfigur ist als Kanzelfuß in der Renaissance beliebt 
(Beisp. Villingen).

Eine Orgel mit über 16 Registern (welche, wie zum Teil die Glocken, 
durch ein Geschenk der Stadt Ulm seit dem großen Brand ersetzt ist) stand an der 
Stelle der heutigen Orgelbühne. Ihre Einfassung muß prunkvoll gewesen sein, im 
Stil eines Tabernakels gehalten („mit 3 thirnen“), mit dem Reichs- und dem Stadt­
wappen inmitten reicher Vergoldung und Bemalung. Der „Mahler“ [und Verfertiger 
des Gehäuses?] war Markus Astfalk von Hall (vergl. Vjbrsh. XII, 1.). Der 
Orgelbauer Hieronymus Schur stab von Nürnberg (Inschrift bei Crusius mit der 
Jahrzahl 1509).

Eine kleinere, „alte“ Orgel befand sich außerdem, nach Fizion, „gleich 
gegenüber ob derkantz“: ein dort befindliches eisernes Band mag noch davon her­
rühren. Vermutlich war ursprünglich die große Fensterrose freigehalten und das 
zweite Turmgeschoß bildete eine gegen das Schiff offene Halle, wie im Freiburger 
und Ulmer Münster.

Noch ist ein Wort über das Bild auf dem Hauptturm zu sagen. Wenn 
in der Formenlehre von Laib und Schwarz (S. 67) behauptet ist, daß das Bild 
der hl. Jungfrau ehemals den Turm unserer „Frauenkirche gekrönt habe, dann aber 
aus Abneigung gegen die Königin der Heiligen, ihr Bildnis durch Anheftung zweier 
Flügel in einen „Genius der Andacht“ verwandelt worden fei, — so kann hiegegen 
auf die Angabe Hugos von Reutlingen aus der Zeit der Einweihung („angelus 
deauratus superpositus“) verwiesen und an die biblische Bedeutung des Windengels 
(Psalm 104) erinnert werden.

Was die Stürme der Reformation und des dreißigjährigen Kriegs verschont 
hatten, sollte in Friedenszeiten dem tückischen Elemente zum Opfer fallen. In der 
Nacht des 23. September 1726 erhob sich im nordöstlichen Teil der Stadt eine 
Feuersbrunst, welche fast zwei Tage währte und über die Hälfte der Häuser 
niederlegte, darunter das Rathaus. Verschont blieben die Nikolauskapelle und die 
Klosterhöfe im Südwesten der Stadt. Die Marienkirche wurde zeitig ergriffen, dem 
Anscheine nach vom Norden her. Die Glocken des Hauptturms gerieten ins Schmelzen 
und zerschlugen im Herabfallen die Gewölbe (Gayler II, 290 ff.). Die Kirche selbst 
brannte im Innern vollständig aus.

Ein „kurtzer, höchst thränenvoller Bericht“, der bald veröffentlicht wurde, 
giebt eine ausführliche Darstellung des Schadens. Gayler verzeichnet ihn so: der 
hohe Glockenturm war innerlich ganz „abgeschält“, die Schwibbögen zersprengt, das 
obere [d. h. Mittelschiff-] Gewölbe unversehrt [in den meisten Feldern]. Uber die 
Hälfte des Tufffteingewölbes rechts vom Eingang bei den Glocken [d. h. in der Vor­
halle] war eingestürzt, die zweite Säule auf dieser Seite war ganz zerfallen, die elf 
übrigen äußerst beschädigt. Unversehrt blieb eigentlich nur die sog. Tauskapelle. 
Nach dem Brand soll der Turm noch eine Zeit lang wie weißglühend dagestanden 
sein. Man fürchtete seinen Einsturz und dachte schon daran, ihn in den übrigen 
Trümmerhaufen zusammenzuschießen; der Herzog von Württemberg verweigerte 
glücklicherweise das Geschütz.

Im Äußeren ging die Zerstörung hauptsächlich über die Nordseite. Der nördliche 
Chorturm, der sog. „grüne“, hatte vor dem Brand ein ganz anderes Aussehen, als 
heute, wie man aus den alten Stadtansichten von Merian und Dizinger sieht.

Noch vor Weihnachten wurde der Hauptdachstuhl wiederhergestellt. Am 
8. Februar verlas und genehmigte man die Pläne, die im Archiv der Stadt noch 
teilweise vorhanden sind.
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Noch in demselben Jahr wurden die Säulen erneuert. Die Oberleitung hatte 
der Werkmeister Michael Rothacker von Eßlingen, die [nur allzu umfangreiche] 
Stuck- und Tüncherarbeit der Bildhauer Schweizer aus Deggingen.

Von ihm rührt die seiner Zeit viel bewunderte jetzige Kanzel her. Die Ge­
wölbe wollte man anfangs aus Backsteinen wiederherstellen, sie fielen aber wieder 
ein und so wurden die „zwei unteren rechts und links“ abgebrochen [zum größten 
Teil] und „von Holzwerk neu gemacht, das sich zur Verwunderung gut bis heute 
erhalten hat“ (Haßler, Jahrh. 1859).

Hier ist auch der Erneuerungsarbeit zu gedenken, die seit 1826, ins­
besondere unter der Leitung des f Baurats Rupp in den Jahren 1845 ff. und 1865 ff. 
betrieben wurde. Sic hat sich über den ganzen Bau, innen und außen, erstreckt und so 
lind nicht nur unzählige Quader, sondern auch viele Zierteile neu ersetzt. Neu ist die 
große Fensterrose und das Stabwerk der Sebauseite, die sämtlichen Fenster der 
Seitenschiffe [mit alleiniger Ausnahme des ersten von Südwest] bis aufs Gewände. 
Zum Vorbild wurden hiebei die fast unversehrten Chorfenster genommen, doch haben 
sich auch spätgotische Formen eingeschlichen. Neu sind ferner die Gewölbeschluß­
steine (nach Heidelofffchen Mustern), bis aus diejenigen unter den Chortürmen; zahl­
reiche Fialen, Krabben und vieles an den Pforten, besonders den seitlichen.

Vieles bleibt der geplanten großen Erneuerung.

3. Untersuchung des Bauwerks auf seine Entstehung.

Haßler in feinem Vortrag über die Marienkirche (Korr.Bl. 1859) hat 
zuerst auf die verschiedenartigen Bestandteile am Chor dieser Kirche hin­
gewiesen. Auf den ersten Blick gewahren wir im Innern an den Chortürmen ro­
manische Bauteile, nämlich Rundbogen mit breiter Laibung und Pfeilergesimsen. 
Unter jedem Turm öffnet sich ein solcher Bogen gegen den Chor und ein zweiter 
gleichförmiger gegen Westen. Hiezu kommen in den beiden östlichen Ecken des 
Chors Eckpfeiler von romanischer Gliederung, unter Mannshöhe abgeschnitten. Ähn­
liche befinden sich in den beiden Westecken des Chors bei den Türmen; hier kommt 
zweimal der Schaftring des sogenannten Übergangsftils vor. Auch diese Eck­
pfeiler sind in gewiffer Höhe abgeschnitten und in gotischen Formen fortgesetzt. 
Nur in der südöstlichen Ecke findet sich auch oben ein romanisierendes ikonisches 
Kapitäl.

Nimmt man dazu die rundbogigen Wandnischen nebst Thüröffnung in der 
südlichen Chorwand, ferner die halbrunden Schildbögen und die rechteckig gebildeten 
Gurten der Kreuzgewölbe unter beiden Türmen und endlich die romanisch ge­
gliederten Wandpfeiler, welche den Gurtbogen zwischen den Türmen tragen — so 
können wir nicht zweifeln, daß der Anfang eines romanischen Chorbaues vorliegt. 
Alles andere im Chor, das zehnteilige Fächergewölbe, Rippen und Dienste, auch 
die Fenster, ist frühgotisch, entsprechend den (bis auf die Westseite) überall 
gleichartigen Formen des Schiffs.

Ebenso sieht man am Außeren der Chorpartie Romanisches. So die beiden, 
schweren Türme schon in ihrer viereckigen Grundform, die beiden Greifenfiguren 
in der Südwand des Pfennigturms (Haßler a. a. 0.). Als entscheidendes Zeugnis 
können wir den Hinweis auf den Sockel hinzufügen. Er zeigt romanisches Profil 
(mit dem Rundstab) am Chor und den beiden Türmen, während die beiden Seiten­
kapellen und die Eckftrebepfeiler am Chor den Sockel mit dem Langhaus gemein­
sam haben, den gotischen doppelten Wasserscblag.



Zur Entstehungsgeschichte der Reutlinger Marienkirche. 61

Also der rechteckige Chor und die viereckigen Chor türme sind mit­
einander angelegt worden, vor den übrigen Teilen, und zwar genauer in der 
Zeit des Übergangsstils.

Es fragt sich nun: sind dies die Überreste eines abgegangenen Baues, oder 
nur die Spuren einer älteren, im Laufe der Arbeit aufgegebenen, Bauweise? ferner: 
welches war die ursprüngliche Gefamtanlage und was wurde im Jahr 1247 nach 
der Überlieferung begonnen, der ganze Bau im Übergangsstil, oder nur der Neu­
bau im gotischen Stil?

Die Verbindung der in Rede stehenden älteren Bauteile mit jüngeren zeigt, 
daß der ursprüngliche Bau unvollendet blieb, wie wenn die Arbeit plötzlich 
unterbrochen worden wäre. Die Ecksäulen im Innern bezeichnen genau die Höhe, 
welche der angefangene Bau an verschiedenen Punkten schon erreicht hatte. Es 
ist aiizunehmen, daß die Kirche, wie üblich, in den östlichen Teilen begonnen und 
bereits über Sockelböhe, am höchsten auf der Südseite, aufgeführt war, als eine Unter­
brechung, jedenfalls eine Änderung im Bauplan und ein Wechsel des Baustils ein­
trat, wie es in jener Zeit wohl vorkam. So erklärt sich manche Eigentümlichkeit 
der jetzigen Choranficht. Vor allem der ungewöhnliche Grundriß des Chors, der 
mit dem Brauch der Ciftercienfer nichts zu schaßen hat. Er ist ein Erbstück aus 
der romanischen Zeit wie die besondere Form des Chors bei den Münstern von Straß­
burg und Constanz. So erklären sich ferner die schwachen Füllmauern auf allen 
Seiten des Chors und die nachträglich angefügten Eckstreben. Der gotische Bau­
meister hatte die beträchtliche Mauerstärke, wie sie von seinem Vorgänger schon 
angetragen war, nicht nötig, er behielt diese nur an den Stellen bei, wo einer der 
Gewölbeteile ausetzte; im übrigen genügten leichte Füllmauern, die nach oben durch 
einfache Ausladung bis zur Stärke der belasteten Mauerteile gegen das Dachgefims 
abgeschlossen wurden. Indem er diese zurücktretenden Teile mit einem Blendstabwerk 
überspannte, an der östlichen Giebelwand, gewann er dazu eine reizvolle Verzierung.

Die mächtigen Strebepfeiler an den beiden Chorecken erinnern an die­
jenigen am südlichen Querflügel des Straßburger Münsters, oder am Chor der Kloster­
kirche in Bebenhausen. Sie sind offenbar nachträglich angefügt und bezeugen 
dies auch durch ihre gotischen Sockelprofile und Steinmetzzeichen und durch ihre 
abweichenden Lagerfugen.

Haßler ist der Ansicht, daß nach der Belagerung von 1247 „die beabsich­
tigte Kapelle, welche, infolge des eigentümlichen Gelübdes mit dem Sturmbock, 
in für eine Kapelle großartigen Dimensionen angelegt werden mußte, — für jene 
Zeit nur in spätromanischen Formen ausgeführt werden konnte und zwar ein­
schiffig und in Kreuzesform. — Diese, jedenfalls schon zu einem bedeutenden 
Punkt fortgeführte Marien kapelle müße nun, um die Wende des Jahrhunderts, 
im gotischen Stil zur Pfarrkirche umgebaut bezw. erweitert worden sein.“

Das Gelübde mit dem Sturmbock und die Frage: Kapelle oder Kirche? 
find schon beurteilt. Daß die Kapelle oder Kirche niemals einschiffig angelegt 
war, lehrt die Untersuchung des Bauwerks selbst und die vergleichende Baugeschichte. 
Ein einschiffiger Bau, in welchem zwei Chortürme die Stelle der Kreuzvorlage ver­
treten, ist überhaupt sicherlich eine Seltenheit. Bei der Marienkirche in Reutlingen 
beweisen aber die Rundbogen, die an beiden Türmen, wie gegen den Zwischenraum, 
so auch gegen die Seitenschiffe nach Westen sich öffnen, daß schon ursprünglich 
entweder ein Querschiff, oder aber Seitenschiffe beabsichtigt waren. Weitere 
Spuren weisen auf das letztere. Die Sargmauern des Mittelschiffs sind mit dem 
Mauerwerk der Chortürme nicht durchaus bündig; dagegen ist ein Ansatz zur Sarg­
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mauer des Seitenschiffs am südlichen Chorturm wohl erkennbar über dem Dach des 
jetzigen Seitenschiffs. Die romanischen Seitenschiffe wären wohl höher geworden, als 
es die gotischen jetzt sind. Darauf weist ein Gewölbdienst in eben demselben Seiten­
schiff am Turm, der in dem Ansatz des Gewölbs sich scheinbar verliert, über dem­
selben aber wieder zum Vorschein kommt unter dem Dach. Desgleichen vielleicht 
ein Spitzbogen an eben derselben Turmwand über dem Dach, der aus horizontalen 
Lagern, nicht aus Keilsteinen gebildet ist und als Falz über das laufende Mauer­
werk hervortritt.

Derselbe Turm zeigt die Spuren eines weiteren bemerkenswerten Bauteils. 
Die Entlastungsbögen an der Ostseite beider Chortürme müssen zum Schutz irgend 
einer Maueröffnung bestimmt sein. Fenster sind aber nicht darunter und die Thüren, 
welche in die Kapellen östlich münden, sind klein und schmal mit geradem Sturz. 
Diejenige am südlichen Turm ist sogar erst nachträglich eingebrochen, denn sie bat 
ein Wandgemälde in der Sakristei teilweise durchschnitten und zerstört. Dieser 
Kapellenanbau batte, weil zur Tristkammer [Schatzkammer, Tresor] bestimmt, ur­
sprünglich nur vom Chor her einen Eingang. Andererseits siebt man um eben jene 
Thür herum wieder die Spuren einer größeren Öffnung in Gestalt eines halbkreis­
förmigen Riffes auf der andern Seite der Turm wand, in der sog. Taufkapelle. Auch 
das Gesims bricht hier rechts und links bei dem Riß ab. Hier war offenbar ur­
sprünglich eine Apsis, die in der gotischen Zeit zugemauert und zu einer Trist­
kammer erweitert wurde. Es wird dadurch vollends bewiesen, daß der äußere Sockel 
der romanischen Chormauer, welcher im Fußboden der später angebauten Sakristei 
noch sichtbar ist, hier in der nordwestlichen Ecke einen Winkel mit auswärts ge­
krümmtem Schenkel bildet; es ist der Ansatz zum Sockel der Apsis. An Stelle der 
jetzigen Kapellen schloß sich auf der Ostseite beider Türme eine Apsis an. Genau 
so war es wohl bei der Dionysiuskirche in Eßlingen, welche nach Geschichte 
und Bauart unserer Marienkirche mehrfach verwandt ist.

In Verbindung mit der Anordnung der im Unterstock offenen Chortürme 
gewährte diese Anlage eine Art von Nebenchören.

Was von der ursprünglichen Anlage der Marienkirche vorhanden ist, läßt 
demnach auf einen Grundriß dieser Art schließen: Ein quadratischer Chor ohne Apsis, 
mit einem Kreuzgewölbe (vielleicht schon im Spitzbogen, wie der Triumphbogen) 
überdeckt. ■— Er bezeichnet die Breite des Mittelschiffs. Flankiert wird er durch 
zwei quadratische Türme, die im Unterstock gegen das Mittelschiff, wie gegen das 
Seitenschiff, und östlich gegen eine halbkreisförmige Apsis sich öffnen. Sie bezeich­
nen auch die Breite der Seitenschiffe.

Diese Anlage mit Chor türmen am Ende der Seitenschiffe scheint typisch 
für die städtischen Pfarrkirchen in Schwaben, die gegen das Ende der romanischen 
Periode entstanden. Rein ist sie uns zwar nirgends erhalten. Die beiden durch 
Baueifer ausgezeichneten Perioden unserer heimischen Kunstgeschichte im 14. und 
15. Jahrhundert haben vieles umgestaltet. Aber gerade die Turmpaare haben sich 
um ihrer massigen Konstruktion willen da und dort erhalten. Sie finden sich als 
Spuren einer älteren Anlage:

1. an der Dionysiuskirche in Eßlingen,
2. der Stadtkirche in Weil,
3. der Stiftskirche in Stuttgart,
4. der Stiftskirche in Backnang,
5. dem Münster in Freiburg (ursprünglich städtische Pfarrkirche),
6. der Marienkirche in Wimpfen a. B.
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Vielleicht weifen auch die Kilianskirche in Heilbronn, die Heiligkreuzkirche 
in Gmünd, die Oberhofenkirche zu Göppingen auf eine ältere Anlage dieser Art 
zurück; und das Ulmer Münster würde dann geradezu eine Ausnahme bilden, wenn 
dort die ältere Grundlage fehlt.

Aus älterer Zeit findet sich diese Anlage der Chortürme bei der Pelagius- 
kirche zu Rottweil-Altstad t und der Kirche zu Heubach und bei den Bene­
diktinerkirchen zu Murrhardt und Ellwangen. Sie mag auch von den Bene­
diktinern ausgegangen sein. Jedenfalls empfahl sich diese Anlage der Glocken­
türme für die besonderen Anforderungen des mittelalterlichen Gottesdienstes (vergl. 
Viollet-le-Duc, Diction. I S. 168. Art. Architecture S. 10).

Wann und woher kam die gotische Bauweise in die Reutlinger Hütte?
Steht ihr Eindringen im Zusammenhang mit den Ereignissen von 1247? Für 

die letzte Zeit des Baues haben wir einen Meister gefunden in Peter von Reutlingen 
zu Bebenbausen. Auf seine Zeit weisen die westlichen Teile des Baues, besonders 
der Turm, hin. Wann find aber die Teile entstanden, welche die Merkmale eines 
älteren gotischen Stils zeigen? Hierauf muß eine baugefchichtliche Umfchau antworten.

Die ersten, rein gotischen Kirchen in Schwaben, von denen wir willen, find 
von den Bettelorden aufgeführt worden. So bauen in Eßlingen ums Jahr 1250 
die Minoriten, von 1233 bis 1268 die Predigermönche ihre Kirche, und um dieselbe 
Zeit scheint die frühgotische Barfüßerkirche in Ulm errichtet. Ein frühgotischer 
Bau war demnach ohne Zweifel auch die 1248 erbaute Kirche der Franziskaner in 
Reutlingen (1259 nach Bossert).

Diese Ordenskirchen in ihrer vereinfachten gotischen Bauweise, wie sie an­
scheinend gleichzeitig auf italienischem, französischem und deutschem Boden auf­
tauchen und rasch sich verbreiten, müssen aber als eine abgesonderte Gruppe be­
handelt werden, deren Besonderheit man füglich als Stil der Bettelorden bezeichnen 
könnte. Dies im Gegensatz gegen einen Münfterftil, d. h. die reichere Bauweise der 
großen Prachtkirchen, wie er an den französischen Kathedralen ausgebildet war und 
von dort offenbar direkt zu uns verpflanzt wurde. Denn das letztere wenigstens 
ist aus dem vielbesprochenen Bericht des Burkhard von Hall über den Bau der 
Wimpfener Stiftskirche mit Sicherheit herauszulesen.

Von den bedeutenden Bauhütten dieser Gattung in unserer Nachbarschaft, Straß­
burg, Freiburg, Regensburg, steht keine in beglaubigtem Zusammenhang mit unsernBauten.

Die Stiftskirche in Wimpfen i. Tb., zwischen 1268 und 1280 ent­
standen, bat andersartigen Grundplan und andere Formenbildung im einzelnen.

Die Dionysius kirche in Eßlingen verleugnet, was diesen Zeitraum 
betrifft, ihre Verwandtschaft mit der Reutlinger Pfarrkirche. Ihre frühgotischen Teile 
fallen zwar in die fragliche Zeit. (Schnaase setzt den Umbau offenbar nur wegen 
der rein gotischen Paulskirche schon um 1233 an.) Aber auch hier ist es wieder 
ein anderer srühgotiseber Stil.

Die Cistercienserkirche zu Salem (Salmannsweiler) (1282—1311) scheint 
ebensowenig der unsrigen verwandt.

Die Kirche zu Leonberg (1250—1280?) und die verwandte zu Tiefen­
bronn, desgleichen die zu Owen und die genannte zu Eßlingen haben acht­
eckige Säulen, und solche weisen allerdings im allgemeinen auf die Übergangszeit 
zurück (Kugler). Auch die Reutlinger Kirche hat solche Säulen, aber die Achteck­
form ist hier nicht ursprünglich.

Die frübgotischen Teile der Kilianskirche in Heilbronn und der 
Regi s wi n disk i rch e zu Lauffen mögen sich an das Vorbild von Wimpfen an­



64 Gradmann

schließen (Landesbefchr.). Was sonst von frühgotifchen Kirchenbauten bei uns er­
halten blieb, ist Bruchstück.

Wie der gotische Stil in Schwaben eindrang, das läßt sich nicht mehr an 
den Denkmälern ablesen. Kein Wunder, da das Land allein fünf Sprengeln an­
gehörte, der vielen Land stände nicht zu gedenken.

Die Möglichkeit einer zusammenhängenden Übersicht haben wir erst im 
14. Jahrhundert. Diese zeigt uns durchweg schon einen reifen, eigenen Stil Schwabens. 
Nur Maulbronn geht für sich. Andererseits hebt sich von den übrigen Werken der 
schwäbischen Gotik eben unsere Marienkirche, zusammen mit der Kapellen­
kirche in Rottweil, durch einen engeren Anschluß an die französische Bau­
weise ab, so daß man geneigt sein muß, sie schon um deswillen an die Spitze der 
Reihe zu setzen. Was wir sonst noch in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts an 
Kirchenbauten entstehen sehen, fügt sich dieser Reihe ein. Die Verwandtschaft ist 
augenscheinlich, hier muß eine schwäbische Schule vorliegen. Sie hat ihr Ge­
präge der ganzen weiteren Entwicklung bis in die Spätgotik hinein mitgeteilt.

Zu nennen ist hier: Von Bebenbausen das Chorfenster und das 
Som mer refek torium aus dem Jahr 1335. Beide, obwohl hinsichtlich der Gliede­
rung des Stab- und Maßwerks zu den Mustern des reinen Stils gehörig, bestätigen 
doch die Wahrnehmung, daß die schwäbische Schule früh schon zu den Formen der 
Spätgotik neigt. So im Maßwerk des Chorfensters die Verwendung des sphärischen 
Vierecks, im Refektorium neben der kunstvollen Gewölbkonstruktion manches im 
Maßwerk, namentlich die Verwendung von Kreissegmenten anstelle des Spitzbogens, 
die uns auch an den Fenstern und dem Blendstabwerk der verwandten Bauten in 
Reutlingen, Rottweil, Gmünd auffällt. Wenn Meister Peter von Reutlingen auch der 
Meister in Bebenhausen gewesen wäre, müßte die Ähnlichkeit nicht größer sein.8)

In Herrenberg wird am Anfang des 14. Jahrhunderts eine neue Pfarr­
kirche — wie es scheint an Stelle der älteren — erbaut (1315 Ablaß ad ecclesiae 
consummationem operis). Im Jahr 1336 aber, erzählt Sattler, fei sie zum andern- 
mal von Grund aus erbaut und 1440 erweitert worden (im Zusammenhang mit der 
Erhebung zur Stiftskirche). Dem Bau des 14. Jahrhunderts gehört von dem jetzigen 
Bestand an: der Turmbau (später bedeutend verändert), der Chor und ein Teil der 
Umfassungsmauern. Diese Teile erinnern in Einzelheiten stark an die Reutlinger 
Kirche, so das alte Portal auf der Nordseite, der Spitzbogenfries unter dem Dach­
gesims. Auf diese Verwandtschaft fällt ein Licht durch den Umstand, daß Meister 
Peter von Reutlingen dem Kloster Bebenhausen Güter in der Nähe von Herrenberg 
zu „Gehay" vermacht bat (Regesten b. Paulus).

Die älteste Baugeschichte der Eßlinger Frauenkirche ist noch zu un­
sicher, als daß bestimmte einzelne Teile für unseren Zeitraum in Anspruch genommen 
werden könnten. Einigermaßen entschädigt uns der Grundriß. Dieser (und der viel­
fach ähnliche des Ulmer Münsters) zeigt dieselbe Stellung des Westturms ins Schiff 
hinein wie unsere Marienkirche. Auch hier ist die Verwandtschaft keine zufällige.

Die Kapellenkirche in Rottweil, von welcher nur noch der Turm 
unverändert erhalten ist, wird auf 1350 angesetzt; doch 1364 erwähnt als „vor vielen 
Zeiten und manchen Jahren“ erbaut, vielleicht mit Bezug auf einen älteren Ab­
gangsbau. Der Turm selbst bezeugt feine Herkunft aus dem Anfang des 14. Jahr­
hunderts. Auch er gemahnt in feiner Struktur mit den fünfseitigen Treppentürmeben 
zu beiden Seiten der Vorderseite, an welchen Eckstreben und Rautenfenster ange-

3) Diese beiden Werke weisen nach Salem (Paulus, Bebenhausen). Dieses Kloster hat 
in Reutlingen seinen Hof. Unmöglich ist es nicht, daß ein Reutlinger dort gelernt hätte. 
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bracht find, mit seinem, freilich jetzt ausgebrochenen, Stabwerk in den Giebelnischen 
und mit seiner Portalgliederung lebhaft an den Reutlinger Turm (Klemm, Vjh. 1882), 
während andererseits der Reichtum der Bildhauerarbeiten an diesem Turm der Aus­
stattung der Seitenportale an der GmünderHeiligkreuzkirche nahesteht (ebenda).

Letztere gehört ihrer Entstehungszeit nach nicht mehr in diesen Zusammen­
hang. Sie ist begonnen 1351 (Inschrift), vollendet nach 1400. Als ihren Erbauer 
kennt man seit kurzem urkundlich den Meister Heinrich, gen. von Gmünd (Klemm, 
St.Anz. Beil. 15, 1887), den Stammvater der Familie Parier in Böhmen. Sicher 
ursprüngliche Teile sind von dem heutigen Bestand: der Kapellenkranz, die 
Außenmauern, die Gesamtanlage nach Ergänzung der zwei im Jahr 1497 (Inschrift) 
eingestürzten Chortürme. Die Westseite soll jünger sein als der Chorbau, aber noch 
dem 14. Jahrhundert angehören (Grueber). Die Heiligkreuzkirche ist Hallen­
bau, wie die genannten in Herrenberg und Eßlingen. Sie ist hierin (wie in der 
Chorbiklung) sowohl in Franken (Hall, Nördlingen, Dinkelsbühl, Nürnberg), als in 
Böhmen (Prag, Kuttenberg, Kolin) nachgeahmt worden. Gehören diese böhmischen 
Bauten anerkanntermaßen einer von Gmünd ausgehenden Schule an (Grueber, Klemm) 
so gilt dies mittelbar, durch die Steinmetzenfamilie Roritzer, auch von jenen fränkischen; 
und mit großer Wahrscheinlichkeit darf die Reihe auch nach rückwärts aus die 
schwäbischen Hallenkirchen ausgedehnt werden. Es scheint, daß die Hallenform bei 
uns eben durch die fragliche Schule eingeführt ist. Vor dem 14. Jahrhundert bat 
Schwaben nur Basiliken; die Ausnahmen find nur scheinbar, nicht ursprünglich 
(Lauffen, Owen). Hinsichtlich der Einzelformen bemerkt Grueber (Vjsb. I) an der 
Heiligkreuzkirche, wie an den Bauten der böhmischen Schule, eine gewisse Einfach­
heit und andererseits eine vergleichsweise frühe Anwendung von Formen der über­
reifen Gotik (Fischblasen- und Flammenmuster im Maßwerk, Halbkreise an Stelle von 
Spitzbogen, künstliche Gewölbeformen). Dies gilt auch von den schwäbischen Bauten. 
Es kennzeichnet eine Schule, die den fertigen Stil aus der Fremde bringt, aber 
frühzeitig in selbständiger Art weiterbildet. Einzelnes dieser Art finden wir auch 
an der Reutlinger Kirche, doch weniges. Sie bezeichnet eine der frühesten Stufen.

Von Bedeutung ist noch ein Bauwerk in Reutlingen selbst, dessen Ent­
stehung noch in die Erbauungszeit unserer Kirche fällt, und das zudem wohl er­
halten und inschriftlich datiert ist die Nikolauskapelle. Sie ist vermutlich ge­
stiftet nach 1300 und laut Inschrift geweiht im Jahr 1358. Sie ist in einfachster 
Anlage aus Bruchstein errichtet, nur der dreiseitig geschloffene Chor aus Quadern. 
Merkwürdig ist das Maßwerk der Chorfenster, welches teils frühgotische Formen 
aufweist, teils willkürliche. Das Maßwerk ist schon aus kantigen Stäben in Birn­
form gebildet. Mit ihrem reichhaltigen und eigentümlichen Vorrat von Steinmetz­
zeichen erleichtert sie die Entstehungsgeschichte der Marienkirche in einzelnen 
Teilen. Die Zeichen der Kapelle decken sich größtenteils mit denjenigen am west­
lichen Turmbau der Kirche.

Die Steinmetzzeichen sind es auch, welche den vermuteten Zusammen­
hang einer schwäbisch-böhmischen Schule sicherstellen. An der Westseite des Reut­
linger Hauptturms, und zwar an bedeutungsvoller Stelle: zu beiden Seiten der 
großen Fensterrose, findet sich ein wichtiges Zeichen, symmetrisch mit einem andern, 
das anscheinend durch kreuzweise Verdopplung des ersteren gebildet ist. Es kehrt 
wieder in den Gewänden der beiden zur Faffadengalerie führenden Thüren und 
ist sonst am Bau nicht gefunden worden1).

4) Diese und andere Wahrnehmungen verdanke ich der freundlichen Mithilfe des früheren 
Herrn Stadtvikars Miller in Reutlingen.

Württembergifche Vierteljahrshefte 1890. 5
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Ganz dasselbe Zeichen findet sich am Turm der Kapellenkirche zu 
Rottweil, und zwar wiederum an bedeutungsvoller Stelle: an den Konsolen unterm 
Bogenfeld des Hauptportals (Klemm). An beiden Bauten dürfen wir in diesem 
Zeichen die Urhebermarke eines bedeutenden Baubelfers, ja sogar (da ein eigentliches 
Meisterzeichen im Schild sich an beiden Bauten noch nicht findet) das des Bau­
meisters erkennen. Dieser aber wird, zumal in Reutlingen, niemand anders fein, 
als jener Meister Peter von Reutlingen, der Steinmetz, der 1359 in Bebenhausen 
gestorben ist. Einen Beweis für seine Thätigkeit haben wir freilich bis jetzt nicht.

Dieses Zeichen zeigt nun aber die größte Verwandtschaft mit den Meister­
zeichen der Parier von Gmünd, die in Böhmen thätig waren und von Schwäbisch 
Gmünd stammten, insbesondere mit dem des Meisters Peter im Prager Dom und 
dem seines mutmaßlichen Bruders Johannes am Freiburger Münster (Klemm, Vjsb. 
1882). Das Verwandtschaftsverhältnis der verschiedenen Inhaber bestimmen wir mit 
Klemm dahin: Peter von Reutlingen ist der Oheim des berühmten Peter von Gmünd 
und Bruder des Heinrich von Gmünd, welchen die Inschrift unter der Büste Peters 
im Prager Dom als dessen Vater nennt; er ist ein Parier. Wo er gelernt hat, 
wissen wir nicht, allein es ist seinen Werken nach wahrscheinlich, daß es in Frankreich 
war. Woher die Familie stammt, ist auch nicht aufgeklärt, doch ist bemerkens­
wert, daß sie sich in Böhmen beharrlich „von Gmünd“ schreibt, ihre schwäbische 
Herkunft kundgiebt.

Wie die Heiligkreuzkirche in Gmünd den unverkennbaren Ausgangspunkt 
einer weit verbreiteten böhmischen Schule bildet, so steht die Marienkirche in Reut­
lingen an der Spitze einer stattlichen Reihe von schwäbischen Bauten in Herrenberg 
Rottweil, Eßlingen, Gmünd, Ulm (vgl. Klemm, Vjsh. 1882). Es find die Erstlings­
werke jener großen Baumeisterschule, die in Prag, in Regensburg, Freiburg, Straß­
burg, Basel, Bern, Mailand wirkte; denn auch die Enfinger, die Böblinger, die 
Junker von Prag, die Roritzer sind aus der Schule der Parier hervorgegangen.

Die übrigen Steinmetzeichen der Marienkirche bestätigen ziemlich 
genau die im Obigen gefundene Reihenfolge der einzelnen Bauteile:

1. Der Chor hat romanische Zeichen, wie sie sich ähnlich an den Türmen 
der Eßlingcr Dionysiuskirche finden.

2. Schon andere stehen an den beiden Eckpfeilern des Chors (frühgotifch).
3. Am Langhaus und am westlichen Turmbau sind ziemlich dieselben Zeichen. 

Die Nordseite hat zum Teil andere als die Südseite.
4. Einige neue Zeichen erscheinen am Turmbau, sie berühren sich mit solchen 

von Rottweil und Herrenberg (Kapellenkirche, Stiftskirche).
5. Die letzte Gruppe bilden die Zeichen der nördlichen Sakristei, die sich 

an der Marienkirche sonst nicht finden, dagegen an der Nikolauskapelle, 
in Herrenberg und Owen.

4. Einzelheiten des Bauwerks.
Der Grundriß der Marienkirche zeigt (nach Aufnahmen des r Stadtbau­

meisters Zwißler) eine Unregelmäßigkeit, die unserer Auffassung der Bauge­
schichte zur Bestätigung dient und an die Stuttgarter Stiftskirche erinnert: Chor 
und Langhaus weichen in der Achse etwas auseinander, das letzte Joch vor den 
Chortürmen bildet ein verschobenes Rechteck.

Bemerkenswert ist die Anordnung des Hauptturms, die bei der Frauen­
kirche in Eßlingen und beim Ulmer Münster wiederkehrt (nach der wahrscheinlich 
ursprünglichen Anlage desselben.) Der Turm ist in das Langhaus hineingestellt, 
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über das erste Joch des Mittelschiffs. Dabei ist aber das erste Joch durch besonders 
starke Gurtungen als eine Vorhalle (in allen drei Schiffen) durchgeführt. Diese 
ist auch im Äußeren dadurch angedeutet, daß an den Flanken des Turms ein Vor­
bau über den Seitenschiffdächern heraustritt.

An den vier Ecken dieses Turmvorbaues erheben sich ebensoviele Pyramiden, 
die zwei hinteren den Mittelpfeilern der Fassade nachgebildet, die zwei vorderen 
bedeutender behandelt, als sechseckige Türme im kleinen. Sie sind neben dem 
Faffadengiebel, was die Filialen neben der Wimperge.

Das Mittelportal war ursprünglich durch einen Pfosten geteilt; jetzt 
umfaßt ein zopfiger Rahmen die Thür.

Im Gewände vertreten die drei Westportale mit ihrer trockenen Gliede­
rung (in Birnstäben und Hohlkehlen) im Vergleich mit der Brautthür an der Süd­
seite des Schiffs (mit ihren Zwergsäulen) deutlich den späteren Stil. Ebenso die 
beiden Fenster der Vorhalle im Vergleich mit den Lichtern des Chors und Lang­
hauses, wie sie in der ursprünglichen Form am Mittelschiff erhalten sind. Dort kantige 
Profile, sphärische Vierecke im Maßwerk, hier Stab- und Maßwerk aus Rundstäben, 
gleichseitige Spitzbogen, Kreise mit Dreipäfsen und dabei die strengste Stufenordnung 
der Glieder; jeder Pfosten mit eigenem Kelchkapitäl und Fuß (Plinthe und Sockel).

Die Chorfenster sind im Lanzettbogen überdeckt und zeigen im übrigen 
dieselben frühgotischen Musterformen wie diejenigen des Oberschifss. Merkwürdig 
ist bei den drei Fenstern in der Ostwand des Chors, daß das mittlere die beiden 
andern überragt. Ist hier eine perspektivische Täuschung beabsichtigt, um den 
Chorsebluß als einen gebrochenen erscheinen zu lassen? (Beispiele verwandter Art 
bei Schnaase Poitiers: Oathedrale, Pavia: St. Michele.)

Aber diese Wirkung wäre doch durch das umgekehrte Verhältnis eher erreicht 
worden. Jedenfalls erschien dem gotischen Baumeister eine gleichmäßige Fensterreihe 
in der geraden Rückwand unleidlich. Man muß übrigens anerkennen, namentlich, wenn 
man die Chorpartie von außen sieht, daß es ihm gelungen ist, die romanischen An­
fänge so in seinen Plan hereinzuziehen, daß das Werk wie aus einem Guffe dasteht.

Die schweren, viereckigen Chortürme machen einen fast burgartigen Ein­
druck. Für die Bedachung freilich ist keiner der Baumeister verantwortlich. Sie 
datiert seit dem großen Brand.

Der nördliche, sog. „grüne“ Turm hatte vorher ein schlankes, achteckiges 
Zeltdach über vier Giebeln, hinter welchen Glocken hingen. Der südliche, sog. 
„Pfennigturm“ hatte schon damals ein niederes, vierseitiges Dach. Die jetzige 
geschweifte Dacbform ist übrigens nicht ungünstig. Der Pfennigturm ist offenbar 
früher vollendet. Seine Fenster im Oberstock, je ein Paar auf den zwei freien 
Seiten, waren ursprünglich offen. Einzelne frühgotische Formen davon finden sich 
auch am Tübinger Thorturm in Reutlingen. Nach dem weitausladenden Dach­
gesims und den Wasserspeiern daran könnte mau annehmen, der Pfennigturm sei 
auf einen Umgang angelegt gewesen.

Eine Sehenswürdigkeit ist das vollständige Strebesystem. Auch die früh­
gotischen Belastungsfialen am Mittelschiff, entsprechend denen der Eckstreben am 
Chor, sind merkwürdig. Die Tabernakel und Apostelfigurcn der Strebepfeiler an 
den Seitenschiffen gehören der Spätzeit an.

Im Innern ist gleich die Vorhalle zu beachten, weil sie in einigen Ecken 
noch die ursprünglichen (im Schiff zerstörten) Gewölbdienste zeigt, Säulen mit Kelch­
kapitäl, und vieleckigem Fuß (stellenweise nachträglich auf Rundform abgefchafft). 
Die Formen sind denen der Fensterpfosten gleichartig.
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Erkennbar ist auch noch die ursprüngliche Form der Turmpfeiler und der 
entsprechenden Wandpfeiler. Im Kern kreuzförmig, sind sie ursprünglich durch leicht 
ausgekehlte Fasen mehrfach abgetreppt und verlaufen ohne Kämpfergesims in die 
Quergurten. Nur für die Kreuzgurten sind besondere Dienste, gleich den vor­
erwähnten Ecksäulen, angelegt; diese mit Blätterkapitäl geschmückt.

Nach dem Brand wurden die Quergurten unterfangen und so auf die jetzige 
Halbachteckform gebracht. Entsprechend wurden die Pfeiler im Achteck überkleidet 
(aus Bruchstein mit dünner Verschalung) und ein Kämpfergesims angesetzt, über­
einstimmend mit dem Astragal der restaurirten Mittellchiffpfeiler.

Die achteckigen Pfeile r im Schiff wirken schon beim ersten Anblick störend.
Obwohl (nach fachmännischem Urteil) gar keine bedeutende Stütze bietend, 

wirken sie doch, eckig und ungegliedert zugleich, unleidlich plump. Achteckige 
Pfeiler sind im Übergangsftil bei uns nicht ungewöhnlich (vergl. Kugler). Die 
Dionysiuskirche in Eßlingen, wo sie vorkommen, könnte zu der Reutlinger Bau­
hütte immerhin in Beziehung gebracht werden. Übrigens sind jene Beispiele durch­
weg flacbgedeckte Bauten und entbehren folglich der Wanddienste, die in der 
Marienkirche gerade so wenig zu den Pfeilern paffen wollen.

Allein es läßt sich nachweisen, daß die ursprüngliche Pfeilerform hier 
anders war. Die hiesigen Pfeiler sind viel plumper als diejenigen der Dionys­
kirche; ihr Kämpfergesims ist glatt, während wir dort Bildkapitäle von halb 
romanischer Art sehen. Eine gewisse Ähnlichkeit in der Gesimsgliederung ist trotz­
dem nicht zu leugnen. Freilich haben die Reutlinger Astragalgesimse ebensoviel 
Ähnlichkeit mit den Krönungen der Pilaster, welche die hölzernen Gewölbrippen in 
den Seitenschiffen tragen und im Zopfstil aus Stuck geformt sind. Außerdem weist 
die Behandlung der Steinfläche an den Scbiffpfeilern auf die neuere Zeit. Kurz, 
diese Pfeiler, wie die Gewölbträger in den Seitenschiffen, sind umgeformt worden. 
Welches war aber ihre ursprüngliche Gestalt? Abbildungen des Kircheninnern vor 
dem Brand sind anscheinend nicht vorhanden. Eine mit dankenswerter Bereitwillig­
keit von den zuständigen Behörden unterstützte Untersuchung hat folgendes ergeben: 
Die Pfeilerschafte sind in der Hauptsache massiv, können also nur abgeschafft sein, 
nicht überkleidet. Aber eine Veränderung haben sie erlitten, wie die Behandlung 
der Flächen zeigt. Außerdem ragen bei dem östlichen Pfeilerpaar die oben an­
schließenden Wanddienste, die hier besondere Stärke haben, über den Umfang des 
Pfeilers und seines Kämpfers heraus und sitzen unsymmetrisch über ihm auf. Zum 
mindesten ist also für diese beiden Pfeiler eine Abschaffung erwiesen. Verschalung, 
wie sie an einigen Stellen durch Klopfen zu erkennen ist, mag nur da stattgefunden 
haben, wo die Pfeiler ursprünglich eine tiefere Kehlung hatten. An den Kämpfer­
gesimsen sind von oben die Anstoßfugen wahrzunehmen. Dem entsprechend ergab 
eine Untersuchung des Plattenbodens die Spuren ursprünglicher Basen, in quadra­
tischer Form und übereckgestellt, von größerem Umfang, als die heutigen Basen. 
Im nördlichen Seitenschiff aber fand sich, dicht neben einem der Pilaster, einer der 
ursprünglichen Dienste, Rundsäule mit Becherkapitäl. Daß die Pilaster nach­
träglich vorgelegt sind, beweisen auch die Archivakten von 1726, nämlich die 
Voranschläge des Werkmeisters Rothacker von Eßlingen und des Stuckarbeiters 
Schweizer. Darunter ist ein schematischer Querschnitt des Kirchenschiffs, worauf 
die Pfeiler nach der jetzigen Form eingezeichnet, die gotichen Wanddienste darüber 
punktiert sind. Auch ist die Rede davon, daß „Leßin", d. h. Lisenen, Wandpfeiler 
angesetzt werden müssen „nach dem Muster der Freyfäulen". Von diesen letzteren, 
den Mittelschiffpfeilern, wurden 4 unter Rothackers Leitung neu aufgeführt [? offenbar 
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die ersten beiderseits vom Turm her gemeint]. Überhaupt sollten „alle 14 verbrannten 
Säulen von Grund aus neugemacht werden“ nach Rothackers Gutachten. Schweizer 
aber verspricht: „glatte und egale Ipsarbcit an allen Säulen, auch denen der Neben­
kapellen [Seitenschiffe] und Herstellung schöner Kapitelle“. Daß der Werkmeister 
der Stadt Eßlingen den Plan ausgearbeitet hat, erklärt vielleicht die Wahl der 
Achteckform, indem der Restaurator, unfähig, die vielgegliederte ursprüngliche 
Pfeilerform wiederherzustellen, sich an das einfachere Muster in der heimatlichen 
Stadtkirche hielt.

Es findet mit alledem auch eine örtliche Überlieferung ihre Erklärung, 
welche von einer großen Veränderung weiß, die an den Säulen stattgefunden habe.

Fizion beschreibt dieselben als „fein, rund und schön ausg’hauen und 
lieblich anzuschauen“. Ein anderer Chronist, nach dem Brand, aber sagt (bei 
Gayler II, 290) von den Säulen: „daß deren [ehemals] theils von sechs, theils von 
noch so viel Männern nicht wohl hätten umfaßt werden können“ und klagt, daß 
sic nun so „dünn geworden“. Dies nennt Gayler „lächerlich abenteuerlich“, zumal 
da eine andere Überlieferung sie beschreibt als „zierlich gewunden und so ge­
schmeidig, daß man sie beinahe mit den Armen umfassen konnte“. Es ist dies 
offenbar nur ein Ausdruck dafür, daß die Pfeiler ursprünglich in verschiedene Dienste 
gegliedert waren, „durch daran herablaufende Säulchen“, wie schon Gayler vermutet. 
Die verwunderliche Angabe jenes anderen Chronisten, daß die Säulen den verschie­
densten Umfang gehabt haben, ist vielleicht darin begründet, daß die beiden letzten 
Pfeiler vor dem Chor und dem Quergang durch besondere Stärke ausgezeichnet 
waren, wie es in der Gmünder Heiligkreuzkirche der Fall ist und wie es die stär­
keren Wanddienste hier wahrscheinlich machen.

Wichtige Spuren einer anderen Umänderung finden sich in der Vorhalle. 
Dort sind an der nördlichen Wand, hinter dem heiligen Grab halb verdeckt, ein 
paar mit Arkaden ausgesetzte Nischen unter dem Fenster. Gegenüber finden wir 
unschwer im Kalkbewurf noch in Riffen die Spur der beiden Spitzbogen, welche 
auch hier die Nischen überdeckten; und weiter finden sich solche Spuren in jedem 
Joch des südlichen Seitenschiffs unter der Holzverkleidung. Auf der Nordseite fehlen 
sie im Schiff. In jedem Spitzbogen der Arkatur ist eine kleeblattförmige Licht­
öffnung angebracht. Ebensolche sind im Chor der Heiligkreuzkirche in Rottweil 
in der Arkatur zu sehen.

Als Merkwürdigkeit sei noch die vergitterte Fensteröffnung in der nörd­
lichen Chorwand angeführt, welche in der anstoßenden Kapelle (ehemaligen „neuen 
Triftkammer“) für einen Hochsitz in der Mauer, zu dem eine Treppe emporführte, 
den Ausblick in die Kirche ermöglichte.

Zur Ergänzung der ursprünglichen Form für die Schiffpfeiler könnten die 
Wanddienste verwertet werden, wie sie sich im Lichtgaden allenthalben erhalten 
haben. Sie bestehen aus einem Haupt- und zwei Nebendiensten in Rundform, nebst 
zwei ganz feinen Ecksäulchen. Unter dem Gewölbansatz sind sie mit einem Kranz 
von Kapitälen versehen, die im letzten Joch einen Blattkranz, sonst einfache Becher­
form haben und nur die Ecksäulchen überfangen. Letztere setzen sich oberhalb als 
Bogenftelzung für die Schildbogen fort (dasselbe auch in den Nebenschiffen) und 
tragen gleichfalls feine Becherkapitäle. Die ursprüngliche Pfeilerkrönung wäre 
ähnlich zu denken als ein Blattkranz, der die vornehmeren Dienste umläuft, die 
kleineren überfängt; und der Pfeilerschaft wird im ganzen 16 Dienste für Quer­
gurten, Kreuzgurten, Schildbogen umfassen. Doch ist hievon freilich eine Spur nicht 
gefunden.
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III. Fränkischer Verein.

Die Grafen der Öhringer Stiftsurkunde

und Bischof Gebhard von Regensburg. Letzterer legitimiert sich in dieser schon viel­
besprochenen Urkunde von 1037 für seine Verfügungen über Kirche und Kirchengut 
von Öhringen als den Rechtsnachfolger der Grafen Siegfried, Eberhard und Hermann, 
welche in der Kirche, die sie auch dotiert haben, begraben liegen, und die er in Gemein­
schaft mit seiner Mutter, welche ihn zu der jetzigen Stiftung veranlaßt, in ihren sämt­
lichen Gütern, darunter die Kirche, beerbt hat; er fügt dem Kirchengut aus seinem und 
seiner Mutter Vermögen noch einige einzeln aufgeführte Dörfer bei mit dem Rechte 
freien Eigentums, wie er und seine „parentes“ es besessen haben. — Diesen Sätzen ist 
für den Familienstand der Grafen einer- und Gebhards andererseits mehr zu entnehmen, 
als man bisher annahm, man hat das Miterben der Mutter Gebhardts nicht beachtet 
und kam auch nicht darauf, daß die Erbfolge in dem Nachlaß der Grafen nur eine 
fucceforifche sein kann.

Zunächst ist festzustellen, daß die Grafen Verwandte Gebhards nur von väter­
licher, nicht mütterlicher Seite sein können, denn letztere sind die Grafen von Egisheim 
im Elsaß. Unter den väterlichen Verwandten erbt die deutsche Frau nur bei Einem 
mit ihrem Sohn, dem Vater desselben, ihrem Ehmann, sie bekommt das Wittum. 
Unter den drei Grafen ist also Gebhards Vater. Damit haben wir als Ergebnis: 
es ist in diesen fränkischen Grafen die Familie gefunden, der Bischof Gebhard, der 
Stiefbruder Kaiser Konrads des zweiten, angehört. Diese Familie selbst ist gegen­
über andern fränkischen Geschlechtern, so den Grafen von Rothenburg, genügend 
spezialisiert durch ihr Familienbegräbnis in Öhringen, ihre Klostergründung beim 
Ausgang, sie gründeten das Stift Öhringen, die Grafen von Rothenburg das Kloster 
Comburg. Es gilt nun, den Stammbaum dieser Familie festzustellen; und hier handelt 
es sich darum, die fucceforifche Erbfolge zu beweisen; dies geschieht mit dem Nach­
weise, daß es sich nur um Eine Erbschaft, nicht um deren drei handeln kann. Da­
für spricht schon, daß Gebhard seine Mutter schlechthin als Miterbin anführt, obwohl 
sie nur bei Einem erben kann, woraus zu schließen ist, daß überhaupt nur Eine 
Erbschaft besteht. Entscheidend ist aber, einmal: daß die drei Grafen die Kirche 
dotiert haben, ferner daß diese drei Wohlthäter der Kirche sämtlich Grafen genannt 
sind. Wohlthäter der Kirche ist regelmäßig nur das Familienhaupt, das im Besitz 
des Familienguts und der Patronatsrechte ist, und nicht der abgefundene Bruder, 
Graf wird sodann in dieser Zeit wiederum nur das zugleich im Besitz des Grafen­
amtes befindliche Familienhaupt und nicht andere Glieder der Familie genannt. Also 
haben wir in den drei Grafen mehrere Generationen einer Familie vor uns, die 
Gebhard nicht zusammen geerbt haben kann, die vielmehr unter sich durch Erbgang 
verbunden sind, und damit fucceforifche Erbfolge. Da die Succession regelmäßig 
vom Vater auf den Sohn geht, so haben wir jetzt schon die große Wahrschein- 
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lichkeit in Sigfried den Urgroßvater, in Eberhard den Großvater Gebhards zu sehen. 
Diese Wahrscheinlichkeit wird aber zur Gewißheit durch folgendes: Gebhard nennt 
seine Besitzvorgänger in den weiter von ihm gestifteten Dörfern seine parentes. Sobald 
feststeht, daß sein Vater einer der Grafen ist, gehören diese Dörfer zur HinterlaTen- 
schäft dieses Grafen, und sobald weiter feststeht, daß dieser Graf seinen Besitz von den 
andern Grafen im Erbgang erhalten hat — fucceforifche Erbfolge — sind die drei 
Grafen die Besitzvorgänger Gebhards für diese Dörfer, nur sie also können mit dem 
Ausdruck parentes gemeint sein. Das Hereinziehen der Voreltern hat sowohl einen 
ethischen Grund als einen praktisch rechtlichen; der letzte des Geschlechts errichtet 
hier über den Gräbern seiner Väter in der Stiftung ein Denkmal, der rechtliche 
Grund ist die Sicherstellung der Stiftung gegen jeden Rechtsanspruch von dritter 
Seite, es ist ein durch mehrere Generationen hindurchgegangener Familienbesitz, 
dessen Rechtmäßigkeit eines weiteren Titels nicht bedarf.

Namen und Wohnsitz der Familie. Für ihre Identität mit der Familie 
der Reginlinde von Weinsberg, verehelicht an den Grafen von Lombach, über welchen 
in diesen Blättern, Jahrgang 1883, geschrieben ist, sprechen folgende Umstände: ihr 
gleichzeitiges Verschwinden aus der Geschichte, sodann das Fehlen dieser Familie bei 
einem Akte, wo sie nicht gefehlt hätte, wenn sie neben unsern Grafen bestand, ich 
meine die Versammlung der Großen Ostfrankens, vor denen die Stiftungsurkunde er­
richtet wurde, endlich und vor allem, daß zwei Familien von Ansehen auf diesem Raum 
gar nicht neben einander Platz gehabt hätten. • Wir kennen aus der Urkunde den 
Familienbesitz unserer Grafen, er geht bis unter die Mauern Weinsbergs und darüber 
hinaus, wo soll also der Besitz dieser nobilis gens genannten Familie zu suchen fein? 
Den Namen einer Familie kann man aber auch vielfach aus den Titeln eines Besitz­
nachfolgers entnehmen, wie sich die Hohenstaufen fränkischer Linie nur ihren Herzogs­
titel aus Schwaben herübernehmend als Nachfolger der Grafen von Rothenburg 
Herzoge von Rothenburg nennen. Dieselben linden wir auch im Besitz der Grafschaft 
unserer Grafen und ab und zu sich Herzoge von Weinsberg nennend. Man hat diesen 
Titel mit dem Besitz des Orts erklärt, ziemlich ungeschichtlich, denn der Wohnsitz 
an einem Ort, nicht der Besitz führte zur Namensbildung, aber man sah weder Grafen, 
da man unsere Grafen den Rothenburgern zuzählte, noch eine Grafschaft, da man deren 
Besitz gleichfalls den Rothenburgern zuschrieb. Sobald man einräumen muß, daß jene 
Grafen sich mit einem zweiten Grafengesehlecht in die alten Gaue der Maulach und des 
Kochers teilten, gleichviel mit welcher Abgrenzung, wird man zu einer andern Aus­
legung des Titels gelangen müssen. Nur Ein Bedenken scheint feiner Zurückbeziehung 
auf unsere Grafen im Weg zu stehen; zwischen unsern Grafen und den Hohenstaufen 
liegt ein größerer Zeitraum; können also die Grafen von Weinsberg, deren Namen 
in den Hohenstaufen fortlebte, nicht Nachfolger unserer Grasen gewesen sein? Diese 
Frage ist aber zu verneinen. Erledigte Grafschaften neu zu vergeben, war beim 
Ausgang unserer Grafen bereits nicht mehr Sitte, man benützte sie womöglich zur 
Vergrößerung des kaiserlichen Hausgutes, hier, wo dem Kaiser noch Erbansprüche 
zur Seite standen, geschah es jedenfalls, und als kaiserlich falifcher Besitz kam die 
Grafschaft an die Hohenstaufen, wahrscheinlich schon unter Heinrich IV. zur Ausstattung 
der Tochter. Wenn jene der Rechtskontinuität wegen auf die früheren Grafen zurück­
griffen, so konnten sie nur an unsere Grafen anknüpfen.

Der Stammbaum unserer Grafen geht für diese fränkische Grafschaft wenigstens 
nichtüberSiegfried zurück, sonst enthielte die Urkunde eine Andeutung, sie scheinen aber 
Einer Familie mit den bis zur Mitte des zehnten Jahrhunderts in Ostsranken allmächtigen 
Konradinern gewesen zu sein, mit denen sie die Namen Eberhard, Hermann, Gebhard 
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gemein haben. Den aus der Urkunde ersichtlichen männlichen Gliedern wäre als 
weibliches und zwar Schwester Gebhards die Reginlinde anzufügen, deren Beschenk­
ung durch Kaiser Konrad II. 1024 wohl nur eine Abfindung für Ansprüche an 
Familiengüter war. Spuren von der Thätigkeit Siegfrieds und Eberhards geben die 
bekannten Briefe des Feuchtwanger Abts, wornach die Schenkung eines Salzanteils 
auf Siegfried zurückzuführen wäre, während Eberhard um Schutz in diesem Besitz 
angegangen wird. Ueber Hermann berichtet unsere Urkunde von einem Gütertausch 
mit Bischof Meinhard von Würzburg, darnach hat Hermann jedenfalls 1018 im ersten 
Regierungsjahr Meinhards noch gelebt. Für das Ansehen der Familie spricht die Heirat 
Hermanns mit der Tochter des mächtigen Grafen von Egisheim; ihren Höhepunkt 
erreichte sie wohl mit der Kaiserwald feines Stiefsohns. Es nahte aber auch schon 
der Fall und gerade von dieser Seite. Es kann nicht fein, daß, wie der Annalist 
berichtet, Gebhard in früher Jugend in ein Würzburger Kloster kam und nur dahin 
später zurückgebracht wurde. Nach dem Inhalt unserer Urkunde beschenkte er, dem 
Beispiel feiner Vorfahren folgend, lange vor der Stiftung, die Kirche in Öhringen, 
war also im Besitz der Familiengüter nach des Vaters Tod und der frühere Aufenthalt 
in Würzburg galt ohne Zweifel seiner Erziehung an der Domschule, wie solche Konrad 
in Worms genoß. Ins Kloster mußte er nach einem von feinem Bruder, dem Kaiser, 
gegen ihn erhobenen Felonieprozeß, er hat cs dem Kaiser und feinen Nachkommen 
mit langem Halle gedankt. Hintrager, Rechtsanwalt a. D.

Abgegangene Orte nach den Flurkarten.
Von G. Bossert.

Es giebt außer Hessen wohl kein Land, in welchem über die abgegangenen 
Orte so genau Buch geführt ist, als Württemberg. Für Altwürttemberg geben die 
Oberamtsbeschreibungen reiche Sammlungen, für Franken hat H. Bauer mit feinem 
ehernen Fleiß viel geleistet. Aber bis jetzt find die Flurkarten, abgesehen von den 
OA.B. Crailsheim und Künzelsau, zu wenig benützt worden, obgleich sie sehr viele 
Anhaltspunkte geben. Im Nachfolgenden gebe ich das, was ich aus den Flurkarten 
auf dem Kgl. statistischen Landesamt für das nördliche Württemberg (nördlich von 
der Linie Massenbach bis Obersontheim) gesammelt habe. Die Oberämter Crailsheim 
und Künzelsau bleiben hier weg, weil ich für diese die Flurkarten schon in der 
Oberamtsbeschreibung benützt habe. Aber auch der nördliche Teil des Oberamts 
Mergentheim mußte außer Betracht bleiben, da die Flurkarten jener Gegend zur Zeit 
meiner Nachforschung aus dem Landesamt an Baden verliehen waren.

Es erscheinen im Nachfolgenden alle Flurnamen, die mir irgendwie auffal­
lend erschienen und auf menschliche Wohnungen hinweisen dürften. Vielleicht habe 
ich hier des Guten zu viel gethan, aber wer die Verlegenheit beim Suchen nach 
einem abgegangenen Ort kennt, wird nicht mit mir rechten.

OA. Besigheim.
Ilsfeld: Buftadter Grund, Obere und Untere Buftadt, + Heinhardt.

OA. Gaildorf.
Herlebach: Lambach. — Hirsch seiden: Rattersbach. — Michelbach 

an der Bilz: Antebach, Escherthai, Hestenbach, Leiblingsforst an der Kocherbiegung, 
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aber auf dem linken Ufer. — Obersontheim gegen Bühlerthann: Dretelsbach, 
Hizberg. — Ein Aktenfaszikel Limpurg contra Komburg ergiebt, daß vor dem Städte­
krieg folgende Orte bewohnt waren: Tiurizen, Alten winden, Hackesbach, 
Samwel, Winzenweiler, Mufelmor, genannt 1511 nur noch zwei. Zu den oben 
genannten Orten Dretelsbach, Tiurizen, Altenwinden, Samwel vgl. das Komburger 
Schenkungsbuch, W. U. I, 396, 399 f. Dretelsbach ist wohl Dretenwilare. (Bühler­
thann : Dallmansau, Rattelshofen).

OA. Gerabronn.

Alkertshaufen: Lehr, Sargenfeld. — Beimbach: Boländern, Söllich.— 
Bemberg: Bartenberg, Bartenfeld, cf. Bartenmühle. — Billingsbach: Remfel- 
berg. — Blaufelden: Burgstall, Einzenweiler westlich von der Straße nach Ried­
bach, Wüstenweiler am Eselsbach. — Bo ven zenweiler: Einwald, Leitersäcker, 
Wolfert. — Bollendorf: Stalleswasen. — Brettenfeld: Hermetsfeld. — Brett­
heim: Cent auf der Grenze zwischen der Mark Brettheim und Hilgartshaufen, Lammers­
bach, Einsiedel zwischen de Brettheim und Wiesenbach. — Crailshausen: Murren­
berg, Selbert (auch in Blaubach? wohl Seelwart, von Seelwärtern gekauftes Feld). — 
Dörrmenz: Kappele. — Dreischwingen: Dunkelsgrube. — Eichswiesen: 
Sohlen, Sensen. — Emmertsbühl: Odelbolz. — Enzenweiler: Kolbäcker (cf. 
die Kolbonen von Klingenberg, Schöpf). — Gemmhagen: Langekilch, Albersbach. 
— Gerabronn: Denen weder, Trüglesfeld, Ubisäcker. — Hachtel: Rallen. — 
Haufen: Wirlen. — Hechelein: Hemmersfeld. — Heiligenbronn: Baierftraße. 
Heimberg: Häfelacker, Kizeloch, Kothen, Kugelstatt. — Kümmertsweiler: Hernft- 
äcker, Molkenbiegel, auch Morgenbiegel, Uhlenholz. — Klein-Almerspann: Bäch- 
lensäcker, Schirmets. — Klein-Ansbach: Dexenberg. — Kleinforst: Greffen­
berg. — Langenburg: Roseneck über der Totensteige nach Bächlingen.— L end­
siedel: Worms. — Lentersweiler: Gisübel.-— Niederstetten: Altenberg, östl. 
über N. Frickenwiesen, Heyerberg, Reimensteig, daneben auf Mark. Schönthal: Rei- 
mertsgraben. — Oberstetten: Bindersmühle, Burg, zwischen Reuthalbach und Vor­
bach. Buchbronn, Lingelter. —Oberweiler: Bartel (Herres). — Raboldshausen: 
Bertiswiesen, Grummetstadt. — Rückershagen: Molzberg. — Ruppertshofen: 
G uttershofen gegen Dörrmenz.— Schrozberg: Duttenloch, Engerts, Kreuzgang. — 
Simmetshaufen: Kramefen, Holzleute nördl. v. S. — Sölbot am Weg nach 
Obersteinach: Hagenthurm. — Speckheini: Ringerts, Ringertsweiler. — Spiel­
bach: Scheußlesfeld, Schießfeld, zum Namen Spielbach vgl. Flur Spielfeld, auf der 
Mark. Bovenzenweder Spielwafen, Mark. Heiligenbronn: Spielersgrund. — Unter­
weiler: Raimundsäcker, Horlachen. — Wildenthierbach: Deichselberg, Her­
mannswiesen, Petersäcker, Siegelberg, Siegel, Weilerau und Weil er weg, hintere 
Weiler, Kaute. — Witten weiler: Schollmagen. — Zell: Ottenbach, Gwürr.

OA. Hall.

Dörrenzimmern: Burkhardten. — Eitershofen: Ippeswiesen, Leder­
hofen, Palmiter. — Gangs hausen: Muthfcheere. — Geislingen: Trenteiberg, 
Hammerstatt, Schöpfer Rein (Besitz der Herren von Schlips?). — Großaltdorf: 
Emersbach, Ober- und Unterlinsterbach, Rappelsce, Steppach, Zimmerbach. — Hörle­
bach: Ottmansdorf (beim Landthurm), Engersroth, im Höfle, Alt-Ilshofen. — Ils- 
h of c n: Burggraben. — K e r 1 e w e c k: Armersberg. — L e r c h e n m n h 1 e: Ziegen burg. 
— Lorenzenzimmern: Ackersbach. — Raibach: Leukenbach. — Reinsberg: 
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im Argersdorf. — Rückerts hausen: Wolmuthsacker. — Schönenberg: Siegels­
bach. — Sulzdorf: Im alten Haus. — Untermünkheim: Steinach, Falkert. — 
Unterfontheim: Ernsbach. — Uttenhofen: Stammbach, Wolfsringenäcker. — 
Westheim: Eberthal.

0A. Heilbronn.

Abstatt: Kirchhof. — Donnbronn: S. Clara. — Biberach: Denderles- 
berg, Michelbach, Schiffenthal. — Bonfeld: Demmerich, Hohenrieth, Karlsegarten, 
Seffelbach. — Flein: Giltingswiefe, Scheckenhalde.— Frankenbach: Gaifenberg 
(auch Mark.Heilbr.), Grauseneck,Kehle, Reistenhauseumit Burgstall. — Großgartach: 
Eichbott, Hammerstatt, Hohenstein, Ober-und Unter-Armuthshaufen. — Heilbronn: 
Burgmal unweit des Köpferbrunnens, Rainpacher Thal. — Kirchhausen: Braun- 
hardsgrund, Maienbach, im blinden Mann, Schneiddegen, Weirich. — Ober-Eifis- 
heim: Hinderich, Lokertsgrund, beim Fallthor, beim Seizenthor. (Maffenbach: 
Düngstatt, Zentweg, Kohlenberg, Rußkolben. — Schwaigern: Hochstetten, Mün­
singer Weg.)

OA. Marbach.

Beilstein: Hampinger, Illinger. — Gagernberg: Erlenweiler.

OA. Mergentheim.

Adolz hausen: Branzenberg, Greifenbronn am Bach und der Markungs­
grenze gegen Schönbühl. — Apfelbach: Brenntberg, Brendelbcrg, Sailberg. — 
Archshofen: Reifersheide, Sailach.— Bernsfelden: Lindach. — Blumweiler: 
Belzer. — Brauneck: Hefenfeld. — Bronn: Weiler. — Burgstall: Sailfeld. — 
Crainthal: Kufenloh. — Creglingen: Bockstall, Bügel, Bettäglein, Fellriegel, 
Frickenhölzlein, Halbertshölzlein, Hof, Käsmagen, Lämmerich, Siegler, Schicken. — 
D unzen dorf: Stübichsweg. — D unken roth: Götterskiinge. — Ebertsbronn: 
Odenwald. — Elpersheim: Alter Berg, Bock, Hoffeld, Leidenacker, Mutzenhorn, 
Raibberg, Stadelhof, Tricht. — Erdbach: Buttersgrund, Geiz, Weiler. — Finfter- 
lohr: Ober-Ilgengrund, Wüstenberg. — Frauenthai: altes Schloß, alter Hof, SchaTel 
(innere, obere), Schaf, Schafleiden, Grubenmühle, Kälbergarten. — Freudenbach: 
Bechmannsholz, Burgstatt, Eisenbach, Helmsweg, Silberberg. — Herrenzimmern: 
Holzhauser Thal, Lerhöhe. — Honsbronn: Benzenbronn. — Laudenbach: Kern­
meter, Kirbsecken, auch Kürbisecken, Orbusberg, Raby, Rabywiefen, Rüderin. — 
Licht el: Hüderich, Kothen, Schafftenfeld, Weidenbronn. — Münster: Eppichsthal, 
Amfer, Gentner, Geize, Handbuch, Holtmannslohe, Heitersklinge, Hartfchloh, Leibigs- 
winkel, Lüdern, Kreufelberg, Queften, SelTellohe. —Neubronn: Dägelbronn, Dägel- 
bronnerbach, Kapelle, Baiers, ETenbühl, Kirloch, Klingenstein, Tregelftein. — Nieder­
Rimbach: Bernberg, Fetzer, Götzenwasen, Lobert, Wettist. — Niedersteinach: 
Arschkörben, alter Hof, Gitter, Hundsberg, Meer, Mezerin, Schützenberg. — Ober­
Rimbach: Springer, Strik (Selberts). Oberndorf: Schießmauer. — Pfitzingen: 
Millesacker, Hellersgraben, Schmädach. — Queckbronn: Geyerswiefen , Gülzen, 
Morlichsäcker, Radeisweg, Sölwart. — Reinsbronn: Dietenhörnler, Hof, Immen, 
Waizen, Wolfsberg.— R entfach fen: Hohbach, Käsplatz, Mönchshöhe. — Rinder- 
seid: Kunzenweiler, Röding, Siech hä uslein. — Sailtheim: Stalläcker. — 
Schäftersheim: Balbach, Dinkel, Perlenswiesen, Trillersacker. — Schirmbach: 
Geizfeld, Hoffeld. Handfchebach, Linden. — Schmerbach: Burgstall, Altersgrund. 
Faust, Gewürr, Gütteräcker, Hornegarten, Karroth, Lampert, Mangoldsholz, Ottenhöhe, 
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Renkenloli. — Schön: Geizen, Gemeinde, Hohmauer, Nutzen, Rammel, Schalen, 
Schwarzen, Sillis. — Scho nach: Bobisfeld, Kämmerich, Kätersholz, Orlein. — 
Sechselbach: Bürgenrother Weg, Horrenbach, Mönsch, Weigandsfeld. — Stau­
dorf: Marterhölzle, Löfchenhölzle , Koltzen. — Str eichen th al: Burgwasen, Hoh­
mauer, Harten, Schimpfer (Schlemper v. Hartheim?).— Vorbach zi m mern: Beeg- 
nitz, Bremer, Gaissprung, Hausenthal, Regenbach, Tüll. Reinische Wiesen (den Herren 
v. Rein gehörig?). — Waldmannshofen: alte Burg zwischen dem Rendelbach 
und einem namenlosen Bächlein, Froschgeschrei, Götz, Kirsch, Kappel, Römersroth, 
Schlossersee, Tannenberg. — Weidenhof: Weich. — Wermuth hausen: Ballerts, 
vordere Weiler, Hohemauer, Dutenberg. Wolfs buch: Heimat s. W. Vjh. 1883, 
Maushecke.

OA. Neckarsulm.
Assumstadt: Greinich, Innich. — Bachenau: Börigswald. — Bittel­

bronn: Mühlbacher Grund, Rödtern. — Böttingen: Eschelbach. — Bürg: Oster­
bach. — Brettach: zu Ober-Wettingen, Beutlinger Ort an der Grenze gegen 
Langenbeutingen. Zu Beinbrücken an dem kleinen Bächlein südl. vom Kocher und 
der Landstraße, Ilgenacker, Verrenberg. — Do men eck: Damesäcker. — Dutten­
berg; Dermuth, Bremer, Häusle, Scherzlingen (Predigtwasen). — Gochsen: Deu- 
tenberg, Hechtal, oberes, mittl., unteres, Griefelich, Hangertsbaum, im Poppen, Roß­
bach, Rumpelt.— Gundeisheim: Buttlergrund, Hoheneck, Lüzelberg, Schianders­
kreuz. — Heuchlingen: Gutmannsbronn, Wollenberg. — Höchstberg: Scholl- 
hausen an der Schefflenz, aber auf dem andern Ufer, Stahlbühl, Wollenberg, Klappert. 
— Jagstfeld: Nildern. -—Jagsthausen: Altenberg, Weimersbirken.— Kochen­
dorf: Altich, Diener. — Koch erd ürn: Brackenthal, Donner, Donnerwald, Ehren­
berg, Häfner, Heiler, Rechenberg. — Kochersteinsfeld: Burgau, Kammerfürst, 
Leimenthal. — Kreßbach: Aspen. — Lampoldshausen: Bernhardsthal, Bisten­
weiler, Degelbach, Eichelbach, Endersbach, Espenberg, Brackenheimer Holz, Kappler, 
Heimersloh, Öhlen hart bei Lampoldshaufen nördl. (Olleimo), Marquartsegart, Michels­
seid, Roßler, Speierbuckel, Steinbach wiesen, Weinsberger Hau, Zwiebel. — Leuters- 
thal: Faßlensacker. — Maifenhälden: Hölderle, Markgrafenflur. — Möckmühl: 
Wagern, Wagerner Thal. Gucken, alte Burg, Wolfsberg. — Neckarsulm: Ilzfeld, Step- 
pachacker, Wilfenfee. — Neuenstadt: auf dem Daißler, Muthscheere, Wäschbach. 
— Obergriesheim: Denzlingen (Denzlinger Rain), Hinningenzipfel, Luppertzelten 
(Liubpretselden), im Sittele. — Ödheim: Dainbach, Mutzenberg, Stethwiesen, Oden­
wald, Roggenstein, Ulrichshalde. — Offenau: Langenroth, Rosenberg, im Vollmar. — 
Olnhausen: Birkenbronnen, Englert, Gaufer, Schlattern, Simonsberg, Steinach (Sil- 
bert), Wüstenzweiflingen. — Pfizhof: Blaufuß, Romertsbusch. — Roigheim: 
Bernroth, Brackenloch, Dennbarn, Eldengrund, Elmbach, Gerstenberg, Hemmerichs­
holz, Kastenbach, Kesselring, Mühlbacher Weg, Rückertsfeld, Uttenbach, Uttenhalde, 
Wolfshaus. — Reichertshausen: Leichtenweiler, Schloßberg, Kalbinn. — Siegel­
bach: Schiffart (ohne Wasser). — Siglingen: Forstgasse, Innig, Kappel. — Tie­
fen 1) ach: In der Hempern (Hemper auch Mark. Höchstberg), Hummelberg, Linden­
bacher Rain. — Untergriesheim: Heimenbaum, Pelzklinge, Pohle (Lotterbett). — 
Widdern: Bellenbaum, Dötlensklinge, Eimersberg, Feinau-Ebene, -Halde, -Berg auf 
dem rechten Jagftufer, großer Besitz der Herren von Veinau (zwischen Widdern und 
Ruchfen), Löhren, Knittelbach, Mühr. Die Kappel beim Furt, Sottenberg, Strahnen- 
berg, Strickfeld. — Willenbach: Emesgrund, Ammerlanden. — Züttlingen: 
Ammerlanden, Bertfehenäcker, Bittenbach, Gaisland, Gisübel, Trübbronnen, Ehnig 
(cf. Innig).
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OA. Öhringen.
Baierbach: Weikerswiefen. — Baumerleubach: Waldbach, Kazenloch 

Römerle.— Beltersroth : Obere Weiler. — Buchhorn: Bunzhof. — Eichach: 
Büttelhausen, Etzlinger Au, Gammenfeld, Lehren. — Ernsbach: Kolbenrain, Schellen­
berg, Stelzersklinge. — Forchtenberg: Flattenberg, Stettenberg, Steinbacher Flur, 
Thürlesberg. — Feßbach: Treißel. — Gaisbach: Gaggstadt. — Gleichen gegen 
Renzen die Beckemer Ebene. — Künzbach: Bauersbach, Schimmert. — Langen- 
beutingen: Hermetsland, Unterhofer Flur. — Metzdorf: Gißmühle. — Möglingen: 
Alte Burg. — Michelbach: Karlsfurt, Leeren, Rechtenbach. — Neu deck: Bierer 
neben Biret auf Mark. Weislinsburg, Simmetsgaffe. — Neureut: Eilhof, Hofstatt. 
— Oberhöfen: Giengoldswiesen. — Orendelfall: hohe Roßbach über der Sall 
gegen dem Heiligenhaus. — Ohrnberg: Schießmauer, Schiffwasen, Sautel, Steinach 
am Kocher. — Pfahlbach: Goldersrain, Gockenwendelsholz. — Pfedelbach: 
Klebertsfeld. — Schwöllbronn an der Grenze gegen Langenbeutingen: Remling 
(ob Riemelau ?). — Sin dringen: Archenbronnen, Boppenrod gemeinsam mit Eichach, 
Großgartles Heimad, Holzweiler nahe beim Edelmannshof, aber auf Sindr. Mark. 
Impfelberg, Reibartssteige, Romertsbusch. — Ulrichsberg: Wildenhofen. — Unter­
höfen: Goffmann, Kautern, Krebswiesen. — Wolmutshau sen: Hundspuren, Trefzen- 
feld. — Zweiflingen: Liß, Rieperg, Selten.

OA. Weinsberg.
Dimbach: Stippichswiesen. — Buchhorn: Pfitzhof. — Eberstadt: Freu­

denberg. — Eschenau: Treutlingen. — H irr weil er: westl. davon in der Gabel 
der Lauter Luftheimer Wald.— Löwenstein: Oflensklinge. — Lehrensteins­
feld: Baiershofwiefen, Allertsberg. — Neulautern: Ratzenhöfle. — Neufürsten­
hütte: Bartruff (Großhöchberg, OA. Backnang: Laßweiler). — Oberheinrieth: 
Dautenklingen , Dautenfcheuerle. — Rapbach: Gebhardshecke. — Scheppach: 
Dimfer. — Schwabbach: Hambachshöhe.— Stocksberg: Sensenburg.— Sülz­
bach: Loethal, Rinnen. — Unterheimbach: Aschhofen, Breftenberg, Straßfürst. — 
Weinsberg: Katzenthai, Ohrberg.

Die Ministerialen der Staufer in ihrer schwäbischen 9 und in Franken.
Von G. Bossert.

Chr. Fr. Stalin hat in seiner Geschichte Württembergs die Besitzungen der Staufer zu­
sammengestellt, aber nicht ihre Dienstmannen. Nur bei dem wölfischen Erbe erwähnt er solche, 
die Reichsdienstmannen wurden (2, 242). Von den „Reichshofbeamten der städtischen Periode“ 
hat Ficker in grundlegender Weise 1862 gehandelt (Wiener Sitzungsber. hift.-phil. Kl. 40, 445—549), 
aber das Verhältnis vieler derselben zu den Staufern als Hausminifterialen nur gelegentlich er­
wähnt. Eine Übersicht der Hausministerialen wird den Hausbesitz der Staufer klarer feftstellen 
helfen. Beginnen wir in der Umgebung der Stammburg.

1. OA. Welzheim.

Waldhausen. Ficker hat überzeugend nachgewiesen, daß jener Konrad von Wal­
husen, der 1134 bei K. Lothar in Allstedt, 1144 Nov. bei K. in Merseburg und (in einer unächten 
Urkunde) 1147 6. Mai in Naumburg erscheint (Stumps, Acta nr. 114. 478) und 1151 zu Würzburg 
vor dem König einen Tausch mit Erzbischof Burchard von Magdeburg trifft, nach der Pfalz Wall­
hausen bei Sangerhausen in Thüringen gehört. Er führt den Beinamen Bernhoubt. Es ilt mög­
lich, daß ein Nachkomme dieses Konrad v. W. 1188 zu Allstedt als Kämmerer auftritt. Ficker
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1. c. 504. Dagegen dürfte diesem Geschlecht kaum angehören jener Conrad v. Walehusen, der 
1150 8. Februar zu Speier neben Tibert von Lindach genannt und gleichzeitig von K. Konrad 
als Camerarius noster a thesauris bezeichnet wird und auch 1152 bei K. Konrad erscheint in 
Bamberg. Die Zusammenstellung mit Tibert und die süddeutschen Orte seiner Amtsthätigkeit 
sprechen doch eher für einen Süddeutschen. Man wird hier Fickers Worte S. 537 anwenden 
dürfen: Aller Wahrscheinlichkeit nach hat K. Konrad seine herzoglichen Hofbeamten als König 
beibehalten. Findet sich doch 1192 zu Gelnhausen ein Kämmerer Konrad v. Waldhausen mit 
seinem Sohn Albert bei K. Heinrich VI. (Böhmer, Reg. 2784). Konrad hatte nicht nur diesen 
einen Sohn, sondern drei. 1181 25. Mai sind bei K. Friedrich auf dem Hohenstaufen Egeno und 
Adelbert (W. U. 2, 216) und 1193 20. Juni erscheinen bei K. Heinrich VI. in Gmünd Albert, 
Konrad und Egeno (W. U. 2, 295). Auffallenderweise treffen wir nun aber einen Konrad von 
Waldhausen auch als Schenken so 1184 15. März Conr. pinc. de Walhusen in Hagenau, 1185 
5. März in Carpineti, 27. September in Coccorano, 1186 22. Juni in Varese Schenk Konrad ohne 
Heimatsbezeichnung, 1188 1. September zu Allstedt und wieder am 29. Sept. C. de Walthusen 
ohne Amtstitel bei K. Friedrich (Ficker 1. c. 488, Stumpf, Acta 226). Ficker nennt diesen Kon­
rad von Waldhausen als einen Schwaben im Unterschied von dem 1188 in Allftädt gleichzeitig 
erscheinenden Kämmerer Konrad. Mir will es scheinen, als ob der Kämmerer Konrad der Vater, 
der Schenk sein Sohn war, der in interimistischer Weise das Schenkenamt versah. In ähnlicher 
Weise erscheint der junge Engelhard von Weinsberg 1166 bei Herzog Friedrich von Rothenburg 
nicht als Kämmerer, sondern als Schenk (W. U. 2, 152). Ich möchte annehmen, daß das Schenken­
amt als erste Stufe der jungen Ministerialen betrachtet wurde. Zum persönlichen Schenkendienst 
wird man wohl blühende Jünglinge von angenehmem Äußeren erwählt haben.

Schlechtbach-Waldenstein-Rudersberg. 1181 erscheint ein Diepold von Siech­
bach auf Hohenstaufen bei K. Friedrich (W. U. 2, 216) unter den staufischen Ministerialen. Nach 
dem Vornamen zu schließen, steht dieser Herr, dessen Heimat in Unterschlechtbach, OA. Welz­
heim, zu suchen ist, mit den beiden Diepold von Ebersberg, wohl Vater und Sohn, in Verwandt­
schaftsverhältnis, wozu auch die Besitzungen der Ebersberger in Ebni, OA. Welzheim, paffen. 
Schlechtbach aber war im 13. Jahrhundert Zugehör der Feste Waldenstein. Die Herrn von Walden­
stein erscheinen zum erstenmal urkundlich 1251. Konrad von Waldenstein nennt sich ausdrücklich 
imperialis aulae ministerialis. Man wird wohl annehmen dürfen, daß die Schlechtbacher ihren 
Sitz auf die neuerbaute Burg Waldenstein verlegt haben. Über die späteren Waldenfteiner s. 
OA.Beschr. Welzheim S. 240. Ein dritter Zweig dieser Familie sind wohl die Rudersberger. 
1231 13. Februar bestätigt Heinrich VII. zu Nürnberg den Brüdern des deutschen Hauses den 
Besitz der Güter, welche diese von der Schwieger Krafts von Lam zu Kapfesdorf um Urach 
(Barthelmesaurach) erworben hatten. Unter den Zeugen erscheinen Burkhard v. Ruotmarsberg 
und Sibot Hake. Des letzteren Heimat ist Wellftein, OA. Aalen. So wird es nicht zu kühn sein, 
in jenem Burkhard von Ruotmarsberg einen Landsmann des Haken zu sehen. Allerdings heißt 
Rudersberg 1245, aber in einer päpstlichen Urkunde, Rudolfesberg. Wie stark Ortsnamen, die 
mit Personennamen zusammengesetzt sind, willkürlich geändert wurden, wie stark besonders die 
päpstliche Kanzlei in diesem Stück ist, sind bekannte Dinge. So wird man in Ruotmarsberg die 
ursprüngliche Form des Namens sehen dürfen, aus dem das heutige Rudersberg entstanden ist, 
welches fich das ursprüngliche r noch erhalten hat.

Wäscherschloß. Die OA.Beschr. Welzheim S. 254 kennt erst 1268 einen Conrad 
Wascher als Bruder Emsts von Vilsegge, 1271 seinen Sohn Konrad und seinen Bruder Egeno, 
der einen in der staufischen Ministerialenfamilie von Stouphen sehr gebräuchlichen Namen trägt. 
Woher die Landesbeschreibung Bd. 3 S. 623 die Nachricht hat, daß diese Familie von den 
Waldenfteiner herstamme, weiß ich nicht. Dagegen findet sich 1178 den 7. Juli bei K. Friedrich 
in Turin ein Heinrich de Vase, der ebensogut Vasarius genannt werden konnte, wie die ftau- 
fischen Burgmänner Stoupharii, die Herrn von Neiffen Niffarii oder gar Nympharii, und damit 
hätten wir die lateinische Grundform, aus der Wascher entstanden ist. Dieser Heinrich erinnert 
unwillkürlich an die von 1169—1216 oft vorkommenden Burgmänner auf dem Staufen mit dem 
Namen Heinrich s. u. Mir scheinen die Wäscher nur ein Zweig dieser Ministerialen zu sein, was 
auch örtlich am besten paßt. Ob der Name mit dem Wäschbach, dem Zufluß der blinden Roth 
ziisammenhängt, lasse ich dahingestellt. Ebenso leicht könnte der Bach seinen Namen vom Besitz 
eines Herrn de Vase d. h. Schloß Wasch haben.

Lorch. Die Lorcher Dienstmannen der Staufer giebt die OA.Beschr. Welzheim S. 198. 
Nur ist statt C. de Lorke 1199 zu setzen Heinrich der Vogt von Lorch (W. U. 2, 330).

Wetzgau. Bei K. Konrad III. sind 1145 Oktober in Utrecht Tibert der Kämmerer 
(v. Lindach), Heinrich de Boninga, Arnold de Straza, Reinbold de Wekesheim, Wichnand der 
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Kämmerer von Sconemberg, Walter von Velleberg. (Böhmer, Act. sei. 1, 82) Das sind offenbar 
lauter schwäbisch-fränkische Herrn. Wekesheim aber ist der alte Name von Wetzgau, wo noch 
1266—1301 Ortsadel nachweisbar ist. OA.Beschr. Welzheim S. 158.

1194 1. Juli erscheint zu Pisa ein Rembaldo de Voburen, der 1197 3. August noch als 
Rembodo marescalcus neben einem Henricus marescalcus Huebor vorkommt. Jener Heinrich 
kommt als Henricus de Vogburg noch einmal vor. Vgl. dazu Ficker 1. c. S. 460. Ficker, der 
den Namen Reinbald sonst nirgends unter den staufischen Ministerialen fand, nimmt an, da sich 
unter den Ministerialen der Markgrafen von Vohburg der Name Reginbot nachweisen läßt, daß 
K. Friedrich I. mit seiner ersten Gemahlin Vohburger Dienstleute an sein Haus und das Reich 
gebracht habe, wie denn 1232 Heinrich VII. wirklich einen Reinboto v. Vohburg feinen Dienst­
mann nennt (W. U. 3, 312). Aber vielleicht darf daran erinnert werden, daß in der Nähe von 
Wetzgau Voggenberg liegt.

Weiter hatte Beringer v. Weggesheim bis 1266 die Vogtei in Kirchenkirnberg und 
Neustetten, OA.Beschr. Welzheim S. 175. In Kirchenkirnberg aber findet sich ein Rommeisbronnen 
und Rommelisreut1), was gewiß nicht von den Römern herkommt, sondern von einer Person.

Leineck. Nach der OA.Beschr. Welzheim S. 220 kommt zum erstenmal 1331 ein Herr 
von Leineck vor. Rüdiger von Lynegge führt 1331 eine Schafscheerc über einem Sparren im 
Wappen. Allein Heinrich von Rothenburg heißt schon 1313 der Lönecker d. h. der in Leineck 
bei seinem Großvater oder Ohm erzogene, wie Albrecht von Hohenlohe der von Schelklingen 
heißt. Bensen, Geschichte v. Rothenburg S. 435. Stalin 3, 675. Ebenso erscheint „Des Lönigers“ 
Mühle in Gmünd, welche ihren Namen von einem Besitz der Herrn von Leineck hat, schon 1321 
urkundlich. OA.Beschr. Gmünd S. 291. Das Geschlecht ist also jedenfalls älter als 1331. Aber 
daß sie ftaufifche oder Reichsministerialen gewesen, läßt sich nicht direkt beweisen, aber doch 
indirekt. Schon der Beiname Heinrich von Rothenburg weist auf Beziehungen der Leinecker zu 
der Gegend von Rothenburg. Nun führen die Herrn von Schrotsberg, OA. Gerabronn, ebenfalls 
die Schaffcheere über einem Sparren im Wappen. Der erste derselben erscheint 1250 als Schroto 
v. Schrotsburg. Mon. boie. 37, 343. Man wird also annehmen dürfen, daß die Leinecker und die 
Schrotsberger eines Stammes sind. Schrotsberg aber war Reichsgut und bildete ein Stück des 
Rothenburger Erbes der Staufer. Man darf sich nur erinnern, wie die Staufer die Herrn von 
Lindach nach Weinsberg gefetzt, und man wird es nicht unwahrscheinlich finden, daß auch ein 
Leinecker als Dienstmann der Staufer mit Schrotsberg belehnt wurde.

2. OA. Gmünd.
Rinderbach, heute nur noch die Rinderbacher Sägmühle unmittelbar bei Gmünd. 

1191 am 8. Okt. erscheint bei K. Heinrich ein Walter von Rinderbach in Siena. Stumpf, Act. 
3 S. 703. Derselbe ist wohl identisch mit Walter von Renesbach, der 1195 3. Juli in Perugia 
bei K. Philipp weilte (Ficker 4, 231) und wohl kein anderer ist, als der 1187 genannte Graf 
v. Siena, Walter v. Ransbach.

Utinkosen, Eutighofen abg. bei Gmünd. Hier sitzen 1162 Rudolf und Cuno v. U., 
welche Mannen Herzog Friedrichs von Schwaben waren (W. U. 2, 139).

Herlikhofen. 1225 erscheint als Zeuge in einer Urkunde K. Heinrichs VII., aber in 
ziemlich unbedeutender Stellung Rüdiger von Herlenkoven (W. U. 3, 170).

Iggingen. Die Herrn von Uckingen, die 1274 ff. auftreten, werden nirgends aus­
drücklich nach ihrem Stand bezeichnet, find aber wohl ebenso wie die v. Rinderbach, neben 
denen Diemar erscheint, Reichsdienstmannen. Dagegen wird Rudolf von Brackwang, dem Filial 
von Iggingen, 1236 ausdrücklich genannt (W. U. 3, 366) ministerialis imperii.

Lindach —- Weinsberg, vgl. dazu W. Vjh. 2, 156. 5, 305 ff.
Rechberg. Vgl. dazu die OA.Beschr. Gmünd S. 142 (Chr. Stalin 2, 607). Der erste 

Rechberg Ulrich erscheint 1179 bei K. Friedrich in Worms (W. U. 2, 193). Zwar führt er keinen 
Amtstitel, aber er steht unmittelbar vor dem Schenken Conrad (v. Schöpf) und dem Truchseß 
Arnold von Rotenburg als der erste der Ministerialen, so daß man wohl annehmen darf, daß er 
schon damals das Marschallamt besaß. Wohl war dieses Amt zunächst staufisches Hausamt, aber 
er wird 1179 gerade so gut als die beiden genannten andern Hofbeamten fein Arat als Reichsamt 
verwaltet haben.

Straßdorf. Unter den 1145 genannten Zeugen K. Konrads in Utrecht s. Wetzgau 
erscheint ein Arnold de Straza. Nun findet sich unter den Gmünder Patriciern ein Geschlecht der 

1) Vgl. auch die Rommeisäcker und Wiesen in Manholz, OA.Beschr. Welzheim S. 224, 
namen, vielleicht von Reinwald, Rambald, fränk. Rombald.
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Straßer cfr. OA.Beschr. Gmünd 395, 423, OA.Beschr. Gaildorf 220). Ihr ursprünglicher Sitz wird 
Straßdorf fein, dessen Name erst später aus ,Straß das Dorf1 entstanden sein wird. Wenigstens 
findet sich Ströfe, Geftrazze als Ortsname für sich allein im OA. Crailsheim.

Herdtlinsweiler, Hertis weiler. Die dortigen Herren, 1367 erscheinend, erweisen 
sich durch ihr Wappen als Zweig der Herrn von Wahlhausen.

3. OA. Aalen. {

Aalen. Hieher dürfte der Scultetus, qui dicitur Anguilla, (Mon. boic. 30, 202) zu 
fetzen fein.

Adelmannsfelden. Sitried -1113—1136, Walchun und Rudolf 1147 (W. U. 2, 41) 
und Rudolf um 1150 (W. U. 3, 472). Als Reichsminifteriale erweist sich 1236 Sifrid (W. U. 3, 366).

Fachsenfeld. H. de Vahscnvelt (W. U. 3, 267).
Hammer statt. Eberhard v. Amerstede 1193 (W. U. 3, 289).
Heuchlingen. Sifrid v. Huhelingen c. 1240 (W. F. N. F. 34).
Ah eifingen. Sifrid 1200 (OA.Beschr. Aalen S. 148). Friedrich c. 1240 W. ü. 5, 436.
Hohenstadt. H. miles de Hohenstat aureus und fein Bruder Eberhard 1235. 1236 

ein weiterer Bruder Albert (W. U. 3, 358, 366).
Kochen. 1147 Rudolf und fein Bruder Rüdiger (W. U. 2, 41, Rüdiger 3, 472). Con­

rad und Werner c. 1240 (W. F. N. F. 1, 36. W. U. 5, 436).
Roden — Leinroden. 1147 Odalrich (W. U. 2, 42), 1214 Heinrich und sein Bruder 

Walter (W. U. 3, 10), 1231 Albert (W. U. 3, 276), Hermann (W. U. 11, 226).
Waiblingen. Ulrich und fein Bruder Werner von Rotenbach 1229 (W. U. 2, 259).

4. OA. Heidenheim.

Diepold Gusse ist nach den Urkunden (W. U. 2, 162. 4, 369) ad a. 1171 als ftanfifcher 
Dienstmann zu betrachten.

Hürben. Otto v. Hurwin ist 1171 von K. Friedrich belehnt (W. U. 2, 162).

5. OA. Geislingen.

Deggingen. Conrad und Gotebold v. D. ministri Caesaris sc. Friedrichs I. um 1160 
(W. Vjh. 4, 204).

Ditzenbach. Eberhard v. Ticimbach 1208 neben den Burgmännern von Staufen in 
der Urkunde der K. Maria-Irene (W. U. 2, 370).

6. OA. Göppingen.

Ebersbach. Arnolf minister Caesaris wie die Degginger (W. Vjh. 4, 204).
Staufen. Heinrich 1169, 1171 (W. U. 2, 162), Folcnand 1171 (W. U. 2, 163) und 

Friedrich 1181 (W. U. 2, 215), Friedrich, Conrad, Bernold 1181 (W. U. 2, 216), 1193 Conr. camer. 
de Staufen (Mon. boic. 29, 472), 1206 Bernold und Conrad s. Sohn, Egeno, Albert, Friedrich, 
Vogt in Göppingen, Conrad, Brüning (W. U. 2, 352), 1208 Bernold und Egeno (W. U. 2, 370), 
1215 Albert (W. U. 3, 32), Bernold und fein Bruder Conrad (W. U. 3, 23, 33), 1217 (W. U. 3, 65), 
1216 Heinrich und fein Sohn, 1216 (W. U. 3, 52), 1221 Friedrich Schenk v. Staufen (W. U. 3, 124), 
1228 Konrad und Hermann, der Sohn der Adelheid (v. Staufen), Burkhard, der Sohn Friedrichs 
und Konrad sein Bruder, Mangold v. St., Konrad und Bertold (I. Bernold) f. Bruder (W. U. 3, 220), 
1228 E. A. C. v. St. (W. U. 3, 234), 1231 3. Okt. Con. Stoupharius (W. U. 2, 298), 1234 24. Mai 
in Wimpfen bei Heinrich VII. C. u. A. v. Stoifen (W. U. 3, 344), 1235 Egeno und fein gleich­
namiger Sohn (W. U. 3, 357), Friedrich (W. U. 3, 358), 1236 Egino, Anselm, Conrad Scultetus 
(W. U. 3, 366) cf. 1228 E. A. O. Hieher werden auch die 3 Brüder Bernold, Anselm und Hein­
rich v. Filseck gehören, welche auch in Unterberken und Erpfenhaufen bei Gerstetten, OA. Heiden­
heim, begütert waren, während der comes Ernesto 1216 (W. U. 3, 44) zu den Grafen von Eichel­
berg, Meckenberg, Kersch zu zählen fein wird. 1257 Egno und Conrad v. St., die Söhne des f 
Egno und feiner Gattin Igne bezeugen, daß ihr Vater einen Hof und den Kirchsatz in Öllingen, 
Bez.A. Ochsenfurt, an das Kloster Frauenthal verkauft hat. 1270 u. 1276 Egeno v. St., Sattler, 
Gr. v. Württb. Beil. 6. 7. — Diese Staufen führen den Querbalken im Siegel.

Staufeneck. Die Stausenecker treten erst von 1259 an auf, sind aber nach der 
Urkunde von 1302 ohne Zweifel ministeriales aule imperialis.
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7. OA, Waiblingen.
Groß-Heppach. Sifrid v. Heginsbach erscheint unter den ministeriales imperii 1236 

(W. U. 3, 366).
8. OA. Schorndorf.

Schorndorf. Dietrich de Schorendorf und Sordorf erscheint unter ftaufifchen Mini­
sterialen 1235, 1236 (W. U. 3, 358, 366).

Urbach. 1150 Dez. bei K. Konrad III. in Würzburg Rotpertus und fein Bruder Hein­
rich de Vrbeche (Stumpf, Acta imp. S. 143) 1181, 1182, Gerundus 1. Gerungus (SV. U. 2, 216, 222), 
wohl zugleich Burgmann in Staufen mit Bernold 1189 (W. U. 2, 264), Bernold und fein Sohn 
Conrad v. Staufen wohl Urbacher 1206 (W. U. 2, 352, 353), Bernold (W. U. 3, 370), Bernold 1232 
(W. U. 3, 301), 1235 (W. U. 3, 357) ib. fein Sohn Walter, 1236 Bernold, 1251 fil. dom. de Urbach 
(W. U. 4, 271), 1257 Bernold, Walter, Friedrich in einer Frauenthaler Urkunde.

Die Ministerialen der Staufer in Franken:

1. OA. Gaildorf.
Schmidelfeld — Kranchesberg, vgl. W. F. 1847, 13; 1853, 114; 1862 (6), 91 ff 

W. Vjh. 12, 44.
Benzenhoven — Hartmann v. B. 1156 bei Friedrich (Mon. boic. 29, 326).

2. OA. Hall.
Lewenberg, Rüdiger de Live mitten unter Schwaben und Franken 1189 15. Febr. 

gewiß nicht von Livo in Nonsberg (Böhmer, Acta sei. 159), sondern von Löwenberg über 
Geislingen bei Hall. W. Vjh. 2, 251, cf. S. 159.

Schönenberg bei Enslingen. Wichnand camerarius de Sconembcrg 1145 neben Ti­
bers v. Lindach (Weinsberg) in Utrecht, gewiß nicht von Schönberg bei Oberwesel, das erst 
1166 ans Reich kam.

Bertold, auch Bertolt' 1162, 1163, 1165, 1168, Triscamerarius kommt neben Hartmann 
v. Siebeneich vor, als Bertold von Schonenberg unter den Reichsministerialen 1165, 1170 (s. 
Ficker I. c. 501).

Vellberg. Walter v. V. 1165 in Utrecht (W. F. 1853, 60; 5, 91; 8, 3; 175; 504 ff.; 
Böhmer, Acta 1, 82).

3. OA. Öhringen.
Neid eck. Engelhard 1215 (W. U. 3, 21), 1226 (W. U. 3, 199), 1230 de Nideke zwischen 

Walter v. Limpurg und Ludwig v. Schöpf (OR. 11, 284), 1231 (W. U. 3, 287), 1234 in Fogia 
(Mon. boic. 30, 228; 31, 561).

Ober-Ohrn. 1235 Dietrich v. Oren unter den Reichsdienstmannen (W. U. 3, 358).

4. 0 A. Weinsberg.
Weinsberg, W. F. 1853, 26. 6,263. 7, 570 ff. W. Vjh. 11, 156 ff. V, 305. XII, 212 ff. 
Siebeneich, W. Vjh. II, 156 f., 249 f..

5. OA. Gerabronn.
Schrotzberg, f. Leineck oben.
Sulz. Hugo v. Sulz 1186 22. Juni, 1188 1. Sept., 1188 22. Nov. Hugo dapifer, 1188

29. Sept. Hugo v. Sulz, 1189 15. Februar Hugo dapifer de Sulz.

Urkunden des Klosters Frauenthal.
Von Pfarrer G. Bossert.

104. 1474. September 15.
Die Äbtissin Margareta v. Vinsterlohe entschuldigt sich wegen Nichtstellung von 6 ge­

wehrten Männern mit Harnisch und einem Rüstwagen, den der Markgraf vom Kloster gefordert. 
Das Kloster habe 3000 tl. wachender (!) Schulden. Sie bittet den Markgrafen um Nachlaß. 1474. 
Donnerstag nach S. Cruc. •
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105.
1475. November 13.

Philippus, epifcopus Portuenfis, gestattet der Äbtissin Margarete v. Vinfterlohe zu Frauen- 
thal, steh eineu Beichtvater zu wählen, der sie von allen gebeichteten Sünden mit Ausnahme der 
dem römischen Stuhl vorbehaltenen und von Gelübden des Fastens und Wallfahrens, ausgenommen 
ultramarine Wallfahrten zu S. Peter und Paul und zu S. Jakob, dispensieren könne. Dat. im 
4 ten Jahr des Papstes Sixtus idus Nov.

106.
Meckmühl 1477. Juni 4.

Vor dem Notar Jodocus Crautt, Kleriker des Bisthums Würzburg, im Sommerhaus des 
Propstes Burkhart v. Tierberg zu Meckmühl, beurkundet Margarete v. Tierberg, des Propstes 
Schwester, daß sie mit Willen ihres Bruders und ihres Gatten Thomas Lone sich um 100 fl., mit 
denen ihre + Tochter Margareta ausgestattet worden, und die nach deren Tod ihr heimgefallen, sich 
ein Leibgeding von 13 fl. bei den Klosterfrauen zu Frauenthal erkauft habe, was Hans Schnyder, 
Gehorsamer von Bronnbach, des Klosters Kaplan, bezeugt. Zeugen der Verhandlung Herr Konrad 
Knechtlin, Chorherr zu Meckmühl, Herr Burkhart v. Tierberg, Hans Mefer, Bürger zu Meckmühl 
Peter Eichhorn als Notar. Alle andern Briefe find falsch, auch wenn sie mit Margaretas Siegel 
gesiegelt wären.

Sieg. Burkhart v. Tierberg (fehlt). 1477. Mittwoch den 4. Juni.

1G7.
1480. März 27.

Margarete, Äbtissin v. Frauenthal, schreibt an Markgraf Albrecht, daß der Schäfer des 
Markgrafen zu Auernhofen auf die Wiesen des dem Kloster zuständigen Hofmannes zu Seelbach 
treibe, wo der Schäfer vor Alters keine Hut gehabt habe. Beide feien zu „Unreden" worden 
und haben einander geschlagen, worauf der Vogt von Uffenheim des Hofmanns Sohn bei nächt­
licher Weile hart verwundet, gefangen, nach Uffenheim geführt und ihn dort gefangen halte. Die 
Äbtissin habe sich deswegen an Asmus von Rosenberg und darauf an den Amtmann v. Creglingen 
gewendet, dem der Markgraf des Klosters Arme befohlen habe. Das Kloster habe selbst eine 
Schäferei nahe bei dem Kloster in derselben Mark Seelbach. Die Äbtissin bittet den Markgrafen, 
dem Vogt zu befehlen, ihren armen Mann auf die Pfingstfeiertage zu „besagen“. 1480. Montag 
nach Palmarum.

108.
1480. März 29.

Markgraf Albrecht befiehlt dem Amtmann zu Uffenheim, den Armen, der Klage hat, 
zum Verhör vor den Rat zu „betagen“, falls sich die Sache so halte, wie die Äbtissin schreibe, 
und es sich nicht um Todschlag handle. 1480. Mittwoch nach Palmarum.

109.
1480. Juni 19.

Margareta, Äbtissin, und Ursula v. Ehenheim, gen. Übelin, Priorin, und der Konvent des 
Klosters Frawental verkaufen an Hans und Peter von Vinfterlohe, Gevettcr, gesessen zu Lauten­
pach, Zinsen und Gülten in und außer der Markung Lautenpach um 12 fl. (Or. Perg., Kreisarch. 
Würzburg.)

110.
1481. August 31.

Margarete v. Vinfterlohe, die Äbtissin, bittet beim Markgrafen um Entschuldigung, daß 
sie Freitag vor Ägidii nicht erscheinen könne, da sie krankheitshalber nicht fahren könne. Sie 
bittet, das tiefverschuldete Kloster, dem der Bischof von Würzburg eine Auflage gemacht, nicht 
weiter zu beschweren. Bei der Reise des Markgrafen in die Mark habe sie auch Pferde verloren. 
Dagegen wolle sie die gewöhnliche Steuer bezahlen. 1481. Freitag nach S. Felix und Adauctus.

111.
1481. Dezember 17.

Margarete von Vinfterlohe erklärt, das Kloster könne die 100 fl. für die kaiserliche 
Hilfe nicht aufbringen, da das Kloster arm, des Klosters Unterthanen in den Ämtern Creglingen 
und Uffenheim von den Amtleuten besteuert werden, die Leute aber, welche unter den Herren 
oder den Truchfeen zu Waldmannshofen Hellergült geben, keine Steuer zahlen, wie das unter 
Herrn Truchseß Reinhard zu Tage gekommen. 1481. Montag nach S. Luciä.
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112.
1481. Dezember 26.

Markgraf Albrecht schreibt, die Äbtissin müsse zahlen oder solle sie die 100 fl. von den 
Juden entlehnen. 1482. Am andern Christtag.

113.
1484. November 23.

In der obern Stube der Abtei zu Frauenthal nachmittags 3 Uhr erscheint Anna Weberin 
v. Freyttenbach, Tochter des Konz Heintz v. Frauenthal, als an der Tricesima (ihres Vaters) vor 
dem Notar Konrad Edelmann von Uffenheim, Pfarrer zu Walmersbach, mit ihrem Eidam und 
willigt in das Testament ihres Vaters. Zeugen Kilian Preiterweg, Meister oder Bereiter des 
Klosters, Konz Elgaft v. Eckwertshofen.

114.
1485. April 13.

Anna Weberin, Witwe zu Freyttenbach, und ihre Eidame Hans Scheck von Adelhofen, 
Heinz Eger v. Münster, Lienhart Herssem v. Archshofen, sowie Hans Weber v. Freyttenbach ver­
zichten gegen die Äbtissin Margarete v. Vinfterlohe auf die Ansprüche, die sie wegen des Testa­
ments Konz Heinz v. Frauenthal, ihres lieben Vaters, gemacht. Die Witwe Anna Weber erhält 
dafür 8 Malter Korn und was in ihres Vaters sei. Kammer gewesen, Hans Scheck für feine Gattin 
Elfe, ebenso Herssem für Barbara ux. und Hans Weber und fein Bruder Kunz v. Freytenbach 
je 10 fl. Sieg. Konrad Edelmann v. Uffenheim, derz. Pfarrer zu Walmersbach. 1485. Mittwoch 
nach Quafimodogeniti.

115.
1485. April 30.

Markgraf Albrecht schreibt an den Domdechanten Hertnit von Stein zu Bamberg, er 
habe kein anderes Kloster an sich gebracht als Frauenthal in der Herrschaft Brauneck, welche 
er von ihren vielhundertjährigen Besitzern erkauft habe. Dat. Onolzbach 1485. Samstag vor 
Cantate.

116.
1488. März 16.

Margarete v. Vinfterlohe, Äbtissin zu Frauenthal, belehnt Konz Miller zu Weibhausen 
mit des Klosters Mühle zwischen Frauenthal und Steinach unter Brauneck, Fuchsmühle gen., wor­
über der Müller sich reversiert. Sieg. Albrecht von Biberern, Amtmann zu Creglingen (fehlt) 
und Adam Lochinger von Walkershofen (zerbröckelt). Dat. 1488. Sonnt. Lätare.

117. .
1490. April 25.

Die Äbtissin Margareta v. Vinfterlohe klagt beim Markgrafen Friedrich, daß Amtmann 
und Kastner zu Creglingen ihr in einem Holz des Klosters Abbruch thun, und bittet um Abhilfe 
und Steinsatz. 1490. Marei Evang.

118.
1495. Dezember 4.

Markgraf Friedrich befiehlt Asmus von Rosenberg, Amtmann zu Uffenheim, den armen 
Leuten des Klosters Frauenthal ein Strafgeld zu erlassen. 1495. St. Barbara.

119.
1499. September 10.

Margarete v. Vinfterlohe bittet den Markgrafen, da sie auf Michaelis die königliche 
Hilfe an den Rentmeister bezahlen soll, ihr durch die Amtleute zu Creglingen und Uffenheim zu 
helfen, daß ihre armen Leute zu Au wernhofen, Waltmannshofen, Erpurgk'), Schirmbach und 
Standorf ihre Steuer bezahlen. 1499. Dienstag nach Mariä Geburt.

*) Erdbach.
120.

1499. September 13.
Befehl des Markgrafen an die Amtleute zu Creglingen und Uffenheim in diesem Sinn, 

sowie Bescheid an die Äbtissin. 1499. Freitag nach Nativitatis Mariä.

121.
1499. November 30.

Margarete v. Vinfterlohe erklärt dem Markgrafen, sie könne die 621/2 fl., welche man 
für die königliche Hilfe von ihr fordere, nicht geben, daß sie erst an Pfingsten dem Markgrafen
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120 fl. gegeben und ihr Knecht gegen die Schweizer 10 fl., ungessen') 8 fl., gekostet habe. 1499. 
St. Andreas.

') d h. nach Abzug des Proviants.

122.
1499. Dezember 1.

Kasimir und Georg von Brandenburg befehlen der Äbtiin in Abwesenheit ihres Vaters, 
nunmehr ungesäumt die königliche Hilfe zu bezahlen. 1499. Sonnt, nach Andreas.

123.
1502. November 11.

Ewald Hyerß und Barbara ux. zu Symmershofen verkaufen die Laerwiese, 2 Morgen groß 
in Symmershofer Mark gegen Pfalnheim, „rengenoß" der Pfarrei Adelhofen, und eine andere, die 
Mülwiefe, 5/1 Morgen groß, „rengenoß" dem Kloster Tückelhaufen gegen Pfalnheim, dem heil. Kreuz 
zu Symmershofen und auf der 3. Seite am „Gailingspaga" 2) gegen Adelnhofen um 103 H. an die Äb­
tissin Margareta v. Vinsterlohe und das Kloster.

Sieg. Hans Lochinger zu Walkershofen. Dat. 1502. Martini.
1) Den Rain teilend mit, anstoßend an. 2) Wohl der Gollachbach.

124.
1504. Juli 9.

Margareta, Äbtissin v. Frauenthal, schreibt an den Markgrafen Georg, der vom Kloster 
30 gewehrte Männer und einen Rüftwagen mit 4 ledigen Pferden verlangt, sie habe den Brief 
erst Sonntags erhalten, das Kloster könne bei seiner geringen Mannschaft keine 30 Mann stellen, 
einen Rüstwagen habe sie nicht, da einer mit 4 Pferden noch mit der Herrschaft im Feld stehe 
und einer zu Schwabach für die Herrschaft Wein führe, welchen der Markgraf droben behalten 
wolle. Auch habe sie Knechte vorhin droben gelassen und mit denen von Creglingen geschickt. 
Bittet um Schonung wegen Alter und Blödigkeit. 1504. Dienstag nach Kiliani.

125.
1504. Juli 29.

Wiederholte Vorstellung bei Markgraf Georg, das Kloster habe keine 30 Mann, welche 
reisen und dienen können, da dieselben unter Rothenburger oder Brandenburger Herrschaft stehen. 
Ihre Leute von Erbach, Krenteil1) und Standort reisen und dienen mit denen von Creglingen. Am 
Montag vor Jakobi habe sie einen Wagen mit 5 Mann nach Onolzbach geschickt, die man wieder 
habe heimgehen heißen. 1504. Mont. n. Jakobi.

1) Crainthal bei Creglingen.
126.

1504. Dezember 1.
Die Äbtissin bittet um Nachsicht, da sie 12 fl. für verfallenen Sold auf nächsten 

Donnerstag nach Stein schicken und am nächsten Montag 20 fl. für 5 Söldner, welche der Mark­
graf aus Kosten des Klosters angenommen, zahlen solle. 1504. Montag nach S. Andreas.

127.
1504. Dezember 4.

Markgraf Friedrich gestattet keine Änderung in der dem Kloster wegen der Söldner ge­
machten Auflage, das Kloster muß den verfallenen Sold zahlen und Söldner schicken. 1504. 
Mittwoch S. Barbara.

128.
1504. Dezember 20.

Lienhart Bender, Schultheiß zu Markeisheim, und die Schössen bekennen, daß Hans Her­
ling zu Markeisheim an feinen Eidam Martin Neckermann feinen halben Hof verkauft hat, wo­
gegen der andere Eidam Hans Langenberg protestiert. Die Gemeinde spricht den Hof Necker­
mann zu. Sieg. Eberhart Lochinger, Amtmann zu Neuhaus. 1504. Freitag nach S. Luciä.

129.
1505. Febr. 22.

Hans Wolf zu Holzhausen nimmt von der Äbtissin Margarete v. Vinsterlohe und dem 
Kloster Frauenthal die beiden Wiesen des Klosters zu Simmershofen in Erbbestand und giebt von 
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der einen (4 Morgen) 2 fl. Zins jährlich an die ewige Kerze zu Frauenthal, von der anderen 
(5/4 Morgen) 11/2 fl. halb an das heil. Kreuz zu Lare, halb an die Kerze zu Frauenthal.

Sieg. Hans v. Ehenheim gen. Übel (guterhalten). Dat. 1505. Kathedra Petri.

130.
1509. November 19.

Wiprecht v. Vinfterlohe zu Lautenbach und seine Hausfrau Barbara verschreiben der 
Äbtislin Margarete v. Vinfterlohe ein Leibgeding von 3 fl. rh., nämlich 21/2 fl. und 1/2 Fastnachts­
huhn von Müller Leonhard Greber zu Zimmern1), 4 Metzen Korn, 4 Metzen Haber, 231/2 t und 
1/2 Fastnachtshuhn von der halben Hube des Andreas Spettelmann zu Zimmern.

Sieg. Wiprecht v. Vinfterlohe, Hans Lochinger, fein Vetter und Schwager zu Walkers­
hofen (fehlen). Dat. 1509. S. Elisabeth.

1) Vorbachzimmern.
131.

1514. April 18.
Margarete v. Vinfterlohe klagt beim Amtmann Albrecht v. Biberern, daß Stephan Zobel 

ihren Klofterleuten eine Scheuer zu Eßhaufen 1) verbrannt habe, auch fei er des Stiftes Würz­
burg Feind geworden. 3. Ostertag.

1) Osthausen.
132.

1514. April 18. 19.
Albrecht v. Biberern schreibt an Stephan Zobel, daß Stephan heute Dienstag dem Mann 

des Klosters Frauenthal Götz Symann eine Scheuer verbrannt und ihm fein Vieh weggenommer. 
Stephan antwortet tags darauf, Albrecht von Biberern habe den guten Willen, die Sache recht 
böse zu machen. In Afthaufen1) habe niemand zu gebieten, denn Klaus Zobel, der fein ab­
gesagter Feind fei, und Jörg Zobel. 3. und 4. Ostertag.

1) Nr. 131.
133.

1514. April 23.
Der Amtmann zu Creglingen, Albrecht von Biberern, berichtet an den Markgrafen, die 

Frauen v. Frauenthal haben ihm geschrieben, daß Stephan Zobel ihrem Hofmann Göz Symann 
zu Afthaufen eine Scheuer verbrannt, ihm fein Vieh abgenommen, es nach Goßmannsdorf ge­
trieben und ihn selbst gefangen, und bittet den Markgrafen, an Stephan Zobel wegen Schaden­
ersatz zu schreiben.

14 XV St. Georgii (nach der Rubrik 1415, was entschieden falsch ist. Die beiden 
Zahlen 14 und XV sind umzustellen).

134.
1514. April 23.

Markgraf Kasimir und Georg befehlen Stephan Zobel, den armen Mann loszugeben, ihm 
sein Vieh zurückzugeben und für den Brand Schadenersatz zu leisten. 1514. Sonnt. Quafi- 
modogeniti.

135.
1516.

Die Äbtissin Magdalena Lochinger schreibt an den Markgrafen, sie könne die verlangten 
4 Haberfuhren nicht thun, da sie die üblichen Weinsuhren leisten müsse. Auch habe sie zum 
Schloßbau in Creglingen Holz von Crailsheim, sowie jetzund zu Nürnberg die Büchse nach 
Ansbach führen lassen müssen, wobei ein Pferd gestorben sei.

136.
1520. September 6.

Abt Johann v. Bronnbach, der Visitator des Klosters, macht für das Kloster Frauenthal 
eine Ordnung. 1. Man soll die Gottesdienste auf dem Chor nach der Ordnung des Benediktiner­
Ordens vollbringen und „befürefehen". 2. Wer sich ohne Urlaub entzieht, soll des Weins beraubt 
sein. 3. Man soll nichts mit einander handeln als fingen, lesen, besonders außerhalb des Chors, 
auch arbeiten nach dem Spruch S. Hieronymi: Allzeit sollst du etwas Gutes thon, auf daß dich 
der Böse nicht müssig finde. 4. Das Schweigen als „Grundfestigung“ der Geistlichkeit soll an allen 
gemeiniglichen Orten gehalten werden bei Straf und Pen, sonderlich nach der Complet, von der 
aus die Nonnen ins Schlafhaus kommen sollen, das von der Priorin mit einem besondern Schlüssel 
soll beschlossen werden. 5. Wer ohne Wissen und Willen der Äbtislin ausbleibt, soll einen Monat 
des Weyels (Schleier — velum) beraubt werden, alle Feiertage des Monats bei Wasser und Brot 
fasten. Wo aber eine Schwester noch weiter unordentlich gehandelt hätte, soll sie noch weiter 



Urkunden des Klosters Frauenthal. 85

gestraft werden. 6. Alle 14 Tage sollen sie beichten und auf die gewohnten Feste das Sakrament 
empfahen. Wer darin säumig ist, soll des Weins nach Erkenntnis der Äbtissin beraubt fein, bis 
das Versäumte nachgeholt ist. 7. Die Nonnen sollen der Äbtissin und der Priorin gehorchen. 
8. Von dem, was im Kapitel verhandelt wird, darf nichts an weltliche Personen geoffenbart werden. 
Wer dagegen handelt soll des Weins beraubt sein, die unterste bei Tisch sein und nur ein Gericht 
zu essen bekommen. 9. Die Pforte soll beschlossen bleiben, Fremde dürfen nicht ins Kloster, sondern 
nur an den von der Äbtissin bestimmten Ort kommen. Denn sonst giebt es Tänze. Auch keine 
Krämer sollen eingelassen werden, sonst wollen die Nonnen Privateigentum haben. 10. Ohne der 
Äbtiin Verwilligung darf keine Gült oder Leibgeding erworben oder veräußert werden. 11. Die 
Äbtissin soll ordentliche Kleidung, Kutte, Rock und Schleier machen lassen, aber verboten sind 
Schleier mit vergoldeten Leisten, Ringe an der Hand, Paternoster am Hals und an den Armen. 
Wer etwas Neues (an Kleidung) empfängt, soll das Alte hergeben. 12. Die Speisen sollen recht­
zeitig bereitet werden, die Konventsschwestern rechtzeitig zum Tisch erscheinen, und das Bcnedicitc 
sprechen. Darauf soll die Wöchnerin etwas lesen, bis die Priorin spricht: tu autem. Nach dem 
Essen sollen sie das Gracias sprechen. Zum Essen soll Niemand zugelaen werden, außer zu „selt­
samen“ Zeiten Vater, Mutter, Bruder, Schwester. 13. Bei Tisch und an allen Orten soll Fluchen 
und Gezänk, Hader und Uneinigkeit, Schelten und Schänden unterlassen werden. 15. Diese 
Ordnung soll der ganzen Samenung alle Monate vorgelesen werden. 1520. Montag nach Vin- 
cula Petri.

137.
1522. August 19.

Äbtissin Magdalene und der Konvent zu Frauenthal bevollmächtigen Peter Weigel als 
Vertreter vor dem kaiserlichen Landgericht zu Nürnberg im Prozeß gegen die Besitzer der beiden 
Klosterhöfe zu Geckenheim, Kilg Beck und Jörg Lantz.

Sieg, der Äbtissin. Dat. 1522. Dienstag Assumpt. Mariae.

138.
1524. März 10.

Eberhart Geyer, Amtmann zu Uffenheim, berichtet, daß die Äbtissin von Frauenthal 
Schwierigkeiten mit ihren Unterthanen habe, die teilweise hinter Ludwig von Hutten sitzen. 
Eine Frau, welche nach dem Tode ihres Mannes ihre Schuldigkeit bezahlen sollte, habe des Amt­
manns Knaben, welcher ihr in des Amtmanns Namen die Zahlung befohlen, mit dem Brotmesser 
bedroht. Ludwig von Hutten nehme sich der Frau an. Donnerstag nach Laetare.

139.
1525 Ende April.

Der Pfarrer von Walmersbach zieht freiwillig, mit der Helleparte bewaffnet, mit den 
Bauern gen Frauenthal über des Bauermeisters Willen und Erinnerung, daß er „anheims" bleiben 
soll, denn es unziemlich, geistlich wider geistlich zu handeln, darauf er geantwortet, er wolle mit 
hinaus, denn solch Gut m isse wieder in den rechten Stall kommen, und er wolle auch eine Weile 
mittrinken. Und als man gen Frauenthal gekommen, ist er auf einem Wagen gestanden und hat 
geschrieen, das Beste herzutragen. Jörg, Deutschland in der Revolutionsperiode S. 198.

140.
1525. Anfang Mai.

Äbtissin Magdalena klagt bei Markgraf Kasimir, daß ihr die von Uffenheim, Weibhaufen, 
Auernhofen, Steinach und Ostheim alles Eigentum genommen, daß den Klosterfrauen nur die 
tägliche Kleidung geblieben und die liegenden Güter, aber kein Wein, Korn, Vieh noch Hausrat. 
Man habe sie ohne alle Schuld im Regen bei Nacht aus dem Kloster ins Elend getrieben, indem 
man ihnen drohte, die Bauern wollen die Nonnen in eine Stube sperren und verbrennen. Jetzt 
halten sie sich zu Eckwarhofen in einem Bauernhause auf. Sie bittet, daß der Markgraf denen 
von Eckwarhofen, Freytenbach, Sechselbach, Waldmannshofen und Auernhofen ernstlich befehle, 
die Hand abzuthun von dem Getreide, den Wiesen, Hölzern und Häusern des Klosters und dem 
Gemäuer, das noch steht, und sie zum Schadenersatz anhalte, s. d.

141.
1525. Mai 10.

Magdalena, Äbtissin von Frauenthal klagt dem Markgrafen Kasimir, die von Uffenheim, 
Weibhausen, Walmersbach und Langensteinach und den Dörfern im Schrein (? Schirm) haben ihr 
alles genommen, Vieh, Korn etc., das Kloster zerbrochen, den Wein auf die Erde laufen lassen 
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und brechen noch weiter ab am Kloster und den Thoren. Sie habe für sich und ihren Konvent 
nur um ein Häuslein gebeten, aber es helfe keine Bitten, sie sind ohne Barmherzigkeit. Wenn 
50 Reiter kämen, so können sie alle erwürgen, denn sie brechen wohl an 6 Enden, seien nicht 
bei einander, haben ihr Wehr auch nicht bei sich, denn sie seien ein ungeschicktes Volk, haben keinen 
Hauptmann über ihnen, ost seien ihr kaum 10, die abbrechen. Die Thore stehen offen, alle seien 
zerbrochen. Sie drohten den Nonnen, sie einzufperren und zu verbrennen, so mußten sie vor 
Nacht aus dem Kloster gehen. Bis jetzt seien die Dächer noch nicht abgebrochen, auch der 
Kreuzgang stehe noch, aber sie brechen stets weiter ab, seien aber dabei verzagt. Gestern sei 
einer der Bauern des Klosters gekommen und habe zu ihnen gesagt, es kommen Ritter, da flohen 
sie alle über die Mauern hinaus durch die Weinberge. Die Äbtissin fleht den Markgrafen innig 
um Hilfe an für ihr Kloster, das bereits 500 (!) Jahre stehe. Mittwoch nach Jubilate.

142.
1525. Mai 31.

Die Äbtissin schreibt an Räte und Hauptleute in Onolzbach, als sie mit dem Konvent 
beraubt im Ungewitter habe aus dem Kloster gehen müssen, seien ihre Hinterfaen zu Eck wer- 
hofen gekommen, haben sie heimgeführt, wo sie noch seien, und das Beste an ihnen gethan. 
Bittet um Schonung dieser Leute. Unterschrift: „Elende gehorsame, weiland unwürdige Äbtissin 
und Konvent zu Frauenthal.“ Montag nach Auffahrt.

143.
1526. März 19.

Magdalena, Äbtissin, Anna v. Kottenheim, Priorin, und der Konvent zu Frauenthal ver­
kaufen von des Klosters Getreidezehnten zu Wolkshausen an den Pfarrer daselbst Nikol. Ochsner 
3 1/2 Malter, und an den Frühmesser Martin Herbart 1 Malter um 47 fl. auf Wiederkauf.

Siegel der Äbtissin und des Konvents durchschnitten. Dat. Montag nach Judica. Der 
Brief ist zerschnitten.

144.
1527.

Die Nonnen zu Himmelthal (Diöz. Mainz) bitten die Äbtissin Magdalena zu Frauenthal 
nach dem Tod ihrer Äbtissin, da sie keine zur Äbtissin geeignete Schwester haben, um Abordnung 
einer geeigneten Klosterfrau. Die Äbtissin schickte 2 Schwestern, Regina Truchseß und Barbara 
V. Hirschhaid, von denen erstere Äbtissin wurde; auch Barbara v. Hirschhaid blieb in Himmelthal.

Ausgefertigt von dem Richter Hartung in Heilsbronn. Muck, Geschichte des Kl. Heil­
bronn II, 405.

145.
1528. Februar 22.

Magdalena Lochinger, Äbtissin, Anna v. Kottenheim, Priorin, und der Konvent zu Frauen­
thal verkaufen an Rat und Stadt Ochsenfurt als Verwalter der Pfarrkirche S. Andreas daselbst 
24 Malter Korn vom Getreidezehnten zu Wolkshausen für 300 fl. auf Wiederkauf. Bürgen Lien­
hard Kemmerer, Schultheiß, und Hans Ortt, beide zu Wolkshausen.

Siegel der Äbtissin und des Konvents, (für die Bürgen) Konz v. Rosenberg, Amtmann 
zu Röttingen und Heigelsberg (beschädigt). Cathedra Petri.

146.
1528. April 14.

Die Äbtissin Magdalena bittet beim Markgrafen für ihre Armen zu Argshofen, welche 
in ihrem Fischwasser gekränkt werden. 1528. 3 ter Ostertag.

147.
1529. April 23.

Die Äbtissin Magdalena berichtet über die Steuer ihrer Bauern. Die im Rothenburger 
Gebiet seien zu dem Gericht in Ohrenbach zuständig, reisen und dienen aber dem Kloster, die in 
Erbach und Standorf seien ins Amt Creglingen zuständig. Dat. S. Georgii.

148.
1530. April 5.

Anna v. Kottenheim, Priorin zu Frauenthal, schreibt an Markgraf Georg, es sei ihr 
befohlen, Donnerstag nach Judica in Onolzbach erscheinen und von jedem Jahr seit dem Bauern­
krieg Rechnung über des Klosters Einnahmen und Ausgaben abzulegen, das sei ihr aber nur 
möglich von der Zeit ihrer eigenen Verwaltung an. Dienstag nach Judica,
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149.
1532. September 29.

Anna v. Kottenheim, Priorin und Verwalterin des Klosters Frauenthal, verkauft an Jörg 
Grosser zu Creglingen 24 Malter Windsheimer Meß und 5 fl. Herrengült von des Klosters Ein­
kommen um 400 fl. Siegel des Konvents, Euftachs v. Kottenheim und Adams v. Bernheim auf 
Habelsheim. Sonntag S. Michaelistag.

150.
1532. Dezember 18.

Florian Haberkorn zu Zellingen verspricht Agnes, des verlebten Michel Haberkorns 
ehelicher Tochter, Klofterjungfrau zu Frauenthal, welche ihm mit Einwilligung der Anna von 
Kottenheim, Abtei-Verwalterin, auch der Priorin und des Konvents alle ihre väterlichen Güter 
und anderes Erbe übergeben, ein Leibgeding von jährlich 6 fl. und fetzt dafür feine freieigene 
Schenkstatt zu Zellingen zum Pfand. Mittwoch nach Luciä. Or. Perg. . (Kreisarch. Würzburg.)

151.
1533.

Anna v. Kottenheim, Priorin des Klosters Frauenthal, zur Annahme der brandenburgischen 
Kirchenordnung aufgefordert, aber in ihrer Abneigung gegen dieselbe von ihrem Beichtvater, 
dem Abt von Bronnbach, bestärkt, erbittet sich den Rat des Abt Schopper von Heilsbronn. Der­
selbe schreibt ihr: Wir geben euch zu verstehen, dieweil solche Ordnung fast an alle Ämter und 
Pfarren dieses Fürstentums geschickt und zum Theil schon gehalten wird, daß wir euch wider 
den Willen des Landesfürsten nicht rathen können. Weil Ihr aber anzeigt, wie euer geistlicher 
Vater zu Brunnbach solch Annehmen euch widerrathen möchte, den habt Ihr um seinen Rath zu 
ersuchen. Sein Ehrwürden als ein hochverständiger und langregierender Prälat wird Euch mit 
väterlichem Rath aufs getreulichste und besser denn wir versehen. Muck, Gesch. des Kl. Heil­
bronn 1, 357.

152.
1534. Februar 24.

Anna v. Kottenheim, Priorin, und Konvent zu Frauenthal entlehnen von ihrer Konvents­
schwester Apollonia Büchelbergerin 37 fl. in Gold, 93 fl. in grober Münze und verpfänden ihr 
des Klosters Hof zu Öllingen. Sieg. Anna v. Kottenheim, Philipp V. Biberern, Philipp, Truchseß 
v. Baldersheim. Dat. 1534. Mont. n. Cath. Petri, (Die Siegel fehlen.)

153.
1540. Februar 22.

Anna v. Kottenheim verkauft die 24 Malter vom Getreidezehnten zu Wolk shaufen auf 
ewig an Ochsenfurt und erhält dafür zu den 300 fl. noch 100 fl. Neben Hans Ortt setzt sie statt 
des verstorbenen Lienh. Kemmerer Michael Beringer zum Bürgen.

Sieg. Anna v. Kottenheim und Jörg Hoffmann, Schultheiß zu Frickenhausen (erhalten). 
1540. Cathedra Petri.

154.
1541. März 15.

Sigmund und Philipp, Truchsessen von Baldersheim, Vettern, die lange mit Anna v. Kotten­
heim und dem Konvent zu Frauenthal wegen eines öden Gartens zu Öllingen gestritten, der in 
Michael Hamers Hof gehörte, aber dem Kloster lehnbar war, geben dem Kloster einen Morgen 
Acker und erhalten dafür das öde Gartenstück. Sieg, der beiden Truchseffen. Dienstag nach 
Reminiscere.

155.
1543. Febr. 18.

Anna, Verwalterin des Klosters Frauenthal, Apollonia Büchelberger und Agnes Haber­
korn, die Konventsjungsrauen, verschreiben sich wegen Verzinsung von 150 fl., welche ihnen die um 
Ägidii verstorbene Apollonia v. Ehenheim, Witwe Georg Spelts, Bürgers zu Rothenburg, gegen 
71/1 fl. jährl. Zins geliehen hatte. Die Klosterfrauen verpfänden dafür an Ilans Spelt und Anna 
Speltin, Gattin Jörg Sewelts (Seubolt), den Hof zu Equarhofen. Hans Spelt befindet sich außer 
Land zu Rom in päpstlichem Dienst, weswegen für ihn Jörg Spelt und Jörg Seubolt eintreten.

Sieg. S. CONV...............IN FROWENTAL. S. STIIACHI. DE KVDENHEIM (zeigt den 
Stierkopf).

156.
1545. Febr. 23.

Anna v. Kottenheim, Verwalterin des Klosters Frauenthal, und ihr Konvent verkaufen 
aus dem Frauenthaler Wald 2 Morgen „haubiges" Brennholz um 250 fl. an Sigmund Truchseß v. 



88 Bossert

Baldersheim , der darin jedes Jahr auf seine Kosten seinen Bedarf an Brennholz hauen kann. 
— Sieg. Sigmund v. Baldersheim und der Konvent (das alte Konventsiegel wie oben) Dat. 1545. 
Montag nach Cathedra Petri. Beide Siegel erhalten, aber in der Mitte zerschnitten.

157.
1547. Juli 27.

Anna v. Kottenheim entlehnt von Götz Pfister, Keller zu Reigelsberg, 20 fl. Dat. Mitt­
woch nach S. Jakobi 27. Heumonats.

158.
Bericht an die Regierung in Onolzbach 1547. Okt. 2.

Anna v. Kottenheim, des Klosters Verwalterin, ist Mittags 3 ühr gestorben. Nur eine 
Klosterfrau ist noch vorhanden, welche die Schlüssel zu sich nehmen kann, aber sie ist krank. 
Sonntag nach Michaelis.

159.
1547. Oktober 12.

Befehl an die Räthe zu Onolzbach, wegen der Klöster Frauenthal und Mönchsaurach 
einen Tag anzusetzen. Mittwoch nach S. Dionysii.

160.
1547. Nov. 30.

Bischof Melchior von Würzburg will die Verwaltung des Klosters Frauenthal in die 
Hand nehmen, nachdem die 3 letzten Klosterfrauen Apollonia Büchelberger, Anna v. Kottenheim 
und Agnes Haberkorn in einem Vierteljahr mit Tod abgegangen sind. S. Andreas.

161.
1547. Dez. 7.

Im Streit der Dorfmeister zu Freitenbach mit Hans Moller, Schäfer zu Creglingen, wird 
zu Onolzbach entschieden, daß der Schäfer kein Hut- und Triebrecht auf dem Gereut hat. Mitt­
woch nach Nicolai.

162.
1548. Jan. 12.

Rechnung des Dr. Reichard Haug und des Apothekers Heinrich Neusser zu Rothenburg 
für Krankenpflege der Agnes Haberkorn (15 fl. und 15 fl. 6 kr. 1 .9). Der Meister zu Frauen­
thal, Wilhelm Schmid, bezeugt, daß die Priorin den Arzt aus Rothenburg habe kommen lassen, 
die Büchelbergerin und Haberkornin feien zur Pflege nach Rothenburg geführt worden. Don­
nerstag nach 3 Könige.

163.
1548. Jan. 24.

Amtmann, Pfarrer und Kastner zu Creglingen zeigen an, daß der Pfarrer zu Frauenthal 
lieh nicht nach der brandenburgischen Kirchenordnung halten. 1548. Dienst, nach Fabian und 
Sebaftiani.

164.
1548. Jan. 31.

Amtmann Hans Lochinger, Colomann Gresser, Pfarrer, und Martin Knoll, Kastner, sämtlich 
in Creglingen, klagen, der Meister zu Frauenthal könne dem Pfarrer dort nicht genug zu essen 
und zu trinken geben, obwohl er 2 Maß Weins täglich bekomme, er schimpfe auf die Prädi­
kanten und Pfarrer und sage, es stehen jetzund Schneider, Schuster und dergleichen als Priester 
und Prediger aus und predigen, ohne Gottes Wort zu verstehen. Die Feiertage halte er, wie 
sie die Verwalterin gehalten. Daß er dem Abt v. Heilsbronn treulos oder wider die branden­
burgische Kirchenordnung handle, können sie nicht sagen. Dienstag nach Conversio Pauli (31. 
Januar).

165.
1548. März 18.

Eucharius Seesried, Stadtschreiber zu Onolzbach, nimmt in Gegenwart Heinrichs v. 
Musenlohe, markgräflichen Raths, und des Amtmanns Hans Lochinger ein Inventar auf. Genannt 
werden die Abteistube, ein Stüblein vor derselben, daneben eine Kammer, darin ein Schächtelein 
mit Briefen und 6 gemalte Täfelein, eine Kammer neben der Abteistube mit einer Truhe, darin 
alte Bücher. Oben in der Abtei: die Kammer der Köchin und 4 Kammern, ein Keller unter der 
Abtei, ein weiterer großer Keller, Küche, Speisekammer, Apfelkeller; das neue Haus, Badhaus 
genannt, Gasthaus, Kirche mit zerbrochenem Chor, Hühnerhaus, Kaiserhaus, Kornhaus, Thorstube, 
Pfisterei. Auf dem Berg: ein Klosterhof mit 22 Melkkühen, 4 Ochsen, 44 Schafen, 20 Acker-
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pferden, 8 Wagenpferden, 1 Reitpferd, 2 Pferde im Ölstall, 4 Füllen. Schmitte, Knechtsküche, 
Wagenstall, ein unterer und oberer, Pfarrhaus mit 1 Stube und 2 Kammern. Der Lohrhof hat 
Kuhstall, Stube, Küche, Stadel, 20 Melkkühe, 5 Geltkühe samt Farren, 15 Ackerpserde, 16 Gänse, 
4 Enten, 50 Hühner, Koppen und Hahnen. An Baarschast fanden sich 21 Thaler 9 fl. Schulden: 
400 fl. in Ochsenfurt, 400 Jörg Gressers Erben, 120 fl. Sigmund, Truchseß von Baldersheim zu 
Auwe, 150 fl. Spelts Erben zu Rothenburg, 150 fl. Muttererbe der Anna Büchelberger, welche 
Wilhelm v. Kottenheim, ihres Bruders Sohn (?), davon 100 11. vermacht, 40 fl. den Herren von 
Zell 1), 21 und 50 fl. Wilh. v. Brauneck, 40 fl. etlichen Kindern zu Equarhofen, 14*/2 fl. und 10 fl. 
dem Gotteshaus daselbst. 1548. Sonnt. Judica 18. März.

') Kloster Oberzell.
166.

1548 wird ein Verwalter für das Kloster bestellt.

167.
1548. Mai 25.

Die Räte zu Onolzbach schreiben an Bischof Melchior v. Würzburg, dem Kloster 
Frauenthal, das tief verschuldet sei, werden seine Einkünfte in Ochsenfurt vorenthalten. Freitag 
nach Pfingsten.

168.
1548. August 12.

Bischof Melchior will Barbara von Hirschaid , Klosterfrau zu Himmelthal, welche auch 
im Kloster Frauenthal gewesen und des Konvents Kind fei, zur Äbtiin in Frauenthal machen. 
1548. Sonntag nach Laurentii 12. August.

169.
1548. Dez. 3.

Der Verwalter des Klosters Heinrich Winkler berichtet, Agnes v. Biberern, Äbtissin 
des Klosters Frauenthal, habe einen Vertrag mit den Vorfahren Michael Genders zu Freitenbach 
gemacht. Michael Geuder will eine Scheidung zwischen feinen Äckern und Wiesen machen und 
dabei von des Klosters Holz erlangen. Montag nach Andreas.

170.
1548. Dez. 6.

Christoph Drechsel, Pfarrer zu Frauenthal, schwört, dem Markgrafen Georg als evang. 
Pfarrer zu dienen und ihn für seinen Schirmherrn zu achten.

171.
1549. März 12.

Eid Christoph Piners, Pfarrers zu Frauenthal.

172,
1549. Sonntag nach Ägidii Sept. 8. 

Würzburgifche Reiter kommen ins Quartier und reiten am Montag weiter.

173.
1550.

Sigmund, Truchseß v. Baldersheim, will des Klosters Hintersassen zu Öllingen besteuern; 
Seb. Haberkorn zu Zellingen beansprucht 2 Truchen, welche feine Schwester Agnes hinterlassen.

174.
1550.

Das Roßhaus im Kloster und das Wohnhaus im Lohrhof sind baufällig.

175.
1553.

Würzburgifches Kriegsvolk hat etliche Ackerpferde weggenommen.

176.
1554.

Das braunschweigische Kriegsvolk hat 3 Truchen im Kloster ausgeraubt, das Pfarrhaus 
geplündert und verwüstet. (Inventar von 1569.)



90 Immendörfer

177.
1555.

Eustachius v. Kottenheim hat noch Kirchenkleinodien des Klosters Frauenthal: 6 Kelche, 
1 kleines Kelchlein, 1 Monstranz aus Silber, eine kleine silberne Monstranz mit S. Philipps 
Finger, 2 silberne Meßkännlein, eine silberne Büchse in einem roten Beutel, eine Patene, auf die 
er einen Anspruch zu haben glaubt, da Apollonia Büchelberger seinem Sohn sei. 100 fl. und seine 
Schwester Anna ihm ein Füllen vermacht habe.

178.
a. incerti.

Kl. Frauenthal kommt mit Mönchsaurach an Brandenburg-Bayreuth.

179.
1578. Montag nach Petri und Pauli. Juni 30.

Balthasar Rupprecht, Pf. zu Awe, und Georg Hermann, Pfarrer zu Röttingen, als Pro­
kuratoren der Brüderschaft U. L. F. zu Auwe, verkaufen den Hof zu Steinach unter Brauneck um 
122 fl. an den Markgrafen Georg Friedrich.

180.
1580. Aug. 27.

Verhandlung und Schiedsgerichtsspruch zwischen Brandenburg und Erasmus Neuftetter, 
Domherr, wegen des Zehntknechts des Kl. Frauenthal zu Wolkshaufen, wo Stift Haug die Vogtei 
hat. (Kreisarch. Würzburg.)

181.
1617. Nov. 10.

Martin Wagner, Verwalter, Joh. Örtter, Gegenfehreiber, entlehnen 1500 fl. von den 
unterländischen Gefällen zum Wiederaufbau der am 31. Oktober abgebrannten Zehntscheuer zu 
Wolkshaufen.

182.
1635. Dez. 12.

Franz von Hatzfeld, Bischof von Würzburg, entbindet Verwalter und Unterthanen des 
Klosters von der dem Hochstift geleisteten Pflicht und befiehlt ihnen, dem Markgrafen gehorsam 
zu sein. (Kreisarch. Würzburg.)

183.
1638.

Feldmarschall G. v. Hatzfeld will von Brandenburg 9 oder 10 Unterthanen des Klosters 
Frauenthal zu Waldmannshofen eintauschen.

181.
1700. Dez. 4. / 1701. Jan. 3.

Markgraf Chriftian Ernst v. Brandenburg-Bayreuth verkauft das Klosteramt Frauenthal 
samt dem Amtlein Equarhofen, feinen Anteil am Guldenzoll und 10 Fuder Weingült zu Kitzingen 
an Bischof Johann Philipp von Würzburg auf Wiederlösung um 187,420 fl. 45 kr.

In einem besonderen Artikel versprechen die Markgrafen Christian Ernst und Georg 
Wilhelm, das Recht der Wiederlösung von Frauenthal etc. an niemand abzutreten. (Kreisarch. 
Würzburg).

185.
1753. 19. Juni.

Ein Markungsstreit zwischen Niedersteinach und Frauenthal wird geschlichtet. Das 
Kloster hatte eine Wiese, die Römerin genannt.

Ortschronik von Oberfontheim.
Von Pfarrer Immendörfer in Obersontheim.

Orientierende Einleitung.
Obersontheim, Pfarrdorf und Marktflecken, Oberamts und Dekanats Gaildorf, liegt 372 m 

über dem Meere in dem anmutigen Thale der Bühler, welche bei Adelmannsfelden entspringt und 
nach 8—10 stündigem Lauf oberhalb Geislingen in den Kocher fällt. Das Dorf ist etwa in der 
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Mitte des Flußlaufes, bevor das Flüßchen die Keuperhöhen zwischen Hall und Crailsheim durch­
bricht, auf beiden Ufern, zum größeren Teil am linken, sanft ansteigenden Thalabhang lieblich 
hingelagert, ohne daß das Schloß besonders imposant hervorträte. Die Entfernung von Gaildorf 
beträgt 12, die von Hall 15, die von Crailsheim 18 km. Mit diesen drei Städten, sowie auch mit 
dem 24 km entfernten Ellwangen ist der Ort durch gute Straßen verbunden. Die nach Gaildorf 
führt durch das etwas höher gelegene Fifchachthal mit feinen Hängen und über den Rücken der 
Limpurger Berge in westsüdwestlicher Richtung. Zwischen dem Bühler- und Jagstthal erhebt 
sich die Gründelhardter Höhe, welche von der Straße nach Crailsheim, der sogenannten Kron­
prinzenstraße, überschritten wird.

Das Bühlerthai ist an der Stelle, wo Obersontheim liegt, in den Muschelkalk eingeschnitten, 
mit welchem die Kalkmergel und Schieferthonbänke der Lettenkohle so innig verbunden sind, 
daß man kaum die Grenze zwischen beiden feststellen kann.

Die politische Lokalgemeinde zählt 1244 Seelen, darunter 48 Katholiken. In die Pfarrei 
gehört aber auch das Filial Markertshofen, Gemeinde Gründelhardt, OA. Crailsheim, welches, an 
der Straße nach der letztgenannten Stadt liegend, 3 km vom Mutterort entfernt ist. Dasselbe hat 
223 evangelische Einwohner. Nach Obersontheim sind ferner noch eingepfarrt die Evangelischen 
der katholischen Orte Bühlerthann, Fronroth, der Vetterhöfe und von Schloß Thannenburg, nach 
neuester Zählung 59, so daß die ganze Parochie nach gegenwärtigem Stande 1478 Seelen 
umfaßt.

Die Bevölkerung ist nach Abstammung, Sitte und Charakter, entsprechend der Lage 
des Orts zum fränkischen Volksstamm zu rechnen. Zwar bringt die Nähe der Stammesgrenze, 
welche von Jagstzell über Hohenberg, Geifertshofen, Sulzbach und Fichtenberg, also in einer 
Entfernung von kaum 1—2 Stunden sich hinzieht, eine starke Mischung des Blutes und beträcht­
liche Influenz des schwäbischen Stammcharakters mit sich, welcher in der Oberamtsstadt schon 
der herrschende ist. Aber dieser Einfluß wird von dem andern weit überwogen, welchen das 
trotz seines Namens echt fränkische, mit seinem Bezirk bis hart an Obersontheim reichende 
Schwäbisch Hall ausübt, wohin unsere Gemeinde mit ihrem Verkehr entschieden gravitiert, zumal 
da der nächste Bahnhof, Sulzdorf, 8 km entfernt, an der Linie Hall-Crailsheim liegt und den 
Verkehr mit ersterem bedeutend erleichtert.

Ehe wir unsere Einleitung schließen, sei noch ein Wort über die Etymologie des Orts­
namens Sontheim gestattet. Die Endung „heim“ weist auf einen Personennamen hin (?), häufig 
auf den Eigennamen einer bestimmten Person. Es springt in die Augen, daß die älteste Form 
des Namens „Suntheim" mit Sundo zufammenhängt, das ein altdeutscher Mannsnamen ist und 
sich öfters findet. Seine Appellativbedeutuug ist „der Mann des Südens“.').

Geschichte von Obersontheim.

Erster Zeitraum.

Von den ältesten Zeiten bis zu der Reformation 500 bis 1553.
Der Landstrich, in welchem Obersontheim liegt, war in den ersten Jahrhunderten nach 

Christus von den Alemannen besetzt, welche sich auch gegen die Römer zu behaupten wußten. 
Sie breiteten sich vom Bodensee und der Donau bis gegen den Main und Rhein hin aus. In der 
sogenannten Schlacht bei Zülpich 496, welche aber ohne Zweifel nicht am Unter-, sondern am 
Mittelrhein und erst anfangs des 6. Jahrhunderts geschlagen wurde, sind die Alemannen von den 
salischen Franken unter König Chlodwig vom Rhein und Main hinweg und in die Wohnsitze zu­
rückgedrängt worden, in welchen sie die ganze Folgezeit hindurch verblieben. Die nördliche 
Hälfte ihres Gebiets wurde von den Franken eingenommen, welche ihre südlichen Nachbarn von 
da an in ihren Wohnsitzen beließen, aber sie 536 vollständig unterwarfen und ihr Gebiet für 
immer dem Frankenreiche einverlejbten. Damals bildete sich also jene Grenzlinie zwischen den 
Alemannen oder Schwaben und den Franken, welche wir, soweit sie unsere Gegend anbelangt, 
in der Einleitung gezeichnet haben.

Als das Frankenreich in Gaue eingeteilt wurde, denen Grafen als Beamte vorstanden, 
fiel das mittlere Bühlerthai dem Mulachgau zu, der seinen Namen natürlich nicht, wie noch 
Prescher und die Pfarrbeschreibung auf Grund von Wibels hohenlohifcher Kirchen- und Refor­
mationsgeschichte (I, 126 Note a) naiv annehmen, von den zahlreichen Mühlen im Bezirk, sondern

') Wahrscheinlicher ist, daß Suntheim direkt, ohne Vermittlung eines Personennamens, 
auf Sund = Süden zurückgeht. Die Red.
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von dem Jagftzufluß Mulach bei Crailsheim hat. Derselbe erstreckte sich nördlich bis zum Jagst- 
gau (etwa Oberamt Gerabronn) westlich bis zum Kocher-, südlich bis zum Riesgau (mit Ell­
wangen) und östlich über das Jagstthal hinüber gegen die jetzige wirttembergifch-bayrifche 
Grenze hin. Das Grafenamt scheint sich nicht bei einem bestimmten Geschlechte vererbt 
zu haben.

Die erste diplomatisch durchaus zuverlässige Urkunde, welche zwar nicht Obersontheim 
selbst, aber doch einen ganz nahen Punkt in bedeutsamer Weise erwähnt, ist der Schenkungs­
brief, durch welchen Karlmann (741—747) die basiiica in honore St. Martini infra eastrum 
Stocheimaroburch (W. U.B. I, 190) dem neugegründeten Bistum Würzburg verleiht (csr. Stälin 
I, 367). Aus dieser Urkunde geht hervor 1. daß um 743 am Fuße der Stochheimerburg, welche 
unstreitig mit Stöckenburg identisch ist, eine Basilika, d. h. eine große Kirche, stand, 2. daß die­
selbe dem h. Martinus geweiht war, 3. daß auf der Stöckenburg selbst ein eastrum, ein festes 
Schloß, stand. Es fragt sich nun, wer beides gebaut hat und wann? Der Kirchenheilige Mar­
tinus weift auf fränkischen Ursprung. Ist die schon längst bestehende Kirche erst damals zum 
Bistum Würzburg geschlagen worden, so ist die Gründung derselben und damit die erste Missio­
nierung der Gegend nicht von dort, nicht von Kilian und seinen Genossen ausgegangen. Weder 
er noch andere hervorragende Missionare haben in unserer Gegend gewirkt. Es ist anzunehmen, 
daß das Christentum mit den Eroberern von Westen her, aus dem Frankenreiche kam. Darum 
sehen wir auch beides miteinander verbunden, die Burg auf dem Berge und die Kirche an 
seinem Fuße.

Wann ist nun wohl diese fränkische Niederlassung gegründet worden? Nach Boßert 
kann es nur zwischen 506 und 536 geschehen sein; nicht vor der Schlacht bei Zülpich, welche 
erst den Franken den Weg in die Urwälder Alemanniens bahnen mußte; aber auch nicht nach 
536; denn da in diesem Jahre ganz Alemannien von den Franken unterworfen wurde, wäre eine 
Feste mitten drin ohne Sinn und Zweck gewesen, während sie vor 536 zur Sicherung der Grenze 
diente. (Zur Niederhaltung der unterworfenen Alemannen wäre das eastrum Stocheimerburg 
zu unbedeutend und der Platz schlecht gewählt gewesen.) Demnach wird die Gründung von 
Burg und Kirche zwischen 506 und 536 fallen. Letztere war zur Missionskirche bestimmt und 
es ist außer Zweifel, daß die Missionierung unserer Gegend von dort ausging. An Ellwangen, 
das von der Mitte des 8. Jahrhunderts an auch schon ein Sitz christlicher Kultur war, ist in 
dieser Beziehung nicht zu denken. Mit Ellwangen wären auch alle seine Dependentien dem Bis­
tum Augsburg zugefallen, dem es von jeher angehörte.

Damit wäre denn der Rahmen gezogen, in welchen die Ortsgefchichte von Obersontheim 
einzuzeichnen ist. Die Annahme ist berechtigt, daß von der Stöckenburg aus fränkische Mönche 
oder Weltgeistliche missionierend in die Urwälder des noch spärlich bevölkerten oberen Bühler- 
thales eindrangen und daselbst als erste Station oder Niederlassung Bühlerthann gründeten, welches 
später als Pfarrei des Landkapitels Hall Jahrhunderte lang würzburgifch war und in den ältesten 
Zeiten Mater von Ober- und Untersontheim gewesen ist. Da käme es denn hocherwünscht, wenn 
„Suntheim" gleich an der Schwelle des 2. Jahrtausends der christlichen Zeitrechnung urkundlich 
erwähnt würde, wie man bisher nach dem Vorgang des älteren Stälin, dieses Altmeisters würt- 
tembergifcher Geschichtsforschung, angenommen hat. In diesem Fall könnte man ja hübsch sagen, 
Obersontheim gehe mit der Jahreszahl, nicht der Zehner, sondern der Hunderter.

Die Sache verhält sich folgendermaßen. Im Jahr 1002 am 1. Juli stellt Kaiser Hein­
rich II. auf der Reise von Worms nach Bamberg zu „Suntheime" eine Urkunde aus, deren In­
halt für unsere Untersuchung ohne weiteren Belang ist. Wir fragen: was ist das für ein Sunt- 
heim? wo ist dieser Ort zu suchen? Stälin in feiner Württ. Geschichte I, 469 entschied sich 
für unser Bühler-Sontheim. Und weil feinen Annahmen von den württembergifchen Geschichts­
forschern fast unbedingte Glaubwürdigkeit beigemessen wurde, hat die Oberamtsbeschreibung von 
Gaildorf S. 198 und Prof. Julius Hartmann in seinem Vortrag über die ältesten Geschicke des 
Bezirks Gaildorf am 11. April 1882 sich an denselben angeschlossen und in dem urkundlich ge­
nannten Suntheim unser Obersontheim gefunden. Bossert dagegen in der neuen kleinen Oberamts­
beschreibung S. 13 thut das nicht mehr. Daß Kaiser Heinrich der Weg von Worms nach Bam­
berg über Bühler-Sontheim führt, ist allerdings nicht sehr wahrscheinlich; der Umweg wäre un­
geheuer und unerklärlich. Dazu soll sich der Kaiser, als er zu Suntheim jene Urkunde vollzieht, 
schon näher bei Bamberg befinden, wie Bossert privatim mitteilte. In Anbetracht dieser Gründe 
muß zugegeben werden, daß hier nicht Bühler-, sondern Mainsontheim gemeint ist. Mit diesem 
Zugeständnis wird nun allerdings die urkundliche Konstatierung Obersontheims um zwei volle 
Jahrhunderte herabgerückt. Erst im 13. Jahrhundert werden öfters Herren von Suntheim er­
wähnt. Dieselben hatten hier ihren Stammsitz und treten im 14. Jahrhundert als hohcnlohische 
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Lehensleute auf. Das Schloß, früher der Sitz dieses rittermäßigen Geschlechts, war, als es zum 
erstenmale genannt wird, schon nicht mehr in ihrem Besitz, sondern in dem der Herren von 
Crailsheim. Das Schloß hatte auch eine Kapelle zum h. Petrus, an welcher ein Kaplan angestellt 
war. Seine Stelle scheint sich im Laufe der Zeit zu einer FrühmeTerftelle für die Gemeinde 
entwickelt zu haben, welche sich durch Ansiedelung der Burgmannen und Dienstleute in der 
Nähe des Schloßes bildete. In dem über synodalis der Würzburger Diözese vom Jahr 1453 ist 
Suntheim mit einer Primissaria aufgeführt. Der Inhaber derselben konnte feine Frühmesse bald 
in einer Kapelle lesen, welche auf dem späteren Marktplatz, da, wo jetzt die Dorflinde steht, 
ausgeführt wurde. Wann, ist nicht mehr zu bestimmen. Eine der Kirchenglocken, welche natür­
lich aus dem Turm der Kapelle in den der neuen Kirche herübergenommen wurden, trägt die 
Jahreszahl 1491. Auch schreibt Superintendent Weiler im vorigen Jahrhundert von einem Do­
tationsbrief aus dem Jahr 1473, es ist aber nicht klar, welche Stelle diese Dotation betrifft, und 
die Vermutung ist begründet, daß 1453 wie die FrühmeTerftelle so auch das Frühmeßkirchlein 
schon bestanden habe.

Im übrigen war Obersontheim Filial von Untersontheim, nachdem sich dieses als selb­
ständige Pfarrei von Bühlerthann abgelöst hatte. Nach diesem weist auch die Wahl des Heiligen, 
welchem das hiesige Frühmeßkirchlein geweiht war, nämlich des h. Cyriakus, dessen Namen früher 
auch die Ortskirche zu Bühlerthann führte, ehe derselbe von dem h. Georg verdrängt wurde. 
Dieser sonst wenig bekannte Heilige ist ohne Zweifel durch die Grafen von Helfenstein, deren 
Schutzpatron er war, zu größerem Ansehen und allgemeinerer Verehrung in der Gegend gelangt. 
Die Helfensteiner hatten nämlich in Bühlerthann, in Markertshofen und an andern Orten der 
Gegend bedeutende Besitzungen.

Im Jahr 1475 verkaufte Georg von Crailsheim zu Schönbronn das Schloß zu Obersont­
heim, wie es feine Eltern besessen, mit 7 Gütern an Schenk Wilhelm von Limpurg, ein Befitz- 
wechsel, der für Obersontheim von den wohlthätigsten, günstigsten Folgen für alle Zeiten gewor­
den ist. War doch hiemit Obersontheim in die Hände eines angesehenen und begüterten Ritter­
geschlechtes geraten, das für fein neues Besitztum etwas thun konnte und auch wirklich zu thun 
entschlossen war. Zunächst kauften die Limpurger möglichst viele Güter hier und in der Um­
gegend zusammen. Bis zum Ende des 16. Jahrhunderts war es ihnen gelungen, sämtliche Güter 
und Rechte in Obersontheim an sich zu bringen. Man muß fast voraussetzen, daß es die Schenken 
von dem Kauf des hiesigen Schlosses an zielbewußt auf die Vorbereitung der Wohnsitzverlegung 
abgesehen hatten, welch letztere sie dann, als die rechte Zeit gekommen und alles gründlich vor­
bereitet war, auf leichte Weise bewerkstelligten.

Vorderhand also blieben sie noch auf der Limpurg bei Hall, waren sich aber der Pflichten, 
welche der neue Besitz ihnen auferlegte, vollbewußt. Dieses beweist uns folgender Vorfall. Im 
Jahr 1515 erstach ein Pfarrer Leonhard Heuser in Untersontheim einen Schneider zu Münkheim 
in Streithändeln. Er wurde zwar in Ketten nach Würzburg vor den Bischof abgeführt, aber 
bald wieder unbestraft freigelassen. Schenk Gottfried von Limpurg, über diese Ungerechtigkeit 
empört, ließ als Schirmvogt von Comburg den Schuldigen festnehmen und auf die Limpurg ab­
führen, um ihn dort zu richten. Allein die Geistlichkeit des Landkapitels Hall trat wie ein 
Mann für ihren Amtsgenossen ein und verhängte eigenmächtig und thatsächlich das Interdikt über 
den Bezirk, indem sämtliche Gottesdienste eingestellt und verweigert wurden. Der edle Schenk 
mußte nachgeben und den Malefikanten loslassen. Sein Eiser für Recht und Gerechtigkeit macht 
ihm alle Ehre und hätte einen bessern Erfolg verdient.

Bei dem Ausbruch des Bauernkrieges 1525 gährte es auch unter den Schenkfchen Bauern 
im Bühler- und im Kocherthale bei Gaildorf, wo auch ein Zweig des Schenkenhauses faß, ge­
waltig. Unter Anführung ihres Kanzlers, des vormaligen Pfarrers Kirschenbeißer von Fricken- 
hosen, dem Pfarrer Held von Bühlerthann zur Seite stand, fiel der Limpurger Haufe in das Würt­
tembergische ein, hauste überall furchtbar mit Sengen und Brennen und ließ seine Wut an den 
Klöstern Murrhardt und Lorch, an der Kaiserburg auf dem Hohenstaufen wie an dem Herzogs­
schloß auf der Teck aus. Da aber das Limpurgfche Ländchen selbst durch diesen Raub- und 
Plünderungszug von Mannschaft entblößt war, fielen die Hällischen in dasselbe ein und schleppten 
große Beute davon. Einen wegen einer Beschädigung zurückgebliebenen, mit Raub beladenen 
Wagen nahmen ihnen die Gaildorfschen Bauern wieder ab und ließen den Hallern höhnisch ver­
melden, sie sollen denselben in Bühlerthann abholen. Dies ließen sich die Reichsstädtischen 
nicht zweimal sagen; sie zogen mit 1500 Mann Fußvolk, 100 Reitern und einigem Geschütz das 
Bühlerthai herauf und jagten die Bauern bei Bühlerthann mit leichter Mühe auseinander, ohne 
der Geschütze zu bedürfen. Nur ein Schuß wurde als Siegessignal abgegeben. Der Pfarrer 
und Chronist Johann Herolt von Reinsberg-Hall geleitete im Auftrag des Haller Rats diesen Zug 
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und half dabei selbst ein Falkonetlein abschießen. Bei dieser Gelegenheit wurde der Verräter 
des Weinsberger Schlosses der Semmelhans gefangen. Herolt. Chronik von Hall S. 87 ff. 95 und 
Widemanns Erzählung des Bauernkriegs in Georgii, Uffenheimifche Nebenstunden pag. 146. Auf 
dem Rückweg nach Hall aber wurde unser Obersontheim durch Plünderung dafür gezüchtigt 
daß sich ein Teil der Einwohner den Aufständischen angeschlossen hatte.

Der Sitz auf der Limpurg wurde den Schenken durch die unaufhörlichen Fehden mit 
der mächtigen Reichsstadt Hall so entleidet, daß Schenk Erasmus sich entschloß, seine Stamm­
burg mit allen Rechten und Gütern an Hall zu verkaufen. Am Mittwoch nach Petri Stuhlfeier 
1541 kam dieser Entschluß zur Ausführung. Der Kaufschilling betrug 45 700 fl. Seine Residenz 
verlegte Erasmus nach Obersontheim, doch nicht in das alte, kleine Schlößlein, welches für das 
ansehnliche Herrengeschlecht der Limpurger zu beschränkt war; dieses ließ er vielmehr einreißen 
und auf der Stelle desselben ein neues Herrenhaus 1541—43 ausführen. Dieses Gebäude ist der 
jetzt noch stehende südöstliche Flügel des Schlo/es gegen den Marktplatz hin, in welchem er 
zeitweise wohnte. Hinsichtlich des Glaubens nahm Erasmus eine schwankende, unentschiedene 
Stellung ein. Im Jahr 1544 trat er nicht wie seine Gaildorfsehen Vettern auf die Seite der 
Reichsstände Augsburgfcher Konfession. Auch ließ er die kirchlichen Zustande in seinem Gebiet 
ganz beim alten. Er that nichts dagegen, daß sein Sohn und präsumtiver Nachfolger Friedrich 
in Böhmen von der Mutter streng katholisch erzogen wurde. Dagegen zeigte er sich auch den 
Evangelischen durchaus nicht abgeneigt. Dem Johannes Brenz soll er, als derselbe 1548 zum 
zweitenmale aus Hall fliehen mußte (nach J. J. Otto, Prediger in Gaildorf, Tugendsteg und Laster­
weg S. 871) auf einem seiner Güter einen Versteck geboten und ihn so vor den spanischen Rei­
tern und der Gefahr des Hungertodes gerettet haben. Diese Nachricht stammt allerdings aus 
einer etwas späten Zeit, 100 Jahre nach dem Erzählten. Doch sagt auch Sleidanus von Brenz: 
admonitus ab amicis in agrum vicinum recedit, was auf das Gebiet von Schenk Erasmus 
trefflich paßt.

Ist auch dessen schwankende Haltung in Sachen der Religion von evangelischem Stand­
punkt aus nicht zu billigen, so brachte sie doch für seine Herrschaft den großen Vorteil, daß sie 
im Schmalkaldischen Krieg von den feindlichen Heeren, welche beide durch das Ländchen zogen, 
als neutrales Gebiet respektiert und geschont wurde. Das Interim nicht anzunehmen, hatte Schenk 
Erasmus keinen Grund, weil er mit feinen Pfarrern und Gemeinden der katholischen Kirche treu 
geblieben war. Dieselben standen unter dem Bischof zu Würzburg; politisch war das ganze 
Limpurger Ländchen dem fränkischen Kreise zugeteilt.

Bei seiner Übersiedelung in das Bühlerthal nahm Schenk Erasmus eine wohlthätige 
Stiftung von Unterlimpurg mit, welche sich bis auf die Gegenwart erhalten hat und segensreich 
wirkt, nämlich das Hospital. Diese Pfründneranstalt für alte, gebrechliche, arbeitsunfähige Leute 
war von Schenk Wilhelm, Dechant des Domstifts Würzburg, 1475 gestiftet worden und besaß in 
Unterlimpurg Haus, Güter und Rechte. Erasmus veräußerte die ersteren und kaufte für den 
Erlös solche in Obersontheim und verwandelte (wie auch seine Nachfolger) die Rechte in Kapi­
talien, aus deren Zinsen die Anstalt hier fortgeführt wurde. Die Verwaltung besorgt der Kirchen­
konvent unter Aufsicht des gemeinschaftlichen Oberamts. Das Recht der Ernennung der gegen­
wärtig 5 Pfründner ruht hälftig auf der Speckfelder, hälftig auf der Sontheimer Linie. Die 
erstere wird gegenwärtig durch den Grafen von Limpurg Rechtem repräsentiert; die Rechte der 
letzteren find auf die Krone Württemberg, auf die Fürsten von Löwenstein-Wertheim und auf 
die Grafen von Pückler-Limpurg übergegangen. Der Jahresertrag aus Gütern beträgt 351 c, 
der aus 44 644 Ji. Kapitalien 1831 J4

Erasmus hat übrigens feinen bleibenden Wohnsitz nicht hier in seinem neuen Schlosse 
zu Obersontheim bis an sein Ende beibehalten; dasselbe wird ihm doch zu abgelegen gewesen 
sein. Der kleine Besitz bot auch dem thätigen Manne zu wenig Beschäftigung; alt war der 1502 
geborene ohnedies noch nicht. So nahm er in der 2. Hälfte, wahrscheinlich gegen Ende der 
40er Jahre die Stelle eines Amtmanns zu Crailsheim unter dem Markgrafen von Brandenburg­
Ansbach an. In die Dienste dieses protestantischen Fürsten wäre er wohl nicht getreten, auch 
nicht in die längst rein protestantische Stadt Crailsheim gezogen, wenn er sich innerlich im Wider­
spruch mit den Evangelischen stehend gewußt und gefühlt hätte. Dort ist er 1553 gestorben und 
in der Schenkenkapelle zu Komburg, wo viele seiner Ahnen ruhen, beigesetzt worden. Aus dieser 
Thatsache dürfen keineswegs Schlüsse auf katholische Gesinnung des Mannes gezogen werden. 
Man war damals in Stiftern und Klöstern, besonders in Komburg, sehr liberal. Auch der pro­
testantische Götz von Berlichingen ist in Kloster Schönthal beigesetzt worden, dem doch seine 
Bauern so übel mitgespielt hatten. Die Mönche nahmen dafür, wir würden modern sagen „als 
Sportel“, das schönste Pferd aus seinem Stall.
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Zweiter Zeitraum.
Reformation und erste Blütezeit unter Schenk Friedrich VII. 1553 —1596.

Später als in den meisten Ländern Deutschlands, später als in Württemberg, den schwä­
bischen und fränkischen Reichsstädten, später als in der nächsten Nachbarschaft, der übrigen 
Grafschaft Limpurg, ist es in Limpurg - Obersontheim zur Reformation gekommen. Erasmus 
nahm zwar eine den Evangelischen freundliche Haltung ein, ja er soll bei seinem Ende 
im Begriff gewesen sein, die Reformation einzuführen , aber der Tod hinderte die Vollziehung. 
Johannes Spindler (Superintendent 1634—92) berichtet von ihm in dem ältesten Kirchenbuche: 
„Gemeldeter Herr Schenk Erasmi und seines Herrn Sohns Schenk Friedrichs reiner evangelischer 
Religion gibt Zeugnis dasjenige Kirchenbuch (oder Kirchenordnung, späterer Zusatz von anderer 
Hand), welches erstlich Vater Erasmus begreifen lassen und nach seinem sei. Tod der Herr Sohn 
Friedrich konfirmiert hat, unter dem Titel „Information oder Unterricht, was sich irtlicher Pfarrer 
oder Kirchendiener in des wohlgeborenen Herrn Herrn Friedrich zu Limpurgen, des h. römischen 
Reichs Erbschenk und SemperfreiHerrfchaft gegen seinem Pfarrvolk in allerlei Ämtern und 
Kirchenhandlungen solle halten.“ Solch Buch ist nicht gedruckt, sondern nur geschrieben und in 
dem Pfarrhof (dato) unter meinen M. Joh. Spindlers ungebundenen Scriptis zu befinden.“

Zu unserem großen Bedauern ist dieses Schriftstück spurlos verschwunden und wir 
wissen von seinem Inhalt nur, Was wir soeben aus Spindlers Feder vernommen haben, d. h. daß 
Erasmus im Sinne hatte, reformierend vorzugehen, durch feinen Tod aber daran verhindert wurde. 
Ob er der evangelischen Sache nicht nur gewogen war, sondern auch, wie Spindler mit Berufung 
„auf vortreffliche Dokumente“ wissen will, vor feinem Ende sich zu der evangelischen Religion 
bekannt habe, lassen wir dahingestellt. Jedenfalls hat er seine Gesinnung nicht mehr durch kirch­
liche Neuordnung nach evangelischem Geiste in seinem Territorium bethätigt, mögen ihn nun 
äußere Rücksichten aufgehalten oder das Interim im Gewissen gebunden haben.

Als daher fein Sohn Friedrich VII., 17 Jahre alt, 1553 die Regierung übernahm, fand 
er die kirchlichen Verhältnisse noch ganz im alten Zustande. Die Dinge schienen sich auch nicht 
dazu anzulassen, als ob er bald erneuernd eingreifen werde. Er war von feiner Mutter, einer 
geborenen v. Lodron, katholisch erzogen worden und hatte sich mit ihr längere Zeit in Böhmen 
bei ihrem Bruder, dem Grafen Lodron, Stallmeister des Königs Ferdinand, aufgehalten. Doch 
war er auch noch zu seinem Vater nach Crailsheim gekommen und hatte in dieser längst evan­
gelischen Stadt Lehre und Gottesdienst der evangelischen Kirche kennen und schätzen gelernt. 
Majorenn geworden, verließ er, wie Johann Spindler weiter erzählt, das Papsttum und bekannte 
sich mit Mund und Herzen zu der augsburgifchen Konfession.

Mit der äußeren kirchlichen Neuorganisation aber scheint es nicht so schnell gegangen 
zu fein. Friedrich war noch sehr jung; die politische Constellation nach der Schwenkung des 
Herzogs Moritz von Sachsen der Reformation zwar günstig; aber erst der Augsburger Religions­
friede von 1555 gab den Reichsständen das jus reformandi. So blieben die Zustände in Ober­
sontheim unangetastet bis 1561. Seit 1550 hießen die hiesigen Frühmesser Pfarrer oder Pa­
stores. Ob sie hiemit mehr Parochialrechte erhalten haben als zuvor, bleibt aber zweifelhaft. 
Wie beschränkt die Rechte der Frühmesser waren, zeigt Bossert in seiner Einleitung zu den Ur­
pfarreien Württembergs (Blätter für württ. Kirchengeschichte 1883 Nr. 1 S. 2 ff.). Das dort 
ausgeführte Beispiel von Langenburg, Billingsbach und Bächlingen scheint für die Verhältnisse 
von Obersontheim, Untersontheim und Bühlerthann höchst zutreffend und instruktiv. Die Mutter­
gemeinden wehrten sich für ihre Parochialrechte bis aufs Blut und wollten den Frühmessern, 
Kaplanen und wie diese Filialgeistlichen sonst hießen, gar nichts lassen; meistens hatten diese und 
so wohl auch der hiesige nicht einmal das Recht, ihre Frühmesse alle Tage zu lesen, sondern 
nur an 2—4 Tagen der Woche. Wie zäh man in dem hällifchen Untersontheim an seinen Rechten 
fefthielt, wird sich später zeigen.

Als Erasmus 1553 vom Tod überrascht und der junge Friedrich zur Regierung berufen 
wurde, war Sixtus Maier hier Pfarrer. Derselbe hat nach Spindler die oben beschriebene, von 
Schenk Friedrich eingeführte Information unterschrieben, durch welche ein Übergang aus den 
alten zu neuen Zuständen angebahnt wurde. Außer ihm wurde diese Kirchenordnung von den 
Pfarrern zu Bühlerzell, Geifertshofen, Mittel- und Oberfischach und Michelbach unterzeichnet. 
Mit diesen Orten war der Umfang der Schenk Limpurgschen Herrschaft Obersontheim damals 
erschöpft. Eine Zeit lang erstreckte sie sich auch über Adelmannsfelden; wie Bühlerzell wegfiel, 
werden wir bald vernehmen. Die Zeit jener Vorgänge läßt sich nicht genauer bestimmen. Spindler 
bemerkt ausdrücklich, weder die Information selbst noch die Unterschriften haben ein Datum 



96 Immendörfer

gehabt. Auf Sixtus Maier folgte im Pfarramt (unbestimmt wann) Georg Rappold, welcher das­
selbe jedenfalls nur kurz bekleidete, denn er starb 1559.

Nach Rappolds Tod hat Schenk Friedrich (abermals nach Spindler auf Grund eines 
alten nun längst verloren gegangenen Briefes) dem Inhaber der Propstei Ellwangen (welcher 
Bühlerthann mit Filialienzu gefallen war), „Ottoni, Kardinal und Bischof zu Augsburg“, einen Geist­
lichen in Gaildorf für die hiesige Pfarrstelle vorgeschlagen. Derselbe wurde aber nicht acceptiert 
und nominiert. Die Pfarrei blieb gegen 2 Jahre vakant, bis Schenk Friedrich 1561 einseitig und 
eigenmächtig, ohne sich mit der Propstei Ellwangen zu einigen, Johann Kinderer, Pädianus ge­
nannt, aus Rötau in Sachsen gebürtig, derzeit Conrektor zu Hall, zum Pfarrer dahier ernannte. 
Es war im Werk, die in Friedrichs Territorium befindliche Gemeinde Bühlerzell, in welcher mit Über­
leitung zur evangelischen Kirche auch schon begonnen worden war, gegen den vollständig freien 
Kirchensatz in Obersontheim auszuwechseln; aber der Prozeß war noch lange nicht entschieden. 
Dem Schenken, der vor allem in seiner Residenz freie Hand bekommen wollte, wurde das Warten 
auf eine definitive Vereinbarung mit Ellwangen zu lange und er ernannte seinen Hofprediger allein. 
In Pädianus hat er den rechten Mann zur Reformierung der Gemeinde gefunden. Als Mittel und 
Wege standen ihm, abgesehen von der Änderung der Gottesdienste in evangelischem Sinn und Ord­
nung, die Einwirkung durch das Wort der Predigt und der entschiedene Wille der Herrschaft zu 
Gebot. Beides hat auch hier wie sonst fast überall vollständig genügt. Bestand auch im Lim- 
purger Ländchen so gut wie keine Lokalleibeigenschaft, so konnten doch die Unterthanen 
Friedrichs schon vermöge der niederen Stufe ihres religiösen Denkens keinen nachhaltigen Wider­
stand gegen die Intentionen ihres Landesherrn und feines Geistlichen leisten, wenn wir auch bei 
der geistigen Stumpfheit der Leute wenig Verlangen nach dem reinen Wort Gottes voraussetzen 
dürfen.

Der Streit um die Kollatur der Pfarrstelle zu Obersontheim zog sich bis 1578 hin und 
wurde endlich durch den angedeuteten Kompromiß entschieden, in welchem Friedrich auf alle 
seine Rechte in Bühlerzell verzichtete und dieselben an die Propstei Ellwangen abtrat, wogegen 
ihm diese sämtliche Befugnisse, die Pfarrstelle Obersontheim betreffend, überließ. Dieser Vergleich 
mag dem Schenken recht sauer angekommen sein; denn er wußte wohl, daß die einstweilen fast 
ganz evangelisch gewordene Gemeinde Bühlerzell in den Schoß der katholischen Kirche zurück­
geführt werden werde. Er ließ, wie Fröfchel in der Limpurgschen Chronik erzählt, drei ganzer Jahre 
seine Unterthanen zu Bühlerzell zusammen fordern und ihnen verständlich fürhalten, worauf es 
mit dem Auswechsel stehe und daß die Religion möchte zu Zell verändert werden, deswegen die 
Unterthanen zu Beständigkeit in einmal erkannter und bekannter Wahrheit augsburgscher Kon­
fession ermahnt und den Fürschlag gethan, daß sie ihre Güter und Höfe daselbst zu Zell mit 
guter Gelegenheit vertauschen und sich wiederum unter Ihre Gnaden in der Herrschaft einlassen 
sollen; wie wenig aber solche Vermahnung bei dem gemeinen Pöbel gefruchtet, sondern sie um 
einer geringen Ungelegenheit und zeitlichen Verlusts wegen ihre Seligkeit in höchste Gefahr ge­
setzt, das wissen diejenigen am besten, so damahlen in Diensten und bei der Handlung gewesen. 
So weit Fröfchel. Friedrich wird seine Leute zu gut gekannt haben, um sieh einen großen Er­
folg von seiner Ermahnung zu versprechen. Die Bühlerthaler waren keine Zillerthaler. In kurzer 
Zeit waren wieder alle katholisch.

Aber in Obersontheim, seiner Residenz, hatte nun Friedrich Freiheit und die unbeschränkte 
Gewalt über die Pfarrstelle. Der Eifer, die Eile, mit der er nun an die Herstellung der zu einem 
geordneten selbständigen Kirchensystem erforderlichen Gebäude ging, bezeugt uns die Sehnsucht, 
mit welcher er diesen Zeitpunkt erwartet hatte. Gleich 1579 baute er ein Pfarrhaus an der 
Stelle der alten Frühmesserwohnung, welche, ohne Zweifel eng und baufällig, für Pädianus und 
feine Familie längst zu beschränkt war.

Nach einer Pause von 5—6 Jahren, welche zur finanziellen Erholung der Gemeinde und 
zur Vorbereitung auf das bevorstehende größere Werk unentbehrlich waren, schritt Friedrich 
weiter zum Kirchenbau. Pädianus predigte noch immer in der kleinen Frühmeßkapelle zum 
h. Cyriakus auf dem Marktplatz, welche der aufblühenden, rasch zunehmenden Gemeinde keinen 
genügenden Raum bot. Mit dem damals schon eingepfarrten Filial Markertshofen mag die Ge­
meinde immerhin 500—600 Seelen gezählt haben. Um dem kirchlichen Bedürfnis zu genügen, 
„zu Gottes Ehre und Fortpflanzung seines Wortes“, wie er selbst schreibt, aber gewiß auch 
um seiner Residenz ein würdiges, städtisches Aussehen zu geben, hat Schenk Friedrich die 
große, stattliche, weit über das Bedürfnis der damaligen Gemeinde geräumige Kirche gebaut, 
die wir jetzt noch haben und benützen. Damit soll aber nicht gesagt sein, daß er die Bau­
kosten aus eigenen Mitteln bestritten hätte. Ohne Zweifel hat die Herrschaft nichts als den Bau­
platz, Bauholz und die Steine dazu gegeben, den Baumeister berufen und angestellt, dessen Namen
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leider nicht zu eruieren war. Ersteres erklärt sich als selbstverständlich daraus, daß der Wald 
wie der Grund und Boden wenigstens größtenteils herrschaftliches Eigentum war. Die Gemeinde 
mußte Hand- und Spannfrohnen leisten und die übrigen Orte des Gebiets durch ihre Stiftungs­
pflegen bedeutende Summen beischießen, z. B. Mittelfischach 1300 fl., Geifertshofen gegen 400 fl. 
Auf welchen Rechtstiteln diese Verpflichtungen beruhten, ist nicht bekannt. Jedenfalls haben sie 
dem Bauherrn seine Ausgabe ungemein erleichtert und es ihm möglich gemacht, dieselbe un­
glaublich schnell zu vollenden. Friedrich hat im April 1585 eigenhändig den Grundstein gelegt 
und außer dem Stiftungsbrief zwei Flaschen Wein einmauern lassen. Schon im September 1586 
wurde der Bau vollendet, aber schriftlicher Tradition gemäß erst am Sonntag vor Mariä Licht­
meß 1587 eingeweiht.

Die Kirche ist im Stil der deutschen Renaissance einfachster Form gehalten, die großen 
Fensteröffnungen des Schiffs wie das des Chors haben schönes, spätgotisches Maßwerk, der 
im Viereck schließende Chor ein gotisches Gewölbe. Die Thüren, je eine an der Nord-, 
West- und Südseite, find ganz gleich, klein und unansehnlich, was sich von außen neben den 
großen Fenstern um so unschöner bemerklich macht; sie enden im Spitzbogen und sind an den 
Steinpfosten mit wenigen, ärmlichen Rundstäben verziert1). Die neben der Thüre auf der Südseite 
zeigen einige Vertiefungen von der Art, welche man Rillen zu nennen pflegt. Der sehr niedrige 
Turm erhebt sich im Osten über dem Chor und geht in gleicher Höhe mit dem spitzwinkeligen 
Kirchendach durch Abschrägung der Ecken aus dem Viereck in das Achteck über, um dann 
gleich nach kurzer Erhebung mit einem niedern Kuppeldache zu schließen. Auch die Turm­
öffnungen sind spitzbogig und mit gotischem Maßwerk versehen. Das Innere der Kirche ist 8 m 
hoch, das Schiff 19 m lang und 11 m breit. Der Chor ist seit unbestimmter Zeit durch eine ihn 
gegen das Schiff hin abschließende Empore entstellt. Aus der Westseite ist die Orgelempore, 
welche sich rechts und links fortfetzt. Gegen Westen hat die Kirche das Eigentümliche, daß 
die Sitze dem Terrain entsprechend ansteigen. Der jedenfalls jüngere Altar ist im Zopfstil ge­
halten und wie das Altarbild (Einsetzung des h. Abendmahles) häßlich; Taufstein und Kanzel 
sind unbedeutend. Zwischen der Schnecke, welche den Aufgang zu der Chorempore äußerlich 
vermittelt, und dem untersten Stockwerk des Turms (Chor) war früher eine kleine Wohnung an­
gebracht, welche in den 30er Jahren unseres Jahrhunderts entfernt wurde. Als der Bau 1586 
fertiggestellt war, fehlte noch Sakristei und Orgel.

Leider kann von dem inncreu Ausbau der Gemeinde nicht viel berichtet werden. 
Friedrich soll selbst ein evangelisches Glaubensbekenntnis für seine Pfarrer aufgesetzt haben, 
welches vollständig verloren gegangen ist. Auf Anregung von Schenk Heinrich in Gaildorf, dem 
Senior des Limpurgschen Schenkengeschlechts, unterschrieben sie wie dieser ihr Oberherr die 
Konkordiensormel 1580 (cfr. Heidelberger Folioausgabe fol. 12). Mit diesem Bekenntnisakt wurde 
zum erstenmal die Angehörigkeit des Obersontheimischen Schenkenterritoriums zur evangelischen 
Kirche öffentlich dokumentiert.

Daß mit dem Bau der Kirche die kirchliche Ortsgemeinde neu konstituiert sei, kam 
auch darin zum Ausdruck, daß Pfarrer Pädianus nun ein Kirchenbuch mit Trau- und Taufregister 
anlegte, während bis 1586 beide gefehlt haben. 100 Jahre später hat Johann Müller das Toten­
register dazugefügt. Leider hat Pädianus bei den Namen der Bürger fast nie den Stand bei­
gesetzt; erst sein Nachfolger Snoilschick thut dies.

Nach Vollendung der Kirche gönnte lieh der baulustige Schenk wieder eine 5— 6jäh­
rige Ruhepause, bevor er an den Ausbau seines eigenen Hauses ging. Er bewohnte das von 
seinem Vater gebaute stattliche Herrenhaus. Allein die Bedürfnisse feiner eigenen Familie mit 
7 Söhnen und 8 Töchtern, von zwei Gemahlinnen, deren erste eine geborene Gräfin von Erbach, 
die zweite eine Limpurgerin von Gaildorf war, sowie die feines Hofhalts und der Regierung 
machten weitere Räume nötig. Darum baute er 1592 den andern, nordwestlichen Flügel des 
Schlosses, das sogenannte neue Schloß und den beide Flügel verbindenden Mittelbau und umgab 
die „bisher übel verwahrte neue Kemenate“ (Fröfchel) mit Mauern, Gräben, Türmen und Thoren, 
wodurch das Ganze erst das Aussehen eines Schlosses bekam; alles ist im einfachsten Renaissance­
stil gehalten, wie die Kirche. Auch mit diesem 3. Bau sah Friedrich das Tagewerk seines Lebens 
noch nicht als abgefchloen an. Schon an der Schwelle des 7. Jahrzehnts feines Lebens stehend, 
unternahm er noch den Bau eines Rat- oder Gemeindehauses für feine Residenz. Er that dies 
sicherlich nur, um seine Residenz stattlich und städtisch herzurichten und auszustatten. Wenn 
Friedrich nicht im Sinne hatte, die Kanzlei der Territorialregierung aus dem Schloß in dieses

1) Seit obiges, wie die ganze Ortschronik im Herbst 1886 geschrieben wurde, sind die 
allen Kirchenthüren durch neue ersetzt worden.
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Gebäude zu verlegen, so bat ihn ein Bedürfnis zu diesem Bau nicht getrieben, vollends nicht 
zu einem so großen, stattlich angelegten. Die Bauthätigkeit war in den letzten Jahrzehnten des 
16. Jahrhunderts da und dort in Franken, besonders in den hohenlohifchen Residenzen, eine sehr 
rege. Aber keine derselben hat damals ein so großes, stattliches, mit seinen 2 Ecktürmen schloß­
ähnliches Rathaus bekommen wie das zu Obersontheim. Die meisten Gemeinden in Franken hatten 
überhaupt kein Rathaus, wie jetzt noch viele. Davon, daß die Gemeinde selbst, spontan, auf 
eigenen Antrieb und selbständig das Haus gebaut hätte, kann keine Rede fein; mit der Tragung 
der Kosten wird es aber gegangen fein, wie bei der Kirche, nur daß die auswärtige Beihilfe 
wegfiel. Die Rechnungen über die Kosten des Baus wie auch der Kirche sind noch vorhanden. 
Friedrich erlebte die Vollendung des Rathauses nicht mehr. Unter feinen minder baulustigen 
Söhnen blieben die unteren Stockwerke unausgebaut.

Nicht mit derselben Sicherheit kann von einem 5. Gebäude behauptet werden, daß er 
es gebaut habe, nämlich von dem Schulhaus. Aber doch „die Schule hat er uns erbaut“, können 
wir von ihm rühmen wie die Juden von dem Hauptmann zu Capernaum. Johannes Spindler be­
richtet im ältesten Kirchenbuch: „Von dem mehrvermeldeten H. Thoma Spindler seel. ist ferner zu 
berichten, nachdem er im Anfang seines hiesigen Pfarrdienstes befunden, daß von der seelig. Refor­
mationszeit bis damals nur in dem hiesigen Hauptflecken Obersontheim und sonst weder zu Michel­
bach, Ober- oder Mittelfischach noch Geifertshofen weder Schulen, Schulmeister noch Schulhäuser je­
mals gewesen, sondern nur ungelehrte Bauernmesner u. s. w. ließ er Schulhäuser bauen und ordent­
liche Schulen einrichten.“ Aus dieser Nachricht geht hervor, daß die Schule zu Obersontheim in der 
Resormationszeit, also unter Friedrich VII., erstmals ist errichtet worden. Ob er hiezu ein Haus ge­
baut, bleibt dahingestellt; wahrscheinlich wurde ein vorhandenes kleines Gebäude dafür benützt, 
das dann bald nach Friedrichs Tod im Jahr 1600 für seine aufblühende Residenz und ihre zahl­
reiche Kinderschaar zu beschränkt war, weshalb dann in dem genannten Jahre ein neues Schul­
haus aufgeführt wurde, in welchem später die Wiege Schubarts gestanden ist. Näheres über die 
damalige Sehuleinrichtung vermag freilich nicht beigebracht zu werden.

Zu feinen Unterthanen stellte sich Friedrich auf einen höchst gemütlichen Fuß, wie es 
an kleinen Höfen meist der Fall ist. Nicht bloß seine Gemahlinnen, Söhne und Töchter, sondern 
auch er selbst hat bei Taufen in den Familien seiner Beamten und auch anderer Bürger öfters 
die Patenstelle übernommen. Der sonst so energische Mann hat gewiß ein mildes Regiment 
geführt, das ihm feine Unterthanen wohl nicht sehr erschwerten. Aus einem noch vorhandenen 
Folianten mit Protokollen über Regierungshandlungen ist ersichtlich, wie gewienhaft und pünktlich 
Friedrich war. Es ist schade, daß keine derselben Obersontheim selbst betrifft, sondern andere 
Orte des Gebiets, z. B. Geifertshofen, wo er bei einer Erledigung der Pfarrstelle seine Rechte 
als Summepiskopus gegen Würzburg aufs nachdrücklichste wahrte; oder Steinbach, wo er die 
ihm als Schirmherrn des Stifts Komburg zukommende Malefizgerechtigkeit der Reichsstadt Hall 
gegenüber kräftig geltend macht. Wenn er sich dieses Recht, den sogenannten Blutbann, von 
Kaiser Ferdinand auch für Obersontheim geben ließ (in demselben Jahr 1563, in welchem er 
seiner Residenz bei dem Kaiser die Marktgerechtigkeit auswirkte), so that er es wohl weniger um 
dasselbe an seinen Unterthanen auszuüben, als um sie, ihr Eigentum und Leben vor dem Gesindel 
zu schützen, das sich in dem durch unzählige Gebietsgrenzen so stark koupierten fränkischen 
Kreis herumtrieb, und weil dieses Recht zur vollen Selbständigkeit eines reichsunmittelbaren Fürsten 
gehörte. Dasselbe verblieb seinen Nachfolgern und wurde 1775 zum letztenmal ausgeübt, nämlich 
an einem gewißen Christoph Kühnle von Geifertshofen, der einen Forstknecht Vogelmann aus 
Haß ermordet hatte. Das Todesurteil wurde von der Juriitenfakultät zu Tübingen gefällt und 
von der Landesherrschaft zu einfacher Enthauptung gemildert. Von dem Tage an, an welchem 
dem Verbrecher das Leben abgesprochen wurde, brachte der Geistliche (Gostenhofer) täglich 
6 Stunden bei ihm zu. Er starb gefaßt, ohne Todesfurcht merken zu laßen, nachdem er zuvor 
andächtig das h. Abendmahl genossen hatte.

Am 9. Januar 1596 entschlief Schenk Friedrich VII nach einem thätigen und erfolg­
reichen Leben von 60 Jahren. Obersontheim verdankt diesem Manne sehr viel. Er hat jedoch 
seine Jahre nicht ganz oder auch nur größtenteils in der Weltabgeschiedenheit des Bühlerthales 
verbracht. Dazu ist er zu viel Welt- und Hofmann gewesen. Johann Spindler, der es noch 
wissen konnte, bemerkt von ihm ausdrücklich, daß er sehr viel auswärts bei dem Markgrafen 
von Ansbach und bei dem Pfalzgrafen zu Heidelberg gewesen sei. Er wurde in der Gruft der 
von ihm erbauten Kirche als der erste seines Stammes beigesetzt. Reichlich hat er das schöne, 
prächtige Denkmal verdient, das ihm von geschickter Künstlerhand in seiner Kirche neben der 
Kanzel im blühendsten, entwickeltsten Renaissancestil, mit Früchten, Masken und anderen Orna­
menten, voll sprudelnden, quellenden Lebens garniert, errichtet worden ist. Die breite untersetzte 
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Gestalt, das ernste ausdrucksvolle Gesicht, auf welchem aufrichtige Frömmigkeit zu lesen ist, erinnert 
wie vieles andere an dem Manne, namentlich seine reformatorisch organisierende Thätigkeit und 
seine Baulust, an Herzog Christoph, den Konfessor Württembergs. Von wem das Denkmal her­
stammt, ist nicht bekannt. Die wahrscheinlichste Konjektur weist auf Sem Schlör, den Verfertiger 
vieler Grafen- und Herzogsstandbilder in den Chören der Stiftskirchen zu Tübingen und Stuttgart, 
einen der bedeutendsten Bildhauer damaliger Zeit, von Laudenbach bei Mergentheim gebürtig, 
längere Zeit in Hall wohnhaft, in dessen Umgegend, z. B. in der Kirche zu Stöckenburg, sich 
verschiedene Werke dieses Künstlers finden. (Cfr. Klemm, W. V.H. V, 147.)

Wir schließen diesen Abschnitt mit einem Blick auf Friedrichs Hofprediger, welcher 
seinem Herrn bald im Tode nachfolgte. Er starb am 11. Mai 1600, nachdem er 39 Jahre lang 
hier Pfarrer gewesen und als ein treuer Diener seines irdischen und seines himmlischen Herrn 
seine Gemeinde diesem und der evangelischen Kirche zugeführt hatte. Er wurde auf dem Kirch­
hof der Mater Untersontheim beerdigt. Der Stein, welcher sein Grab bezeichnete, wurde später 
in die Mauer eingelassen und soll noch zu sehen sein. Auf demselben ist ein Kind abgebildet, 
jedenfalls mit Anspielung auf seinen Namen; er führte es wohl in seinem Wappen, als einem 
redenden.

Dieser Zeitraum darf wohl als eine Periode unerhörten Aufschwungs für Obersontheim 
bezeichnet werden; es ist die erste Blütezeit in der Geschichte der Gemeinde. Diese wird selb­
ständig, sie erhält evangelische Predigt, Schule und alle hiezu erforderlichen Gebäude, sie hat 
einen gewissenhaften Hirten, der ihr fast 40 Jahre treu bleibt. Hätte sie Gottes Wort nicht 
fleißig und gerne gehört, so hätte ihr der Schenk gewiß nicht eine so stattliche Halle zu Verkün­
digung und Anhörung desselben gebaut; das Vorbild dieses frommen Landesherrn, der häufig 
an Ort und Stelle wohnte und mit gutem Beispiel voranging, kann auch nicht ohne Wirkung 
geblieben sein. Auf Religiosität und Sittlichkeit dürfen wir aus der kleinen Zahl der unehelichen 
Kinder und der Trauungen von Gefallenen schließen. Es mag eine Zeit der ersten Liebe gewesen 
sein und die linden Lüfte eines Geistesfrühlings mögen durch die Gemeinde geweht haben. Friedlich 
lebte der Landesherr und feine zahlreiche Familie, der Seelsorger und Beichtkinder zusammen. 
Friede herrschte auch nach außen und beförderte Gewerbe und Wohlstand. Der letztere und 
Sittlichkeit gehen ja meist miteinander Hand in Hand. Auch die Gewerbe blühten; längere Zeit 
konnte sich in Obersontheim ein Goldschmied halten. Durch die Hofhaltung mehrte sich die Zahl 
der Beamten und sonstigen Angestellten; dieselbe zog manche andere Familien herbei zu Be­
friedigung der gesteigerten Bedürfnisle. In dieser Periode wird der Grund zum Vorwiegen der 
Gewerbe in Obersontheim gelegt worden sein. Die Einwohnerzahl muß rapid gestiegen sein; 
schon nach circa 30 Jahren ist die Schule zu klein und der Raum zum Anbau diesseits der 
Bühler mit dem Anbruch des 17. Jahrhunderts zu eng. Wie die Reformation die Kräfte des 
natürlichen Lebens von unnatürlichen Fesseln befreite und belebte, so wohl auch das politische 
Leben in der Gemeinde, indem nun auch dem Kaiser gegeben wurde, was des Kaisers ist. Es 
ist recht bezeichnend, daß derselbe Fürst, der Pfarrhaus, Kirche und Schule errichtet, zuguter 
letzt auch noch ein so herrliches Rathaus hinstellt. Das hätte er wohl nicht gethan, wenn es 
nicht in „Rat und Gemeinde“ Obersontheim wirklich etwas zu raten und zu thaten gegeben hätte. 
Es ist symbolisch, wenn er den Vorsteher der Gemeinde, den Schultheißen, einen Herrn von 
Gaisberg, mit ebensoviel Wohlwollen als Achtung behandelt. Die Gemeinde konnte nun, nach­
dem so viel an ihr geschehen war, wohlgeordnet und wohlversorgt den Stürmen der Zukunft 
entgegengehen, welche nicht mehr allzulange ausbleiben sollten.

Dritter Zeitraum.

Das Jahrhundert des großen Kriegs. 1596 —1676.

Der Tod des Schenken Friedrich unterbrach die organisatorische Thätigkeit im Kirchen­
wesen von Limpurg Oberfontheim nicht; seine 7 Söhne (Eberhard, Georg, Wilhelm, Konrad, 
Heinrich, Friedrich und Erasmus) hatten den kirchlichen Sinn ihres Vaters geerbt und traten 
ganz in feine Fußstapfen. Namentlich setzten sie das Werk der Ordnung des Kirchenwesens im 
ganzen Gebiet fort. Bisher waren die Geistlichen nur unter dem Landesherrn und feiner Kanzlei 
gestanden; jetzt wurde durch Hinzunahme des Geistlichen als Superintendent eine Art Kon­
sistorium gebildet. (Ob auch der 2. Geistliche in demselben Sitz und Stimme hatte, bleibt dahin­
gestellt.) Welch ungeheurer Fortschritt mit dieser Hereinziehung des geistlichen Amtes zum 
Kirchenregiment gemacht wurde, liegt auf der Hand. Nicht ganz deutlich ist, ob diese Neuord­
nung und die mit derselben zusammenhängende Ernennung des Superintendenten noch zu Leb­
zeiten des alten Pädianus erfolgte oder erst nach seinem Tode; wahrscheinlicher ist das letztere, 
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wenn er auch im Trauregister von 1621 eben mit Zurückdatierung des damaligen Titels Super­
intendent genannt wird.

Denn erst 1601 wird die zweite Einrichtung getroffen, welche das Korrelat der ersten 
bildete; es wird in Obersontheim eine 2. geistliche Stelle, das Diakonat oder die Kaplanei, ge­
schaffen. Die Fundatores find die 7 Söhne Friedrichs als Condomini. Die Stelle wird sehr be­
scheiden dotiert; die Inhaber derselben erhalten ihre Amtswohnung in dem neuen 1601 südlich 
von der Kirche erbauten Schulhause. Unten im Erdgeschoß ist die Schulstube, oben im ersten 
und einzigen Stocke ist nach vorn die Wohnung des Kaplans, nach hinten die des deutschen 
Schulmeisters angebracht. Letzterer erhält den Titel „Kantor“ erst von dem Zeitpunkt an, da 
die Kirche mit einer Orgel versehen wird (1618).

In dem ältesten Kirchenbuch wird von dem jüngeren Spindler die Gründung des Dia­
konats einzig und allein mit der starken Zunahme der Seelenzahl, besonders durch den Hof (Be­
diente, Amtleute), aber auch Handwerker, motiviert; es wird aber auch am Platze fein, daran zu 
erinnern, daß das Superintendentenamt den hiesigen Geistlichen häufig bei Visitationen, Pfarr­
installationen u. dgl. von hier ferne hielt, so daß ein 2. Geistlicher wirklich Bedürfnis war. Da 
die Besoldung und Wohnung gleich beschränkt war, kam das Diakonat meistens an die jüngsten 
Kandidaten und wurde so bald als möglich mit einer besseren Stelle vertauscht. Weil im Verlauf 
unserer Ortschronik von den allermeisten Kaplanen nichts zu berichten ist, folgen hier gleich die 
Namen derselben mit Angabe der Zeit ihrer hiesigen Wirksamkeit:

1. Christof Fronmüller 1601—1609,
2. Christof Sturmkorb 1609,
3. Johannes Lutz 1609—1618,
4. Christof Queitsch 1618 — 1620,
5. Christof Eber 1620— ?
6. Samuel Schmid ? —1627,
7. Georg Warterer 1627—1630,
8. Emerikus Köberer 1630 - 1635,

■ 9. Johann Wolfgang Wernitzmüller 1635—1638.
Von 1638 bis 1676 blieb das Diakonat unbesetzt, „weil allhiesige Kirchengefälle 

in sehr großes Abnehmen kommen, auch die herrschaftlichen Intraden wegen der 
verödeten Güther und verarmten Unterthanen in selbiger fchröcklicher Zeit genau 
zusammengegangen“ (Spindler).

10. Georg Gottfried Spindler 1676 — 95,
11. Johann Samuel Schwab 1695 — 1702,
12. Wolfgang König von Kempten 1702 — 1706,
13. Georg Salomo Ziegler 1706—14,
14. Nikolaus Ambrosius Schwab 1714—1722,
15. Johann Georg Mezei 1722 — 1724,
16. Eberhard Vollrath Müller 1724—1727,
17. Johann Georg Leube 1727—1744,
18. Jakob Ludwig Hörner 1744—1766,
19. Johann David Gottfried Weiler 1766—1773.
Von letzterem ist die Berufung ausbewahrt: als diaconus et praeceptor scholae latinae 

erigendae wurde er berufen, und ohne Zweifel feine Vorgänger ebenso; doch ist es mit dem 
erigere immer beim Partizipium Futuri geblieben. Denn von einer Lateinschule ist keine 
Spur vorhanden. Diakonus Leube, der von 1737—43 hier als Geistlicher allein war und somit 
auch die Geschäfte der Superintendentenstelle zu besorgen hatte, hätte auch unmöglich Zeit für 
ein so gcschäftvolles Nebenamt gefunden.

Nachdem Pädianus im Mai 1600 verstorben war, konnte schon am 1. Juni desselben 
Jahres sein Nachfolger Johann Snoilschick seine Antrittspredigt halten. Dieser war ein wegen 
seines evangelischen Glaubensbekenntnisses vertriebener Exulant aus der Grafschaft Krain, welcher 
sich damals in Tübingen aufhielt und von der dortigen theologischen Fakultät den Schenken 
empfohlen worden war. Auch er hat sein Amt mit Treue und Gewissenhaftigkeit geführt, wie 
Pädianus, und durch christlich frommen Wandel den Beweis des Geistes und der Kraft geliefert, 
wie ihm feine Patronatsherren in einem sehr ehrenvollen, noch vorhandenen Abschied bezeugen, 
als er 9 Jahre später auf die Pfarrei Herrenais, 1 Stunde von Wien, berufen wurde. Er nahm 
diesen Ruf an, nachdem er hier nur diese kurze Zeit im Segen gewiikt hatte, und ist der einzige 
unter den hiesigen ersten Geistlichen, der seine Stelle mit einer andern vertauschte. Alle andern 
sind bis zu ihrem Ende auf derselben geblieben. Daß er es gewesen ist, dem wegen bedeutender
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Zunahme der Bevölkerung ein zweiter Geistlicher zur Seite gestellt wurde, ist schon berührt 
worden. Die Gemeinde war immer noch im Wachsen, was bei einem so großen Hofhalte nicht 
anders sein konnte. Wir ersehen aus den Kirchenbüchern, wie die Zahl der Angestellten sich 
mehrt; denn Snoilschick setzt im Trau- und Taufregister jedesmal auch den Stand der Bürger bei.

Aus ihn folgte 1609 Thomas Spindler, ebenfalls ein Krainer, unter welchem die Super­
intendentenwürde zum erstenmale praktische Bedeutung bekam; eine Nachricht lautet sogar da­
hin, daß ihm dieser Titel erst beigelegt worden sei. Jedenfalls war er sich der Verantwortung 
bewußt, welche ihm derselbe auferlegte. Er setzte es durch, daß vom Jahr 1613 an jährliche 
Visitationen in den Pfarreien des Gebiets in Michelbach, beiden Fischach, Geifertshofen und Adel­
mannsfelden eingeführt wurden; dieselben wurden von einer Kommission vorgenommen, die aus 
ihm selbst als Kircheninspektor, dem herrschaftlichen Sekretär und dem Amtshauptmann bestand. 
Und zwar erstreckten sich dieselben nicht bloß auf das Kirchen-, sondern auch auf das Schulwesen. 
Dieses war bis dahin im argen gelegen; die andern Orte außer Obersontheim hatten einfach gar 
keine Schulen, sondern nur Bauernmesner, „die außer dem Geläut und Uhrrichten weder mit 
Singen noch Katechismilehr, weder im Lesen noch Schreiben die Jugent zu unterrichten tauglich 
waren“ (Spindler). Der Berichterstatter entschuldigt die Schenken, welche für die Schule nicht 
so viel Interesse hatten, wie für die Kirche, wegen dieser Versäumnis mit ihrer häufigen Abwesen­
heit, ein Grund, der freilich nicht recht stichhaltig erscheint. Da hat sich denn der ältere Spindler 
das große Verdienst erworben, daß er die Errichtung von Schulen, die Aufführung von Schul­
häusern und die Einsetzung eigentlicher Schulmeister in den Pfarrdörfern durchsetzte. Während 
bisher die meisten Kinder in völliger Ignoranz aufwuchsen und nur wenige die Schulen zu Ober­
sontheim oder Hall, Limpurg, Stöckenburg besuchten, war jetzt allen Kindern Gelegenheit ge­
geben, in loco sich eine bescheidene Schulbildung zu verschaffen; ja für die Wintermonate scheint 
etwas wie Schulzwang eingeführt worden zu sein, ohne welchen die neue Einrichtung unfrucht­
bar geblieben wäre.

Fünf Jahre später, 1618, ergänzten die Schenkischen Brüder und Kondomini die an und 
in der Kirche noch fehlenden Teile, nämlich die Sakristei, welche in würdigem Stil südlich von 
dem Turm angebaut wurde und die aus lauter zinnernen Pfeifen bestehende Orgel, die bis 1740 
im Gebrauche blieb, um nun gegen eine neue ausgetauscht zu werden.

In demselben Jahre 1618 machte Obersontheim den ersten Versuch, den letzten Rest 
der Abhängigkeit von der Mater Untersontheim abzufchütteln ; das war die lästige Verpflichtung, 
alle Tote von hier und Markertshofen in Untersontheim zu beerdigen. Man errichtete den jetzt 
noch bestehenden Begräbnisplatz südlich vom Orte. Allein der Magistrat zu Hall, unter welchem 
Untersontheim stand, wurde gegen dieses Beginnen vorstellig und schickte eine Protestations­
urkunde hieher, welche in der Kanzlei aufbewahrt wurde und den Erfolg hatte, daß man noch 
Jahrzehnte lang bei diesem Herkommen blieb. Erst im Jahr 1656 brachte folgendes Vorkommnis 
die völlige Emanzipation von der Mater mit sich. Auf Anstiften eines unruhigen Pfarrers zu 
Untersontheim und eines übermütig frechen Vogts zu Vellberg trat eine Rotte mit gewehrter 
Hand einem Kindsleichenzug entgegen und verhinderte die Beerdigung in Unterfontheim. Infolge 
dieses gewaltthätigen Vorgehens wurde die genannte Servitut einmal für allemal aufgehoben, 
und Obersontheim hatte endlich die volle kirchliche Selbständigkeit und sämtliche Parochialrechtc.

Unter den Drangsalen und Greueln des 30 jährigen Kriegs hatte das Limpurgsche Länd­
chen wie überhaupt der schwäbische und fränkische Kreis längere Zeit nicht so schwer zu leiden 
wie das übrige Deutschland. Für Obersontheim im besonderen begann das Elend kurz vor der 
unglücklichen Schlacht bei Nördlingen. Doch darf eine kriegerische Aktion aus dem Jahre 1632 
nicht übergangen werden, weil sie sich ganz in hiesiger Nähe abspielte. Martens, Geschichte der 
kriegerischen Ereignisse in Württemberg, der sich an Abelintis, Theatrum europaeum, anschließt, 
erzählt dieselbe folgendermaßen:

Am 13. Februar 1632 schloß sich Ulm mittels eines Vertrags ganz an Schweden an. 
Gustav Adolf nahm die Stadt in seinen Schutz, wogegen die Ulmer sich verpflichteten, auf ihre 
Kosten eine Besatzung von 1200 Mann zu unterhalten, sie dem Könige Treue schwören zu lassen 
und einen schwedischen Kommandeur anzunehmen. Hall war durch den schwedischen Obersten 
Sperreuter besetzt worden, der den zuweilen noch im Lande sich zeigenden kaiserlichen Abtei­
lungen Abbruch that. Gegen Ende Februars rückte eine solche Abteilung gegen ihn; die Vorhut 
war bereits bis Obersontheim vorgerückt und hatte eine schwedische Truppenabteilung bis Vell­
berg zurückgediängt, Obersontheim aber mit 2 Kompagnien Kroaten, 100 Reitern und 300 Mus­
ketieren besetzt. Sobald Sperreuter solches erfuhr, eilte er mit 2 Kompagnien nach Vellberg, 
ließ noch 80 Musketiere nachkommen, zog den vor den Kaiserlichen über Vellberg zurückgewichenen 
Oberst Stockheimer mit seinem Regiment an sich und beabsichtigte dann, die Kaiserlichen in 
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Oberfontheim zu überfallen; diese waren aber sehr auf der Hut und hatten den Ort gut ver­
rammelt; dennoch griff Sperreuter denselben lebhaft an; es gelang ihm, mit einem Teil seiner 
Truppen in das Dorf einzudringen und die Kaiserlichen daraus zu vertreiben. Vor dem Orte 
stellten sich die Kaiserlichen vorteilhaft auf und schlugen nicht nur mehrere Angriffe zurück, 
sondern sendeten auch eine Abteilung Reiter um das Dorf herum und griffen die hinter demselben 
aufgestellte Reserve Sperreuters an, wurden aber nun ihrerseits zurückgefchlagen und eine Strecke 
weit verfolgt. Während hierauf Sperreuter das Gefecht beendigt glaubte und sich mit dem Aus­
fragen der gemachten Gefangenen beschäftigte, hatten sich die Kaiserlichen wieder geordnet und 
kehrten zu einem nochmaligen Angriff zurück, hielten jedoch nicht Stand, als Sperreuter sich 
gegen sie in Bewegung setzte und wurden nun bis zu dem Schlosse Tannenburg zurückgedrängt. 
Der Anführer der Kaiserlichen, Oberstlieutenant Bouquoi, wurde schwer verwundet; 2 Offiziere 
und 50 Mann wurden getötet; 1 Fähnrich und 145 Mann gefangen; auch sollen mehrere Kaiser­
liche in den Häusern durch die Bauern erschlagen worden sein. Die Schweden verloren einen 
getöteten und einen gefangenen Lieutenant; die Zahl der getöteten und verwundeten Mannschaft 
ist nicht angegeben.

War die Sache für diesmal noch gnädig abgelaufen, so sollten die Bewohner Ober­
sontheims wie ganz Limpurgs den vollen Jammer des Kriegs bald zu erfahren bekommen. Eine 
kaiserliche Abteilung kam am 9. (19.) August 1634 nach Gaildorf, von wo, wie aus der ganzen 
Umgegend, alles nach Schorndorf, Hall, Weinsberg und Heilbronn entfloh. Die Einwohner von 
Obersontheim suchten samt der Herrschaft und dem Geistlichen, Thomas Spindler, Schutz in Hall; 
letzterer ist daselbst 1634 gestorben, worauf sein kaum zwanzigjähriger Sohn Johannes Spindler 
ihm in seinem Amte nachfolgte, ein Beweis wie selten damals die Geistlichen waren. Die 
Schlösser zu Schmiedelfeld, Gaildorf und Obersontheim wurden ausgeplündert, die Kirchen 
verdorben, viele Leute, darunter 80jährige Greise, getötet. Im September kehrten die Bewohner 
aus Hall und ihren Waldverstecken zurück. Ersteres mußte sich im September an die Kaiser­
lichen ergeben, die nun in der ganzen Umgegend Winterquartiere bezogen. Von der Pest, 
welche lieh im Gefolge des Kriegselendes einstellte und in Gaildorf samt Umgebung die Bevölke­
rung dezimierte, scheint Obersontheim verschont geblieben zu sein. Wenigstens ist die Zahl der 
Verehelichungen und Geburten in den folgenden Jahren nicht kleiner als zuvor. Während in 
diesem Jahre das Kirchenbuch lückenlos fortgeführt wurde, findet sich im Taufbuch bei dem 
Jahrgang 1638 folgende Bemerkung: „wegen großer Kriegsunruhe, Unsicherheit und Beschwer 
vieler Fluchten haben nur folgende zwo Kindstaussen eingeschrieben werden können“. Im Trau­
register ist für dieses Jahr nur eine Hochzeit eingetragen. Näheres ist über diese Heimsuchung 
nicht bekannt. Noch einmal zog sich das Kriegsgewitter in unsere Gegend. Nach der Schlacht 
bei Allersheim 3. August 1645 mußte sich das französisch-schwedische Heer, obgleich siegreich, 
vor den Bayern zurückziehen, welche das Remsthai hinabzogen und sich dann nordwärts über 
Welzheim gegen Hall wandten, in dessen Umgebung Turenne Standquartiere genommen hatte. 
Bei Obersontheim erreichte die Vorhut der Bayern eine 400 Mann starke französisch-schwedische 
Abteilung, welche einige Geschütze mit sich führte; die Mannschaft wurde größtenteils nieder­
gehauen und erschossen, das Geschütz nebst den daran gespannten Ochsen erbeutet.

Über den letzten Besuch feindlicher Kriegsvölker in der Gegend kurz vor dem Friedens­
schluß berichtet das Kirchenbuch folgendes:

„a. 1648 im Martio lag franzöf. Kriegsvolk in dieser Grafschaft Limpurg, und Sontheim 
wie auch Gaildorf und Schmidtelfeid hatten Salvegarden, welche im Aprill von dannen aufbracheu.

„Den 7. Aprill zog Obrister Schulze hierdurch mit 600 Pferden aus Ellwangen und Nörd­
lingen. Den 8. Aprill kam eine Parthey von 100 Pferden von der Schwedischen Hauptarmade, 
die vor Dinkelspühl läge, hieher nach Obersontheim willens zu plündern und setzte mit Gewalt 
an, drunge auch ins Schloß allhier; weil sich aber die hiesigen Burger zur Wehre setzten, mußte 
solche Parthey, nachdem 2 Soldaten davon erschossen wurden, unverrichteter Dinge wieder ab­
ziehen. Hingegen kamen den 9. dto wieder auf 1000 Pferde, in 6 Truppen getheilt, von der 
Schwedischen Armee hieher, welche nicht nur fouragiert, sondern auch alles ausgeplündert und 
sich ärger als Feind erzeigt. Den 10. dieß fiele das Königsmarcksche Schwedische Leibregiment 
hier ein, welches nicht nur für 2 Regimenter verpflegt werden mußten, sondern es haben 
auch diese Soldaten geplündert, bei 2000 Scheffel Frucht, meist Habern abgeführt und übel 
gehauset und sind am 11. dieß von dannen ausgebrochen.

„Den 12. April kam der französische General Touraine mit seiner ganzen Armee in 
die Herrschaft Limpurg und war allhier das Hauptquartier, welches Volk sich besser als die 
Schwedischen hielten. Sie brachen den 14. dieß auf und gingen über Gaildorf ins Württem­
bergische.“



Ortschronik von Obersontheim. 103

Nach dem Friedensschluß erholte sich Obersontheim rasch von den Kriegsleiden. 1662 
hatte es mit Markertshofen schon wieder 692 Seelen. Es ließen sich in jenen Kriegsläuften auch 
viele Soldaten hier nieder, welche sich mit Bürgerstöchtern verehelichten. Solche zweideutige 
Elemente mögen nicht zur Hebung von Religiosität und Sittlichkeit beigetragen haben. Die Zahl 
der unehelichen Geburten und der Trauungen, bei welchen die Verlobten in Strohkränzen 
erschienen, Kirchenbuße ausstanden und das gegebene Ärgernis öffentlich deprezierten, geht 
etwas in die Höhe, doch nicht stark, so daß man keineswegs an ein Einreißen von Sittenlosigkeit 
denken darf. Obersontheim war entschieden glimpflich davongekommen und die festgefügte 
politische und kirchliche Ordnung bildete, verbunden mit der Anwesenheit der Landesherrschaft, 
einen starken Damm gegen Verwilderung.

Thomas Spindlers Sohn, Johannes Spindler, bekleidete das hiesige Pfarramt von 1634 
bis 1692. Ihm verdanken wir es hauptsächlich, wenn wir von den kirchlichen Vorgängen und 
der ganzen Entwicklung der Gemeinde seit der Reformation ein einigermaßen anschauliches Bild 
entwerfen können; ohne feine geschichtlichen Notizen im ältesten Kirchenbuch, auf welche wir 
uns schon oft berufen haben, wären diese Vorgänge sicher der Vergessenheit anheimgefallen und 
jene Zeiten für uns in ein undurchdringliches Dunkel gehüllt*).

Kurz nach dem Amtsantritt des jüngeren Spindler trat auch in der Regierung des 
Ländchens ein Wechsel ein. Mit dem Tode Schenk Heinrichs hörte das Kondominat der Söhne 
Friedrichs VII. auf und der Sohn des ersteren, Ludwig Kasimir, übernahm die Herrschaft 1637 
und führte sie bis zu seinem baldigen Ende 1645, worauf sein Sohn Heinrich Kasimir, 1645 bis 
1676 folgte.

Kurz nach Beendigung des großen Kriegs nämlich im Jahr 1650 ist hier ein Mann 
geboren, der sich auf dem Gebiete der kirchlichen Musik einen Namen gemacht hat. Samuel 
Welter (nach den Kirchenbüchern Walter) war der Sohn eines hiesigen Forstmeisters und Orga­
nisten. Er wurde Organist in Hall und blieb daselbst sein Leben lang, „hällifcher Gnade sich 
ganz überlassend.“ Verschiedene ehrenvolle Berufungen zum Organistenamte in Berlin, Frank 
furt a. M., Augsburg und Koburg schlug der bescheidene Mann aus. Von den 400 kleineren 
und größeren Musikwerken, die er komponierte, ist eine Melodie gewürdigt worden, in unser 
Choralbuch ausgenommen zu werden, cfr. Choralbuch S. 224, nämlich 158b im Choralbuch: 
Schwing dich auf zu deinem Gott.

Unter Heinrich Kasimir und Spindler wurde hier die Speckfeldsche Limpurgsche Kirchen­
ordnung eingeführt, gedruckt in Hall 1666, aus welcher nach Prescher Erwähnung verdient, daß 
sie vom Exorzismus keine Silbe enthält und daß der vorausgesetzte Gebrauch des Brenzifchen 
Katechismus für die Limpurg Sontheimfchen Pfarreien sanktioniert wird.

Heinrich Kasimir2) war es auch, der in demselben Jahre 1666 der Kirchengemeinde gut 
vergoldete silberne Abendsmahlsgesäffe geschenkt hat, welche heute noch gebraucht werden. 
In diesem Jahrhundert hat sich das Herrengeschlecht der Limpurger allmählich zu grällichem 
Rang und Ansehen erhoben und dem gemäß den entsprechenden Titel angenommen, der dann 
bei dem Nachfolger Heinrich Kasimirs dem Schenken Vollrath häufig ist. Eine eigentliche 
Standes- und Rangerhöhung mit Titelverleihung durch kaiserlichen Erlaß scheint nicht statt­
gefunden zu haben.

Religion und Sittlichkeit wird sich in diesen Friedenszeiten wieder gehoben haben. 
Das Kirchen- und Schulwesen wurde neugeordnet, die seit 1627 abgekommenen jährlichen Kirchen- 
und Schulvisitationen im Gebiet durch die oben beschriebene Kommission wieder ausgenommen 
und regelmäßig abgehalten.

Vierter Zeitraum.

Zweite Blütezeit unter Vollrath und Müller 1676—1721.
Mit Heinrich Kafimier starb 1676 die hiesige Linie des Schenkengeschlechtes aus und 

ein Urenkel Friedrichs VII. aus der Speckfelder Linie, Schenk Vollrath, trat in das Erbe ein. 
Als er hieher zog, stand ihm schon seine edle Gemahlin, die hochbegabte Sophie Eleonore zur 
Seite. Dieselbe stammte aus dem Schmidelfelder Zweig des Limpurgfchen Haufes. Ihr Vater,

*) Nachkommen dieser beiden Spindler leben gegenwärtig in der preußischen Provinz 
Hessen-Nassau, z. B. auf dem Agathenhof, einer Kattunmanufaktur bei Kassel, und in Langen­
selbold in angesehenen Stellungen als Fabrikbesitzer, Staatsbeamte u. s. f. Der Vater des älteren 
Spindler, Superintendent in Laibach, war in den erblichen Reichsadelstand erhoben worden. Der 
hiesige Zweig der Familie hat jedoch von dieser Rangerhöhung nie Gebrauch gemacht.

2) Sein prächtiger Grabstein, sowie der seiner Gemahlin wurden kürzlich bei Inangriff­
nahme der Renovation der Kirche unter dem Steinplattenboden entdeckt und herausgenommen, 
um an einem passenden Platze aufgestellt zu werden.
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Schenk Wilhelm, war schon vor ihrer Geburt gestorben, nachdem er noch zuvor das zu 
hoffende Kind mit Auflegung seiner Hand auf den Leib seiner Gemahlin eingesegnet hatte- 
Das Kind hatte so eine schwere Jugend bei seiner verwitweten Mutter in Schmidelfeld. Als 
wenig begütertes Edelfräulein wuchs sie auf und richtete bald ihren Sinn auf ernste Dinge 
und edle Aufgaben. Ihre Schriften beweisen, daß sie sich schon in jungen Jahren mit der Bibel, 
den hauptsächlichsten Kirchenvätern und etlichen griechischen und römischen Philosophen bekannt, 
ja vertraut gemacht hat. Denn in späteren Jahren hätte sie dies nicht mehr nachholen können. 
Schon in ihrem 14. Lebensjahre erwachte bei der frühgereiften der Trieb zu schriftstellerischer 
Thätigkeit. Außerdem wollte sie für Gottes Reich dadurch wirken, daß sie in der Gemeinde 
Sulzbach a. K., in welche Schmidelfeld eingepfarrt war, Bibeln verbreitete. Es sollen jetzt noch 
in derselben solche vorhanden sein, welche aus ihrer Hand stammen.

Als das erlauchte Paar 1676 nach Obersontheim kam, fand es als Hofprediger den 
60jährigen Johannes Spindler vor, welcher wohl keine große Luft gehabt hat auf feine Gedanken 
und Pläne einzugehen. Auch der nach fast 40 jähriger Vakatur von Vollrath ernannte Diakonus 
Gottfried Spindler muß nicht nach dem Herzen feines Patrons gewesen sein; sonst hätte er ihn Georg 
1692, als der alte Spindler starb, zu des Vaters Nachfolger ernannt, wozu ihm die Jahre nicht 
fehlten. Diese Übergehung veranlaßte ibn 1695 die hiesige Stelle zu quittieren und als Pfarrer 
nach Oberfischach zu ziehen. Das fürstliche Paar wollte — das erhellt aus den Umständen ganz 
evident — einen recht tüchtigen, geistig bedeutenden und wahrhaft frommen Mann für den ein­
flußreichen Posten des Hofpredigers und Superintendenten haben. Diesen fanden sie in Johann 
Müller, Pfarrer in Sommerhausen am Main (in das fränkisch-speckfeldscbe Limpurg gehörig). 
Er wurde berufen und nahm den Ruf an. Mit ihm begann ein neues Leben in Kirche, Schule 
und auf dem Gebiet der humanitären Bestrebungen im Oberfontheim-Limpurgifchen. (Es wäre 
deshalb fachgemäßer gewesen, die neue Periode erst 1692 mit dem Eintritt Müllers beginnen zu 
lassen; allein billigerweise tritt der Hofprediger hinter seinem Landesherrn in der Etikettierung 
zurück.) Die Reformen, welche Müller durchsetzte, kamen nicht bloß der Sontheimer Diözese, 
sondern auch den Pfarreien Welzheim, Sulzbach a. K., Ober- und Untergröningen und halb 
Gaildorf zu gut, welche alle durch die Erbteilung von 1690 der Sontheimer Linie zugefallen 
waren und unter dem dortigen Konsistorium standen. Müller war ein persönlicher Freund und 
Gefinnungsgenole A. H. Franckes, mit dem er einen lebhaften Briefwechsel unterhielt. Sein Ein­
fluß ist in den neuen Einrichtungen, welche Müller traf, nicht zu verkennen.

Vor allem wurde die bisher schon gebräuchliche Kirchenzucht verschärft und ihre 
strenge, gewissenhafte Handhabung allerorts als heilige Pflicht eingeprägt. War dieselbe bisher 
von den Geistlichen allein vollzogen worden, so sollten von nun an auch die Laien an ihrer 
Ausübung thätigen Anteil nehmen. Zu dem Behuf wurden Kirchengerichte oder Kirchenmandate 
gebildet, in welchen neben und unter dem Geistlichen weltliche Inspektoren saßen, welche von 
dem Pfarrer vorgeschlagen, vom Konsistorium bestätigt wurden. Die Mitglieder sollten sich 
untereinander erbauen und beaufsichtigen; dann aber namentlich über die Erhaltung der reinen 
Lehre und christlicher Zucht und Ordnung in der Gemeinde wachen. Die letzteren waren hiezu 
nach Gassen unter diese Inspektoren verteilt. Sie versammelten sich unter Aufsicht des Pfarrers 
zu den Sitzungen, welche mit Gebet begonnen und beschlossen wurden. Auch die weltlichen 
Mitglieder des Konsistoriums konnten an denselben teilnehmen. Die Ordnung, welche in diesen 
Kirchenmandaten festgestellt wurde und von den Kirchengerichten aufrecht erhalten werden sollte, 
war streng. Die Übertretungen wurden nicht nur durch eigentliche Kirchenzensuren gebüßt, 
sondern auch durch empfindliche Geldstrafen, z. B. „nächtliches Ladensteigen und Zusammen­
schliefen junger Leute“ mit 5—10 fl.; geschah es mit Vorwissen und Duldung der Eltern oder 
Hausleute, so kostete das 10—20 fl. Dieses Kirchengericht mit Beiziehung des Laienelements, 
eine Parallele zum altwürttembergifchen Kirchenkonvent, entstammt wie dieser der reformierten 
Kirche, nur hier im Limpurgschen durch Vermittlung des Hallefchen Pietismus. Zunächst schloß 
sich die Obersontheimsche Kirchenzuchtsordnung von 1695 an die Hohenlohifche und Gothaische 
an. Ein langes Leben wird sie nicht gehabt haben. Prescher bemerkt: wie lange sie gedauert 
habe, könne er aus Mangel an Nachrichten nicht bestimmen, II, 101. Zu seiner Zeit also war sie 
längst verschollen. Wo die rechten Persönlichkeiten fehlen, stehen solche Ordnungen auf dem 
Papier und werden 'im Leben nicht durchgeführt. Unter Müller wurde auch das Institut der 
Konfirmation von Halle ins Limpurgsche verpflanzt und bis 1709 allgemein ins Leben gerufen, 
also 13 Jahre früher als in Altwürttemberg. Auch eine Art Konfirmandenunterricht zur Vor­
bereitung auf die Konfirmation wurde angeordnet. Ebenso wurden 1695 in der Sontheimer Diözese 
Vorbereitungspredigten oder Reden mit angehängter kurzer Katechese vorgeschrieben und drangen 
auch in der Gaildorfer Inspektion bis 1713 allgemein durch.
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Die Schule war damals mit der Kirche zu eng verbunden, als daß sie von der Wirk­
samkeit Müllers hätte unberührt bleiben können. Aus seiner Feder floß 1702 eine neue Schul­
ordnung für den Sontheimer Bezirk, welche ganz Frankes Geist atmete und einen wesentlichen 
Fortschritt bezeichnete. Nur für die Hauptflecken (Obersontheim, Sulzbach, Welzheim) wurde 
der Unterricht das ganze Jahr hindurch angeordnet; für die andern Orte beließ man es bei den 
bisherigen zwei Winterquartalen. Verbessert wurde namentlich die Methode; anstatt des Einzel­
wurde der Gesamtunterricht der Klassen und möglichste Veranschaulichung der Lehrgegenstände 
in allen Fächern vorgeschrieben. Drangen diese Grundsätze wirklich ins Leben ein, so kam 
hiemit das Schulwesen Limpurgs dem anderer Länder, wohl auch Württembergs, weit voraus.

Wie aber Franckes Hauptwerk das Waisenhaus in Halle ist, so richteten sich feines 
Freundes Bemühungen von Anfang an auf eine bessere Versorgung der Waisen und führten zur 
Gründung eines Limpurgfchen Waisenhauses zu Obersontheim. Gleich nach dem Auszug Müllers 
kamen Scharen zerlumpter, bettelnder Kinder an feine Thüre und er verteilte an dieselben sofort 
die Hälfte seines initgebrachten Brotvorrats. Später nahm er, durch Franckes historische Nach­
richten von der Verpflegung der Armen in Glaucha 1697 angeregt, ein armes Kind ins Haus 
und an den Tisch auf; er wandte sich dann an die Limpurgfchen Landesherren und Gemeinden, 
an hoch und nieder um Beiträge zu Versorgung der Waisen, welche auch so reichlich flossen, 
daß er 1700 schon ein Waisenhaus gebaut hatte, in dem 20 Kinder von einem Studierenden der 
Theologie und einem Schullehrer beaufsichtigt und unterrichtet wurden. Weil dieses zu klein wurde, 
baute er 1705—8 ein größeres, in welchem 40 Waisen Platz fanden. Außer den Beiträgen der Grafen 
und Stiftungspflegen und Privatleute und der Mesnereibesoldung von Obersontheim bildete haupt­
sächlich der Verkauf der Arzneien des Halleschen Waisenhauses eine ergiebige Einkommensquelle. 
Die Anstalt bestand und wirkte segensreich bis 1812; nachdem die Grafschaft württembergisch 
geworden war, standen die Waisenhäuser des Königreichs auch den Limpurgfchen Waisen offen. 
Das Haus wurde entbehrlich und ging durch Verkauf in Privatbesitz über, in dem es verblieb, 
bis es 1862 von der Gemeinde angekauft und zum Schulhaus eingerichtet wurde. Bei allen 
diesen Bestrebungen hatte Müller an seinem Landesherrn und dessen Gemahlin eifrige Mithelfer. 
Zu den Reformen in Kirche und Schule gab Vollrath als Summepiskopus und Laudesfürst seine 
Bestätigung. Das Werk des Waisenhauses förderte er wie auch die andern männlichen und 
weiblichen Mitglieder des Schenkenhaufes auf jegliche Weise, gab namentlich zum definitiven 
Bau den Bauplatz, Holz, Steine und Garten. Auch feine Gemahlin fuhr fort mit den Werken 
der Gottseligkeit, die sie in Sulzbach begonnen hatte. Sie verbreitete auch in der Gemeinde 
Obersontheim die hl. Schrift und war als christliche Schriftstellerin thätig. Zwei große, populär 
theologische, halb erbauliche Werke wurden von ihr versaßt und herausgegeben. Das erste 
führt den Titel: Das geistliche Kleeblatt, Glaube, Liebe, Hoffnung, 1709 in Frankfurt gedruckt, 
es ist ein starker Quartband mit circa 900 Seiten. Das zweite wurde 1714 in Hall gedruckt 
mit dem Titel: Des Weisen Tugendleuchte und ist um die Hälfte größer als das erstere. Beide 
find in ziemlich trockenem, lehrhaftem Ton gehalten und mit zahlreichen Citaten aus der Bibel, 
Kirchenvätern und alten Philosophen gespickt. Der Text hat einen altertümlichen Charakter (im 
Ausdruck, Stil u. f. w.) und ist für uns wenig genießbar, für den Zweck der Erbauung zu trocken 
und kalt, als Belehrung zu trivial und unbedeutend. Dem zweiten Werke ist eine größere An­
zahl geistlicher Lieder und religiöser Gedichte augehängt, in welchen sich ein aufrichtig frommes 
Gemüt einfach und ohne Geschraubtheit, aber auch ohne Schwung der Phantasie und ohne die 
Gefühlstiefe ausspricht, welche den geborenen Dichter charakterisiert. Die poetischen Formen 
und Versmaße, oft höchst seltsame, geschnörkeltc werden mit Gewandtheit gehandhabt, jedoch 
ohne der Stufe der Klassizität sich zu nähern. Deswegen ist auch keines ihrer Lieder, soviel 
bekannt ist, in ein Gesangbuch ausgenommen worden; sie selbst fehlt in der Zahl der kirchlichen 
Dichter und Dichterinnen, wie sie z. B. von Pressel mit Proben ihrer Dichtkunst in dem fünften 
Bande der Klaiberschen evangelischen Volksbibliothek zusammengestellt worden sind.

Obgleich Sophie Eleonore eine echte, aufrichtige Christin gewesen ist, lag sie doch in 
der zweiten Hälfte ihres Lebens viele Jahre lang unter dem Druck und Bann einer schweren 
Sorge, von welchem sie sich nicht losmachen konnte. Sie hatte ihrem Gemahl eine Reihe von 
Kindern geboren, von welchen aber die Söhne unglücklicherweise in frühem Alter wieder hin­
wegstarben, so daß der Mannesstamm in dieser Linie des Schenkengeschlechtes zu erlöschen 
drohte. Diese bedenkliche Eventualität war aber in Schmidelfeld und Gaildorf 1690 schon ein­
getreten und die ganze Familie stand auf den zwei Augen Vollraths. Was aber aus derselben 
werden solle, wenn diese beiden Augen sich für immer schlössen, das war gar nicht abzusehen. 
Es war zu befürchten, daß der Kaiser die Limpurgfchen Besitzungen als heimgefallene Lehen 
in Beschlag nehmen und anderwärts vergeben werde. Denn zwischen Allodial- und Feudalgütern, 
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zwischen Manns- und Kunkellehen war bei so alten Befitztiteln nicht mehr wohl zu unterscheiden 
und ein stringenter Beweis für den Allodialcharakter der Güter nicht leicht zu führen. So 
mußten die weiblichen Familienglieder befürchten, von Haus und Hof gejagt zu werden, wenn 
Vollrath das Zeitliche segne. Dieses in der Grafschaft längst bange befürchtete Ereignis trat im 
Jahr 1713 ein. Anfangs schien die Sache einen für das Schenkenhaus höchst traurigen Verlauf 
nehmen zu wollen. König Friedrich Wilhelm I. von Preußen, der von dem Kaiser ein Exspektanz- 
dekret auf die Grafschaft erhalten hatte, ließ dieselbe sofort von Ansbach aus militärisch be­
setzen. Es wurde nun ein Prozeß vor dem Kammer- und Reichsgericht geführt, welcher durch 
den Entscheid Kaiser Josephs 1. damit endete, daß die Descendenten der Limpurger sämtliche 
Besitzungen behalten und auf ihre Nachkommen vererben durften. Der König von Preußen fügte 
sich gutwillig und zog seine Truppen aus dem Ländchen zurück, das nun wieder frei aufatmete. 
Sophie Eleonore, welcher hiemit der schwerste Sorgenstein vom Herzen gewälzt war, nahm nun 
die Regierung selbst in die Hand und führte sie bis zu ihrem Tode mit ungebrochener Kraft fort. 
Sie wurde wie ihr vorausgegangener Gemahl in der Gruft der Kirche zu Obersontheim beigesetzt. 
Beide haben über der südlichen Eingangsthüre ihr Grabdenkmal aus Marmor erhalten. Trotz 
des kostbareren Materials steht es an Kunstwert dem des Schenken Friedrich bedeutend nach. 
Die Darstellung ist weniger lebendig und natürlich, die Gruppierung nicht so geschickt und har­
monisch, wie bei jenem. Schenk Vollrath hat es selbst in Künzelsau bestellt und noch zu seinen 
Lebzeiten anfertigen lassen. Da in den betreffenden Jahren nur die Bildhauerfamilie Sommer in 
ihrer Kunst daselbst arbeitete, darf mit Sicherheit angenommen werden, daß es von einem Mit­
glied dieser Künftlerfamilie herstammt (cfr. Klemm, württ. Baumeister und Bildhauer. Württ. 
Vierteljahrshefte 1882 S. 188 u. 198).

Unter dem Denkmal find folgende Verse in Marmor eingehauen zu lesen, die wir als 
eine Probe der Dichtkunst von Sophie Eleonore herfetzen, da sie doch jedenfalls von ihr her­
stammen. Dieselben bestätigen das oben ausgesprochene Urteil.

Die Ältste von dem Haus, der Letzte aus dem Limpurgftamm 
Befinden sich allhier, vor Dir, o Gotteslamm.
Mit Willen und mit Wunsch, daß wir zu Deinen Füßen 
Gleichwie wir Dir gelebt, auch unser Leben schließen.
Uns wickeln bei dem Tod in Deine Wunden ein.
Dein Blut woll über uns und unsre Kinder sein!
Damit recht semperfrei 1) wir dorten vor Dir stehen
Und mögen insgesamt zu Deiner Freud eingehen; 
Nach wohlvollbrachtem Lauf empfangen eine Kron, 
Der Überwinder Siegs- und rechten Gnadenlohn.

Schon ein Jahr vor der edlen Frau hatte, ihr Seelsorger zu seines Herrn Freude ein­
geben dürfen 1721. Er hatte eine asketische Schrift hinterlassen mit dem Titel: „Der erweckte, 
geschwächte und wiedergestärkte Glaube, Hail 1709", die mir nicht zugänglich war. Müller 
scheint der bedeutendste und eifrigste unter allen hiesigen Geistlichen gewesen zu sein, wie er 
auch, von Leichenpredigten abgesehen, der einzige ist, der eine Schrift in Druck gegeben hat. 
Überhaupt scheint es den Schenken meistens gelungen zu sein, tüchtige, vortreffliche Männer 
für den Posten ihres Hofpredigers zu bekommen, worauf sie auch offenbar ihr Absehen 
richteten. Ihre Verbindung mit der fränkischen, Speckfelder Linie der Limpurger sicherte 
ihnen eine größere Auswahl und machte es ihnen möglich, Männer wie Müller oder später 
Weiler zu berufen. Auch ohne schriftliche Dokumente wird die Konjektur gestattet sein, daß 
der erstere einige Jahre vor seinem Tode von Francke mit einem Besuche erfreut worden 
ist. Als derselbe 1717 seine Freunde in Franken und Schwaben, besonders Bengel in Denken­
dorf, besuchte, ist er gewiß auch an seinem Freund Müller in Obersontheim nicht vorüber­
gereist.

Leider fließen die Quellen für die pastorale Thätigkeit Müllers in der Gemeinde gar 
spärlich, ja fehlen fast ganz. Aber nach allem, was wir von ihm wissen, hat er in seinen Pre­
digten die Gemeinde aufs energischste angesaßt, und wenn keine Erweckung zu stande kam, 
so war es nicht seine Schuld. Jedenfalls ist so ein Korn von dem Salz, welches der Halle- 
Franckesche Pietismus für die Kirche zu werden bestimmt war, auch unserem Oberfontheim zu 
gute kommen.

’) Dieses Wort kommt ständig in der Titulatur der Schenken vor.
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Fünfter Zeitraum.

Limpurgs Zerfall bis zum Aufgehen in Württemberg 1722— 1806.
Zu der Zeit der besprochenen Todesfälle hatte sich das Gewitter, das dem Schenken­

hause drohte, längst verzogen und der politische Horizont sich vollständig aufgehellt. Doch 
blieben die bedenklichen Folgen der Katastrophe von 1713 im Laufe der Zeit nicht aus. Sophie 
Eleonore konnte zwar, als sie 1722 starb, die Herrschaft ungeschmälert und ungekränkt an ihre 
Schwiegersöhne und Tochter verteilen. Allein die ersteren waren wenigstens teilweise auswärts 
regierende und residierende Herren. Darum verloren die bisherigen Limpurgfchen Residenzen 
ihre Hofhaltungen. Dieses Los hatte auch Obersontheim. Es fiel der 3. Erbtochter Vollraths, 
Amöne Sophie Friederike, und ihrem Gemahl, dem Grafen Heinrich Friedrich von Löwenstein (Wert­
heim), zu, der feinen bisherigen Wohnsitz beibehielt. Indessen hatte Obersontheim etliche Jahr­
zehnte lang doch noch feine Hofhaltung, indem die 2. Erbtochter Christiane Magdalene Juliane 
mit ihrem Gemahl Ludwig Georg, Landgraf von Hessen-Homburg, bis zu ihrem Lebensende 1746 
im Schlosse zu Obersontheim wohnte. Seit dieser Zeit stand es leer oder wurde von Beamten 
bewohnt, von Mitgliedern der herrschaftlichen Familien nur noch vorübergehend und bei Zu­
sammenkünften oder Besuchen. Auch diente es zu Aufbewahrung des Gesamtarchivs. Seit 1782 
hatte Württemberg zwei Sechstel des Eigentumsrechtes am Schloß wie von dem ganzen Sontheim- 
Löwenfteinfchen Erbanteil durch Kauf an sich gebracht. Dieses Erbe war nämlich 1756 nach 
dem Tode des obengenannten Löwensteiners unter feine 6 Kinder, also in Sexten, geteilt worden. 
Diese Zersplitterung des Besitzes in dieser und in den andern Linien von Limpurg benützte die 
Krone Württemberg, um ein Stück um das andere abzubröckeln und käuflich an sich zu bringen. 
Obgleich die Herzöge von Württemberg diese Herrschaften und Gebiete nicht allein besaßen, 
sondern mit andern reichsunmittelbaren Herren gemeinsam hatten, titulierten sie sich doch „Grafen 
und Herren zu Limpurg, Gaildorf und Sontheim, Schmiedelfeld auch Obersontheim“.

Müllers Nachfolger im Pfarramte wurde der aus Adelmannsselden berufene Johann 
Heinrich Reinhardt 1721—1737. Aus feiner Zeit sind zwei Kuriosa um so weniger zu übergehen, 
als selbst Prescher dieselben erwähnenswert findet, während sie aus den Kirchenbüchern noch 
genauer dargestellt werden können. Damals lebte nämlich zu Obersontheim eine von Birkenlohe 
gebürtige arme Weibsperson Margarete Weller im Hospital. Dieselbe litt an krankhafter Schlaf­
sucht. Sie schlief oft 10 Tage lang und darüber ununterbrochen und konnte in diesem Zustand 
schlechterdings nicht aufgeweckt werden. Dabei wurde sie kalt und starr, als wäre sie tot. 
Diese Anfälle bekam sie oft ganz unerwartet, wo sie gerade war, auf Straßen, öffentlichen 
Plätzen ii. s. w. Später verlor sie, ehe sic allemal in Schlaf versank, die Sprache und wurde 
stumm. Auch somnambulisch verzückt wurde sie bei ihren Anfällen und gab vor, allerhand 
außerordentliche Dinge zu sehen und in die Zukunft schauen zu können. Man nannte sie die 
Sontheimer Prophetin oder Siebenschläferin. Sie genoß des besten Rufs als brave, fromme Person 
und war bei den Leuten geachtet und beliebt. Als man bei ihr die Hallesche Arznei Essentia 
dulcis anwandte, welche im hiesigen Waisenhaus verkauft wurde, verlor sich die krankhafte 
Schlafsucht und die angebliche Prophetengabe. Sie wurde vollständig geheilt und lebte gesund 
und ohne Beschwerde bis zu ihrem Ende.

Noch zwei andere nennenswerte Personen lebten hier, und zwar im Schlöffe, 1690 — 1730. 
Nämlich eine Türkin Vadmah mit ihrem Manne, einem gewesenen Marketender, wie es scheint, 
ein Christ. Diese Leute stammten aus Bethlehem und waren in den Türkenkriegen als Gefangene 
nach Deutschland verbracht worden. Die Frau hat sich todkrank kurz vor ihrem Ende noch 
taufen lassen und ist dann christlich beerdigt worden.

Die mit Reinhardts Tod, 1737, eintretende Vakatur der Pfarr- und Superintendentenstelle 
gab Veranlassung zu einem gründlichen Um- ja Neuaufbau des Pfarrhauses. Nachdem das alte 
160 Jahre gestanden hatte, war es baufällig geworden und nicht mehr zu flicken. Es wurde bis 
auf den Grund niedergerissen, nur der Keller blieb von dem alten Gebäude übrig, und das jetzt 
noch stehende Pfarrhaus wurde aufgeführt. Wenn in den steinernen Rundbogen der hinteren 
niederen Ausgangspforte aus dem Haus in den Garten die Zahl 1579 noch hübsch lesbar einge­
meißelt steht, so darf man sich hiedurch nicht täuschen lassen, als stamme der jetzige Bau aus 
dem 16. Jahrhundert. Diese Steine wurden selbstverständlich aus dem alten in den neuen Bau 
mit herübergenommen.

Diakonus Leube hat 6 Jahre lang, 1737—43, das Pfarramt allein verwaltet und die 
Superintendentengefchäfte besorgt. Wenn er nun hoffte, die Stelle definitiv zu erhalten, nachdem 
er 17 Jahre lang sich mit dem schlechtdotierten Diakonat begnügt hatte, so war ihm das nicht 
zu verübeln. Allein seine Hoffnung ging nicht in Erfüllung. Die Patronatsherrschaft sah wieder 
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auf einen recht tüchtigen, hervorragenden Mann und gewann einen solchen für die Stelle an dem 
hohenlohischen Pfarrer Ernst Arnold Gotthilf Weiler in Edelfingen, der den Ruf annahm, ob­
gleich er eine angenehme und einträgliche Stelle in lieblicher Gegend dabei aufgeben mußte. 
Unter ihm wurde zu Obersontheim ein Limpurgifches Gesangbuch zusammengestellt, was man 
vorher nicht hatte, weil man sich zum öffentlichen Kirchengesang in den meisten Kirchen des 
Schwäbifch-Hallfchen bediente. Dasselbe wurde erstmals zu Wertheim, dem Sitz der Löwen­
steinsehen Landesherrschaft, 1762 und dann zu Hall 1769 und 1780 gedruckt. Neuere oder neu­
veränderte Lieder standen nicht darin: der echte, ursprüngliche Wortlaut der Lieder ist zwar 
vielfach abgeschwächt, aber keineswegs feines Glaubensinhalts entleert, woraus mit Sicherheit 
gefchloen werden darf, daß Weiler, der jedenfalls bei dem Werke das meiste that und den 
Ausschlag gab, dem die alten Kirchenlieder verwässernden Rationalismus vulgaris nicht gehuldigt 
hat. Zu seiner Zeit zählte die Gemeinde mit Markertshofen 1100 Seelen.

Während der Vakatur der Pfarrstelle unter Löwensteinscher Landesherrschaft und hie­
siger Residenz der verwitweten Landgräfin von Hessen-Homburg hat hier derjenige Mann das 
Licht der Welt erblickt, der den Namen seines Geburtsortes am meisten bekannt gemacht hat, 
der Dichter Christian Friedrich Daniel Schubart. Seine Eltern waren Johann Jakob Schubart 
(in den Kirchenbüchern immer Schubbart), welcher als Studiosus der Theologie um seiner 
musikalischen Begabung und seiner schönen Handschrift willen von Altdorf auf den hiesigen 
Kantoren- und Schulmeistersdienst berufen worden war, und desl'en Ehefrau Helene Juliane, ge­
borene Hörner, Forstmeisters Tochter von Sulzbach a. K. Er wurde am 24. März 1739, nach­
mittags 3 Uhr, geboren und am folgenden Tage getauft. Der alte Streit, ob Schubart am 24. 
oder 26. März geboren fei, muß endgültig zu Gunsten des 24. entschieden werden, wie schon 
Strauß und Pressel und neuerdings Hauff thun. So steht es in dem sehr schön und pünktlich von 
Diakonus Leube geführten Taufbuch. Daß Schubart selbst einmal den 26. März als seinen Geburts­
tag bezeichnet, kommt hiegegen nicht in Betracht. Ebensowenig, daß die Tafel an Schubarts Ge­
burtshaus ebenfalls dielen Tag nennt. Der Streit ist von Dr. C. Geiger, Bibliothekar in Tübingen, 
mit Berufung auf letztem Umstand, dem eine Lokaltradition zu Grund liegen soll, erneuert 
worden. (Besondere Beilage zum Staatsanzeiger für Württemberg 1885 Nr. 18 S. 278.) Dieser 
Tag fei der Gründonnerstag jenes Jahres und deshalb wohl behältlich gewesen. Allein von einer 
Lokaltradition ist in Obersontheim weit und breit nichts zu verspüren. Das Volk weiß von 
Schubart fast nichts, und die Gebildeteren sind auf diesen Fehler erst durch den Verfasser dieses 
aufmerksam gemacht worden. Die Tafel mit der Inschrift ist schon etliche Jahrzehnte alt und 
stammt aus einer Zeit, da der 26. März noch allgemein als Schubarts Geburtstag galt.

Noch eine zweite, allgemein verbreitete irrige Annahme in Betreff Schubarts muß auf 
Grund der Kirchenbücher richtiggestellt werden. Er wird überall als das älteste Kind seiner 
Eltern bezeichnet. Das ist er aber nicht gewesen, obgleich dieselben erst in den ersten Monaten 
des Jahres 1739, in welchem er am 24. März zur Welt kam, sich verehelichten (csr. Schmid, Ge­
schichte Sulzbachs a. K., Württ. Vjh. 1883 S. 70). Er selbst hat um diese Verhä’tnine wohl ge­
wußt und darüber gescherzt, daß seine Eltern der Kirche das Prävenire gespielt und ihn sub 
spe rati erzielt haben. Allein die Sache steht noch bedenklicher. Schubarts Mutter hat hier (ohne 
Zweifel bei Verwandten sich aufhaltend) schon am 8. Juni 1737 ein voreheliches Kind Juliane 
Friederike Sibylle geboren, das am 9. Juni getauft wurde. Damals lebte und amtete noch der 
alte Superintendent Reinhardt, welcher höchst schlau den Eintrag ins Taufbuch so bewerkstelligte, 
daß er in die Rubrik „Eltern“ vorderhand nur den Namen „H. Johann Jakob Sehubbart Kantor 
allhier" mit seiner zitterigen Hand setzte (also ohne eine Mutter anzugeben). Später hat dann 
Diakonus Leube mit seinen schönen, festen, regelmäßigen Schriftzügen etwas proleptifch hinzu­
gesetzt „und Fr. Helene Juliane eine geborene Hörnerin“. Beide Handschriften sind deutlich zu 
unterscheiden. Daß dem alten Pfarrherrn bei diesem unvollständigen Eintrag Herz und Gewissen 
doch etwas schlug, läßt uns die Verwirrung erraten, mit welcher er den Namen des Vaters zuerst 
in die für die Täuflinge bestimmte Rubrik eintrug, so daß er ihn hernach wieder ausstreichen 
mußte. Diese ältere Schwester Schubarts ist gänzlich verschollen; ohne Zweifel wurde sic irgend­
wo in Kost gegeben und ist in frühem Kindesalter gestorben. Obgleich unsere Ortschronik mit 
dieser romantischen Episode aus Obersontheims Vergangenheit die chronique scandaleuse streift, 
durfte dieselbe doch nicht übergangen werden, weil sic für die Beurteilung der öfters sittlich 
höchst bedenklichen Aufführung Schubarts, besonders der bei ihm vorherrschenden Sinnlichkeit, 
hereditäre Belastung als mildernden Umstand aufzeigt. Dem alten Schubart, als einer an Leib 
und Seele gewaltigen, imponierenden, poetisch angehauchten und musikalisch reich begabten 
Persönlichkeit, wird es nicht schwer, eine Tochter aus einer der angesehensten Beamtenfamilien 
der Grafschaft zu Fall zu bringen. Die Eltern sträuben sich gegen eine Verbindung der Tochter 
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mit dem aus weiter Ferne herbeigekommenen Schulmeister aus obskurer Familie, der außer sich, 
seinem Talent und seinem Amte nichts hat. Sie geben ihren Widerstand erst auf, als sich die 
Ehre der Familie in dringender Gefahr befindet, zum zweitenmale befleckt zu werden, und die 
Beharrlichkeit der persönlichen Neigung trägt über alle Rücksichten und Hindernisse des Standes 
und der Familie den Sieg davon.

Schubart ist übrigens mit feinen Eltern nur kurze Zeit hier geblieben. Schon 1740 
nahm Kantor Schubart die Kantor- und Kirchenmusikdirektorstelle in Aalen an, und als im Herbst 
dieses Jahres der hintere Anbau ans Diakonats- und Schulhaus fertig wurde, war er bereits von 
Obersontheim fortgezogen. In Aalen rückte er später in die Stelle des Diakonus vor, auf der 
er fein Leben lang blieb. Der Dichter hat darum die Stadt Aalen, in welcher er ausgewachsen 
ist, immer als feine Vaterstadt und Heimat angesehen. Seinen Geburtsort hat er nur noch einmal 
besucht; nach Absolvierung feiner Studien war er kurz bei feinen dortigen Verwandten und hat 
auch einmal in der Ortskirche gepredigt.

Noch ein kurzes Wort zu der Frage, ob der alte Schubart, wie Ludwig Schubart, in 
der Biographie feines Vaters behauptet, hier nicht bloß Kantor und deutscher Schulmeister, son­
dern auch Präzeptor und Pfarrvikar gewesen fei. Die Kirchenbücher und andere historische 
Notizen find dieser Behauptung, welche der Sohn wohl vom Vater gehört hat, nicht günstig. In 
denselben führt er nie obige Prädikate, sondern heißt immer Kantor schlechtweg. Diakonus 
Weiler wurde, wie oben bemerkt, 1766 als „Diakonus et praeceptor scholae latinae erigendae" 
berufen. Wäre also eine Lateinschule zu stande gekommen, so war in erster Linie der Kaplan 
verpflichtet, sie zu halten; allein es ist nichts davon bekannt, daß zu Obersontheim irgend einmal 
eine solche bestanden habe. Der Dichter Schubart hat in derartigen Angaben seiner Phantasie 
freien Spielraum gelassen und es mit der Wahrheit nicht gar genau genommen; auf etlichen 
Schwindel mehr oder weniger kam es ihm nicht an, und so mag er denn mit der citierten 
Behauptung dem Stand feines Vaters in erwünschter Weife aufgeholfen haben1). Als studierter 
Theologe wäre er ja wohl zu den genannten Ämtern befähigt und berechtigt gewesen. Auch 
war ein Pfarrvikar in jenen Jahren, in denen Diakonus Leube die beiden hiesigen geistlichen 
Stellen zu versehen hatte, höchst erwünscht; allein Schubart hatte ja auch ein Amt, das des Or­
ganisten und Kantors, und mit diesem das Predigtamt vereint zu führen, war nicht möglich.

Auf Weiler folgte 1766 Eberhard Vollrath Müller, Johann Müllers Sohn, als letzter 
Superintendent. Nach deslen Ableben wurde nämlich 1773 die Superintendentenstelle und das 
Diakonat miteinander aufgehoben und das Konsistorium aufgelöst. Die kirchlichen und staat­
lichen Verhältnisse hatten sich gänzlich verändert; die Orte, welche früher unter Obersontheim­
scher Herrschaft vereinigt waren, gehörten verschiedenen Herren, bald großenteils der Krone 
Württemberg. Mit Aufhebung des Diakonates wurde der 1740 zu Erweiterung der Kantors­
wohnung ausgeführte hintere Anbau verkauft und dabei die Bestimmung getroffen, welche heute 
noch eingehalten wird, daß bei jedem Besitzwechsel des Hauses zum Andenken an die Thatsache, 
daß es einst Eigentum des Pium corpus gewesen, an die Stiftungspflege 30 kr. zu bezahlen 
sind. Der Kaufschilling sowie die zur Diakonatsbefoldung gehörigen Güter wurden zur Stiftung 
geschlagen.

Im Verlauf dieses Zeitraums mag es in Obersontheim allmählich stiller geworden sein. 
Mit dem Hof gingen manche Beamtungen ein und mit dem Versiegen so mancher Erwerbsquellen 
mag die Wohlhabenheit etwas zurückgegangen fein, da die Gemeinde auf Gewerbe angewiesen 
ist, welche seit längst hier zahlreich vertreten waren. An Seelenzahl aber nahm die Gemeinde 
nicht ab. Der Abgang wurde durch Anziehende reichlich ersetzt, so daß die Gemeinde an Seelen­
zahl fort und fort zunahm. Die leer und entbehrlich werdenden Beamten Wohnungen wurden ver­
kauft. Das kolossale Gebäude auf einem Hügel gegenüber von dem Schloß mit seinen 4—5 Stock­
werken, das für Witwen und unvermählte weibliche Mitglieder des gräflichen Hauses bestimmt 
war, der sogenannte Fräuleinshof2), ging ebenfalls in Privatbesitz über und wurde zur Armen­
kaserne. Das gräfliche Reithaus brachte die Gemeinde an sich und richtete es zum Armen- und 
Schafhaus ein.

Den Löwenanteil aber an der Limpurgfehen Hinterlassenschaft bekam die Krone Würt­
temberg, welche 1782 zwei der obengenannten Obersontheimschcn Sexten, später auch die andern 

1) Daß Schubart in seinen Briefen gerne auf Kosten der Wahrheit rennomierte, prahlte 
und flunkerte, weist Prof. Nägele in seinem Buche über Schubart in Geislingen wiederholt un­
widerleglich nach, so z. B. S. 35, 119, 187.

2) Nach meiner auf den Stil der Bautrümmer gestützten Vermutung, welcher auch Herr 
Professor Reik in Hall beipflichtete, stammte auch dieses 1880 eingeäseherte Gebäude aus der 
Zeit des baulustigen Schenken Friedrich VII.
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käuflich erwarb. Dieses machte sich darum auch stark geltend, als es sich wieder um eine Be­
setzung der Pfarrftelle handelte. Nach Müllers Tod im Jahr 1773 einigten sich die Condomini leicht 
auf Johann Friedrich Gostenhoser, den Sprößling einer altlimpurgfchen Beamtenfamilie, Sohn des 
Rats in Obersontheim. Es fällt auf, daß er der erste ist, welcher aus diesen Kreisen und Familien zur 
hiesigen Pfarrstelle gelangt; unter den Kaplanen und Geistlichen der andern Dörfer finden wir 
Namen wie Leube, Hörner u. dergl. öfters; aber in der Besetzung der Superintendentur wurde 
das Prinzip des Nepotismus stets durchbrochen und der tüchtigste berufen.

Langsamer und schwieriger ging es mit der Besetzung der Pfarrtfelle als dieselbe 
1793 durch Gostenhofers Tod abermals erledigt wurde. Die Krone Württemberg besaß an der 
Herrschaft, also auch am Patronatsrecht, ein Drittel, Löwenstein-Wertheim ebensoviel, das 
letzte Drittel fiel auf den Grafen Ludwig Karl zu Kreuzwertheim und zwei Gräfinnen von 
Pückler-Limpurg zu Burgfarrnbach. Alle Beteiligte außer Württemberg hätten das Einkommen 
der Pfarrei gerne noch einige Zeit der Witwe des Pfarrers Gostenhoser überlaen, welche in 
der Person des aus dem Ansbachfchen gebürtigen, von feinem Konsistorium sehr gut prädi- 
zierten Kandidaten Burkhardt einen tüchtigen Pfarramtsverweser stellte. Württemberg war mit 
diesem Vorhaben nicht einverstanden und schlug für die Stelle den Pfarrer Raiffeisen in Mittel­
fischach vor. Die andern Condomini lehnten aber diesen Vorschlag rundweg ab. Nach einem 
höchst gereizten Noten- und Schriften wechsel, in dem die übrigen Condomini fest auf ihrem Willen 
blieben, lenkte Württemberg ein und verlangte nur, daß Burkhardt, ehe er die Stelle definitiv 
erhalte, sich in Stuttgart prüfen lassen solle. Hiezu aber hatte derselbe keine Lust und wurde 
in seiner Abneigung von den andern Patronatsgenossen bestärkt. Der Streit zog lieh bis 1801 
hin und endete mit einem dahin gehenden, allseitig angenommenen Kompromiß, es solle von den 
Condomini zur Prüfung Burkhardts ein Konsistorium in Obersontheim konstituiert werden. So 
geschah es; Burkhardt wurde examiniert, für befähigt erklärt und ihm die Pfarrstelle zu Ober­
sontheim erteilt.

Der Rückblick auf diese Periode, eine Zeit der geringen Dinge, muß wehmütig stimmen; 
Obersontheim verliert an Bedeutung; aus einem geistigen und staatlichen Zentrum wird es eine 
entlegene Außenstation. Doch ist es mehr als Zufall, wenn in diesen Jahrzehnten des Rückgangs 
der berühmteste Sohn Obersontheims das Lieht der Welt erblickt. Stammt doch seine Mutter, 
der er, wie die meisten bedeutenden Männer, einen großen Teil seiner Begabung verdankt, aus 
einer jener Beamtenfamilien eines kleinen Fürsten- und Grafenhauses, in welchen sich hohe In­
telligenz und vielseitige Begabung von Geschlecht zu Geschlecht zu vererben pflegte (hier die 
Hörner und Leube, anderwärts Zeller, Eduard Zeller aus Kleinbottwar, die beiden Karl Mayer 
von Neckarbischofsheim, die Juristen Kern von Laubach u. a.). Aber wie Schubart selbst nur 
ganz kurz Obersontheim und Limpurg im allgemeinen angehörte und nur wenige Verbindungen 
mit beiden unterhielt, so war überhaupt diese rückläufige Bewegung nicht aufzuhalten, und was 
jetzt geschah, war entschieden das beste, was geschehen konnte, daß Obeisontheim und ganz 
Limpurg, da es selbst kein Ganzes mehr zu bilden im Rande war, an ein größeres Ganzes an- 
gefchloen wurde.

VI. Zeitraum.

Die neueste Zeit unter Württemberg. 1806—1886.

Die Rheinbundsakte vom 23. August 1806 sprach die ganze Grafschaft Limpurg dem neu­
gegründeten Königreich Württemberg zu. Die bisher reichsunmittelbaren Grafen und Herren wurden 
mediatisiert; die privatrechtlichen Verhältnisse aber blieben selbstverständlich hievon unberührt. 
Das hiesige Schloß und Rittergut gehörte dem Staat und den von früher her berechtigten Fa­
milien gemeinsam; der Rentamtmann war Staatsbeamter und Privatangestellter in einer Person. 
Doch hat die Krone bis 1848 das Schloß samt allem Zubehör in ihren ausschließlichen Besitz ge­
bracht. Das herrschaftliche Archiv wurde nach Michelbach verlegt. Da Schloß und Gut Ober­
sontheim dem Staate ein wenig rentierendes Eigentum war, fehlte es nicht an Geneigtheit, beides 
zu veräußern. Ira Jahr 1851 dachte der fei. Blumnhard ernstlich daran, es zu erwerben. Er 
konnte aber mit der Staatsfinanzverwaltung sich nicht über den Preis einigen; die Differenz war 
eine kleine: Forderung 26 000 fl., Angebot 24 000 fl. für Schloß und Güter im Umfang von 
130 Morgen; so zerschlug sich die Sache. Auch Gustav Werner faßte einmal das leere, feile 
Schloß ins Auge, um eine Anstalt darin zu errichten. Anfangs der 70er Jahre wurde es von dem 
Grafen Kurt von Pückler-Limpurg erworben, teilweise wohnlich hergerichtet und mit seinem 
Sohne Karl bis zu seinem am 28. Januar 1888 erfolgten Tode bewohnt. Seitdem dient es dem 
letzteren samt Familie zum Wohnsitz.
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Pfarrer Burkhardt starb 1820; sein Nachfolger wurde durch letztmalige patronatilche 
Ernennung Friedrich Ludwig Hirsch, aus Waldenburg gebürtig, also ein württembergischer Franke. 
Er hat eine neue Pfarrbeschreibung angefertigt und auf dieses Geschäft viel Fleiß und Studium 
verwendet; wir sind ihm besonders dafür Dank schuldig, daß er auch das Archiv mit seinen 
Urkunden zu diesem Werke benützte.

Nach seinem Tode wurde die Pfarrei 1837 an Pfarrer Hörner in Oberfischach vergeben, 
diesmal von der Krone allein. Aus dem Jahre 1846 ist der Umstand zu notieren, daß das neu­
vermählte Kronprinzenpaar mit kurzem Aufenthalt ohne offizielle Begrüßung hier durchreiste.

Pfarrer Hörner starb 1858 auf der Rückreise von Karlsbad an einem Leberleiden, von 
dem er genesen zu sein schien, und zwar in Stuttgart, wo er deshalb auch begraben liegt. Nach 
einjähriger Vakatur zog Friedrich Löhrl von Unterregenbach als Pfarrer hier auf.

Anfangs der 60er Jahre wurde die Schule in das von der Gemeinde angekaufte, neu 
hergerichtete Waisenhaus verlegt. Das alte Schulhaus von 1600 wurde verkauft.

Am 4. September 1880 und den folgenden Tagen wurde der gewaltige Bau des Fräu­
leinshofes ein Raub der Flammen. Die malerische Ruine auf dem Brandplatz wurde erst im 
Sommer 1886 wieder überbaut.

Zum Schlüsse sei noch die erfreuliche Erscheinung registriert, daß seit 1858 1700—1800 • 
von hiesigen Einwohnern und auswärts wohnenden Obersontheimern für unsere Armen gestiftet 
wurden, Gaben, die bei der beschränkten Ausdehnung der hiesigen Markung (kaum 1‘/2 Morgen 
Baufeld pro Kopf) und bei dem Mangel einer lohnenden, Verdienst gewährenden Industrie auf 
einen trockenen Boden gefallen sind1). Der + Fabrikant Baumann gab sich viele Mühe, irgend 
einen Industriezweig zur Beschäftigung unserer zahlreichen Armen einzuführen , z. B. die Fabri­
kation von Holzfchuhen ; allein es wollte nicht gelingen. Die jüngste der genannten Armen­
stiftungen ist die der Frau Pfarrer Hörner in Stuttgart mit 300 %, welche sie bei Veranlassung 
des 300jährigen Kirchweihjubiläums machte, das wir im Oktober 1886 in der Stille gefeiert haben.

Ist so der ökonomische Stand der Gemeinde schwer zu heben, so sei dagegen mit Dank 
gegen Gott noch angeführt, daß der körperliche und geistige Gesundheitszustand sich in den letzten 
Jahrzehnten wesentlich gebessert hat. Der früher hier weit verbreitete Kretinismus ist ganz im 
Rückgang begriffen, die jüngere und besonders die jüngste heranwachsende Generation ist, soweit 
es konstatiert werden kann, mit ganz wenigen Ausnahmen körperlich und geistig gesund.

A 11 h a n g.

Markertshofen, die treue Tochtergemeinde seiner Mater, verdient noch ein kurzes Wort.
Dasselbe ist sehr alt; schon 1090 wird es als Marcuuarteshouen (W. U.B. I, 393) erwähnt. 

Es gehörte damals den Grafen von Rothenburg-Komburg, die es dem Kloster Komburg schenkten. 
Im 14. und 15. Jahrhundert wurden die Herren von Weinsberg wiederholt mit der Vogtei über 
die Klostergüter daselbst belehnt. Von Komburg müssen die Herren von Limpurg ihren Besitz 
erworben haben. Wahrscheinlich gab auch Hall die Zehntrechte in und um Markertshofen, 
welche der dortige Spital 1495 von Kraft von Hohenlohe erkauft hatte, beim Kaufe der Lim­
purg 1541 an die Schenken ab. Von da an ist Markertshofen mit Obersontheim kirchlich ver­
bunden geblieben. Unter Schenk Friedrich VII. wurde es mit Obersontheim lutherisch reformiert. 
1746 traten die Limpurgischen Allodialerben Markertshofen an den Markgrafen von Brandenburg­
Ansbach ab, der dasselbe zu dem Oberamt Crailsheim schlug; 1792 wurde es mit der ganzen 
Markgrafschaft preußisch und 1806 mit dem Oberamt Crailsheim bayrisch. Mit demselben fiel es 
endlich 1810 bleibend an die Krone Württemberg. Bei allen diesen Besitzveränderungen blieb 
die kirchliche und Schulverbindung mit Obersontheim unangetastet und unangefochten; ein kurzer 
Versuch in den 20er Jahren, eine eigene Schule einzurichten, mißlang gänzlich. So möge denn 
diese durch das Alter sanktionierte Verbindung für beide Teile im Segen fortbestehen.

*

Wir sind am Schluffe. Aber war es denn der Mühe wert, diesen Gang durch die Ge­
schicke einer Gemeinde, wie Obersontheim, zu thun?

Wir möchten diese Frage bejahen, abgesehen von allem Lokalinteresse, schon um des­
willen, weil wir Gelegenheit hatten, eine Reihe tüchtiger, bedeutender, wahrhaft frommer Men- 

1) Seit 1886 find noch über 1000 Mark dazugekommen, darunter weitere 700 Mark von 
der nachher genannten Stifterin.
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sehen kennen zu lernen, denen wir im Verlauf begegneten: Erasmus, den feinen, klugen Staats­
mann, seinen Sohn Friedrich VII., der um eines Hauptes Länge über alles Volk, auch feine 
Ahnen und Sprossen, hervorragt, ihn, dem nur die Zeit fehlte, um seine Residenz nicht als 
Hauptflecken, sondern als Hauptstadt seines Ländchens wohlausgestattet und hergerichtet zu 
hinterlassen; dann seine 7 Sohne, welche in lieblicher Eintracht miteinander regieren; endlich 
das Zweigestirn Vollraths und seiner Gemahlin, in welchen fränkische und schwäbische Frömmig­
keit sich verbindet zum Segen Obersontheims.

Und auf der andern Seite dieser Bildergalerie ihre Hofprediger, aus allen möglichen 
Gauen Deutschlands zusammengelesen; die Reihe eröffnet von Pädianus, dem feinen, höflichen 
Sachsen, wie dazu geschaffen, seinen raschen, ungestümen Herrn zu mäßigen und vor Übereilungen 
zu behüten; sodann drei Deutschösterreicher aus Krain, wohl geeignet, durch ihre Biederkeit und 
Treuherzigkeit das in der Reihe merkwürdigerweise ganz fehlende schwäbische Element zu er­
setzen; nun folgt der Thüringer mit seinem glühenden Feuereifer für Gottes Reich und nach ihm 
die Männer aus dem Frankenland, deren Gestalten nicht mehr so feste, erkennbare Umriffe zeigen. 
Wenn ein Ort, da ein guter, frommer Mensch gelebt hat, geheiligt ist für alle Zeiten, so fehlt 
Obersontheim, besonders seinem Schlosse und Pfarrhaus diese Weihe nicht.

Aber von dem, was Menschen in ihrer Schwachheit gethan, erhebt sich der Blick zu 
dem größeren, das Gott gethan. Die natürlichen Faktoren reichen nirgends hin, geschichtliche 
Erscheinungen zu erklären; es muß überall auch für die Geschichte von Obersontheim zu der 
tiefen Quelle göttlichen providenziellen Waltens hinabgestiegen werden.

War es nicht, als müsse Schenk Erasmus gerade hieher ziehen? Der Punkt selbst 
war ja keineswegs von der Natur so begünstigt, um eine staike Anziehungskraft auszuüben. 
Kein größerer Fluß, kein breiteres Thal, kein emporragender, beherrschender Hügel zum neuen 
Schloßbau; keine Verkehrsstraße in der Nähe, die Markung eingezwängt zwischen Hällifchem 
und Ellwangenschem Gebiet, so daß wenig über 1/4 Stunde des Wasserlaufs faml Thälchen in der 
Länge den Schenken frei blieb. Und doch mußte Erasmus gerade hieher übersiedeln und sein 
Sohn, der weit gereiste, weltgewandte Ritter, sich so zu dem kleinen Obersontheim hingezogen 
fühlen, daß er alles dran setzte, es zu heben und städtisch auszustatten.

Und ebenso providenziell wie die erste Verpflanzung der Schenken von Limpurg in das 
Bühlerthai erscheint die zweite, die der fränkischen, der Speckfelder Linie mit Schenk Vollrath 
ebendahin. War er doch dazu bestimmt, den Strom des im Pietismus neu entsprungenen christ­
lichen Lebens auch an diese von der Quelle so fern abgelegene Stätte zu leiten. Hat der Be­
gründer Obersontheims in der staatlichen Ordnung einen schützenden Damm gegen die wilden 
Wasser aufgeführt, welche im 17. Jahrhundert über Deutschland hereinbrachen, so hat sein Urenkel 
in der kirchlichen Neuordnung, welche er einführte, den auflösenden Mächten vorgebeugt, die 
im vorigen Jahrhundert zur Herrschaft gelangten.

Daß der äußere staatliche Verband Limpurgs zerfiel, konnte freilich nicht verhindert 
werden, und die Eingliederung dieses, wie vieler anderer Duodezstäätchen in ein größeres Ganzes 
hätte doch erfolgen müssen, wenn auch nicht der Korse mit brutaler Faust den Konsolidierungs­
prozeß gewaltig beschleunigt hätte. Wie Limpurg-Obersontheim in den großen Titel des neuen 
Landesherrn ausgenommen wurde, so bildet das bescheidene Territorium der alten Grafschaft, 
wir wollen nicht anmaßend sagen, eine Perle oder einen Edelstein seiner Krone, aber doch einen 
land- und forstwirtschaflich schätzbaren Bestandteil seines Landes, und auch im alten Limpurg 
gilt die Losung: Hie gut Württemberg allweg!

Zur Gefchichte des Verkehrswesens.

Aus einem alten Beftallungsbuch des Grafen Wolfgang von Hohenlohe ergeben 
sich einige interessante Nachrichten, wie es um das Ende des 16. Jahrhunderts mit 
dem Verkehr bestellt war. In erster Linie kommt der Postmeister in Augsburg in 
Betracht. Derselbe sollte alle Sachen der Herrschaft von und nach Augsburg liefern, 
doch sollte kein Stück über 8 Pfd. schwer sein. Dafür erhielt er jährlich 6 Reichs­
thaler. Ferner hatte er allwöchentlich dem Grafen neue Zeitungen, d. h. neue Nach­
richten zukommen zu lassen. Dafür erhielt er jährlich 10 Reichsthaler. Über beide 
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Verpflichtungen bestand ein Vertrag, ersterer Vertrag konnte am 1. November, letz­
terer am 1. Mai gekündigt werden.

Zur Beförderung von Wertsachen hatte man den „Silberboten“. Derselbe er­
hielt jährlich 8 Meß Lauterkorn, 1 Malter 3 Simri Dinkel statt 2 Malter gemischte 
Frucht, 1 Rock oder 11/2 fl. dafür. Von jeder Meile, die er innerhalb oder außer­
halb der Grafschaft zurücklegte, bekam er einen Batzen Weggeld. Außerdem hatte 
Graf Wolfgang einen Postboten, der denVerkehr zwischen den beiden Residenzen Langen­
burg und Weikersheim zu besorgen hatte. Er hatte wöchentlich zweimal den Weg 
zurück zu legen und erhielt dafür 3 Malter gemischte Frucht und 1 Klafter Holz.

G. Bossert.

Eine unbekannte Bächlinger Urkunde.
1417. März 10. Der Generalvikar Heinrich von Wechmar genehmigt den Stellen­

tausch zwischen Heinrich von Rotenburg, Pfarrer in Bächlingen, und dem Frühmesser von 
Wettringen.

Heinricus de Wechmar canonicus ecclesiae herbipolensis, Reverendi in Christo patris 
et domini domini Johannis Episcopi Herbipolensis vicarius in Spiritualibus generalis, honora- 
bili viro domino Demetrio de Gych archidiacono in ecclesia herbipolensi ant ejus officiali salu­
tem in domino sempiternam. Quia ex beneficiorum permutacione praesertim illa, que juxta juris 
exigenciam facta fuerit, tam beneficiis permutatis quam personis permutantibus plerumque proue- 
niant salubria incrementa, hinc est, quod constituti coram nobis dilecti nobis in Christo Heinricus 
de Rotenburg, rector ecclesie parochialis in Bechlingen Herbipolensis diocesis, ex una et 
Johannes Wentzeslav, rector primissarie parochialis ecclesie in Wettringen praedicte diocesis, 
ex altera parte desiderantes dicta ipsorum beneficia ex causis justis et rationabilibus invicem 
permutare nos de consensibus patronorum sine collatorum dictorum beneficiorum ad hujusmodi 
permutacionem adhibitis sufficienter informarunt, quodque dolus, frans, symoniaca prauitas seit ali- 
qua illicita pactio non interuenerit neque interuenire debeat, tactis sacris ewangelicis libris cor- 
poraliter jurauerunt et ipsa tune eorum beneficia ex causa permutationis hujusmodi siendae in 
nostris manibus libere resignauerunt. Nos igitur . . . . s dictum desideratam permutationem 
suum debitum sortiri effectum praetactis juramentis per nos receptis et resignacionibus hujus­
modi admissis dominum Heinricum de Rotenburg de dicta parochiali ecclesia in Bechlingen ad 
praenotatam primissarium in Wettringen vacantem per resignationem Johannis Wentzeslaij, ut 
praefertur, factam transtulimus ipsamque primissariem ecclesiae parochialis in Wettringen cum 
omnibus.............. suis ante dicto Heinrico de Rotenburg contulimus, conferimus, ac de illa proui- 
dimuB et prouidemus ac ipsum Heinricum de Rotenburg instituimus et inuestiuimus atque inues- 
timus praesentibus de eadem curam et regimen ipsius primissarie sibi................. Quapropter 
vobis et cuilibet vestrum committimus et in virtute sancte obedientie discrete praecipiendo man­
damus, quatenus dictum Heinricum.............. in et ad possessionem praetacte primissarie jurium- 
que et pertinenciarum ipsius inducatis aut alter vestrum inducat corporalem facien sibi...........  
primissarie fructibus, redditibus, prouentibus juribus et obuencionibus uniuersis ab hijs, quorum, 
interest, plenarius responderi, adhibitis ad hoc solemnitatibus solitis et consuetis.

In quorum testimonium praemissorum sigillum vicariatus praefati domini Johannis 
Episcopi praesentibus est appensum. Datum HerbipoVis Anno domini millesimo quadringentesimo 
decimo septimo feria quarta post dominicam Reminiscere (10. martij 1417.)

Siegel erhalten, in braunem Wachs, in der Mitte S. Kilian, rechts das Bistums-, links das 
Herzogtumswappen, unten das etwas verdrückte Wappen des Bischofs Joh. II. v. Brunn. Um­
schrift S. Vicariat Johis Epi Herbipoln. Die punktierten oder cursiv gedruckten Stellen find 
vom Mänsefraß zerstört.

Vorstehende Urkunde hat mir der hochw. Herr Generalvikar Kühles in Würzburg 
gütigst mitgeteilt. G. Bossert.

Württembergische Vierteljahrshefte 1890. 8
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Trauer musique zu den Exequien Weyland des Glorwürdigften Kaisers 
Francisci Stephani etc. etc.

(Anhang zum Gebet, welches nach solenner Trauerpredigt Donnerstags, den 12 September 1765, 
zu Rothenburg ob der Tauber in Stadt und Land zu verlesen.)

I. Vor der Predigt.
Franciscus stirbt! wer höret das, 
Den nicht der Ruf durchfchüttert? 
Der nicht für Schrecken zittert?
Dem nicht die beeden Augen, naß, 
Zu Thränenfalz zerfliessen?

Wie Bäche sich ergießen?
Franciscus stirbt! Es finkt der Held! 
Der Atlas von Europa fällt!

Der Kayser stirbt! Ein harter Schlag 
Schlägt nicht nur Seine Glieder, 
Nein, Königreiche nieder!

Erzürntes Schicksal! Schwarzer Tag!
Der Teutschlands Trost zerstöret;
Und Fürsten seufzen lehret!

Der Völker tief in Trauer verhüllt! 
Auch Rothenburg mit Schmerz erfüllt.

Der beste Fürst! Der Thronen Schmuck;
Der Christen-Fürsten Sonne;
Theresens Kron und Wonne;

Zieht sich im vollsten Glanz zurück!
Am heitersten Mittage
Wirds Nacht von einem Schlage! 

Verhängnuß! was haft du gedacht? 
Am hellsten Tage Mitternacht!

Ihm huldigte Süd, Ost und West, 
ihm bot das Glück der Zeiten, 
Sein werthe Feyrlichkeiten.

Bei Seines höchsten Hauses Fest 
Verläßt er Thron und Erden, 
Um da gekrönt zu werden,

Wo Kron und Scepter ewig bleibt, 
Indeß die Pracht der Welt zerstäubt.

Thut Euch dem besten Fürsten aus, 
Ihr goldenen Himmelspforten!
Der Glorie werth geworden, 

Dringt er mit ungehemmtem Lauf

Dahin, wo Salomonen, 
Wo Davids, Josephs wohnen.

Der Sorgen schwerster Last entrückt, 
Hat er schon seinen Thron erblickt.

II. Nach der Trauerpredigt.
Aria.

Ach! allzufrüh geht Er zur Ruh!
Ach Grufft! wie bald verschliefest du

In deine kalte Marmorsteine 
Die allertheuersten Gebeine! 

Sie seien dir denn anvertraut. 
Indeß sein Geist Gott nun schon schaut.

Und der wird Sie dir bald entreißen: 
Und, wo der Geist schwebt, wohnen heisen.

Recitativ o.
Ihr Länder! von des Kaysers Tod erschüttert; 

Wie wann am Mittag schnell kein Licht mehr 
scheint;

ihr Völker, die ihr noch vor Schrecken zittert; 
Weint! wie man um den besten Vater weint.

Und Teutschland, das Er sieg- und glorreich 
machte,

Vor deßen Heil die grose Seele wachte: 
Baut hohe Ehren-Zeichen, 
Wie ehmals Memphis that, 
Der Fürsten Theuerstem auf!
Die seiner Majestät, 
Und seines Geistes Größe, gleichen!

Aria.
Joseph ist Francisci Ehre.
Und durch Joseph lebt er noch.

Himmel! schwarz von Wolcken, höre!
Donnernd, drohend, höre doch!

Laß die Wetter sich verziehen!
Laß uns Joseph stehn und blühn!

Seinem großen Vater gleich!
Gott erhört es! Teutsches Reich!
Ungarn! Welsch—Land! tröstet euch!

(Au s der Pfarrregistratur von Rinderfeld, mitgeteilt 
von Pf. Horn.)

Der Schellenberg, OA. Künzelsau.
Zur Geschichte der Jagd.

Am rechten Ufer der Kupfer, in dem Winkel, den der Zimmerbach mit dem Flüßchen 
bildet, zwischen Hermersberg und Altneufels, steigt dicht bewaldet der Schellenberg an. Einst 
lag auf ihm, schon im 16. Jahrhundert abgegangen, im tiefen Wald der Weiler Schellenberg, 
den 1231 Konrad von Weinsberg mitsamt „Sin deringen, den beidenZwivelingen, Wol- 
muodeshau sen, Thieffenfalle und Holzwiler der Würzburger Kirche als Lehen gab. 



Blind, Der Schellenberg OA. Künzelsau. 115

Dazumal aber schrieb man den Schellenberg noch „Schelhenberc". Ein wundersames Riesengebilde 
der Natur in der Tierwelt, längst ausgestorben und der staunenden Nachwelt nur in glücklich 
gefundenen Skeletten erhalten, taucht vor unserem Auge auf, der Scheich, der Riesenhirsch.

Der Scheich, der tragelaphus der Alten, ist kein fabelhaftes Tier, wie die mythischen 
Drachen und die modernen Seeschlangen; sondern er hat -wirklich und leibhaftig einst im 
deutschen Walde gehaust (siehe Pfeiffer i. d. Germania 6, 225 ff.). Freilich, Naturforscher wie 
Owen haben es in Abrede gezogen, daß jemals der Riesenhirsch mit dem Menschen zusammen­
gelebt habe. Allein auch die Naturwissenschaft muß sich vor dem „Schwarz auf Weiß“ der Ur­
kunden beugen und muß sich ihnen gegenüber schlechterdings zum „Glauben“ bequemen. Und 
urkundlich gerade läßt es sich erweisen, daß der deutsche Waidmann noch vom grimmen Scheich 
gewußt, ja daß er ihm gefallen ist, freilich nicht dem waidungerechten Sonntagsjäger als be­
klagenswertes Opfer, sondern eine edle Jagdbeute der Könige.

In der Urkunde Kaiser Ottos I. vom 26. Nov. 943 (Germ, ib.) heißt es: interdicimus 
ut nullus comitum aliorumve hominum in pago forestensi, qui est in comitatu Everhardi cervos, 
ursos, capreas, apros bestias insuper, quae teutonica lingua Elo aut Schelo appellantur, 
venari praesumat. Diese Urkunde beweist zunächst nur, daß zur Zeit Ottos I. der Name Scheich 
existiert hat. Daß aber in den kaiserlichen Forsten der Scheich selbst noch exiftiert habe, das 
läßt sich aus diesem Jagdverbot allein schlechterdings nicht beweisen. Es ist auf den ersten 
Blick klar, daß hier Scheich und Elch miteinander verwechselt, in eins zusammengeworfen 
wurden, während im Nibelungenlied beide Tiere scharf auseinander gehalten wurden.

Allein, das mindeste angenommen, hatte man jedenfalls noch die genaue Erinnerung an 
das Tier, als die Urkunde verfaßt wurde. Der Name lautet ohnehin so urgermanisch, und ist 
so bezeichnend, daß er nur aus lebendiger unmittelbarer Anschauung geflossen sein kann und 
man billigerweise es nicht bezweifeln mag, daß der deutsche Jägersmann noch Aug in Aug dem 
Tiere gegenüberstand. Scelo ist verkürzt aus scelaho und wird von Grimm und Graff zu dem 
ahd. schelch = schief, krumm, schielend gestellt. Und wenn schon ein ganz gemeiner schwarzer 
Stallbock, wie ihn der Bauer noch heute trotz des 19. Jahrhunderts der Hexen halber im Stalle hält, 
uns wirklich schief anzu„fchilchen" scheint, wie viel mehr mag solch schiefer Blick dem Germanen 
sogar imponiert haben an einem Tiere, dessen Maße wirklich riesenmäßig sind. Pfeiffer (ib. 230) 
giebt eine Abbildung des Skeletts, das feit 1855 in der k. k. geologischen Reichsanstalt zu Wien 
aufgestellt ist und bei Killowen in der Grafschaft Wexford gefunden wurde, das aber durch 
neuere Funde bereits weit übertroffen wird. Von den Maßen führen wir nur an, daß der ganze 
Geweihbogen 11' 7" 2"' mißt, wirklich respektable Dimensionen!

Plinius hat einstens vom tragelaphus zu berichten gewußt, daß er nur am Flusse Phafis 
zu finden sei. Das haben ihm die alten Naturwilsenschafter großenteils gläubig nachgeschrieben. 
Daß aber einst der Bockhirsch auch im Ohrnwald gehaust hat, hier gejagt wurde, als bereits 
der Limes zerfallen, die Alemannen verdrängt waren und schon die fränkischen Grafen den 
Wildbann hatten, das beweist eben unser Schelhenberc vom Jahr 1231. Dieser glücklich ge­
rettete Name in der angeführten Urkunde ist viel beweiskräftiger als die oben angezogene Jagd­
urkunde Ottos I. Dort haben wir nur einen Beweis für die Existenz des Namens; hier aber dafür, 
daß der Scheich einer Lokalität den Namen gegeben hat. Freilich auch fabelhafte Tiere haben 
Lokalitäten den Namen gegeben; es giebt Drachenlöcher und Drachensteine. Aber wo derartige 
Namen vorkommen, da haften sie an signifikanten Örtlichkeiten, welche die Phantasie des Volkes 
beschäftigen, oder aber verdanken sie ihr Dasein alten mythologischen Bezügen. Mit der Mytho­
logie hat der Scheich rein nichts zu thun, und der Schellenberg ist eine urgewöhnliche Loka­
lität, wenig geeignet, die Phantasie der umliegenden Bewohner zu entzünden, daß sie auf diese 
oder jene Art das gewaltige Tier mit ihm hätten in Verbindung setzen können. So gut wie die 
Hirschbäche vom Hirsch und die Wolfsklingen vom Wolf ihren Namen haben, so hat unser 
Schellenberg seinen Namen vom schielenden Riesenbockhirsch. Es mag freilich auch dazumal 
schon, als man unseren Bergen und Wäldern die Namen schöpfte, ein großes Jagdglück gewesen 
sein, wenn der Jäger im finstern Wald den grimmen Scheich gestreckt oder, was wahrschein­
licher, ihn in heimtückischer Grube gefällt hatte; ja vielleicht ist’s der letzte Scheich gewesen, 
im Ohrnwald, dem unser Berg seinen Namen verdankt1).

1) In der OA.Beschr. Künzelsau S. 747 ist die Ableitung unseres Namens von Scheich 
mit Fragezeichen versehen und die Ableitung vom ahd. schello, Beschälhengst, bevorzugt. Aber 
wo soll das h in Scheibenberg herkommen und woher soll mitten in dem Ohrnwald eine Hengst­
weide kommen. Das h erscheint auch in der Form Schelhenbergk bei Gropp, bist. eccl. Amobr. 
Außerdem aber scheint das Wart Schello für Hengst mehr dem schwäb. Sprachgebiet eigen­
tümlich zu sein.
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Unsere Orts- und Flurnamen sind geschichtliche Urkunden im Extrakt, wie man sie 
besser nicht haben kann. Vielleicht wenn die alten urkundlichen Belege zu finden wären, möchte 
wohl der eine oder andere Ellbach eine Erinnerung bergen an den Elch, so gut wie Ellwangen, 
das seinen Namen hat von den Elchen des alten Virgundawaldes, deren größten wohl der fromme 
Hariolf erlegte, da man „bequem zwischen seinem Geweih stehen konnte“. Allerdings, die Ver­
wechslung und Zusammen Weisung von Scheich und Elch in der Kaiserurkunde ist trotz der Aus­
einanderhaltung im Nibelungenlied eine bedenkliche Sache. Am Ende hat man Scheich ge­
heißen in späterer Zeit, was ehemals nur ein Elch war. Und vielleicht hat der Jäger, der den 
großen Elch im feuchten Kufpergrund erlegt, im bekannten Latein feinen lauschenden und gläubigen 
Jagdgenossen bei einem Auerhorn Gerstensaft es beigebracht, daß der Elch, den er gefchoTen, 
kaum mehr ein Elch genannt werden könne, sondern schon mehr ein Scheich gewesen sei, wie 
ihn, außer ihm nur noch der Recke Siegfried erlegt habe. Von der Gesellschaft wurde dann 
vielleicht zu wehmütiger Erinnerung an den mehr und mehr schwindenden fürstlichen Elchstand 
der Berg der „Shelchenberg" genannt. Doch ob Elch, ob Scheich, mitten im Ohrnwald gelegen, 
giebt so der Schellenberg eine Anschauung von deutschen Jagdrevieren der Vorzeit. Manchen 
Waidmann aber aus der trostlosen Gegenwart heraus, wo nachgerade ein Hase zum Ereignis 
zu werden beginnt, wird ein Sehnen überkommen nach der vergangenen Riesenhirschenherrlichkeit 
im Ohrwald, wo einst auch der kühne Siegfried ein heldenmäßig Jagdvergnügen hätte haben 
können, so gut wie in den Jagden seiner falschen Burgundenfreunde, er, von dem das Niebelungen- 
lied rühmt:

Darnach sluoc er sciere einen Wisent und einen eich, 
starker üre viere, und einen grimmen scelch.

Dr. Blind.

Zum „medizinischen“ Aberglauben.
Wohl auf keinem Gebiet unseres Volkslebens hat sich im ärmlichen Bettelgewand 

des Aberglaubens so viel bedeutsamer Rest aus unserer Mythologie und überhaupt aus Glauben 
und Anschauung unserer ältesten Urzeit durchgerettet bis auf unsere Tage, als auf dem Gebiet 
der volkstümlichen Heilkunde, — im .medizinischen“ Aberglauben. Freilich, diese Reste volks­
ärztlicher Praxis treten mehr und mehr zurück; sie fliehen das helle Licht der Zeit. Aber im 
waldverborgenen „Schinderhaus“ werden doch noch immer zu allerlei Salben und Arzneien für 
Krankheit an Menschen und Vieh die nämlichen Bestandteile aus Pflanzen- und Tierreich zusammen­
gekocht, welche einstens im deutschen Walde die weise Frau gekocht hat, um Schaden und 
Schrammen damit zu heilen. Aus welch alter Zeit und welch hoher Quelle mancher sinnlose 
Brauch und Mißbrauch auf diesem Gebiete stammt, dafür möge aber folgende kurze Notiz 
dienen, die zu liefern den Unterzeichneten eine Unterhaltung mit einem Bauern in stand gesetzt 
hat, der ihm die Heilung eines Hundebisses mitteilte.

In Loddfafnirs Lied, Strophe 138 w. Hävamâl (Simrock, Die Edda 1851 S. 91):
Dieß rathieh, Loddfafnir
Vernimm die Lehre, 
Wohl dir, wenn du sie merkst: 
Wo Ael getrunken wird, 
Rufe die Erdkraft an:
Erde trinkt und wird nicht trunken.
Feuer hebt Krankheit
Eiche Verhärtung 
Ähre Vergiftung, 
Der Hausgeist häuslichen Hader. 
Mond mindert Zornwuth,
H u n ds b i ß heilt H u n d s h a a r, 
Rune Beredung;
Die Erde nehme Naß auf.

Heute noch im Fränkischen erfreut sich wenigstens ein Mittel aus dieser Rüstkammer 
urgermanischer Heilkunft großer Beliebtheit und unbedingten Ansehens. Dem Hunde, der bis 
aufs Blut gebissen hat, rauft man eine Büschel Haar aus und bindet sie auf die frische Wunde, 
im festen Glauben:

Hundsbiß heilt Hundshaar.
A. Dr. Bl.
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Buhl contra Wimpfen.
Ein ergötzlicher Rechtsstreit aus dem Anfänge des 18. Jahrhunderts, nach den Akten mitgeteilt 

von Dekan Hönes in Ncuenftadt.
Die Stadt Wimpfen bildet bekanntlich eine ebenso unzeitgemäße als unzweckmäßige 

hessische Enklave an der Grenze Badens und Württembergs und hätte schon längst einem dieser 
Länder einverleibt werden sollen. Bis zum Jahre 1802 erfreute sich das kleine Städtchen der 
Souveränität einer freien Reichsstadt. Daß diese Würde aber auch ihre Bürde hatte, zeigt der fol­
gende Handel, der so recht einen Einblick giebt in die Umständlichkeit des Gerichtsverfahrens der 
guten alten Zeit.

Im Jahre 1713 gab zu Wimpfen der dortige Helfer (d. h. zweiter Pfarrer) Johann 
Friedrich Buhl großes Ärgernis durch Mißhandlung feiner Frau und durch den Verdacht des 
ehebrecherischen Umgangs mit feiner Magd. Nachdem diese im darauf folgenden Jahr ein Kind 
geboren, wurde sie samt dem Helfer „in den Turm gesperrt“. Der Rat zu Wimpfen setzte eine 
Untersuchungskommission nieder unter dem Vorsitz des Liz. Faber von Heilbronn und forderte 
zugleich ein Gutachten ein von der theologischen und der juristischen Fakultät in Tübingen. 
Beide entschieden dafür, daß die Suspension und Verhaftung des Buhl vollständig gerechtfertigt und 
daß mit der weiteren Untersuchung fortzufahren sei. Am meisten belastet wurde der Angeklagte 
durch folgenden Umstand. Seine Frau war im Juli 1713 zu ihren Eltern nach Horkheim ent­
flohen ; vier Wochen darauf aber wurde im Pfarrhaus zu Ober-Eisesheim eine Zusammenkunft 
der beiden Gatten veranstaltet und ein Sühneversuch gemacht. Es kam ein Vergleich zu stande, 
aber es seien dabei „einander horrenda vorgeworfen, teils auch eingestanden worden“. Die Ver­
teidigung des Buhl war eine ganz ungenügende und der Magistrat gab ihm und feinem da­
mals noch lebenden Vater von Anfang an den Rat, er solle seine Stelle niederlegen, dann wolle 
man, „um den Skandal zu vermeiden“, die Untersuchung fallen lassen. Allein, obgleich Buhl selber 
einmal einigen Zeugen gegenüber zugestehen mußte, „er habe sich vielfältig übersehen“, so ließ 
er sich doch nicht bewegen, auf seine Stelle zu verzichten, sondern appellierte zum großen Leid­
wesen der Wimpsener an den kaiserlichen Reichshofrat zu Wien. Den Bescheid desselben lassen 
wir wörtlich folgen:

Jovis, 31. Okt. 1715. Buhl ctr. Wimpfen rescripti in peto arresto sive implo- 
ratorifcher Anwalt Adam Ignatius von Hännifch sub 18. hujus exhibendo allerunterthänigfte 
nochmalige Vorstellung suplicatio humillima pro nunc clementissime decernendo mandato 
poenali de relegando S. C. nec non ordinanda commissione Cäsarea appon lit 9 bis 
T. t. incl. in dplo.

Cum inclusione exhibiti rescribatur an den Magistrat zu Wimpfen; nachdem der 
Implorant durch die geschehene responsionem ad articulos die vorige contumaciam, 
wegen welcher derselbe vornehmlich eingezogen worden, purgieret, immittelft bereits 
über Jahr und Tag gefänglich behalten worden, über den aber nit abzusehen, wie von 
demselben den so genannten Winckhlerischen Brief1) als eine scripturam privatam wider 
sich selbst zu produzieren erfordert, und da er solches nit gethan, sein Arrest nun dahero 
kontinuiert werden mögen. So werde gesagtem Magistrat hiemit anbefohlen, den Implo­
ranten alsogleich nach Empfang dieses gegen abgeleistete juratorische cautionem feiner 
bisherigen Hast zu entiafen, darauf den angehobenen Inquifitionsprocessum durch ein un­
parteiisches judicium rechtsgemäß zu beschleunigen, inquisitum mit seiner Defension genug­
sam zu hören und wie alles dieses geschehen sei sub termino duorum mensium anhero 
zu berichten.

Franz Wilderich von Mensfeng.
Unbegreiflicherweise fand dieser Erlaß in Wimpfen keine sofortige Beachtung. Der 

Bürgermeister Ruff gab später folgende Erklärung seines Verhaltens zu Protokoll:
1. Sei Herr Hartung von Heilbronn, so als ein notarius zu ihm geschickt worden und 

das Kais. Mandat überbracht, sein nit geringer Feind, mit dem er vorher in Ambts- 
Sachen Strittigkeit bekommen.

2. Hätte er einsmals von Hrn. Syndiko gehöret, wann ein Kaiser!. Mandat komme, so 
habe man noch 4 Wochen Zeit, ehe man es exequiere.

3. Sei er ein ungelehrter, gemeiner Mann und habe nichts anders gesagt und gemeint, 
als daß weilen Hr. Dr. Faber mit dem consistorio bisher das ganze Werk traktiert,

1) Bezieht lieh auf einen Brief, den Buhls Frau von Horkheim aus an die Frau Pfarrer 
Winckhler in Wimpfen geschrieben hatte und der natürlich für jenen nicht günstig lautete.
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so müßten sie denselben davon Nachricht zuvor geben und hören was sie sagen. 
Wäre ihm übrigens niemalen in das Herz kommen, den allergeringsten Ungehorsam 
gegen Ihre Majestät zu bezeugen, dafür ihn Gott behüten wolle.

Buhls Anwalt wandte sich zum zweitenmal nach Wien und von hier erfolgte den 
16. Januar 1716 ein neues Edikt folgenden Inhalts:

Cum inclusione exhibiti rescribatur ulterius an den Magistrat zu Wimpfen und 
zwar bei Straf 10 Markh löthigen Goldes, so von den singulis renitentibus unnachläßig 
exequiert werden soll, den inhaftierten diaconum Buhl gegen Leistung juratorischer Kaution 
in Konformität bereits ergangener Kaiser!. Verordnung sofort auf freien Fuß zu stellen, auch 
dem übrigen Inhalt derselben die gebührende allergehorsamste Parition zu leisten, und 
wie solche geschehen, binnen 2 Monaten anzuzeigen, damit widrigenfalls die gebotene 
commissionem zu erkennen, Kais. Majestät nicht veranlaßt werden mögen.

Desgleichen solle gesagter Magistrat ob des Bürgermeister Ruffs in adjuncto 
sub lit. zz angezeigter höchst unverantwortlicher und wider die Kaisers allerhöchste Au­
torität laufenden Beden, nemlich :

Es habe nichts zu bedeuten, man pariere eben nit gleich, er habe auch 
noch nie gehört und gesehen, daß eine Straf darauf erfolgt wäre, wenn man nit 
gleich pariert hätte.

Item wenn das Konsistorium oder der Lic. Faber zu Heilbronn mir be­
fohlen, daß Sie den Helfer los lassen sollten, so wollten Sie es gleich thun.

geständig sein, binnen obberührtem termino zu fernerer Kaisers Verordnung pflicht­
mäßig berichten.

Obgleich Buhl sich württembergische Richter ganz besonders verbeten hatte, wandte 
sich der Magistrat Wimpfen doch an verschiedene Geistliche der Nachbarschaft und forderte sie 
auf, unter dem Vorsitz des Württembergischen Kanzleidirektors Sattler zu einem Konsistorium 
zusammenzutreten und die Sache aufs neue zu untersuchen. Da Sattler ablehnte, so wurde der 
Syndikus der Stadt Nördlingen, Dr. Donauer, gebeten, das Präsidium zu übernehmen. Dieser 
willigte ein, ebenso die beiden geistlichen Beisitzer: Stiftsprediger Jan von Öhringen und Dekan 
Wagner von Neuenstadt. Dem Diarium dieses Konsistoriums entnehmen wir folgendes: Nachdem 
am 15. März 1716 Dr. Donauer von Nördlingen angekommen war, wurden am 16. die beiden 
Herren von Öhringen und Neuenstadt in „einer Gutsch“ abgeholt. Den 17. „hat man angefangen, 
sich in den actis zu informieren und Herrn Buhlen folgendes Dekretum insinuiert:

Demnach die Kön. K. Majestät wie auch K. Kath. Majestät unser allergnädigster Kaiser 
und Herr in causa Buhl contra Wimpfen unter dem 31. Okt. 1715, also auch den 16. Jan. 1716 
allergnädigft befohlen post factam relaxationem arresti den wider Inquifiten angehobenen Inqui­
sitionsprozeß durch ein unparteiisches Judizium rechtsgemäß zu bescheinigen ... die ad hoc impar- 
tiale judicium berufenen Personen auch wirklich allhier in loco Wimpfen eingetroffen . . . hat 
man vor nötig erachtet, solches dem inquisito nit allein zu bedeuten, sondern auch ihm freizu­
stellen, ob er über die bisher ex officio formierten articulos inquisitionales seine interrogatoria 
stellen und die Zeugen nochmalen verhören oder aber zur Beschleunigung des Prozesses ... es 
bei den vorigen examina bewenden lassen wolle . . . wonach er sich zu richten und hieraus eine 
schleunige schriftliche Erklärung von sich zu stellen hat.“ Die Antwort Buhls folgte noch an 
demselben Tage und bestand in „lauter tergiversationibus“. Man erwiderte ihm: „Man hat aus 
der von Johann Friedrich Buhl eingeschickten . . Erklärung mit sonderbarem Befremden ver­
nommen, aus was vor eine fast insolente und animose, auch schlüpfrige Weise er das von Ihrer Kais. 
Maj. angeordnete unparteiische Judizium zu deklinieren sucht. Gleichwie aber derselbe sich an 
dem vom Kais. Reichshofrat ad parendum anberaumten Termin um da wiederzukehren, weniger 
aber die darin eventualiter angesetzte Strafe seiner von Gott vorgesetzten Obrigkeit auf eine so 
irrespectuose Weise vorzurucken hat, weilen ihm ja von felbften nit unbewußt sein kaun, daß 
das den 31. Jan. d. J. emanierte Kaiser). Reskriptum erst den 12. Febr. allhier insinuiert worden, 
consequenter der ad parendum anberaumte Termin noch nicht elabiert ist und man also ex parte 
magistratus ohne fein unzeitiges Anmahnen schon noch ante lapsum termini gehörigen allerhöchsten 
Orten allergehorsamst einzukommen und seine parition zu docieren wissen wird; da im übrigen 
notorium und landkundig, daß die Herrn Consistoriales sowohl wegen ihrer weiten Entfernung als 
auch indessen eingefallener übler Witterung, eher hieherzubringen unmöglich gewesen; also will 
man ihn nochmalen wohlmeinend daran erinnern, daß er nachdem erstberührte Herr Konsistoriales 
wirklich erschienen und sich allhier in loco Wimpffen eingesunden, auch zu ihrer benötigten 
Legitimation die kaiserl. allergnädigsten rescripta, welche de constituendo impartiali Judicio 
generaliter lauten und die determinationem personarum dem allhiesigen Magistrat überlassen, vor 



Buhl contra Wimpfen. 119

sich haben, keine weiteren tergiversationes machen, sondern vor diesem judicio nunmehr wirklich 
erscheine und all denjenigen Gehorsam leiste, zu was er sich in Konformität seiner juratorischen 
Kaution mittelst eines wohlbedächtigen und theuren zu dem dreieinigen Gott (der sich gewißlich 
nicht spotten läßt) abgefchworenen Eides anheischig gemacht, wozu man ihm dann den morgen­
den Tag, so der 18. März sein wird, will angesetzt haben, und zu dem Ende seiner aus dem all­
hiesigen Rathaus morgen früh hora 9 gewärtig sein.“ Im weiteren wird dann der Inhalt des 
ersten Schreibens wiederholt und Buhl noch einmal zur Beschleunigung seiner Antwort ermahnt.

Am 18. März ließ Bubi sagen, er bitte um die Erlaubnis, den Konfiftorialibus aufzu­
warten, kam aber nicht, sondern sandte wiederum nichts als „tergiversationes“ ein und vertröstete 
aut die Ankunft seines Advokaten. Es wurde beschlossen, ihm Frist bis zu Ankunft des letzteren 
zu vergönnen, auch ihm und feinem Advokaten Einsicht in die Akten zu gestatten. Auch dies 
wurde ihm in ähnlichem Stile wie obiges mitgeteilt.

Den 19. März erfolgte wieder ein hinhaltendes Schreiben Buhls, worauf ihm geantwortet 
wurde: „daß er keine weiteren tergiversationes machen oder gewärtig fein solle, daß man von 
Seiten des consistorii andere Mesures nehmen werde.“

Den 20. März „wurden wir ratione informationis actorum fertig“. Buhl machte feine 
Aufwartung und bat um die Erlaubnis, feinem Advokaten nach Heilbronn entgegenzugehen „und 
denselben zur Anherkunft zu perfuadieren". Dies wurde gestattet1).

„Eodem ließen die hochansehnlichen Herrn commissarii uns sagen, daß sie das Bürger- 
stüblein darinnen zuvor Herr Buhl 16 Monat gesessen, weißnen wollten, und wir also die Be­
schaffenheit des loci, wogegen Herr Bubi so scharf bei Ihrer Majestät geklaget durch einen 
notarium könnten erkundigen.“

21. März wurde der Kollege Buhls, Pfarrer Winkhler, aufgesordert, sich über die von 
ersterem vorgebrachte Beschuldigung zu äußern, daß er am Feiertag Simon und Judä (nachdem 
vormittags Predigt und nachmittags Christenlehre stattgefunden) die Abendpredigt habe ausfallen 
lassen und statt dessen dem Magistrat ein Gastessen gegeben, wobei sein auf dem Gymnasium zu 
Stuttgart weilender Sohn seine erste lateinische Rede de pace vorgetragen habe, als Dank für 
ein demselben verwilligtes Stipendium. Nachmittags kam Notar Speidel von Weinsberg, um das 
Bürgerstübchen anzusehen „und den Unterschied zwischen solcher und der Römerin (Buhls Magd) 
Arrestantenstube zu rekognoscieren“. Jenes Lokal ging vornen auf den Markt hinaus, war 
15 Schuh lang und 12 breit.

Sonntag 22. März Andacht. Abends liefen Briefe ein von dem Agenten der Stadt 
Wimpfen in Wien, Herrn v. Praun, „daß die gesuchte prolongatio termini in dem Buhlfchen Pro­
zeß von Ihrer K. Majestät abgeschlagen sei. Item es würden der Stadt jura et privilegia nichts 
hierunter leiden, sondern weil die Sach contra statum publicum laufe, so dürfte die poena über 
die autores auslaufen. Fordert anbei die Unkosten, so an Schreibgeld den Bogen â 30 kr. auf 
28 fl. ohne Poftgeld ausmachen.

Den 23. März verlas Dr. Donauer das in 9 Bogen bestehende Konzept von derjenigen 
Schrift, so man nomine magistratus contra Buhlen an Ihre etc. Majestät den 25. hujus abzuschicken 
refolvieret, darinnen die false narrata samt denen sehr gravierenden Umständen contra Buhlen 
eingcrucket, mithin des magistratus Unschuld vorgestellt und des vorigen consistorii Prozeduren 
juftifiziert wurden.

Den 24. wurde ein Schreiben an den Agenten von Praun in Wien abgefertigt. Darin 
wurde dieser aufgesordert, obige Schrift einzugeben, gegen die Buhlfchen Tergivcrsationen zu 
remonstrieren, zu zeigen, wie durch das Ausbleiben des Buhlfchen Advokaten das Konsistorium 
genötigt werde, unverrichteter Sache wieder auseinanderzugehen, „zu vigilieren daß weilen diese 
Buhlfche Sache zugleich eine res spiritualis und ecclesiastica, solche allenfalls doch nit auf die 
dermale hier anwesende Kaiserliche fubdelegierte Kommission devolviert werde; daß auch zu­
gleich nach Kais. Reichshofgerichtsordnung auf einen lutherischen Korreferenten angetragen werde, 
endlich um Relaxation ihrer beiden Arrestanten (wohl die Römerin und ihr Kind?), denen alle 
media defensionis totaliter benommen feien, allerunterthänigft anzuflehen, oder doch ihnen die in 
aller Welt rechtlich erlaubten media defensionis allergnädigft vergönnt werden möchten.“

1) Das ganze Benehmen Buhls erklärt sich daraus, daß derselbe die Sache über den 
vom K. Reichshofrat gestellten Termin hinaus verschleppen wollte, um nicht vor dieses ihm ver­
haßte Konsistorium, sondern vor eine Kaiserl. Kommission gestellt zu werden. Aus diesem Grunde 
verzögerte sein Anwalt die Ankunft von Tag zu Tag, brachte 8 Tage bei einer Hochzeitsfeier 
in Scbw. Hall zu und entschuldigte sich, man habe ihm Tag für Tag so viel Ehre erwiesen mit 
Traktieren, daß er nicht habe abkommen können u. dgl. Die Kaiserliche Kommission, hoffte er, 
werde, als aus Katholiken bestehend, gerne bereit fein, den protestantischen Magistrat wegen 
irgend eines Formfehlers etwas zu drangsalieren.
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In dem Schreiben an den Reichshofrat wurde zugleich die Bereitwilligkeit ausgesprochen, 
sich dem Spruche einer anderen protestantischen Universität als der schon früher angerufenen 
Tübinger zu fügen. Nur gegen die Universität Heidelberg verwahrte man sich „aus sehr bedenk­
lichen Ursachen“.

Den 25. verlangte Buhl, dem Herrn Donauer allein aufzuwarten, und brachte folgen­
des vor:

1. Man solle ihm die Akten mitteilen. Dies wurde ihm zugesagt, aber erst nach ge­
schehener Konfrontation;

2. zog er die Glaubwürdigkeit der bisher gehörten Zeugen in Abrede;
3. drohte er noch mehrere Dinge wider den Magistrat aufzubringen, so daß magistratus 

nit judex fein könne;
4. verlangte er zu wissen, wer der Aktor wider ihn wäre, worauf man ihm geantwortet: 

communis fama, die magistratus tanquam episcopus ex officio zu vernehmen ge­
bunden war;

5. klagte er, wie dieser unbillige Prozeß ihn schon mehr als 1000 Thaler gekostet und 
er ruiniert wäre; er hoffe, durch den Reichshofrat etwas von diesen Unkosten von 
dem Magistrat zurückzubekommen, und wolle deswegen nach Wien reisen.

6. Es müsse der Kaiser bei dem Reichshofrat in seiner Sache sprechen. „So man ihm 
auch gar gerne zugestanden, aber anbei auch Exempla gegeben, wie der Magistrates 
Wimpinensis casu quo ein Revisorium unterthänigst verlangen könnte; weilen er 
nun solches nit glauben wollte, hatte Herr Dr. Donauer ihm solches in autore ge­
wiesen, worüber er erschrocken nach Haus gegangen.“

26. März „wurde in der ersten öffentlichen Konsistorialseffion die Christine Römerin 
über etliche und 90 interrogatoria verhört“.

27. März „früh schickte Buhl abermals eine Exzeptionsschrift ein, darinnen er lauter 
Chicanes gebraucht, den terminum ulterioris inquisitionis verstrichen zu sein vorgiebt, weil man 
ihmi dermalen in einem zugesandten decreto gemeldet, daß die acta noch nicht komplet. .. und 
die Kosten auf den Magistrat schieben will, allein weilen man . . . nicht gemeldet, daß die acta 
nimmer komplet, sondern daß sie noch nit komplet, und weilen der actus probatorius, dazu 
confrontatio nötig; noch nicht exhauriret, folglich die acta noch nicht rechtsgemäß instruiert 
wären, so hatte man ihm e vestigio ein geschärftes Dekret geschickt, daß er auf 9 Uhr erscheinen 
solle, um die Konfrontation vornehmen zu können.“

Da, wie es scheint, Buhl nicht erschien, so wurde des Nachmittags folgendes Protokoll 
ausgenommen:

„Demnach man ex parte des in causa Buhliana hier angeordneten Konfiftorii wahr­
genommen, daß Inquifit nebst seinen advocato causae nicht allein allerhand unnützliche effugia, 
dieses gleichwohl ex autoritate Caesarea bestellte Forum zu deklinieren, zumalen aber der schon 
hiebevor dekretierten und von ihm toties quoties agnoscierten Konfrontation zu entgehen, son­
dern auch in feinen recessu d. 27. März sogar insoweit herausgebrochen ist, daß er bei dem 
Kais, hochpreislichen Reichshofrat allbereits antecedenter um eine anderweitige Verordnung au­
gehalten und pro clementissime decernenda commissione gebeten, mithin dadurch ganz hand­
greiflich zu erkennen gegeben hat, daß sowohl er als fein advocatus causae dieses Judicium nur 
zu illudieren suchen, maßen denn letzterer bei einer Hochzeit zu Schwäb. Hall sich über 8 Tage 
lang Studio aufgehalten und die verordneten consistoriales zu Wimpfen, ohne etwas thun zu 
können, sitzen lassen: also hat man von obigem consistorio weg solches einem pleno consessui 
senatus anheute vorgetragen und feine Gedanken hierüber eröffnet; welcher dann hierauf nach 
weiser Überlegung der Sach gefchloen, daß weilen bei sogestalten Umständen in causa weiter 
nichts zu thun sei und der suspendierte Diakonus sich nimmermehr ad confrontandum stellen 
würde, man gleichwohl selbige bis zu weiterer Kais, allergnädigsten Verordnung in statu quo 
zu lassen und deren Verlauf an den Kais, höchstpreislichen Reichshofrat mit nächstem allernnter- 
thänigst zu berichten, mithin nicht allein omnem culpam et moram von sich bestmöglichst zu 
dimovieren, sondern auch ratione expensarum sich bestens zu verwahren hätte; da inmittels ein 
jeder von denen Herrn consistoriales wieder abreisen konnte. Welches man demnach kraft hiermit 
dieses protocolli kürzlich anzeigen, und solches zu feiner Verwahrung ad acta legen wollen, in 
dem übrigen sich aus den an den Kais, höchstpreisl. Reichshofrat diesfalls zu erlassen stehenden 
allerunterthänigften Bericht und dellen contenta kürzlich beziehend.“

Die Antwort des Reichshofrats erfolgte erst am 11. Okt. 1717 (!) und lautet also: 
Karl etc. Uns ist gebührend referiert worden, was an uns ihr in denen von dem durch euch 
suspendierten Diakono Buhl wider euch cingebrachtcn Beschwerden sub 28. u. 30. April 1716 für
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unterthänigste Berichte erstattet und eingereicht habet. Nun ist zwar bei uns auch der Impetrant 
eingekommen und gebeten, wir eine anderweitige Kommifion zu ernennen und die subministra- 
tionem seiner alimenta aus deren verlaufenen salariis zu verordnen gnädigst geruheten; wir haben 
aber beide solche impetrantische petita, und zwar, was die Kommiflion anbetrifft, schlechterdings, 
die subministrationem alimentorum aber noch zur Zeit abgeschlagen, und gleich wie wir euer 
und des von euch niedergesetzten consistorii bisheriges rechtliches Verfahren ggst approbieren, 
und diesen Inquisitionsprozeß zumalen wegen dabei obwaltender göttlicher Ebre und Eurer Kirche 
und gemeinen Stadtwesens Wohlfahrt dermaleins mit gänzlicher Abschneidung aller des Inquifiten 
gebrauchter unstatthafter Ausflüchte ein End gemacht wissen wollen, also befehlen wir euch hiemit 
gst, daß ihr den inquisitum innerhalb von 8 Tagen nach Empfang dieses nochmals ad peragendam 
confrontationem peremptorie vorladet und bei fernerem Nicht-Erscheinen die acta in contumaciam 
inrotulieren nebst Beifügung gegenwärtigen Kaiser!. rescripti an die Theologische und Juristen 
Fakultät auf der Universität Jena zu Einholung eines rechtlichen Urteils ohnverlangt verschicket, 
was von dorten zurückkommt gebührend publiziert, und wie dieses alles geschehen an uns inner­
halb Zeit zweier Monate berichtet.

Aus dem Bericht über die Eingabe des Buhlfchen Anwalts vom 11. Okt. 1717 mögen 
als Stilprobe folgende Zeilen genügen:

Buhls contra den Magistrat zu Wimpfen rescripti sive impetrante Anwalt Adam Ignatz 
von Heünisch sub psto 22 Spt. v. J. referendo se auf eine den 28. Mai dicti anni übergebene 
Deduktion schriftlich supplicat humme pro clemme demandanda ejusdem resolutione et relatione 
petiti. —

Idem subpstis 14 Dec. et 8 Martii nup. urget resolutionem. Idem sub psto 17 Apr. 
nup. accusando. Die ex adverso pendente lites thun wollende neuerliche Beeinträchtigung sup­
plicat humme pro clemme decernenda inhibitione poenali etc. etc.

Das Kais. Refkript vom 11. Okt. 1717 kam aber erst am 3. Jan. 1718 in Wimpfen an. 
Unverzüglich ergingen von dort Einladungen an die Mitglieder des früheren Konsistoriums, sich 
bis 17. Jan. wieder in W. cinzufinden, um die vorgeschriebene Konfrontation vorzunehmen. Da 
Herr Buhl nicht erschien, so wurden Kais. Befehl gemäß die Akten „inrotuliert" und nach Jena 
gesandt. Von dort kam zunächst die Weisung, den Angeklagten noch einmal vorzuladen. Das 
Jenaer Schreiben war, wie es scheint, an den Reichshofrat gerichtet, wurde aber von dem 
Wimpfener Magistrat geöffnet, weshalb dieser sich in Wien entschuldigen und eine Verwarnung 
entgegennehmen mußte.

So wurde dann das Konsistorium auf den 17. Juli 1718 noch einmal berufen. Da der 
Präses, Dr. Donauer, inzwischen verstorben war, so handelte es sich darum, einen Nachfolger 
für denselben zu finden.

Die Wahl war nicht so leicht; denn, schreibt der Rat zu Wimpfen, „die Sache ist 
also beschaffen, daß aber nicht jede, obwohl mit allen schönen Qualitäten versehene Person, 
die im großen Fürsten- und Herrendienfte steht, uns anständig, weilen dergleichen gemeiniglich 
autoritative zu verfahren pflegen; wir hingegen als dermalen in statu presso, und da Kais. Ma­
jestät die Oberhand in dieser Sach behalten will, modestissime und mehr precario quam ex im- 
perio dieselbe traktieren, doch dabei uns wieder bescheiden müssen, daß freilich die kapabelste 
und uns anständigste subjecta mit gegenwärtigem sehr odiosem Handel sich nicht beladen mögen, 
weilen die Herrn Konfiftoriales die maledicantiam Buhlianam mehr als ihnen lieb sein kann, er­
fahren und ertragen müssen; gleichwohlen aber eine Person erfordert wird, die Consistorialia und 
Criminalia aus dem Fundamente versteht, auch eines munteren Geistes und aufgeweckten, dabei 
präsenten Gemüts ist, um dem Buhlen feine jederzeit gebrauchten Intriken in tempore entdecken 
und parieren oder gar koupieren zu können“. Endlich wurde in dem ersten Ratskonsulenten der 
Stadt Schw. Hall ein passender Mann gefunden, bei dem freilich zuerst die Bedenken der geist­
lichen Beisitzer zu überwinden waren, weil dieser Mann früher, solange er in Fürst!. Eichstättischen 
Diensten gestanden war, in der Religion etwas „zu vacillieren geschienen hatte“.

Buhl, der sich damals in Heidelberg aushielt, wurde durch Vermittlung der kurpfäl­
zischen Regierung vorgeladen und erschien wirklich in Wimpfen, ließ sich bei dem Konsistorium 
melden, ritt dann aber plötzlich wieder davon, wahrscheinlich im Gefühl, daß seine Sache schlimm 
stehe, so daß die vorgeschriebene Konfrontation nicht vor sich gehen konnte. Aus Ansuchen der 
Stadt Wimpfen verwies ihn die pfälzische Regierung des Landes wenigstens offiziell, thatsächlich 
konnte er aber doch seinen Aufenthalt daselbst fortsetzen. Ende Oktober kam nun das vom 
August datierte Gutachten der theologischen und der juristischen Fakultät Jenas, belastet mit 4 Th. 
16 Gr. Dasselbe führt aus, daß Buhl durch sein Nichterscheinen am 17. Juli 1718 seinen Kautions­
eid gebrochen habe, in welchem er ausdrücklich versprochen habe, sich bei jeder Ladung des 
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Gerichts zu stellen; überdies gehe aus den Angaben der Römerin hervor, daß er über das 
höchst ärgerliche adulterium auch das abscheuliche crimen Sodomiae an ihr begangen habe, 
welches ohne ferneren Zivilprozeß per modum inquisitionis billig zu vindizieren sei. Das Konsi­
storium sei demnach auszuheben und die Sache criminaliter durch das weltliche Gericht zu trak­
tieren. Die pfälzische Regierung sei anzugehen, daß sie denselben verhafte und ausliefere. Die 
Entscheidung über die Kosten soll bis zum Endurteil ausgesetzt bleiben.

Am Schlüsse steht folgende Nachschrift: „Der Herr Referent . . . hat anbei zur Nach­
richt vermelden wollen, wes gestalt er besagte acta abends bei Lichte mit gebührendem Fleiße 
durchlcsen, und weil er damit nicht fertig werden können, selbige von einander in zwei Teile 
geschlagen, auf dem Tisch liegen lassen, das Licht ausgelöfchet und sich zu Bett geleget. Es 
ist auch dessen Ehefrau kurz darauf durch die Studierstube gegangen und gesehen, daß das 
Licht ausgelöscht gewesen, auch das Geringste vom Brande nicht gerochen noch gespüret. Als 
aber Hr. Referent folgenden Morgens wieder aufgestanden und an seinen Tiscli in die Studier­
stube gekommen, hat er mit Verwunderung gefunden, daß das den Abend vorher ausgelöschte 
Licht auf den zinnernen Leuchter hinein ausgebrannt gewesen, wie dann die Asche von dem um 
das Licht gewickelten Papiere auf der Dülle und in derselben gelegen. Und nachdem er sich 
ferner an den Tisch setzen und die acta vollends lesen wollen, hat er mit Entsetzen wahr­
genommen, wie ein Brand in selbige geraten, welcher sothane acta, wie sie auf dem Tisch auf­
geschlagen gewesen und zwar nur den auf der rechten Hand liegenden Teil der Länge nach 
versenget, obenher aber einige Stücke wirklich angegriffen und versehret habe, jedoch von 
selbst wieder erloschen sei. Wie dies zugegangen hat Hr. Referent bis jetzo nicht erfahren noch 
penetrieren können, wie das auf dem Leuchter stehende Stücklein Licht wieder angebrannt worden, 
weniger wie der Brand in die acta gekommen, am allerwenigsten wie selbiger wieder ausge­
löscht worden, zumal auch sehr viele Briefe und Bücher auf dem Tische gelegen, welche wo 
nicht Gott seine Allmachtshand darüber gehalten hatte, leicht im Feuer verzehrt worden und ein 
großes Unglück hätte entstehen können. Ist auch göttlicher Providenz sonderlich zuzuschreiben, 
daß in denen Skripturen nichts verbrannt worden, so man nicht annoch deutlich lesen können.“

Die Spuren des Brandes sind besonders an den Schreiben an den Reichshofrat ersicht­
lich, doch ist meist nur der weiße Rand desselben beschädigt.

Der Magistrat zu Wimpfen berief nun das Konsistorium noch einmal auf den 15. Nov. 
um in Gegenwart desselben dem Buhl das Jenaische Gutachten zu eröffnen. Ob Buhl sich ein­
gestellt hat, läßt sich nicht ersehen, ist aber zu bezweifeln.

Dagegen bestürmten Buhls Anwälte den Reichshofrat, die Universität Jena und die 
pfälzische Regierung mit Eingaben, in welchen sie die Ungesetzlichkeit des bisherigen Verfahrens 
darzulegen suchten und alle möglichen Beschuldigungen gegen den Wimpfener Magistrat vor­
brachten. Nichsdestowenigcr erfolgte den 16. November 1718 folgender Entscheid von Wien.

Karl VI etc. Liebe Getreue. Wir haben uns mit mehrerem gebührend referieren 
lassen, wie bei uns und auf unsere in denen von dem Buhl wider euch angebrachten 
Beschwerden unterm 13. Mai und 8. Juni ergangener conclusa sub präsentatis 5. 18. und 
22. Aug. nebsthin für ein so andere Anzeig und Vorstellung von dem eurerseits dieser 
Inquisition halber gethanen Verfahren eingereichet habet. Wie wir nun dasselbe hiemit 
gnädigst approbieren . . . also ergehet zugleich unser gnädigster Kaisers Befehl an euch 
in Kraft dieses, daß ihr gebetener Maßen den inquisitum bei nunmehr vorkommenden 
Umständen bei Handen zu bringen und seiner Person euch zu versichern allen Fleiß an­
wendet. Wir verbleiben euch anbei mit kaiserlichen Gnaden gewogen.

Karl m. p.
vdt. Fr. Karl Graf Schönborn. Franz Wilderich v. Menßeng. 

prs. 9. Dez. 1718.
Nunmehr sind unsere Quellen versiegt. Nur ein Schreiben vom 4. August 1721 liegt 

uns noch vor, in welchem der Rat zu Wimpfen einem Mitglied jenes Konsistoriums mitteilt, daß 
der Buhlfche Prozeß nunmehr „soviel als gar“ fei und daß die Universität Jena die Unkosten 
völlig dem Buhl zugesprochen habe. Es handle sich nur noch darum, desselben habhaft zu werden; 
er habe sich im letzten Frühjahr „unter dem Namen Franz Amadeus et Jean zu Ulm aufgehalten“ 
und sei von dort nach Wien abgegangen.

Über das Weitere schweigt die Geschichte. Vielleicht hat Buhl die Drohung wahr ge­
macht, die er im Anfang seines Prozesses ausgestoßen: „Wenn die Herren von Wimpfen ihn drücken, 
so gehe er in der Feind, der Philister Lager über und suche sein Brot bei den Jesuiten“.
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IV. Sülchgauer Altertumsverein.

Gefchichte des Franziskaner-Minoriten-Klofters Schwäbisch Gmünd.

Von P. Konrad Eubel, Ord. Min. Conv. (z. Z. apost. Pönitentiar bei St. Peter in Rom).

In meiner Geschichte der oberdeutschen Minoritenprovinz (Würzburg 1886, 
Bucher) konnte ich die Geschichte der einzelnen Klöster derselben nicht so eingehend 
behandeln, wie es das darüber vorhandene Material bei dem einen oder andern erlaubt 
hätte. Dies trifft besonders auch bei dem Konvente Schwäbisch Gmünd zu, über 
welchen die Franziskaner-Akten des Staatsarchivs Luzern, wohin ein großer Teil des 
Archivs der oberdeutschen Minoritenprovinz (wahrscheinlich aus dem 1839 aufgehobenen 
Konvente zu Luzern) gekommen ist, eine reichliche Ausbeute gewähren. Unter Ver­
wertung dieses Materials und Heranziehung der übrigen einschlägigen Quellen, soweit 
sie bekannt und erreichbar waren, kam die obigen Titel tragende und in diesen 
Heften nachstehend zu veröffentlichende Arbeit zu stände.

Hinsichtlich des Zeitpunktes, in welchem sich die Söhne des hl. Franziskus 
in Schw. Gmünd niederließen, ist man vor widersprechende und zum Teil unmögliche 
Angaben gestellt. Nach Berard Müllers 1703 verfaßter Provinzchronik 1) wäre ein 
aus Schwaben stammender Bruder David, einer der ersten persönlichen Genoffen des 
hl. Franziskus, von diesem im Jahre 1208 — also ein Jahr früher, als derselbe über­
haupt Genoffen hatte! — mit 7 andern Gefährten zur Predigt der Buße nach Deutsch­
land geschickt worden. Noch im nämlichen Jahre nach Schw. Gmünd gekommen, 
hätte er daselbst von Cisterciensern eine bescheidene Wohnung nebst einer Kapelle 
zur Begründung einer Ordensniederlaffung zugewiesen erhalten; er wäre jedoch noch 
im gleichen Jahre gestorben und in dieser Kapelle beigesetzt worden, wie der noch 
vorhandene Leichenstein ausweise, der folgende Inschrift trage: „1208. Candide lector! 
hoc sub lapide requiescunt ossicula Davidis ex primis fratribus, qui a S. P. Francisco 
huc missus septem cum Fratribus.“ Schon zwei Jahre später wäre ein geräumiges 
Kloster mit einer größeren Kirche an diese Kapelle, die in der Folge dem hl. An­
tonius von Padua geweiht wurde, angebaut worden. Die Mittel dazu hätten die 
Minoriten durch die Freigebigkeit der Gmünder Bürgerschaft, besonders aber des 
Herrn Walter von Rinderbach, erhalten. Allerdings muß Müller beifügen, daß manche 
ein so hohes Alter dieses Klosters bezweifeln; aber der Provinzial Gabriel Meyer, 
fügt er hinzu, habe in einem im Provinzarchiv hinterlegten Promemoria hervorgehoben, 
daß er 1648 auf der Gmünder Stadtkanzlei alte Chroniken und Dokumente eingesehen, 
die darüber keinen Zweifel ließen.

Der Gmünder Guardian Alexander Hert h 2) stellt die Gründung seines Klosters 
in der von ihm 1734 auf Befehl des Ordensgenerals verfaßten „Descriptio conventus

') Vgl. hierüber meine Geschichte der oberd. Min.Prov. S. IV.
2) Vgl. über diesen ausgezeichneten Kanzelredner und Gelehrten ebendaselbst S. 130 

und 181 und Antn. 551.
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Suevogamund." genau so dar, wie B. Müller; nur weiß er noch anzugeben, daß von 
den 7 Gefährten Davids zwei, Br. Angelus und Br. Sylvester, zu Gmünd geblieben, 
daselbst gestorben und im Chore der Ordenskirche beigesetzt worden seien, während 
von den übrigen fünf sich drei nach Worms und Speyer und die andern beiden 
anderswohin zur Begründung von Ordensniederlaungen begeben hätten. Er fügt 
noch bei: In ecclesia nihil (notatu dignum) inveni nisi perantiquam scripturam parieti 
seu lapidi insculptam per modum epitaphii gentilitio lupo insigniti hujus tenoris: 
„A. D. 1214 fer. 2 post Sim. et Jud. obiit D. Petrus Lupus de valle Luporum miles, 
fundator hujus monasterii;" at in quodam extracto protocolli haec legi: „Fundator 
nullus, sed plurimi benefactores, inter quos tarnen D. Walterus de Rinderbach 
primarius numeratur."

Zwei Anniversarverzeichnisse haben in dieser Beziehung sich wider­
sprechende Angaben; während das 1628 angefertigte folgende Stelle hat: „Nob. Dni. 
Waiteri de Rinderbach fundatoris nostri monasterii“, hat das um 1684 angelegte zum 
8. Februar statt dieses Zusatzes folgenden: „nobiscum sepulti a. 1270, fidelissimi 
semper fratrum."

In Mofers Beschreibung von Württemberg I, 318, sowie in der Oberamts­
beschreibung von Gmünd S. 205 erscheint Walter von Rinderbach als förmlicher 
Stifter des Klosters, dort jedoch zum Jahre 1270, hier zum Jahre 1280 bezw. 1210. 
Grimm, der in feiner populär geschriebenen Geschichte der ehern. Reichsstadt Gmünd 
die Gründung des dortigen Minoritenklosters im Einklänge mit B. Müller erzählt, 
führt auch die erwähnte Grabschrift an, setzt jedoch die Jahreszahl 1208 ans Ende, 
wonach hiemit nur das Jahr der Aussendung des Br. David angegeben erscheint; 
nach ihm starb derselbe auch erst 1219, dagegen der Ritter von Wolfsthal im 
Jahre 1210 und der Ritter Walter von Rinderbach 1220; auch diese beiden, 
welche in der Nähe von Gmünd ihre Stammburgen, in Gmünd selbst aber ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt hatten, sind nach ihm in der dortigen Franziskanerkirche 
beigesetzt.

Es ist schwer, aus diesen Angaben das Richtige herauszufinden. Ohne Zweifel 
haben sich die Minoriten schon frühzeitig in Gmünd niedergelassen, aber doch nicht 
früher, als sic unter Cäfarius überhaupt nach Deutschland kamen, also nicht vor Ende des 
Jahres 1221. Aber auch in den nächstfolgenden Jahren kann dies kaum geschehen 
sein. Allerdings ist durch die Darstellung bei Herth, wonach von den nach Gmünd 
gekommenen ersten Minoriten ein Teil weiter gezogen fei, nach Worms und Speyer, 
an die beglaubigte erste Ausbreitung des Ordens in Deutschland angeknüpft. In dem 
genauen Berichte, der uns hierüber in den von 1221 bis 1238 reichenden Memora­
bilien des Jordanus von Giano, eines Gefährten des Cäfarius, erhalten ist, ist jedoch 
von Gmünd keine Rede, sondern es heißt nur, daß von Augsburg aus, bis wohin die 
Minoritenmissionäre alle zusammen von Italien aus über Tirol gereift waren, ein Teil 
nach Regensburg und Salzburg geschickt worden fei, der übrige Teil aber über 
Würzburg nach Worms und von da einerseits nach Speyer und Straßburg und anderer­
seits nach Köln sich begeben habe; auch findet sich unter ihnen weder ein David, 
noch ein Angelus, noch ein Sylvester. Wohl aber erscheint schon nach ein paar 
Jahren ein Angelus von Worms als Kustos der Klöster in Schwaben und Bayern. 
Sollte unter ihm und demnach noch im 3. Dezennium des 13. Jahrhunderts die Gmünder 
Niederlassung begründet worden fein, oder haben wir am Ende, da hiefür ein David 
an die Spitze gestellt wird, gar an den berühmten David von Augsburg, dessen Auf­
treten in eine etwas spätere Zeit fällt und der auch nicht in Gmünd, sondern in 
Augsburg (1271) gestorben ist und nicht zu den ersten nach Deutschland gekommenen 
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Minoriten gehört hat, zu denken?3) Die Angabe, daß die Minoriten bei ihrer Ankunft 
in Gmünd von Cisterciensern eine Kapelle mit einer bescheidenen Wohnung zugewiesen 
erhielten, erscheint nicht so unglaublich, da die Minoriten ja auch zu Schwäbisch Hall 
1236 von den Benediktinern zu Comburg auf Bitten der Bürger zu Hall die hier 
denselben gehörige St. Jakobskirche erhielten 4). Jene Kapelle mag wirklich im 
Jahre 1208 nebst einer klösterlichen Wohnung als Filiale eines in der Nähe gelegenen 
Ciftercienferklofters 5) und zwar vom Ritter Peter Wolf v. Wolfsthal erbaut worden 
und das erwähnte „fundator hujus monasterii" darum an sich richtig, aber auf Ci- 
stercienser statt auf Minoriten zu beziehen sein. Es ist aber doch wahrscheinlicher, 
daß es sich mit dieser Grabschrift ebenso wie mit der den Br. David betreffenden 
verhält. Diese erscheint offenbar als eine viel spätere Denkschrift, die auf einer 
falschen Tradition beruht. Daß dieselbe mit dem angeblichen Todesjahr nicht gleich­
zeitig ist, beweist schon das darin vorkommende „a S. Patre Francisco“, wie auch 
das „Candide lector" auf eine viel spätere Zeit hinweist; damit stimmt die Schrift 
selbst überein: die Zahl 1208 ist in spätgotischen arabischen Ziffern eingemeißelt 
und so auch die Umschrift nach ihrem ganzen Charakter erst am Ende des 15. Jahr­
hunderts angefertigt 6). Was Walter von Rinderbach betrifft, so ist wohl nicht daran 
zu zweifeln, daß derselbe 1270 starb und bei Lebzeiten ein großer Gönner der 
Gmünder Minoriten war. Die Angabe B. Müllers, daß die Minoriten schon bald nach 
ihrer Niederlassung in Gmünd neben der ihnen überlassenen Kapelle eine geräumige 
Kirche bauten, kann nicht ganz richtig sein; es handelt sich höchstens nur um Er­
weiterung einer schon bestehenden Kirche, von der namentlich das Westportal erhalten 
blieb. Die Minoriten bauten ihre Kirchen von Anfang an im frühgotischen Stile; 
die Gmünder Kirche zeigt aber teilweise noch romanische Formen7).

In dieser Kirche erwählten schon frühzeitig die angesehensten Geschlechter 
von Gmünd und Umgebung ihre letzte Ruhestätte. Außer dem angeblich 1214 ge­
storbenen Ritter von Wolfsthal ist dies auch von dem 1388 in der Schlacht bei 
Döffingen gebliebenen Johannes Wolf von Wolfsthal, sowie von mehreren Wolfsthalschen 
Frauen bekannt8). A. Herth bemerkt in seiner schon erwähnten Descriptio noch 
weiter: „Apparent praeterea in ecclesia ill. dom. Comitum de Rechberg insignia. 
Aliorum quod attinet monumenta tarn in ecclesia tarn in peristilio (Klosterkreuzgang) 
erecta, observavi quidem quorundam statuas virorum nobilium ex insignibus, sed 
deficiente scriptura certitudinem indagare band potui. Ex Gamundianae curiae 
documentis legi, quod a. d. 1270 in ecclesia nostra sepultus fuerit antedictus 
D. Walterus de Rinderbach, item 1380 domicellus Udalricus de Alfingen, 1438 
fer. 2. post Dom. Pass, frater Udalricus de Alfingen, multis annis guardianus 
hujus loci, 1538 Jul. 4 Joh. Baro de Rotenhan (quantum ex sepulchrali lapide con- 

3) Daß bei Jordanus Schw. Gmünd in keiner Weife erwähnt ist, darf allerdings nicht 
so aufgefaßt werden, als ob die Begründung einer Niederlassung daselbst in dem angedeuteten 
Zeitraume von 1221 bis 1238 von vornherein ausgeschlossen wäre. Er führt ja auch andere, die 
in dieser Zeit sicher entstanden sind, wie z. B. (um nur die nächstgelegenen zu erwähnen) Ulm, 
Nördlingen, Eßlingen, Schwäbisch Hall, nicht an; er kam eben schon 1224 bleibend nach Sachsen 
und entbehrte so der genaueren Kenntnis über die in Südwestdeiitschland fernerhin sich voll­
ziehenden Klostergründungen.

4) Vgl. Württ. Urk.B. III, 376.
5) An das nächstgelegene Königsbronn ist nicht zu denken, da dieses erst 1302 gegründet 

wurde. Vgl. Janauschek, Orig. Cisterc. I, 268.
°) Vgl. OA.Beschr. von Gmünd S. 199.
’) Ebendaselbst.
8) Grimm, a. a. 0. S. 61 u. 282.
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jecturare potui); item Anna Drusilla de Bubenhoffen nata de Sperbereck ac Comitissa 
Osanna de Rechberg et Elisabeth Adelmann de Adelmannsfelden nata Schauberin 
de Milbach (+ 1634 November 22) ac denique (hujus maritus) Wilh. Christoph A. 
de A.“9).

Gleichzeitig mit der Erwählung der Grabstätte machten die Betreffenden auch 
gewöhnlich Seelgerät- oder Jahrtags- und überhaupt milde Stiftungen in diese Kirche.
So wendete die Wolfsthalfche Familie den Gmünder Franziskanern eine ewige Spende 
von 3 Pfund 5 Schilling Heller jährlich zu, um dafür Weißbrot zu kaufen und um 
Gottes willen unter die armen Leute auszuteilen; am Gründonnerstag sollten sie den 
Kommunikanten aus der Stadt „erber Wein“ zu trinken geben, zu welchem Behufe 
ihnen gemäß einer Wolfsth al sehen Stiftung jährlich ein Eimer Eßlinger Wein zu 
verabreichen war 10). Es existieren noch zwei Aufzeichnungen über gestiftete Gottes­
dienste in der Gmünder Minoritenkirche (gegenwärtig im Staatsarchiv zu Luzern), und 
zwar vom Jahre 1628, wie es scheint, und vom Jahre 1684, das noch 1697 Nach­
träge erhielt. Die Mitteilung derselben dürfte am besten so geschehen, daß die Ab­
weichungen und Zusätze des letzteren den Angaben des ersteren in Klammern bei­
gefügt werden. Unter Weglafung des schon erwähnten Vortrags über W. von Rinder­
bach ergiebt sich dann folgende Zusammenstellung:

Generosae Helenae Velerin de Frickenhausen, legavit 200 Ü.; nob. virg. 
Catharinae de Breitenlandenberg, leg. 200 fi.; Sororum nostrarum apud S. Ludovicum 11); 
gen. Susannae de Rechberg, leg. 300 11. pro tribus sacris12); nob. dnae. Annae de 
Stein in Horn, contribuit pro restauratione monasterii 100011.; Leonhardi Kager J.U.D., 
leg. 200 H., de quorum censu quotannis 4 11. distribuantur pauperibus; Nicolai Mayer, 
Wolfgangi Malsch et Erhardi Schlump; R. D. Joannis Gilgen et Georgii Welsch; 
ill. comitum de Helfenstein, illmae: com. de Helfenstein Barbarae conjugis dni. An- 
tonii Fugeri; gen. dnae. Kunigundis de Rothcnav (?), nob. Joannis de Memmingen 
(Nenniiigen) et Udalrici Fladen; Reimboldi Eberwein, Jo. Buochler et Barth. Wibeis; 
Sebastiani Stör, Petri Griel, Jo. Weiss; Francisci et Jacobi Leprosorum et Leop. 
Braun (Baum); Jo. Tuchscherer, David Eins, Jo. Beinhart, J. Schurrer, Petri Kaiser 
et Georgii Katzenstein; Henr. Schneider, Ge. Schwarz et Jacobi Georgii; nob. Petri 

9) Dieser war ein besonderer Gönner der Gmünder Minoriten und hatte deshalb vom 
Ordensgeneral einen Gnadenbrief (Partizipation an den im Orden verrichteten guten Werken) 
erhalten, wofür er sich durch Schreiben d. d. Hochstatt 2. März 1649 bedankte. — Auch die Stadt 
Gmünd hatte um jene Zeit einen solchen Gnadenbrief erhalten, was auf damals besonders gute 
Beziehungen zum Kloster schließen läßt

10) Grimt, a. a. 0.
") Im Jahre 1445 machte Anna Hemerstetter eine Stiftung für Seelfchweftern. Die­

selben ließen sich jedoch schon 1487 in den Franziskanerorden dritter Regel aufnehmen. Das so 
gebildete Frauenkloster zum hl. Ludwig, worunter wohl der hl. Ludwig von Frankreich zu ver­
stehen ist, während das Minoritenkloster in der Folge dem hl. Ludwig, Bischof von Toulouse, 
geweiht worden war, bestand bis zur allgemeinen Säkularisation. Vgl. Grimm, a. a. 0. 8. 266 ff.

12) Im weitern Verlaufe des Verzeichnisses heißt es noch: „prima die euiusque mensis, 
in quem non incidit Dominica vel festum solemne, eelebretur sacrum pro gen. dna. Susanna de 
Rechberg" ; sowie am Schlüsse: „postridie Stigm. S. P. N. Francisci (18. Sept.) cantetur officium 
de eisdem s. stigmatibus, pro quo legavit gen. virgo Osanna de Rechberg (apud nos sepulta) 
100 fl., pro restauratione chori contribuit 200 fl.“ Nach andern Mitteilungen ist diese Osanna 
von R., Schwester des nachgenannten Freiherrn Johann Wilhelm von R. und Tochter des 1605 
gest. Kaspar Bernhard I. von R. und seiner ersten Gemahlin Johanna von Vollmertshausen, nicht 
bei den Franziskanern, sondern in der Pfarrkirche zu Gmünd begraben, wo sie auch einen 
Jahrtag stiftete und noch durch viele andere Stiftungen ihren Namen verewigte; dagegen ist ihre 
vorerwähnte Stiefmutter Susanna, geb. Truchs. von Höffingen, zweite Gemahlin des Kaspar Bernhard 
von R., in der Franziskanerkirche zu Gmünd beigesetzt.
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de Hirnhain 13) et Nicolai Mayerhoefer; nob. Margar. de Bolstein et Amaliae de 
Keppenbach (?); Jo. Schmidt de Mayngen, Henr. Koenig, Petri Nagel et Ge. Stoffen; 
gen. dni. Ge. Christ. Ursenbeck et Petri Vogel; Jo. Schulteti, Henr. Brigel et Henr. 
Wolt; nob. Udalrici de Rechberg (in eccl. nostra sepulti, qui legavit et concessit 
nobis jus patronatus beneficii in Lindach cum quibusdam redditibus) 14), et Ge. de 
Westernach, nob. Annae M. de Bubenhofen n. Schenkin de Stauffenberg et Petri 
Creidiz; Jo. Heckerlin et Erhardi Erasini; benefactorum ex nobili familia de Welwart, 
qui hic requiescunt; Conradi Seifridt et Cath. Laibin ux.; fer. 2. post Trinit. cantetur 
solemne officium de S. Trinitate et distrib. pauperibus 2 fl., pro quo legavit dom. Eu­
stachius de Westernach in Kapfenberg 100 fl.; item eodem die alterum, pro quo legavit 
dom. Conradus Schuzbar d. Milchling (equ. Ord. teut.), praedecessor dni. de Westernach, 
100 fl.; rev. Wolfg. Eiber, Hartm. Wangner, Caroli Ring, Joa. Grim et Jac. Remmlin ; 
Marei Schenkler, Jo. Hadigi et Jo. Negelin; Galli Rot et Henr. Debler; Jodoci Neher, 
Ge. Linhart et Viti Merlin ; nob. Udalr. de Hohenalfingen 15) et uxoris suae Margar. 
de Rechberg et Seifrid Schez; nob. Wilh. de Alfingen et Ge. de Dernbach; rev. Marei 
Wolf et Laur. Pfenningmann; Melchioris Hitter, Ge. Graf et Jo. Dietingensis; Jo. et 
Jac. Spindler fratrum et Jo. Flicker; Petri Zeller et Jo. Braun; (gen. Jo. Guilh. Baronis 
in Hohenrechberg, domini in Scharpfenberg etc., in eccl. n. sepulti [+ 1. Jan. 1614], 
dedit ad restaur. monasterii nostri 100 fl.; Joachim Jaeger J. U. D. in eccl. n. sep., 
leg. 200 fl.; nob. dnae. Susannae Schenkin natae de Udenheim apud nos sepultae, 
leg. 100 fl.; nob. de Neuhausen, leg. 30 fl.; rev. dni. Jakobi Koenig, par. in Mecklingen; 
rev. dni. Jac. Heinlein, par. in Omenheim; rev. dni. Jo. Willi par. in Reichenbach; 
nob. familiae Plaur (Blarer) von Wartensee; Henr. Rechberger, Caroli Koenig J. U. D.; 
rev. Dni. Sebast. Oesterlein; rev. dni. Jo. Ad. Pfeiffer, par. in Kochen 1694; dni. 
Viti Jageisen consulis).

Leider sind in diesen beiden Verzeichniffen nur sehr selten Jahrzahlen bei­
gefügt; auch ist nur selten angemerkt, ob die betreffenden Stifter bei den Minoriten 
auch begraben wurden, was allerdings bei den meisten davon anzunehmen ist.

13) Nach gefälliger Mitteilung des Herrn Archivrats Stalin in Stuttgart ist in Gabel- 
k overs Kollektaneen (im Staatsarchiv zu Stuttgart) Bd. III S. 1206 b zu lesen: „Zu Gmünd im 
Anniversarienbuch des Barfüßerklosters steht memoria: Herr Herdegen von Hirnheim und Elisabeth 
von Stammheim seine Hausfrau.“ Demnach hat Gabelkover ein drittes Seelbuch benützt, da in 
den beiden hier mitgeteilten dieser Vortrag sich nicht findet.

14) Es ist noch weiter bemerkt: „Quonam iure nunc possideant Moniales Dominicanae 
Cellae Dei (Gotteszell bei Gmünd) idem ins patronatus, nescitur.“ Anderswo heißt es aber: 
„Anno dni. 1470 contulit nobis Udalricus de Rechberg ins patronatus beneficii in Lindach cum 
quibusdam redditibus, sed perpetua obligatione, ut bis in mense missa ibi legeretur; duravitque 
haec obligatio usque ad a. 1560, quo tempore dux Wirtembergiae Christophorus nomine, tutor 
praedicti pagi, abrogavit hanc missarum celebrationer." In dem im Texte mitgeteilten älteren 
Verzeichnisse ist auch noch ein „anniversarium omnium de Rechberg“ angeführt. Nach andern 
Mitteilungen wäre übrigens dieser Ulrich von Rechberg nicht bei den Franziskanern zu Gmünd, 
sondern in der Pfarrkirche zu Donzdorf begraben, wo derselbe schon 16 Jahre vor seinem am 
9. Sept. 1496 erfolgten Tode sein noch daselbst befindliches Grabmonument herstellen ließ, was 
für sich allein aber wohl nicht als Beweis für die seinerzeitige wirkliche Beisetzung gelten kann. 
In Gabelkovers Kollektaneen Bd. IV S. 1685a ist zu lesen: „Zu Gmünd im Barfüßerkloster im 
Seelbuch steht: mem. Ulrici de Rechberg jun. Herrn Ulrich deß eitern filii; sorores find Agnes, 
Cunegund und Barbara, Herr Ulrich von Ahelfingen [Ehegatte der vierten]: Margreth von Rech­
berg (s. folg. Anm.).

15) Von demselben, wahrscheinlich dem Vater oder Großvater des gleichnamigen 
Guardians, heißt es in einer Aufzeichnung: „Idem a. 1380 legavit nobis praeter vinum quotannis 
ex Wirtembcrgia praestandum, sed a temporibus Lutheri non amplius praestitum, pio anniver- 
sario villam suam in Heissenberg dictam, quae vendita est a. 1570.“
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Das Kloster scheint in der Provinz nie zu besonderer Bedeutung gelangt zu 
sein; denn trotz seiner nicht ungünstigen Lage wurde daselbst bis zum 18. Jahrhundert 
nur ein einziges Provinzkapitel im J. 1495 gehalten 16). Von der religiösen Neuerung, 
wie sie unter dem Namen Reformation bekannt ist, blieb Gmünd zwar nicht ganz 
unberührt, doch konnte dieselbe hier nicht zur Herrschaft gelangen. Neben und 
schon vor dem an Luther sich anschließenden Kaplan Althamer und dem aus Bayern 
stammenden Martin Zehentmayer, der in Gmünd eine wiedertäuferifche Bewegung in 
Scene setzte, war es besonders noch der dortige Franziskaner Schilling aus Rothen­
burg ob d. T., der in feinen Predigten nicht nur für religiöse, sondern auch für 
politische Freiheit schwärmte und deshalb die Stadt verlassen mußte, was ihm dann 
bekanntlich auch zu Augsburg begegnete, wohin ihn der dortige Rat — nach Ent­
fernung des Blasius Kern und unter Ablehnung des Dr. Thomas Murner durch den 
Provinzial Georg Hofmann und wohl noch i. J. 1522 — als Prediger in der Bar­
füßerkirche hatte senden lallen 17).

Obschon übrigens die Geistlichkeit und die Bürgerschaft zu Gmünd im all­
gemeinen dem katholischen Glauben treu blieb, so wurden infolge der allgemeinen 
Zeitlage die Verhältniße des dortigen Minoritenklosters doch sehr prekäre. Wir 
erhalten hierüber nähere Aufschlüsse aus einem noch öfters zu erwähnenden Recht­
fertigungsschreiben des Guardians Georg Simon, worin er sagt: Er sei ungefähr 5 Jahre 
lang (c. 1533 — 1538) im Barfüßerkloster zu Gmünd „Junger“ (Novize und studierender 
Profeßkleriker) gewesen neben einem andern „Jungen“ und drei Priestern. Da aber 
das Kloster nicht im stände gewesen wäre, sie alle zu ernähren, so sei dem jüngeren 
Priester erlaubt worden, auf eine Pfarrei zu ziehen, und von den beiden „Jungen“ 
der eine (in das Minoritenkloster) nach Speyer geschickt, der andere (er selbst) vom 
Provinzial Barthol. Hermann (1529—1545) zu sich nach Hagenau genommen worden. 
Nach dellen Tode habe er, unterdellen zum Priester geweiht, das Kloster zu Hagenau, 
in welchem König Ferdinand im Sommer 1540 sich elf Wochen aufgehalten, wieder 
verlassen und sei nach Gmünd zurückgekehrt, wo es unterdessen mit seinem Kloster 
nicht besser geworden sei. In der That war die materielle Lage desselben, welchem 
seit ein paar Jahren der ehemalige Guardian des aufgelösten Nördlinger Klosters, 
Jeremias Jäger, vorstand, fortwährend eine sehr ungünstige. Unterm 12. Febr. 1546 
sahen sich Bürgermeister und Rat von Gmünd veranlaßt, an den Provinzial und das von 
ihm nach Überlingen berufene Kapitel zu schreiben, wie ihr Kloster so arm sei, daß 
„der Guardian selb ander oder drit ir auffenthaltung und wonung nit gehaben mögen; 
wo man nit weit, daß das Kloster gar zu gründ und abfall khem, so wäre vonnöthen, 
daß solches am Thachwerk und sunst gebelfert und gepauwet würde, welches aber

16) Auf diesem Kapitel stellte der Provinzial Georg Summer eine Urkunde aus, wodurch 
er die vom römischen König Max errichtete fundgauifche Müllerzunft aller von den Minoriten 
und Klarissen der oberdeutschen Provinz verrichteten guten Werke teilhaftig machte. Vgl. meine 
Geschichte dieser Provinz Anmerk. 142. Im Jahre 1490 hatte derselbe Provinzial einen solchen 
Gnadenbrief für den Junker Georg von Rechberg, welcher 1523 einer der Hauptleute des schwä­
bischen Bundes war und der Stauffeneckschen Linie angehört, ausgestellt. Ibid. n. 108. Die dort 
genannte comitissa N. de Rechberg dürfte die 1469 gestorbene Elisabeth geb. Gräfin v. Werden- 
berg-Sargans, Gemahlin des Hans von Rechberg zu Schramberg, gewesen sein.

17) Die Litteratur über Schilling findet sich zum Teil in meiner Geschichte der ober­
deutschen Minor.Prov. Anm. 488 und zum Teil bei Wagner, Die Reichsstadt Schwäb. Gmünd 
1523—1525, in den Württ. Vierteljahrsh. II (1879) S. 28 zusammengestellt. Über Blasius Kern 
ist nach gefälliger Mitteilung des Herrn Pfarrers Bossert in Nabern meiner vorerwähnten Geschichte 
noch nachzutragen, daß derselbe zu Calw geboren war, am 18. Sept. 1510 zu Tübingen sich in­
skribierte und 1543 das Amt eines Beichtigers im Klarissenkloster zu Valduna (vergl. Zeitschr. f. 
Geseh. d. Oberrh. XXVIII, 215) versah.
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in des Klosters vermegen nit ist“. Sie bäten daher, da sie das Kloster „lieber 
uffrecht, vann veredet und wüst“ sehen, um einen Zuschuß aus der Provinzkaffe, 
welcher, wie sie berichtet wären, „eine namhafte Summe Geldes von den verenderten 
Klöstern herzugefloffen 18), davon ains teils den Clöftern, so daß weniger dann das 
hiesig nottürftig, hilf bewiesen“ worden wäre. — Zu diesem Notstände kam dann noch 
der Überfall Gmünds durch die Truppen des fchmalkaldifchen Bundes Ende November 
1546, wobei auch das Barfüßerkloster geplündert wurde 19).

Unter solchen Umständen ist es nicht zu verwundern, wenn die Rechnungs­
ablage, die der Guardian im folgenden Sommer dem Rate stellte, in mancher Be­
ziehung eine mangelhafte war; daß derselbe ihn deswegen gleich beim Provinziale 
verklagte, ist allem Anscheine nach auf Intriguen feines Mitbruders Georg Simon 
zurückzuführen. Dieser wurde denn auch daraufhin an Stelle Jägers als Guardian 
eingesetzt, wiewohl letzterer beim Provinzial zuerst sich schriftlich zu rechtfertigen 
gesucht20) und dann deswegen Ende Oktober 1547 persönlich zu ihm sich begeben 
und ein Zeugnis des Gmünder Dominikaner-Priors Johann Pruner mitgebracht hatte, 
worin es hieß, daß ihm „gewißlich an All oder ganz onrecht geschehen“. Der Pro­
vinzial glaubte jedoch, es bei der getroffenen Veränderung bewenden laßen zu müßen, 
da in einem gleichzeitigen Schreiben die Klosterpfleger Städtmeister Heinrich Pletzger 
und Ratsherr Pantaleon Brauneck, sowie Andreas Mayerhofer und Hans Pletzger, 

' jener wirklicher und dieser gewesener Städtmeister, „samt einer ganzen Frundfchaft 
Burger zu Gmünd“, für den neuen Guardian Georg Simon sich verwendeten. Dieser 
stand dem Kloster, in dem sich außer ihm meistens nur noch ein Priester befand, 
16 Jahre vor, bis es ihm, deffen moralische Aufführung schon während dieser Zeit nicht 
immer die beste war, im Kloster ganz und gar zu enge wurde. Indem er sich hinter 
den Junker Walter von Hirnhaim steckte, wußte er zunächt die Frühmeferei Abtsgmünd­
Wöllstein und hernach die Pfarrei seines Geburtsortes Abtsgmünd zu erlangen. Er be­
hauptete zwar in dem mehrerwähnten Rechtfertigungsschreiben, daß er das Kloster nicht 
aus Mutwillen verlaßen habe, sondern allein aus Besorgnis, daß er sich „bei den sorg­
lichen leuffen und Zeiten neben andern armen Conventualen bei so geringem einkhommen 
nit erhalten möge“, und suchte diesen Schritt noch zu legalisieren durch eine vom 
Provinzial Barth. Hermann 1544 ihm verliehene Vollmacht. Allerdings hatte dieser 
vom päpstlichen Legaten Contarini auf dem Reichstag zu Regensburg 1541 die Voll­
macht erhalten, daß er seine Mitbrüder im Falle der Not (bei großer Armut des 
Klosters) Pfarreien und Pfründen übernehmen laßen dürfe, und diese Fakultät auch 
dem G. Simon, der ihn nach Regensburg begleitet hatte, 1544 zugestellt21). Aber 

19) Es ist hier hauptsächlich aus die Abtretung der Klöster zu Kolmar, Friedberg u. s. w. 
(s. meine Gesch. d. oberd. Min.Prov. S. 93 u. 94) angespielt.

10) Der demselben hiebei zugefügte Schaden wurde auf 582 fl. geschätzt. Vgl. Wagner, 
Schw. Gmünd 1546—1548, a. a. 0. VII, 12 Anm. 48.

20) Wenn er den Pflegern, schrieb er, nicht über alles habe Rechenschaft geben können, 
wo dasselbe hingekommen oder wie es verbraucht worden, so sei daran allein schuld, daß er 
bald nach dem Überfalle längere Zeit schwer krank geworden, so daß er nicht alles habe auf­
schreiben können, und außerdem sei ihm bei dem Überfalle sein Einnahme- und Ausgabe-Register 
abhanden gekommen. Sein Mitbruder Georg Simon rühmte sich in seinem schon erwähnten 
Schreiben, daß von den Wertsachen des Klosters bei diesem Überfall gar nichts gerettet worden 
wäre, wenn er nicht dem Guardian die Schlüßel hiezu abgefordert und in aller Eile mit Wagnis 
feines Lebens „Kelch, Monstranz, Kleinater, die besten Ornata, Brief und Siegel“ genommen und 
einem kranken Nachbarn unter das Bett gesteckt hätte.

21) Dieselbe lautete : „In Christo sibi charissimo fratri Georgio Symon sacerdoti ordinis 
Minorum fr. Barthol. Hermann etc. Tua petitio nuper mihi exhibita continebat, quod cum jam 
refrigescente charitate ferme per totam Germaniam erga Religiöses, maxime Mendicantes, non 

Württembergifche Vierteljahrshefte 1800. 9
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abgesehen davon, daß dieselbe aus die gegenwärtigen Verhältnisse gar nicht paßte, 
war es offenkundig, daß G. Simon das Kloster nur „aus Mutwillen“ verlaffen habe. 
Der Orden strengte zwar gegen ihn beim Generalvikar in Augsburg einen Prozeß an, 
aber 1570 war noch keine Entscheidung getroffen und ging der damals vom Gmünder 
Pfarrer Hennenbergius dem Provinzial erteilte Rat dahin, die Sache einem Rechts­
gelehrten zu übertragen; „habet enim et apostata Symon suos Theseos et consiliarios, 
unde caute cum ipso agendum“. Letzterer scheint denn auch nicht weiter behelligt 
worden zu sein.

Der Provinzial Ulrich Ludescher (1557—1565) war über den Austritt des 
Georg Simon um so mehr überrascht, als er, wie er an die Klosterpfleger Wolfgang 
König und Sebastian Malsch schrieb, bisher nicht anders wußte, „dann das der 
Guardian dem gotzhaus wol vorgestanden und gehaust hab, dadurch er (der Pro­
vinzial) neben Verhütung großen costens die Visitation wie gegen andere Klöster ein­
gestellt hab“22). Während die Klosterpfleger unterm 25. Juni 1563 den Provinzial 
über den augenblicklichen Stand des Klosters dahin informierten, daß dasselbe, in 
welchem z. Z. nur ein vom Guardian angenommener Pfründner und eine Magd sich 
befänden, nicht nur von allen Mitteln entblößt, sondern noch dazu mit 200 fl. Schulden 
belastet sei, stellte gleichzeitig Bürgermeister und Rat das Ansinnen: „Dieweil dann 
das Closter ledig stet, ist unser pit, E. Er. wolle einen gotzfürchtigen thaugenlichen 
Ordens Mann, der dem Gotzdienst und predigen khan vorfteen und der alten Religion 
ist, alber in gemelt Closter zu Gardion verordnen.“ Am 23. Aug. 1563 schrieb der 
Provinzial nach Gmünd, wo er unterdessen persönlich gewesen zu sein scheint, daß 
er den Ursus Becher zu einem Guardian daselbst eingesetzt habe, „welcher dem 
gotzhaus one Zweifel mit singen, lesen und- Verseilung der Cantzel dermaßen vorsten 
wirt, davon ir ein solideres wolgefallen haben werdet.“

Der neue Guardian seinerseits hatte an dieser Stelle weniger Wohlgefallen; 
er beklagte sich in seinem ersten Schreiben, welches er am 3. Okt. 1563 von Gmünd 
aus an den Provinzial richtete, daß er ein ganz leeres Haus gefunden, daß ihm die 
Pfleger nicht an die Hand gehen und die Register nicht herausgeben, daß sie dem 
alten Guardian durch die Finger gesehen, weil er sie abschmierte. Der Provinzial 
ersuchte deshalb unterm 26. Nov. 1563 den Rat von Gmünd, dem Guardian zwei 
unparteiische Pfleger zur Seite zu geben, die ihn in der Verwaltung des Klosters 
besser unterstützten. Daß darauf aber nicht eingegangen wurde, beweist der Brief, 
den der Guardian am 17. Sept. 1564 an den Provinzial schrieb, worin er sich wieder 
über die Pfleger beklagte, namentlich über Malsch, der es mit dem alten Guardian 
halte, während er mit König zufrieden sei; am liebsten wäre es ihm übrigens, wenn 
er feiner Stelle enthoben würde. Diesen Wunsch sprach er drei Monate später geradezu 
und entschieden aus, da er unter den prekären Verhältniffen des Klosters nicht länger 
aushalten könne. Sein Gesuch scheint angenommen worden zu sein; denn am 18. Jan. 
1565 schrieb der Rat an den Provinzial, daß er dem Guardian, da derselbe im Be­
griffe stehe, abzuziehen und im Kloster außer einem Pfründner und einer Magd nur 

possis necessaria vitae tibi acquirere neque labore corporali neque mendicitate hactenus con- 
sueta, quatenus (ibi indulgerem, ut vel rogatus vel postulatus ad aliquod beneficium ecclesiasticum 
sive cum cura sive sine cura possis de voluntate collatoris vel possidentis ibidem servire et in 
divinis ministrare, etiamsi contingat in aliquo monasterio. De licentia mea et indulto papali, donec 
tibi per sedem apostolicam aliter fuerit provisum, tenore igitur praesentium tibi lubens concedo 
atque indulgeo, quamdiu gratus existis et religiöse vixeris etc.“

22) Im Jahre 1559 muß der Provinzial in Ordensangelegenheiten in Assisi gewesen sein, 
denn unterm 3. Febr. 1560 bemerkte der Guardian G. Simon in einem Briefe an ihn: „Von E. E. 
Reisen und Handlung in Assisis hab ich gern gehört; host', es solle dem Orden zu gutem kommen.“
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mehr ein „Junger“23) vorhanden sei, des Klosters Siegel, Zinsbriefe, Kelche, Mon­
stranzen und andere Wertsachen, um sie bei dergleichen Stadtgut zu verwahren, ab­
gefordert habe; in Anbetracht des Schuldenstandes des Klosters halte er es für gut, 
dasselbe „mit Regierung eines Guardians vacieren zu lassen“, bis die Schulden gedeckt 
feien, und den „Jungen“ bis zur Vollendung seiner Studien anderswohin zu senden. 
In ersteren Vorschlag willigte der Provinzial, den letzteren versprach er auch in 
thunlichster Bälde erfüllen zu wollen, starb darüber aber schon am 23. April 1565.

Im nächsten Oktober sollte auf dem Kapitel in Villingen ein neuer Provinzial er­
wählt werden, wozu der Provinzialvikar Johann Windler, Guardian zu Luzern, auch 
den Konventualen Hugo Bensel in Gmünd citierte. Der dortige Rat bat jedoch unterm 
30. Sept. 1565, dessen Nichterscheinen in Anbetracht seiner Jugend und der Armut 
des Klosters entschuldigen, im übrigen aber denselben dem Versprechen des verstor­
benen Provinzials gemäß bis zum Empfange der Priesterweihe anderswohin thun zu 
wollen, „damit er in studiis etwas merers dann bisher fürsetzen und daneben die 
Kirchenbreuch erkündigen und erlernen möcht“. Dieses Ansuchen erneuerte der Rat 
unterm 22. Mai 1566 und schickte den Hugo Bensel selbst als Boten des betr. Schrei­
bens ab. Der neue Provinzial Jodocus Schüßler schickte ihn aber wieder nach Gmünd 
zurück, wie es scheint, um zu verhindern, daß das dortige Kloster nicht ganz von 
Konventualen entblößt sei, und versprach, bald selbst dahin zu kommen. Dies ge­
schah auch anfangs Okt. 1566. Der Rat ließ ihm durch die Klosterpfleger Melchior 
Brauch und Jakob Dehler vorstellen, daß es zur Abtragung der Schulden des Klo­
sters noch immer nötig fei, daß das Guardianat vaciere und auch sonst kein Priester 
daselbst unterhalten werde, sondern allein der Pfründner und die Magd mit geringer 
Haushaltung darin blieben; für die Abhaltung der Ämter und gestifteten Gottesdienste 
in der Klosterkirche würde schon Sorge getragen. Der Provinzial wollte auf eigene 
Faust keine bindende Zusage in dieser Sache machen, sondern behielt sich die Rück­
sprache mit seinen Definiteren vor. Dieselben waren der Ansicht, daß man auf den 
Vorschlag des Rates bei den obwaltenden Umständen eingehen müsse. Demgemäß 
wurde auch Hugo Bensel in ein anderes Kloster geschickt zur näheren Vorbereitung 
auf die Priesterweihe. Als er dieselbe auf Trinitatis 1567 erhielt, schickte ihn der 
Provinzial nicht nur nach seiner Vaterstadt Gmünd, um daselbst seine Primiz zu feiern, 
sondern schrieb auch an den dortigen Rat, daß, wenn es ihm gefällig wäre, er den­
selben, der dem dortigen Kloster zugehöre, als dessen Guardian konfirmieren wolle. 
Die Herren von Gmünd erwiderten aber am 17. Juli 1567, sie hätten zwar nichts 
dagegen, wenn Hugo Bensel seine erste Messe bei ihnen singe, „doch das solchs uss 
sein Costen und one des Clostcrs schaden befchech"; was jedoch seine Einsetzung 
als Guardian anbelange, so müßten sie sich dagegen erklären, da die Schulden des 
Klosters noch nicht ganz abgetragen seien; man möchte deshalb den Primizianten 
in ein anderes Kloster versetzen, damit er noch weiter studiere, was für ihn wohl auch 
noch notwendig sei.

Wiewohl der Provinzial unterm 24. Juli 1567 vom Gmünder Augustinerprior 
Joachim Brunner aufmerksam gemacht worden war, daß es gut wäre, wenn ein Or­
denspriester in das Barfüßerkloster daselbst käme, so glaubte er doch dem Ansinnen 
des Rats entsprechen zu müssen und schickte den Hugo Bensel in das Kloster nach 
Luzern. Als er aber im folgenden Jahre — nicht durch den Rat, wie es verfpro- 

23) Es war dies der Gmünder Bürgerohn Hugo Beintzel [Bensel), den noch der Guardian 
Georg Simon für den Orden angenommen und zur Heranbildung in das Kloster nach Würzburg 
geschickt hatte; 1563 hatte ihn der Provinzial in ein anderes Kloster versetzt und im Sept. 1564 
nach Gmünd zurückgeschickt. •



132 Eubel

chenermaßen hätte geschehen sollen, sondern privatim — erfahren hatte, daß seinem 
Kloster zu Gmünd durch Erledigung eines demselben gehörigen Lehengutes eine größere 
Handlohnsumme zugefallen, schickte er ohne weiteres den Hugo Bensel als Guardian 
nach Gmünd. Die Herren der Stadt mußten wohl oder übel dies hinnehmen, wie sie 
denn auch unterm 22. Dez. 1568 dem Provinzial schrieben 24), daß sic die Verordnung 
Bensels zum Guardian, so er dem Festgottesdienste und der Kanzel vorstehen könne, da­
zu sich auch priesterlich halte, gerne sähen und ihm an Kirchenzierden und Kelchen 
geben wollten, was er notwendig hätte; die Zinsbriefe aber und die Verleihung des 
Klosterlehenhofes zum Heislenberg ständen ihnen zu und sie wüßten sich damit wohl 
zu halten. Dieser Vorbehalt widersprach jedoch ganz und gar dem zwischen dem 
Provinzial und dem Bate mündlich und schriftlich getroffenen Abkommen. Der neue 
Guardian wollte denn auch, offenbar in höherem Auftrage, alles oder nichts haben und 
zelebrierte deshalb, da er ersteres nicht erlangen konnte, fortwährend in einer fremden 
Kirche. Das war dem Rate auch nicht angenehm und er begehrte deshalb die Ab­
berufung des Guardians beim Provinzial. Dieser lehnte jedoch ein solches Ansinnen 
ab und ersuchte vielmehr um vollständige Befriedigung der ganz gerechten Ansprüche 
des Guardians. Darauf wollte aber der Rat nicht eingehen und so wurde ein für 
die Dauer unerträglicher Zustand geschaffen.

Um demselben ein Ende zu machen, beschloß der Provinzial nicht nur einen 
andern Guardian einzusetzen, sondern sich auch persönlich nach Gmünd zu begeben, 
um die Differenzen zu beseitigen. Er reiste deshalb Mitte Februar 1570 mit dem 
neuen Guardian Nikolaus Algus, der bisher in Breisach war, dahin. Er sah alsbald 
ein, daß er, um das Kloster endlich einmal wieder auf sich selbst stellen zu können, 
vor allem in die vom Rate schon längst empfohlene Veräußerung des Klosterlehenhofes 
zum Heiffenberg willigen müffe. Als Käufer desselben wartete auch schon lange das 
Stift Ellwangen. Diesem wurde er denn auch um die Summe von 3015 ß. überlaßen. 
Für das sofort angezahlte Drittel der Kaufsumme wurden die noch in c. 400 fl. be­
stehenden Schulden des Klosters getilgt und die übrige Summe sonst zu dessen Gunsten 
verwendet25). Ob auch eine Verständigung mit dem Rate über die Herausgabe der 
dem Kloster gehörigen Dokumente erzielt wurde, geht aus den Akten nicht klar her­
vor; nach späteren derartigen Reklamationen dürfte dies nicht der Fall gewesen, im 
allgemeinen aber doch ein befferes Einverständnis zwischen Rat und Kloster herge­
stellt worden sein; jedenfalls befand sich dieses bezüglich des Zeitlichen wieder in 
einer günstigeren Lage. Der neue Guardian war aber ganz der Mann, demselben 
auch im Geistlichen Ansehen zu verschaffen. In dem schon angezogenen Schriftstück 
des Stadtpfarrers Hennenbergius konnte dieser nicht genug hervorheben, wie wert 
ihm derselbe sei „ob singulärem vitae et morum pietatisque praestantiam". Als er 
1575 nach Überlingen kam, wo er noch vor 1578 starb, scheint Johann Bicklin an 
seine Stelle in Schw. Gmünd gekommen zu sein; wenigstens wird auf dem 1578 zu

24) Dieses Schreiben überbrachte der Überlinger Lefemeifter P. Georg Späth, den der 
Provinzial mit dem neuen Guardian nach Gmünd geschickt hatte, um dessen Einsetzung vorzu­
nehmen und von den Herren der Stadt die seinerzeit zu Handen genommenen Dokumente, Ornate 
und Kelche zurückzufordern.

25) Dieser Lehenhof stammte aus einer Jahrtagstistung des Ulrich von Alfingen vom 
Jahre 1380 (vgl. Anm. 12 S. 126). Das Kloster hatte solche Lehengüter noch zu Schönhart, Heu­
bach und Lautern, die aber verhältnismäßig wenig eintrugen, so daß man damals auch diese zu 
Eigentum zu verkaufen geneigt war; es ist wenigstens eine Berechnung aus jener Zeit vorhanden, 
wodurch dargethan werden sollte, um wieviel höher die Zinsen aus diesen Verkaufssummen 
gegenüber dem Geldwerte der von den Beständern jährlich zu prästierenden Naturalleistungen 
wären.
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Coustanz abgehaltenen Provinzkapitel unter den jüngst Verstorbenen sowohl er als auch 
Hugo Benscll als ehemalige Guardiane von dort angeführt. Hierauf wurde Crispin 
Heußlin Guardian daselbst. Dieser stand dem Kloster bis zum Jahre 1583 löblich vor, 
dann aber wurde er von dem Grafen Wilhelm von Öttingen, welcher schon den Mino­
riten Johann Alberti26) als Hofkaplan berufen und ihm dann auch die Verwaltung 
des von feinen Ahnen gestifteten, nun aber ausgestorbenen Brigittenklosters Maihingen 
übertragen hatte, bei dessen 1583 erfolgtem Ableben als fein Nachfolger begehrt. 
Der Provinzial schrieb unterm 5. März 1583 an den Rat von Gmünd, er könne diesen 
Wunsch nicht abweisen, andererseits aber augenblicklich keinen anderen Guardian 
nach Gmünd schicken; man möge deshalb einiges Zusehen haben, den bisherigen 
Guardian aber vor feinem Abzug zur Rechnungsstellung veranlassen. Zwei Monate 
später ernannte der Provinzial einen neuen Guardian in der Person des Thanner 
Konventualen Matthias Debelin (Deubelin) und empfahl ihn dem dortigen Rate, der 
auch in verbindlicher Weife erwiederte. — Unter den folgenden Guardianen ist nament­
lich Dr. Caspar Gehmann hervorzuheben, der 1595—1598 Provinzial war und hier­
auf das Guardianat zu Gmünd, das er auch schon vorher (1594) inne gehabt haben 
soll, übernahm und daselbst 1604 hochbetagt unter dem Ausrufe: „Jam vici“ 
starb27).

Einer seiner nächsten (vielleicht der unmittelbare) Nachfolger war der um das 
Gmünder Kloster hochverdiente Jakob Laib. Derselbe, ein ebenso frommer wie eifriger 
Ordensmann, ließ sich die Hebung des Klosters in jeder Beziehung angelegen sein. 
Es geht dies insbesondere aus den beiden folgenden Schriftstücken hervor. Unterm 
4. August 1612 schrieb von Gmünd aus Anton Fugger 28) an den Provinzial Bishalm, 
er werde wissen, wie das dortige Kloster durch nicht geringen Fleiß, Mühe und Ar­
beit des ehrwürdigen und hochgelehrten Herrn Gu. Jakob Laib (gegenwärtig fein 
Beichtvater) restauriert und renoviert worden sei. Dieses Kloster sei jedoch mit einem 
geringen Einkommen versehen und der Guardian deshalb gleichsam gezwungen, zwei 
Conditiones zur Abhaltung des sonn- und festtäglichen Gottesdienstes zu übernehmen, 
nämlich in Hohenrechberg und in Horn; für die Aushilfe an letzterem Orte würden 
100 fl. bezahlt, für jene zu Hohenrechberg hätten sich seine lieben Schwäger, die 
Freiherren Hans Wilhelm und Kaspar Bernhard von Rechberg, die dem Orden wohl 
affektioniert wären, verwilligt, in Zukunft 200 fl. statt wie bisher 160 fl. zu verab­
reichen. Da der Guardian aber nur noch einen Priester im Kloster habe, so möge 
der Provinzial wenigstens noch einen weiteren qualifizierten Priester dahin ver­
setzen. In dem kaiserlichen Gnadenbrief d. d. Wien 4. Nov. 1623 wird Jakob 
Laib, der mit der Gnade Gottes und der mildreichen Beisteuer gutherziger Leute 
sein Kloster bereits so hergeftellt habe, daß bei demselben jetzt fünf Priester nebst 
drei Laienbrüdern unterhalten werden, zu dessen besserer Stützung für Sammlung fernerer

26) Dieser Joh. Alberti, welcher unter dem Guardianate des N. Algus Mitglied des 
Gmünder Klosters gewesen zu sein scheint und ehedem Beichtvater bei den Klarissen zu Regens­
burg war, muß ein durch Erfahrung und Klugheit ausgezeichneter Mann gewesen sein, da nicht 
nur der Guardian Algus, sondern auch der Provinzial in wichtigeren Angelegenheiten sich Rats 
bei ihm erholten. Ihm ist auch an erster Stelle zuzuschreiben, daß der Orden in der Folge das 
ehemalige Brigittenkloster Maihingen von den Grafen von Öttingen ziigewiesen erhielt.

27) Ob der zu Gmünd geborene Provinzial Melchior Breitter (1625—1628) im Kloster 
seiner Vaterstadt Guardian war, ist nicht bekannt. Vgl. über beide Provinziale meine Prov.- 
Gesch. S. 168 n. 170.

28) Freiherr von Kirchberg-Weißenhorn, gestorben 1616 Apr. 13 und in der Pfarrkirche 
zu Gmünd begraben. Grimm, 1. c. S. 346. Aus den schon mitgeteilten Jahrtagstiftungen geht 
hervor, daß seine Gemahlin eine Gräfin von Helfenstein war.
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Gaben allen Fürsten, Prälaten, Herren und Beamten des Reichs empfohlen29). Viel­
fach wird er auch für den Urheber des bis zum Übergang Gmünds an Württemberg 
bestandenen Gebrauchs, daß die Ratsherren zum Zeichen ihres kath. Glaubens mit 
dem Rosenkranz in der Hand bei Sitzungen erschienen, gehalten. wogegen andere 
diese Übungen auf den eifrigkatholischen Bürgermeister Rauchbein, der um die Mitte 
des 16. Jahrhunderts zu Gmünd regierte, zurückführen wollen30). Von 1630—1639 
war Laib Guardian zu Thann im Sundgau, worauf er wieder sechs Jahre in gleicher 
Eigenschaft nach Gmünd kam. Nach Niederlegung feines Guardianats blieb er zwar 
noch einige Zeit in Gmünd, ob er aber dort auch starb, ist ungewiß.

Sein Nachfolger im Jahre 1645 war Felician Schwab (Suevi), der bereits 
(namentlich zu Luzern und Solothurn) mehrere musikalische Werke komponiert hatte 
und in diesem Fache auch in Gmünd noch weiter thätig war, ja während seines 
dortigen Aufenthaltes feine meisten derartigen Werke veröffentlichte. Im Jahre 1650 
mußte er jedoch das Guardianat mit der Stelle eines Vikars vertauschen und kam 
in dieser Eigenschaft 1653 nach Speyer. Daselbst ließ er sich die Kirchenmusik 
ebenfalls recht angelegen sein, hatte aber deshalb mit seinem Guardian manche 
Diffidien wegen des häufigen Besuches der „Musikanten“, die viel Unruhe und Un­
ordnung in die Stille des Klosters brachten31).

Um jene Zeit fingen die Minoriten zu Gmünd an, mit dem Unterrichte der 
Jugend sich zu beschäftigen; wenigstens werden in einem Schriftstück vom Jahr 1652 
zwei Patres als damit betraut angeführt. Offenbar handelte es sich um lateinischen 
und überhaupt um jenen Unterricht, wie er an den unteren Klaffen der Mittelschulen 
erteilt zu werden pflegt. Die eigentliche Gründung einer solchen Lehranstalt fällt 
wohl erst in das Jahr 173632).

Die Beziehungen des Franziskaner- wie der übrigen Mendikantenklöster in 
Gmünd zum dortigen Pfarrklerus waren, wie anderwärts, nicht immer die besten. 
Im August 1666 berichtete der Guardian Edmund Hartmann an den in Maihingen 
befindlichen Provinzial Christof Vogel, daß vom Bischof von Augsburg auf Betreiben 

20) Aus der Inschrift, die auf seinem noch jetzt in der Sakristei der ehemaligen Ordens­
kirche aufbewahrten Porträt angebracht ist, erfahren wir, daß er zur Herstellung seines Klosters 
bei 12000 fl. zufammengebettelt habe. Mehrere darauf bezügliche Posten sind offenbar in den 
schon mitgeteilten Anniverfarverzeichnien vorgetragen.

30) In der mehrerwähnten Descriptio behauptet der Guardian Alex. Herth, in einem 
alten Gedenkbuch des Klosters gelesen zu haben, daß Laib diesen Gebrauch angeregt habe. 
Hiefür spricht insbesondere auch der in der Inschrift aus seinem Porträt vorkommende Passus: 
„Ao. 1620 civitatem Gamund. in vera fide servavit.“ Vgl. meine Prov.Gesch. S. 109. Den Irrtum 
Stalins, Wirt. Gefch. IV, 247 ff., der Laib um 100 Jahre zu früh existieren läßt, korrigierte 
Wagner, Gmünd 1523—1525, 1. c. S. 33 n. 2.

31) Unterm 17. April 1654 beschwerte sich der Guardian beim Provinzial, daß das Ge­
mach seines Vikars „ein Wirtzhaus worden; ich mache, was ich will, so bleibt es die Mulikanten­
zunft". Dagegen hob letzterer in feinem am 23. Sept. 1654 an den Provinzial gerichteten Schreiben 
hervor, er habe den sonn- und feiertäglichen Gottesdienst so weit gebracht, daß alle Musici zu 
den Franziskanern laufen. Vgl. meine Gefch. der oberd. Min.Prov. S. 125.

32) In der 1715 angelegten und von da an fortgeführten Klosterchronik heißt es: 
„A. 1736 ad instantiam R. P. Guardiani Studium inferioristicum fuit erectum seu reinceptum, 
quam jam antea aliquamdiu vigeret, consentiente et approbante Dignissimo (Provinciali) nostro, 
non sine civium consolatione, quorum filii disciplinae nostrae fuerunt traditi ; qnilibet eorum 
praeter 4 fl. plaustrum lignorum promisit conventui. Primo anno unus tantum professor docuit, 
secundo mox alter huc missus est. Tandem a. 1749 ad quorundam patronorum instantiam scholae 
inferiores fundatae fuerunt promissis conventui annuatim 100 fl. pro duobus professoribus a 
grammatica ad rhetoricam usque juventutem instructuris, cui pecuniae summae domini civitatis 
addiderunt 10 orgyas lignorum per singulos annos.“
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der Pfarrgeistlichkeit von Gmünd den drei Mendikantenklöstern daselbst, „weilen sie 
sollen derselben nit allein einen merklichen Abtrag gethan, sondern auch anmaßend 
in deren Pfarrgerechtigkeit eingegriffen haben“, das Messelesen in der Pfarrkirche ver­
boten worden sei; Bürgermeister und Kat wollten sich das aber nicht gefallen lallen, 
sondern sich beim Bischof darüber beschweren und die Mendikanten sich diesem Schritt 
an schließen. Der Erfolg desselben ist nicht bekannt, wie überhaupt die Quellen ein 
halbes Jahrhundert lang zu fließen aufhören.

Im Jahre 1715 fing der Guardian Raymund Lemmermayer, der auch eine 
Hauschronik anlegte, an, die sehr ruinös gewordene Kirche zu restaurieren 33), und 
ließ zu diesem Zweck in aller Welt Almosen sammeln. Das Klostergebäude war 
aber in einem solchen Zustande, daß ein vollständiger Neubau nötig war. Aus diesem 
Anlaß entstand jedoch ein langwieriger Streit mit den Adjacenten, so daß erst am 
19. April 1718 der Grundstein34) (durch den Stadtpfarrer und Dekan Johann Schlei­
cher) gelegt werden konnte. Im folgenden Jahre weihte der Augsburger Weihbischof 
in der Kirche drei neue Altäre, während 1720 die Antoniuskapelle eine Renovierung 
erfuhr35). Am 22. April 1722 wurde im neuerbauten Kloster „mit sonderer Freud 
des Cleri saecularis als auch des hochlöblichen Magistrats und der ganzen Bürger­
schaft“ ein kleines Provinzkapitel gehalten unter dem Vorsitze des diesem Kloster an­
gehörigen Provinzials Andreas Sartorius, der dort auch am 22. März 1723 starb30). 
Im Jahre 1750 fand daselbst ein großes Provinzkapitel statt, nachdem die beiden 
andern zu Gmünd befindlichen Orden der Augustiner und Dominikaner kurz zuvor 
ebenfalls solche Kapitel gefeiert hatten37).

33) „Sublato e choro anteriori organo ad inferiorem locum (Empore) translato.“ Danach 
scheint bis dahin der im Mittelalter auch in den Minoritenkirchen gebräuchliche Lettner noch 
vorhanden gewesen zu sein. Namentlich wurde auch das Dachwerk der Kirche einer durch­
greifenden Reparatur unterworfen.

34) Derselbe erhielt folgende chronostichische Inschrift: „positio LapIDIs In noMIne 
patris et fILII et spIrItVs sanCtl.“

35) In der Folge wurden durch die reichlichen Spenden verschiedener Wohlthäter Ver­
änderungen in der Kirche vorgenominen, namentlich wurde eine neue Kanzel errichtet, neue 
Fenster eingesetzt und die Orgel repariert. Im Jahre 1746 ließ der dem Dritten Orden angehörige 
Geistliche Ignaz Stahl auf seine Kosten einen neuen Altar z. E. der hl. Barbara errichten und 
erlangte auch durch Vermittlung des Exprovinzials Joachim Roth, der damals als Generalassistent 
zu Rom sich befand, zwei päpstliche Gnadenbriefe für die sterbenden und verstorbenen Mitglieder 
der St. Barbara-Bruderschaft; 1735 wurde ein hl. Grab und 1736 eine Krippe errichtet, dann 
1747 eine von R. D. Peter Reiß III. 0. geschenkte Statue, Christus an der Geiselfäule darstellend, 
auf dem Marienaltar aufgestellt und 1748 der Kirche von einem Bürger eine in Silber gefaßte 
Kreuzpartikel geschenkt, zu deren öffentlicher Verehrung der Augsburger Weihbischof die kirch­
liche Erlaubnis erteilte.

30) Außer andern seinem Mutterkloster bewiesenen Wohlthaten beschenkte A. S. die 
dortige Bibliothek mit wertvollen Büchern, namentlich den exegetischen Werken des Cornelius 
a Lapide. Auch ein Nesse dieses Provinzials, Lazarus Sartorius, gleichfalls ein tüchtiger und 
besonders um feinen Nativkonvent verdienter Mann, gehörte diesem Kloster an. Von ihm heißt 
es in der Hauschronik: „R. P. Lazarus Sartorius ad exemplum sui cognati Andreae p. m. plu- 
rima conventui suo praestitit procurando calicem, libros, pecunias, utensilia sacra et profana, 
praeter haereditatem sat pinguem." In ähnlicher Weise hatte sich um sein Mutterkloster Gmünd 
verdient gemacht der im Konvent zu Konstanz befindliche und im dortigen Dome das Beicht­
vateramt versehende P. Dionys Harth (f 1736 Sept, 9), „qui libros, pecunias, ornatum seu 
supellectilem sacram, imagines pictas et multa alia conventui suo transmisit.“

37) „1743 Maii 3 celebrarunt hic Gamundiae P. P. Augustiniani solemniter capitulum 
provinciale cum processione, concione et officio in ecclesia parochiali; 1749 Mali 4 celebrarunt 
hic P. P. Dominicani cap. prov. per 5 dies cum totidem concionibus et officiis et 2 disputa- 
tionibus, ad quas nos (Minoritae) quoque argumentantes invitati sumus."
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Im Jahre 1749 war endlich mit dem Stadtrate eine vom Konvente schon 
1715 angeregte und in der Folge noch öfterurgierte Angelegenheit bereinigt worden, 
die noch in die früheren Pflegschaftszeiten38) zurückzureichen scheint. Aus den 
Worten der Hauschronik zum Jahre 1715: „Sollicitavit P. Guardianus pro recupe- 
randis conventus nostri documentis, item cum dominis civitatis ratiocinia ratione re- 
stantium censuum habuit", muß man schließen, daß die Stadt die dem Kloster ge­
hörigen Dokumente noch in Verwahrung hatte und daß sie vom Kloster Kapitalien 
nützte, für die sie seit längerer Zeit keine Zinsen bezahlte. Endlich wurde 1749 die 
betreffende Kapitalsumme dem Kloster ausbezahlt, aber ohne Zinsen seit 1717, welche 
die Summe von 5000 fl. betragen hätten. Zu einiger Entschädigung gab die Stadt 
jedoch unentgeltlich das nötige Holz zu neuen Kirchenbänken.

Nachdem die Mitglieder des Gmünder Minoritenklosters auch in der zweiten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts eine eifrige Thätigkeit auf dem Katheder wie auf der 
Kanzel und im Beichtstuhl entwickelt hatten, traf dasselbe zu Anfang des 19. Jahr­
hunderts das allgemeine Los der Säkularisation. Mit der bisherigen Reichsstadt selbst 
fiel es der Krone Württemberg zu. Während jedoch die beiden andern Mannsklöster 
daselbst sofort aufgehoben wurden, durften die Minoriten wegen der von ihnen ge­
leiteten und fernerhin noch zu leitenden Lehranstalt als klösterliche Kommunität bis 
1822 fortleben39). Im Jahre 1824 wurde sodann in ihrem Kloster das katholische 
Schullehrerseminar des Landes eingerichtet und die Kirche als zweite Pfarrkirche 
verwendet. Selbstverständlich brachte diese Verfügung manche Veränderungen des 
Klosters mit sich, aber das Schicksal desselben war denn doch —■ gegenüber dem so 
mancher andern, auch der beiden übrigen Mannsklöster von Gmünd, ein ungleich 
günstigeres.

Schließlich mögen noch die bekannten Namen der ehemaligen Guardiane 
dieses Klosters hier einen Platz finden. Es find folgende: Burchard 1391, Ulrich 
von Ailingen t 1438, Eucharius 1462, Dr. Johann Spieß (zugleich Kustos) 1474, 
Erhard Currer 1481, Job Veindt 1487, Ulrich Rampf 1496, Jakob Mollitoris 1510, 
Jeremias Jäger 1543—1547, Georg Simon 1547—1563, Urfus Becher 1563—1565, 
Hugo Benfel 1568—1570, Nikolaus Algus 1570—1575, Johann Bicklin 1575—1578, 
Crispin Heußlin 1578—1583, Matthias Debelin 1583, Claudius Nußbaum 1589, 
Johann Fabri 1592, Dr. Kaspar Gehmann (Provinzial 1595—1598) 1594 und 1598 
bis 1604, Jakob Laib 1608, 1612, 1616, 1620, 1623, 1639—1645, Beatus Thunolt 
1630, Berard Güttinger 1635, Pacificus Brüller 1637, Felician Schwab 1645—1650, 
Bonaventura Marius (Provinzial 1662—1665) c. 1650—1653 und c. 1670, Edmund 
Hartmann 1666, Eucharius Wirz c. 1697, Bernhard Müller 1701 und c. 1710 
(f 1712 Aug. 7), Accurfius Gyrthanner, Franz Hammer (Provinzial 1696—1699),

38) Da durch das Konzil von Trient dem Minoritenorden der förmliche Besitz von 
Eigentum gestattet wurde, so fielen allmählich die Klosterschaffner und Ratspfleger weg, deren 
Aufstellung auf die Bestimmung der Regel, daß der Orden auch in communi nichts besitzen sollte, 
basiert war. Vgl. meine Prov.Gesch. Anm. 532.

99) Die letzten Konventualen waren: Guardian Pius Lang (geb. zu Leinzell 1757, gest. 
1823 als Kaplan zu Bodnegg), der um die Taubstummen besonders verdiente Manuel Franz 
(geb. zu Gmünd 1742, gest, ebendaselbst 1819), Ferdinand Melerfchmidt (geb. zu Gmünd 1772, 
nach der Säkularisation zuerst in Gmünd, dann in Ellwangen Professor, gest. 1837 als Pfarrer 
in Egelfingen), Florian Wetzmaier (geb. zu Gmünd 1775, gest. 1836 als Pfarrer von Stetten bei 
Rottweil), Paul Reuter (geb. zu Wiesensteig 1776, gest. 1814 als Professor zu Rottweil), Hilarius 
Keuter (geb. zu Wiesensteig 1780, gest. 1868 zu Ellwangen als Pensionär und letzter Pater der 
ehemaligen oberdeutschen oder Straßburger Minoritenprovinz). Vgl. meine Geschichte derselben 
Anm. 646 und 647.
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Benedict Bürgifer, Kilian Dietmann, Calixt Groll, Christoph Gimmy, Raymund 
Lemmermayr 1715—1718, Bernhardin Müller 1724 — 1726 u. 1738, Alexander Herth 
1734, Anton Obenberger 1740, Mansuet Weidmann 1752, Hilarius Lechner 1771 und 
1777, Bonagratia Höfler 1780, Beda Winterer 1781 und 1789, Anton Geiger 1783, 
Augustin Geßner 1786, Heinrich Siebert 1788, Michael Barth 1795, Pius Lang 1801.

Der sog. Leidriiiger Dingbrief von 1399, 
nach einer im K. Staatsarchiv befindlichen Abschrift des 16. Jahrh, 

mitgeteilt von Archivrat v. Alberti.
Allen den die disen Brieue ansehennt oder herent lesen Kunden vnnd veriehen wir 

dis nachgeschribnen gebaurschafften Arm vnnd Reych deren nachbenempten derffer, wir seyent 
vygen leute des Gottshauses zu Sannt Georgen oder Lehenleute oder Zinsen zu Leyderingen, zu 
Buckelsperg, zu Brithain, zu Thriichtingen, zu Yingen, zu Thäwingen, zu Rotennzimern, zu 
Klainenzimern , vnnd auch wir all die, die in den dinghoff zu Leyderingen gehörenndt, vnnd 
veriehenndt für vnns vnnd für all vnnfer erben vnnd nachkomen, das wir mit dem Eerwür- 
digenn gaiftlichenn Herrn Abbt Johannsen von Gottes gnaden Abbt zu Sannt Georgen Sant Bene- 
diesen Ordens vfl' dem Schwartzwaldt gelegen in Coftentzer Bistumb, vnnd mit demselben Gotts­

haus gemainlich freuntlich guetlich vnnd lieplich vberainkhommen seyenndt, vnnd sy mit vnns, 
Rmb alle stöß vnnd mißhellung, die wir mit Innen gehapt haben, vnnd sy mit vnns, von der 
aecht wegen, die der genannt Abbt Johanns vnnd das Gottshaus vnnd Ir nachkhommen zu vnns 
vnnd vnfern guettern haben follennt.

Des Ersten So haben wir vnns mit demselbenn Abbt Johannsen vnnd dem genannten 
Gotshaus aines gemainen mannes veraint ausser den achtzehen Richtern, die in dem vorgenannten 
Dingkhoue zu Leydringen Recht fprechent, derselb gemain haisset Albrecht der Mayer von Lid­
ringen, vnnd haben dartzu von denselben Richter gesetzt drey erber mann, Bentzen Zürnen von 
Brithain, Claus Frydinger von Biekelsperg vnnd Auberlin Butzen von Lideringen. So honndt die 
obgenannten Abbt Johanns des Gottshaus zu Sannt Georgen vnnd daffelb Gottshaus ainhelligc- 
liehen mit guttem Willen dartzu gefetzt drey erbere Mann, Contzen den Burrer, Haintzen den 
Arnolten vund Russen Molaen, die auch Richter feindt. Vnnd wie die Syben Mann dauor 
genant, oder der merer thayl sich Erkhennent, by welchen Rechten wir vnnd vnnfer erben vnnd 
vnnfer nachkomen bliben sollendt, by leben vnd nach Thodt, vnd auch by welchen Rechten der 
obgenant Abbt Johans vnnd das Gottshaus vnnd ir nachkomen bliben sollendt, vnd wie die vor 
genanten Syben Man sich erkennens by welchen Rechten Es zu baydenn seyten bleiben sollt, 
Daby soll es auch belibenn, yetzo vnnd auch hienach Ewigclichen one widerrieffen vnnfer vnnd 
vnnfer erben vnnd nachkommen, vund auch one widerruoffen des obgenanten Abbt Johannsen 
des Gottshaus zu Sannt Georgen vnnd desselben Gotshaufes vnnd aller Ir nachkomen vnnd also 
feindt die obgenannten Syben Man ainhelligclich vberainkhommen mit vnns vnnd wir mit Inen, 
das es by disen Rechten beleihen soll, als es hienach an difem brieue gefchriben stet.

Des Ersten So ist des obgenannten Gotshaufes houe zu Leydringen ain Dingkhoue, 
vnnd mag ain Abbt von sannt Georgen oder fein probst alle Jar zway offen geding da haben, 
ains zu mayen, viertzehen tag vor dem Maytag oder viertzehen tag darnach, vnd ains zu Sannet 
Martinstag auch viertzehen tag daruor oder viertzehen tag darnach vngeuarlich. Vnnd mag 
auch ain probst oder der Maister des obgenannten Gotshaufes zu Sannt Georgen oder Ir gehais 
allen Iren Gottshauses aygnen leuten vnnd Lehenleuthen vnnd zinfern woll auf dieselben zway 
geding gebieten by dry fchilling hailern, vnnd zu den selben zwayen gedingen so sonndt die- 
selbenn achtzehen Richter vorgenannt offnen vnd verkhunden vnnfer Recht vnnd des Gottshaus 
Recht Als die Recht hienach gefchribenn ftandt onegeuärde.

Vnd welchen der obgenannt Abbt Johanns oder derBropst oder Ir nachkomen fragenndt, 
der soll Innen vff den Aydt Ruegen alles das Irem Gottshaus schaden bracht hab als ver er 
das wayßt, oder hienach bringen möcht vngeuarlich, Es sey an leuten, an guetern, an vällen, 
an drittailn, an zwaythayln, an erben, an vngenoßschafften, vnd die Irem Gottshaus nit geschworn 
handt, vnd annders das Irem Gottshaus auch schädlich ist.

Es Ist auch beredt, das der obgenannt Abbt Johanns oder sein bropst alle Jar wol 
haben mugenndt ob sy wenndt vier gericht vnnd die zway offen geding, vnnd zu denselben vier 
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gericht, So mag vnfer Herr Abbt Johanns oder fein probst vorgenannt den achtzehen Richtern 
wol gebieten bey drey fchillingen hallern, vnnd welcher nit khommet, von dem mugennt sy wol 
nemen die drey fchilling haller ob sy wellenndt.

Es sollenndt auch die Richter des vorgenannten Gotshauses aygen fein, Es were dann, 
das ainer oder mer von dem gericht keme, dauchte denn die Richter, das ain Zinfer oder ain 
Lehenman besser zu dem gericht wer, wann sy dann zumal aygen leut wissenndt, den mugenndt 
die Richter wol zu Innen an das gericht fetzen , doch das derfelb dem vorgenannten Gotshaus 
schwere trew vnnd warhait als ain annderer Gotshaus Man.

Item welcher des vorgenannten Gotshaus aygen ist, wenne er von todts wegen abgat, 
So soll dem obgenannten Abt Johannsen vnnd dem Gotshaus werden das best haupt von vech 
das er hat vnnd verlat, vnnd waat vnnd waffen. Vnnd ist, das er ainen Sun hat vnnd verlat, 
der mag das schwort wol nemen.

Ist auch ain aygen man von dem obgenannten Abbt Johannsen vnnd seinem Gottshaus 
belehent vnnd sytzt vff dem Iren, also das er haus vnnd hoff vff dem Iren hat, wenn der von 
Todts wegen abgat, so mugennt sy wol nemen, ob sy wellennt, die zwaythayl von varendem 
gut vnnd kainen valle, vnnd sonndt gelten vnnd Irrent des Lehengelts das Jare. Wennd fy aber, 
so mugendt sy wol nemen das best haupt vnnd waat vnnd waffen vorauß, vnnd darnach den 
Dryttenthail von varendem gut vff dem Iren vnd gond vor der galt hin, also das sy nuntzit 
gelten sond, vnnd Irrent des lehengelts das Jar. Were aber das fy dauchte, das Innen das 
Lehengellt woger ner wenn das Drittail, so mugent fy wohl nemen das Lehengellt vnnd das 
best hopt vnnd waat vnnd waffen, one schaden. Were auch ob der aygen man mer gueter 
hette wenn des obgenannten Gotshaus gueter, vnnd die nit Lehen von Inen werennt, Wenne der 
ab dem frembdenn guth das bringt vff das Ir, wenne der stürbet, so hanndt sy alle die Rech 
zu demselben gut als zu dem anndern gutt, das vff dem Irenn ist.

Item des Gottshaus aygenn Man der von Irem Gottshaus belehentt ist, vnnd auch nit 
auf dem Iren sytzt, Wenne der von Todts wegen abgat, so nemennt die obgenannten Abbt 
Johanns vnnd das vorgenannt Gotshaus al wegen das best haupt vnnd wer vnnd waffen, vnnd 
den Drittayl auff dem veldt, vff dem Iren ob sy wellennt, vnnd Irrent des Lehengelts das Jar. 
Wennd fy aber, so nement fy das best hopt vnnd wer vnnd waffen, vnnd das Lehenngeltt. 
Were auch das derselben ainer, das') also von Inen belehent were, vnnd vff dem Iren nit feß, 
wenne der abfturbe, het der denntzemal ab dem Iren Ichtzit bracht vff das gut, da er vff seß­
haft wer gesein one geuârde, zu demselben gut hetten sy kain Recht, wenn zu dem besten haupt 
vnnd wer vnnd waffen, das soll Innen alle wegen werden.

Item des Gottshauses aygen Man, Wenne der fein vngenoßinen nimpt, so het er feine 
herren des Abts huldt verloren, vnnd auch des obgenannten Gottshauses hulldt verlorenn, Vnnd 
mag In fein Herr der Abbt oder fein probst halten vnnd ftraffenn, an leyb, an guth, wie fye 
wenndt, Immer auff die zeyt, vnntz das er huldt vnnd gnad erwürbet vmb feinen Herrn den 
Abt oder vmb feinen probst, vnnd Ist das er also huldt erwürbet, vnnd sich mit seinem Herrn 
dem Abbt setzet, wenne der von Thodts wegen abgat, so soll dem obgenannten Abt Johansen 
vnnd dem Gottshaus werden das best hopt vnnd wer vnnd waffen, vnnd hond dartzu alle die 
Recht, die sy zu ainem andern Gottsbaus man hond, als da oben gefchriben stet von dem 
aygen man.

Were auch, ob ainer der sein vngenossenen hette, der des vorgenennten Gottshaus 
aygen wer vnnd das derfelb nit huldt erworben hette, noch sich mit feinem herren dem Abt 
nit gefetzet bett, vnnd von Thodes wegenn abgiennge, zu dem hondt fy vnnd Ir Gottshaus nach 
feinem todt alle die Recht, die fy zu ainem anndern Gottshaus man hanndt nach Thode, als da 
obnen von dem aygenen man gefchriben ftat. Vnnd dartzu was sich die Richter oder der 
merer thail der Richter nach dem Rechten erkhennent, das inen vnd Irem Gottshaus füro be- 
fchehen solle von dem der fein vngcnosl'enen gehept het, vnnd sich mit feinem herrn nit gefetzt 
hett Vnnd von ainem der fein vngenossenen nit geliebt bett.

Item welcher des obgenannten Gottshanfes aygen ist oder Zinfer ist, vnnd ain weyb 
nimpt, die ains andern Herrn ist, die haisset ains vngenossin.

Item welche frau des Gottshaus aygenn ist, wenne die von Thodes wegen abgat, so 
soll dem obgenannten Abbt Johannsen vnnd dem Gottshaus werden Ir gewanndt, als fy an dem 
weychennächtigen tag zu kürchen vnnd zu weg vnnd zu ftraß gegangen ist, vnnd dartzu soll 
Innen werden ain bett, vnd were das fy ainen Eeman hett, der soll das bett hon, vnns das er 
lieh verenndert, vnd wenn er sich verenndert, so Ist dem Egenanten Abbt Johannsen vnnd fei-

1) wohl verschrieben für der. 
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nem Gottshaus das Bett verfallen, vnnd soll Innen werden, Es were dann, das diefelb Frau 
ain Eeliche Dochter gelassen hett, deren ist das bett.

Item von ainem Zinfer, wenne der Erstürbet, So soll dem Eegenannten Gottshaus werden 
das best hopt von vehe, das er gelassen hatt vnnd Ist er von dem obgenannten Gotteshaus be­
lebet, so soll demselben Gotteshaus werden zu dem hopt Recht das Drittail vss dem gut vnnd 
Irrent des Lehengelts das Jar. Oder aber sy nemennt das Lohengelt vnnd das hopt Recht, 
das ftät an Innen vnnd an Iren Amptleuten.

Were auch das die frucht ab dem veldt komen were vff die zeyt, so er Erstorben ist, 
Er were auss des gottshaus gueter gesessen oder nit, So handt sy kain Recht dartzu, wenn es ab 
dem veldt kommet, doch sol Inen allwegen das best houpt werden zu falle.

Item ain Zinfer, der nit von dem obgenannten Gottshaus belehent ist, der verfert alles 
sein gutt mit ainem hopt.

Item ain Zinfer, der sein vngenossenen nimpt, der hat auch aines herrn von Sannt 
Georgen vnnd seines Gottshaus hulde verloren, vnnd mag Ine ain Abbt von Sannt Georgen oder 
fein probst halten vnnd straffenn an leyb vnnd an gutt, wie sy wenndt, Immer vntz auss die zeyt, 
das er huldt vnnd gnad erwürbet von ainem Abbt von Sannt Georgen oder von seinem bropst, 
vnnd wenne er von todts wegen abgät, so soll dem Eegenannten Abbt Johannsen vnd dem Gots- 
haus werden das best haupt, vnnd were er belechent von Innen gesein, so sollt Inen werden als 
dauor von dem Zinfer geschribenn statt.

Were auch, das ein Zinfer, der sein vngenossenen hett, vnnd sich mit Innen nit gesetzt 
hett, vnd also erstorben were, zu dem hannd sy vnnd Ir Gottshans alle die Recht, die sy zu 
ainem anndern Zinfer hanndt, als dauor von dem Zinfer gefchriben statt. Vnd dartzu wes sich 
die Richter Erkennens nach dem Rechtenn, das Innen vnnd Irem Gotthaus furo befchehen solle, 
von dem Zinfer der sein vngenossenen gehept hat, vnnd von ainem der sein vngenossenen nit ge- 
hept hat.

Item von der Zinserinen soll dem obgenannten Abbt Johansen vnnd seinem Gottshaus 
werden nach Irem tode das gewanndt, als sy an dem Gutemtag zu kirchen vnnd zu weg vnnd zu 
straß gegangen Ist.

Item wann ain Hagftoltz von todes wegen abgät, den soll der obgenannt Abbt Jo­
hannes vnd des Gottshaus erben an allem dem verenden gut so er gelassenn hat.

Item der haißet ain hagftoltz, der weder vatter noch mutter hett vnnd auch khain 
Eeweyb nit hett vnnd zu seinen tagen komen ist, zwelff Jar alt, vnnd wer auch ains mutter ain 
Zinserin gesein, so haisset er doch ain Hagftoltz, vnnd sonndt Inne also erben an allem varenn- 
den gutt.

Item ain Dochter, die weder vatter noch mutter hat, vnnd kainen Eeman het, vnnd zu 
Iren tagen komen ist, das Ist viertzehen Jar alt, die haisset ain hagstöltzin, sy sey des Gottshaus 
aygen, oder Ir mutter sey ain Zinserin gesein, so haißet sy doch ain hagftoltz, vnnd sollennt 
sy vnnd Ir Gottshaus sy erben an allem varenden gut, das sy gelassen bet.

Item wa zway oder mer von zwayen geschwistergit seindt, die des Gottshaus aygen 
feindt, oder Ir mutter ain Zinserin ist gesein, vnd weder vatter noch mutter hat, vnd gemain gut 
hendt oder gethaylt gut honnd, welches da vnnder den selbigen von todts wegen abgat, das zu 
feinen tagen komen ist, das erbett das obgenannt Gottshaus an allem varenndem gut, vnd erbent 
also vnnder In, als mengs zu feinen thagen khommen ist.

Item welcher von dem obgenannten Gottshaus belechent ist, vnnd nit ins Gottshaus 
aygen ist vnnd auch nit zinfer ist, vnnd doch vff dem Iren gut gesessen ist, also das er haus 
vnnd hone vff dem Iren het, wenne der von Thodts wegen abgatb, so soll Inen vnnd Irem gotts­
haus werden das best haupt vnnd die zwaythail vff dem Iren von varenndem gut, vnnd Irren 
des Lehengelts das Jar vnnd geltendt. Oder aber sy niement das best hopt vnnd das Drittail 
von varenndem gutt vff dem Iren vnnd Irrent des Lehengelts das Jar, vnd gond vor der güllt 
hin, also das fy nichtzit vberal geltenndt. Were aber das sy oder Ir Gottshaus oder Ir Ampt- 
leut dunckte, das Inen vnd Irem Gotshaus weger were das Lehengellt wen das Drittail, So 
mugent Ir Amptleute das Lehengelts wol nemen vnnd dartzu das best haupt, one schaden. Were 
auch das derselb Lehen man andere Lehen hette wen das Gotshaus zu demselben gut, hondt sy 
nit Recht, Es were dann, das es vff das Ir khomen wer, So hondt sy vnnd ir Gottshaus alwegen 
Recht zu demselben varennden guth als zu annderm varenndem guth, das sy vss dem Iren vin- 
dent nach des Lehenmans Todt.

Item welches mcnsch von dem obgenannten Gottshaus belehent ist, Es sey Ir aygen 
oder zinfer oder Lehenman, Es feye frow oder man, knab oder dochter, wenn das Erftirbet, so 
fonndt die vnuerrtzogennlich von des obgenanten Gottshauses Brobft oder Maister empfahen die 
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des Guts Rechten erben feindt. Vnnd dartzu so honndt sy vnnd ir brobst sy wol zutzwingen 
mit gericht oder one gericht, wie sye wellennt. Were aber das sy nit entpfahen weltent, so mu- 
genndt sy vnnd Ir amptleut das Lehen wol lihen wem sy wellennt, nach Ires Gottshaus Recht. 
Were auch das der Rechten erben von Inen vnnd von Irem Bropft oder von Irem maifter ain 
Lehen oder mer Empfengint oder das sy oder Ir amptleut ain Lehen oder mer Lehen luchent, 
wem also gelihen wurde, Es were ainer frowen oder ainer dochter oder ainem knaben, zu dem 
selben hondt sy vnnd Ir Gotshaus alle die Recht by leben vnnd nach tode, also ob es ain man 
sey gesein, Es sey vmb välle, vmb zwaythayl, vmb Drittail vnnd vmb Lehengellt. Were auch 
das ain gutt vnempsanngen stuende, das soll Innen vnd Irem Gottshaus kainen schaden bringen, 
Vnnd were, das ains stürbe, das ain Lehen oder mehr Lehen gehept hette, also vnempfangen, zu 
dem honndt sy alle die Recht, als dauor von dem Lehenman gefchriben statt.

Item wenne Es auch dartzu kommet, das ainer von Thodts wegen abgath, den sy vnnd 
Ir Gottshaus vällen sollennt, Es sey aygen zinser oder lehen man gesein, so sonndt die erben Iren 
amptleuten furfchlahen das vehe das er gelassen hett, vngeuarlich, so sond Ir amptleut nemen 
das sy das best duncket. Were aber das Iren amptleuthen bessers verfchwigen wurde, so sonndt 
sy aber vallen, vnd sonndt also vallen vnntz an den Neundten valle.

Item Ires Gottshaus gutter follenndt sy Ires Gottshaus aygnen lenten lihen vnnd nie­
man annders. Es were dann, das wir des Gottshaus leute nieraan fundent, die das empfahen 
weltendt, so sollent sy darnach ainem zinser lihen. Were auch das sy kainen zinser fundent, so 
mugent sy darnach lyhen wem sy wellent, nach Ires Gottshauses Recht.

Item Ires Gottshaus Lehen mugent sy wol leihen vntz an die Neundten hanndt, vnnd 
wer denn mit dem Rechten das Lehen behept vor Ires Gottshaus leuten, dem sollens sy das 
Lehen wol gunnen, vnnd wem sy oder Ir Amptleut ain gut lihent, Es sey klain oder groß, der 
soll Innen geben zwen new weiß hentschuch, oder aber zway gute huener. Vnnd wer das ainer 
oder aine zu Innen oder zu Iren Amptleuten keme, vnnd ain gut weite empfahen, vnnd das an 
fy eruorderte, vnnd sy bett, das sy Ime lihennt, were acht, das sy oder die Amptleut demselben 
nit gerathen werent, das sy Ime nit leihen weltent, so mag er wol zwai huener oder zwen hen- 
schuch, als dauor gefchriben stet, vss das vberthur legen In Irem hoff zu Leydringen, vnnd soll 
das dem maister verkhunden, vnnd mag haim gon, vnnd mag das lehen hon, als ob es Ime ge­
lihen feie. Doch soll er es hou nach Ires Gottshaus Recht, als dauor gefchriben vnd befchaiden 
ist, one geuarde.

Item wer von dem obgenannten Gottshaus belehent ist, der soll Innen vnnd Irem Gotts­
haus gewert hon des Lehengellts, das Winterkorn auff fant Gallentag, vnnd habern vnnd zinß- 
pfening auff sannt Martins tag vngeuarlich. Wer sye aber nit also außrichte, den mugent Ir 
Amptleuth wol angreiffen vnnd hanthaben vnd pfenden, vnnd die psanndt in Iren hoff triben. Doch 
so sollent sy die psanndt nit verthuon, wol mugennt sy In hert halten, darumb das er sy vßrichte. 
Were aber das mißgewechs khomme, das ainer oder mer gepfendet wurde, oder sonnst hart ge­
halten wurde vmb Ir lehcngellt, welcher denn zu Irem Bropft oder zu Irem maister komet, vnnd 
dem genug thut, Es sey mit leuten oder sonnst, das In beniegt, das Ime nit worden feye, das er 
sye vßrichten muge, oder Ichizit geben muge, demselben sollent sy bayten vnntz zu Jar. Were 
denn das aber er zu Jar keine, vnnd Sprech, er mecht Inen das lehengelt nit geben, wenn er 
denn aber dem Bropft oder dem maister gnug thet, als dauor gefchriben stat, So sollent sy Ime 
aber bayten vntz zu Jar, vnnd also an dem dritten Jar, So mugent sy Ime wol haiffen schneyden, 
vnnd das Korn einsueren vnnd treschen, vnnd Ir Lehengelt News vnd alts voraus nemen, vnnd 
auch den Coften, der darüber ganngen ist, vnnd sollent das Straw uff dem gutt lassen, vnnd 
sollent das Lehen widersägen. Vnnd wäre das an dem Korn ychtzit vber wurde vber Ir Lehen­
gelt alts vnnd newes, das sonnd sy Im wider gebenn. Were aber das Inen gebreft, so mugent 
sy zu Jar vnnd aber ze Jar wol haiffen schneiden vnnd treschen Imer vntz das sy vßgericht 
werdent.

Item wenn zu herbst wurdt, das man Lehengelt Richten soll, so honndt die von 
Leyderingen das Recht, wenn ainer sein Lehengelt getrest vnnd berait, so soll er es dem Bropft 
oder dem maister verkhunden, das sy es empfahent. Ist Ime denn der Bropft oder der maister 
als vngerathen, das fy es in seinem haus nit empfahen wenndt, so soll er es in den hoff fueren, 
vnnd soll da sein Lehengellt weren, vnnd wenn er auch sein Lehengelt also gar gewert, So soll 
Im der mayster ain Brot geben, das er vff den Rihen setz, vnnd ob dem knew darab schneydt, 
das er zu morgen Elfe. Were aber das Im der maister das brot nit geben wellt, So mag er 
wol, ob er will, ain vierteil vesen in feinen sack nemen vnnd haim varen.

Item von anndern Dörffern, wenn die Ir lehcngelt In den obgenannten hoff bringens, 
vnnd das Lehengellt gar gewerent, so soll Im der maister auch ain Brot geben, als dauor ge- 
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schriben stät, oder ains mag ain vierteil vesen in seinenn sack nemen ob es wyl, vnnd mag 
haim varen.

Item wer von dem Egenannten Abbt Johannsen vnnd seinem Gotteshaus belechenet ist, 
den honnd sy oder Ir bropst wol zu zwinngen, das er vff das Ir zimmere, Ist das er ain hofftatt 
hette. Wer aber das er dehaim hoffftat hette, So föllennt fy Inne nit zwingen zu zimmeren, 
fy wellennt Ime dann ain hoffftatt geben, darauf er getzimern muge, vnnd wer auf das Ir also 
zimern will, der mag wol zu dem Maister gan, vnnd mag In bitten vmb ain vffheben In des 
Gotshaus heltzern vnd ist das er Ime erlaubt zu hawent, so mag er es wol thun. Erlaupt er im 
nit zuhawenn, So mag er es dennocht wol hawen, ob er wil.

Item wer des Gottshauses aygen ist, oder wer von dem Gottshaus belechenet ist, der 
soll demselben Gottshaus alle Jahr ainen Tag meyen, So man es an Inne vordert. Kan er aber 
nit meyen, So soll er Innen ainen Recher geben. Und welcher Innen ainen tag meygt, der hat 
darnach das Jar das Recht, wenne des Gotteshauses knecht zu holtz varent, So mag er Innen 
nachuaren, ob er wyll, In Iren heltzern, vnd wen die knecht holtz gehowent vnnd das geladent, 
so mag er wol die Affterfchlagen nemen, vnnd mag die vfflegen, als vil er danntzemal stieren 
mag, vnd mag damit haim waren. Were aber das Im die knecht die Affterfchlagen nit weiten 
lassen, So mag er woll nebent Inen anfchlahen, vnnd mag hawen, das er denntzemal zufueren bet.

Item welcher von dem vorgenannten Gotshaus belechennt ist, Er sey Ir aygen oder 
zinser oder Lehenman, der soll Ire Lehen in gutem bawe hon, vnnd soll ausser dem Lehen 
nichtzit versetzen noch verkhauffen, noch hingeben, Er thue es dann mit Irem willen.

Item welcher des Gotshaus aygen ist, oder des mutter ain zinferin ist gesein, wenn der 
zwelf Jar alt wurt, So soll er ainem Abtt von Sant Georgen vnnd dem Gottshaus schweren trew 
vnnd warheit, Ires gottshaufes schaden zewenden vnnd des Gottshauses nutz zufurdern, 
vngeuarlich, vnnd zeweyben in der genoffchaft. Er thue es denn mit Irem vrlaub, vnnd welche 
also zwelff Jar alt werdens, die hannd sy wol zu tzwinngen wie sye wellent, darumb das sy 
Irem Gottshaus schweren, als vorgefchriben ftät. Were aber das ausser Iren lehen Ichtzit ver- 
khausst oder versetzt wurde, oder hingeben wurde one des obgenannten Abbt Johannsen vnnd 
des Gottshaufes vnnd Ires Bropfts willen, dasselb das also verenndert wurde, das herte Irem 
Gottshaus aygenntlichen zu, vnnd horte nit mer in das lehen, were, das fy dasselb ftuckh, das 
also verenndert wer, vordertenndt by des leben, der dasselb guth verenndert hett. Were das 
fy das nit vordertenndt by finem lebenn, so honndt die erben, die das gut erbent, oder das Gutt 
honndt, Recht zu demselben stuck, das also verenndert ist, vnnd des sollens fy In heissen mit dem 
Rechten, das es wider in das gutt khomme.

Item wer des obgenannten Gottshaus aygen ist, Er sey fraw oder man, die fonnd dem­
selben Gottshaus Ihre khünd nit entpfremden in kainen weg, noch khains zu minch noch zu 
Nunnen noch zu pfaffen machen, one iro befunder vrlaub.

Item das obgenannt Gottshans fol der gebaurfchafft hon ain wuch Rindt vnnd ain 
fchwiltz 1), vnnd soll das wuch Rindt vnnder der herdt gon vnnd hett dasselb wuch Rindt das 
Recht, das mag gan wohin es will, Es sey In famen, In körn vnnd grefer, vnnd wa es gat, da 
verleurt es kain Aynung, vnnd soll es auch niemant fchlahenn, noch vbel hanndien. Wol mag 
es ainer ausser dem Samen tryben vnnd in das nechft koren.

Item wenn fy Iren Bruel gemeyent, vnd das hew darauß bringenndt, So mugenndt 
die gebaurfchafft mit Iren Rindern den nechften afftenn vnnder wol darinnen halten vnd nit 
me. Vnnd hat auch derfelb Briel des Gottshaufes das Recht, das der Bropst oder der maifter 
den Briel wol mugent haiffenn vermachen vor Sannt Georgen tag, wie lanng fy wenndt, vnnd 
wenn er vermachet wurt, so soll In nieman mer vffbrechen von kainerley fach wegenn, vnnd 
darumb so ist vor zeyten wyderleyt Etwas waydt in den Reutinen vor den höltzern.

Item wenn auch fy das Thal gemeyget vnnd gehewennt, vnnd das hew darauß 
bringenndt, So mag die gebaurfchafft mit Iren Rindern wol den nechften Afften vnnder darinn 
hallten. Were auch das fy das tal weltent Embden, das soll Inen niemanndt weren. Doch 
wann Ir knecht mit Iren Rindernn zwyreft darJnnnen gehaltenndt, so mag die geburfchafft wol 
an dem drittenn thag auch mit Iren Rindern dar Innen hallten denfelbenn tag, ob fy wenndt.

Item wa Gotshaus leüthe abganndt von Thodes wegen, vnnd kindt lonndt, die auch 
des Egenannten Gottshaus feinndt, vnnd weyßiauß feindt, vnnd nit honndt, die soll das obge­
nannt Gottshaus ziehen, vnns das fy zu Iren tagen koment, vnnd föllennt Innen Ires vatters gut 
auffhallten. Vnd ist ain dochter also weyßiauß, die fye getzogen honndt, so die zu Iren tagen 
khommet, so follenndt fy Ir gebenn ain Bett vff ir Vatter Gutt, vnnd wenn fy abgatt, so honndt

1) In einer neuen Abschrift steht Schwein. 
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sy Recht zu dem Bett, vnnd dartzu alle anndere Recht als zu anndern Jren Gottshaus aygnen 
frawenn.

Vnnd das alles, so vorgefchriben Statt, zu warem offen vrkhundt. Das dis alles war 
vnnd stett beleih, yetzo vnnd hienach Ewigclichen one alles widerrueffen, vnnser vnnd vnnser 
erbenn, vnnd vnnser nachkhommen, So honndt wir erbettenn den Frommen vesten Jungkher 
Eberharten von Rosenveldt vogt zu Dornstetten, das er sein Innfigell für vnns vnnd vnnser 
erbenn vnnd vnnser nachkhommen offenntlich gehenngkt hat an disen brieue zu ainer zeugnuße 
aller vorgeschribner Ding, doch Ime vnnd seinen erben one schadenn. Der Brieue Geben ist an 
Sannt Andres Aubendt des hailligenn Zwelf botten tag Nach Christi gepurt dreytzehennhundert 
Neuntzig vnnd Neun Jare.

Vnnd hannget ain Klain briefflin an demfelbigen grossen brieue. Das lautet wie her- 
nachuolgt.

Es Ist zuwyslennd, als an dem grossen brieue gefchribenn stat von ainem der Belechnet 
ist von dem Gottshaus zu Sannt Georgen, vnnd desselben Gotthaus nit aygenn ist, vnnd auch 
nit zinser ist, vnnd sein Lehen Empfanngen hett, nach des vorgenannten Gottshaus Recht, zu 
demselben hett das Egenannt Gottshaus alle die Recht, die fy honndt zu ainem Ires Gottshaus 
aygen, zugleicher weyß als an dem grossen brieue gefchriben statt von der heltzer wegen, da 
soll es by disen Rechtenn bleiben. Wenn die hossknecht zu holtz varenndt weler denn dem vor­
genannten Gottshaus ainen tag gemeygt hett, derlei b mag den knechten woll nachfaren zu holtz, 
vnnd so die Knecht holtz gehawent, vnnd die forder tröm genemen, So mag er das Linder thail 
des holtz wol niemen. Wer aber das die knecht Ime das holtz nit wölltenn lassen , So mag er 
wol anfchlahenn, vnnd mag holtz hawenn, das er denne tzemal zufueren hett.

Es ist auch an deine Grössen brieue dis Stucks vergeffenn, wa des vorgenannten Gotts­
hus aygenn leuth von Thodes wegenn abgath vnnd kinnd lonndt, die auch des Gottshaus aygenn 
feindt, da soll man ainen knaben ziehenn in dem hof, vnns das er zu feinen tagen kombt, vnnd soll 
man Im feines vatters gut vffhalten, vnd fol man Ime das Lilien nach des Gottshaus Recht. 
Vnnd soll dis briefflin bleiben in allen kreisten vnnd in allen den Rechten als der groß brieue, 
wann auch dis briefflin BefchloTenn vnnd bellgellt ist an dem grossen brieue.

Gefchichte der Herrschaften von Vollmaringen und Göttelfingen, OA. Horb.
Zur Ergänzung und teilweisen Berichtigung der betr. Angaben in der Beschreibung des OA. Horb, 
meist aus dem ehemaligen Schloßarchiv zu Vollmaringen erhoben von Pfarrer C. Thuma in 

Binzwangen, OA. Riedlingen.
Anno 907 wird Vollmaringen erstmals genannt. Berhtoldus de Volmaringen ist Abt von 

Als-buron.
Im 12. und 13. Jahrhundert ist ein Besitzer dieses freiadeligen Guts nicht sicher nach­

zuweisen; doch ist kaum zu zweifeln, daß die Herren von Tetlingen, welche im 14. und 15. 
Jahrhundert als Inhaber erscheinen, auch früher schon daselbst ansässig waren.

Mit Menloch von Tetlingen, Ritter (1091 — 1105) und Egilward (1142—1152), welch letz­
terer Schenkungen am Kloster Reichenbach und Kirche Dießen macht, treten sie erstmals auf, 
als Ministerialen der Pfalzgrafen von Tübingen und später der Hohenberger Nagolder Linie; sie 
veräußern frühzeitig ihren Stammsitz Dötlingen (bei Glatt), besitzen aber das Burglehen zu Na­
gold und wenigstens zu Anfang des 14. Jahrhunderts auch das Gut Vollmaringen, indem sie, als 
armer Adel, ihren nachgebornen Söhnen die dortigen geistlichen Pfründen verliehen. Anno 1345 
Menloch von Tetlingen Kirchunherrn zu Laindorf. — 1345 obiit Edicho de Tetlingen facerdos 
Rector Eccles, de Volmaringen. (Grabstein zu Londorf.) .

Als Ritter erscheinen Menloh 1246—1263; Menloh 1298 -1308, sein Sohn Hans 1298— 
1330: dessen Sohn Menloch bis 1362; diesem folgt Hans 1371, 1392 und 1395; dessen Söhne 
sind Menloh, gen. Flehinger (1395—1430), Fritz (1395—1452), Rudolf (1430—1434 +).

Von Interesse möchte sein, daß Menloch von Tetlinger, genannt Flehinger, der wackere 
Burghauptmann des Ottingers auf der Zollerburg (als sie von den Städten erobert und gebrochen 
wurde am 15. Mai 1423) anno 1430 gestorben ist und zu Bondorf begraben liegt.

Der letzte von Tetlingen hierorts war Menloch genannt Mammell (1434—1450), dessen 
Witwe Thyna Schwelherin nachweislich neben Vollmaringen auch Göttel fingen besitzt und 
anno 1454 die von den Tetlingern längst angebahnte Stiftung einer Kaplanei zu Vollmaringen 
vollendet. Sie verfügt schon 1451 über die Steuer aus dem Dorf Göttelfingen.
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Den Zehenten mit Kirchensatz und Widdemhof besaßen die von Tetlingen um diese Zeit 
nicht, oder nie, wenn er nicht von ihnen an die von Hailfingen und von Emershofen gekommen. 
Stephan von Emershofen war Schwäher von Thyna.1)

Durch Anna von Tettlingen, die Tochter Mammels und der Thyna, kamen beide Herr­
schaften, Vollmaringen und Göttelfingen, an die Herren von Gültlingen.

Gumpold von Gültlingen, Enkel Gumpolds des Schieglerkönigs zu Berneck, Anna von 
Tettlingen, feine Hausfrau waren als Erben vorgesehen, starben aber beide zwischen 1452—1454 
bei Lebzeiten Thynas; darum ging die Herrschaft über an den Sohn Gumpolds und Anna’s, 
Hans von Gültlingen, zu Berneck, 1454—1507 ux. Helena Speth von Zwiefalten.

Er wird als Erbe genannt 1454, siegelt als Gutsherr 1465, stirbt 1514.
Ihm folgt sein Sohn Wolf von Gültlingen 1507—1536, Ritter, Württ. Erbkämmerer 

und Vogt zu Wildberg, östr. Regierungsrat in Stuttgart, ux. Margaretha von Wollmarshaufen.
Er erscheint hier als Grundherr von 1507—1536, wo er stirbt. Sein Testament vom 

1. Februar 1535 ist nicht vorhanden, wohl aber ein Kodizill zu demselben vom 1. Februar 1536, 
worin er eine Wochenmeffe nnd die Almofentiftung für Vollmaringen und Göttelfingen gründet.2)

Seine Verlaffenschaft betreffend, kaust sein Vetter Balthasar von Gültlingen von ihm 
das obere Schloß zu Berneck und die halbe Stadt, und wird damit von Württemberg belehnt; 
Stuttgart, den 26. Aug. 1536.

Die Herrschaften Vollmaringen und Göttelfingen verbleiben vorerst der Witwe Wolfs, 
Margaretha von Wo 1 marshausen 1536—1545, welche „ir Lebenlang darauf! bewidembt ist“. 
Sie ist anno 1537 und noch anno 1542 „ainig und allein Herr zu Vollmaringen und Göttelfingen“.

Nach ihrem Tode (1545?) kommen beide Herrschaften in den Besitz derer von Neu­
hausen, und zwar durch direkte Erbfolge an Wernher von Neuhausen zu Hofen ux. N. de Gültlingen.

Wolf von Gültlingen nennt ihn in vorerwähntem Kodizill vom 1. Febr. 1536 seinen 
lieben Tochtermann.

Derselbe scheint nach einer Stemmatographie (vom Jahr 1655) in erster Ehe eine Agnes 
von Weiler, die eine Tochter Dietrichs von Wöllmarshausen und der Anna von Gültlingen (der 
einzigen Schwester' Wolfs) war, und dann erst die unbenannte Tochter Wolfs zur Frau gehabt 
haben. Er siegelt zu Vollmaringen schon anno 1540 bei Lebzeiten der Witwe Wolfs, bis 1548.

Ihm folgt noch vor 1554 fein Sohn Reinhart von Neuhausen zu Hofen und Vollma­
ringen + 1580, 30. Nov. ux.: Barbara von Freiburg + 1590, 9. Dez.3)

1548—1577 Derselbe erscheint 1554, siegelt erstmals 1559, läßt sich huldigen 1564, hält 
zu Vollmaringen einen Vogt. Der gemeinsame Grabstein zu Londorff.

Dem „Rienhart" folgt sein Sohn Werner II. von Neuhausen, zu Hofen 1577—1593, ux. 
1. M. Anna von Baldeck (Wappen: Windspiel), 2. Magdalena v. Neuneck.

Ihm wird die Herrschaft noch bei Lebzeiten seines Vaters übergeben; er hört Rech­
nungen ab von 1577—1589 und stirbt zu Vollmaringen den 10. März 1593.

') Wenn es in „Kgr. Württbg.“, I. Aufl. heißt: Göttelfingen fei halb württembergifch, 
halb ritterfchaftlich gewesen — so findet sich in diesseitigen Akten keinerlei Andeutung hiefür, 
außer einigen Äckern, die nach Hochdorf steuerten.— Vollmarshausen und Göttelfingen sind anno 
1451 schon in Einer Hand vereinigt, also nicht erst unter den Herren von Neuhausen, wie im 
„Oberamt Horb“ sub Lit. „Vollmaringen“ gesagt wird.

2) In der Oberamtsbeschr. von Horb steht sub „Göttelfingen“: Es bestehen 3 Stiftungen 
für Vollmaringen und Göttelfingen.

a) die Almosenstiftung („der Stifter ist nicht genannt“) dies wäre zu verbessern durch den 
Satz: „gegründet durch Ritter Wolf von Gültlingen anno 1536 mit jährlich 15 fl. aus der 
Ortssteuer und 20 fl. jährl. Kapitalzins, zuf. jährlich 35 fl., „umb Früchten dafür zu kaufen 
und den Hausarmben auszetaillen“,

b) die von Hornftein-Wellfpergifche Stiftung (von Maria Anna, Gemahlin des Freih. Franz 
Thade von Hornftein-Weiterdingen, geb. Gräfin von Wellfperg, - 1785),

c) Gräfin Johann von Waldbiirg-Zeilsche Stiftung (mit 3 000 fl. gestiftet anno 1798).
3) Die Angabe in der Oberamtsbeschr. von Horb, Vollmaringen S. 185, „den Wolf von 

Gültlingen — beerbte, des Baltas von Wernau zu Berneck Tochter Maria Jacobea und brachte 
ihrem Gemahl Marx von Neuhaufen die Herrschaft Vollmaringen zu“ kann offenbar nur Legende 
sein oder höchstens etwas Nebensächliches betreffen. Es wäre doch gar zu unwahrscheinlich, daß 
die M. Jakobea — als Erbin — in den diesseitigen Akten gar nie erwähnt sein sollte; aber 
weder sie noch ihr Vater, noch ein Marx von Neuhausen werden jemals genannt, und haben auch 
thatsächlich in unsrer urkundlichen Reihenfolge nirgends Platz.

Dagegen ist Werner, als Tochtermann Wolfs von Gültlingen der natürliche und fak­
tische Erbe samt s. Nach k om m en urkundlich im Besitz Vollmaringens und Göttelfingens erwiesen.

Der Umstand, daß der Vater Jacobeas, B. von Wernau, zu Bern eck saß und diese 
einen von Neuhausen heiratete, scheint obige Legende veranlaßt zu haben, wozu noch mitwirkte, 
daß später ein Marx-Caspar von Neuhausen vorkommt.
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Ihm folgen seine Brüder Reinhart II. oder „jüngere“ und Marx Caspar von Neuhausen, 
zuerst gemeinsam, z. B. bei der Erbhuldigung 27. Januar 1592 und bei der Blutbann-Er­
neuerung.

Aber schon anno 1593 „durch die brüderlich von Neuhausensche Erb­
verteilung“ erhält Reinhart die Herrschaft Hofen und wird diesseits nicht mehr genannt. — 
Vollmaringen und Göttelfingen kommt an

Marx Caspar von Neuhausen 1593—1627, fürstlich Ellwang. Rat und Pfleger zu 
Thannenburg, + 1627, ux. 1. Veronika von Freiberg („liegt zu Ellwangen begraben“), 2. Maria 
Eva von Ow, die Schwester Ottos von Ow, + 1657, zu Hirrlingen begraben.

Er läßt sich huldigen den 27. Januar 1594, erscheint alle Jahre 1 oder 2mal „auf seiner Ar­
mutei zu Vollmeringen“, kauft am 4. Januar 1627 noch Wiesen im Schwandorfer Thal; stirbt bald 
darnach. Seine Kinder sind:

1. Barbara Crescentia, Gemahlin Ottos von Ow, zu Oberndorf begraben.
2. M. Anna, vulgo Margel, Gemahlin Ortolfs von Sandizell in München.
3. Joh. Conrad, Kanonikus in Augsburg und Wien, kaiserlicher Hofkaplan, + Wien 1655.
4. Christoph Carl f in bello, vor dem Vater.
5. M. Catharina in Italia.
6. Wolf Reinhard, Offizier, + 1630 oder 31.
7. Caspar Gottfried, dto. + circa 1635.
8. Cordula (oder Barbara?), + ledig.

Nach dem Tode Marx Caspars ist die Herrschaft Vollmaringen und Göttelsingen der­
maßen verschuldet, daß von den Erbbeteiligten keiner sie zu übernehmen wagt; sie wird durch 
einen gemeinsamen Vogt verwaltet.

1627—1630. Als Vogtherren aber siegeln Wolf Reinhard von Neuhausen 16 2 8, 
16 2 9. Dieser stirbt 1630 in Italien, die Jahrtagstiftung ist vom 26. September 1630. Zwischen­
hinein siegelt Otto von Ow 1631.

1632? — 1635. Caspar Gottfried, anno 1630 noch minderjährig, juftifiziert die 
Heiligen-Rechnung von Göttelfingen anno 1634, stirbt aber schon 1635, macht verschiedene 
Legate, z. B. dem Junkher Wildbans von Neuneck 2500 fi., der Kapelle Londorf 200 fl., der 
Frühmeß zu Vollmaringen 300 fl., ins Weckenthal (bei Rottenburg) 50 fl., ein Beweis, daß er 
selbständig war.

Die drei Brüder Johann Conrad, Wolf Reinhard und Caspar Gottfried lasten sich auch 
anno 1629 mit dem Blutbann über Vollmaringen und Göttelfingen belehnen.

Nachdem aber die beiden letzteren mit Tod abgegangen, während Joh. Conrad Kleriker 
geworden, so tritt jetzt als Vogtherr auf

Otto von Ow 1635—1656, fürstlich augsburgischer Rat, Pfleger zu Oberndorf, Ober­
vogt von Horb, ux. Barbara Crescentia von Neuhausen.

Er ist Tochtermann und Schwager des + Marx Caspars von Neuhausen, also nach Ab­
gang des Neuhauser Mannsstamms der Nächstberechtigte zur Verwaltung der Herrschaft, an 
deren Revenuen alle Erbsintereenten partizipieren.

Anno 1635 im Oktober läßt sich Otto von Ow die Erbhuldigung leisten; wohnt zu 
Oberndorf.1)

Im Urbar jener Zeit heißt es: „Des edlen Marx Caspars von Neuhausen hinterlassene 
rechtmäßige Erben, als Otho von Ow, uxoris nomine, und weilandt von Sandizell hinterlassene 
Wittib, Marge! von Sandizell, geborne von Neuhausen, seyndt ainig und allein Herr zu Vollmaringen 
und Göttelsingen.“

1654 heißt Otto „unser gebiether der Junkher und Mitobrigkeit“.
Schon bei seinen Lebzeiten wurde an den Verkauf der ganz verschuldeten und infolge des 

Kriegs völlig vergangenen Herrschaft gedacht, noch mehr nach seinem Tod (1. Mai 1556).
„Laut Kaufs- und Vergantungskontrakt über Vollmaringen und Göttelfingen“ erstand sie 

um 24 000 fl.
Jakob Rudolf Streitt von Immendingen, zu Winterbach, 1657—1690. V.Ö. 

Regts.-Rath u. gfl. Ebersteinscher Oberamtmann zu Gernsbach. — + 1690, 23. April, ux. Ursula 
von Bräuningen zu Hömersheimb. — + 1667, 29. November.

1) Darnacli wäre die Oberamtsbeschreibung bei „Göttelfingen“ zu berichtigen dahin, daß 
nach Abgang des erb- und vogtfähigen Neuhauser Mannsstammes anno 1635 die Herr­
schaft an den Tochtermann Otto v. Ow und die Vormundschaft der noch lebenden übrigen Erbs- 
teilhaber gekommen. (Revenuen werden ausbezahlt an Johann Conradt, Jungfer Cordula, Witwe 
Maria Eva, Margel von Sandizell etc.)
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Der Kauf ist schon im August 1656 perfekt; im September läßt sich Streitt bereits in 
den diesseitigen Ritterfchafts-Verband immatrikulieren; am 27. Januar 1657 wird der Kauf zu 
Horb besiegelt und ausbezahlt.

Verkäufer sind: Hans Erhart von Ow zu Wachendorf „für mich selbsten und von wegen 
Herrn Franz Karl von Ow zum Veldorff";

Christoph Wilhelm Freiherr von Freiberg und Adam Heinrich von Ow zum Eutinger- 
thal, O.V. zu Horb, als Kuratoren;

Maria Anna von Sandizell, geboren von Neuhausen, Witwe, mit ihren Beiständen: 
Hans Melchior Kechler zu Schwandorf, und Wildhans von Ow zu Sterneck und Hirrliugen.

Rudolf Streitt verheiratet feine einzige Tochter am 30. Oktober 1667 mit
Dionys von Rost zu Kehlburg und Aufhosen, 1690—1730, 1680 in den Freiherren­

stand erhoben, ux. Maria Johanna Streitt von Immendingen.
Dionys von Rost ist 1667 Landvogtei-Verwalter von Nellenburg zu Stockach, wird 

1672 Landeshauptmann der Grafschaft Hohenberg zu Rottenburg, und ist 1702—1725 V.Ö. Statt­
halter zu Freiburg i. B., stirbt zu Vollmaringen 24. Januar 1730.

Er läßt sich huldigen anno 1690. Einer seiner 2 Söhne, Franz Johann geboren 1673, 
stirbt 1728 als „Thumbherr" zu Brisen. Der ältere aber, Joseph Antoni von Rost, geboren 1669, 
Landvogteiverwalter zu Stockach (ux. Maria Cleopha von Schellenberg), verunglückt am 17. Februar 
1724 und hinterläßt eine einzige Tochter Maria Johanna Catharina von Rost, geboren 1696, 
vermählt den 19. September 1713 mit Gras J. Carl Gundibald von Wellsperg, zu Primör und 
Langenstein.

Diese Maria Johanna Catharina war somit die einzige Descendentin des Dionys.
Dionys von Rost hatte aber ein Majorat für den von Rostschen Mannsstamm errichtet, 

und so wurde genannte seine Enkelin Maria Johanna Catharina mit der — schon 1689 durch 
Rudolf Streitt den Rottweilern abgekauften Herrschaft Balgheim und einer Geldsumme abgefunden, 
während Vollmaringen und Göttelfingen 1) samt Mühlhausen, Singen und Mägdberg an den Bruders­
sohn des Dionys kam, nämlich

Johann Gaudenz, Freiherr und seit 1739 Graf von Rost, 1730—1748, k. k. General­
Feldmarschall-Lieutenant, Kriegsdirektor der V.Ö. Lande und in Tyrol, ux. NN. (Maria Theresia 
de Neveu).

Er wird”schon 1726 von Dionys selbst den Schultheißen beider Flecken als künftige 
Obrigkeit vorgestellt.

Nach seinem (d. 14. Jan. 1748 zu Infprugg erfolgten) Tode kommt die Herrschaft an 
seinen Sohn

Franz Carl, Graf von Rost, Freiherr zu Leuchtenstein, 1748—1762, k. k. Hofkammer­
rath, Kommandant d. Festung Ehrenberg, 1 1762, ux. Maria Anna, Gräfin Fugger, f 1766.

Franz Carl stirbt kinderlos; nach seinem Tod wird seine Wittwe, die Gräfin Rost­
Fugger, Administratorin der Herrschaft V. und G. unter einem ritterschaftlichen Cura- 
torium zu Tübingen, 1762—1773. Der von Rostsche (Laien) Mannsstamm war mit Franz 
Carl erloschen; letzterer vererbte die Herrschaft auf die zwei Töchter seines (1756) verstorbenen 
Bruders Graf Constantins v. Rost, nämlich

1. Theresia, geb. 1752, verm. 1770, 1 20. Juni 1802, Gemahlin des Grafen Franz Joseph von 
Lodron (+ 1791),

2. Walburga, Gemahlin des Grafen Franz von Enzberg zu Singen.
Hiegegen strengte aber Freiherr Franz Leop. Trade v. Hornstein-Weiterdingen als Ge­

mahl der einzig noch übrigen Urenkelin des Dion v. Rost (Maria Anna Reichsgräfin v. Wellsperg, 
Frau zu Balgheim, Tochter des Gr. v. Wellsperg und der M. Johanna Cath, von Rost) einen 
langjährigen Reluitionsprozeß an, der a. 1773 folgenden Vergleich herbeiführte:

Die Gräfinnen von Lodron und Enzberg erhalten 51200 fl., übernehmen aber die Apanage 
für den noch einzigen Agnaten Graf Dionys von Rost, Domdechant v. Chur (später Bischof 
y. Chur 1777—1794).

Die Herrschaft V. und G. aber erhielt uxorio nomine
Franz Leopold Thade, Freiherr von Hornstein, 1773—1792, Edler Panner auf

1) Unrichtig ist in der Oberamtsbeschreibung von Horb beim Ort Göttelsingen der Passus: 
„Anno 1689 kamen die Herrschaften durch Johanna von Rost an ihren Gatten Graf 

Wellsperg etc."
Rsp. Maria Johanna Catharina von Rost ist erst 1696 geboren, bringt auch anno 1730, 

wo Dionys stirbt, ihrem Gatten nicht Vollmaringen und Göttelsingen, sondern einzig Balgheim zu. 
— Graf Wellsperg war nie Grundherr zu Vollmaringen und Göttelfingen.
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3 Hohenftoffeln, Herr zu Homboll, Weiterdingen, Bürthingen, Hof- und Pfaffwiefen, Balgheim 
Zimmern und 3. Bg., + 1792.

Maria Anna, Gräfin v. Wellsperg und Reitenan, Frau zu Balgheim, + 1785.
Erläßt sich huldigen im Mai 1773, verheiratet 1774 seine älteste Tochter Maria Johanna 

mit Graf Maximilian Wunibald v. Waldburg-Zeil-Trauchburg. Frhr. Hornstein hat die Halbscheid 
der Revenuen und die alleinige Administration der Herrschaft. Nach dem Tod seiner Gemahlin 
M. Anna Gräfin v. Wellsperg (1785) kommt die Tochter M. Johanna in den halbfcheidigen Genuß —• 
und nach dem Tode ihres Vaters, des Freiherrn von Hornstein in den vollen Besitz der ursp. 
Streitt-Rostschen Frauengüter Vollmaringen, Göttelfingen und Balgheim a. 1792, nachdem wegen der 
a. 1783 gestorbenen einzigen Schwester Johannas, Maria Anna v. Hornstein, ein Vergleich mit 
der Hornstein-Göttinger Linie getrosten worden.

1793—1860. Mit Max Wunibald, Graf v. Waldburg-Zeil-Trauchburg (+ 1818) ux. 
Mar. Johanna, Freiin v. Hornstein (f 1798) beginnt a. 1793 die gräflich, seit 1803 fürstlich 
Waldburg-Zeilfche Herrschaft über Vollmaringen und Göttelfingen bis zur Veräußerung und Zer­
stückelung dieser adeligen Güter: Göttelfingen 1856, Vollmaringen 1860.

Weitere Notizen.
Die OA.Beschreibung v. Horb beim Orte Vollmaringen sagt: Die Pfarrkirche war ursprüng­

lich in Lohndorf; erst nach der Reformation wurde die Pfarrei nach Vollmaringen verlegt.
Letzteres, wenn auch allgmeinen Volkssage, ist nicht vollkommen richtig.
Allerdings war Londorf ursprgünglich Pfarrkirche, als älteste Station an dem „Hochsträß“, 

für Vollmaringen, einen Theil von Iselshausen und Mötzingen, das seinen „Todtenweg" nach Londorf 
hatte. Aber schon im 14. Jahrhdt. kommt neben Menloch v. Tetlingen, Kirchunherrn zu Laindorf 
(1317) ein Etticho v. T. als Pfarrer zu Vollmaringen vor. Daneben wird zu Vollm. eine Kaplanei ge­
stiftet „zu dem Altar gebawen in der Kirchen zuo Vollmaringen die Ein Tochter ist der Pfarrkirchen 
ze Laindorf (1454). — Londorf wird also noch Pfarr- oder Mutterkirche genannt, zugleich aber 
ist auch zu Vollm. eine Kirche mit pfarrlichen Rechten, denn „die Kaplanei soll selbiger Kirche 
und dem Pfarrer von pfarrlicher Recht wegen on schaden, vielmehr zu Steur und Hülf ange­
sehen sein“. Wäre um diese Zeit in Londorf eine eigene Pfarrstelle gewesen, so würde sie hier 
wohl auch genannt worden sein, aber Pfarrei Vollm. und Londorf scheinen bereits identisch zu sein.

Die Einkünfte einer Pfarrpfründe Londorf (neben der von Vollmaringen) können nur 
geringe gewesen sein — und müßen außer etwas Zehnten und Gilten „von S. Michels wegen“) 
nur aus Stolgebühren, Opfern und Erträgnissen der anno 1460 errichteten S. Michaelbruderschaft 
von Londorf bestanden haben, weshalb die Stelle nicht ständig besetzt war.

a. 1463 in der Zehentstreitigkeit zwischen Pfarrei Nagold und Kirche Londorf heißt 
es: Von dem Ort Iselshausen gehöre der merertail mit pfarrlichen Rechten, Vieropfer etc. zur 
Kirche Nagold, und bloß 2—3 Häuser zur Kirche Londorf.

Der Abgang einer besonderen Pfarrstelle Londorf, resp, deren Verschmelzung mit der 
Pfarrstelle Vollmaringen scheint zusammenzufallen mit dem Erwerb des Zehntens durch den 
Spital zu Horb (1443 und 1161). Der Spital wollte nur Einen Pfarrer besolden, wie auch nur 
Eine Pfarrkirche in Bau erhalten, weshalb das Kirchlein Londorf immer sehr vernachlässigt wurde.

Pfarrer zu Vollmaringen kommen vor der Reformation vor: Burkart Schnyder 
1452—1465; Hans Maurer; Conrad Rid 1507 + 1514 (Grabstein); Ulrich Göttler 1522 (Heiligen­
rechnung).

Ein Pfarrer zu Londorf wird in dieser ganzen Zeit — auch in dem Seelbüchlein der 
Londorfer S. Michaelsbruderfchaft nie genannt; ebenso findet sich dort kein Grabstein eines 
Pfarrers von „Londorf'.

Die Jahrtagsstiftungen des 15. Jahrhdts. wissen nur von einem Pfarrer zu Vollmaringen; 
so a. 1467, 1478 und 1508 (Bürger v. Iselshausen).

Somit ist Londorf lange vor der Reformation keine Pfarrkirche mehr, sondern nur 
mehr „die Kirche der Leichlagin“ (1636 genannt), und auch dies fortan nur für Vollm., nach­
dem die andern Orte reformirt worden. Dagegen blieb Londorf nach der Reformation die 
Kirche der Katholiken v. Nagold, Rohrdorf bis Wildberg, und fanden daselbst nicht bloß ihre 
Begräbnisse, sondern auch ihre Eheschließungen statt im 16.—18. Jahrhundert.

Bemerkeuswerth ist in dem Kirchlein Londorf eine gemalte Votivtafel der ver­
einigten Familien von Ehingen und von Neuneck mit den Wappen von je 8 Ahnen,
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Urkunden zur Geschichte des Dorfs Eutingen, OA. Horb.
Von Albert Schilling.

In der Gemeinderegistratur zu Eutingen, OA. Horb, befindet sich eine größere Anzahl 
von Pergamenturkunden, deren Einsichtnahme ich der Gefälligkeit des derzeitigen Schultheißen 
Ackermann zu verdanken habe.

Sind diese Urkunden ihrem Inhalt nach auch von keiner hervorragend historischen 
Bedeutung, da sie meist nur von Käufen und Vergabungen handeln, so sind doch manche der­
selben nicht ohne kulturhistorisches Interesse und verdienen schon deshalb der Beachtung, weil 
sie über Namen, Sitze und Wohnorte vieler adeliger und bürgerlicher Geschlechter des 14, 15. 
und 16. Jahrhunderts in der Gegend des obern Neckarthales Licht verbreiten.

Gegenstand der Käufe und Vergabungen sind hauptsächlich Güter, Gülten und Zehnten 
zu Eutingen, und zwar „Eutingen dem Dorf“, so genannt zum Unterschied von „Eutingertal", wo 
— 1/2 Stunde von Dorf Eutingen entfernt — das ritterbürtige Geschlecht der Böcklin durch mehrere 
Jahrhunderte seinen Burgsitz hatte.

Eutingen, ein uralter Ort, der nach der Oberamtsbeschreibung von Horb den 11. März 
1685 größtenteils (134 Hauptgebäude) abbrannte, dann beinahe quadratisch angelegt und mit 
4 Thoren, dem Horber-, Witthau-, Binsen- und obern Thor versehen wurde, war von ähnlichem 
Brandunglück auch 2 Jahrhunderte früher schon betroffen worden, denn eine Urkunde von 1458 
besagt: „vor 2 oder 3 Jahren, als Eutingen verbrannt worden“ etc. Letzteres geschah vermutlich 
in den verheerenden Fehden jener Zeit zwischen Adel und Städten.

Schon damals hatte Eutingen Thore: das „biltdor“ und „kirchtor“, die in Urkunden von 
1319 und 1352 genannt werden. Ein drittes Thor, das untere Thor, wird urkundlich 1553 er­
wähnt. Auch eines „Huslegraben“ (Häusergraben), an welchen Gärten grenzten, geschieht 1504 
Erwähnung, und scheint Eutingen sonach in alter Zeit umwallt und befestigt gewesen zu sein.

Neben Brandunglück wurde Eutingen auch von andern Drangsalen schwer heimgesucht. 
An Frohnleichnamstag 1626 urkunden Schultheiß, Gericht und die ganze Gemeinde zu Eutingen, 
daß sie „in angelegener großer Theurungs- und Hungersnott von unserer Erben und Nachkommen 
bessern Nutzen und Frommen wegen, unserm bevorstehenden wachsenden Schaden damit fürzu- 
kommen“ von Michael Hohenschild, Bürgermeister zu Horb und Michael Aggermann, Schultheiß 
zu Bildechingen, beide verordnete Pfleger unserer lieben Frauen Kapelle zu Bildechingen vor­
dem Dorf gelegen ein Anlehen von 1000 fl., mit 50 fl. jährlich verzinslich, erhoben haben, und 
dafür ihren Laubwald, das „jung rithaiblin“ genannt, ungefähr 20 Jauchert an einem Stück, um­
steint, und 35 Jauchert Waid und Wald, „die fncchten“ genannt, verpfänden. Diese Urkunde 
siegelte Christoph Bernhard Thumb von Neuenburg, Obervogt zu Horb.

Zu Eutingen befand sich auch eine Badstube. Diese lag beim untern Thor, bestund 
aus Haus, Hof, Stall, Hofraitin und Garten, welch letzterer an „schelmengraben“ stieß, und 
gültete jährlich 2 Viertel Vogthaber, eine Faßnachthenne und 1 Grashuhn der Herrschaft, 1 Viertel 
Erbis und 100 Eier der St. Antoniuspfründe, zwei Schilling der Gemeinde zu Eutingen aus der 
Hofraitin und 1 Viertel Roggen den Schützen. Diese Badstube erkaufte die Gemeinde Eutingen 
1553 von Mathis Lentzin dem Balbierer um 290 fl.

Eutingen hatte ein eigenes Dorfrecht, nach welchem 1491 Schultheiß und Gericht zu 
Eutingen in einem Streit zwischen Kloster Kirchberg und der obern Sammlung zu Horb über 
Gültenbezug zu Recht entschieden, und auf welches auch in der Urkunde von 1504 sich berufen wird. 
Die adelige Familie derer von Hochdorf saß durch viele Jahrzehnte in Eutingen auf Lehen­
gütern des Klosters Kirchberg, und 1368 wird ein anderer Adeliger, Eberhard von Glatt, als 
vormaliger Schultheiß zu Eutingen genannt. Dies alles zusammengefaßt läßt darauf schließen, 
daß Eutingen schon in alter Zeit ein Ort von Bedeutung gewesen, und macht es erklärbar, wa­
rum zu Eutingen vor andern im fruchtbaren Gäu gelegenen Dörfern Adel und Klöster der Um­
gegend so sehr um Besitz sich bewarben.

Einen solchen nicht unbeträchtlichen erlangte das im Oberamt Sulz hart an der hohen- 
zollernschen Grenze gelegene, jetzt zu einer Ackerbauschule eingerichtete Frauenkloster Kirchberg, 
Prediger- oder Dominikaner-Ordens, das nach feiner ca. 1237 erfolgten Gründung vornehmlich 
mit Töchtern aus Familien des umliegenden Adels versorgt und deshalb von diesem auch sehr 
begünstigt und bedacht worden zu sein scheint.

Einen kleinern Güterbesitz zu Eutingen erwarb die obere Sammlung in Horb. Auch 
dieses Frauenkloster Dominikaner-Ordens bestand schon im 13. Jahrhundert, hatte seinen Sitz in 
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der obern Stadt bei der hl. Kreuzkirche und wurde — zum Unterschied von dem Frauenkloster 
in der Neckargasse — „obere Sammlung“ genannt.

Die Urkunden, welche in Eutingen über Kloster Kirchberg und die obere Sammlung 
zu Horb vorhanden sind, gebe ich nun ihrem Hauptinhalt nach in kurzem Auszuge, und finden 
sich ihrer Zeitfolge nach aneinandergereiht:

I. Urkunden, das Kloster Kirchberg betreffend.

1316, am Abend St. Laurentien. Ulrichs seligen Kinder von Nuwenegge, Cunrat und 
Voltz, Gute und Agnes, geben nach dem Willen ihrer f Mutter Hädewig ein ewiges Seelgerät 
und ihr selber zu einer ewigen Jahrzeit dem Kloster Kirchberg und dessen Kaplan 2 Malter 
Roggen und 10 Schilling ewigen Geldes guter Pfennige in ihrem Gut zu Eutingen. Dies urkunden 
sie zu Kirchberg in Gegenwart ehrbarer Leute: Herren Berhalde von Liehtenvelse, ein Leutpriester 
zu Üseningen, Johannnes sein Bruder, Berhtolt Negeld, Leutpriester zu Glat, Peter Saltzvas, Bur- 
charden von Bern, Hermann, der vorbenannten Kinder Amman. Ihr Vetter Volz von Nuwen­
egge siegelt.

Auf ziemlich großem Wachssiegel ein 3 eckiger Schild mit einem Querbalken, in der 
oberen Schildhälfte ein Stern. Von der Umschrift ist nur....................wenec noch erkennbar.

1319, Donnerstag vor Maria Lichtmeß. Frau Wille, die Maigerin von Horb, Hainr. des 
Maigers seligen eheliche Wirtine, gibt mit Zustimmung ihres Vogtes und mit Rat der Richter zu 
Horb vor Johansen Bockelin, Schultheiß zu Horb, dem Kloster Kirchberg um ihres und ihres 
Mannes Seelenheil willen 1 Pfd. Tübinger Pfennige jährlich aus ihren Gütern zu Eutingen, welche 
bauen; Talhames Frauen, Hermann vor dem biltdor, Snabels Sohn, Goringers Schwieger, Al­
brecht der Dozzeler, Hogspurger, Nufteler, B. von Hochdorf, Wernz der Brobetke, kelrman, unter 
der Bedingung, daß die Frauen zu Kirchberg sollen begehen andächtig eine „Jargezit eweclich 
an dem tage als sie gevallen". Zeugen sind: Heinr. Gebehart, Alb. von Ondingen, Matheus der 
Richter, Hug Lameli, Cunr. fein Sohn, B. Dankolf, Alb. fein Bruder, Ber. der Staheler, Ber. der 
Maiger, Otle von Ergezingen, Walther in dem Hofe, Werntz der Linwet.er, Richter zu Horb. Es 
siegelt die Stadtgemeinde Horb.

Das städtische Siegel zerbrochen.
1326, am nächsten Gutentag vor St. Gallentag. Bentze der Pfuser und Sygeli, Ge­

brüder und Bürger zu Horb, geben mit Zustimmung ihrer Geschwister den Frauen zu Kirchberg, 
von beiden ihrer Schwestern wegen, die sie in ihre Sammlung empfangen haben, aus ihrem Hof, 
zu Eutingen dem Dorf gelegen, welchen B. der Mayger der alt von Hochdorf baut, sechsthalb 
Malter Roggen, fünfthalb Malter „kernne", ein Scheffel „ernfen" jähr), ewigen Geldes Horber 
Messes, eine Gans, 60 Eier, 2 Hühner, und soll ihnen der Maier, der denselben Hof bauet, dieses 
Geld jährl. antworten gen Horb ohne ihren Schaden. Ferner geben sie dem Kloster Kirchberg 
aus einem Garten, zu Horb vor dem Muhlmiertor gelegen, den Sigfried Schigge und Cunrat 
Ottenhain bauen, 10 Schilling, 6 Hühner, und aus Heinrichs des Zimerers Garten, der auch vor 
dem Mühlnertor gelegen ist, siebenthalb Schilling und 4 Herbsthühner. Dieses Geld geben sie den 
Frauen zu Kirchberg für ledig Eigen, wie sie gelobt mit der Hand und mit ihnen Sigeli der 
Gut. Zeugen sind; Friedrich der Gut, Schultheiß zu Horb, Matheus der Richter, B. der Staheler, 
H. sein Bruder, Wernher der Linweter, Hug Maigenbuch, B. d. Schürer von Gundrichingen, Alb. 
d. Schuter, Walther von Belsenfelt, Burger und Richter zu Horb. Es siegelt die Stadt Horb.

Der Stadt Horb beschädigtes Wachssiegel hängt an, mit geteiltem Schild und der Um­
schrift: Sigi .... Horwe.

1329, an St. Luzientag. Benz der Maier, Burger zu Horb, verkauft dem Kloster Kirch­
berg 5 Malter Roggen und 3 Schilling Tübinger Geldes jährlich aus Stuffen Hof zu Eutingen, der 
ihm von feiner „anen, der alten maierin von rehtem erbe anerstorben ist“, und den Eberhart der 
Starzeler baut, um 27 Pfd. Heller und setzt zu Bürgen Berhtolt den Staheler und Otten von Bon­
dorf, Bürger zu Horb. Zeugen sind: Mark Bökli, Schultheiß zu Horb, Hainr. d. Staheler, Claus 
Rüttler, Benz Hüller, Burger zu Horb. Es siegelt die Stadt Horb.

Siegel abgefallen.
1331. Dorstag (Donnerstag) nach St. Nicolaustag. Cunrat Bokeli von Ütingertal ver­

kauft dem Kloster zu Ruthi 9 Malter Roggen 3 Schllg., 4 Hühner, 2 Gänse, 100 Eier aus seinem 
Gut zu Eutingen, das Dietrich Klekeli baut, um 70 Pfd. Haller und setzt zu Bürgen: Markart 
Böklin, Schultheiß zu Horb, und Berht. Staheler. Zeugen sind: Albreht der Hülwer, Haintz der 
Suser, Sigli der Güte, Matheus der Richter, Marquart Gebehart, Eberhart von Böffingen, Haintz 
der Staheler, Burger zu Horb. Es siegelt der Aussteller der Urkunde.
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Kleines Rundfiegel in Wachs. Auf dem Schild ein halber auf- und rechtsgerichteter 
Steinbock. Die Umschrift lautet: s. c. dki. bocli.

1334, an Allerheiligentag. Schwester Werndrut von Kalwe, die Priorin zu Riiti in dem 
Kloster PredigerOrdens, verkauft das von Cunrat Böckkelin erkaufte Gut zu Eutingen an Priorin 
und Konvent des Klosters Kirchberg um 70 Pfd. Haller. Es siegeln die Priorin von Reute und 
ihr Konvent.

Ein kleines Wachssiegel in Form einer Ellipse hängt an mit unlesbarer Aufschrift. Als 
Wappen kenntlich 2 Frauengestalten, welche jede eine Hand in die Höhe halten, über ihnen ein 
sternartiges Gebilde.

1334, am 8. Tag nach Allerheiligentag. Albreht der Üfainger, Bürger zu Horb, ver­
kauft sein zu Eutingen gelegenes Gut, welches Cunz der mann baut, und das jährl. gültet sechs­
thalb Malter Roggen, fünf Malter Haber Wildberger Messes, 4 Schilling Tübinger Pfennig und 
2 Herbsthühner dem Kloster Kirchberg um 56 Pfd. Haller Pfennig. Zu Bürgen gibt er seinen 
„fweher Marquart Böklin und Cünrat von Metstetten. Zeugen: Ruf v. Haigerloch, Schultheiß zu 
Horb, Berhtolt der Staheler, Hainrich, sein Bruder, Matheus der Richter, Eberhart von Bötlingen, 
Cünrat v. Argazingen. Berhtold der Psuser, Sigeli sein Bruder und andere etc. Es siegelt die 
Stadt Horb.

Große s Rundsiegel der Stadt Horb. Wappen: ein 3eckiger quergeteilter Schild, obere 
kleinere Hälfte erhaben. Von der Umschrift Horwe lesbar.

1337, an Thyburtn und Valeriani. Claus der Rütler, Bürger zu Horb, und Frau Anna, 
nun eheliche Wirtine, verkaufen mit Gunst kätrinen, seiner Stieftochter, dem Kloster Kirchberg 
eine Gült von 5 Malter Roggen und 3 Schlig. Tübinger Geldes in ihrem Hof zu Eutingen, den der 
Starzeier von Rordorf baut, um 461/2 Pfd. Haller. Des Verkäufers Bürgen sind: Bertht. Staheler, 
Eberhart von Bölingen, Bürger zu Horb, und Siglin Pfuser, Bürger zu Sulz. Zeugen: Ruf von 
Haigerloch, Schultheiß zu Horb, Matheus Richter, Wernher Bürznich, Bürger zu Horb. Es siegelt 
die Stadtgemeinde Horb.

Das städtische Siegel ist abgefallen.
1338, „Fritag vor Sant Geerien tag“. Sigli, der alt Güt, Bürger zu Sulz, gibt mit Willen 

und Gunst Frau Irmengards feiner ehelichen Hausfrau, und aller, die dazu notdürftig sind, den 
Frauen des Klosters zu Kirchberg 12 Malter Roggen jährl. Geldes Horber Mees rechten Eigens 
zu Eutingen gelegen für 100 Pfd. Haller Pfennig „der ich in schuldig was, von Gütun miner 
tohtcr umb ir pfronde“, und gehen diese 12 Malter Roggen von den „Guten“, die bei diesen 
Zeiten befelen haben und bauen Walther ftule (gibt jährl. 7 Malter) und Eberhard, Berhtolz 
Tochter Sohn von Hochdorf (gibt jährl. 5 Malter). Zu Bürgen fetzt der Aussteller Chünrad 
Böklin, „uf Ütingertal gesessen“, und Herman den guten von Sulz. Es siegelt die Stadtgemeinde Sulz.

Das städtische Siegel ist abgefallen.
1340, Dienstag nach St. Urbanstag. Fritz und Johannes, Gebrüder, die Faien von 

Ihelingen, verkaufen an das Kloster Kirchberg für ein recht ledig Eigen ihr Gut zu Eutingen, 
das da baut Stuffe, und welches jährl. gältet 13 Malter Roggen Horber Mosses um 80 Pfd. Haller 
Pfennig. Bürgen find: Volz von Nuwenegge, der Oheim der Faissen, und Albrecht von Owe. 
Es siegeln Fritz Faisse, für sich und feinen Bruder Johannes, der ein eigenes Siegel nicht hat, und 
die beiden Bürgen.

Drei kleine Wachssiegel hängen an. Das 1., ein Rundsiegel, hat einen 3eckigen Schild, 
in diesem schräg rechts gerichtet einen Fisch (Barsch), und die Umschrift: s. frid. dci. Faisse. Das 
2., ein Dreiecksiegel, hat in der oberen Hälfte des geteilcn Schildes einen nach links schreitenden 
Löwen und die Umschrift.............. militis de owe. Das 3., ein beschädigtes Rundsiegel, hat einen 
durch einen Querbalken geteilten Schild, in dessen oberen Hälfte einen 6 eck. Stern, und die Um­
schrift ...............de nuwenec.

1342, an St. Pelayen Tag. Johanns Bökli von Eutingertal gibt dem Kloster Kirchberg 
2 Viertel und 5 Malter Roggen, 2 Malter Kern, 2 Viertel „ernsan“ (Erbsen) Horber Messes, 3 
Schilling Haller, 1 Gans, 25 Eier jährlichen Geldes aus dem vierten Teil des Guts zu Eutingen, 
das Ulrich von Hochdorf baut, um eine Pfründe für feine Tochter Elfebethen, die er in das 
Kloster Kirchberg gethan habe, und kommt ferner mit letzterem dahin überein, daß es auch 
5 Malter Roggen aus einem Gut zu Wiefenftetten, das der alt Liutolt baut, jedoch unter der Be­
dingung erhalten solle, daß 4 Malter hievon verabfolgt werden sollen zu seines Vaters Seelgerät 
und Jahrzeit, und soll des Seelgeräts „uzrihterin und pflegerin“ fein Ellebeth feine Schwester, die 
auch zu Kirchberg Nonne ist, so lange sie lebt, nach ihrem Tode einer „unserre nehsten mäginne, 
an die sie ez nach irem tode setzet“. Zu Bürgen setzt Joh. Bökli den Markart Böklin und Berht. 
Staheler, Bürger zu Horb. Es siegeln der Aussteller der Urkunde und Herman von Owe.



150 Schilling

Ein kleines Rundsiegel in Wachs hängt an. Der Schild enthält den Steinbock der Böcklin, 
die Umschrift lautet: S. Johannis dicti Bokli.

1343, an St. Tiburtii Abend. Friderich von Witingen, ein Ritter, gibt mit Zustimmung 
Cunratz und Fritzzen, feines Bruders seligen Söhne, dem Kloster Kirchberg 6 Malter Roggen 
in einem Gut zu Eutingen, das Markart der Widmar baut, für ein recht ledig Eigen. Hiefiir solle 
das Kloster ihm, feinem Vater und feiner Mutter eine Jahrzeit halten. Es siegeln Fridrich von 
Weitingen, Ritter, und Konrad von Weitingen, letzterer für sich und feinen Bruder Fritz.

Zwei zerbrochene Siegel hängen an. Auf einem derselben ist ein wagrecht geteilter 
Schild, in der oberen kleineren Hälfte desselben ein liegender Arm, und von der Umschrift er­
kennbar .... militis.

1343, an der 2 Heiligen Tag Cordiani und Epimachi. Albr. der Hüller, Bürger zu Sulz, 
und Joh. der Hüller, Bürger zu Horb, Gebrüder, verkaufen an das Kloster Kirchberg 6 Malter 
und 1 Viertel Roggen ewigen Geldes in das Gut zu Eutingen, welches die Sidelerin und ihre 
Kinder bauen, und das den Verkäufern von ihrer seligen Base, der alten Bößingerin, angefallen 
ist, um 441/2 Pfd. Haller, und soll man die vorbenannte Gült „füren und antworten gen horwe 
in die stat für weihen kelr si wellent und och ze wissene welhes iares kuntlicher schade befchehe 
ns dem vorgenanten gute, von hagel oder von winde, so soll man an dem vorbenemten gelte 
abfchlahen nach des landes gewonhait als man tut andran furhgenolsen ane geverde“. Die 
Hüller fetzen zu Bürgen: Bentzen den Hüller und Bentzen den Tettinger, Bürger zu Horb. Zeugen 
sind: Ruf von Haigerloch, Schultheiß zu Horb, Markart Bökli, Matheus der Rihter, Haintz Schiurer, 
Haintz Bürznich, Haintz der Gut, Bürger zu Horb, und Hartmann der Betzenhufer, Haintz der 
Gut, Hermann fein Bruder, Bürger zu Sulz. Es siegeln die Stadtgemeinden Horb und Sulz.

Beide Siegel hängen an. Von dem einen, einem großen Rundsiegel mit dem Stadtwappen 
von Horb, ist der Rand abgebröckelt, das 2. ist ein kleineres Rundsiegel, der Schild ist durch 
einen Querbalken und eine Spaltlinie quadriert. Zu beiden Seiten des Schildes ist ein S.

1344, Mittwoch nach Pfingsten. Albrecht der Hüller, Bürger zu Sulz, verkauft dem 
Kloster Kirchberg 8 Malter Roggen . aus dem Laienzehnten zu Eutingen, der Schererin Zehnten 
genannt, den bisher hat Uolrich von Hochdorf, um 62 Pfd. Heller, und fetzt zu Bürgen den Dietrich 
Jeger und Benzen Tetlinger, Bürger zn Horb. Zeugen find: Hartman der Betzenhufer, bi den 
ziten schulthaiß ze Sulz, Ungeriht an dem market, Albr. der Eninger, Haintz der Gute, Sigli der 
Gute, Johs, von Rüfir, Bürger zu Sulz. Es siegelt die Stadtgemeinde Sulz.

Der städtische Siegel ist abgefallen.
1345, Dienstag vor St. Hylarien Tag. Herman der Gute, Bürger zu Sulz, verkauft an 

Frau Maehthilt, Albr. Boeklins feigen von Horwe elicher wirtine, siebenthalb Malter Roggen in 
dem Gut zu Eutingen, „daz buwet Cuntz der Maier von Uft’hoven mit allan rehten und darumb 
diu Öttin von Bondorf maier ist“, um 50 Pfd. Haller, 5 Schilling und 1 Pfd. Münze, und stellt 
zu Bürgen den Hainrich Bürznigen von Horb. Zeugen: Haintz der Gute, Schultheiß zu Sulz 
Hartmann der Betzenhufer, „dere schult, was“, Ungeriht am market, Haintz der Endinger, Albr. 
der Hüller, Johs, von Rüfir, Burger zu Sulz. Es siegelt die Stadtgemeinde Sulz.

Ein kleines rundes Wachssiegel hängt an. Es hat einen 3 eckigen gegitterten Schild 
mit darauf gelegtem Querbalken. Zur rechten und linken Seite des Schildes ist ein S.

1352, an Fabian und Sebastian. Claus Magenbuch, Hugen Magenbuches seligen Sohn 
von Horwe, verkauft dem Kloster Kirchberg 4 Malter Roggen aus einem Gut zu Eutingen, 
„buwet Hermans seligen sune vor dem Kirchtor“, mit allen Rechten und aller Zugehörde, als 
es ihm von Mutter und Geschwistern von Erbs wegen angefallen, um 27 Pfd. alter guter genehmer 
Haller. „Des fint geziuge Dietrich der Jeger, bi den ziten schulthaiß ze Horwe, Mark Bökli, 
Matheus der Richter, Hainr. der Schiurer, Hainr. Bürznich, Albr. der Schiurer“, Richter zu Horb 
und ehrbar Leute viel. Es siegelt die Stadt Horb.

Siegel abgcfallcn.
1358, an St. Obrosten Abend. Hans Bökli, Hansen Böklis seligen sun, verkauft dem 

Kloster Kirchberg 5 Malter Roggen jährlich und ewigs Geldes Horber Mees, in den Hof zu 
Eutingen gelegen, baut die Starzlerin, ein Jahr eine Henne, das andere eine Gans und 20 Eier 
um 40 Pfd. und 15 Schilling Haller und setzt zu Bürgen: Dietrich Böklin, seinen Bruder, Bentzen 
den Hüller den Alten, Un. Siglin den Guten von Egolfstal, Siglis seligen Sohn. Diese 3 Bürgen 
und der Aussteller siegeln.

Einschnitte vorhanden, die Siegel fehlen.
1358, an dem Obrosten Abend. Dietrich Bökli von Eutingertal, Hansen Böklis seligen 

Sohn, verkauft an das Kloster Kirchberg 4 Malter Roggen jährl. Gelds und 12 Söhlig. Haller 
ewigen Gelds in einem Hof zu Eutingen, den die Stüßin zu Talman baut, und der auch Haintzen, 
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Böklin 7 Malter Roggen gältet, um 55 Pfd. Haller, und setzt zu Bürgen: Hugen von Nünegg 
Bentzen den Stähler und Hansen Böcklin, seinen Bruder. Die 3 Bürgen und der Aussteller siegeln.

Vier kleine Rundsiegel von Wachs hängen an: I ist zerbrochen, Wappen und Um­
schrift nicht mehr erkennbar, II abgebröekelter Rand, das Neunecker Wappen erkennbar, III ein 
3ekiger Schild mit einem durch einen sogenannten Trudenfuß gebildeten 5eckigen Stern, Um­
schrift: bertold .... ftahler, IV im Schild das Wappen der Böklin, und von der Umschrift 
s. johi dci bo . . . erkennbar.

1359. Donnerstag vor St. Bartolomäustag. Pfaff Wernher, Leutpriester zu Östringen, 
und Pfaff Johans, Leutpriester zu Sönshain, Gebrüder, des Linwaters seligen Söhne von Horb, 
verkaufen das von ihrer Schwester Adelhait, einer Nonne zu Kirchberg, angefallene Erbe, diesem 
Kloster, und zwar 5 Malter Roggen jährl. in dem Gut zu Eutingen, das Albrecht der Brenner 
und seines Bruders Sohn Eberli Belz baut, sowie aus des Appen Haus und Hofstatt zu Aldorf 
8 Schilling Haller jährl. um 36 Pfd. Haller. Zeugen: Pfaff Hug Magenbuch, Heinrich Adelhait, 
Albrecht der Schürer, Burkart Belsenfeit, Albr. und Cunz die Noppenower, Gebrüder, Bürger zu 
Horb. Die Aussteller siegeln.

Ein kleines Rundfiegel hängt an. Auf dem Schild schräg rechts eine Schlange oder 
ein gewundener Stab. Die Umschrift ist nicht erkennbar.

1366, „an des hl. Crucestag ze herbeft." Markart der Schatz, Burger zu Horb, ver­
kauft mit Zustimmung seines Bruders, Pfaffen Heinrichs, dem Kloster Kirchberg 5 Malter Roggen 
ewigen Geldes aus dem Laienzehnten zu Eutingen, die er von „Bentzen felgen uf der wideme“ 
erkauft, und den Ulrich von Hochdorf hat, um 90 Pfd. Haller guter geber und gemeiner 30 Schil­
linge Haller, und fetzt zu Bürgen: Burkart Belfenfelt, Petern von Herrenberg und Cunen den 
Schmit, Bürger zu Horb. Zeugen find: Cuntz der Richter, Schultheiß zu Horb, Albrecht der 
Schiurer, Hans und Bentz die Staheler, Dietrich Bökli, den man nemmet braut, Hans der Richter, 
Bentz der Schiurer, des köpherren felgen fun, Albr. und Cuntz die noppenower, Richter zu 
Horb. Es siegelt die Stadtgemeinde Horb.

Das städtische Siegel ist abgefallen.
1368, an St. Jakobs Tag. Ulrich von Hochdorf, gesellen zu Eutingen, verkauft mit 

Zustimmung seiner Söhne Benz und Ulrich und seiner andern Kinder 7 Malter Roggen jährl. 
„Gältz“ aus seinem Teil des Laienzehnten zu Eutingen, den er von Albr. dem Hüller selig er­
kauft, dem Kloster Kirchberg um 122 1/2 Pfd. Haller als rechtes Lehen des Hansen von Werstain 
und gibt zu Bürgen: den edlen Knecht Conzen den Guten von Egelstal, Eberharten von Glatt, 
weiland Schultheiß zu Eutingen, und Albr. d. Han. Der von Ulrich von Hochdorf zum Zeugen 
und Siegler erbetene edle Graf Rudolf von Hohenberg, sein gnädiger Herr, siegelt und mit ihm 
Ulrich von Hochdorf für sich und seine Söhne.

Ein kleines rundes Wachssiegel hängt an, auf ihm ein quer geteilter Schild und die 
Umschrift: s. ruodolfi emtis d hohenber. h.

1369, Freitag vor St. Geryentag. Conrat der Stähler, der ältere, gesessen zu Wurm­
lingen, verkauft an das Kloster Kirchberg in einem Gut zu Eutingen, das Merkli von Mestetten 
baut, seinen Teil, nämlich 5 Malter Roggen und 5 Schilling Tübinger um 80 1/2 Pfd. Haller. Seine 
Bürgen sind: Haintz Bögglin von Eutingertal, und Contz der Gute von Egelstal. Es siegeln der 
Aussteller Conrat Stähler, sein Bruder Renh. Staheler und die beiden Bürgen.

Drei kleine Rundsiegel in Wachs hängen an. Auf dem I. ist ein Mann mit spitzem 
Hute, der — über die linke Schulter gelegt — eine Streitaxt trägt. Die Umschrift lautet; 
s. cuonradi staheleri. Im Schild des II. sind 2 im Andreaskreuz übereinander geschränkte Streit­
äxte. Die Umschrift lautet: s. reinhardi. dci. staheler. Das III. scheint auf dem Schild das 
Wappen der Böklin zu haben. Umschrift nicht erkennbar.

1369, Dienstag vor St. Margaretentag. Ulrich von Hochdorf, der Alt, gesessen zu 
Eutingen, erhält für sich, Irmelun seine Hausfrau und ihre ehel. Nachkommen von Kloster Kirch­
berg Haus und Scheuer, welche er innehat, zu einem steten Lehen für 2 Schilling Haller und 
2 Herbsthühner jährlich. Es siegelt Conz der Richter, Schultheiß zu Horb.

Reste dieses Siegels hängen an.
1372, an St. Agathentag. Bentz von Werstain gibt dem Albr. Nopnow, Bürger zu 

Horb, als Lehenträger der Frauen zu Kirchberg ein Mannlehen, bestehend aus 12 Malter Roggen aus 
dem Laienzehnten zu Eutingen dem Dorf, den Ulrich von Hochdorf hat, auf Bitte Bruder Hein­
richs, Schaffners des Klosters Kirchberg, dessen getreuer Trager Nopnow sein und von Kirchberg 
jährl. ein Huhn erhalten solle. Es siegelt Bentz von Wehrstein.

Ein kleines Rundsiegel in Wachs hängt an. Es hat im Schild einen Anker und die 
Umschrift: bentz von werstain.
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1378, an St. Bolayentag. Hans von Wehrftain leiht, „als ich billich durch recht liehen 
soll“ dem frommen Knecht Conzen dem Nopnow, Burger zu Horb, 12 Malter Roggen Gelds aus 
dem Laienzehnten zu Eutingen , den Ulrich von Hochdorf hat, mit Gunst, Willen und Baissen 
Bruder Heinrichs, Pflegers und Schaffners des Klosters zu Kirchberg, und soll Conrat Noppnow 
„getrüwer träger“ dieses Klosters fein. Es siegelt Hans von Wehrstein.

Ein zerbrochenes kleines Wachssiegel hängt an. Auf ihm ist ein Anker und von der 
Umschrift: hans erkennbar.

1383, an St. Bartolomäustag. Haintz Böggli von Eutingertal kommt mit dem Kloster 
Kirchberg dahin überein, daß er aus einem Gut zu Eutingen, das er innhabe und selbst baue, 
Zirmengut von Bondorf genannt, und aus welchem das Kloster 6 Malter Roggen und 3 Schilling 
Haller jährlich anspreche, künftig vierthalb Malter Roggen Horber Messes an St. Gallentag — 
doch mehr nicht — zu reichen schuldig und die Briefe, auf welche das Kloster seine weiter­
gehende Forderung gestützt habe, kraftlos und tot sein sollen. Zeugen und Siegler: Haintz Böggli, 
Bentz von Böchingen, und Ott Böggli, des Ausstellers Vetter.

3 kleine runde Wachssiegel hängen an. Auf dem I. hat der 3eckige Schild den nach 
rechts gerichteten halben Bock der Böcklin. Von der Umschrift ist boekli erkennbar. Der 
3eckige Schild des II. zeigt im Andreaskreuz übereinandergefchränkt 2 Balken oder Stäbe, 
dabei die Umschrift: bentz dci bochinger. Auf dem Schild des III. ist der nach links gerichtete 
halbe Bock der Böcklin, von der Umschrift boeli i. U. erkennbar.

1391, an St. Urbans Tag. Hans Stuß und Bentz Craeyg, Pfleger des Gotteshauses zu 
Eutingen, urkunden, daß der Brobeeg an dasselbe seiner Seele wegen aus einem Acker, den 
von Kloster Kirchberg zu einem rechten Zinslehen innehabe Haintz der munch, maygers kneht, 
gegeben habe 1 Malter Roggen jährlich, sofern der Acker mit Roggen angeblümt worden. Zu 
dieser Vergabung gibt das Kloster, zu dessen Gut der Acker gehört, durch seinen Hofmann unter 
der Bedingung seine Einwilligung, daß durch sie dem bisherigen Gültenbezug des Klosters kein 
Eintrag geschehe. Es siegeln der edel . öli pr. neh. h, Vogt, und Herr Hainrich arzat kircher 
zu Eutingen.

Zwei kleine Rundsiegel in Wachs hängen zerbröckelt an. Der Schild des einen Siegels 
hat eine Radnabe mit 5 Speichen. Die Umschrift ist nicht erkennbar.

1401, an St. Margaretentag. Aberli der han, Bentz han und Katherin ihre Mutter ur­
kunden, daß sie mit ihren Fürsprechern gestanden vor Gericht zu Kilchberg dem Kloster, da 
zu diesen Zeiten der Blärrer Amtmann war, und daß bei diesem fassen die ehrbarn Leute Her­
man Fulhaber, Schultheiß zu Haigerloch, Gütmann Gut, Richter zu Horb, Wernher Kint, Trütwin 
der Suter, Cfinz der Wagner, Fritz Balinger, alle Richter zu Haigerloch, und Wernher Bochring, 
Richter zu Grurn zweier Güter Lehen wegen, die gelegen sind zu Eutingen dem Dorf, deren 
eines baut Haintz Kodmann und heißt des Gorings Gut, das andere Aberli von Aergazingen und 
heißt des Kalten Lehen, und sei die Lehenschaft dieser Güter an sie erstorben von ihrem Vater 
selig, weshalb sie auch bei diesen Lehen zu bleiben verlangt haben, es haben aber die Frauen 
des Klosters erwidert, daß die „egenanten hen“ die vorgenannten Lehen weder an sie noch an 
ihren Schaffner erfordert haben, und seien ihre Güter „urhus und wüst“ und wäre eine Gült 
länger als Landes- und Städterecht aus ihnen nicht gegeben worden, worauf die Richter „der 
mertail berätenlich" erkannt haben, daß die Hau weder Lehen- noch anderes Recht mehr, an die 
Güter haben. Zu Urkund dessen hängen die Herren Fulhaber und Gutmann Güt ihre eigenen 
Infiegel an, weil die Han solche nicht haben.

Ein zerbrochenes kleines Wachssiegel hängt an. Der Schild ist gespalten und hat in 
jeder Hälfte ein S. Von der Umschrift ist............ani diti guot erkennbar.

1434, an St. Peterstag. Auberlin Maiger von Eutingen bekennt, daß er von dem Kloster 
Kirchberg zu einem Erblehen empfangen habe 11/2 Jauchert Acker, liegen zwischen Eutingen und 
Rohrdorf, stoßen auf Hugen walkams und des Jungen Acker, daraus er reichen wolle, wenn 
Winterkorn gebaut worden, 6 Viertel Roggen, von der Sommerfrucht 6 Viertel Haber. Es siegelt 
Berhtolt Berfenvelt, Schultheiß zu Horb.

Von dem Siegel hängen nur noch kleine Bruchstücke an.
1442, Freitag nach Frohnleichnamstag. Bruder Cünrat Keller, Prior und Konvent des 

Klosters zu Rottweil, Prediger Ordens, verkaufen der Priorin und dem Konvent des Klosters zu 
Kirchberg und „nämlichen dem befchaidnen Bruder Markarten Guter“, einem Konventbruder des 
Klosters zu Kirchberg, 14 Viertel Roggen und 10 Viertel Vesen, und im dritten Jahr 15 Viertel 
Roggen alten Horber Meles ewigen Geldes aus dem Zehnten zu Eutingen, der Siglin Pfufers 
seligen gewesen ist, jetzt aber die Chorherrn zu Horb inne haben, um 34 rh. Gulden. Es siegelt 
der Konvent des Klosters zu Rottweil. — Dieses Siegel ist abgefallen.
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1444, an St. Pauls Tag. Hans Pfefferlin, zu Eutingen gesessen, bekennt, daß er von 
Kloster Kirchberg für sich und seine Erben zu einem steten Lehen empfangen habe 20 Jauchert 
Acker, genannt des Cunppen Hard, stoßt oben an den Hochdorfer Spitz, und unten an Hänslin 
Eßlingers Cunppen Hard, daraus er und feine Erben jährlich geben sollen 14 Viertel Roggen 
Horber Melles. Es siegelt der fromme und feste Junker Hans pfufer von Norftetten.

Das Siegel ist abgefallen.
1458, „an gutemtag nach dem Sonnentag Oculi in der vasten.“ Schultheiß und Richter 

der Stadt Horb urkunden, daß Priester Cünrat wygelin von Nagelt“, Kaplan, und die Heiligen­
pfleger zu „Hürningen" gegen Diemen den Mayer zu Eutingen klagbar geworden feien, weil er 
unserer lieben Frauen Altar zu Hürningen, dem er 7 Malter Roggen und 4 Malter Haber Horber 
Messes, 100 Eier, 1 Faßnachthuhn, 1 Gans, 2 Herbfthühner aus dem Metzingshof zu Eutingen 
jährlich zu reichen schuldig sei, dies auch bis vor 2 oder 3 Jahren, als Eutingen verbrannt worden, 
gethan habe, solche Gült ferner zu geben sich weigere, und daß dann Diem geantwortet habe, 
er besitze Lehengüter zu Eutingen, aus welchen er „gen Kilperg und gen widchen“ Gülten gebe, 
und sollen seine Lehenfrauen darum rechten, worauf Schultheiß und Richter der Stadt Horb in 
der Streitsache zwischen Eingangs erwähnten Klägern und den Klöstern Kirchberg und Wittichen, 
die durch ihre Schaffner Martin seckler und Claus koch vertreten waren, einen Spruch gethan 
und Urteil der Mehrheit und Minderheit der Richter dem Vogt und Gericht zu Tübingen, wohin 
beide Parteien den Zug sich vorbehalten, unterbreitet haben, und geben diesen nun den Entscheid 
von Vogt und Richter zu Tübingen kund. Es siegelt die Stadt Horb.

Das städtische Siegel ist abgefallen.
1491, Freitag vor Lichtmeß. Schultheiß und Richter zu Eutingen urkunden, daß zwischen 

den Frauen des Klosters zu Kirchberg und jenen der obern Sammlung zu Horb über Bezug von 
Gülten aus des Conrat Kreyen seligen Hofes zu Eutingen Streit entstanden sei, und daß beide 
Teile, und zwar seitens der Sammlung deren Priorin mit ihrer Mitsehwester, seitens Kirchbergs 
Haintz steimer, martin der seckler, wem kopp der jung, Markart sutter, Pfleger und Schaffner 
dieses Klosters, die vor sie gekommen, einen rechtlichen Spruch von ihnen begehrt haben, der 
nach Klage, Antwort, Rede und Widerrede auch erfolgt sei. Es Hegeln Claus Linfteller und Hans 
Walz, Richter zu Ilorb.

Ein kleines Rundsiegel hängt an. Im Schild ist der Vorderfuß (Fang) eines Raubvogels. 
Von der Umschrift ist linstetter noch erkennbar.

1504, „uff Sant Johannstag Baptista“. „Dorothea koufmeny Conrad Schinders Seligen 
verlausten wittwe zu Üttingen dem dorff gesessen In der Herschafft Hohemberg gelegen“ bekennt 
für lieh und ihre Kinder, daß Priorin und Konvent des Klosters Kirchberg, ferner des Klosters 
Wittichen St. Clara Ordens im Schwarzwald, Herr Martin Wagner, Kaplan in unser lieben „frowen 
Cappel zu Horw, uff Sant Rochus altare verpfrondt, Herr Jörg ystettcr Caplon zu Grunenmet- 
ftetten an die selbigen ir beider pfronden. Her Benybeck pfarer uf dem Schonberg an sein pfarr 
und pfrond, Cunrat andler Burger zu Herremberg und Ludwig vischer Burger zu Horw“ bisher 
aus einem Hof, genannt „Balmen Hoff“ zu Eutingen gelegen, laut ihrer Rodel und Gültbriefe 
„jerlich genessen geen und fallen gehept haben“, und zwar Kloster Kirchberg 14 Malter Roggen, 
1 Scheffel (4 Viertel) „arwiß“, 6 Schilling, 2 Gänse, 4 Hühner, 100 Eier, item Kloster Wittichen 
14 Malter Roggen, 10 Malter Vesen, 2 Hühner, 1 Gans, 50 Eier und ein halb „kuzin“, item Kaplan 
Wagner 2 Malter Roggen, item Kaplan Ystettcr 1 Malter Roggen, item Pfarrer Beck 6 Schilling 
Heller, 1 Herbfthuhn, item Andler und Vischer sechsthalb Malter Roggen, 5 Malter Vesen, 16 tu- 
winger, 25 Eier, 1 Huhn, 1/2 Gans und 1 Viertel eines „küzins", und sei dieser Hof und Güter 
zu solchem „Unbüiwe" und Abgang gekommen, daß sie die vorgenannten Gülten „nit me hond 
megen Ertragen“, sondern etlich derselben Güter dem vorgenannten Ludwig Vischer „um verseilen 
und usstend gült nach des dorss Recht Üttingen vergangen und heymgefallen sind“, es haben 
sich daher die genannten Lehenherrn alle einhelliglich gegen und mit einander geeint und ver­
tragen, daß kein Lehenherr unter ihnen Vorgülter, sondern jeder neben dem andern Mitgülter 
sein soll, und erhält nun Dorothea Kaufmännin für sich und ihre Erben genannten Hof unter 
der Bedingung verliehen, daß sie die auf ihm ruhenden Gülten, wie sie Eingangs beschrieben, 
guter sauberer Frucht, Kaufmanns gut, an Martini jeden Jahrs entrichte, Hof und Güter in gutem 
Bau und Ehren halte u. f. f. Bei den zu diesem Hof gehörigen Stück und Gütern, die namentlich 
aufgeführt sind, kommen folgende Gewandnamen vor: gähnen, Huslegraben, Seeftig, Hundbuhel, 
schmalach, Rotten, Seewis, Steineweg, breittbank, grund, witthow, Banbühel, hulkertal, krigacker, 
Rütte, Hungerberg, binssenbuhel, dettenacker, Neckerweg, Burgweg, by dem bild, katzenftig uff 
der Neckerhalden, falen, oicheberg, Herweg, Efpach. Als Anlieger erscheinen: Lux augspurger, 
Hans Eßlinger, Balthasar koller, hank, balthafar tuffin, auch tüffel, michel, fchüz, Simon innrer, 
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Hnns bossinger, Ludwig anbrecht, Henslin kerman, Steffan Zymerman, Hans Nollin, Wernher, 
Heinrichlin von Hochdorf, Cunrat Haurer, Jörg und Blefy Cleindienft, morlin, Ludwig Wagner, 
Balthasar keller, steffan Replin, Claus rappin, auch Raplin. In den Hof zinfeten aus andern 
Grundstücken Stephan bregel der alt Schuchmacher 1 Malter Roggen, statt desselben auch Haber 
nach der Zeig —, Balthasar koller 3 Viertel Roggen, Symon Murer 4 Viertel Roggen, Conrat 
schinder, Marx Hol und Claus Raplin 1 Malter Roggen, Weberhans 6 Viertel Roggen, weitere 6 
und wieder 6 Viertel Roggen, Margareth pfaf 6 Schilling Heller und 5 Hühner, anbrecht Weggelin 
3 Viertel Roggen und 1 Huhn, Claus replin 10 Viertel Roggen, Claus Rap, Conrat schinder und 
marx holl 5 Malter Roggen, die Riesterin 2 Viertel Roggen. Es siegelt Wendel von Heilfingen, 
Vogt zu Horb, für die Ausstellerinder Urkunde, ferner die Konvente der Klöster Kirchberg und 
Wittichen. Die übrigen Lehenherrn haben zu Siegler erbeten den frommen und velten Junker 
Hanns pletzen von Rottenstein.

Einschnitte für 4 Siegel sind vorhanden, letztere fehlen.

II. Urkunden, die obere Sammlung zu Horb betreffend.

1318, an der hl. Märtyrer Tag Fabiani und Sebastiani. Horb. „Bruder Wolfram von 
Frowenberg“ St. Joh. Ordens des hl. Spitals zu Jerusalem „Comentur des hufes ze Überlingen 
und phleger in den husern ze Dedichingen, ze Hemendorf und ze Rexingen“ urkundet an „Her­
mans des Margraven von Hachbergstat“, daß er mit gemeinsamem Rate der Brüder des Haufes 
zu Rexingen und durch Notdurft desselben Hauses verkauft habe den Frauen der obern Samm­
lung bei der hl. Kreuzkirche zu Horb, „die in der brediger rate sind“ um 7 Schilling und um 
65 Pfd. guter Tübinger einen Hof zu Eutingen, den das Haus zu Rexingen 30 Jahre lang als 
freies Eigen in Besitz gehabt, den bisher Berhtolt von Rordorf gebaut habe und welcher jährl. 
gülte 24 Malter Roggen, 1 Malter „erwien" und 100 Eier. Zeugen sind: Bruder Herman von 
Emphingen, Comentur zu Rordorf, Bruder Johanes Hagge, prior zu Rexingen, Bruder Berhtolt 
von Horwe. „Hie was och bi: Berhtold Dankolf, fchulthais ze horwe, Hainrich Gebehart, Hug 
Laimeli, Cunrat fin fun, Eberhart von Bölingen, Otte von Bondorf, Matheis der rihter, Bertolt 
der Maiger, Berhtolt der Staheler, Albreht Dankolf, Cunrat Bökeli, Herung der Üfeninger die 
alle rihter und burger fint ze Horwe.“ Es siegelt Wolfran von Frowenberg und das Haus 
zu Rexingen.

Zwei Siegel in Wachs hängen an. Das 1. ist zerbrochen, doch ist ein schräg rechts 
geteilter Schild, und von der Umschrift wolsr. noch erkennbar. Das II., welches die Form einer 
Elipe hat, zeigt im Schild eine Figur im Mönchsgewande, die im linken Arm ein Medaillon mit 
dem Osterlamm hält. Die Umschrift lautet: domus in rechssing . .

1318, 8 Tage nach unser „vrowen tag der lichmesse“. Bruder Herman der Markgraf 
von Hachbcrg St. Johanns Ordens des hl. Spitals zu Jerusalem Meister im obern Deutschen 
Landen, bekennt, daß der Verkauf des Hofes zu Eutingen, welchen Berhtold von Rordorf baue 
durch das Haus zu Euting Rexingen an die obere Sammlung mit feiner Zustimmung geschehen 
sei und hängt zu Urkund dessen sein Siegel an.

Ein kleines beschädigtes Ovalslegel in Wachs hängt an. Der Schild hat schräg rechts 
einen Balken, sogen. Rechtbalken. Von der Umschrift sind zufolge des teilweise abgebröckelten 
Randes nur einzelne Buchstaben lesbar.

1348, Mittwoch nach St. Valerians Tag. Hainrich der Gute von Sulz, des Maiers von 
Walenegge Tochtermann, derzeit Schultheiß zu Sulz, verkauft der Priorin und dem Konvent in 
der obern Sammlung zu Horb 12 1/2 Malter Roggen aus dem Gut zu Eutingen, das Bentz von 
Schlat baut, um 90 Pfd. 10 Schilling Haller, und gibt zu Bürgen den Guten von Horwe und 
Hans Bürznigen, des Guten seligen Tochtermann. Zeugen: Hans der Endinger, Herman der Gute, 
Johs, der Gute und Sigli der Güte Gebrüder, Ungeriht am Market, Jhs. von Rüfir, Albr. d 
Hüller, Johs. Boltrinch, Burger zu Sulz.

Zwei zerbröckelte Siegel hängen an. Das des Ausstellers hat einen gespaltenen, jede 
Hälfte mit einem belegten Schild.

1357, Freitag nach St. Pelagentag. Albr. . . . man von Eutingen empfängt von der 
obern Sammlung Prediger Ordens, zu Horb, zu einem steten Lehen ein Gut zu Eutingen, das 
bisher Albr. Tragbot baute, und jährl. gältet 12 Malter Roggen, 1 Schffl. „erwis“, und soll man 
diese nach Horb „für den kolre“ antworten. Zeugen: Hans von Witingen, Schultheiß zu Horb, 
Haintz Bürtznich, Dietrich der Jeger, Albr. der Schürer, Hans der Stähler, Bentz der Stähler 
Bentz Bondorf, Richter zu Horb. Es siegelt die Stadtgemeinde Horb.

Das städtische Siegel ist abgefallen.
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1555, Dienstag nach Sonntag Oculi. Mathis Lentzin der Balbierer von Horb, derzeit 
zu Eutingen gesessen, erkauft von der obern Sammlung zu Horb ein Gut zu Eutingen, welches 
jährlich gältet 12 Malter Roggen, 4 viertel Erbis und 50 Eier, und welches Adam Scherman 
baute, das dem Kloster aber um jährlichen Gült, auch versessene Zinse als sein eigen 
Gut heimgefallen, um 198 fl. und stellt der Sammlung an dieser Kaufssumme nachbeschriebene 
Zins und Gälten, nämlich 5 fl. Geldes, welchen die Gemeinde Eutingen laut einer Schuldver­
schreibung vom Jahre 1553, 5 Pfd. Heller, welche Hanns Tüffel zu Eutingen laut eines Zins­
briefs von 1554, und 11/2 fl., welche Leönhart Creßbach laut eines Zinsbriefs von 1553 jährl. 
zinset, zu Handen. Zu Sieglern erbittet der Aussteller „Jakob gliehenn und hannsen Hettingern“, 
Bürgermeister zu Horb.

Ein Siegel hängt zerbröckelt an, das andere ist abgesallen.
1616, 1 Juli. Georg Noll, Georg Ackherman, Hanns Reichardt, Hans Wolf, Jerg 

Prior, Hans Augspurger der elfter, Hans Augspurger der Klein und Cons, zu Eutingen verkaufen 
die Güter zu Eutingen, die sie von der obern Sammlung zn Horb, der sie durch össentl. Gant­
recht angefallen, an sich gelöst haben, dem Friderich Seckler zu Eutingen um 220 fl. Es siegelt 
Johann Caspar von Neüneckh zu Glatt, Obervogt zu Horb.

Das Siegel ist abgefallen.

Sitzungsberichte.
Hauptversammlung am 4. März 1889 in Reutlingen.

Vorsitzender: Dr. v. Rieß, Domkapitular.
Freiherr H. v. Ow beantragt die Einbringung einer Eingabe an den Landtag, betr. 

eine raschere Ordnung des Staatsarchivs. Prof. Drück spricht über „Schanzwerke auf der Alb“. 
Freiherr v. 0 w zeigt Funde von Oberflacht vor; hierauf folgt der Vortrag von Prof. Dr. Konrad 
Miller über „die obere Donaustraße der Peutingerschen Tafel“. Endlich zeigt und erläutert 
Prof. Dr. Thu dich um die von ihm neu entworfenen historischen Karten.

10. April 1889. Sitzung der Sektion Reutlingen.
Pros. Drück hält einen Vortrag über „die kriegerischen Ereignisse innerhalb Württem­

bergs zu Ende des 17. und Beginn des 18. Jahrhunderts“.
22. Mai 1889. Sitzung der Sektion Reutlingen.

Prof. Votteler berichtet über eine Begehung des Heidengrabens bei Grabenstetten. 
Apotheker Weißbecker entrollt Bilder aus der Geschichte von Rothenburg o. d. Tauber. 
Prof. Krimmel spricht über den Reutlinger Buchdruck im 15. Jahrhundert unter Vorlegung von 
Inkunabeln aus den Pressen Joh. Otmars, Michael Greyffs, Joh. Zainers u. a.

16. Oktober 1889. Sitzung der Sektion Reutlingen.
Prof. Dr. Weihemayer spricht „über römische Münzen“ unter Vorlegung einer reich­

haltigen Sammlung solcher. Sodann berichtet Prof. Drück über einen Besuch der Limeskastelle 
Osterburken und Jagsthausen unter Vorzeigung schöner, dort erworbener römischer Thongefâsse.

Berichtigung
zu „Heraldische Allotria“ von Dr. Freiherr Richard König-Warthauseu.

Jahrg. 1889, Heft 2 u. 3, S. 161 ff.
S. 161 Z. 7 von unten: „Ein besonderer Geschmack“ soll heißen besserer.
S. 165 Z. 23 von oben: „jetzt uns den Maien“ soll heißen noch.

Z. 28 von oben: heranwuchsen nicht heranwuchern.
Z. 11 von unten: unadligen soll heißen uradligen.

S. 166 Z. 4 von oben: steht Orden statt Codex.
Z. 24/23 von unten: verrathen soll heißen versahen.
Z. 21.von unten: nach „verwandtfchaftlichen- ist das Hauptwort dazu: Wego weg­

geblieben.
S. 167 Z. 20 von oben steht „mit dem Angel“ statt der.
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K. Statistisches Landesamt
und

Verein für Kunst und Altertum in Ulm und Oberfchwaben.

Deutsche Segen, Heil- und Bannfprüche. 
Nach gedruckten, schriftlichen und mündlichen Quellen zusammengestellt und herausgegeben 

von Dr. Friedrich Losch.

Das Segenfprechen ist unter dem Volke sehr verbreitet. Nicht selten giebt 
es noch mündliche Überlieferung, manchmal auch schriftliche Aufzeichnungen aus 
älterer und neuerer Zeit. Gewöhnlich aber trifft man Volksbücher an, unter deren 
bunt zusammengewürfelten Geheimmitteln auch zahlreiche Besegnungen sich finden. 
Die vorliegende Sammlung bezweckt in erster Linie die Erschließung des in Volks­
büchern niedergelegten Vorrates für die Wissenschaft. Auf den Wert der Sprüche 
für die deutsche Mythologie braucht man jetzt nicht mehr besonders aufmerksam 
zu machen.

So vielfältig auch einschlagende Forschungen und Sammlungen sind, so ist 
doch diese Veröffentlichung nicht unnötig. Auch ist es wichtig, zu wissen, wie viel 
schon im Drucke unter dem Volk verbreitet ist, wo es sich um Prüfung der Heimat 
dieses oder jenes Spruches handelt. Dies ist freilich nur bei einigen besonders be­
zeichnenden Sprüchen fruchtbar, z. B. bei Nr. 52 und 305, wo derselbe Mythus, 
wie im Merseburger Zauberspruch von Balders Fohlen, in merkwürdiger Abweichung 
auftritt 1). Das ist wohl ein Stammesunterschied im Mythus; wo war die Grenze 
beider Darstellungen ?

Die unserer Sammlung zu Grunde liegenden Volksbücher find im einzelnen: 
Albertus Magnus, vier Teile, bezeichnet mit A, die Teile mit römischen, 

die Ausgaben mit arabischen Ziffern, also
A I, Ausgaben Ai As A:
A II, „ A2 As Ai
A III ii. IV, „ As Ai

As und Ai sind Gesamtausgaben aller vier Teile. Der Druckort ist Reut­
lingen, so daß für die Mehrzahl der in A I und II enthaltenen Sprüche wohl 
schwäbischer Ursprung anzunehmen ist; A III ist wahrscheinlich aus andern Quellen 
zufammengetragen, wobei u. a. benützt ist das

Romanusbüchlein, bezeichnet mit R, dessen wahrer Druckort mir un­
bekannt ist. Auf eine Spur dürfte der Schäfer von Bieneck [oder Birneck?] führen, 
Nr. 230; doch weiß ich auch diesen Edelmannssitz nicht zu bestimmen. Im „Kloster“ 
von J. Scheible, Bandill, zehnte Zelle ist nach Inhaltsangabe unter IN S. 489—523 
das Romanusbüchlein abgedruckt. Einen Auszug aus dem Romanusbüchlein bietet

1) Gegenüber der Wolf-Simrockfchen Zuteilung des Hirsches an Froh behaupte ich den 
Zusammenhang desselben mit Balder.

Württembergifche Vierteljahrshefte 1890. 11
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Der wahre geistliche Schild in einem Anhang geistlicher Segen, be­
zeichnet mit Seb, in ganz kleinem Taschenformat. Dieser Anhang hat als Auszug 
von R keine selbständige Stelle gefunden; aus den schwülstigen Gebets- und Segens­
formeln des Büchleins find die Nummern 362—365 und 380 — 385 ausgehoben.

Norddeutsche Quellen sind:
Das siebenmal versiegelte Buch, bezeichnet mit vB, Druck und 

Verlag von C. A. Hager in Chemnitz, zusammengebunden mit dem „6. und 7. Buch 
Mofis", Magdeburg, R. Jakobs. vB hat 16 Segen mit A I gemeinsam. Ferner:

Das sechste und siebente Buch Mofis etc., Hamburg L. M., Glogau 
Sohn. Endlich:

Geheim- und Sympathiemittel des alten Schäfers Thomas, 
bezeichnet mit Th, 14 Bändchen, Altona, Verlagsbureau, A. Prinz; neuerdings 
Hamburg, Verlag von G. Kramer. Th hat 6 Segen mit A I, II u. III gemeinsam.

Zu erwähnen ist noch J. Scheibles Schaltjahr, bezeichnet mit Schj, 
fünf Bände, worin — unter der stehenden Nummer 15 — Segen ans Albertus 
Magnus I —III und Romanusbüchlein aufgeführt sind.

Die Handschrift, welche unsere Sammlung eröffnet, habe ich nach Nr. 3 [12] 
mit AG bezeichnet. Was ich an schriftlich und mündlich Überliefertem mitteile, 
ist zwar von den erwähnten Volksbüchern unabhängig, zum Teil aber aus anderen, 
mir bis jetzt unzugänglichen Quellen geschöpft; vergl. die Anmerkung vor Nr. 290 ff. 
Nennen hörte ich eines mit dem Titel „Der fliegende Drache“.

Die Zeileneinteilung bei den Sprüchen habe ich ganz durchgeführt; wo sie 
nicht nötig erscheint, wird sie wenigstens nicht stören.

Die Segen, Heil- und Bannsprüche bilden den ersten Teil eines größeren 
Ganzen, worin der ganze Inhalt der Volksbücher, soweit er mit der deutschen My­
thologie im Zusammenhang steht, mitgeteilt werden wird.

Erkenbrechtsweiler im März 1889.
Dr. Fr. Losch.

I. Handschrift in Quart, wahrscheinlich aus Möckmühl.
Die Handschrift besteht aus 37, früher 38 Blättern; BL 20 ist von BL 35 abgerissen und 

damit elf Nummern [104—114] verloren gegangen. Über den Sammler oder Schreiber „A. G." [12] 
giebt das titellose Heft keine weitere Auskunft; nach der Handschrift dürste es aus der Mitte 
des vorigen Jahrhunderts stammen. Einigemal sind Quellen genannt:

[ 47] le Baron de Franckauberg.
[173] Juncker Wolff Jacob v. Zorn hat es a. 1509 von einem Soldaten gelernet.
[178] Auß einem alten Münchsbuech.
[179] Ex Mezaldo.
[187] Die Zedul hat der Beck zn Oberfchopffen für den Wurm der Pferden gebraucht.
[200] v. Lorenz.
[203] Von H.n vom Rederen.
[205] jusqu’ ici de la magie naturelle.

1. [4.] Daß einer nichts schießen noch fangen kann.

Sprich, so du ihne gehen siehest:
Alles das Wild, 
das du heute schießen wildt 
od. fangen wildst 
mit deinen Büchßen, 
mit deinen Garn,
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das soll vor dir verschwinden 
und verschwand;
der Gott band: 
das zehl ich dir zur Buße

11Amen 1).

2. [11.] Eine Kugel abzuwenden.
Sage dreymahl:

Unten untersez ich dich, 
mitten bind ich dich
mit dem Band,
mit welchem die Juden haben Christum den Herrn an sein 

heil. Creuz gebunden.

3. [12.] Durch alles zu schießen.
Sprich bey dem Laden:

Kugel, ich nemme dich in meine rechte Hand, 
als hättest du selber Menschenverstand;
ich thue dich mit J. Ch. theurem Bluth beschwören, 
daß du dich nicht so!t an Stahl und Eißen kehren: 
das zähl ich mir A. G. zur Buße.

Dieses 3mahl gesagt und mit dem Geschasste 3 + aus das Mundloch und Stein gemacht.

4. [13.] Schoß-Seegen.
Büchße, ich beschwöre dich 
bey der Gottesmacht 
und bey der Krafft Gottes, 
daß du stehest stille, 
und um der Worte willen, 
die die Mutter Gottes sprach.

5. [14.] Dali einer Jahr und Tag nichts treffen kann.
Wann du einen Schuß hörest von einem, dem du nicht gut bist, so schneide den Raßen, 

wo du mit dem rechten Fuß stehest, heraus und kehre solchen um und lege ihn als, daß der 
Raßen unte kommt, wider ins Loch, wo du ihn herausgenoinmen, und stelle dich wider darauff 
und sprich:

Ins Teufels Nahmen, daß du nimmer triffst!
Er wird Jahr und Tag nichts bekommen, ob ers schon trifft, so gehet es doch durch.

6. [38.] Ein Kohr zu versprechen.
Trage deine Daumen X weiß über einander, wann er schießen will, und sprich:

Rohr, behalt deine Gluth,
wie die liebe Maria ihr Jungserschasst nach Christi Geburth! 
die zähl ich dir zur Buße.

3mahl gesprochen.

7. [40.] Gewehr zu versprechen, wann ihrer viele mit einander außgehen.
Kommet her, ihr Herren, seyet wohlgemuth !
ich und ihr haben getrunken unseres Herrn Jesu wahres Blut;
dadurch seynd eure Büchßen, Piftohlen und Deegen versprochen und verstopft; 
durch die heilige 3 Blutstropfen sey es euch zur Buße gezählet. 

Halte den rechten Daumen eingeschlagen.

1) Die Kreuze, welche eigentlich hinter jedem Spruche stehen sollen, werden künftig 
weggelassen. Sie bedeuten: „im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes.“
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hs. und.

8. [41.] Durch deinen Feind mitten sicher zu gehen.
So spreche, ehe sie dich gewahr werden:

Unten durch sehe ich dich [od. euch], 
oben überwinde ich dich, 
in der Mitten binde ich dich 
in dem Band, 
da die Muter Gottes gebunden ist.

9. [43.] Zur Gefahr, wo sich Geister befinden.
Petrus bind, 
Petrus bind, 
Petrus bind! 
Petrus hat gebunden, 
Gott mit feiner eigenen Hand 
alle Feind und Feindinnen.

Alßdann mache da + in die 3 Eck um dich herum.

10. [68.] Per far sequir un cane.
Di luy queste parole nell orreche:

Gaspar te prendat, 
Balthasar te conducat!

11. [80.] Ein Morgen-Seegen.
Heute geh ich auß dem Hauß, 
drey Feinde gehen vor mir auß:
der alte hat keinen Kopf, 
zweyter hat keine Zunge
der dritte hat weder Herz noch Longe; 
alle meine Feinde, die mir heute kommen, 
daß sie mir müssen verstummen, 
daß mir keiner schaden kan, 
es sey mit Eißen oder Stahl, 
mit Geschoß groß oder klein.

12. [81.] Wann mau vor Gericht muß.
Tritte mit dem rechten Fuß über die Schwelle und sprich:

Ich trette auß dem Hauß, 
da man trägt drey todte Männer herauß; 
der erste hat keinen Kopf, 
der zweyte hat kein Herz, 
der dritte hat keine Zunge.
Daß mein Widersacher alle verstummen wie die Mauer, 
das helfe mir Gott V. etc.

13. [81.] Wider deinen Feind und Gericht.
Siehe deinem Widersacher oder Richter zwischen die Bein und sprich:

Unten durch sehe ich dich N. N.,
oben überwinde ich dich N. N.,
drey Blutstropfen rühren dich,
der erste deiner Zungen,
der zweyte deiner Lungen,
der dritte deiner Mann schafft,
durch alle deine Kraft,
durch all dein Gemüthe,
durch all dein Geblüthe;
auch so viel Blutstropfen,
als du in deinem Leibe hast,
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sollen vor mir verstarren und verstummen
wie eines Mannes todte Zunge
kein Wort wider mich zu achten,
biß alle Todte feynd erstanden;
das zehl ich dir zur Buße.

14. [82.] Ein Segen, wann mann feinen Feind siehet.
Ich sehe dich eher, als du mich:
was du gegen mich in Willin haft,
das thue du nicht,
du bringest mir dann der Blutstropfen drey,
so vor mich und dich am Stamme des heil. Creuzes vergossen seyn; 
das fez ich dir zur Buße.

Vatterunfer und den Glauben. Darauf gehe stet.

15. [86.] Daß dir nichts auß deinem Hauß kan gestohlen werden.
Nim von einem gehänckten Dieb ein Bein vom Kopf und zwicke es in die Thürschwellen 

und sprich:
N. N., ich zwicke dich ein in den Thürstock, 
daß der Dieb muß still stehen als ein Stock
und muß schillen als ein Bock:
das gebiethe ich dir bey den gröfeften uud weißeften Teufel drey, 
so in der Hölle seyn. 

probat.

16. [92.] Ein Rohr zu versprechen.
Wann du gehest und hörest einen Schuß, so stehe still; hernach1)------ - drey Schritt 

hinterwerts; in wäreten Schritten-------
-------- 3, 

daß der Schuß unserm lieben Herrgott, 
aber — — t des Teufels sey;

und wende dein Messer-------bekommt nichts mehr mit selbigen Bichßen. prob.

17. [94.] Ein Morgen-Seegen.
Heute stehe ich auf auf dießen Tag, 
als unser Herr J. Ch. stund auß seinem heiligen Grab
mit seinen heiligen 5 Wunden
— hat alle meine Feind gebunden.
Im Namen des Herrn Jesu will ich nun außgehen,
sein heiliges — — ist mein Fürgang,
die heilige Dreyfaltigkeit seye mein Umfang!
Jesus Christus von Nazareth stehe mir bey
und helfe mir überwinden alle meine Feinde!
du wollest sic machen zu Schimpff und Spott
und wollest sie bringen in Jammer und Noth
in alle Ewigkeit!
Herzu verheisse mir Gottes Barmherzigkeit und Warheit, Amen.

18. [95.] Feuerseegen.
Feuer und Gluth,
ich N. N. gebiethe dir durch Gott und sein heiliges, roßenfarbenes Bluth, 
daß du mir unterthänig bist
auf die gegenwärtige Stunde und Augenblick
durch den lebindigen Gott, meinen himlifchen Vatter!
Feuer und Gluth, stehe still!
so wahr, als Jesus Christus gestanden ist am Stamm des heiligen Creuzes!

1) In der Handschrift ein Loch.
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Feuer und Gluth, behalt deine Flammen!
so wahr die Mutter Gottes ihre Jungfraufchafft behalten hat!
Durch Christi Geburth und durch seine Himmelfarth und alle Engel Gottes 

befch[wör ich] dich,
damit Gott der Herr den Himmel gezieret hat.
Feuer und Gluth,
ich beschwöre dich bey dem jüngsten Tag,
wann Gott kommet und richtet alle Todte und Lebindige.
Feuer und Gluth!
Gott dem Vatter geb ich dich,
dem Sohn befehl ich dich,
und bey dem heiligen Geist und 5 Wunden befchwöhr ich dich,
daß du mir wirst im Dampf und Rauch verschwinden.
Feuer und Gluth!
das gebieth ich dir durch das bittere Leyden und Sterben unßers lieben 

Herrn Jesu Christi,
daß du still stehest
und nicht weiter gehest.

Gehe damit 3mahl um das Feuer.

19. [97.] Morgen-Seegen.
Ich stehe auf in Gottes Nahmen;
Jesu Christi sein heiliges Fleisch und Blueth 
sey mein Harnisch und eißerner Huth,
daß mich kein Baum falt,
daß mich kein Wasser schwellt,
daß mich kein Degen nicht beschädiget,
daß mich kein Kugel nicht verläzt,
es sey gleich von Eißen oder von Stahl,
von Melling, Stein und Bley,
so mach mich Jesus Christus von allen meinen Feinden frey;
ich gehe mit Jesum Christum zu meiner Straßen,
Jesus Christus wird mich nicht verlassen:
das sey alle meine Feinde zur Buße gezählet.

20. [99.] Ein Hund zu versprechen.
Hund,
halt den Mund,
beiß in die Erden!
Gott der Vatter hat mich erschaffen 
und dich lassen werden.

21. [101.] Daß der Geyer keine Tauben sauge.
Am Faßnachtstage vor der Sonnen Aufgang nim eine Taube von deinem Flug, es feye 

eine alte oder junge, gehe damit auf dein Veld oder Wissen, schlage alda einen Pfahl ein, hänge 
ein Geschirr daran, schlachte alßdann die Taube ab und thue das Bluth und Eingeweide in das 
Geschirr und sprich:

Kommet, ihr Hachte und Ungeziefer alle zusammen!
hier habt ihr zu fressen,
dabey sollt ihr meiner Tauben vergessen.

22. [103.] Ein Diebs-Seegen samt dem Loßspruch ').

33 Engel fassen,
die wollen der Jungfrau Maria ihr Zeugkindlein warten;
sie sahen den Dieb von ferne,
ihr trautes Kindlein zu stehlen;
das wollen die 33 Engel nicht gestehen.

') Der Lossprucb ist mit Bl. 20 verloren gegangen.
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Da sprach Maria zu St. Peter:
Peter bind,
Peter bind,
Peter bind!
Da sprach St. Peter:
ich habe gebunden
mit Stricken, frühen Banden
und mit Gottes Handen,
mit seinen heiligen fünf Wunden;
damit seye mir meine Nahrung behütet, verwahret und verbunden,
daß der Dieb, der solches stiehlt,
muß stehen wie ein Stock
und fchillen wie ein Bock,
seine Augen verwandlen,
sein Herz vergehen,
sein Muth verschwarzen,
muß anheben zu zählen alle Steige, die am Berge seynd;
muß anheben zu zählen alle Stöcke, die da stecken und ligen; 
muß anheben zu zählen allen Sand, der da ligt am Meersgrund.
So wenig ihm solches ist zu thun,
so wenig mag er von dießer Stelle gehen, 
biß daß ihn meine leibliche Augen sehen
und meine Zunge — Urlaub geben: 
das helfe der S. Gusla Gast 1).

23. [116.] Vor Gericht und warin du sonst mit deinem Feind zu thun hast.
Gott der Vatter mit mir, 
Gott der Sohn zwischen mir und dir, 
Gott der heilige Geist zwischen unß beyden 
sollen mich und dich von einander scheiden: 
diß seye dir zur Buße gezählet.

Auch den rechten Daumen eingefchloen.

21. [117.] Vor Gericht.
Wann du auß deinem Hauß gehest, so sprich:

Auß meinem Hauß, meinem Hauß trett ich, 
Gott den Vatter bitt ich,
Herr Jesu, dich und deine Diener und deine Knecht, 
du wollest mir helfen all das Recht.

25. Wann du in das Gerichthauß gehest, ehe du über die Thürfchwell triftest, 
so sprich:

Gehe ich vor ein Gerichthauß, 
gucken 3 zum Fenster herauß:
der erste hat keinen Kopf, 
der andere hat keine Lunge, 
der dritte hat weder Herz noch Zunge: 
damit müßen alle meine Feinde verstummen.

26. [120. 42.] Stellung wider die Esca.
Eure Gewehr, Kugel und Deegen seynd gebunden, 
mit Jesu Christi heil, fünf Wunden 
und die heil, drey Nägel und Cron, 
daß keiner davon reuthen oder gehen kann;

1) Nach der Handschrift genauer Guhla Galit; obwohl das fragliche Zeichen im ganzen 
Hefte entschieden h bedeutet, so glaube ich doch, daß der Schreiber sich für s verlesen und 
verschrieben hat; das Zeichen gleicht einem in die Höhe gezogenen s.
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das gebiethe ich euch: 
bei Jesu Christi Marter und Pein 
müsset ihr gebunden seyn.

Aufflößung.
Mit diesen Worten, wo ich euch gebunden habe, 
mit diesen Worten löße ich euch auf 
und gehet in Gottes Nahmen mir ohn Schaden.

27. [123.] So einer bezauberet würde, 
der gehe zu einem Creuz auf dem Felde, da einer ist erschlagen worden, gehe 3mahl lincks herum 
in den drei höchsten Nahmen; dann schlag ein Stück vom Creuz, wirst dascibc in ein Hissend 
Wasser und sprich :

Ich wirst dich in Hiessen Fluß, 
damit mir alle Zauberey und Unglück hinweg flifTe 
und müsse den bestahn, 
der mir solches angethan.

28. [184.] Wundfeegen.

So jemand wund wird, fey klein oder groß, sie blutte hesstig oder nicht, so sprich in 
die Wunden 3mahl:

Christus ward gebühren,
Christus ward verlohren,
Christus ward wider funden, 
der segne und heile diese Wunden.

Gilt hernach gleich, ob du selbst, oder ein Balbierer verbindet, wann nur die Wunden 
sauber gehalten wird, dann die Wund gibt keine Materiae, sondern heilet schön zu. pp.

29. [200.] Ein gutte Stellung zu Fuß und Pferdt, 
daß keiner auß der Stelle gehen, reithen noch fahren, auch kein Gewehr loß schissen oder auch 
auß der Scheiden ziehen kann.

0 ihr Deegen und ihr Flinthen, 
ihr klein und große Gewehr!
daß ihr nicht könnet loßgehen I
weicht all dahin an den Jordan, 
allwo St. Joannes Christum den Herrn getauft!

30. [204.] Wider Stich, Hieb und Schuß.
Suche allvorderst das Craneum von einem armen Sünder, so gehängt oder gerädert 

worden und auf welchem sieh Mooß befindet; wann du es gefunden, so remarquire wohl das 
Orth und laß also stehen. Des andern Tags gehe an nemliches Orth und fetze das Craneum in 
solche Postur, daß du hernachmahls das Mooß wohl abnehmen kauft. Alsdann gehe am Freytag 
vor der Sonnen Auffgang an das Orth, wo das Craneum ist, und spreche folgende Wort:

Ich N. bitte dich heuth in diessem Augenblick,
dich, mein Heyland Jesu Christ,
Sohn der reinen Jungfrauen Mariae,
daß du mir wollest hier auff diessem Orth beystehen
und mir heissen die Hand aller meiner Feind zu binden,
und beystehest zu zerbrechen ihre Spizen und all ihre Gewehr: 
Jesu, du Sohn Mariae, stehe mir bey in diessem Orth!

Dann thue daß Mooß herunter und wickle es in eine saubere Leinwand; lasse ein solches 
alßdann in dein Camisohl unter den lincken Arm, doch solcher Gestalt einnähen, daß du nicht 
weist, anst welches Pläzlein solches eingenähet worden; trage es also bey dir, so kan dich nie­
mand verwinden, weder durch einen Schuß, Stoß noch Hieb.
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II. Albertus Magnus
bewährte und approbierte sympathetische und natürliche cgyptiscbe Geheimnisse für 
Menschen und Vieh. Bis daher im Verborgenen geblieben und zum Besten der 

Menschheit zum Druck befördert für Städter und Landleute.
Vierte vermehrte und verbesserte Auflage.

I. Teil. — Braband’).

An den geneigten Leser.
Ich übergebe dem Leser hiemit eine Sammlung von bewährten sympathetischen und 

natürlichen Mitteln, so viel man zum Hausgebrauch nötig hat. Da mir aus Erfahrung bekannt 
ist, wie schon mancher ehrliche Bürger durch schlechte und böse Leute durch Zugrunderichtung 
seines Viehes und Beraubung des Nutzens von den Kühen um sein Vermögen gekommen ist und 
mancher Mensch schon von Jugend aus durch dergleichen schlechte Leute des nachts geplagt und 
gepeiniget wurde, daß sie es beinahe nicht mehr aushalten konnten, wenn man ihnen nicht durch 
Verbannung dieses Gesindels blos mit dem Bettzaierle wäre zu Hilfe gekommen; dabei hatten 
sie zum Teil auch böse Ehen und wurden all ihrer Kinder beraubt. Auch kenne ich einen Ort, 
von welchem mich der dortige Geistliche versicherte, daß durch eine einzige schlechte Weibs­
person von dieser Art das ganze Ort zu Grunde gerichtet wurde, indem bald kein Mensch und 
auch kein Vieh im ganzen Ort existiere, welches nicht von dieser angegriffen feie. Mit Hilfe 
Gottes ist aber noch jedem nur allein durch das Bettzaierle oder zweites Stück dieses Büchleins 
geholfen worden; wo dasselbe angewandt und in dessen Haus, welchem man helfen will, mit 
Beifügung feines Tauf- und Zunamens 3mal mit Andacht gesprochen wird; so wird man den 
Nutzen bald davon verspüren, daß der eheliche Friede hergestellt, die Kinder genesen und die 
Kühe ihren Nutzen wieder geben, und wenn sie auch gleich wie Scherben zusammen geritten 
wären, so werden sie in wenigen Wochen wieder so viel Fleisch haben, als vorher. Und so ent­
hält diese Sammlung eine Menge approbierter Kunststücke, daß jedes derselben mehr wert ist, 
als der Leser für das ganze Büchlein bezahlt. Um nun der Menschheit einen großen Nutzen zu 
stiften, hat man diese Sammlung zum Druck befördert, damit man dem Teufel Zaum und Gebiß 
in den Mund legen könne.

Mag nun der Unglaube und Mißgunst dagegen einwenden, was er will, so bleiben sie 
jedennoch göttliche Wahrheiten, da Christus ja selbst besohlen hat: alles, was ihr thut, das thut 
in dem Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes, damit der Teufel keine 
Macht über nichts habe: dann wo dieses nicht geschiehet, hat der Teufel Macht, damit zu machen, 
was er will und gehet vielen Menschen wie dem Hiob, welcher um sein Vermögen und Kinder 
kam; aber durch feine Beharrlichkeit an Gott und Segnungen feines Gutes, welches er alle Tage 
verrichtete, bat er dem Teufel die Macht genommen und ist hernach reicher worden, als er vor­
her war; und so müssen wir es auch machen und unsre Häuser und Güter segnen und unter die 
Aufsicht Gottes stellen, so muß der Teufel zurückweichen.

Ich bitte also jeden, der es in die Hände bekommt, nicht darüber zu spotten, oder 
dasselbe zu vertilgen suchen, weil er sonst Gott, damit verfolgt und Gott ihn dagegen verfolgen 
wird, wo er alsdann in die ewige Strafe und Verdammnis fällt. Wer es aber achtet, gebraucht 
und keinen Mißbrauch davon macht, der wird nicht allein Nutzen, sondern auch die ewige Freud 
und Seligkeit davontragen. Nun habe ich nur noch hinzuzufügen, daß wo die zwei N. N. stehen, 
jedesmal dessen Tauf- und Zunamen beigefügt werden muß, dem man helfen will, und die t t 1 
bedeuten die drei höchsten Namen Gottes, die immerhin am Beschluß beigefügt werden müssen; 
auch wird jedes sympathetische Stück dreimal gesprochen und manches auch drei Tag nach 
einander wiederholt werden. Und so übergebe ich es dem Leser zum besten Gebrauch und Nutzen, 
im Namen Gottes des Vaters u. f. w. Amen. Ja, es geschehe also.

31. (S. 5.) Wann ein Mensch oder Vieh von bösen Geistern angegriffen ist, Sclj. II, 132 

um es ihm wieder zurückzugeben und dasselbe wieder gesund zu machen:
Du Erz-Zaubergeist,
du hast den N. N. angegriffen; -
so fall es wieder von ihm ab 
in dein Mark und in dein Bein, 
so ist es dir wiederum heimgefagt.

') As: Reading [Reutlingen] Bei Louis Enßlin.
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A 3 mach.

Ich beschwöre dich um der 5 Wunden Jesu, 
du böser Geist,
und beschwöre dich um der 5 Wunden Jesu 
von diesem Fleisch, Mark und Bein;
ich beschwöre dich um der 5 Wunden Jesu: 
zu dieser Stund
laß den N. N. wieder gesund!

A 1 3 « Gesicht, 
hier und sonst.

32. Wann ein Mensch oder Vieh von bösen Leuten angegriffen ist, 

um sie für immer aus dem Hause zu verbannen, daß sie einem nimmer zu können.
Bettzairle und alle böse Geister!
ich verbiete euch meine Bettstatt,
ich verbiete euch im Namen Gottes mein Haus und Hot, 
ich verbiete euch im Namen der heiligen Dreifaltigkeit mein Blut und F leifch,
mein Leib und Seel,
ich verbiete euch alle Nägelloch in meinem Haus und Hof,

A 3 gerattelt. bis ihr alle Berglein grattelt,
alle Wässerlein wattelt,
alle Läublein an den Bäumen zählet,
und alle Sternlein an dem Himmel zählt,
bisund kommt der liebe Tag,
wo die Mutter Gottes ihren zweiten Sohn gebiert.

3mal in dessen Haus gesprochen, dem man helfen will, und diesem seinen laut- und 
Zunamen dazu gesprochen; ist viel hundertmal approbiert und bewährt befunden worden.

33. Für den kalten Brand.
Christus der Herr gieng über Land, 
es begegnet ihm ein kaltes Gesucht. 
Christus der Herr sprach: 
wo willt du hin, kaltes Gesucht? 
das kalte Gesucht sprach: 
ich will in den Menschen fahren. 
Christus der Herr sprach: 
was willt du in dem Menschen thun? — 
Sein Bein verbrechen, 
sein Fleisch essen, 
sein Blut trinken.
Christus der Herr sprach : 
kaltes Gesücht, das sollt du nicht thun: 
Kieselstein mußt du essen, 
Erbis mußt du brechen, 
aus einem Brunnen mußt du trinken, 
darin mußt du dich versinken.

34. (S. 6.) Vor den Kramps, Gicht und Gesücht.

Das war auf einen Freitag, 
da unser Herr gemartert ward;
so das ist,
so lasse mich Christus von dem Krampf, Gicht und Gesücht! 
Du sollst zum nächsten stille stehen, 
halb Rucken, Schenkel am Bein 
oder ein ander Glied, 
was ich habe an meinem Leibe, 
cs fei gleich blind oder fchmeidig ! 
Darum kannst du, Krampf, Gicht und Gesucht nicht weiter gehen; 
das gebietet dir der Mann, 
der deinen Tod am heiligen Kreuze nahm.
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Als Jesus Christ-------,
der wegen seiner bittern Martern und Tod für uns dahingegeben ist,
regt sich alles Laub und Gras
und alles, was auf Erden wachset,
auch unsers lieben Herrn Jesus Christus Wasser und Blut,
das er allen christlichen gläubigen Menschen thut,
beugen sich wegen seiner großen Marter,
daß der heilige Leib an seinem Kreuze hieng.
Da sprachen die Juden: -
Herr, du habest zuerst das Krampf, Gicht und Gesücht!
Jesus sprach:
das Krampf, Gicht und Gesücht ich nicht hab,
es sei gleich Frau oder Mann:
das helfe mir Christus,
das heilige Kreuz,
Freude des Auserstandenen,
was er seiner Mutter gab ;
Jesus von Nazareth,
Gott, sei mir armen Sünder gnädig!

Wer diesen Brief bei sich trägt, das er sprechen kann, den kommt Krampf, Gicht und 
Gesücht nicht mehr an.

35. Vor den kalten Brand bei Menschen und Vieh.
Es reiten aus drei Herren zwischen zwei Seen: 
der erste heißt Sanct Lucas, 
der zweite heißt Sanct Marcus, 
der dritte heißt Sanct Johannes;
sie strecken aus ihren Arm, 
segnen das Gesücht so warm;
sie strecken aus alle ihre Hand, 
sie segnen das Gesücht so behend;
sie strecken aus alle ihre Daumen, 
sie segnen Sodoma.

du seiest gleich grün, blau, weiß, schwarz oder rot,
daß du liegest in dem Finger tot;
das sei dir zur Buße gezählt.

3mal gesprochen und bei jedem der höchsten Namen darüber weggeblasen. vamurër-

. Für den Wurm ai allen Gliedern, er mag sein, wo er will. v. B. S. 172.
Th VIII, 2b

Wurm, ich beschwöre dich bei dem heiligen Tag; Tb. fehlt diese 
Zeile und die

Wurm, ich beschwöre dich bei der heiligen Nacht; Worte: Wurm,
Wurm, ich beschwöre dich bei denen fünf Wunden; ich befchw. nicht 

wiederholt.
Wurm, ich beschwöre dich bei denen heiligen drei Nägeln Christi; v. B. fehlt diese
Wurm, ich beschwöre dich bei der Kraft Gottes, Zeile.

37. (S. 7.) Für die Würmer im Leibe.
Gott gieng zu Acker 
auf einem roten Acker;
er that 3 Furch,
fand 3 Würm:
der erste war schwarz, 
der andere war weiß, 
der dritte war rot:
hiemit sind dem N. N. alle seine Würmer tot.

3mal und mit dem Finger um das Näbele herumgefahren, wenn man die 3 höchsten 
Namen nennt.
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38. Für Grimmen oder Kolik.
A 4 Schurren- 

köpf.
Ein alter Schurenschopf, 
ein alter Leibrock,

A 1 3 Rauthen
Wein. A 4 

Rauten-Wein.

ein Glas voll rauten Wein:
Bärmutter, laß dein Grimmen sein!

39. Für das Schweinen an allen Gliedern bei Menschen und Vieh.
N. N., du schweinst in deinen Nerven, 
du schweinst in deinem Fleisch, 
du schweinst in deinem Blut.
N. N., schwein aus deinem Mark, 
schwein aus deinem Bein, 
schwein aus deinen Nerven, 

. schwein aus deinem Blut, 
schwein aus deiner Haut!
N. N., schwein in das wilde Meer, 
wo sich weder Menschen noch Vieh vermehren kann!

40. (S. 8.) Ein anders für die Schweine.
Schenkel schwein wie Gott der Vater, 
Schenkel schwein wie Gott der Sohn, 
Schenkel schwein wie Gott der heilige Geist, 
Schenkel [oder Arm] schwein als ein Stein!

v. B. S. 103. 104. 41. Für das Rotlauf oder Flug.
Ich gieng durch einen roten Wald, 
und in dem roten Waid 
da war eine rote Kircb, 
und in der roten Kirch 
da war ein roter Altar, 
und auf dem roten Altar 
da lag ein rotes Brot, 
und bei dem roten Brot 
da lag ein rotes Messer:

A , Brod. nimm das rote Messer
und schneide rotes Brot!

sehj. II, s. 131. 42. Für den Grind.
Wann jemand begraben wird, so gehe zu einem fließenden Waller und schöpf Wasser 

mit der Hand auf den Kopf, wann das Wasser hinunterwärts lauft, so schöpfe auch hinunter­
wärts, und wann du das Wasser auf den Kopf bringst, so sprich allemal: 

Ruf, nimm ab 
wie der Tote im Grab!

Während dem Zusammenläuten muß dieses geschehen, unberafflet; man muß auch lo 
lange schöpfen, so lange man läutet.

Schj. 11, S. 131. 43. Für das Maisch.
Es giengen drei Jungfern über hidre, hadere, holdere Berge; 
die erste sprach: das Fülle hat’s Haisch, 
die andere sprach: es hats nicht, 
die dritte sprach: es hats.

44. Wann man sich an einem Glied oder am Leibe verbrannt hat, 
daß es keine Blatter giebt oder Narben zurückläßt.

Sanct Lorenz auf dem Rosch saß;
Gott der Herr segnete ihm seinen Brand, 
daß er nicht tiefer einsaß 
und tiefer um sich fraß.
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(S. 9.) Sinai gesprochen und jedesmal bei den 3 höchsten Namen über das Gebrannte 
weggeblasen, vom Leib herauswärts.

45. Für das wilde Feuer bei Menschen und Vieh.
Wildes Feuer, wilder Brand, 
Flug und Schmerz und gronnen Blut und kalter Brand! 
ich umfahe dich, 
Gott der Herr bewahre dich!
Gott ist der allerhöchste Mann, 
der dich wildes Feuer, wilden Brand, 
Flug und Schmerz und gronnen Blut und kalten Brand 
und allen Schaden wieder von dir N. N. vertreiben kann.

3mal gesprochen und bei jedem der 3 höchsten Namen darüber weggeblasen.

46. Vor den Brand.
Weich aus, Brand, und ja nicht ein!
du seiest kalt oder warm, laß das Brennen sein!
Gott behüte dir N. N.
dein Fleisch, dein Blut, 
dein Mark, dein Bein 
und alle Aederlein, 
sie seien groß oder klein, 
die sollen vor dem kalten und warmen Brand bewahret und unverletzt sein.

41. Ein anders.
Unser Herr Jesus Christus und Petrus gieng über Land, 
sie sahen, riechen einen wilden, hitzigen, feurigen Brand; 
er nahm seine allmächtige Hand 
und löscht dem N. N. den wilden, hitzigen, feurigen Brand, 
daß er nicht weiter um sich fraß, 
wie unserer lieben Frau das Kind genas.

48. Für das Blut zu stellen.
Es find 3 glückselige Stunden in diese Welt kommen: 
in der ersten Stund ist Gott geboren, 
in der andern Stund ist Gott gestorben, 
in der dritten Stund ist Gott wieder lebendig worden; 
jetzt nenn ich die 3 glückselige Stunden 
und stelle dir N. N. damit das Gliedwaler und das Blut, 
dazu heile deTen Schaden und Wunden.

49. (S. 10.) Vor die Geschwulst.
Geschwulst, Geschwulst, Geschwulst! 
ich gebiete dir im Namen Jesu Christi, 
daß du dem N. N. so wenig schadest, 
als unserm Herrn Jesu Christ die 3 Nägel geschadet, 
die ihm die Juden durch Händ und FÜG geschlagen.

50. Noch ein anders.
Glückhastig sei der Tag, 
glückhaftig sei die Stund, 
daß du weder geschwillst noch geschwärst, 
bis die Maria einen andern Sohn gebärt.

51. Für die Mundfäule.
Job, Job gieng über Land, 
er trug ein Stäblein in seiner Hand; 
da verkam ihm Gott der Herr.

A. in, s. 39. 
V. B. s. 185.

A. I. es u. d. 
Gott, d.

v. B. statt der 
drei Zeilen nur: 
d. G. d. H. der 
höchste Mann,

R. 8. 19.
v. B. S. 139. 140.

nur R. bat diefo
Zeile.

v. B. S. 114.

v. B. stille ; 
stelle ist älter 
und besser.

v. B. fehlt diese 
Zeile.

v. B. S. 37.

v. B. S. 37.

A 3 u. v. B.
Glückhaft zwei­

mal.
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Gott der Herr sprach:
Job, Job, warum traurest du so sehr?

A 1 3 wollte. — Herr, warum sollte ich nicht traurig sein?
es will meinem Kind sein Zung und Mund verfaulen.

v. B. S. 56. 52. Wenn einem ein Bein verrückt, es fei Mensch oder Vieh.

Es gieng ein Hirsch über eine Heide, 
er gieng nach seiner grünen Waide,

v. B. verrenkt. da verrückt er sein Bein
an einem Stein; {
da kam der Herr Jesus Christ
und schmiert’s mit Schmalz und Schmer,

v. B. er: daß 
fehlt.

daß es gieng hin wie her.

Y. B. S. 56.
v. B. Ich hab 

mein.A verrückt.

53. Ein anders.
[Ich oder] Du hast dein Bein verrenkt, 
man hat Jesum Christum ans Kreuz gehenkt;

v.B. dasHängen.
v. B. mir mein.

thut ihm sein Henken nichts, 
thut dir dein Verrenken nichts.

54. Vor das Augenweh.

Glückselig und heilig ist der Tag, 
daran Christus der Herr geboren war, 
flog aus mein Blind.

A. Logemymuß. Longinus der blinde Jud
der stoch Christus dem Herrn seine Seite durch und durch, 
daraus floß Wasser und Blut, 
das ist dem N. N. vor seine Augen gut. ,

55. (S. 11.) Wann ein Vieh in einen Nagel getreten,
so sprich :

Dies ist der Nagel, 
wo Christus der Herr ist mit angenagelt worden, 
daß er nicht gefchwillt und nicht geschwärt 
und keinen andern Schaden begehrt.

56. Vor die Wunden und Blutstellung.

Selig ist der Tag, 
da Jesus Christus geboren ward; 
selig ist der Tag, 
da Jesus Christus gestorben war; 
selig ist der Tag, 
da Jesus Christus vom Tod auferstanden; 
dies sind die heilige 3 Stunden, 
damit stelle [ich] dir N. N. dein Blut 
und heile deine Wunden, 
die sollen weder geschwollen noch geschwären, 
so wenig, als Maria noch einen Sohn wird gebären.

57. Das Blut zu stellen.
Auf Christi Grab wachsen 3 Ilgen, 
die erste hieß Jugend, 
die andere hieß Tugend, 
die dritte hieß Subtil;
Blut stand!
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58. Vor das Rot am Vieh.
Schieibe auf ein Brieflein und giebs dem Vieh zu fressen, wie folgt:

Es giengen 3 Jungfrauen über Land,
sie tragen ein Stück Brot in der Hand;
die eine sprach:
wir wollen’s zerteilen und zerschneiden;
die dritte sprach:
wir wollen N. N. Kuh ihr Rot damit vertreiben.

3mal gesprochen und auch auf ein Zettelchen geschrieben und in einem Stück Brot 
der Kuh eingegeben.

59. (S. 13) Wenn ein Mensch ein Gewächs hat oder Herzenaugen vertreiben will. 
Wenn man einen alten Menschen begräbt und zur Leiche läutet, muß man sprechen: 

Man läutet zu der Leich, 
und was ich greif, das weich, 
und was ich greif, nimm ab 
wie der Tote im Grab!

Bei dem Sprechen den Schaden in der Hand haltend und bei den Herzenaugen muß 
man immer mit dem Finger darüber wegfahren, nachdem man cs vorher ausgeschnitten hat, und, 
so lange man läutet, das obige wiederholen; wie nun der Tote verwest, so vergeht das Gewächs 
oder Herzenaug; probatum. Bei einem Mannsbild muß ein Mannsbild vergraben werden und im 
Gegenteil ein Weibsbild.

60. (S. 16.) Ein Vieh vor Fäulnis zu bewahren.
Schneide in der Christnacht einen Stecken vom Elzenbaum, lege ihn in die Kripp, 

woraus das Vieh frißt, und sprich:
Elzenbaum, ich lege dich in die Krippe, 
wie Christus zu Bethlehem in der Krippe gelegen ist, 
und daß mir mein Vieh so wenig faule, 
als Christus gefaulet ist.

Im Frühjahr soll man das Vieh das erste Mal mit dem Stecklein treiben; hernach 
bewahre ihn in der Krippe, das soll alle Jahr geschehen.

61. (S. 19.) Für frische Wunden.
Frisch ist die Wund,
heilsam ist der Tag
und glückselig ist die Stund,
sobald ich dich ergreif,
daß du weder gefchwillst noch geschwärst, 
bis Maria einen andern Sohn gebär.

62. (S. 20.) Einen Schuss zu binden.
Schuß, stehe still in Gottes Namen!
gieb weder Feuer noch Flammen,
so gewiß, 
als die liebe Mutter Gottes eine reine Jungfrau geblieben ist!

Auflösung.
Sprich:

Gott sahe seine Freudigkeit und Herrlichkeit.

63. Dieb zn zwingen, gestohlen Gut wieder zu bringen.
Nimm einen neuen Hafen und einen Deckel darauf, schöpfe 3mal aus dem fließenden 

Wasser in den 3 höchsten Namen unterwärts den 3. Teil des Hafen voll, nimm ihn mit heim, 
stelle ihn aufs Feuer, nimm ein Stücklein Brot von der untern Rinde, stecke 3 Nadeln in das 
Brot, thue es in dem Hafen sieden, auch ein wenig Taueßlen darein:

Dieb oder Diebin!
bringe mir meine gestohlene Sach herbei,
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Du seiest Knab oder Mägdlein, 
Dieb, du seiest Weib oder Mann, 
ich zwinge dich im Namen G. etc. etc.

Schi, i, B. eia. 64. (S. 23.) Eine Diebsstellung.
Maria in der Kindbett lag,
3 Engel Gottes thäten ihr pflegen, 
der erste heißt Sanct Michael, 
der andere heißt Sanct Gabriel, 
der dritte heißt Sanct Petrus.
Kommen drei Dieb daher, 
sie wollen Maria ihr liebes Kind stehlen.
Maria sprach:
St. Petrus bind!
St. Petrus sprach: 
ich habe es gebunden 
mit eisernen Banden, 
mit Gottes eignen Handen, 
daß sie müssen stehen als wie ein Stock 
und aussehen wie ein Bock, 
bis daß sie können zählen alle Sterne, 
alle Schneeflocken, 
alle Regentropfen im Meer, 
alle Sandkörner und Grüblein hin und her; 
können sie das nicht, 
so müssen sie stehen wie ein Stock 
und aussehen wie ein Bock, 
bis daß ich sic mit meinen eigenen Augen kann sehen 
und mit meiner Zunge kann heißen gehen.

(S. 24.) Also verbiete ich den Dieben all mein Hab und Gut; 
das zähl ich dem Dieb zu seiner Buß.

3mal dem Dieb 3 Streich geben und im Namen Gottes heißen weiter gehen.

A i, S. 54. 
Schj. I, S. 618. 
S. 54 unbrauch­

baren.

65. Für heftige Zahnschmerzen.
Man nehme einen neuen Nagel, stühre damit in den Zähnen, bis er blutig wird, hernach 

den Nagel, schlag ihn an einen Ort, wo weder Sonu noch Mond hinscheint, in einen Lieger­
ling im Keller gegen der Sonnen Aufgang; beim ersten Streich dessen Namen nennen, dem man 
helfen will, und sprich:

Zahnschmerz fliehe!
beim 2ten Streich:

Schj. fehlt diese
Zelle " iiio * beim Sten Streich:

S. 54 ich gehe.
weg fehlt.

Zahnschmerz weiche!

Zahnschmerz gehe weg!

66. (S. 27.) Spinnen, Fliegen oder Mücken aus einem Haus oder Ort zu vertreiben.
Der grabe das Bild einer Spinne oder Fliege auf ein Kupferblech oder Zinn ab; in der 

Mitten grab vom Iten bis 20ten, wenn das Zeichen der Fisch über den Horizont aufsteiget, die 
Figur einer Spinne oder Fliege, so man vertreiben will. Unter dem Stechen oder Graben soll 
man die Worte sprechen :

Dies ist das Bild,
welches alle Fliegen [oder Spinnen] vertreibet in Ewigkeit.

Hernach vergrabe es mitten im Haus oder hänge es mitten im Haus auf oder in der 
Wand versteckt, da es nicht weggenommen wird. Dieses Vergraben oder Verstecken muß ge­
schehen, wenn Prima facies tauri aufsteiget; also wird in diesem Haus keine Fliege sein.

67. (S. 28 u. 29.) Einen goldenen Ring zu machen, 
wodurch nicht allein Haus und Hof, sondern auch Menschen und Vieh vor allem Unglück, 
Seuchen und Krankheiten, vor des Teufels Macht und Lift gesichert ist.
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Das walte Gott,
daß diese Stunde, Tag, Jahr und alle Zeit so gut und so glückhaft sei,
als unser lieber Herr Jesus Christus!
das walte Gott d. V. etc, etc.
Es mache Gott der Vater einen goldenen Ring
um dieses Haus,
um diesen Stall,
um alle Menschen und Vieh,
was darein gehört
und allda gehet ein und aus,
auch um meine Felder und Wälder!
Denselben Ring beschließet unsere liebe Frau Maria
mit ihrem lieben Kindlein Jesu Christo:
die behüten, beschützen, beschirmen,
erhalten und bewahren alle Menschen,
männlich und weiblichen Geschlechts,
klein und groß, ,
jung und alt,
auch alles Vieh,
Ochsen, Stier,
Küh und Kälber,
Roß und Füllen,
Schaf, Geißen,
Rinder und Schweine,
Gänse, Enten,
Hühner, Tauben,
groß und klein,
was in diesem Haus und Stallung ist
und allda gehet aus und ein,
vor allem Unglück, Übel, Grimmen,
wildem Feuer, Schaden,
Seuchen und Krankheiten,
vor allem bösen, wilden Blut,
vor allen bösen Feinden und Wind,
vor allen bösen Stunden, Tag und Nacht,
vor aller Zauberei
und vor aller Teufelsmacht
und seiner ganzen Meisterschaft
und seinem ganzen Anhang,
sie seien sichtbar oder unsichtbar,
und für allen bösen Leuten,
die mir etwas stehlen wollen,
[daß sic c s ] nicht fortbringen noch beschädigen können,
daß sie diesen Menschen und Vieh,
jung und alt,
groß und klein,
nichts ausgenommen,
was in dieses Haus und Stallung gehöret
und allda gehet aus und ein,
keinen Schaden zufügen können
oder Übels thun,
es feie zu Haus oder über Land,
im Feld oder Wald,
in Wiesen oder Heiden,
im Gras, Holz oder Waiden,
es arbeite, ruhe,
fitze, liege,
laufe oder stehe,
so fein sie allezeit mit und in dielen Ring eingefchloen

Württembergifche Vierteljahrshefte 1890. 12
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und für Kugel und Degen verwahrt und fichergeftelit
mit denen allerheiligsten Blutstropfen des lieben Kindleins Jesu Christi, 
die er in feiner Beschneidung und am Stammen des Kreuzes so 

mildiglich für uns vergossen, versiegelt und verpfändet.
Für solches werden sie, die Zauberer, kein Kraut finden,
das solches könnte aufthun,
brechen, verrücken noch verwinden,
denn unser lieber Herr Jesus Christus
mit seinen allerheiligsten Händen

(S. 30.) und seinen allerheiligsten fünf Wunden
beschützet, beschirmet solches alles,
zu aller Zeit,
Tag und Nacht,
und zu allen Stunden,
immer und ewiglich, Amen.

Drei Freitag nacheinander morgens über sein Haus und Hof dreimal gesprochen, so ilt 
alles, was darinnen lebet, vor allem Übel bewahrt.

68. Vor Raufen und Schlagen.
In Gottes Namen fang ich an,
Gott mache euch Hand und Füße lahm,
Gott gieb, daß ich obsiegen thu,
sonst hab ich weder Rast noch Ruh!
Der wahre Sohn, Herr Jesus Christ
am Stammen des Kreuzes gestorben ist.

69. Vor den Dieb, er mag können, was er will,
so sprich den Segen als Morgens vor Aufgang der Sonne 3 mal über dein Gut in Andacht. 

Unser liebe Frau in einen Garten trat,
3 Engel ihr da pflegen;
der erste heißt St. Michael,
der andere St. Gabriel,
der dritte St. Petrus.
Da sprach Petrus zu unserer lieben Frauen Maria:
ich sahe dort 3 Dieb herein gehen,
die wollen dir dein liebes Kind stehlen und töten;
da sprach unsere liebe Frau Maria:
Petrus bind,
Petrus bind,
Petrus bind fie mit eisernen Banden,
mit Gottes Handen
und mit feinen heiligen fünf Wunden !
Damit fei mit Gabriel
auf diesen Tag und Nacht
und dies ganze Jahr
und vor immer
all mein Gut verbunden;
wer mir etwas daraus stehlen will,
muß stehen als ein Stock
und sehen als ein Block
und muß stille stehen
und aufgehen,
damit er nicht von dannen mag gehen,
bis daß ich ibn mit meiner Zunge weiter heiß gehen.
Dies zähle ich mit Gabriel
heut diesen Tag und Nacht
und dies ganze Jahr
und für immer allen Dieben zu,
das zur Buß!
Dazu verhelfe mir Gott d. V. etc. etc.
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70. Für das Kolik.
Mutter hekte,
Mutter legte, 
lege dich an dicselbige Wand, 
wo dich Gott hat hingesandt!

v. B. S. 154.
v. B. Für das 
Mutterwell.

71. (S. 31. 32) Wann einer ein Gewächs oder sonst was Böses von Warzen an sich hat, v. D. 8 120. 
soll er in die Kirch gehen und wann er zwei Personen mit einander sprechen sieht, soll er das 
Gewächs berühren und dreimal sprechen:

Was ich sehe,
das ist eine Sund, .
und was ich greife, 
das verschwind!

72. Wann man ein Paar Ochsen angewölnen will,
so sprich während dem Auflegen des Jochs :

Bleß [oder Braun] nimm auf dich dein Joch 
und sei geduldig, 
wie Jesus Christus geduldig gewesen!

Til. VilI, 38.

73. Um ein steigendes und wildes Pferd zahm zu machen. 
Braun [Kapp, Fuchs oder Schimmel] werde so zahm und geduldig, 
wann ich aufsitz und dich bereite, 
wie Jesus Christus geduldig war! .

74. Daß einen keiner angreifen kann und sich vor allem sicher zu stellen.
Nun will ich gehen über die Schwellen,
es begegnen mir drei junge Gesellen,
der erste war Gott der Vater,
der andere war Gott der Sohn,
der dritte war Golt der heilige Geist,
die bewahren mir mein Leib und Seel,

' Blut und Fleisch,
daß mich kein Brunn nicht fäll,
daß mich kein Wasser nicht schwell,
daß mich kein toller Hund nicht beiß,
daß mich kein Schuz und Kugel nicht treff,
daß mich kein Wehr und kein Waffen nicht schneid,
daß mir kein Dieb nichts stehl,
und wann es soll kommen auf meinen Leib,
so soll es werden wie unsers lieben Herrn Gottes fein Schweiß.
Wer stärker ist, als diese 3 Mann,
der komme her und greife mich an;
wer aber nicht stärker ist, als diese 3 Mann, 
der laste mich aller meiner Wege gahn.

(S. 36)

75. (S. 35.) Vor die fallende Sucht oder Gichter. Schj II, s. 531.

Weidenstock, ich reg dich an,
ich bitte dich,
verlasse mir meine sieben und fiebenzigerlei Gichter! A. u. Schj..

Es muß dreimal gesprochen werden, drei Freitag nach einander, wann der licbonzis "• " 
Mond im Abnehmen ist. Morgens vor Sonnenaufgang muß man an ein fließend Wasser 
gehen und das Gesicht dahin richten, wohin das Wasser laust und an 3 Weidenfälben 
3 Knöpfe in den 3 höchsten Namen machen.

76. Vor das kalte Gefücht.
Grüße dich Gott und schwinde, kaltes Gesucht! 
ich vertreibe dich mit Gott und dem jüngsten Gericht; 
weich du aus diesem Mark und Bein! 
weich du aus diesem Fleisch und Blut!

Schj. II, S 532 
v. B. S. ICO.
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R.S34,35. 77. Ein besonders Stück, gestohlene Sachen wieder herbeizubringen.
Beobachte es wohl, wo der Dieb hinaus ist zur Thür oder sonsten wo, da schneide 3 

R. Spänlein. Sprüelein in den 3 höchsten Namen ab, alsdann gehe mit den 3 Sprüelein zu einem Wagen 
unbeschrieen, thue ein Rad ab, thue die 3 Sprüelein in die Radnab hinein in den 3 höchsten 
Namen; alsdann treib das Rad hinter sich und sprich:

Dieb, Dieb, Dieb!
kehre wieder um mit der gestohlenen Sache 1
du wirst gezwungen durch die Allmacht Gottes d. V. etc. etc.
Gott der Vater ruft dir zurück;
Gott der Sohn wende dich um, 
daß du mußt gehen zurück ;
Gott der heilige Geist führe dich zurück,

R. wo du bis du wieder am Ort bist.
seftollen hast. Durch die Allmacht Gottes mußt du kommen,

durch die Weisheit Gottes des Sohnes habest du weder
Rast noch Ruh, 

bis du deine gestohlene Sache wieder an den vorigen Ort 
gebracht hast, 

durch die Gnade Gottes des heiligen Geistes mußt du rennen 
und springen, 

kannst weder rasten noch ruhen, 
bis du an Ort kommst, wo du gestohlen hast.
Gott der Vater binde dich,
Gott der Sohn zwinge dich,
Gott der heilige Geist wende dich zurück!

Treib das Rad nicht gar zu stark um, sonst muß sich der Dieb zu Tod laufen.
Dieb, du mußt kommen im Namen Gottes d. V. etc.
Dieb, du mußt kommen i. N. G. etc.

(S. 37.) Dieb, du mußt kommen i. N. G. etc.
Wann du mächtiger bist,

B. nochmals Dieb, Dieb, Dieb,
als Gott und die heilige Dreifaltigkeit,
so bleib, wo du bist!
die zehen Gebot zwingen dich,
du sollst nicht stehlen, 
deswegen mußt du kommen.

78. Auf den Stand oder Jagd oder im Feld gewiß schießen zu können.
Am Morgen, wann man aufstehet, unbeschrieen folgendes gesprochen, während man die 

Büchse in die Hand nimmt:
Büchs, ich N. N. greife dich an im Namen Gottes d. V. etc. etc. 

und mit der flachen Hand über den Lauf hinausgefahren — 
daß du mir sollst gehorsam fein,
es mag fein, was es will,
auf den Stand oder ein Wild zu schießen, 
daß du es mir nicht versagest 
und da, wo ich hintreffen will, gewiß hintreffe.

3mal und die Worte oben auf den Lauf geschrieben: Abia, Dabia, Fabia.

A i, s. io. 79. (S. 38.) Sympathetisches Mittel für das Fieber,
v. B. S. 95.

An einem Freitage vor Aufgang der Sonne gehe zu einem Nußbaum, schneide der Länge 
A. s. io den nach ein Stücklein heraus, schreibe vorher seinen Namen auf ein Papier und thue es in dieses 

Spruch a. e. P. .Loch und sprich:
Nußbaum, ich komme zu dir,

v. B. eins von nimm die 77 gerlei Fieber von mir!
den- ich will dabei verbleiben.

— und das Herausgeschnittene wieder hineingethan, daß es verwachsen kann; es hilft.
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80. (S. 39.) Vor das Darmgicht.
Fahr dem Roß 3 mal um die Brust herum und über den Rücken und sprich:

0 Jerusalem, du Judenstadt, 
darin man Christus gekreuziget hat!
da ist er worden zu Wasser und Blut,
das sei dir Pferd für Wurm und Darmgichter und Feifel gut; 
was dir auch fehlt, das soll geheilet fein.

Schlag allemal, so oft du diesen Segen sprichst, an die linke Seite, es hilft.

81. (S. 40.) Um sich vor bösen Leuten sicher zu stellen.
Wann man auf Reifen ist und in Gefahr kommen möchte, angegriffen zu werden, so 

sprich 3 mal:
Es haben mich zwei böse Augen überschattet,
so überschatten mich drei gute Augen,
das eine ist Gott der Vater,
das andere ist Gott der Sohn,
das dritte ist Gott der heilige Geist:
die behüten mir mein Blut und Fleisch,
mein Mark und Bein
und alle Adern groß und klein, A. alle andere,
die sollen alle in Gottes Namen behütet sein.

82. Wann sich einer hauet oder schneidet.
so sprich: Heilsam ist die Wunde,

heilsam ist die Stunde,
daß nicht geschwürt,
nicht gebührt,
bis die Mutter Gottes ihren ersten Sohn wieder gebiert.

83. Für das Darmgicht bei Kindern. v. B. s. 144.
v. B. die D.

Haft du Herzgefpan und Darmgicht,
so weich du von dieser Ripp N. N.,
wie Jesus Christus von seiner Kripp!

84. (S. 41.) Wann einer einen bösen Tritt gethan hat, wie ihm zu helfen.
Jetzt tret ich aus in Gottes Kraft,
jetzt tret ich aus in Gottes Macht,
jetzt tret ich aus in Gottes Tritt,
der wider alle böse Geister ist.
Gott der Vater ist vor mir,
Gott der Sohn ist hinter mir und neben mir, 
Gott der heilige Geist ist in und bei mir.

3 mal gesprochen und mit der Hand über den Schaden gefahren.

85. Einen Bruch zu heilen. v. B. S. 85.
. v. B. drei Zettel.

Schreibe dieser nämlichen Person ihren Namen ans das Papier und bohre in drei v. B. Pflaumen- 
Zwetfchgenbäume in jeden ein Loch und rüste zu jedem einen eichenen Nagel und thue in jedes bäume. 
Loch den Namen in den 3 höchsten Namen, auf drei Streiche schlage jeden Nagel hinein und gruhém"ÉFEne?. 
sprich folgendes:

N. N. ich schlage dir deinen Bruch hinein,
Gott, der wolle dein Arzt sein!
Bruch, vergiß deines Wachstums und Ganges,
wie Gott der Herr eines Mannes vergißt!
Bruch, zieh aus meinem Fleisch und Bein!
Bruch, Bruch, Bruch,
zieh aus im Namen Gottes etc. etc.,

und dessen Namen dazu gesprochen.
Ich beschwöre dich mit dem wahren lebendigen Gott,
daß du wieder heilest auf den Stock,

noiz.

v. B. die heilige 
Maria, vergißt 

s. hlt.
V. B. weiter: 

so wahr als Gott 
der Herr ge- 

ftorben und auf­
erstanden ist, so 
wahr ist es, daß 

du von N N. 
ausziehen mußt.

+ t t.
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daß du wieder werdest gesund und grad,
heilest und wächsest alle Tag.
Hephata, thue dich auf! 111 A.O.B. ttt ribas.

86. Daß in einem Haus kein Feuer ausgehe.
Wann ein neues Haus gebaut wird, so schreibe auf drei Zettelchen:

Deus Pater, D. F. etc.
Sonne und Mond
haben ihren Gang
zu Waer und zu Land
daß kein Feuer und Flammen 
in diesem Haus ausgang.

Dazu müen drei blecherne Büchsen gemacht werden und in ein jedes obiges 
(S. 42.) hineingethan und auf 3 Ecken unter die Schwellen oder Steine gelegt, daß es nicht ver­

modert; so wird kein Feuer im Haus ausgehen.

87. Wann einem Vieh gewachsen ist.
Anna, Wichtig, Anna, Jesus Christ, 
brich, Blatter, brich, wo du bist!
Vieh, ist dir gewachsen im Mund oder im Kopf,
im Schlund oder im Knopf,
im Blut oder im Fleisch,
so zeuch in den Teich
und nicht in das Fleisch!

Drücke alsdann dem Vieh ein Ei in den Hals im Namen Gottes d. V. etc. etc.

88. Leute zu bannen, die einem begegnen, 
wovon man glaubt, daß sie einem schädlich werden können, daß sie einem nicht zu können.

Seid mir Gott willkommen, ihr Brüder gut! 
wir haben alle getrunken Christi Blut.
Gott der Vater mit mir,
Gott der Sohn mit euch,
Gott der heilige Geist mit uns allen!
Wir wollen in Frieden und Einigkeit von einander scheiden.

89. (S. 43.) Für Grimmen oder Kolik. 
Die Mutter Gottes gieng über Land, 
da begegnet ihnen der Heiland; 
der Heiland sprach: 
wo willst du hin? 
die Mutter Gottes sprach: 
ich will den Menschen plagen; 
der Heiland sprach: 
nein, nein! du sollst das nicht thun.

3 mal und mit dem Daumen um das Nabele herumgefahren.

Auch hand- 90. (S. 46.) Eine wahre und approbierte Kunst, in Feuersbrünsten und Peftilenzzeit 
schriftlich: Ein .... , , 
gewisser und oft nützlich ZU gebrauchen. 

Peworrogen, Dieses hat ein christlicher zigeunischer König aus Egypten erfunden. Anno 1714 den 
xchxeRir 10. Junius wurden in dem Königreich Preußen 6 Zigeuner mit dem Strang gerichtet, der 7te 

König ausindia aber, ein Mann von 80 Jahren, sollte den 16. darauf mit dem Schwert gerichtet werden. Weil 
herausgehen, aber ihme zum Glück eine unversehene Feuersbrunst entstanden, so wurde der alte Zigeuner 

losgelaTen, zu dem Feuer geführt, allda seine Kunst zu probieren, welches er auch mit großer 
Verwunderung der Anwesenden gethan, die Feuersbrunst in einer halben Viertelstund versprochen, 
daß solche ganz und gar ausgelöscht und aufgehöret hat, worauf ihme dann nach abgelegter 
Probe, weil er auch solches an Tag gegeben, das Leben gefchenket und auf freien Fuß geftellet 
worden. Solches ist auch von einer königl. preußischen Regierung und dem Generalfuperinten-
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denten zu Königsberg für gut erkannt und in öffentlichen Druck gegeben worden, 
druckt zu Königsberg in Preußen bei Alexander Baumann Anno 1715.

Bist willkommen, du feuriger Gast,
greif nicht weiter, als was du haft!
das zähl ich dir Feuer zu einer Buß
im Namen Gottes d. V. etc. etc.
Ich gebiete dir, Feuer, bei Gottes Kraft,
die alles thut und alles schafft,
du wollft stille stehen
und nicht weiter gehen,
so wahr Christus stund am Jordan,
da ihn taufte Johannes, der heilige Mann;
das zähle ich dir Feuer zu einer Buß
im Namen der heiligen Dreifaltigkeit.
Ich gebiete dir, Feuer, bei der Kraft Gottes,
du wollest legen deine Flammen,
so wahr Maria behielt ihre Jungfrauschaft vor allen Damen, 
die sie behielt so keusch und rein;
drum stelle, Feuer, dein Wüten ein!

(S. 47.) dies zähle ich dir, Feuer, zu einer Buß
im Namen der allerheiligsten Dreieinigkeit.
Ich gebiete dir, Feuer, du wollest legen deine Glut
bei Jesu Christi teurem Blut,
das er für uns vergossen hat
für unsere Sünd und Missethat!
das zähle ich dir Feuer zu einer Buß
im Namen Gottes etc. etc.

Erstlich gc-

118. Biß.
hs. Feuergaft.
hs. h. gefaßt.

118 allem Manne

Jesus Nazarenus, ein König der Juden
hilf uns aus diesen Feuersnöten
und bewahre dies Land und Grenz
für aller Seuch und Pestilenz! hs. nach einem

Wer diesen Brief in feinem Hause hat, bei dem wird keine Feuersbrunst entstehen oder Schluß: 
auskommen; ingleichen, so eine schwangere Frau diesen Brief bei sich hat, kann weder ihr noch aerav Erdèn 
ihrer Frucht eine Zauberei noch Gespenst schaden. Auch so Jemand diesen Brief in feinem und nimb, was 

• 1 ... ... . , - du findest und Haufe hat oder bei sich trägt, der ilt sicher für der leidigen Seuch und Pestilenz. wirfs ins Feuer, 
so wird sich 

das Feuer bald 
legen und nicht

91. (S 51.) Wann einer ein Stück Vieh verkaufen will, daß er es sicher verkauft. weiter brennen.
Wer nun diefen

Man muß durch ein fließend Wasser fahren und drei Hände voll Wasser über dasselbe Brief im Haufe 
. > . - hat, da kann gießen und jedesmal sprechen: kein Feuer

Es muß mir jedermann nachlaufen apxcommen
und muß mir mein Vieh abkaufen: Anno 1684.
so wahr, als Christus taufete am Jordan, 
so wahr taufe ich dich auch.

92. Ein besonder Stück, einen Mann zu zwingen, der sonst vor Viele gewachsen.

Ich N. N. thue dich anhauchen,
3 Blutstropfen thue ich dir entziehen: 
den ersten aus deinem Herzen, 
den andern aus deiner Leber, 
den dritten aus deiner Lebenskraft; 
damit nehme ich dir deine Stärk und Kraft.

93. So der Mensch Würmer im Leibe hat.
Petrus und Jesus fuhren auf den Acker, 
ackern 3 Fürch, 
ackern auf 3 Würmer; 
der eine ist weiß,

R. S. 36. 37.
Schj. JI, S. 315.

Sch. S. 167.

R. St. und 
Mannschaft.

R. 8. 20.
Schj. II, S. 315.

Sch. 8. IGO.
R. Sch. aus gen.

R. ackert.
Sch. ackerten 

hier und nächste 
Zeile.

R. Sch. Furchen.
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' 3 mal nach einander gemacht und jedesmal die 3 höchsten Namen dazu gesprochen und es 3 Tage 
nach einander wiederholt.

Sch. war; 
f.Zeilen fehlt ist.

R. Sch. da.
Sch. waren.

R. Sch. alle W. t.

der andere ist schwarz, 
der dritte ist rot:
hiemit sind dem N. N. alle seine Würmer tot.

91. Für das Zahnweh.
R. S. 42.

Schj. V, S. 655.
Sch. S. 173. 174.

Sanct Petrus stund unter einem Eichenbusch;
da sprach unser lieber Herr Jesus Christ zu Peter: 
warum bist du so traurig?
Petrus sprach:

R. Schj. wollt. warum sollte ich nicht traurig sein?
die Zähne wollen mir im Mund verfaulen.
Da sprach unser lieber Herr Jesus Christus zu Peter: 
Peter, gehe hin in den Grund, 
nimm Wasser in den Mund

R. Sch. aus im.
Hal qyyc (S. 52.) und speie es wieder in den Grund!

Sonnenaufgang mit der linken Hand auf die Erde und lege einen Stein darauf; unter diesen 
fehlt auf den. Stein und auf den Busch lege einen Hirnschädel von einem Übelthäter und sprich:

R. S. 24. 25. 95. Alle Feinde, Räuber und Mörder zu stellen.
Gott grüß euch, ihr Brüder!
haltet an, ihr Dieb, Räuber und Mörder, Reiter und Soldaten, 

in der Demut,
weil wir haben getrunken Jesu rosensarbes Blut!
Eure Büchsen, Kanonen und Geschoß sind euch verstopfet 
mit Jesu Christi heiligen Blutstropfen;
alle Säbel und tötliche Gewehr sind euch verbunden
mit Jesu Christi heiligen 5 Wunden.
Es stehen 3 Rosen auf Gottes Herz, 
die erste ist gütig, 
die andere ist mächtig,

R- fein gött­
licher die dritte ist der göttliche Will, 

darunter, ihr Diebe und Mörder, müßt halten still, 
so lang ich will, 
seid ihr geftellet und beschworen.

3 mal. Wann man sie wieder auflösen will, so sprich: 
Gott sahe seine Freudigkeit und Herrlichkeit.

R. S. 35. 3G.
Sch. S. 166.

96. Eine Schußftellung.
Es sind drei heilige Blutstropfen Gott dem Herrn über sein heiliges 

Angesicht geflossen;
die 3 heilige Blutstropfen sind vor das Zündloch geschoben;
so rein, als unsere liebe Frau von allen Männern war, 
ebensowenig soll ein Feuer oder Rauch aus dem Zündloch und 

Rohr gehen!
Rohr, gieb du weder Feuer noch Flammen, noch Hitz!
Jetzt geh ich aus,

A 1 3 R. von, 
Sch. mit. denn Gott der Herr gehet vor mir hinaus, 

Gott der Sohn ist bei mir,
Gott der heilige Geist schwebet ob mir allezeit,

R. Sch. fohlt 
diese Zoilo.

daß mir kein Kugel und Degen nichts schad.

R. S. 39. 
Sch. S. 171. 172. 97. (S. 53.) Daß einer das gestohlene Gut wieder bringen muß.

Geh Morgens früh vor Sonnenaufgang zu einem Wachholderbusch und bieg ihn gegen

Sch. Wach- 
holderbeer­

busch.
Wachholderbufch, ich thue dich bucken und drucken, 
bis der Dieb dem N. N. fein gestohlen Gut wieder an feinen 

Ort getragen hat.
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Wann der Dieb das gestohlene Gut wieder gebracht hat, so thue den Stein wieder an 
seinen Ort tragen, wo du ihn genommen hast, und den Busch wieder los lassen.

98. Wenn einer Kuh der Nutz genommen ist, 
so schreib Nachstehendes auf drei Zettelchen und nagle eines an die Stallthür außerhalb , das 
andere an die Krippe, das dritte binde dem Vieh an das linke Horn und sprich:

L. bian f punktum f sobot f
L. bian + punktum f sobot t
L. bian + punktum + sobot +
Dieser so böse Angriff oder Schad schade dir so wenig, 
als unserm lieben Herrn Gott im Himmel 
und seinen Jüngern, 
so wenig, als Gott dem Vater, 
so wenig, als Gott dem Sohn, 
so wenig, als Gott dem heiligen Geist.

99. Einen Stecken zu schneiden, womit man eine Hexe, welche ein Vieh angegriffen 
hat, prügeln kann.

(S. 54.) Merke, wann der Mond neu wird an einem Dienstag vor Sonnenaufgang oder 
an einem goldenen Sonntag, welcher ist, wann ein Feiertag auf den Sonntag fällt, oder am 
Charfreitag ebenfalls vor Sonnenaufgang zu einem Haselnußstecken, den du dir zuvor ausersehen 
hast. Stelle dich vor den Stecken gegen der Sonnen Aufgang, greif ihn im Namen Gottes mit 
beiden Händen an und sprich:

Steck, ich greife dich an im Namen Gottes d. V. etc. etc.,
daß du mir sollest gehorsam sein, 
welchen ich prügeln will, 
daß ich ihn gewiß treffe.

Dann nimm dein Messer und schneid ihn auf drei Schnitt in den drei höchsten Namen 
und trag ihn unbeschrieen nach Hause und verwahre ihn gut, daß ihn Niemand stiehlt. Wann 
du also eine Hexe prügeln willst, welche ein Vieh oder Menschen angegriffen hat, gehe in dessen 
Haus und bete zuvor 3 mal in Andacht das Bettzairle oder zweites Stück in diesem Büchlein, 
damit sie zuvor verbannt und kein böser Geist weder ins Haus noch Stall herein kann, sonst 
würden dir die Katzen die Augen auskratzen. Dann geh um das Stück Vieh oder um den 
Menschen 3mal hinterrücks um dasselbe herum; dann nimm den Hut ab, lege ihn auf die Erde 
und schlag so lange auf deinen Hut, als du willst, so triffst die Hexe gewiß, und wann du auch 
Löcher in deinen Hut schlägst, so bekommt dieselbe auch Löcher. Willst du einen Entfernten, 
der es verdient hat, prügeln, so lege deinen Rock aus einen Scherrhaufen oder auf eine Thüren­
schwelle und nenne dessen Namen, den du prügeln willst, so triffst du denselben ebensogut, als 
wann er gegenwärtig wäre. Du mußt aber auf den Stecken schreiben:

Abiam, Dabiam, Fabiam. Probatum.

100. (S. 56.) Vor Grimmen und Darmgicht.
Grimmen und Darmgicht, 
ich segne dich heute am heiligen Tag, 
daß du wieder von dem Vieh [oder Pferd] abläßt.

A. III, S. 39.
A 4 III Darm­

gichter.
A III euch. 
A III ihr. 

A III ablaßt.

III. Albertus Magnus 
bewährte und approbierte sympathetische und natürliche egyptischc Geheimnisse für 

Menschen und Vieh,
Zweiter Teil für Städter und Landleute 

Braband 1821 >).
An den Leser.

Die hierin verzeichnete Recepte sind von einem erfahrnen Mann viele Jahre gebraucht, 
approbiert und bewährt befunden worden, daß man sie jedem, der sie mit Nutzen gebrauchen

') As und Ai fehlt Jahreszahl; Ai: Reading [Reutlingen] bei Louis Enßlin. As hat 
noch: Vierte, vermehrte und verbesserte Auflage.
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will und je den wahren Glauben hat, empfehlen darf; sie wären auch noch lange ungedruckt 
geblieben, wann nicht der Besitzer derselben einer verunglückten Familie damit aufhelfen wollte, 
weswegen es dem Druck übergeben wird, damit dieselbe davon Nahrung und ihr tägliches Aus­
kommen habe und das Publikum Nutzen davon schöpfe; da es bei dieser Zeit so gar finster 
unter den Menschen aussieht, so erwartet Schreiber dieses, daß sich kein Nachdrucker daran 
vergreifen werde, wenn er nicht den ewigen Fluch und sogar Verdammnis davontragen will, weil 
dasselbe dem Schutz Gottes empfohlen und der heiligen Dreifaltigkeit übergeben ist, daß dieselbe 
darüber wache und den Engel Michael zum Hüter und Wächter aufstelle, daß kein Räuber dem 
rechtmäßigen Verleger das Brot dadurch raube, daß es weder nachgedruckt, noch sonst ein Betrüger 
denselben um sein Brot bringe und ihn um das Seinige betrüge, bei Verlust der Seligkeit; er 
wird weder Rast noch Ruhe haben Tag und Nacht, weder hier noch dort, der den Verleger 
auf irgend eine Art um sein Brot zu bringen sucht; darzu verhelfe ihm Gott V. etc. etc.

A IIr, s 46. 101. (S. 1.) Für das Auslaufen des Viehes.
Man lege den rechten Arm über das Stück Vieh, den linken unterwärts, wo man steht 

A II fehlt dies» und spricht:
Anweisung. 1 , . .

Was ich mit meinem rechten Arm umring, 
daß es nicht verfpring !

und dreimal mit der rechten Hand über den Rucken hinausgefahren. Dreimal gesprochen. 
Probatum.

102. (S. 2.) Eine Citation, eine Hexe herkommen zu lassen.
Nimm einen ungelöschten Hafen, Garn von einem Mägdlein gesponnen, welches noch 

nicht 7 Jahr alt ist; das Wasser von dem Tier in den Hafen gethan. Darnach nimmst ein Ei 
von einer schwarzen Henne, und nimmst von dem Garn und fährst 3 mal um das Ei herum und 
sprichst:

In’s drei Teufels Namen!
Hernach thust das Ei in den Hafen in das Wasser; den Hafen gut zugeklebt, daß kein 

Dunst heraus kommt; der Knopf am Deckel muß zu unterft stehen. Wenn man den Hafen zu 
dem Feuer stellt, spricht man:
(S. 3.) Lucifer! Teufel!

stell mir den Zauberer oder die Zauberin
in’s 3 Teufels Namen!

103. (S 4.) Oder einer Hexe das Wasser zu verbinden.
Thue du des Morgens den Urin in ein Glasbouteille, stopfe es wohl zu und bind mit einem 

Faden eine Blater darüber und sprich den nachstehenden Segen 3mal darüber:
Zauberer oder Zauberin oder Bestie!
ich verbinde dir dein Wasser in deinem Leib
mit den Banden,
damit der Herr Jesus an die Säule gebunden war,
daß es soll stille stehen
und nicht mehr gehen,
wie der Jordan still stand,
da Christus der Herr mit seinen 12 Jüngern darüber gegangen.

Sprich solches 3mal, so lang du es verbindest.

101. (S. 6.) Für die Flüß, Zahn- und Kopfchmerzen.
Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, 
daß du aus des N. N. Leibe ziehst 
und ihm so wenig schadest,
als es Christus dem Herrn am heiligen Kreuze geschadet hat; 
das befiehlt dir Gott V. etc. etc.

105. (S. 7.) Eine Stellung.
Es stehen drei Blümlein
auf Jesu Christi Herzlein: s
die erste heißet Demut, 
die andere heißet Langmut, 
die dritte heißet: Wann Gott will.
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Reiter, Pferd oder Fußgänger! 
ihr sollt still stehen 
und nicht von dannen gehen, 
bis ich euch beurlaub.

Wann man es spricht, so muß man den Hut hinter für setzen und immer die rechte 
Hand 3mal daran stehen lassen.

106. Wann man sie fortfchicken will,
so greift man mit der linken Hand nach dem Hut und setzt ihn wieder wie vorhin; und behalt 
den Hut in der linken Hand und schlag mit dem Hut hin, wo sie hingehen oder wieder weg 
tollen gehen.

Das Christi Leiden trag ich bei mir, 
ach Unfall, weich von mir!

. ich halt dir auch für Christi Blut, 
das allen Schaden von mir wegweisen thut,
durch seinen Schweiß, Kreuz und Tod,
durch seine heilige 5 Wunden rot,
durch sein Auferstehen und Himmelfahrt, 
daß mich Gott wolle bewahren mein Lebtag.

107. Einen Reiter zu stellen oder mehrere.
In Demut will ich anfangen;
haltet an, ihr Reiter und Fußgänger!
haltet an, ihr Räuber!
haltet an, ihr Dieb!
in Demut wollet ihr mir halten!
Wir haben Jesu Christi Blut getrunken,
eure Büchsen und Kanonen feind euch verstopfet ■
mit Jesu Christi heiligen Blutstropfen;

(S. 8.) eure Säbel, Messer, Spieß, Degen, Gabeln und Helparten feien euch verbunden
und werden so weich, wie Jesu Christi heilige fünf Wunden.
Weil nur stehen drei Rosen auf Gottes Herz,
so ist die erste gütig,
die zweite mütig,
die dritte ist göttlicher Will; 
weil ihr darunter steht,
so sollt und müßt ihr halten still,
so lang ich will;
aber durch mich nicht, 
sondern durch Gott V. etc. etc. 
feind ihr beschworen und gestellt.
Wann du den Segen sprichst, so kehre das Messer im Hosensack um; hast du kein 

Messer, so mach einen Knopf an das Hemd oder an das Schnupftuch. Willt du sie wieder reiten 
lassen, so sprich:

Reitet hin in aller Bösen Namen!

108. Daß einer gestohlen Gut wieder bringen muß. A ii, s. 34. 35.
Schj. 1. S. 515.

Nimm 3 Bröcklein Brot und 3 Sprätlein Salz und 3 Bröckelein Schmalz und mache eine Th. III, 14. 
starke Glut und lege alle 9 Stücke darauf und sprich diese Worte 3mal darzu — und bleibe 
allein —:

Ich leg dir, Dieb oder Diebin, Brot, Salz und Schmalz auf die Glut 
wegen deiner Sünd und Übermut;
ich leg es dir auf Lung, Leber und Herzen,
daß dich ankommt ein großer Schmerzen;
es soll dich anstoßen eine große Not, • Schj. ausstoßen, 

als wenn es dir that der bittere Tod; A zthut 
es sollen dir alle Adern krachen Schj. w dich 
und Todesschmerzen machen,
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daß du keine Ruh nicht hast, 
bis du das Gestohlene bracht’st 
und hinthust, wo du es gestohlen hast.

4 bitte ; doch 
ist. bete älter, 
Gr. Myth. I,

S. 24.

Schj. I, S. 516.

Schj. stehe.

Schj. III, S. 249.

109. (S. 9.) Eiu Bannfegen, um Leute zu ftellen.
Ihr Menschen! seht mich an ein’ Augenblick, 
bis daß ich aus euch drei Blutstropfen verwirkt,
den ersten aus euren Zähnen,
den andern aus eurer Lungen,
den dritten aus eurer Herzenskraft:
damit will ich euch nehmen eure ganze Mannschaft;
damit sollt ihr stehen,
bis ich euch heiß weiter gehen.

110. Ein anderes.
Willkommen ihr Brüder! seid wohlgemut,
wir haben getrunken Jesu Christi Blut; 
haben’s wir nicht getrunken,
so trinken’s gewiß noch mit.
Gott der Vater ist mit mir,
Gott der Sohn ist mit dir [oder euch],
Gott der heilige Geist ist zwischen uns allen,
daß wir in Frieden und Freuden
von einander scheiden,
daß ihr könnt kein Degen zucken,
kein Pistol verrücken,
kein Karabiner noch Kanon wenden;
Gott hilf mir und euch überwinden!

111. (S. 11.) Daß einem ein Hund, Pferd oder ander Tier nachlaufen muß. 
Kasper führe dich, 
Balthas binde dich, 
Melcher behalte dich!

3mal diese Wort ins rechte Ohr gesprochen.

112. Daß einer gestohlen Gut wieder bringen muß.
Aus diesem Stein bete ich Gott den Herrn, 
bete ich, daß er mir 3 Nägel giebt: 
den ersten schlag ich ihm durch die Zung, 
den andern durch Herz und Lung, 
den dritten durch alle seine Glieder, 
bis er mir bringt das gestohlene Gut wieder, 
daß er habe weder Ruh noch Rast, 
gleich wie Maria ihr liebes Kind auf dem Stroh geboren hat.

113. (S. 14.) Eine Blutftellung. 
[von einer Hebamme aus Nürnberg.] 

Jesus war zu Bethlehem geboren, 
Jesus war zu Jerusalem getötet; 
so wahr diese Worte find, 
so wahr verstehe dir N. N. auch das Blut.

114. (S. 16.) Das Blut zu stellen, wenn man nur den Namen weißt. 
Es liegen drei Rosen unter unsers lieben Herrn Gottes Ilerz, 
die erste war die Demut, 
die andre die Sanftmut;
o Blut! steh bei dem N. N. still, 
was der liebe Gott von dir haben will.
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115. Vor den Brand.
Ich hab mich gebrennt;
Christus den Herrn, den hat man gehenkt: 
schadet ihm sein Henken nichts, 
so schadet dir dein Verbrennen nichts.

Thust du aber jemand dafür, so sprich:
Du hast dich gebrennt, N. N.

(S. 17.) Kannst dafür thun, wann du nicht bei dem Menschen bist, wann du nur 
Namen weißest.

116. Eine approbierte Diebftellung.
Bind Petrus, 
bind Petrus, 
bind Petrus! 
bind mir alle diejenigen Diebe und Dieben, 
die mir aus meinem Haus oder Güter etwas nehmen oder stehlen wollen! 
bind sie mir mit eisernen Banden
und mit Gottes Handen,
mit den heiligen 5 Wunden 
und mit den wahren 12 Stunden, 
daß sie mir müßen stehen wie ein Stock 
und schauen wie ein Bock, 
zählen mir die Sterne, die an dem Himmel und Firmament stehen, 
die schauen auf Gottes Laub und Gras, 
das auf der Erden wächset.
Den Himmel sollen sie haben zu einem Hut, 
die Erde zu einem Schuh;
seid ihr stärker als Gott, so gehet!
seid ihr aber nicht stärker als Gott, so stehet 
so lang’ bis daß ich euch wieder Weggehen heiße! 
darzu verhelfe mir Gott d. V. etc. etc.

A 9 4 erhenkt.

seinen

Schj. III, S. 248.

A3 Schj. Diebin.
Â 4 Diebinnen.

Auflösung.
Gehet hin im Namen unsers Herrn Jesus Christ 
wo du herkommen bist! 
darzu helfe dir Gott V. etc. etc.

117. Wenn etwas gestohlen ist, zu machen, daß mans wieder bringen muß.

So nimm ein Bröckele Brot und ein Sprätle Salz und ein Brösamlc Schmalz; das lege 
alles ins Feuer und sprich:

Das lege ich in das Feuer und Glut
vor deine Sund und Übermut;

(S. 18.) das Schmalz solle machen,
daß dir müssen deine Adern krachen;
das Salz solle dir zu Wehe kommen,
daß dir muß deine Zung verkrümmen;
das Brot solle dir so wehe thun,
als wenn dich ankäm der bittere Tod.

3mal gesprochen, so ist der in Zeit 3mal 24 Stund da; man heißt ihn
in Gottes Namen weiter gehen.

118. Ein approbiertes Mittel, zu erkennen, ob eine eine Hexe ist oder nicht. Schj. II, S. 44.

Erstlich schaue, daß du 2 Johanneswurzeln bekommst und 1 Lot Kraut, Moto genannt 
und folgende Buchstaben auf ein Zettelchen geschrieben und darzu gethan:

SATOR f Kreuz Jesus Christi mild epos
AREPO f Kreuz Jesus Christi Wesepos
TENET + Kreuz Jesus Christi Habenepos
OPERA
ROTAS

A 2 Andorn.

A 4 Mefopos.
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Dieses muß man in ein Lederlein cinnähen und wenn man solches sehen will, 
nur bei sich tragen; man muß es aber in der Stunde zu sich nehmen, wo das erste 

(S. 19.) Viertel ist. Da wirst du sehen, wo eine Hexe ist, daß sie nicht mehr in der Stube 
bleiben kann. Probatum.

A ii. s. 66.
Schj. II, S. 44.
A. s. 66: das so stehe mit dem 

Abnehmen hat.

A. der himm­
lische.

A fehlt die Zeile 
daß — helfe 

A S. GG bitte, 
helfe mir fehlt.

119. Wann ein Kind befchrieen ist,
Kind gegen der Morgensonn und sprich:

Sei mir Gott willkommen, Sonnenschein!
wo reitst du hergeritten ?
hilf mir und meinem lieben Kind!
Gott den himmlischen Vater bitte,
daß er meinem Kind helfe;
helfe mir bitten den heiligen Geist, 
daß er wolle geben meinem Kind sein Blut und Fleisch.

120. (S. 20.) Vor das Fußweh.
Wunden gut,
ieh stelle dich mit Gottes Blut,
daß du weder schwärest noch schwellest, 
bis die liebe Frau einen andern Sohn gebiert.

121. (S. 22.) Die Schmerzen zu nehmen, es mag fein, was es will.
Es ist heut ein heiliger Tag,
daß Gott woll Niemand keinen Schaden, die du am ganzen Leib hast, auskommen lassen, 
es feie gleich Roß, Vieh und alles, was lebendig ist.
Gott grüße dich, lieber Sohn Eduartl

A, Otto. Gott grüße dich, lieber Mann Etto!
As allein und. Gott grüße dich, Sohn [und] heiliger Geist tetragrammatum !

Ich bitte dich, o heilige Dreifaltigkeit,
hilf diesem N. N.,
daß ihm alle Schmerzen nachlassen,
wie sie mögen heißen
und was von bösen Sachen herkommt.

(S. 23.) Christus gebietet,
Christus überwindet,
Christus ist dir zu gutem ein Mensch worden
und sie vor allem Übel behütet und bewahret.
Jesus Christus von Nazareth,
der gekreuzigte Heiland,
mit Maria, seiner lieben Mutter, .
hilf diesem N. N. von allem Übel, 
wie es Namen hat, Amen.

122. Für die Grimmen.
Bärmutter, ich thue dich beschwören 
bei dem heiligen Evangelium, ' 
daß du ziehest in die rechte Stadt, 
sonst legst du mich und die N. N. Kuh ins Grab.

123. Vor Beinbruch und offene böse Schäden.
Wer ein Beinbruch oder sonst vom Fallen, Schlagen oder sonstigem Unglück einen 

Schaden nimmt, auch vor unheilbare Schäden, sprich diesen nachfolgenden Segen 3mal darüber. 
Das Beinlein muß gegen der Morgensonnen gebogen werden—:

N. N. ich will dir das Beinlein biegen und laden
vor allerhand faul Fleisch und allerhand Maden,

■ das soll dir legen diesen grausamen Schmerzen und Schaden.
(S.24.) Zur rechten Hand, da ich eingehe,

ist ein Schächer am Kreuz,
dem die Füß gebrochen worden sind;



Deutsche Segen, Heil- und Bannsprüche. 187

zur linken Hand, da ich eingehe,
ist ein Schächer am Kreuz,
dem die Ärm gebrochen worden sind;
in der Mitte unserm lieben Heiland aber nichts.
So wahr ihm die Beine nicht gebrochen worden sind,
so will ich im Namen unsers Mittlers und Fürsprechers alle Schäden und Beinbrüch heilen, 
daß sie wieder feind wie zuvor,
sie feien geschlagen, gefallen,
geschossen oder verzaubert,
mit Blei, Erz, Glas, Silber oder Stahl.
Das soll geschehen,
so wahr Johannes getauft hat den heiligen Mann.

Ofano, Oblamo, Ospergo.
Diese 3 Namen werden allemal nach dem Segen anstatt der 3 höchsten Namen gesprochen.

124. Einen Beinbruch zu heilen.
Wann ein Mensch oder Vieh, feie es, was für eins das wolle, einen Fuß oder Bein ge­

brochen hat, das richte zuvor ein, daß es gleich aufeinander steht; darnach lege deine becde 
flache Hände um den Beinbruch herum und sprich den nachfolgenden Segen 3 mal darüber und 
schindle das Glied, binds auch wohl, daß es eingerichtet bleibt und sich nicht mehr auseinander 
zeucht, so heilet das Bein mit göttlicher Hilf wieder, wie es zuvor gewesen ist. Sprich also:

Beinbruch, heile dich Gott der Vater,
heil dich Gott der Sohn,
heil dich Gott der heilige Geist!
ich segne dich an diesem heiligen Tag,
wollt Gott, daß du wieder werdest grad!
wollt Gott, daß du werdest wie Stein und wie Bein,
wie du zuvor gewesen bist!

(S. 25.) Das helf dir der liebe Herr Jesus Christ, 
dem kein Bein gebrochen worden ist.

125. Vor den Tippei.
Wenn einem Vieh dümmlich ist, daß es rings umherlauft oder den Kopf auf eine Seite 

trägt, welches eine Art ist von Wehetag, die kommt her von einem hitzigen und überflüssigen 
Geblüt, daher es gut ist, wann man ihm 2 bis 3mal Ader läßt und sonderlich im Freitag. In 
diesem Fall aber ein Vieh diese Krankheit bat, sprich den nachstehenden Segen 3mal darüber; 
das erstemal steh dem Vieh auf die rechte Seite, das zweitemal auf die linke Seite, das dritte­
mal wieder auf die rechte Seite; fahr dem Vieh im währenden Sprechen über den Rucken 
hinaus —: •

Blut! vergiß deines Ganges,
wie Gott der Herr eines Mannes,
der am Sonntag still steht

(S. 26.) und nicht zum heiligen Evangelium geht.

126. Vor die Würm und das Darmgicht. .
Herzwurm und Fruchtwurm und Darmgicht!
ich gebiete dir bei Gottes Gericht,
daß du dich sollest legen
und nimmer regen,
bis die Mutter Gottes ihren zweiten Sohn thut gebären.

127. Für die Lungenfäule.
Wenn die Lungensucht in einem Ort grassiert, so ist gegen solche ein gutes Mittel für 

das gesunde Vieh, daß es nicht krank werde, wenn man nachstehende Worte auf ein Papier 
schreibt und davon eine Gucke macht und nachstehendes Pulver darein thut und es dem Vieh 
Abends nach dem Fressen eingiebt und zwar nur einmal, so wird das Vieh von dieser Seuche 
nicht angesteckt werden; ist aber ein Vieh schon krank, so giebt man demselben drei Abend 
nach einander solches Paket ein, so wird es wieder gesund.
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N. N. [hier wird des Viehes Name vorangesetzt] das schreib ich dir vor den einen Lungenflügel, 
vor die Fäule und vor den andern Lungenflügel auch vor die Fäule.

Dieses schreib auf ein Papier, mach eine Gucke und thue darein Lungenkraut u. s. w.

128. (S. 27.) Vor das Daringicht.
Darmgicht, ich umstreiche dich,
Darmgicht, ich umgreife dich,
ich gebiete dir aus diesem Fleisch
und ans dem Blut;
behüt dich Gott aus Blut und Fleisch, 
behüt dich Gott der heilige Geist!

129. Vor den Flug oder Reißen bei Menschen und Vieh. 
Flug, ich beschwöre dich 9 Klafter lies unter die Erden ; 
so bitt Gott vor dich N. N., 
daß dir der Flug verschwind und verschweb, 
bis die Mutter Gottes Maria einen andern Sohn wird gebären, 
und also soll dir der Flug verschwinden 
durch Gottes Händen 
und verschweben.

A 4 der, auch in 
den ff. Zeilen.

130. Vor einen Fluß in Augen bei Menschen und Vieh.
Aug, ich beschwöre dich bei Gott V. etc. etc.,
Fluß, ich meine dich, 
daß du verschwindest und nehmest ab,
wie der Körper im Grab,
und nimmst Tag und Nacht ab, 
wie der Körper im Grab.

131. (S. 28.) Für das kalte Geflieht.
Gott grüß dich, du kaltes Geflieht! 
durch Gott und das jüngste Gericht, 
durch Gott und den heiligen Geist, 
du sollest ausziehen aus diesem Blut und Fleisch.

3 Freitag nach einander, jedesmal 3 mal gesprochen.

132. Ein Spruch für den Haarwurm.
Gott der Herr gieng z’ Acker
in einem guten Acker;
er that drei Fürch,
er fieng drei Würm:
das erste ist der Streitwurm, 
das andere der Gneitwurm, 
das dritte der Haarwurm; 
Streitwurm, Gneitwurm, Haarwurm fahren aus diesem Fleisch !

133. (S. 29.) Vor die Schweine bei !# und Vieh.
Haft du die Schweine 
in deinen Gebeinen 
zwischen Haut und Fleisch, 
das helf dir Gott V., S. u. hl. Geist. 
So wenig schwein, 
als Gott der Vater hat gefchweint! 
so wenig schwein, 
als Gott der Sohn hat gefchweint! 
so wenig schwein, 
als Gott der heilige Geist hat gefchweint! 
Die heilige Dreifaltigkeit hat auch nicht gefchweint, 
das ist vor die 77gerlei Schweinung gut.
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131. (S. 31.) Wann sich ein Roß nicht will beschlagen lassen, 
so sprich ihm ins Ohr:

Kasper hebe dich, 
Melcher binde dich, 
Balthes stricke dich! 

Dieses kann man auch gebrauchen, wenn einem ein Stück Vieh durchgeht oder wenn 
man ein Wild stellen will, so darf man nur beim letzten Namen sagen: 

Balthes führe dich zurück!
— wohin man es haben will.

135. (S. 32.) Die Reiter zu stellen.
Im Namen der heiligen Dreifaltigkeit, Gott V. etc. etc. 
da stelle ich dich, Reiter 
und dich, Krieger.
Maria sollen sie darüber beschließen, 
das Paradies steht ihnen offen, 
damit bin ich mit meiner Hab und Waar beschlossen. 
Haltet inn, ihr höllische Feuerflammen! 
so wahr, als Christus ist am Kreuz gehangen.

Auflösung.
Mit diesen Worten, 
wie ich dich gebunden habe, 
laß ich dich wieder auf.

136. Ein anderes.
Roß und Mann ich stehe dich 
und auch durch die heilige drei Stunden; 
Roß und Mann ich stelle dich 
und auch durch die heilige 5 Worte und Wunden, 
die Jesus Christus gesprochen hat am Stammen des Kreuzes. 
Gott der Vater wird dich stellen, 
Gott der Sohn wird dich binden, 
Gott der heilige Geist wird dich nicht weglassen, 
bis ich dich heiß weiter gehen.

137. Einen Dieb zu stellen.
Maria gieng spazieren 
mit ihrem lieben Kind; 
zwei Dieb kommen gegangen, 
die nahmen’s ihr geschwind; 
Maria aber sprach zu St. Petrus: 
[St. Petrus] bind, 
St. Petrus bind, 
St. Petrus bind!
St. Petrus sprach: 
ich hab's gebunden 
mit Jesu Banden, 
mit seinen heiligen 5 Wunden 
ist mir mein Gut verbunden. 
Wer mir etwas stiehlt, 
der soll stehen bleiben zu einem Stock 
und über sich schauen als ein Boek. 
Kann er mehr zählen, 
als alle Stern, die am Himmel stehen, 
alle Laub und Gras, 
Regen oder Schneeflocken, 
so kann er mit seinem gestohlenen Gut laufen, wo er will:

A III, S. 23.
Th. III, 41

Th. halte.

A 2 die K.
As, fich d

Württembergische Vierteljahrshefte 1890. 13



190 Losch

(S. 33.) kann er es nicht,
so soll er stehen bleiben zu einem Pfand, 
bis ich ihn mit meinen leiblichen Angen kann überschauen 
und ihn mit meiner Zunge heiß weiter gehen.

Auflösung.
Gehe hin im Namen der heiligen Dreifaltigkeit!

138. Ein Segen für Räuber und Mörder.
Glück zu, ihr Brüder, geht sanft und wohlgemut! 
wir haben alle getrunken Christi Blut.
Ihr könnt mich nicht schießen, 
nicht stechen, hauen noch stoßen,
dann Gott der Herr will’s nicht haben.
Gott der Vater sei mit mir,
Gott der Sohn mit euch,
Gott der heilige Geist mit uns allen!
Wir wollen im Frieden von einander scheiden.

13!). (S 34.) Einen Dieb zu stellen auf deinem Gut.
Ich N. N. —
kannst du über mein Gut gehen oder reiten
außer dem Dach
oder unter dem Dach?
Kannst du es nicht,
so bleibe stille stehen!
zähle vorher alle Regentropfen,
alle Schneeflocken,
alle Sterne, die am Firmament stehen
und alle Steine, die in der Erde liegen,
alles grüne Gras, so auf der Erde stehet,
alle Sandkörnlein, so im Meere liegen,
und alle Brunnen, so unter der Erden liegen.
Kannst du es nicht zählen, •
so sollst und mußt du stille stehen wie ein Block, 
dich umsehen wie ein Bock.
Sanct Petrus bind,
Sanct Petrus bind,
Sanct Petrus bind’s mit dem Bindschlüssel des Himmels
Mit Gottes Gewalt
und durch Gottes eigene Hand
feind ihr Dieb gebannt
und gestellt,
so lange es mir gefällt;
mit feinem bösen Stand
sei der Dieb gebannt
und soll stille stehen,
bis Judas kann aus der Hölle gehen;
Judas kann nicht aus der Hölle gehen,
also mußt du, Dieb, stille stehen,
bis ich dich mit meinen fleischlichen Augen kann übersehen 
und heißen weiter gehen.

Dreimal gesprochen. Gedenke, wo dein Gut liegt, und mit dem rechten Finger oder 
Hand darüber geditten.

Zum A b w ei se n.
Mir und dir ohne Schaden gehe hin 
in des Bösen Namen mit deinem böfen Sinn!
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140. (S. 35.) Wann du dich verrenket haft.
Man hat Gott den Allmächtigen an lein heiliges Kreuz gehängt, 
es hat ihm nicht geschadet;
dein Verreiben und Verrenken wird dir auch nichts schaden.

141. (S. 36.) Wann einer Kuh die Milch genommen ist. Th. VIII, 47.

Wann du ein halb Roßeisen findest, das noch 3 Löcher hat, so mache es glühend, thue 
es in die Milch hinein: wenn sie sieden thut, nimm 3 jährige Gerten von einer Hafelnußftaude, As 4 falfch: . • , dreijährige, 
sie dürfen aber nicht abgebiffen sein, sondern müssen die Knöpflein noch oben haben, und schlage 
damit in die Milch hinein und sprich also:

Ich brenne und schlage dich Trott. Morth, in aller Teufels Namen, „, A 4 Th. 
bis du mir N. N. meiner Kuh die Milch wieder giebst. Th. Mord.

Teufelsdreck einer Bohnen groß und Zauberbalsam vor 1 kr. darein gethan, in einer 
Schnitten Brot 3 oder 4 mal Morgens und Abeuds eingeben; Morgens nüchtern und Abends nach 
der Futterzeit.

142. (S. 39.) Wann ein Kind angegriffen ist.
Schneid von 3 Tischecken untenher von jedem Eck ein Spänlein und 3 Bißlein Salz 

und Brot, auch von eines Bockes Bart ein wenig; alles unbefchrieen und zusammen dem Kind 
mit ungebleichtem Garn in einer ungeraden Stunde angehängt mit diesen Worten:

N. N., das henk ich dir an zur Buß
im Namen Gottes d. V. etc.

143. Um gestohlenes Gut wieder herbeizubringen.
Schreib auf 2 Zettelchen folgende Worte — lege das eine über die Thür und das an­

dere unter die Thürschwellen, so kommt der Dieb am 3ten Tag und bringt den Diebstal —:
(S. 40.) Abraham hat’s gebunden,

Isac hat’s erlöst,
Jakob hat’s heimgeführt;
es ist so fest gebunden
als Stahl und Eise, 
Ketten und Banden.

144. (S. 42.) Aus die Reise.
Sprich alle Morgen:

Verleih uns Gott eine gute, glückhafte Stund, 
daß alle Kranke werden gesund
und alle Betrübte werden getrost 
und alle Gefangene werden erlöst,
allen Verreisten gebe Gott Glück
und allen schwangeren Frauen einen fröhlichen Augenblick.

145. (S. 43.) Ein Wolfsfegen.
Herr Jesus Christus und St. Petrus giengen am Morgen aus, 
da unser liebe Frau gieng voraus;
sie sprach: ach lieber Herr, wo wollen wir ’naus? —
Wir wollen über Berg und Thal. —
So behüte mir, Gott, meine Schäslein überall!
Sanct Petrus nimmt feine Schlüssel, 
er verschleußt den Holzhunden ihre Rüssel,
daß sie kein Wolf reiß 
und kein Blut schlagen 
und kein Bein nagen.

Schj. I, 8. 223.

Asa Schj. 
fehlen diese 

beiden Zeilen ; 
d. s. k. Bein n.

146. Wann ein Vieh ein Bein verzogen und geronnen Blut hat oder der Fuß herab- A II, S. 84. 
gebrochen wäre.

Man muß zuerst recht einrichten; oder, wenn man auch nicht bei diesem Vieh 
ist, so nimmt man einen Stuhl- oder Bettladenstollen und nennt das Vieh und des Mannes 

(S. 44.) Namen, dem das Vieh gehört; und welcher Fuß dem Vieh abgebrochen ist, diesen Fuß
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muß man am Stuhl oder Bettladen hinten oder vornen, rechts oder links, in beede Hände 
nehmen oder verbinden und sprechen:

Fuß, ich heile dich im Namen Gottes d. V. etc. 
Wer das Ding glaubt und gedenkt, 
es wird dir heilen geschwind.

147. Wann ein Roß den Fuß überstoßen hat.
Der nehme einen Stein unter dem Dachtrauf und stelle dem Roß den Fuß darauf und

spreche:
Ich stelle mich auf einen harten Stein, 
ich habe Klag an meinem Bein, 
ich habe Klag an meinem Blut, 
welches mir so wehe thut: 
es feie weiß oder schwarz,

A 3 braun o. r. grau oder rot,
in drei Tagen sei es tot!

14S. Wann sich ein Roß getreten hat.
Der spreche diese Wort unberaffelt und fahre mit dem linken Fuß über den Schaden —.

Aete Bandte 
zu Brandte bede.

149. Für das Blut stellen.
A 2 3 stunden.

A 4 stehen.
Es standen drei Kosen auf unsers Herrn Gottes Grab;
die erste ist mild, 
die andere ist gut, 
die dritte stellt dir dein Blut.

150. (S. 45.) Eine Glücksrute zu schneiden.
Man gehe Vormittags vor 12 Uhr zu einer Haselnußstaude, die in einem Jahr gewachsen

ist und zwei Zweig hat und stelle dich gegen der Sonne Aufgang und nimm dieselbe in beede 
Hände und sprich:

Ich beschwöre dich, sommerlange Haselrute
durch Gottes Kraft,
durch die Gehorsamkeit Jesu Christi von Nazareth, Gottes und Mariae Sohn, der am Kreuz

und wieder durch Gottes Macht, 
durch Gottes Wahrheit, 
Gott V. etc., 
der du die Wahrheit selber bist, 
so wahr unser lieber Her Jesu Christ 
von dem Tode auferstanden ist, 
daß du mir zeigst, 
wo Silber oder fein Gold liegt.

gestorben ist,

151. Ein Segen für Feinde.
Das walte Gott d. V. etc.!
Jetzt will ich in Gottes Namen aufstehen 
und will in Gottes Tritt treten

Â 3 4 bitten ; 
vgl. oben zu

Nro. 112.
A 1 chußfrei; 

z älter.

und will unfern Herrn Jesum Christum beten,
ob er mir wollt verleihen auf den heutigen Tag der Engel drei, 
der erste hält mich fchuzfrei.
der andere hält mich waffenfrei, 
der dritte behüt mir Gott mein Leib und Seel, 
Blut und Fleisch!
Welcher Mann stärker ist 
als der liebe Herr Jesus Christ, 
der komm her und greife mir mein Blut und Fleisch an.



Deutsche Segen, Heil- und Bannsprüche, 193

152. (S. 46.) Die Raupen zu vertreiben.
Nimm einen neuen Besen, stehe mit demselben in das 4te Eck im Land oder 

(S. 47.) Acker und fürbe in das andere Eck kreuzweis ins Teufels Namen und sprich :
Raupen, gehet fort auf die Kirbe in’s Teufels Namen!

Wenn dieses gemacht wird, muß eine Kirbe irgendwo sein. Darnach wirf den Besen 
hinweg von dem Land oder Acker, so weit du kannst. Probatem.

153. Wann du einem Ochsen das erstemal das Joch auslegst, 
so sprich:

Ochs, ich joch dich auf im Namen des heiligen Franziskus;
Ochs, ich lege dir das Joch auf
und nimm cs mit Geduld auf,
wie unser lieber Herr Jesus Christus sein Kreuz ausgenommen hat.

154. Vor die Geschwulst.
0 du Geschwulst,
o du Geschwulst,
o du Geschwulst!
o du schadhaftiger Schad!
jetzt bitt ich dich ab dem frohen Kreuz,
da Christus der Herr so willig und so geduldig leiden thut,
bei unsers Herrn Jesu Christi heiligen 5 Wunden,
die nicht gefchwären und nicht gefchwellen
und keinen Brand und keine Materie geben.

3mal in 24 Stund gesprochen.

155. (S. 48.) Vor den Flug. a . Fluck.
Das walte Gott d. V. etc.!
Du wildes Feuer, ich dämme dich,
da helf mir der liebe Herr Jesus Christ!
du wildes Feuer, ich dämme dich

(S. 49.) im Namen Jesu Christ;
das dir kein Mensch kann helfen, weder ich,
da helf dir der liebe Herr Jesu Christ!
Wildes Feuer, ich bin der Mann,
daß ich dich zwingen kann.

156. Vor das Blut zu stellen.
Ist das nicht eine glückhafte Stund,
da Jesus Christus geboren war?
ist das nicht eine glückhafte Stund,
da Jesus Christus gestorben ist?
ist das nicht eine glückhafte Stund,
wo Jesus Christus wieder auferstanden ist?
Diese 3 glückselige Stund
stellen dir das Blut und heilen deine Wunden,
daß sie nicht geschwollen noch gefchwären 
und in 3 oder 9 Tag wieder heil werden.

157. (S. 52.) Vor das Gliedwaler.
Es stehen drei Blumen auf des Herrn Christi Grab, 
die eine ist Gottes Güte,
die andere ist seine Demut,
die dritte ist Gottes Will:
Gliedwaler, stehe still!

Es feie Mensch oder Vieh, so muß dessen Name darzu gesprochen werden, dem man 
helfen will.
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158. (S. 54.) Wann sich ein Rosi getreten hat, 
so sprich:

Frisch ist die Wund, 
glückselig ist die Stund, 
selig ist der Mann,

A 2 Stund. der die Wund wieder heilen kann.

. 159. Einen Reiter zu stellen.
Es reift ein gut Reiter in seinem Mut,
ich bin besprengt mit Christi Blut - 
und mit seinen heiligen fünf Wunden 
sind dir deine Hände und deine und deines Pferdes Fuß gebunden.

160. (S. 55.) [Ein anderes.]
Der Mann, der in Josephs Sitz —■ 
und das rechte Urteil spricht, 
und die heilige Dreifaltigkeit helf mir, 
daß kein Soldat bring keinen Degen von der Scheide, 
kein Karabiner, Pistol noch Kanon kann losschießen 
so lang und so viel, 
als ich will, 
keiner ab dem Pferd kann steigen,
so lang ich will.
Der Mann, der stärker ist im Josaphatsthal 
und als der Mann, der in Gottes Gericht fitzt, 
und die heilige Dreifaltigkeit, 
der thue, was ihm beliebt; 
kann er aber dies nicht,
so steht er unter meiner Gewalt.

An fl ösu n g.
Willt du sie wieder loslaen, so heiße sie 

im Namen Gottes weiter gehen.

161. Vor Bezauberung, 
daß sie in die Stuben brunzen muß.

Verflucht ist der Leib, der dich getragen hat! 
verflucht ist das Blut, das dich unterschrieben bat! 
es mag fein ein Vater, Mutter, Bruder, Schwester, Drior.

(S. 56.) Mach einen Rauch mit Teufelsdreck, ein Horn verbrennt und Glas und 3 Sprätle 
. Salz darzu.

chj i s. iss. 162. Wann einem Menschen der Kopf offen steht,
so muß man über sich schauen in den Himmel:

Ich schaue da hinaus, 
ich schaue in ein Gotteshaus; 
er schaut mich an 
der heilige Mann, 
der mir mein Hauptweh vertreiben kann.

163. (S. 65.) Vor die Bärmutter.
Es sitzen 3 Weiber im Sand,
sie haben des Menfchen [oder Roß oder Vieh] Gedärm in der Hand.
Die erste regt’s,
die zweite fchließt's, 
die dritte legt’s wieder zurecht.

164. Vor das gestohlene Gut, daß er’s wieder bringen muß.
Zeuch den linken Schuh aus und tritt mit dem linken Fuß alle Tritt vor und thue unter 

dem großen Zehen Kot herfür an dem linken Fuß unter der Schwelt, auf der Schwell den Fuß 
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halten und ein Feuerle mit Rebholz machen, allweil es Zwölfe schlägt bei der Nacht; wirf den 
Kot in das Feuer in des Teufels Namen und sprich:

Entfuer, das wirf ich auf dich,
brenn so lang,
bis mir der Dieb das gestohlen Gut wieder bringt,
also wahr dich Gott zu dem Abgrund der Höllen gestoßen hat.

Wann der Dieb kommt mit dem Gut, so gieb ihm Urlaub in des Teufels Namen. 
Probatum.

165. (S. 66.) Vor das Geschoß, wann der Kopf offen steht.
Nun es walte über deinem Kopf der Gottesnamen! A 2 deinen, 
ich sah zum Laden hinaus,
ich sah in Gottes Haus,
ich sah einen weißen Mann,
der dir dein Haupt segnen und heilen kann.

166. (S. 67.) Eine Blutstellung.
Es standen drei Rosen auf des Herrgottes Gut, A 4 Grab,
die erste heißt Demut,
die andere heißt Sanftmut,
die dritte stellt das Blut.

167. (S. 68.) Vor Räuber und Dieb.
Ich beschwöre dich bei dem heiligen, rosenfarben Blut,
daß du mir an meinem Leib und Leben keinen Schaden thust!
darzu helfe mir Gott V. etc,
Biichspfann,
behalte dein Feuer und Flamm,
wie unser Herr Jesus Christus hat gehalten an seinem Stammen!

16S. (S. 70.) Eine Glücksrute zu schneiden, die gewiß ist.
Gehe an einem Freitag, wann der Mond voll ist, zu einer Haselnußstauden, welche in 

einem Jahr gewachsen ist und 2 Zweig hat; hernach mache einen Kreis darum und sprich:
Mit Gott dem Vater such ich dich,
mit Gott dem Sohn find ich dich, Ruten,
mit Gott dem heiligen Geist nimm ich dich in meine Hand.

Dann nimm sié in die linke Hand und kniee nieder und sprich folgende Wort:
Allmächtiger Gott, himmlischer König!
ich bitte dich durch deinen lieben Sohn Jesum Christum,
durch sein bitter Leiden und Tod
und durch seine Auferstehung und Himmelfahrt,
du wollest dieser Rute Stärke und Kraft geben,
daß sie mir wahrhaftig zeige alle heimliche Ding,
sie seien in der Erden, im Felsen oder im Gemäuer,
in Holz oder Stein, zwischen Himmel und Erden,
ohne allen Falsch oder Betrug.

Darnach schneid die Rut ab in drei Schnitt in den 3 höchsten Namen; darnach mache
3 Kreuz darauf in den 3 höchsten Namen. NB. Diese Rute muß unter den 2 Zweigen ungefähr
3—4 Zoll abwärts geschnitten werden.

169. Wie man die Rute anfprechen muß, wann man einen Schatz suchen will.
Hafelrut und Schüßling,
ich sprich dich an durch Gott d. V. etc.,
daß du mir die rechte Wahrheit weisest und angiebst
ohne allen Betrug,
wie es unser Herr Jesus seinen Jüngern angezeigt hat am Stammen des hl. Kreuzes 
und hat sie nit betrogen, 
betrüge mich auch nicht!
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As, fehlt das.

As 4 heile 
beidemal.

170. (S. 74.) Vor den kalten und warmen Brand.
Unser Herr Jesus zog über das Land, 
er segnet den kalten und warmen Brand, 
daß der Brand ihn nicht brenne 
und nicht in den Leib begehr, 
bis daß die Mutter Gottes einen andern Sohn gebär.

171. (S. 75.) Für die Fliiß und Bezauberung. ,
Im Namen Gottes d. V. etc.
Ach Gott! ich weiß nicht, was dir widerfahren ist, 
hilf dir Gott der Vater
und unser lieber Herr Jesus Christ!
Ach Gott! ich weiß nicht, was dir widerfahren ist,
hilf dir Gott der Sohn
und unser lieber Herr Jesus Christ!
Ach Gott! ich weiß nicht, was dir widerfahren ist, 
hilf dir Gott der heilige Geist
und unser lieber Herr Jesus Christ!
Mit Gott dem Vater such ich dich, püen, • 
mit Gott dem Sohn find ich dich, püen, 
mit Gott dem heiligen Geist vertreib ich dich, püen; 
du feiest ein Gicht oder Gesucht oder Zauberei, 
so teile dich an diesem Tag! 
teile dich so schnell und geschwind, 
wie die geschwind laufende Sonne und der Mond und der Wind 
und das heilige Evangelium, welches der Priester in der Meß thut sprechen.

172. (S. 76.) Vor das Hinken am Vieh.
Mit Gott dem Vater such ich dich, 
mit Gott dem Sohn find ich dich, 
mit Gott dem heiligen Geist vertreib ich dich.

173. (S. 77.) Daß man einen Schaden heilen kann an Menschen, Vieh und Roß.
Man schneide einen Klettenbufch ab und leg ihn ins Haus, daß er welk wird; darnach 

muß man einen Faden nehmen von einer Spindel, der nicht gewaschen ist worden und sprich:
Klettenbusch, ich binde dich,
daß du dem Menschen [oder was es ist] den Schaden heilest,
das dir für Beulen, für Schwellen,
für Schweine und Schwinden
und alles gut ist, was dir fehlen mag.

Nimm den Faden doppelt und fahre um den Busch, wo er am dicksten ilt, herum
im Namen Gottes des Vaters,

und mache einen Knopf, und dann noch einmal herum
im Namen Gottes des Sohnes,

und wieder einen Knopf und dann fahre zum drittenmal herum
im Namen des heiligen Geistes,

und mache wieder einen Knopf und sprich wieder:
Was ich und du nicht heilen kann,
das heile die heilige Dreifaltigkeit.

Darnach leg den Busch wieder in ein Ort, da kein Luft hingeht, so heilet der Schad 
von Grund aus. Probatum.

174. (S. 78.) Ein Feuer zu löschen, wann es brennt.
Laufe 3mal ums Feuer herum und sprich:

Feuer, du heiße Flamm,
dir gebeut Jesus Christus der werte Mann,
du sollest stille stehn
und nicht weiter gehn.
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175. (S. 79.) Für die Schweine an Menschen und Vieh.
Schweinigkeit, ich verbiete dir des Viehs [oder Menschen] Blut und Fleisch,
Mark und Bein
in dem Namen Jesu Christi.
Gegen der Sonnen Aufgang und vor der Sonnen Aufgang, drei Freitag nach einander 

mußt du es machen. Streich allemal das Glied mit beeden Händen von oben an bis unten aus, 
allemal dreimal gesprochen und bete allemal drei Vaterunser und 3 Glauben. Probatum.

17C. Vor das Hinken am Vieh.
Das Vieh mit Namen genannt und gesprochen:

Hast du deinen Fuß verstaucht [oder verrenkt oder übertreten], 
schadet dir das Stauchen [oder Übertreten] nichts;
hat man unfern Herrn Jesum unschuldig gehenkt 
und hat ihm nichts geschadet,
so schadet dir das Stauchen [oder Übertreten] auch nichts.

177. (S. 80.) Daß einem Vieh das ganze Jahr nichts Böses zustößt.
Am Charfreitag Nachts zwischen 11 und 12 Uhr mußt du einem jeden Stück Vieh und 

Pferd über den Rucken hinaus mit der rechten Hand in den 3 höchsten Namen zu 3 Malen 
fahren und sprich :

Das thue ich dir für das Gewächsen,
für das wild Geblüt,
für Grimmen und für alle Krankheiten und Schäden
und für alle böse Leute,
die dich bei Nacht quälen wollen.

Dann mußt du ein Kreuz dem Vieh in den Schwanz schneiden und ein wenig in die 
beede Ohrenspitz, so kommt das Jahr an das Vieh nichts Böses, nebst Gott.

178. (S. 81.) Vor die Würm am Vieh an Hufen zu töten.
Christ der Herr fuhr zu Acker
auf Josephs Acker;
er reißt 3 Fürch,
er fieng 3 Würm,
der erste war weiß,
der andere war schwarz,
der dritte war tot:
hiemit lind dir N. N. alle deine Würmer tot.

179. (S. 82) Für die geschwollene Euter.
Es giengen drei Frauen über den Berg Sinai, 
die erste sprach: mein Kühle hats Haisch,
die andere sprach: es kann sein,
die dritte sprach: es kann sein oder es ist so,
so helf ihr der Name Jesus Christ.

180. (S. 83.) Ein Segen für alles.
Gott hat erschaffen Wasser und Wein
daß der Schad soll gesegnet sein
von innen und außen,
daß dem Schaden geschehe,
wie Longinus Jesus durch seine rechte Seite stach, A, Lamas,
daß der Schade nicht Blut und nicht Eiter fang 
und nicht weiter schwur.

181. Für den Flug.
0 du wilder, verfluchter Flug!

(S. 84.) hast schon lang in diesem Blut und Fleisch gewütet; 
weich aus diesem Fleisch und Blut!
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A nl- S. 45. 182. Vor das Kolik, 
wann man nur den Namen weiß.

Ein Hirschgeschrei
A III rucken und ein Stücklein RindenbrotBrod. .

A ni G. voll r. und ein Glas roten Wein : 
dr/st. ° die drei Stück sollen dir N. N. für die Kolik und Bärmutter sein. 

Bärmutter gut,
A III fehlt Bärmutter Gottes Blut,Gottes. 2

A in deinen Bärmutter, geh wieder in dein Gestad, 
Stand- sonst bringst du Fleisch und Blut ins Grab.

183. (S. 86.) Vor alle Blattern in den Augen. 
Unser lieber Herr Jesus Christus bricht Fell und Blattern 
durch seinen heiligen Atem, 
der aus seiner heiligen Seiten gieng, 
da er an dem Kreuz hieng.

184. (S. 88.) Vor die Gelbsucht. 
Wasser, [ich] laß dich nicht stießen, 
denn du wollest mir 77gerlei büßen.

185. (S. 89.) Zum Spielen.
1 Hana f giny hat Qual t.
i Hana f giny hat Qual 1. 
t Hana i giny hat Qual f.

186. (S. 97.) Wann ein Mensch rasend oder toll ist,
so hänge ihm diese Worte an den Hals:

Im Namen Jesu Christi fahr du bin, 
wo du herkommen bist!

Wann man ihm diese Wort an den Hals hängt, so wird er in 24 Stund wieder gesund.

A 3 hat allein 187. (As S. 74.) Machen, daß die Tauben nicht vom Schlag gehen, 
diese und die . . 

folgende Liebe laube. bleibe gern an diesem Ort 
Nummer. fo lieb als Gott die Wahrheit ist.

188. Feftmachung gegen seine Feinde, 
daß man sie meistern kann; sprich in Gedanken:

Feinde! ich thue euch erwecken, 
drei Blutstropfen thue ich euch verrücken, 
einen auf der Zung, 
den zweiten an der Lung, 
den dritten an der Mannschaft; 
damit hast du weder Stärk noch Kraft.

IV. Albertus Magnus 
bewährte und approbierte fympathetifche und natürliche egyptifche Geheimnisse 

für Menschen und Vieh.
Für Städter und Landleute. — Dritter [und vierter] Teil. 

Braband.')

V o r r e d e.
Die von mir in der Nähe und Ferne an Menschen und Vieh glücklich vollbrachten 

Kuren haben bei vielen Personen Anlaß gegeben, den öftern Wunsch zu äußern, etwas von meinen

') A<: Reading [Reutlingen] bei Louis Enßlin; IV. Teil: 1852. Die in A III übergangenen 
Sprüche sind teils aus A I und II wiederholt, teils aus R entlehnt und werden dort aufgeführt.
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bisher angewandten Arzneimitteln in Druck zu geben. Meine Absicht war freilich, nicht Vieles 
über die menschlichen Gebrechen und Krankheiten in öffentlichen Druck kommen zu lassen, um 
mich nicht dem Haß und Tadel der gelehrten Welt auszusetzen. Zu dem Ende habe ich nur 
wenige dergleichen Hausmittel hier eingerückt, um desto mehr Raum dem unvernünftigen Vieh 
zu widmen. Für das Rindvieh, Schafe und Schweine, hauptsächlich aber für die Pferde findet 
man hier in diesem Büchlein genügsame Begegnisse aller Arten Krankheiten und Fehler, wie sie 
immer heißen mögen; auch wie dem Vieh bei gesundem Leib zu warten und vielen Fehlern vor­
zubeugen feie. Alle hierin sich vorfindenden Arzneimittel sind von mir, besonders beim Vieh, 
schon seit mehreren Jahren prakticiert und als acht erprobt erfunden worden. Mein herzlicher 
Wunsch ist also, daß dies Büchlein dem Leser von vielem Nutzen sein möge, womit sich ferner­
hin emppfiehlt

der Verfasser.
189. (S. 8.) Für Nasenbluten und sonsten. Th. v, 10.

Blut vergiß deines Flusses und deines Ganges, 
wie unser Herr des Mannes,
der im Gericht sitzt
und ein falsches Urteil spricht
und wohl ein besseres weißt. Th. eines

Dieses sprich 3mal; ist es ein Vieh, so sprich seinen Namen oder stelle dich nahe zu ihm.DTereüre.undis

190. (S. 15.) [Vor das Rotläufen.] Ein anderes approbiertes Mittel.
Wer das Rotläufen am Fuß oder irgendwo hat, so muß ein Anderer Folgendes sprechen 

und das Gesicht nahe an das Rotläufen halten:
0 du allerheißester und allerhitzigster Karfunkel!
wie bist du so heiß und so dunkel;
mit Gott dem Vater such ich dich, •
mit Gott dem Sohn find ich dich
mit Gott dem heiligen Geist vertreib ich dich.

Bei jedem der drei höchsten Namen muß man darüber wegblasen hinauswärts.

191. Warzen zu vertreiben.
Sprich über die Warzen:

Frene, Frene, dorra weg! '
Frene, Frene, dorra weg!
Frene, Frene, dorra weg!

Dieses muß 3mal wiederholt werden und bei jedem der 3 höchsten Namen darüber 
weggeblasen; in wenigen Wochen verschwinden sie, daß Niemand weiß, wo sie hingekommen sind.

192. Das Podagra oder auch Flüsse zu vertreiben. Schj. i, s. 426.
Jetzt wird man bald läuten mit den Glocken;
Podagra [oder Fluß], ich will dich herauslocken,
daß du verdorrest wie der Tot im Grab,
und nicht wieder kommst,
bis man mich legt ins Grab;
dazu verhelfe mir Gott d. V. etc. etc.

Bei jedem der 3 höchsten Namen muß man mit der Hand über den Fuß hinunter-
(S. 16.) fahren und wann das Übel an beiden Füßen ist, so muß man es 3mal über jeden sprechen,

ist es ein Fluß, so muß man über den Fluß hinauswärts mit der Hand streichen. Schj. Fuß.

193. Hühneraugen zu vertreiben.
Wenn man einen Mann vergräbt, [bei einer Frau muß es eine Frau fein], so setzt man 

sich in eine Kammer, zieht den Strumpf herunter und fährt mit dem Zeigfinger über das Hühner- 
aug und spricht: •

Was ich greif, das weich!
und was ich greif, nehm ab, 
wie der Tot im Grab!

So lang man läutet, muß man sprechen und mit dem Zeigfinger über das Hühneraug 
wegfahren.
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A I, S. 15. 194. (S. 32.) Wann einer Kuh das Euter behext ist,A 1 in d. E.
gehext. fo foll man 3 Kränzlein von Gundelreben winden und einen jeden Strich dreimal hinten durch 

die Füße dadurch melken; darnach der Kuh die 3 Kränzlein zn essen geben und dazu folgende 
Worte sprechen;

Kuh, da gieb ich dir die Gundelreben, 
daß du mir die Milch wollft wieder geben.

195. (S. 33.) Vor alle Gicht der Menschen,
sie mögen sein, wie sie wollen, für Alte und Junge anzuhängen oder kleinen Kindern unterzulegen.

0 Gicht! o Gicht! wie marterst du mich!
das klag ich Gott über dich
und deinen höchsten Namen,

(S. 34.) der den Tod am Stammen
des Kreuzes unschuldig hat leiden müssen;
N. N. Gicht und Gichtern waren tot.
Über einer grünen Auen,
begegnet ihm Sanct Anna und unsere lieben Frauen.
Sanct Anna sprach:
Gicht und Gichtern! wo wollet ihr hin?
die Gichtern sprachen:
wir wollen dahin zu N. N.,
in des Menschen Leib fahren
und wollen ihm in sein Fleisch laufen
und sein Blut aussaugen.
Da sprach die heil. Frau Sanct Anna:
Gicht und Gichtern!
ich gebiete euch bei der Kraft Gottes
und bei dem höchsten Bann:
du laufendes Gicht,
du stetes Gicht,
du raffendes Gicht,
du habendes Gicht,
du kaltes Gicht,
du hitziges Gicht,
du Hirngicht,
du Hauptgicht,
du Fleischgicht,
du Blutgicht,
du Markgicht,
du markolisches Gicht,
du über alle Gichter und Gichtern!
ich gebiete euch bei der Kraft Gottes
und bei dem höchsten Bann
in das wilde Gramant,
daraus ihr kommen seid,
dahin sollt ihr wieder gehen!
das zähl ich dir zu einer Buß.

196. (S. 43.) Für die Übergälle. .
Im Jahr 1743 ist in einem Ort das Gallenweh gewesen; da ging eines Morgens ein 

Mann her mit einem Kolben voll Branntwein und ging in den Stall und schenkte ein Glas voll 
Branntwein ein und sagte: • :

Guten Morgen, ihr Brüder!
eure Gesundheit ihr Brüder!

— und trank das Glas voll Branntwein aus und gab jedem Stück Vieh von diesem Branntwein, 
bis der Kolben leer war; fein Vieh wurde dadurch erhalten, wo im Gegenteil alles Vieh im 
Flecken umkam. Probatum.
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197. (8. 45.) Vor den Flug.
Flug, ich suche dich mit Gott dem Vater,
Flug, ich suche dich mit Gott dem Sohn,
Flug, ich suche dich mit Gott dem heiligen Geist,
ich treibe dich weg mit dem heiligen Geist.

198. (S. 46.) Vor das Herzgeblüt.
Es wachsen 3 Lilien in deinem Herzen:
die erste heißt Gott der Vater,
die andere heißt Gott der Sohn,
die dritte heißt Gottes Wille;
ich sage dir Herzgebliit, stehe stille!

Man spreche dieses nebst dem Namen des Patienten 3 mal und lege die Hände mit ge­
schlossenen Daumen kreuzweis übereinander.

199. Ein Wild oder anderes Tier zn stellen.
Es stehen 3 Rosen auf unsers Herrn Gott seinem Herz:
die erste heißt Güte,
die andere heißt Blüte,

(8. 47.) die dritte heißt Wild;
Hirsch [oder was für ein Tier es ist, so nennt man seinen Namen] steh still!
so wenig, als unser Herr Jesus Christus vom Kreuz ist weggelossen,
so wenig sollst du mir von der Stelle laufen,
bis ich dich heiß weiter gehen;
ich beschwöre dich bei den 4 Elementen des Himmels,
daß du nicht von dannen gehest,
bis ich dich loslasse;
ich verbiete dir dein Laufen und Springen, tragta, gramontetta, angtela.

200. Wann ein Mensch oder Tier verbünden will.
Es faßen 3 arme Blinde wohl auf der Gottesstraße;
da sprach unser lieber Herr Jesus Christ: •
ihr arme Blinde, warum sitzet ihr da?
— Darum sitzen wir da,
daß wir Gott den Allmächtigen nicht können sehen und nicht erkennen.
Da sprach unser lieber Herr Jesus Christ
mit seinem Munde und mit seinem Atem:

. ich will euch segnen für euren Brand
und segnen für Geschoß und Gloß,
und für’s Weiß und Gelb;
ich segne euch für Fell und Schlag und Nägel, a  4 Fall,
daß ihr hinweggehet,
wie Judas aus dem Garten ist gangen
und der Mann, der die Wid wand,
da man Gott den Herrn anband.
Ich weiß nicht, was dir geschehen ist,
das büß dir der liebe Herr Jesus Christ.

Blase 3 f in die Augen im Namen.Gottes d. V. etc. etc.

201. (S. 49) Daß man einem nichts Leids thun kann, wenn man auf Reifen ist.
Es heißt, wenn es ein Reiter ist:

Reiter wohlgemut —,
ist es ein Fußgänger, so heißt es:

Held wohlgemut!
wir haben mit einander getrunken Christi Blut.
Gott im Himmel ist mein Hut,
der Erdbod ist mein Schuh;
grüß dich Gott, Mann!
bist du stärker als Gott,
so komm und greis mich an!



202 Losch

Du kannst mich nicht schießen,
du kannst mich nicht stechen,
du kannst mich nicht hauen,
du kannst mich nicht schlagen,
dann Gott der Herr will es nicht haben.
Gott der Herr ist mit mir,
Gott der Sohn ist mit dir,
Gott der heilige Geist ist zwischen uns beiden, 
daß wir mit Glück und Frieden von einander scheiden.

201a. (S. 58.) Daß die Mäuse keinen Schaden thun in den Scheuren oder auf der Bühne.
Merke, wann du das Korn oder was es ist, zum ersten einführft und die erste Garbe, 

die du in den Barn legest, die nimm in deine rechte Hand und sprich:
Da leg ich dem Menschen das Brot
und den Mäusen und allem Ungeziefer den bittern Tod.

202. (S. 59.) Daß einen kein Hund oder Wolf beißt oder anbellt.
Es geschahe an einem Freitag,
daß Gott der Herr wollt ausreiten;
er reit wohl über ein weites Feld,
er hat weder Seckel noch Geld;
er hat nichts als feine fünf Wunden, 
behüt uns Gott vor Wölf und Hunden!
er gab St. Peter den Schlüssel 
und beschließt den Wölf und Hunden ihre Rüssel.

Vierter Teil.

203. [117.] Wider eine böse, unheilbare, eiternde Stelle aus dem Kopse.
Wer an einem solchen grindartigen Übel leidet, stelle sich mit dem Gesicht gegen den 

Mond, wenn er im Zunehmen ist, streiche mit der Hand dreimal kreuzweis über die böse Stelle 
und sage dabei die Worte:

Was ich anfehe, nehme zu! 
was ich streiche, nehme ab.

Schj. und Sch. 
fehlt diese Zeile.

V. Romanus-Büchlein,
vor Gott der Herr bewahre meine Seele, meinen Aus- und Eingang; von nun an 

bis in alle Ewigkeit, Amen. Halleluja.
Gedruckt zu Venedig.

Schj. iv, s. 617. 204. (S. 3.) Morgen-Gebet,
Sch. S. 146.

welches [man], wenn man über Land gehet, sprechen muß, so alsdann den Menschen vor allem 
Unglück bewahret.

Ich [hier nenne deinen Namen], heut will ich ausgehen, 
Gottes Steg und Weg will ich gehen,
wo Gott auch gegangen ist
und unser lieber Herr Jesus Christ
und unsere herzliebe Jungfrau
mit ihrem herzlieben Kindlein,
mit ihren 7 Ringen,
mit ihren wahren Dingen.
0 du mein lieber Herr Jesu Christ!
ich bin eigen dein,
daß mich kein Hund beiß,
kein Wolf beiß,
kein Mörder beschleich.
Behüt mich, mein Gott,
von dem jähen Tod!
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Ich stehe in Gottes Hand,
da bind ich mich;
in Gottes Hand bin ich gebunden
durch unsers Herrn Gottes h. 5 Wunden, 
daß mir alle und jede Gewehr und Waffen so wenig schaden, 
als der h. Jungfrau Maria ihrer Jungfrauschaft 
mit ihrer Gunst, 
mit ihrem Gesponst Jesu.

205. (S. 5.) So ein Mensch die Mund- und Durchfäule hat. Schj. IV, S. 518.
Job zog über Land, Sch. s- 147.
der hat den Stab in feiner Hand,
da begegnete ihm Gott der Herr
und sprach zu ihm:
Job, warum traurest du so sehr?
Er sprach:
Ach Gott! warum soll ich nicht trauren?
mein Schlund und mein Mund will mir abfaulen.
Da sprach Gott zu Job:
dort in jenem Thal da Hießt ein Brunn,
der heilet dir N. N. dein Schlund und dein Mund.

Dieses sprich dreimal des Morgens und des Abends und wenn es heißet: der heilet 
dir — so bläst man dem Kinde dreimal in den Mund.

206. (S. 8.) Vor Hexen, die das Vieh bezauberu, Schj. IV, S. 663.
Sch. S. 160. 151. 

in dem Stall zu machen, oder
Vor böse Menschen oder Geister, die des Nachts alte und junge Leute plagen, 

an die Bettstätte zu schreiben, daß die Menschen und Vieh dadurch ganz sicher und befreit sind.
Trottenkopf!
ich verbiete dir mein Haus und mein Hof, 
ich verbiete dir meinen Pferde- und Kuhstall, 
ich verbiete dir meine Bettstatt, 
daß du nicht über mich tröste; Schj.Sch.tretest.

tröste in ein ander Haus, Schj. Sch. fehlt 
das zweite tröste.

bis du alle Berg steigest 
und alle Zaunstecken ehlest

Schj. Sch. und 
steige Über alle 
Berge und Zaun­

und über alle Wasser steigest, 
so kommt der liebe Tag wieder in mein Haus.

stecken und über 
alle Wasser.

207. (S. 9.) So eiu Mensch und Vieh verhext ist, wie ihm zu helfen. Schj. IV, S. 664. 
Sch. S. 151. 152.

Drei falsche Zungen haben dich geschossen, R. Schj.

drei heilige Zungen haben für dich gesprochen; 
die erste ist Gott der Vater,

geschloffen.

die andere ist Gott der Sohn, 
die dritte ist Gott der heil. Geist, 
die geben dir dein Blut und Fleisch, 
Fried und Mut.
Fleisch und Blut! 
ist an dich gewachsen, 
an dich geboren, 
sei an dir verloren! 
Hat dich überritten ein Mann,

Schj. Sch. fehlt 
diese Zeile.

so segne dich Gott und der heilige Cyprian;
hat dich überschritten ein Weih,
so segne dich Gott und Maria Leib;
hat dich bemühet ein Knecht,
so segne ich dich durch Gott und das Himmelrecht; Schj. Sch. reich

hat dich gebäret eine Magd oder Dirn, 
so gelegne dich Gott und das Himmelgestirn.

R. gebühret.
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Der Himmel ist ob dir, 
das Erdreich unter dir, 
du bist in der Mitten,

Sch. Verirrte.
R feinem bittern.

ich gesegne dich vor das Verritten.
Unser lieber Herr Jesus Christ in sein bitteres Leiden und Sterben trat, 
da zitterte alles, was da ver...—;
sprachen die falschen Juden aus Spott:

Schj. sehnn zu. schau zu, wie zittert der Sohn Gottes, 
als hätt er den Ritter!
Da sprach unser Herr Christus: 
den Ritter ich nicht hab, 
auch den wird niemand bekommen; 
wer mir mein + hilft klagen und tragen,

Schj. sch. 
Bitter. den will ich vom Ritten abfagen.

Sch. V. S. 80.
Sch. S. 153. 154.

208. (S. 11.) Vor Haus und Hof Bewahrung vor Krankheit und Dieberei. 
Unfer Herr Jesus Christus trat in den Saal, 
da fochten ihn die Juden an überall;
also, mein Tag, müssen diejenige,
so mich mit ihren bösen Zungen fälschlich verkleinern, 
wider mich streiten, 
durch das Lob Gottes Leid tragen, 
still schweigen, verstummen, verzagen 
und verschmähet werden immer und allezeit

Schj. fehlt diese 
Zeile.

(S. 12.) Gott Lob verleihen;
darzu hilf mir J. J. J. immer und ewiglich! Amen.

Schj. V, S. 80. 
Sch. S. 154. 155.

209. Vor die Geschwulst.
Es giengen 3 reine Jungfrauen, 
sie wollten eine Geschwulst und Krankheit beschauen; 
die eine sprach: es ist Heisch,

(S. 13.) die andere sprach: es ist nicht, 
die dritte sprach: ist es dann nicht, 
so komm unser lieber Herr Jesu Christ.

210. Wenn man einer Kuh die Milch genommen, wie ihr zu helfen.
Gieb der Kuh 3 Lössel voll von der ersten Milch; sprich zu der: 

Blutmelen, fragt dich jemand, 
wo du die Milch hingethan hast, 
so sprich:
Nimmfrau ist gewesen 
und ich habe sie gegessen.

Schj. V, s. 402.
Sch. S. 155.

211. Ein anderes. . >
J. Kreuz Jesu Christi Milch goß.
J. Kreuz Jesu Christi Wasser goß.
J. Kreuz Jesu Christi haben goß.

(8. 14.) Diese Worte müssen auf 3 Zettel geschrieben sein, darnach nimm Milch von der kranken 
Kuh und diese 3 Zettel, schabe etwas von einer Hirnschale eines armen Sünders, thue alles in 
einen Hafen, vermache es wohl und siede es recht, so muß die Hexe krepieren. Man kann auch 

Schi,, Sch. die 3 Zettel abgeschrieben in das Maul nehmen, vor die Dachtraufe hinausgehen und dreimal 
sprechen, darnach dem Viehe eingegeben, so wirst du nicht allein alle Hexen sehen, sondern es 
wird auch dem Vieh geholfen werden.

Schj. v, s. 402.
Sch. s. 156.

212. Vor das Fieber.
Bete erstlich früh; alsdann kehre das Hemde um, den linken Ärmel zuerst, und sprich: 

Kehr dich um, Hemde 1 
und du Fieber, wende dich!
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— und nenne den Namen dessen, der das Fieber hat — 
das sage ich dir zu Buß.

So sprich diese Worte 3 Tage nacheinander, so vergehet es.

213. Einen Dieb zu bannen, daß er still stehen muß.
Dieser Segen soll am Donnerstag morgens früh vor Aufgang der Sonnen unter freiem 

Himmel gesprochen werden.
Das walt Gott d. V. etc. etc.
Wohl 33 Engel bei einander saßen,
mit Maria kommen, sie pflegen;
da sprach der liebe h. Daniel:

(S. 15.) traut liebe Frau, ich sehe Dieb hergehen,
die wollen dir dein liebes Kind stehlen,
das kann ich dir nicht verhehlen.
Da sprach unsere liebe Frau zu St. Peter;
bind, St. Peter, bind I
da sprach St. Peter:
ich hab gebunden mit einem Band,
mit Christi seiner Hand.
Also sind meine Dieb gebunden it. als
mit Christi selbst Händen,
wann sie mir wollen stehlen das Mein
im Haus, in Kasten,
auf Wiesen und Äcker,
im Holz oder Feld,
in Baum und Kraut und Rebgarten
oder wo sie das Mein wollen stehlen
Unsere liebe Frau sprach:
es stehle, wer da wolle,
und wenn einer stehlet,
so soll er stehen als ein Bock
und steh als ein Stock
und zähle alle die Stein,
die auf Erden sein,
und alle Sterne,
so am Himmel stehn,
so geb ich dir Urlaub.
Ich gebiete dir allen Geist,
daß er aller Dieb ein Meister weis
bei St. Daniel zu einer Hurt,
zu einer Bürde
zu tragen der Erden Gut;
und das Angesicht muß dir werden,
daß du nicht ab der Stelle magst kommen,
dieweil dich meine Augen nicht sehen
und dir meine fleischliche Zunge nicht Urlaub giebt.
Das gebiete ich dir bei der h. Jungfrau Maria, Mutter Gottes,
bei der Kraft und Macht,
da erschaffen Himmel und Erden,
bei aller Engelfchaare
und bei allen Gottes Heiligen.

Willt du ihn aber des Bannes entledigen, so heiß ihn
in St. Johannis Namen fortgehen.

214. (S. 16.) Eine sehr geschwinde Stellung. A t u , s . 62.
Du Reiter und Fußknecht kommest daher wohl unter deinem Hut, 
du bist besprengt mit Jesu Christi Blut;
mit den h. 5 Wunden
sind dir deine Rohr, Flinten und Pistol gebunden,
Säbel, Degen nnd Messer gebannet und verbunden.

Württembergische Vierteljahrshefte 1890. 14
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A III, S. 62. 
Schj. V, S. 403. 

Sch. S. 157.
Schj. Sch. Ihr 
Roß und Mann.

Sch. um.
Schj. Sch. gehet.

(S. 17.) Wiede rauflöfung.
Ihr Reiter und Fußknecht!
so ich euch hab beschworen zu dieser Frist, 
reitet hin in dem Namen Jesus Christ! 
durcli Gottes Wort
und Christi Hort
so reitet ihr nun alle fort!

A III, S.52.53. 215. Wenn einem etwas gestohlen worden, daß es der Dieb wieder bringen muß.

Gehe des Morgens früh vor der Sonnen Aufgang zu einem Birnbaum und nimm 3 Nägel 
aus einer Totenbahr oder Hufnägel, die noch nie gebraucht, mit, halt die Nägel gegen der Sonnen 
Aufgang und sprich also:

0 Dieb! ich binde dich bei dem ersten Nagel, 
den ich dir in deine Stirn und Hirn thu schlagen,
daß du das gestohlne Gut wieder an seinen vorigen Ort mußt tragen.
Es soll dir so wider und so weh werden nach dem Menschen und nach dem Ort, 
da du es gestohlen haft,
als dem Jünger Judas war,
da er Jesum verraten hatte.
Den andern Nagel,
den ich dir in deine Lung und Leber thu schlagen,
daß du das gestohlne Gut wieder an seinen vorigen Ort sollst tragen.
Es soll dir so weh nach dem Menschen und nach dem Ort sein,
da du es gestohlen hast,
als dem Pilato in der Höllenpein.
Den dritten Nagel,
den ich dir Dieb in deinen Fuß thu schlagen,
daß du das gestohlne Gut wieder an seinen vorigen Ort mußt tragen,
wo du es gestohlen hast.

A ui dränge. 0 Dieb! ich bind dich und dringe dich durch die h. 3 Nägel,
Sch. bringe- (S. 18.) die Christo durch seine heil. Hand und Füß sein geschlagen worden,

daß du das gestohlne Gut wieder an seinen vorigen Ort mußt tragen,
da du es gestohlen hast. •

Die Nägel müssen aber mit Armensünderschmalz geschmieret werden.

216. [Vor den Brand.]
Unser lieber Herr Jesus Christ gieng über Land, 
da sah er brennen einen Brand;

(8. 19.) da lag St. Lorenz auf einem Rost,
unser lieber Herr Jesus Christ kam ihm zu Hilf und Trost;
er hub auf seine göttliche Hand
und segnete ihm den Brand;
er hub,
daß er nimmer tiefer grub
und weiter um sich fraß;
so sei der Brand gesegnet.

A in, s. 53. 217. Wunden zu verbinden,
hindern; A, sie mögen sein, wie sie wollen, sprich also:
Verbindern. Die Wunde verbinde ich in drei Namen,

daß du an dich nimmst Glut, Walser, Schwinden, Geschwulst 
und alles, was der Geschwulst Schaden mag fein.

Und das muß dreimal gesprochen werden; fahre mit einem Faden dreimal um die Wunde 
herum, lege es unter der rechten Eck gegen der Sonnen und sprich:

Ich lege dich dahin,
daß du an dich nimmeft Gliedwaer, Geschwulst und Eiter 
und alles, was der Wunde Schaden mag sein.
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218. (S. 20.) Den Schmerzen zu nehmen an einer frischen Wunden. 
Unser Heber Herr Jesus Christ hat viel Beulen und Wunden gehabt 
und doch keine verbunden;
sie jähren nicht,
sie gefchwären nicht,
es giebt auch kein Eiter nicht.
Jonas war blind,
sprach ich, das himmlische Kind.
So wahr die heilige 5 Wunden sein geschlagen, 
sie gerinnen nicht,
sie geschwären nicht,
daraus nehm ich Wasser und Blut,
das ist vor alle Wunden und Schäden gut.
Heilig ist der Mann,
der alle Schäden und Wunden heilen kann.

A i, s. 52.
A III, S. 53. 54.

v. B. S. 163.
Sch S. 159. 160. •

219. (S. 21.) Vor Gericht und Rat Recht zu behalten.
Ich N. N. tret vor des Richters Haus,
da schauen 3 tote Männer zum Fenster heraus;
der eine hat keine Zung,
der andere hat keine Lung, 
der dritte erkrankt, verblind und verstumm!

Das ist, wann du vors Gericht gehest oder Amt und eine Rechtfache haft, dagegen
dir der Richter nicht günstig ist, so sprich, wann du gegen ihm gehest, den oben schon
stehenden Segen.

220. Blutstellung, so allezeit gewiß ist.
Glückselige Wunde, 
glückselige Stunde, 
glückselig ist der Tag, 
da Jesus Christus geboren war.
[Jesus Christus ist geboren in Fleisch und Blut, 
das sei mir für alle Wunden und Schmerzen gut.]

221. (S. 23.) Wann du dich wehren maßt.
In Gottes Namen greif ich an, 
mein Erlöser wolle mir beiftehen 1 
auf die h. Hilf Gottes verlaß ich mich von Herzen grausam sehr. 
Gott mit uns allen!
Jesu Heil und Segen!

222. (S. 25.) Schaß-, Wassen- und Tierftellung.
Jesus gieng über das rote Meer
und sahe in das Land;
also müssen zerreißen alle Strick und Band

(S.26.) und zerbrechen und unbrauchbar werden alle Rohr, Büchsen, Flinten und Pistolen, 
alle falsche Zungen verstummen.
Der Segen, den Gott that,
da er den ersten Menschen erschaffen hat,
der gehe über mich allezeit!
Der Segen, den Gott that,
da er im Traum befohlen, daß Joseph und Maria mit Jesu in Egypten fliehen sollten,
der gehe über mich allezeit!
Seie lieb und wert
das h. t in meiner rechten Hand
ich gehe durch die Freie des Lands,
da keiner wird beraubt, totgeschlagen oder ermordet
sogar mir niemand etwas Leids thun kann,
daß mich überdies kein Hund beißt,
kein Tier zerreiß.

A IU, S. 54. 
v. B. S. 113. 
Sch. S. 160.

v. B. hat allein 
diesen Zusatz.

Sch. S. 161.

A III, S. 64. 58; 
vgl.auch S.56.57.

R. S. 43.
Schj. V. S. 537.
Seh. S. 175—177.

A III Zeugen.

R. Josua.

A III S. 56.
R. S. 43.

Sch. S. 176.
Daß ich s. 1.

S.43 das gute K r.
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R. S. 25 vor 
Sünden.

S. 43 des h. Ev.
S. Johannes.

R. S. 33.
Sch. S. 164.

S. 33 Sch. Jesu.

S. 33 Sch. er.
S. 33 Sch. 

beleidigen laffe.

Behüte mir, mein Gott, mein Fleisch und Blut 
vor bösen Stunden und falschen Zungen, 
die von der Erden bis an den Himmel reichen, 
durch die Kraft der 4 Evangelisten.

223. Ein anders.
Ich N. N. beschwöre dich Geschütz, Säbel und Messer, 
eben alle Waffen, 
bei dem Speer, der in die Seiten Gottes gegangen ist 
und geöffnet, daß Blut und Wasser herausgefloTen, 
daß ihr mich als einen Diener Gottes nicht verletzen lasset.

Ich beschwöre dich bei St. Stephan, 
welchen die Juden gesteiniget, 
daß sie mich als einen Diener Gottes nicht betrüben können.

224. (S. 28.) Daß mich kein böser Mensch betrüben, verzaubern noch verhexen könne. 
Daß ich allzeit gesegnet fei 
als der Kelch und Wein 
und das h. Abendbrot, 
das unser lieber Herr Jesus Christus am grünen Donnerstag 

feinen lieben Jüngern bot!
und daß mich allezeit weder Tag noch Nacht 
kein Hund beiß, 
kein wildes Tier zerreiß, 
kein Baum fäll, 
kein Wasser schwell, 
kein Geschütz treff, 
kein Waffen, Eisen oder Stahl kann — oder schneiden, 
kein Feuer verbrenn;

— oder vor falschem Urteil: 
keine falsche Zunge beschwör, 
kein Schelm erzürne;
vor allen bösen Feinden, 
vor Hexenwerk und Zauberei, 
davor behüte mich, 
o Herr Jesu Christ! Amen.

225. (S. 30.) [Gewehr- und Wallenftellung.] Ein anders. 
Gottes Gnad und Barmherzigkeit die gehe über mich N. N.! 
Jetzo will ich ausreiten [oder ausgehen], 
ich will mich umgürten, 
ich will mich umbinden 
mit einem sichern Ring;
wills Golt der himmlische Vater,

(S. 31.) der wolle mich bewahren, 
mein Fleisch und Blut, 
alle meine Aderlein und Glieder 
auf den heutigen Tag und Nacht, 
wie ich’s vor mir hab.
Und wie viel Feind meiner wären, 
sollen sie verstummen und alle werden 
wie ein schneeweißer, toter Mann, 
daß mich keiner schießen, hauen noch werfen kann 
noch überwinden mag, 
er habe gleich Büchsen oder Stahl in seiner Hand, 
von allerlei Metall, 
wie alle böse Wehr und Waffen sein genannt. 
Meine Büchse soll abgehen wie der Blitz vom Himmel 
und mein Säbel soll hauen wie ein Scheermesser!
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Da gieng unser liebe Frau auf einen sehr hohen Berg, 
sie sahe hinab in ein sehr finsteres Thal 
und ihr liebes Kind unter den Juden stehen 
so herb, so herb, daß er gefangen, 
so herb, daß er gebunden so hart, 
das behüte mich der liebe Herr Jesus Christus vor allem, was 

mir schädlich ist.

226. (S. 32.) Ein anders dergleichen.
In Gottes Namen schreit ich aus, 
Gott der Vater fei ob mir, 
Gott der Sohn sei vor mir, 
Gott der h. Geist neben mir! 
Wer stärker ist als diese 3 Mann, 
der soll mir sprechen mein Leib und Leben an; 
wer aber nicht stärker ist, dann diese 3 Mann, 
der soll mich bleiben lan.

J. J. J.

Sch. S. 163.

227. Eine richtige und gute Schußstellung.
Der Friede unsers Herrn Jesu Christi sei mit mir N. N.!
0 Schuß! steh still in dem Namen des gewaltigen Propheten Agtion und Eliä 
und töte mich nicht!
0 Schuß! steh still!
ich beschwöre dich durch Himmel und Erden 
und durch des jüngsten Gerichts Willen, 
daß du mich als ein Kind Gottes nicht beleidigen wollest.

228. Ein anders dergleichen.
Ich beschwöre dich, Schwert, Degen und Messer, 
was mir Schad und verletzlich ist, 
durch des Priesters aller Gebet
und wer Jesum in den Tempel geführet hat und gesprochen: 
ein schneidiges Schwert wird durch deine Seele dringen, 
daß du mich als ein Kind Gottes nicht beleidigen lässest.

J. J. J.

229. (S. 33.) Eine gute Stellung vor Diebe.
Es stehen 3 Lilien auf unsers Herrgottes Grab;
die erste ist Gottes Mut,
die andere ist Gottes Blut,
die dritte ist Gottes Will;
steh still, Dieb!
So wenig als Jesus Christus von dem 1 gestiegen, 
also wenig sollst du von der Stelle laufen;
das gebiet ich dir bei den 4 Evangelisten und Elementen des Himmels 
da im Fluß oder im Schuß,
im Gericht oder Gesicht;
so beschwör ich dich bei dem jüngsten Gericht, 
daß du stillstehest
und ja nicht weiter gehest, 
bis ich all die Stern am Himmel sehe 
und die Sonn giebt ihren Schein, 
also stell ich dir dein Laufen und Springen ein i 
das gebiete ich dir im Namen etc. etc.

A III, S. 55.

A I, S. 52. 53.
A III, S. 57. 58.

A. au.

A I weiter; 
darunter ihr 
Diebe müßt 
stehen und 

halten stille: 
stehet still, ihr D.

A I wollest.
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Sch. S. 164. 165.

Sch, asbia.

230. (S. 34.) Einen Stecken zu schneiden, daß man einen damit prügeln kann, wie 
weit auch selber entfernt ist.

Merk, wann der Mond neu wird an einem Dienstag, so gehe vor der Sonnen Aufgang 
aus, tritt zu einem Stecken, wo du dir zuvor schon ausersehen hast, stelle dich mit deinem Ge­
sicht gegen der Sonnen Aufgang und sprich diese Worte:

Steck, ich greife dich an im Namen etc. etc.
Nimm dein Messer in deine Hand und sprich wiederum:

Steck ich schneide dich im Namen etc. etc. 
daß du mir sollest gehorsam sein, 
welchen ich prügeln will, 
wann ich seinen Namen antrete.

Darnach schneid auf zwei Ort am Stecken etwas hinweg, damit du kannst diese Worte 
darauf schreiben, stechen oder schneiden:

Abya obia fabia.
Lege einen Kittel auf einen Scherrhaufen, schlag mit deinem Stecken auf den Kittel 

und nenne des Menschen Namen, welchen du prügeln willst und schlag tapfer zu, so wirst du 
denselben eben so hart treffen, als wenn er selber darunter wäre und doch viele Meilen Wegs 
von dem Ort ist. Vor dem Scherrhaufen thuts auch die Schwelle unter der Thüre, so ein Schäfer 
von Bieneck an demfelbigen Edelmann die Probe gemacht.

R. so ist.

Sch. S. 166.

A III, S. 55. 
v. B. 8. 138. 
Sch. S. 170.

v. B. fehlt diese 
Zeile.

v. B. Sch.
i. fliehe h. den.

Sch. die N. N. 
verborge mich ; 
v. B. ich ver­

berge mich. 
Sch. keiner

Menschenhand.

231. (S. 36.) [Eine rechte, approbierte Schußstellung.] 
Ein anders.

Glückhaftig ist die Stund, 
da Jesus Christus geboren war; • .
glückhaftig war die Stund, 
da Jesus Christus gestorben war;
glückselig ist die Stund,
da Jesus Christus von den Toten auferstanden ist;
glückhaftig sein diese 3 Stunden
über dein Geschütz verbunden,
daß kein Schuß gegen mich soll gehen,
meine Haut und mein Haar, 
mein Blut und mein Fleisch nicht soll verletzet werden 
mit keinem Blei noch Pulver, 
Eisen, Stahl 
oder sonst Metall 
gar nicht blessieret werden, 
so wahr als die liebe Mutter Gottes keinen andern Sohn gebären wird.

232. Daß kein anderer kein Wild schießen kann.
Sprich dessen Namen, nämlich

Jakob wohlgemut, 
schieß, was du willt, 
schieß nur Haar und Federn mit 
und was du den armen Leuten giebst.

233. (S. 40.) Eine Kugeln-Abweifung.
Die himmlische und heilige Posaunen 
die blasen alle Kugeln und Unglück von mir 
und gleich und gleich von mir ab!
Ich fliehe unter den Baum des Lebens, 
der zwölferlei Früchte trägt;
ich stehe hinter dem heiligen Altar der christlichen Kirchen;
ich befehle mich der h. Dreifaltigkeit,
die verbarg mich N. N. hinter des Frohnleichnams Jesu Christi;
ich befehle mich in die Wunden Jesu Christi,
daß ich von keines Menschen Hand werde gefangen noch gebunden, 
nicht gehauen, nicht geschossen, 
nicht gestochen, nicht geworfen, 
nicht geschlagen, eben überhaupt nicht verwundet werden;
das helf mir N. N. etc. etc.
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Welcher dieses Büchlein bei ihm trägt, der ist sicher vor allen seinen Feinden, sie seien 
sichtbar oder unsichtbar, und so auch der, der dieses Büchlein bei sich hat, der kann ohne den v. B er wird 
ganzen Frohnleichnam Jesu Christi nicht ersterben, in keinem Wasser ertrinken, in keinem Feuer Mördern oder 
verbrennen, auch kein unrecht Urteil über ihn gesprochen werden. Blitzerfchlagen

234. (S. 41.) Ein anders.
Ich beschwöre dich, Geschütz, Stahl und Eisen, 
alle Waffen, gut und bös, 
bei Christi Blut und bei den 5 Wunden, 
bei diesem und bei der Hochzeit Christi, 
daß ich nicht beschädiget kann werden.

235. So einer im Frühling das erstemal das Vieh austreibt.
Das liebe Vieh geht diesen Tag
und so manchen Tag
und das ganze Jahr
über manchen Graben;
ich hoff und trau;
da begegneten ihm 3 Knaben,
der erste ist Gott der Vater,
der andere ist Gott der Sohn,
der dritte ist Gott der h. Geist,
die behüten mir mein Vieh sein Blut und Fleisch!

und macht einen Ring um sein Vieh:
Und den Ring hat gemacht Mariani ihr liebes Kind,
und der Ring ist beschlossen
mit 77 Schlösser,
daß behüt mir Gott mein Vieh sein Blut, Milch und Fleisch,
daß mir['s] kein böser Mensch anschaue,
keine böse Hand nicht angreif,
kein böser Wind anweh,
kein Tier beiß

(S. 42.) wie auch kein wildes Tier zerreiß,
kein Baum fällt,
keine Wurzel stecke
und kein Dieb nimmt und wegführt.
Im Anfänge des erstenmals sei geschlossen 
und das ganze Jahr mit t t t also felt beschlossen.

Schj. V, S. 666.
Sch. S. 172. 173.

Schj. Sch. mich.

Schj. steche.

237. (S. 44.) Wann einer hinausgehet und dieses Nachfolgende spricht, so ist er versichert,

236. Wann ein Schaf oder ander Vieh das Bein gebrochen, wie ihm zu helfen. seT V s 5656
Beinbruch, ich segne dich auf diesen heutigen Tag, Sch. s- 174. ’76-
daß du wieder werdest gerad bis auf den 9ten Tag; Schjusah
wie nun der liebe Gott der Vater, 
wie nun der liebe Gott der Sohn, 
wie nun Gott der liebe heilige Geist es haben mag, A4 de riebe
heilsam ist diese brochne Wund, 
heilsam ist diese Stund, 
heilsam ist dieser Tag, 
da unser lieber Herr Jesus Christus geboren war. 
Jetzo nehm ich diese Stund, 
steh über diese brochne Wund, 
daß diese brochne Wund nicht gefchwell und nicht geschwär, 
bis die Mutter Gottes ein’n andern Sohn gebär.

A in, s. 57.
Schj. v, s. 588.
Sch. S. 177. 178.

A 3 ihm.
daß kein Degen oder ander Gewehr über ihn ausgezogen werden kann.

Gott grüß euch, ihr Brüder wohlgemut! 
ihr habt getrunken Jesu Christi Blut, 
das hab ich getrunken euch zu gut.

A 3 er habe.
Schj. Sch. hat er 
vergossen uns.
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Von hier au auch 
Sch. S. 86 

bis — hinweg.

Schj. Sch 178
Diebsketten.

Sch. 86 fehlt u.D.

Sch. Stirn.

Gott der Vater ist mit mir, 
Gott der Sohn ist mit euch, 
Gott der h. Geist sei zwischen uns beiden und euch allen, 
daß keiner kein Degenheft oder Scheiden ziehen kann.
Herr Jesu, dein bin ich, 
ich befehle mich Gott d. V. etc., 
ich befehle mich der h. Dreifaltigkeit, 
ich befehle mich dem süßen Namen Jesu Christi, der ob mir ist.
So wahr, als der Herr lebt und schwebt,
so wahr wird mich sein heiliger Engel behüten und bewahren
im Hin- und Hergehen.
Gott der Vater sei meine Macht,
Gott der Sohn ist meine Kraft, 
Gott der h. Geist ist meine Stärke.
Gottes h. Engel schlagen und jagen alle meine Feind und Diebsrotten hinweg, 
gleich wie Sonn und Mond feind still gestanden am Jordan, 
da Josua mit den Philistern schlug.
Es stehen 3 Rosen auf Gottes Hirn, 
die erste ist gütig, 
die zweite sanftmütig, 
die dritte sein göttlicher Will, 
wer darunter ist, muß halten still.

VI. Das Schaltjahr etc.
Durch J. Scheible. Stuttgart. 1846/47.

Verlag des Herausgebers.')

238.
i, s. 460. 0 heiliger Sankt Florian, 

verschon dies Haus, zünd andre an!

i, s. eis. 239. Wider die fallende Sucht oder schwere Not
hilft ein Zettel angehenkt am heil. Dreikönigstag, darauf geschrieben stehet:

Caspar fert Myrrham,
Melchior Thus,
Balthasar Aurum;
haec tria qui secum portabit nomina Regum, 
solvitur a morbo Christi pietate caduco.

i, 8. 540. 240. Wem die Zähne, Ohren, Kopf und dergleichen wehe thut,
der stehe zur Zeit des abnehmenden Mondes an eben diesem Tage [Dreikönigstag] gegen den 
Mond und sage: 

Gleichwie der Mond abnimmt, 
also nehmen meine Schmerzen ab.

II, S. 155. 241. So eiu Pferd uit will anffitzen lassen oder in kein Schiss gehen,
so sprech ihm in die Ohren nachfolgende Wort:

Pferd! als wahrhaftig,
als eines Pfaffen Magd des Teufels Pferd ist,
so laß mich dich beschreiten!

Von Stund an thut es, was es soll.

') Im Unterschied von den andern Quellen ist diese eine im kulturgeschichtlichen 
Interesse veranstaltete litterarische Kuriositätensammlung; da dieselbe selten geworden ist, nehme 
ich daraus die hergehörenden Nummern in meine Sammlung auf; die meisten dort angeführten 
Find aber schon in unseren Quellen enthalten.
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242. Wider Epilepsie, Hysterie und Würmer. *) IV, S- 58.

Heilige Sonne unverwefen!
du bist meiner Tochter N. N. lang ausgewesen,
ist gekommen der böse Geist,
hat ihr genommen ihr Fleisch,
Mark, Gebein, Geblüt und Schlaf.
Heilige Sonne unverwefen!
ich bitte dich,
du wollest schicken den guten Geist
und wollest geben meiner Tochter ihr Fleisch,
Mark, Gebein, Geblüt und Schlaf.
Des Weibes Samen wird der Schlangen den Kopf zertreten,
und sie wird ihn in die Fersen stechen.
Heilig ist die Stund,
darin Christus der Herr geboren ist;
und die Stund ist gut,
da Christus der Herr gestorben ist;
und die Stund ist besser,
da Christus der Herr auferstanden ist.
Mit diesen drei Stunden
binde ich den roten, weißen und blauen Orkus
und alle Hexerei und Zauberei
und alle reißende, laufende, tobende Geister,
bis daß die Mutter Gottes einen andern Sohn gebärt.

Dies muß Abends und Morgens über das Töchterlein gebetet werden; und diese N. N. 
bedeuten Ihrer Tochter ihren ganzen Namen, welcher gesprochen werden muß.

243. So eine Frau innen liegt einer Tochter, IV, 8- 130 

soll man die Tochter setzen auf der Frauen Brust, sprechend:
Gott mache euch zu einer guten Frauen!

— so soll sie nimmer Schänd von ihrem Leib haben.

VII. Das Wunderbuch oder 6. und 7. Buch Mosis.
enthaltend

große Geheimniffe früherer Zeiten.

Magdeburg, R. Jakobs.

Daraus a: Nützliche curiöfe und angenehme Kunststücke Antonii Mizaldi Medici.

244. (S. 155.) Wer aus seinem Hause die Diebe verbannen und vertreiben will, 

der mache aus Erz ein Mannsbild, wenn prima facies arietis auffteigt und Luna darinnen befind­
lich ist. Er muß aber, indem er das Bild macht, dabei sagen:

Durch dieses Bild verbanne und vertreibe ich alle Diebe und Mörder in Ewigkeit.
Alsdann wickele er das gemachte Bild in ein schwarzes Tuch und vergrabe es mitten 

in das Haus, so wird, so lange es allda vergraben liegt, kein Dieb und Mörder in dasselbe Haus 
kommen.

1) Anmerkung Scheibles: „Daß der betrügerische Unsinn auch in unsern Tagen 
noch floriert, dessen ist gegenwärtiges Heilmittel Zeuge, das in Württemberg ein Bauer dem 
Adlerwirt K. in K. in diesem Jahre [1847] um die Summe von 20 Gulden verkaufte für dessen 
15jährige Tochter.“
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VII b. Das siebenmal versiegelte Buch
oder 

magifch-fympathetifcher Hausfchatz zur Heilung vieler Krankheiten und Gebrechen 
des Leibes,

nebst wundersamen Geheimnien zu Erreichung der verschiedenartigsten Zwecke.
Druck und Verlag von C. A. Hager in Chemnitz.1)

245. (S. 7.) Ein sehr wichtiges Geheimnis für die Zahn schmerzen, 
sie mögen von Flüssen oder hohlen Zähnen herkommen. Nachstehender Segen muß dreimal 
gesprochen und während dem der Zeigefinger von der rechten Hand auf den kranken Zahn 
gelegt werden —:

(S. 8.) Ich nehme den Schmerz,
wie ihn Gott der Vater seinem Sohne am Kreuz genommen hat
im Namen etc.
Ich töte den Wurm
im Namen etc.
Ich löse die Nerven,
wie der Sohn Gottes am Kreuz gelöst worden ist
im Namen etc.

■ Tobia Reko, Amen.
Wenn man hohle Zähne hat, welche Schmerzen verursachen, und läßt sich diesen Segen 

nach der angegebenen Formel darüber sprechen, so verliert man die Schmerzen in Zeit von einer 
Stunde gänzlich und bekommt auch in demselben Zahn, auf welchem der Finger während dem 
Segensprechen gelegen, nie wieder Zahnschmerzen: sollten aber 2—3 hohle Zähne neben einander 
stehen, und alle zugleich weh thun, so muß man den Segen über jeden einzelnen sprechen, eben­
so auch berühren.

246. (S. 21.) Vertreibung der Kröpfe.
Stelle dich an einem wolkenlosen Abende bei zunehmendem Monde und bei hellem 

reinem Mondscheine mit dem Gesichte nach Norden, drehe dich dann in ganz kurzen Zwischen­
räumen nach Osten, Süden und Westen, wieder nach Norden, und mache bei jeder Himmels­
gegend eine ganz kleine Pause. Mit dem Gesichte wieder nach Norden gewendet drehe dich 
links nach dem Monde herum, siehe scharf in seine Scheibe, streiche den dicken Hals mit der 
Hand und sprich ganz laut:

Was ich sehe, nehme zu!
was ich streiche, nehme ab I

Hierauf gehe stillschweigend nach Hause.

247. (S. 128) Für den heißen und kalten Brand.
Jesus Christus mit seinem starken Arm
der segne dir N. N. den heißen und den kalten Brand,
daß er nicht weiter um sich brennt,
auch nicht weiter um sich frißt
und im Namen Jesu [dich] wieder verläßt.

Dreimal gesprochen und dreimal darüber geblasen.

248. (S. 163.) Die Schmerzen einer Wunde zu stillen.
Schlagwund, ich segne dich, 
daß du nicht verwesest 
und nicht gefchwürft.

Alsdann nehme Blut von der Wunde oder dem gequetschten Glied und thue es an 
einen leinenen Lappen u. s. w.

') Gleiches Format mit dem „Wunderbuch“ und mit demselben zusammengebunden.
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249. (S. 183.) Wider die Felle in den Augen. 
Susanna hat gebärt.
Sankt Anna, Sankt Anna hat gebärt, 
Maria, Maria hat gebärt 
unsern lieben Herrn Jesu Christ; 
so wahr dies Wort ist, 
soll das Fell ziehen in diesem Aug, 
daß [es] weder Geschwür noch Wasser giebt. 

Dreimal f T t blasen.

VIII. Das sechste und siebente Buch Mosis
das ist Mosis magische Geifterkunft. Das Geheimniß aller Geheimnisse.

Neueste Auflage mit vielen Abbildungen.
Philadelphia. Verlag von J. Weik & Comp.

II a m b u r g. L. M. Glogau Sohn.
(Besteht aus XXII einzelnen und selbständigen Teilen, wovon III. VII. VIII. IX. XIX. 

mit I. II. III. IV. V. des vorhergehenden Buches übereinftimmen.)

a) Aus V: Ein approbirtes Buch zum Schatzheben.
250. (S. 55.) Band wider die höllische und böse Geister.

St. Petrus bind!
St. Petrus hat gebunden,
Jesus Christus mit seiner eignen Hand
und mit feinen eigenen 5 Wunden

(S. 56.) sollen alle höllische Hund und Teuflen und vier Elementen Geister
sein gebenden,

von diesem Haus und Hofrecht zu weichen
und keine mehr herbeikommen,
bis am letzten und strengen Gericht und Urteil Gottes.
Ich N. N., ein Diener Gottes,
beschwöre, befehle, bezwinge euch,
verfluchte, höllische Gefpenfter,
Teuflen, Hexen und Hexenmeister
samt eurem ganzen Anhang
in allen heiligen Namen Gottes — —
und durch das erschreckliche letzte Urteil und Gericht Gottes;
durch die vier Elemente Feuer, Wasser, Luft und Erd
bezwinge ich euch höllische Hund, böse Geister,
samt eurem ganzen Anhang
nebst denen vier Elementgeiftern,
daß ihr augenblicklich von diesem ganzen Haus und Hofrecht hinweg­

fliehet und weichet,
und bis an den jüngsten Tag davon verbannt fein sollet,
und soll euch mit aller Angst

(S. 57.) durch Donnerkeil,
Blitz, Hagel,
Feuerflammen,
Regen, Kiefel,
finstern Felsen,
Berg, Thal,
Wälder und Bäume,
durch Schwefel, Pech und Harz
und durch und bei allen erschrecklichen Peinen der Höllen

hinwegführen;
das gebiete ich all sogleich im N. Gs. etc. etc.
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b) Au s XXI: Anhang
ganz rarer Kunststücke für Kriegsmänner und anderer Remedien.

Gedruckt zu Luxemburg im 5532ten Jahre der Welt nach jüdischer Ausrechnung. 
Kriegskünste und Hülfsmittel.

[S. 402—410 ]
251. (S. 402.) Sich feste zu machen.

Suche einen bemoosten Hirnschädel eines Übelthäters und merke den Ort, wo er liegt. 
Des Tags darauf lege ihn zurechte. Alsdann auf den Freitag sprich daselbst vor der Sonnen 
Aufgang die Worte:

Ich N. bitte heute zu dieser Frist 
dich meinen Herrn Jesum Christ
der reinen Magd Maria Sohn,
o Herr, hilf mir auf meinem Plan!
hilf mir binden
aller Feinde Händ
und zerreißen
ihren Stahl und Eisen!
Jesus, Marien Sohn,
hilf mir auf diesem Plan!

Nun schabe das Moos ab, laß es in dein Wammes, jedoch dir unbewußt, unter den 
linken Arm nähen, so bist du fest.

252. (S. 404.) Reiter zu machen.
Schneide eine einjährige Weidenrute auf einen Schnitt ab. Darnach gehe zu einem 

fließenden Wasser, lege die Rute wieder dreimal auf die Erde und sprich:
Phantaseon, paneoseon ut fomoisen.

Alsdann nimm die Rute wieder in die Hand, lege sie noch einmal nieder, hebe sie mit 
der linken Hand auf und sprich gegen Mitternacht:

Ich beschwöre euch, Fürsten und Geister Teils der Mitternacht, 
daß ihr mir durch die Kraft dieser Rute unterthänig machet die Ritterschaft
in der Gestalt der schwarzen Reiter, 
daß sie in Zukunft, wenn ich will, gutwillig und ohne Hindernis erscheinen.
Das befehle ich euch bei eurem Schöpfer, Gott d. V. etc. etc.

Oder: (S. 405.)
Mittwochs, wenn der Himmel klar und lauter ist, gehe aufs Feld und sprich:

Die Rechte des Herrn hats gethan,
sie hat mich erhoben,
sie erhält mich,
ich werde nicht sterben,
sondern leben und offenbaren die Werke des Herrn.

Nimm hernach die Rute in die Hand, schlage Sinai damit auf die Erde und sprich: 
Offa, Ossa, Ossa! 
kommt, kommt, kommt! 
kommt mir alle zeitig!

Und wenn sie kommen, so heiß sie willkommen, so werden sie sich gegen dich mit dem 
Haupte neigen. Willst du sie nicht mehr haben, so wirf die Rute auf die Erde und sprich:

Gehet hinan in die Stadt, 
woher ihr gekommen seid, 
ohne alle meinen Schaden !

und mache ein Kreuz vor und hinter dich, so verschwinden sie. Die Rute hebe alsdann wieder 
auf, thue sie in ein rotseidenes Tüchlein und verwahre sie heilig.

253. Vom Spiele.
Kaufe einen Hecht unbedungen, nimm die Blase davon, trockne sie an der Sonne und 

schreibe darauf
Imoi sideon giricion.

Alsdann gehe Abends beim Mondenlicht alleine, halte die Blase gegen den Mond 
und sprich :
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Nun Licht, du seliger Nachtstern!
du leuchtest so hoch und leuchtest so fern,
leucht mir in das Haus,
da mein Spieler geht ein und aus;
schein ihm in seinen schneeweißen Arm,

(S. 406.) schein ihm in den leid’gen Darm,
durch seine Lunge und seine Leber,
durch sein Hirn und seinen Schädel,
daß er nun und nimmermehr
habe keine Rast noch Ruh,
er bringe denn sein Glück mir zu !

Binde die Blase an den Arm und spiele; du wirst gewinnen.

254. (S. 409.) Das Feuer zu versprechen.
Gehe 3mal um das Feuer herum und sprich diese Worte:

Longinus unter dem Kreuze stund,
wie er den Herrn Jesum Christum hat verwandt;
er stach in seine Seite,
daraus ward Wasser und Blut, 
damit steure ich dich, du Feuersglut.

255. Oder:
Bis mir Gott willkommen,
Feuer, du edler Gast!
du sollst nicht weiter kommen,
als wo du angefangen hast;
du sollst nicht glühen noch brennen, 
bis Maria, die Mutter Gottes, einen andern Sohn gebäret. 
Das zähle ich dir zur Buße im N. G. etc. etc.

IX. Geheim- und Sympathiemittel des alten Schäfers Thomas.
14 Bändchen.1)

Altona. Verlagsbureau. (A. P r i n z.2)

1. Bändchen.
256. [7.] Ein Sympathiemittel gegen Gicht und Rheumatismus.

Man gehe 3 Tage hinter einander des Morgens vor Sonnenaufgang zu einem Flieder­
baum, fasle ihn an und spreche:

Flieder, ich habe die Gicht 
und du haft sie nicht; 
nimm mir sic ab,
so hab ich sie auch nicht!

2. Bändchen.
257. [1.] Das Blut zu besprechen.

Man lege drei Finger der rechten Hand aus die Wunde und spreche folgende Worte: 
Wie selig ist der Tag!
wie selig ist die Stunde!
wie selig ist die Wunde!
wie selig, was ich sag!

1) In verschiedenen Auflagen; ohne Angabe derselben: 6., 7., 13., 14, zweite Auslage: 
3., 10., 11., dritte: 9., 12., vierte: 4., 5., 8., fünfte: 2., siebente: 1. Bändchen.

2) Beim 2., 8., 12. Bändchen:
H am b u r g. Verlag von G. K r a m e r;

dies auch blau über die alte Angabe gedruckt.
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du sollst nicht bluten und schwären, 
nicht wehe thun noch zehren 
im Namen der Dreifaltigkeit, 
Gott Vater, Sohn und heiliger Geist.

Man sage vorstehenden Spruch dreimal hinter einander und der Blutlaus wird nach und 
nach aufhören.

5. Bändchen.

258. [9.] Blutilüle schnell zu stillen.
Greife an die Stelle, woraus das Blut fließt, und sprich:

In Gottes Reich stehen drei Brunnen,
der eine gießt,
der andere fließt,
der dritte steht stille;
so soll auch dies stehen.

Augenblicklich hört die Blutströmung auf.

259.

Oder greife an die Stelle, woraus das Blut fließt, und sprich:
Heil ist die Wunde,
heil ist die Stunde,
woran die Wunde geschah;
das zähle ich mir — Vor und Zunamen — zu gut.

Augenblicklich hört die Blutströmung auf.

260. [15.] Gegen Kopsgicht, Kopsreißen und sogenannte Flüffe.
Auch kannst du einen Kopflappen nehmen, ihn um den Kopf über die Stirne wegziehen 

und ihn dann unter dem Kinn zusammenbinden, indem du feierlichst ausrufst:
Ich zieh im Namen etc., 
ich ziehe Fleisch und Blut zusammen.

261. [46.] Besprechung der Rose.
Hauche auf diejenigen Körperteile des Patienten, welche an der Rose leiden und mur­

mele dabei:
Die Rose hat in diese Welt 
uns Gott als Königin gesandt
und über ihr das Sternenzelt 
als Krönungsmantel ausgespannt.
Rose, Rose weiche! 
flieh auf eine Leiche 
und laß die Lebenden befreit 
von nun an bis in Ewigkeit!

262. [49.] Immer zu finden, was andere Leute verloren oder vergraben haben.

Will man dies bewerkstelligen, so bereite man sich eine Salbe, die aus folgenden In­
gredienzen besteht: 1 Teil Harz, 1 Teil Wachs, 1 Teil Talg. Dies schmelze man wohl zusammen 
und reibe sich damit Abends vor dem Zubettgehen den rechten Fuß, indem man folgende Worte 
spricht:

Salbe, ich falbe mit dir den Fuß, 
daß er mich dahin tragen muß,
wo verloren, verborgen, vergraben 
die Menschen ihre Schätze haben.

Dann lege man sich nieder und schlafe ein. Am andern Morgen fei aber der erste Ge­
danke auf diese Procedur gerichtet und man salbe sich nun sofort den linken Fuß unter Bei­
behaltung der obigen Formel. Auf keinen Fall aber darf man während der Handlung unlautere 
Gedanken fassen, denn sonst hilft das Mittel nicht.
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7. Bändchen.
263. [37.] Unsichtbar zu werden.

Passe auf, wenn eine Magd Eier aus dem Neste nimmt, gehe dann geschwind hin und 
nimm ihr das Ei stillschweigend aus dem Neste vor ihren Augen weg und gehe damit fort, aber 
antworte nicht auf ihre Fragen, sie mag sagen, was sie will. Dann grabe das Ei in den Mist 
und sage die Worte:

Ich nahm dich aus dem Neste 
und grabe dich in den Mist, 
daß es Niemand weiß.

Lasse es dann drei Tage darin liegen, so wirst du einen weißen Stein an der Stelle 
finden, und wenn du denselben bei dir trägst, so bist du unsichtbar.

8. Bändchen.
264. [7.] Sich im Kampfe unüberwindlich zu machen.

Wenn du in den Kamps gehst und deinen Feind vor dir hast, so sprich:
Ich sehe dich in deinem Mut,
ich besprenge dich mit Christi Blut,
all dein Gewehr und Waffen seien dir gebunden!
für ihnen behüte mich Gott und seine heiligen fünf Wunden!

und sage dazu die Worte:
Tentenora, Tentenora, Tentenora!

265. [38.] Um Pferde zahm zu machen. 
Fuchs [oder was es sonst für eine Farbe hat] werde so zahm wie ich, 
so zahm und geduldig, wie ich!

266. [72.] Zu machen, daß ein Gewehr versage. ,
Man schlage beide Daumen in die Hände und spreche:

0 Mensch 1 bedenke das Ende,
so wirst du nimmermehr Übels thun!

11. Bändchen.
267. [27.] Vor Gericht Recht zu behalten.

Sprich, wenn du vors Rathaus oder einen andern Ort, wohin dich das Gericht citiert 
hat, und ehe du hineingehst, folgene Worte dreimal:

Ich sehe dich Haus auf Stück, 
ich hoffe, es fei mein Glück;
so jemand wider mich wäre,
daß er sehe wie ein Kauz
und rede wie ein Bock
und rege seinen Mund
wie ein toter Mann seine Zung.

268.
Wenn du dann in die Gerichtsstube hineintreten willst, heimlich folgende Worte;

Ich gehe in diesen Saal, .
darein ich muß und sein soll; 
ist nun jemand, der mich angeht, 
der stehe wie ein Stock
und glühe wie ein Bock

Anmerkung: 9. Bändchen, Vorwort:
Der alte Schäfer Thomas, bekannt durch seine Prophezeihungen und seine Kuren an 

Menschen und Vieh, überliefert hiermit dem Publikum das 9. Heft seiner Geheim- und Sympathie­
mittel. Von den ersten 8 Heften erschienen in einem Zeitraum von 3 Jahren in 8 Auflagen 
36 000 Bändchen, ein Beweis für die günstige Aufnahme derselben, die uns einer weiteren An­
preisung überhebt.
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und hebe seinen Mund
wie ein toter Mann seine Zunge;
das helfe Gott
durch seine heiligen fünf Wunden rot!

269. [32.] Daß eine Schnittwunde nicht blute.
Hat sich jemand arg geschnitten, so kann man ihm das Blut auf folgende Weise leicht 

versprechen; ihm auch die Wunde leicht und ohne Schmerz heilend machen. Man spricht nämlich:
Glückselig ist die Wunde,

— und haucht über die Wunde hinunter und betet ein Vaterunser; hierauf sagt man ferner: 
glückselig ist die Stunde,

—- und haucht abermals über die Wunde und betet wiederum ein Vaterunser; zum drittenmal 
sagt man:

glückselig ist der Tag,
an dem sich Jesus Christus erhoben hat.

— und nochmals wird über die Wunde gehaucht und wieder ein Vaterunser gebetet.

12. Bändchen.
270. [25.] Glückfprüche zum Kaufen und Verkaufen.

Wenn du deine Waare auf dem Markte ausgelegt hast, so nimm deine Hand und streiche 
damit über dieselbe weg und sprich dabei folgende Worte:

Meine Waare ist mir heute seil,
Gott gebe mir dazu Glück und Heil!
meine Waare will ich verkaufen
und alle Menschen mögen herzulaufen,
wie unsere liebe Frau lief,
da Sanct Johannes ihr liebes Kind taufte im Jordan.

271.
Oder hole am heiligen Johannistage zu Mittage zwischen 11 und 12 Uhr Fünffinger­

kraut (gemeines, großes, kriechendes Fünffingerkraut, Fünfblatt, Fünffinger-Potentille, Handblatt, 
Hausblatt, Potentilla reptans) und sprich beim Abreißen der Pflanze folgende Worte:

Fünffingerkraut, ich thue dich herausraufen
zum Marken und zum Kaufen;
das zähle ich mir zu gut.

Die unter solcher Förmlichkeit gebrochene Pflanze lege dann zu deiner Waare, so wirst 
du genug Abnehmer bekommen.

X. Einzelnes aus dem Unterland.
Handschriftlich von einem Schäfer bei Vaihingen a. E.1)

272. Das Wurzelfetzen.
Auf dem Berg Golgatha wurden drei Gruben gemacht, 
darein wurden drei Kreuz gemacht,
in die Mitte wurde unser Heiland gehenkt;
schadet ihm fein Henken nicht,
so schadet dem [sein Nam und dem Tier sein Nam] sein Beinbruch oder

Verrenken nicht.
Nenne das Glied.

273.
Unser Heiland liegt im Grab drei Tag, drei Stund;
in dieser Zeit werde der Schaden des N. N. [sein N. N.] frisch und gesund;
im siebeiizehnten Tag fähit er zur Hölle ab;
dem N. N. sein Pferd [oder Ochs oder Schaf] muß laufen fest im Trab

') Durch Herrn Bez.-Sch. J. Werner in Nürtingen.
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Das Gewächs in dieser Erden ist gewachsen 
und muß der Schaden geheilet werden.

Ex vato.

274.
Nähest gegen Morgensonnen Ausgang sei dein Heil, 
stehest gegen Mittag, der Schmerzen nehme ab! 
von Abend bis zu Mitternacht 
sei der Schaden gut gemacht.

Aarbaa. Rabonia. Viergiene.

275. Der Mosesstab.
Gegrüßet seist du, Ellebaum, 
gegriißet seist du, heiliger Stamm, 
gegrüßet seist du, weil unser Heiland gestorben ist daran!

Moses hat viel durchzumachen, 
kommen vor zerschiedene Sachen; 
doch er leidet nie Gefahr, 
weil der Herr selbst bei ihm war.

Der Herr gab ihm ein Stab in die Hand, 
damit schlug er das ganze Land; 
er schlug ins Meer, es teilet sich, 
sie können durchmarschieren;
die, wo ihnen folgen nach, 
müen’s Leben dort verlieren.

Die Aronsfchlang ist fürchterlich, 
den Mosesstab erschreckt sie nicht, 
sie muß davon entfliehen 
und Moses mit seim ganzen Heer 
kann wieder weiter ziehen.

Das Murren geht so kläglich an, 
um Wasser thun sie klagen:
Moses nehmet seinen Stab,
thut an Felsen schlagen;
das frische Wasser springt heraus, 
damit sie sich thun laben.

Diese Kraft, wie Elsebaum, 
ist niemals zu vergleichen;
alles Hexenwerk und Teufelskunft 
muß vor diesem weichen.
Daher, mein Stamm, ergreif ich dich 
und bieg dich hin und her;
mit Moses Worten schneide ich dich 
und du sollst sein mein Gewehr.

Aarbaa. Rabonia. Viergiene.

276. Für das Daringicht.
Darmgicht, ich beschwöre dich, 
daß du stehest still, 
wie der Fluß Jordan stillgestanden ist bei der Tauf Jesu Christi. 
Blut, dir gebiete ich, 
daß du fließest,
wie die 4 Fliiß im Paradies: Ziegris. Eufras. Nilius. Angar.

Ex vato.
Württembergifche Vierteljahrshefte 1890, 15
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277. Für den Wurm am Finger.

Wurm und Würme allgemein, 
ich verbiete euch Mark und Bein. 
Wurm und Würmer1) allgemein, 
ich verbiete euch Fleisch und Blut. 
Wurm und Würmer allgemein, 
ich verbiete euch Haut und Haar, 
das zu meiden bis an den jüngsten Tag. 

Ex vato.

278. Für den Fenerbrand.

In Fleisch und Blut, 
in Haut und Haar, 
in Mark und Bein
soll der Brand Laurenzi dringen ein. 

Aarbaa. Rabonia. Viergiene.

279. Für den kalten Brand.
Brand, 
du stehest in Gottes Hand 
mit Blut und Sonnenschein. 
Laurenzi. Vitus. Bartolomäus.

280. Für den Brand.
Es giengen drei Jungfrauen über Land, 
sie fahren einen feurigen Brand:
Brand, Brand, 
schlage aus und nicht ein! 
der Brand soll geloschen sein.

Handschriftlich, wahrscheinlich ebenfalls aus Vaihingen a. E.2) 

281.
Der duldige Job fitz an dem Ort, 
friß allen Motten und Haarwurm weg für------ !
Gott der Herr zog über Land, 
begegnet ihm Aberham.
Abrham, warum bist du so traurig? 
Warum sollt ich nicht traurig sein? 
Thut dir dein Maul so weh, Abrham, 
nimm da ein fließigs Wasser in den Mund 
und spei es auf den Erdensgrund, 
so wird dir dein Mund gesund.

Handschriftlich aus Fürfeld.5)
282. Vor’s Zahnweh.

Jerusalem, Jerusalem, du gotteslästerliche Stadt, 
die unsern Herrn Jesum gekreuziget hat! 
aus seinen Wunden floß Wasser und Blut, 
das sei dir N. N. für's Zahn- und Maulfieber gut.

*) Würme in der ersten Zeile ist wohl richtiger, da wahrscheinlich männliches und 
weibliches Geschlecht bezeichnet werden soll.

2) Durch Herrn Dekan Klemm in Sulz.
6) Durch Herrn Pfarrer Sattler in Neckarhaufen.
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Handschriftlich aus Löchgau.1)
283.

Mutter, Mutter, Mutter,
leg dich in die Ruh,
häng dich an die Wand, 
da dich der liebe Gott liat hingesandt.

284. Für deu Schmerzen.
Hitz, Schmerz, Brand nimm ab 
wie der Tot im Grab!

3 mal und jedes 3 Mal das gesprochen und von sich geblasen.

285. Schmerzen und Geschwulst zu töten.
Ich habe eine frische Wunde gefunden
in einer glückseligen Stunde:
es muß öt gefchwellen
und muß auch nicht geschwären,
bis unsere liebe Frau ihren andern Sohn wird gebären.

3 mal gesprochen und 3 mal über die Wunden geblasen.

Mündlich aus Löchgau.
286. Gegen die Gefchoßblatter oder Augenentzündung.

Der heilig Petrus gieng über Land, 
was hatte er in feiner rechten Hand?
den rechten Daumen:
G’fchoßblatter, du mußt den Platz raumen!

Mündlich aus Schozach.
287. Für den Haarwurm.

Job zog über Land ;
da begegnete ihm Gott der Herr
und sprach:
Job, warum bist du so traurig?
Job sprach:
warum sollt ich nicht traurig sein,
da mir das Fleisch im Mund will faulen?
Christus sprach:
nimm Wasser in den Mund
und spei es auf die Erde, 
daß dein Fleisch wieder verjüngt werde.

Dreimal hergesagt, bei den drei höchsten Namen darüber geblasen, ein Glas Wasser am 
Mund des Kranken vorbeigeschüttet, so daß er davon benetzt wird.

288. Gegen das Rotläufen.
Das Rotläufen und der Drach 
giengen mit einander über den Bach: 
der Drach, der wollt draus trinken, 
das Rotläufen soll drein versinken.

Au s dem württ. Staatsanzeiger,-j
289. Für Geschwulst.

Wenn der Mond abnimmt, sagte die Streichfrau, dann geht in den Vormittagsstunden 
auf den Gottesacker und da, wo ihr frisch aufgelegte Kränze seht, da haltet still, betet ein 
Vaterunser und löst die Bänder von den Kränzen, um sie unter Eurem Mantel mit nach Hause

') Durch Herrn Lehrgehilsen Fischer in Erkenbrechtsweiler.
2) Nach einer Gerichtsverhandlung.
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zu nehmen. Von da bis zur Mitternacht dürst Ihr kein Wort sprechen; wenn dann die Mondes­
sichel in Euer Zimmer scheint, nehmt die Bänder in Eure Rechte, macht mit derselben ein Kreuz, 
verneigt Euch dreimal gegen den Mond und streicht mit den Bändern dreimal über die Geschwulst, 
indem Ihr die Worte sprecht:

Verschwunden sei, was ich besaß,
wie abgemähtes, welkes Gras!

Dann legt die Bänder unter Euer Kopfkilen und am nächsten Tage bindet sie auf dem 
Gottesacker wieder an die Kränze.

XL Mündlich von der Alb.
Aus Erkenbrechtsweiler.1)

290. Das Siebdrehen.

Man muß ein Kornsieb und eine Scheere haben; die Scheere muß in das Kornsieb da, 
wo es enger wird, gesteckt werden. Man hält das Sieb an der Scheere mit den zwei Zeige­
fingern und spricht:

Petrus und Paulus ist g’ritten nach Rom;
ist da Geld vergraben? [oder eine Glock etc]
im Wald? [oder an sonstiger Stelle, die man nennt] — 
ist’s wahr?

Wenn es wahr ist, so springt das Sieb im Ring herum; ist nichts da, so bleibts stehen.

291. Um zu erproben, ob eine eine Hexe sei oder einer ein Hexenmeister, 
muß man das Weib veranlassen, dreimal zu sagen:

Der Teufel ist ein Katzendreckeler; 
den Mann aber:

Der Teufel ist ein Spüllumpenreiter.
Wenn sie das dreimal sagen, so sind sie ehrliche Leute; die Hexenmeister nennt man 

Hottentot.

292. Wenn man wegen einer Kuh, Gauls oder Menschen strauchlet, es sei etwas Böses an 
sie gekommen.

Man nimmt beide Hände, steht vornen hin und legt die Hände in das Ankengrüble, bei 
Menschen auf den Scheitel, die linke aufgelegt, die rechte auf die linke, und spricht:

0 du heilige Dreifaltigkeit!
Gott weiß, was dir geschehen ist;
hat dir es gethan ein Mann,
so komme es demselben an;
haben es gethan zwei böse, junge Rutten2),
so sei der Himmel verschlossen;
hat dir es gethan ein Weib,
so fahr es jetzt in ihren Leib!
Jetzt behüt dir Gott den ganzen Leib,
Fleisch und Blut,
Mark und Bein!
Gotts Namen, Gotts Namen, Gotts Namen,
in Jesu Namen, Amen.

Über den Rücken hinausgefahren, indem der Spruch dreimal nach einander gesprochen 
wird; dies geschieht Morgens, Abends und wieder Morgens, so daß der Spruch neunmal wieder­
holt wird.

') Von einem alten Schäfer Namens Johann Georg Maier. Er sagt, er habe seine 
Sprüche aus dem 7. Buch Mosis, einem großen Folianten, welchen er ca. 1835 von einem alten 
Scharfrichter und Kleemeister Christoph Seiz in Kirchheim u. T. erhielt. Der letztere habe auch 
angegeben, wie man mit den Händen fahren müsse u. s. w.

2) Nach Angabe des Mannes zwei Ledige, männl, und weibl.
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293. Gegen Kolik oder Mutterweh.
Ich will dem N. N. für Kolik und Mutterweh thun;
der Hirsch ist mit dem ersten Geschrei 1),
ein Glas roten Wein 1), -
ein Stück neugebacken Brot
ist dem N. N. für Kolik und Mutterweh gut.

Die Hände in einander gelegt und gegen Morgen gesprochen.

294 Für Stechen, Schneiden und Hauen.
Man schlägt unserem Herrn Gott drei Nägel, 
die drei Nägel geben vier Löcher,
sie eitern nicht,
sie gefchwellen nicht,
sie geben auch kein faul Fleisch nicht.

295. Wenn ein Pferd oder Bindvieh das Darmgicht hat.
Unser Herrgott gieng z’Acker 
und er that drei Fürche, 
darunten lagen drei Würme; 
der erste sieht weiß, 
der zweite sieht schwarz 
und der dritte sieht rot;
so müssen sie alle gehen den bittern Tod.

Man nimmt ein Reislein vom Wald oder im Stall vom Besen und stupft das Pferd leicht 
in die Seite, so wird es sich schütteln.

29C. Gegen arges Kopsweh.
Man muß durch die obere Scheibe eines Fensters an den Himmel hinaufschauen, dem 

Kranken beide Hände auf den Kopf legen und sprechen:
Ich schaue zum Fenster hinaus
und schaue in das schöne Gotteshaus ;
wen schau ich an?
den allerhöchsten Mann,
der dir deinen Hauptschädel auflösen und heilen kann.

297. Für die Schweine.
Mark und Bein,
Fleisch und Blut,
du schweinst so wenig,
als Gott der Vater.
Mark und Bein etc. als Gott der Sohn.
Mark und Bein etc. als Gott der hl. Geist.

Drei Freitag nach einander vor Sonnenaufgang je dreimal sprechen.

298. Fürs Rotläufen.
Blaser, leg dich!
Blaser, leg dich!
leg dich an die rechte Wand,
wo dich Gott hat hingesandt.

Wenn man die drei höchsten Namen sagt, bläst man über den Schaden hinunter.

299. Für den kalten Brand und wilden Flug.
Kalter Brand und wilder Flug, 
du mußt gelöscht sein 
wie der Reif vom Regen.

1) Der Mann sagte: „Das ist kein Hirsch, der im Wald herumspringt, sondern ein hoher 
Name von Gott.“ Ferner: „ich habe schon angenommen, das sei dem Heiland sein Blut gewesen.“

Hs. [siehe XIII.]

hs. schwoin 
nicht, G. d V. 
hat auch nicht 
goschweint etc.

hs. blasen in 
t t t.
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Wenn man sich gebrannt hat, sagt man:
Warmer Brand etc., 

für das wilde Feuer:
Wilder Brand u. w. Fl. und wildes Feuer etc.

300. Für die fallende Krankheit.
Man muß Nachts 12 Uhr, so lange die Glocke schlägt, mit einem weißen Tischtuch 

an einen Markstein gehen, welcher drei Zehnten scheidet, drei kleine Bröckclein in den drei 
höchsten Namen auf das Tischtuch wegschlagen und an einen Fluß gehen, der noch nie ausge­
gangen ist. Den Urin des Kranken muß man bei sich haben, die drei Bröckelein Stein zu Mehl 
verklopfen und Wasser vom Fluß nehmen; alle drei Sachen in ein Glas thun und den Kranken 
dreimal trinken lassen. Dann sprich, so lang er trinkt, dreimal:

So gewiß Jesus Christus an dem heiligen Kreuz nicht gefallen worden ist,
so gewiß fällst du N. N. auch nicht mehr.

301. Fürs Überbein.
Ich sehe eine Leiche, 
und was ich greif, das weiche, 
und was ich greif, nimmt ab 
als wie der Körper in dem Grab.

Der Spruch muß bei einer Leiche neunmal gebetet werden , indem man den Sarg im 
Auge behält; bei den drei letzten Malen sagt man die drei höchsten Namen; zweimal, beiden 
Worten greif, muß man ein Druckerle auf das Überbein thun.

302. Für die Maische.
Die Haische und der Drach
giengen mit einander über den Bach;
der Drach versank in den Bach
und die Maische vergaug!

Ein Weib kann diesen Spruch am besten verrichten; sie muß ihren Rock ein klein 
wenig umkehren und am Euter hinten herauffahren.

303. Für die Mundfäule.
Mundfäule und Herzgefperr,
daß dich mein Atem dörr!

Man muß bei den drei höchsten Namen dreimal in den Mund blasen.

304. Fürs Verrenken.
Hast du dich verrückt und verrenkt,
die Juden haben unsern lieben Heiland an das heilige Kreuz gehenkt,
schad’t ihm sein Henken nichts,
schad’t dir dein Verrücken und Verrenken nichts.

Hat man sich selbst verrenkt, so spricht man:
Ich hab mich etc. und: schad’t mir mein etc.

305. Wenn ein Mensch oder Vieh nicht mehr recht gehen kann.
Mau geht unter den Dachtrauf, nimmt ein Dachtraufsteinle; dann muß man, ehe man 

die drei höchsten Namen sagt, aus das Steinle spucken und damit um den Schaden herumfahren, 
dies bei einem Pferd oder Vieh. Bei einem Menschen vor Sonnenaufgang drei Tage nacheinander, 
indem man bei den drei höchsten Namen in die Hand spuckt nnd mit derselben um den Schaden 
fährt. Sprich:

Es gieng ein Hirsch über eine Heide
und er suchte eine Waide
und er stößte seinen Fuß an einen Stein
und es verfchellt ihm Mark und Bein.

Dieser Spruch wirkt auch für eine hohe Seite beim Menschen, wenn man ihn drei Frei­
tage im Abnehmen des Monds spricht; wenn aber der Mensch schon ausgewachsen ist, so kann 
man höchstens das Übel stellen, d. h. verhindern, daß es größer werde.
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306. Für das Fell auf dem Aug.
Felle, du mußt vergehen wie die Sonne;
Felle, du mußt vergehen wie der Mond;
Felle, du mußt vergehen wie die Sterne.

Die drei Eidfinger auf das Aug gehalten; der Kranke muß gegen Morgen gucken.

307. Gestohlenes Gut wieder zu bringen.
Dieb oder Diebin !
ich gebiete dir bei den drei Himmelsfchlüfeln
und bei den drei heiligen Nägelmalen,
die man unserm Herrgott hat geschlagen,
diese will ich dir auch schlagen.
Den ersten schlag ich dir durch dein Haupt und Zung,
daß du weder Rast noch Ruhe hast,
bis du das gestohlene Gut wieder an den Ort hinthust,
wo du es gestohlen hast.
Dieb oder Diebin! etc. — schlagen:
den zweiten will ich dir auch schlagen durch deine Lunge und Leber,
daß du weder etc. — gest. hast.
Dieb oder Diebin! etc. — schlagen:
den dritten will ich dir auch schlagen durch Blasen und Nieren,
daß du weder etc. — gest. hast.

Der Dieb muß das Gestohlene wieder bringen oder sterben; stirbt er, so gesteht er den 
Diebstahl, noch ehe er stirbt, kommt er aber, so muß man die drei in einen Frühbirnenbaum 
geschlagenen Nägel wieder herausziehen. Letztere müen entweder Sargnägel oder vom Schmid 
bei Nacht mit Einer Hitze durch ein Hufeisen geschlagen seiu.

308. Wenn eiu Vieh ausliiust.
Man fährt vom Kopf an bis über den Schwanz hinaus, steht dabei aus der Seite, wo 

man milkt, und,spricht:
Deusch ist deusch und bleibt deusch1).

Dann:
Was ich mit meinem rechten Arm umring, 
daß es nicht verfpring!

Oder nimm einen alten Saum von einem Weiberrock, schwing ihn um die Kuh und 
sprich:

In Gotts Namen,
in Gotts Namen,
in Gotts Namen, 
in Jesu Namen, Amen.

309. Beim Säen
soll der Bauer aus dem Säesack drei Handle voll gegen Morgen werfen in Gotts Namen (drei­
mal); ist besser, als gedüngt. Wann er mit Säen fertig ist und vom Acker weggeht, soll er sagen:

Lieber Gott!
ich hab meine Schuldigkeit gethan, 
schenk du deinen Segen dazu!2)

310. Daß man vor Gericht Recht behalte.
Ich trete über diese Schwelle,
der Herr Jesus ist mein Geselle,
der Himmel ist mein Hut,
der Erdbod ist mein Gut,

') Deusch ist vielleicht = D’Hesifch, d. h. die Heunsche, wofür sonst Haische oder 
heisch = heunisch steht.

2) Der Mann sagte: „Bei meinem Korn haben die Leute jedesmal geäußert: Weiß der 
Teufel net, was der für Korn hat!“
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wer stärker ist, als diese drei Personen, 
der komm und greif mich an!

Drei Vaterunser.

311. Fürs Maulweh und Nachtschatten.
Ich weiß nicht, was dir geschehen ist,
hilf dir der Name Jesus Christ!
ich thue dir für den hitzigen brennenden Nachtschatten 
und für das Maulweh.

312. Fürs Zahnweh.
Geh an einen Fluß und nimm ein Häfele und schöpf Wasser, wie der Strom lauft, drei­

mal in den drei höchsten Namen. Dann komm her und nimm von dem Wasser in den Mund, 
schluck aber nicht, sprich:

Ich nehm das Wasser in den Mund 
und speie es in den Grund.

Dreimal. 1)

313. Ochsen anzugewöhnen.
Gang du mit mir [Name des Viehes],
wie ich mit dir,
wie Jesus Christus geduldig unter das heilige Kreuz gegangen ist.

314. Für die Kolik.
Man fährt dem Kranken um den Nabel herum und spricht: 

Gebärmutter, lege di! 
regst du di, 
so töt i di.

Hs . [liehe XIII.] 
Vor dio Mauch, 
hs. nur: Jordan, 
behüte mich vor 

Sch., vor W.
und vor M.

315. Fürs Fußweh beim Vieh.
0 du heiliger Jordan! 
heile du den Schaden, 
wehre denen Würmen 
und denen Maden!

Jedesmal 3mal mit dem Daumen zwischen den Klauen hinunterfahren

31G. Für den Brand.2)
Unsere liebe Frau von Büberland — 
verkam ihr ein Weib und trug einen Brand. 
Brand, riech ’raus 
und nicht ’nein !
das soll gesegnet sein im N. G. etc.

317. Fürs wilde Feuer und Kopsweh.
Lässiger Flug und wildes Feuer, 
ich bitte dich um Gott 
und um den heiligen Geist, 
zeuch aus dem Blut, 
und aus dem Fleisch!

1) „Man kann dies am Beurener Brunnen (in Erkenbrechtsweiler), denn diese Quelle 
geht auch nie aus."

2) Die Folgenden von einem alten Weber und Kaufmann Gottlob Maier. Er sagte: 
„Diese Sprüche kann man nur dem geben, welcher kein Übelflucher oder Schwörer ist und ein 
gutes Gedächtnis hat. Auch vergißt mancher, wie man fahren und hauchen muß. Bei der Mund­
faule und dem Nachtschatten z. B. muß man mit dem Zeigefinger dem Kranken in den Mund 
fahren, das erstemal einmal, das zweite zweimal, das dritte dreimal; und so muß jeder Spruch 
3mal gesprochen werden; bei jedem Spruch auch muß man den Kranken anhauchen.“
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320.

318. Blut zu stillen.
Heilig ist die Wund,
heilig ist die Stund,
heilig ist der Tag,
da Christus gestanden ist;
am Stamm des Kreuzes ist der Heiland gehangen.

319. Fürs Vieh, wenn es Würmer hat.
Jerusalem, Jerusalem, du Judenstadt, 
darin Jesus Christus gekreuziget ward, 
ist worden zu Wasser und Blut;
sei du dem Vieh für sein Wifel und Darmgicht gut!

Für die Menschen, namentlich O/ gegen Stechen.

Hs. [siehe XIII.]

hs. da Josus Ch. 
geboren ward.

Hs . [siehe XIII.] 
hs. die jüdische 
St., die J. Ch. 

g. hat, die soll 
werden z., das 
ist dem Pferd 

vor Würm, W.
hs noch: im 

Fleisch und im
Blut.

Stichs vor ein, 
wie Jesus Christus Bein! 
Stich, ich thue dich verbinden 
mit des Herrn Jesu fünf Wunden.

Dreimal zu sprechen und den Hauch hinthun.

321. Fürs Zahnweh.
Sodom und Badom.
Man bad’t unsern Herrn Jesum Christ;
man tötet die Wärme
und nehme den Schmerzen
und befestige das Zahnfleisch
und stärke die Nerven.
Nobis und Stobes.

Dreimal. Man berührt mit dem Zeigefinger den schmerzenden Zahn.

322. Fürs Auslaufen des Viehs.
Laster reg dich!
Laster reg dich
zu der rechten Hand,
wo dich Gott hat hingesandt.

323. Wann ein Kind unterwachsen ist.
Sodom und Badom.
Weil es dem Kind gewachsen ist an Ärm und Füß, 
man that zum Taisch
und nicht zum Fleisch.

Dreimal und mit der rechten Hand dreimal über die Arme und Füße hinausfahren. 
Dreimal muß man den Gang zum Kranken machen.

324. Wenn Eines ein Leiden hat an einem Glied oder einseitig ist, 
muß man mit ihm dreimal unter den Mond gehen im Zulegen desselben und sprechen.

Was ich sehe, leg zu, 
und was ich greif, nimmt ab 
wie der Mensch im Grab.

Hs . [siche XIII.] 
Vor Spatten etc. 
hs: fahre dar­
über: nehme

3 Brennesseln 
unberaffelt

3 Freitag vor 
Sonnenaufgang.

325. Vor das Windkolik.
Muetorbär leg de, 
nimmermehr reg de! 
regst du di,
so tot ich dich.
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Aua Grabenstetten?)
326. Gegen das Verrenken.

Ich habe mich verrenkt,
Christus den Herrn hat man gehenkt; 
thut ihm sein Henken nichts;
so thut mir mein Verrenken und Verschrenken nichts.

Dazu steht man hinterfiir an die Stubenthür.

327. Gegen einen Dorn oder Schleißen.
Man setzt unserem lieben Heiland eine Dornenkrone auf; 
thut ihm die Krone nichts,
so thut dir auch der Dorn nichts. 

Dreimal gesprochen und jedesmal dreimal darüber geblasen.

Aus Urach.
328. Den Schatz zu sehen.

Am Thomasfeiertag Nachts während des Zwölfuhrschlagens sprechen die ledigen Mäd­
chen im Bette liegend:

Thomas, ich bitt dich,
Bettsrell, ich tritt dich,
zeig mir meinen Schatz zu Fuß oder zu Pferd.

Zeigt er sich zu Fuß, so ist er arm; zu Pferde, so ist er reich.

XII. Handschriftlich aus Machtolsheim.
Medicinifches und Chirurgisches Handbüchlen der innerlichen und äußerlichen

Praxis

Abgeschrieben durch meinen Großvater Johann Georg Wagner, Chirurg, Acousch. und Augen­
Operateur zu Machtolsheim 1728?)

329. Bei Fractur ossis.
Ich segne dich, Daniel, an dem heutigen Tag, 
auf daß du werdest grad,
daß du werdest wieder, 
wie du gewesen bist.

Schäfer Lucas aus Boll.

330. Den Fluß zu stellen,
wenn er zu stark fließt. Lasse zu Ader und laß sie diesen Zettel anhängen zwischen die Brust 
und den Nabel, welches Helmont empfiehlt; lautet also:

Durch das Blut Adams ist der Tod entsprungen,
durch das Blut Jesu Christi ist der Tod wieder ausgerottet worden;
in diesem Blute Jesu Christi gebiete ich dir, o Blut, 
daß du stille stehest und deinen Lauf endest.

331. Entzündung der Brüste. 
Frisch ist der Schmerz, 
glückselig ist die Stund, 
darin Jesus Christus geboren;

1) Von einer Frau.
2) Durch Herrn Professor A. Wetzel am Schullehrerseminar zu Nagold. Die hier aus­

gehobenen Sprüche gehören nicht der im Titel genannten Quelle an, sondern sind durch Wagner 
eingetragen.
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frisch ist der Schmerz,
glückselig ist die Stund,
darin Jesus Christus gestorben;
frisch ist der Schmerz,
glückselig ist die Stund, '
darin Jesus Christus auferftanden.
Dies find die drei glückselige Stunden,
die sind für alle Schmerzen und Wunden.

In einer ungeraden Stund dreimal gesprochen und dreimal darübergeblasen.
Meßnerin v. Wiblingen.

332. Gegen das Herzgefperr,
Unterwachsen, Angewachfenfein an den Rippen, wo die Kinder schon knöcherne Geschwülste wie 
Welschnuß groß, englische Krankheit, Rhachitis haben. Erstens genenne das Kind mit feinem 
Namen: „Johannes Wagner“ —

Herzgefperr und Herzblatt,
die Schweinigkeit weiche aus des Kindes Herz und Rippen, 
wie unser lieber Herr Jesus Christus gewichen ist aus feiner Krippen!

333. Für Hernien.
So wie Goft ward,
wie Gott starb,
wie Gott in Himmel ist gefahren,
mit denselben drei Stunden
verbind ich dir N. N. deine Wunden,
daß sie dir nicht ihrt,
nicht schwürt
und nicht mehr hervorgehet,
bis die Jungfrau einen andern Sohn gebiert.

Krauß.

334. Unterleibsbrüche, 
wie z. B. Leisten-, Inguinal- sowie Nabelbruch zu heilen.

Bruch, ich binde dich in der h. Dreieinigkeit,
Gott der Vater,
Gott der Sohn,
Gott der heilige Geist.

Anwendung: Vor- und Zuname des Kranken auf das Zettelchen geschrieben. Es wird 
ein Weiden- oder Zwetfchgenftämmle oder Weißdorn gespalten; nimm drei Haare von dem 
Wirbel des Haupts, umwinde die Haare in den Charakter ein, nachher stecke das Briefchen 
in den Spalt des Weiden- oder Zwetfchgenftämmle. Im Zusammenlegen des Charakters müssen 
die drei höchsten Namen genannt werden. Nimm die Haare an der Spitze zuerst und wickle sic 
in den Charakter ein in den drei höchsten Namen und stecke und binde das Stämmchen ein am 
Freitag in ungrader Stunde. Mehrfalls erprobt.

335. Spindlenfpitz, Born oder Nadlen ausziehen.
Wut, Wut, Wut,
wütende Wut!
gang aus des Menschen Fleisch und Blut,
gang aus des Menschen Mark und Bein 
und laß dein wütendes Wüten fein!

1859. Kalteißen.

336. Wann ein Rindvieh angegriffen ist, 
von Unholden verzaubert, daß es narret wird.

Da er aber Jesum sahe etc. etc. Marc. 5, 6—9.
(Statt der Worte v. 8: „von dem Menschen“ heißt es: „von diesem Vieh“.)
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Der dreieinige Gott behüte dieses Vieh 
vor allen ihren äußern Feinden, 
sichtbaren und unsichtbaren.

Drei Freitag nacheinander gesprochenen meiner Kuh, ist Probatum erfunden den 
26. Mai 1872 von Großvater etc. etc. zu Machtolsheim. NB. Das Vieh muß in einen andern 
Stand gestellt werden.

337. Für Rotläufen.
Flug und Rotlauf, ich umfahre dich,
Gott der Herr bewahre dich 1
Gott ist ein starker, gütiger Mann, 
der dem Flug und Rotläufen wehren kann.

338. Für Erisipelas.
Die Glocke hat geklungen,
das Evangelium ist gesungen,
die Epistel ist verlesen,
die Rose soll dir N. N. verwesen.

Unter dem Betläuten unberedt gesprochen, probat.
Sachsen Frank.

339. Für Gesichtsrose.
Nimm ein Stückle Schmer, nimms in die rechte Hand, fahre kreisförmig um den 

Kopf herum:
Flamm, schlag heraus 
und nicht hinein im N. G. etc. etc.

Hafner Kalteißen 1859.
340. Gegen Rheumatismen.

Nachfolgendes wird angehängt in einer ungeraden Stund, Freitag oder Sonntag: 
t Messias, ich bitte dich,
gebiete N. N. Geflieht,
Gicht, Krampf oder Schopf;
diese Sucht diesen Menschen verlasse
und ihn nicht mehr beleidige,
weder in den Beinen,
oder in dem Verborgenen,
in seinem Mark,
noch in seines Gliedes . . !

Mache ein Amulet oder Päcklen von feinem Hosenleder und mache ein Schnürlein und 
hänge es dem Kranken zwischen die Schultern, mache drei Knöpfe und sprich bei jedem Machen 
ein Vaterunser und die drei höchsten Namen. NB. Beim Anhängen wird gesprochen:

N. N., das häng ich dir an
für Gicht, Geflieht, Krampf oder Schopf, 
und für alles, was in deinem Leibe ist.

Jean Schorsch Wagner.

311. Für das wilde Geschoß Anwart.

Ich prüfe dich, Anwart’)
und alles, was dich angaht,
und alles, was dir N. N. ist,
helf dir der lieb Herr Jesus Christ!
und du, wildes Geschoß, sollst hinweg in das fließende Wasser gehen!

In einer ungleichen Stunde dreimal gesprochen und darüber geblasen, so oft du 
es sprichst.

342. Für Auslaufen, Überfüllen des Rindviehes.
Wo ist Jesus geboren?
zu Bethlehem ;

1) Soll wahrscheinlich Anwaht, vom anwehen, „bösen Windes“ heißen.
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wo ist Jesus getauft worden?
am Jordan;
wo ist Jesus kreuziget worden?
in Jerusalem.
So wahr, als diese Worte wahr sind,
so wird N. N. kein Auslaufen nichts schaden.

Dreimal wird dem Vieh vom Hals an über den Rücken mit der rechten Hand ’naus 
und hinab gefahren.

Spengler 1872. Erprobt.

XIII. Handschriftlich aus Erkenbrechtsweiler.
Gute, brauchbare Mittel zu finden für Menschen und Vieh.

343. Vor das Blutstellen und Geschwulst.
Wund,
daß du heilest aus dem Grund!
daß du nicht blutest und nicht eiterst,
nicht gefchwillft nnd nicht geschwärst,
bis die Mutter Gottes ihren andern Sohn gebärt.

Hält die Prob; ist ganz probattim.

344. Wann ein Mensch oder Vieh einen Nagel sangt,
so ziehe den Nagel heraus und gehe unbeschrieen mit fort; alsdann sprich:

Nagel, vergiß dein Zorn,
daß du nicht blutest und kein Eiter giebst 
und nicht gefchwillft und nicht geschwärst, 
bis die Mutter Gottes ihren andern Sohn gebärt.

Dieses muß 3 mal gesprochen werden und auf des Nagels Spitze in den 3 höchsten 
Namen geblasen; alsdann stecke rücklings den Nagel unter das Dachtrauf und sehe dich nicht 
um, wo er steckt, sondern gehe davon. Ist ganz probatem und öfters approbiert.

345. Wann ein Stück Vieh den Beinsresser oder Bückling, wie man sogt, an einem 
Backen bekommt,

so gehe 3 Freitag nach einander, das erstemal aber im Abnehmen des Monds, morgens vor 
Sonnenaufgang zu dem Vieh hin, greif und klimm und dreh ihn fest mit deiner rechten Hand 
und sprich:

So wahr Jesus Christus am Kreuz ist gestorben
und abgenommen worden
und der Mond am Himmel abnimmt,
sollst auch du, Beinfraß,
mit dem Griff und Klimm und Drehen
unter meiner Hand absterben und abnehmen.

346. [Gegen einen Schaden] 
zu sprechen und um den Schaden 'rum fahren —:

Ich tritt auf den barten Stein, 
es geht mir durch Mark und Bein. 

Wann ich auf den Stein tritt, muß das gesprochen werden.

347. Vors Verwachsen.
Ich bat unsern 1. H. Jes. Chi ist, 
weil dem Kind gewachsen ist; 
es ist dem Kind gewachsen, 
ist es gleich hinten oder vornen,
so bring es in den Dorst und nicht ins Fleisch.



234 Losch

Auszüge aus längeren Formeln.
348. Vor allerlei Gewehr und Waffen, Geschoß und Gefchütz sich zu beschützen. 

[A I, S. 30. 31.]
Jesus behüte mich N. N. vor allerlei Gewehr und Waffen, 
was feit Christi Geburt gewachsen, geschmiedet,
es sei Eisen, Stahl, Blei, Nägel, Messer oder Holz!
Jesus behüte mich N. N. vor Totschlägen und Bomben,
vor Donner und Blitz,
Feuer- und Wassersnot,
vor Ketten und Kerker,
vor Gift und Hexerei,
vor böse Hund und Blutvergießen!
N. N. halte Geschütz und Degen oder Spieß an das Kreuz Christi und

seine heiligen fünf Wunden,
daß ihre Schneide möge so weich werden
wie das Blut Christi am Kreuz!
Jesus Christus behüte mich N. N., wo ich bin,
vor allen Feinden,
sie seien sichtbar oder unsichtbar!
Jesus ist zu Nazareth empfangen,
zu Bethlehem geboren,
zu Jerusalem gestorben, gekreuziget und gemartert:
dies sind wahrhaftige Worte,
die in diesem Brief geschrieben find,
daß ich von keinem Mörder gefangen, getötet, verwundet noch

gebunden werde.
Es müssen von mir weichen und verschwinden, bis ich fie wieder

herbeirufe,
alle Feinde,
alles Geschütz, Wehr und Waffen,
wird keines an mir haften,
auch alle ihre Kraft müsse an mir verloren bleiben
nnd alle ihre Streiche verlieren ihre Gewalt.
Blei, behalte dein Geschütz
um Christi Marter und seinen heiligen fünf Wunden groß!

Schj. II, 349. Kräftiges Gebet, wodurch man sich für Kugel und Degen, vor sichtbaren und 
unsichtbaren Feinden beschützen und bewahren könne. [A I, S. 32—35.]
Graf Philipp in Flandern hatte einen, welcher das Leben verschuldet hatte; und als 

ihn der Graf wollte richten lassen, konnte ihn kein Scharfrichter richten, kein Schwert wollte 
ihn schneiden. Da verwunderte sich der Graf und sprach: wie soll ich das verstehen? zeige 
mir die Sache an, so will ich dir das Leben schenken. Da zeigte er ihm den Brief und er 
schrieb ihn mit samt allen seinen Knechten ab. Willt du vor Kat gehen, so nimm diesen Brief 
zu dir an deine rechte Seite, so kann man dir nicht Ursach geben, nicht überwinden; so du 
deines Herrn oder Frau Gunst nicht hast, so nimm diesen Brief zu dir, so bekommst du ihre 
Gunst bald wieder; welche Frau in Kindesnöten liegt, hänge ihr den Brief an den Hals, so ge- 
bieret sie ohne Schaden; welcher aus der Nasen blutet und es nicht stellen kann, so lege diesen 
Brief auf sein Haupt, es stellt ihm das Blut gleich; welcher diesen Brief in das Dach stecket, 
da trägt der Donner und Blitz keinen Schaden.

Das Blut Jesu Christi behüte mich N. N.
vor allerlei Waffen und Wehr,
Geschoß und Geschütz,
lange oder kurze Schwerter,
so seit Christi Geburt geschmiedet worden find,
vor allerlei Metall
es sei Eisen oder Stahl,



Deutsche Segen, Heil- und Bannsprüche. 235

Meß oder Blei,
Erz oder Holz!
Jesus Christus behüte mich N. N.
vor allerlei Geschoß und Geschützen;
mache also ihre Waffen so weich,
wie die Blutstropfen,
die Jesus Christus am Ölberg vergossen hat!
Jesus Christus behüte mich N, N.
vor allen bösen Berichten hinterwärts, .
Schlag, Zauberei, Bronnen stellen!
Herr Jesus Christus wandre mit mir
und sei bei mir
auf dem Wasser und auf dem Lande,
Holz oder Wald,
Berg oder Thal,
Dorf oder Stadt, 
wo ich gehe oder stehe, 
sitze oder liege, 
oder wo ich bin!
Herr Jesus Christus behüte mich N. N. 
vor allen bösen Feinden, 
sie seien sichtbar oder unsichtbar, 
heimlich oder öffentlich! «
Jesus ist zu Nazareth empfangen, 
zu Bethlehem geboren; 
das sind wert und teure Worte, 
als wahrhaftigen Stein 
[die] in diesem Brief geschrieben stehen, 
daß ich von keinem Mörder gefangen werde noch gebunden.
Es  müssen auch von mir N. N. alle Geschütz und Geschoß, Wehr und Waffen weichen 
und alle ihre Kraft verlieren, 
wie Pharao sie verloren hat!
Blut, Kräften, behaltet eure Kraft, 
wie sie Christus behalten hat, 
als man ihn gemartert, 
und mit feinen heiligen 5 Wunden 
feind ihr angehängt und gebunden. 
Es müssen alle Geschütz vor mir verschwinden, 
wie die Männer verschwunden sind, 
die dem Herrn Christo die Hände an das Kreuz gebunden!

Jesus gieng über das rote Meer, 
sieht in das heilige Land; 
er sagt:
es müssen zerreißen alle Strick und Band, 
es müssen zerbrechen alle Wehr und Waffen, 
es müssen verbünden die Augen meines Feindes! 
kein Held oder Wassen mich überwältige, 
das nicht Wasser schneidet, 
es sei Eisen oder Stahl, 
Meß oder Blei, 
daß ich wohl gesegnet sei, 
wie das wahre Himmelsbrot, 
das der heilige Jesus den zwölf Jüngern gab. 
der Segen, den Gott über den ersten Menschen that, 
der gehe über mich N. N.!
Liebe meine rechte Hand, 
wann ich komm in ein fremdes Land, 
daß mich kein Feind, kein Zauberer beschwört oder betäubt.

Vgl. R. S. 6: 
Schuß-, Waffen- 
und Tierstellung.

R. alle falsche 
Zungen ver­

stummen.

ha. Ich gehe 
durch das 

Feindesland und 
trage das Rohr 
in meiner Hand 
daß mich kein, 
Wolf zerreiße.
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350. Einen Dieb zu zwingen, gestohlen Gut wieder zu bringen. [A II, S. 20—22.]
Im Namen der heiligen Dreifaltigkeit 
treibe und beschwöre ich N. N. dich, 
du Dieb oder Diebin, 
durch Gott, der alles begreift.
Das feie dir gesagt, Moloch, Lucifer: 
St. Michael, St. Gabriel, St. Raphael 
das feie dein Zwang, 
das feie deine Buß, 
das feie deine Verbindnis!
Astaroth,
Gott in Gott und von Gott!
den Dieb oder Diebin, 
der dem N. N. gestohlen, 
zwinget her zu mir in mein N. N. Haus 
mit dem gestohlenen Gut!
Beizebub feie gebunden,
Lucifer feie gebunden, 
Satan feie gebunden 
mit den Strahlen, 
so von dem heiligen Angesicht Gottes kommen; 
der Gott von Gott, 
welcher Moses gegeben das Gebot, 
der wolle mir N. N. helfen aus der Not! 
Der starke Ileld Holoha, 
der starke Eton, 
der starke Tetragrammaton zwinge euch, 
daß der Dieb oder Diebin das gestohlene Gut dem N. N. wieder hieher in dies 

Haus bringen muß,
und daß der Dieb keine Rast noch Ruhe haben soll 
durch Sand und Land, 
durch Meer und Luft, 
durch Felsen und Berg.
Die Arch Gottes des Bundes, 
der Wohnung Gottes
sollen mir helfen den Strick gegen euch Teufel führen und aufmachen! 
Satan, du verfluchter Teufel!
hast du gehört die Macht Adonai unsers großen Gottes, 
so mußt du alfobald den Dieb oder Diebin, 
die diesem N. N. gestohlen, 
zwingen und peinigen, 
daß er es wieder bringen muß in mein N. N. Haus. 
Immanuel hat dir zu befehlen, 
Ischiros zwinge dich, 
der durchsichtige und durchdringende Mediator sei Mittler zwischen dir und uns! 
Hiermit beschwöre ich dich, Dieb oder Diebin, 
daß du sollest gleich gehorsam sein, 
wie der Blitz gehorsam dem allmächtigen Gott.

351. [Morgengebet, wenn man über Land gehet.] Ein anders dergleichen. [R. S. 4. 5] 
Christus fei vor mir und vor alle Waffen gut!
J. C. fei bei mir und mit mir!
J. vor mir, 
J. neben mir, .
J. C. fei mein Haupt und Schutz 
in dem Haus und Hof, 
in dem Wald und auf freiem Feld
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vor allen Diebsgefind und Mördern, 
sic seien sichtbar oder unsichtbar!

352. Ein gewier Feuerfegen, so allezeit hilft. [R. S. 6.]
Feuer und Wind und heiße Glut, 
was du in deiner elementifchen Gewalt haft, 
ich gebiete dir bei dem Herrn Jesu Christ, 
welcher gesprochen hat über den Wind und das Meer, 
die ihm aufs Wort gehorsam gewesen, 
durch diese gewaltige Wort thue ich dir, Feuer, befehlen, drohen und ankündigen, 
daß du gleich flugs dich sollest legen mit deiner elementifchen Gewalt!
Du [Feuer]flamm und [heiße] Glut, 
das walt das h. rosenfarbc Blut 
unsers lieben Herrn Jesu Christi!.
Du Feuer und Wind, auch heiße Glut, 
ich gebiete dir, 
wie Gott geboten hat der feurigen Glut, 
daß die 3 h. Männer Sadrach, Mesach und Abednego sollen unversehrt bleiben, 
als sollest gleicherweis du Feuerflammen und heiße Glut dich legen, 
da der allmächtige Gott gesprochen, 
als er die 4 Elemente samt Himmel und Erde erschaffen hat : 
Fiat! Fiat! Fiat! das ist: Es werde!

353. [Einen Dieb zu bannen.] Ein anders dergleichen. [R. S. 16.]
Ihr Diebe, ich beschwöre euch,
daß ihr müsset mir stehen
und nicht aus meinen Augen gehen,
wie Christus der Herr ist gestanden am Jordan,
als ihn St. Johannes getauft hat.
Ich beschwöre euch, Roß und Mann,
daß ihr mir stehet
und nicht aus meinen Augen gehet,
wie Christus der Herr gestanden,
als man ihn am Stamm des h. Kreuzes genagelt,
und hat die Altväter von der Höllen Gewalt erlöset.
Ihr Diebe, ich binde euch mit den Banden,
wie Christus der Herr die Hölle gebunden hat, 
so seid ihr Diebe gebunden.

[Ausl ö su n g.] 
Mit welchen Worten ihr gestellt seid, 
seid ihr auch wieder los.

354. Eine Festigkeit vor alle Waffen. [R. S. 25.1
Geschütz, behalte dein Feuer,
wie Maria ihre Jungfraufchaft behalten hat!
Christus verbinde alle Geschütz,
wie er sich verbunden hat in der Menschheit voll Demut!
Jesus vermache alle Gewehr und Wassen,
wie Maria, der Mutter Gottes Gemahl vermachet gewesen!

355. Eine Verficherung vor Schlehen, Hauen und Stechen. [R. S. 27. 28.]
Jesus Christus herrschet, regieret, 
verbricht und überwindet alle Feind, 
sichtbare und unsichtbare.

Württemberg! sehe Vierteljahrshefte 1890. 16

Schj. IV, S. 519.
Sch. S. 147. 148.

A 111, 8. 52. 
Seh', v . S. 4 3. 
Sch S. 156. 157. 
Schj. und Sch.

hiezu Vor­
bemerkung von
Nro 213 und 

Wieder- 
auflöfung von 

Nro. 214.

Schi. Seh. aus 
dem Berg CaIvari 

gekreuzige .

Sch. Schj.womit.

Sch. S. 161. 162.
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Jesus sei mit mir 
auf allen Wegen und Stegen, 
auf’m Wasser und Land, 
in Berg und Thal, 
im Haus und Hof, 
in der ganzen Welt; 
wo ich bin, 
wo ich steh, lauf, reit oder fahr, 
ich schlaf oder wach, 
eß oder trink, 
da sei du, o Herr Jesu Christ, 
allezeit früh und spat 
alle Stund und Augenblick!

Jesus Christus
mit seiner Beschützung und Beschirmung 
behüte mich N. N. allezeit 
vor Pestilenz und andern Krankheiten, 
vor allen bösen Feinden,

Sch. allen. vor falschen Zungen und alten Plappertaschen,
daß mich kein Geschütz an meinem Leib beschädige,
und kein Diebgesind, Mordbrenner, Hexerei oder allerlei Teufelsgespenst 
sich zu meinem Haus und Hof einschleichen.

Seb. Jungfrau, Das bewahre alles die liebe Frau Maria, 
auch alle Kinder, 
so bei Gott im Himmel sind 
in der ewigen Freud 1

R. Sch. und H. [Die] Herrlichkeit Gottes des Vaters erquicke mich ! 
die Weisheit Gottes des Sohnes erleuchte mich!
die Tugend und Gnade Gottes des h. Geistes stärke mich 
zu der Stund bis in Ewigkeit! Amen.

356. Ein anders. [R. S. 29. 30.] 
Es behüte mich die h. Dreifaltigkeit, 
die feie und bleibe bei mir N. N. 
zu Wafer und zu Land, 
im Wald oder Feld, 
in Stadt oder Dörfern, 
in der ganzen Welt 
oder wo ich bin!
Jesus ist gekreuziget, gemartert worden und gestorben ;
das sein wahrhaftige Worte: 
also müssen auch alle Wort bei ihrer Kraft sein, 
die hier geschrieben und von mir gesprochen und gebetet werden. 
Das helfe mir, 
daß ich von keinem Menschen gefangen, gebunden oder überwunden werde! 
Vor mir sollen alle Gewehr und Waffen unbrauchbar und ohne Kraft sein; 
Geschütz! behalte dein Futter in Gottes allmächtiger Hand!
also sollen alle Geschütz verbannet sein, 
als man dem Herrn Jesu Christo seine rechte Hand 
an des Kreuzes Holz band.

Sch. S. 76. 77. 357. Ein Segen vor und wider alle Feinde. [R. S. 37.]
Christi Kreuz sei mit mir N. N.I
Christi Kreuz überwindet mir alle Wasser und Feuer, 
Christi Kreuz überwindet mir alle Waffen, 
Christi Kreuz sei bei mir und meinem Leib 
in meinem Leben, Tag und Nacht!
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Nun bitte ich N. N. Gott den Vater durch des Sohns Willen, 
und bitt Gott den Sohn durch des Vaters Willen, 
und bitt Gott den h. Geist durch des Vaters und Sohns Willen:
Christi Kreuz öffne mir aus alle Glückseligkeit, 
Christi Kreuz vertreibe vor mir alles Übels,
Christi Kreuz sei bei mir, ob mir, vor mir, hinter mir, 
unter mein, neben mein
und allenthalben um mich
vor allen meinen Feinden,
sichtbar und unsichtbar,
die fliehen alle vor mir, 
so sie mich nur wissen oder hören.
Enoch und Elias, die zwen Propheten, 
die waren nie gefangen noch gebunden noch geschlagen 
und kamen nie aus ihrem selbst Gewand und Gewalt; 
also muß mir keiner meiner Feinde Schad sein 
an meinem Leib und Leben.

358. Vor Feinde, Krankheit und Unglück. [R. S. 38. 39.]
Das h. Kreuz Gottes so lang und breit, 
als Gott feine heilige bittre Marter daran gelitten hat, 
gelegne mich heut und allezeit!
Die h. 3 Nägel,
die Jesu Christo durch seine heilige Hand und Füß geschlagen worden, 
die gesegnen mich heut und zu allen Zeiten!
Die bittere Dornen-Kron, 
die Christo Jesu durch sein heiliges Haupt gedrucket worden, 
gesegne mich heut und allezeit!
Das Speer, 
durch welches Jesu Christo seine heilige Seite geöffnet worden, 
gesegne mich heut und allezeit!
Das rosenfarbe Blut
das sei mir vor alle meine Feinde gut 
und vor alles, was mir schaden thut 
an Leib und Leben oder Hofgut!
[Es] gesegnen mich zu aller Zeit die h. 5 Wunden, 
damit alle meine Feinde werden vertrieben oder gebunden, 
da Gott alle Christenheit mit hat umfangen.
Also muß ich N. N. so gut und so wohl gesegnet sein, 
als der h. Kelch und Wein
und das wahre lebendige Brot, 
das Jesus den 12 Jüngern bot 
an dem grünen Donnerstag abends.
Alle, die mich hassen, 
müssen mir alle stillschweigen ; 
ihr Herz sei gegen mir erstorben, 
ihre Zunge verstumme,
daß sie mir ganz und gar nicht zum Haus und Hof Schaden thun 

können;
auch alle, die mich mit ihrem Gewehr oder Waffen wollen angreifen 

und verwunden,
die seien vor mir unsieghast, lach und unwehrsam; 
das helfe mir die li. Gottes Kraft, 
die mache alle Wassen und Geschütz kraftlos und schwach. 
Es seien die Wassen von Eisen oder Stahl, 
vor dem allem soll der Himmel mein Schild sein; 
die Waffen, so stechen, schießen, werfen oder schlagen, 
die soll der Engel Gottes vor mir auffangen!

Sch. bei m., 
hinter m., 

über m., unter 
mir, neben mir.

R. fehlt s.
Gewand u.

Sch. S. 78 SO. 
167—169.

R. davor.

Sch. S. 78 
dörnerne K.

Sch. Der.
Sch. S. 78 der 
-----aufschnitte.

R. Sch. fehlt Es ; 
gesegne zum 

vorhergehenden.

A III, S. 56.
B. S. 30. 43.

46. 47.
Schj. V, S. 537.
Sch, S 79. 109.

176.
Sch S. 10. 

heil. Entlaß­
abend.

R. Sch. S. 163. 
unbrauchbar. 

Damit der 
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Das folgende 
nach Sch. 
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A I, S. 31.
R. S. 4.

S. 4: »ls die 
Zähren und 
Bluts hweiß.

359. Ein Segen vor und wider alle Feind und Unfall. [R. S. 45. 46.] 
Der Segen, der vom Himmel kam, 
da Jesus Christus geboren ward, 
der gehe über mich 1
Der Segen, den unser Herr Jesus Christus that über das h. Ilimmelbrot und Wein, 
da ei’s feinen lieben Jüngern gab, 
der gehe über mich 1
Der Segen, den unsre liebe Frau that über ihren lieben Sohn, 
der gehe über mich!
Der Segen, den Johannes that über den Herrn Jesum Christ, 
da er ihn im Jordan taufte, 
der gehe über mich 1
Der Segen, den der Herr Jesus that, 
da er zur Höllen hinabgestiegen 
und die Altväter aus des Teufels Banden erlöset hat, 
den Teufel gefangen und gebunden, 
der gehe über mich I
Der Segen, den unser lieber Herr Jesus sprechen wird am jüngsten Tag 
zum Trost und Fried der Auserwählten, 
der gehe über mich 1 
Sei bei mir, Herr Jesu Christ!
J. ob mir,
J, vor mir, 
vor allen meinen Feinden, 
sie seien sichtbar oder unsichtbar, 
daß sie mich zwar ansehen, 
aber mit erschrockenem Herzen erstarren 
und mich nicht ergreifen noch verletzen können.

360. Eine Versicherung vor Schießen, Hauen und Stechen. [R. S. 47. 48.]
Das heilige Angesicht Gottes sei bei mir mit ewiger Beschirmung!
Mein Seel und Leib,
mein Ehr und Gut
das hast du in deiner Hut.
Gott behüte mich durch fein väterlich Gut! 
es sollen gesegnet fein alle meine Weg und Straßen!
Des heil. Geistes Haupt sei Buße, 
der Himmel ist mein Schild, 
mein Leib ist Stahl, 
mein Herz lei Elfenbein!
Heut müllen mir die Geschütz und Waffen so lind und weich werden, 
als der blutige Schweiß war, 
den unser lieber Herr Jesus hat vergossen aus feinem heiligen Leib und Seiten. 
So gelegne mich heut das h. Kreuz Christi 
vor allerlei Waffen, 
die geschmiedet worden vor oder nach Christi Geburt!
Mein Geschütz soll losgehen, wie der Blitz vom Himmel, 
mein Säbel soll schneiden, 
was er erwischen kann und ergreifen mag! 
wann aber das Gewehr kömmt aus meiner Hand, 
so fei dieser Segen abgewandt!
Das heilige Paradies fei mir offen, 
vor allein Geschütz und Waffen 
sei mein Leib verfchloen, 
daß meine Feind meinen Leib nicht schießen, hauen, stechen noch schneiden! 
Die Sonn und Mond leuchten mir, 
Jesus, die h. 12 Boten bedeuten mich 
in allen meinen Sachen.
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.361. Andächtiges Gebet in Gichtskrankheiten. [Schj. I, S. 265.]
Ich beschwöre dich, Gesucht oder Gicht
bei dem jüngsten Gericht,
daß du mir an allen Gliedern meines Leibes nicht schadest, 
am Gehirne,
an den Augen,
an den Schultern,
am Rücken,
am Herzen,
an den Lenden,
an den Armen,
an den Waden,
an den Füßen,
an den Zehen
und an allen Gliedern meines ganzen Leibes.
Es weiche von mir jede Art dieser Krankheit,
es fei das kalte Gicht,
das laufende Gicht,
das brennende Gicht,
das reißende Gicht,
das tobende Gicht,
das fliegende Gicht,
das Lendengicht,
das Seitengicht,
die sieben und fiebenzig Gichter,
daß fie mir an meinem ganzen Leibe nichts schaden; 
dazu helfe mir die heilige göttliche Kraft!

36'2. Der heil. Dreikönigszettel. [Schj. I, S. 645.]
Im Namen Jesu stehe ich heute auf 
und neige mich von ganzem Herzen zu meinem Gott;
die heiligen drei Könige
Kaspar, Melchior und Balthasar 
feien meine Weggesellen.
Gehe ich in meinem Hause aus oder ein, 
so sei der Himmel meine Befchützung, 
der Stern der heiligen drei Könige führe mich auf die rechte Straße; 
alle, welche mir begegnen, 
sollen mir keine schädlichen Feinde, 
sondern aufrichtige, gute Freunde fein.
Kaspar, Melchior, Balthasar stehen mir bei 
in allen meinen Unternehmungen, 
Thun und Lassen, 
Handel und Wandel, 
Gehen und Stehen, 
zu Wasser und zu Land ; 
sie wollen mich vor Unglück, 
Feuer und Wasser 
und vor Allem, was dem Leibe und der Seele schädlich sein mag, 
mit ihrem mächtigen Beistände 
allzeit behüten und bewahren!
Gott dem Vater ergebe ich mich, 
in Gott den Sohn empfehle ich mich, 
in Gott den heiligen Geist versenke ich mich. 
Die heiligste Dreifaltigkeit fei ober mir, 
Kaspar, Melchior, Balthasar feien bei und neben mir; 
diese bewahren mich, 
mein Haus und alles, was ich habe 
jetzt und allzeit.
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Wer diesen heil. 3 König-Zettel bei sich oder im Haus hat und alle Wochen andächtig betet, 
der solle vor Unglück an Leib und Seele behütet und bewahret werden. Wann eine schwangere 
Frau in Kindsnöten liegt und nicht gebären kann, der gebe man diesen Zettel in die Hand und 
bete ihr diesen vor, so wird sie mit der Hilf Gottes erlöset. Legt mans dem Kind in die Wiegen, 
so wird es vor Fraiß, Unglück durch das Gebet und Kreuz befreit sein. Also soll kein katho­
lischer Christ sein, er hat dann diesen heil. 3 König-Zettel bei sich oder in seinem Haus.

363. Gewisse uud wahrhafte Länge unseres lieben Herrn Jesu Christi, wie er aus Erden 
an dem heiligen Kreuz gewesen. [Schj. IV, S. 303—305. Fliegendes Blatt.]

Diese Länge ist gefunden worden zu Jerusalem bei dem heil. Grabe, als man zählte 
1655, da Pabst Clemens VIII alles dieses bestätigt hat.1)

Und wer diese unseres lieben Herrn Länge bei sich trägt oder in seinem Hause hat, der 
ist versichert vor allen seinen Feinden, sie seien sichtbar oder unsichtbar und vor allen Straßen­
räubern oder vor allerlei Zaubereien ist er sicher behütet und bewahret; es mag ihm auch keine 
falsche Zunge oder falsches Gerücht schaden. Und wenn eine schwangere Frau solches bei sich 
trägt oder zwischen der Brust umbindet, die wird ohne große Schmerzen gebären und mag ihr 
nicht mißlingen in ihrer Geburt. Und in welchem Hause die Länge Christi sein wird, darin kann 
nichts Böses bleiben und Donner und Wetter mag ihm nicht schaden, auch soll es vor Feuer 
und Wasser behütet sein. Segne dich, Christenmensch, alle Morgen früh mit der Länge Christi; 
und wer die Länge Jesu Christi haben will, der muß sie im Jahre dreimal lesen; so wirst du, 
christlicher Mensch, das ganze Jahr mit der Christuslänge allzeit gesegnet sein, auf dem Wasser 
und auf dem Lande, bei Tag und Nacht, an deinem Leib und Seele, in alle Ewigkeit. Jetzt 
heben sich an in der Jesus Christus-Länge die schönen Gebete von dem h. Vater Franziskus 
und lauten also:

0 Herr Jesu Christe! ich bitte dich,
daß du mich mit deiner Länge allzeit behüten und bewahren wollest
vor allem Unglück,
vor aller Gefängnis und schädlichen Wunden und Lästerung
oder Feuer und Wasser,
vor allen Straßenräubern,
vor allen Vergiftungen und Vergebungen und vor alles!
Beschirme mich und meinen Feldbau,
mein Getreide und Wiesen, .
und all meine Früchte,
mein Vieh, Hab und Gut!
0 Herr Jesu Christe! ich bitte dich,
daß du mich mit deiner Länge
vor allen Zauberern und Zauberinnen,
vor Hagel und Donner
wollest behüten und bewahren,
und allen schwangeren Frauen eine fröhliche Geburt verleihen!
0 Herr Jesu Christe! ich bitte dich,
daß du mich mit deiner Länge allezeit verbergest und bewahrest
heute und diese acht Tage und Nächte
in deine heil, verborgene Gottheit!
0 Herr Jesu Christe! ich bitte dich,
daß du mich verbergest zwischen deinen Rücken und das

heil. Fronkreuz!
0 Herr Jesu Christe! ich bitte dich, •
daß du mich verbergest in deine heil, fünf Wunden,
und mich abwaschest
mit deiner heil. Länge
und mit deinem heil, rosenfarben Blut!

1) Scheible merkt an: „Fliegendes Blatt, etwa 1/2 Schuh hoch und 1 Schuh breit, so daß 
es schwer zu begreifen ist, durch was diese Länge repräsentiert werden soll.“ — Mir ist ein 
handschriftl. Exemplar, leider nur bruchstückweise, in die Hände gekommen, ein auf eine Holz­
welle gewickelter Papierstreifen, 81/2 cm breit und im ganzen wahrscheinlich eines Mannes lang. 
Darauf ist sehr sorgfältig, in abwechselnd rot und grün eingefaßten Abschnitten, dieser Segen 
geschrieben. Über das Messen vgl. Gr. M. 1, 18 f., II, 974 f.
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Die heil. Dreifaltigkeit sei mein Schild und Schirm
vor allen meinen Feinden,
sie seien sichtbar oder unlichtbar!
Gott der Vater ist mein Mittler,
Gott der Sohn ist Vorgeher,
und Gott der h. Geist ist mein Beistand;
und wer dann stärker ist,
als diese heil, drei Personen
und die heil. Länge Jesu Christi,
der komme und greife mich an!
Und auf die heil. Länge meines lieben Herrn Jesu Christi fteure ich

mich christlicher Mensch allzeit auf,
der beschütze und führe mich in das ewige Leben, Amen.
Die heil. Länge Christi segne mich!
die heil. Länge Christi stärke mich!
die heil. Länge Christi behüte mich,
bis er mich nehme nach diesem Leben zu sich!

364. Gewisse, wahrhafte und ächte Länge und Dicke unserer lieben Frau und gebenedeiten 
Himmelskönigin Maria, [Schj. IV, S. 437—440. Fliegendes Blatt.] 

welche heilige Länge zwar aus seidenen Bändern den Pilgrimen, welche das heilige Haus zu 
Loretto besuchten, mitgeteilt wurde. Wenn eine Manns- oder Weibsperson eine solche heilige 
Länge bei sich trägt oder in seiner Wohnung hat, der wird besondere Gnaden von unserer lieben 
Frau zu erwarten haben. Man muß aber auf das wenigste dieselbe alle heilige Mariafeste mit 
Andacht beten; besonders aber sollen die schwangeren Frauen es sich anbesohlen sein lassen: 
wenn eine Frau, die in den Kindesnöten ist, sie mit Andacht betet, diese wird besondere Hilfe 
und Beistand von unserer lieben Frau zu erwarten haben.

Hunderttausendmal sei gegrüßt
durch deine heilige Länge,
du Lustgarten der allerheiligsten Dreifaltigkeit!
gebenedeiet sei deine heilige Länge,
so Gott vom Anfänge wohlgefallen!
gebenedeiet sei deine heilige Länge,
worüber die Engel sieh belustigen!
glorificiert sei deine heilige Länge in Ewigkeit!

Eine schöne Besohlung in die heilige Länge Maria.
Heilige Maria!
ich empfehle mich und die Meinigen,
sammt meiner Freundschaft
in deine heilige Länge,
daß du uns beschützest
vor des Teufels Anlauf,
vor Feuer- und Wassersnot,
vor Armut, Sünd und Schänd,
vor Diebstahl, Ketten und Banden.
Heilige Maria!
ich befehle mich heute und allezeit
in deine heilige Länge,
auf daß deine heilige Länge mein Schutz und Zuflucht sei.
Deine heilige Länge fei mein Deckmantel und Schild wider alle meine Feinde!
Ich befehle mich heut und allezeit
mit Leib und Seele,
mit Herz und Mund,
Sinn und Leben,
Ehre und Gut,
Verstand und Willen,
Gedächtnis und Anmutung,
inner- und äußerlich
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in deine heilige Länge, Schutz und Schirm,
auf daß du mich beschützest und beschirmest
vor allem Unglück, Eisen und Waffen,
vor Brand und Gefängnis,
vor Gift und allen bösen Nachstellungen,
vor Kugel und Pfeil und allen Schrecken,
vor ungerechtem Urteil und Nachstellungen der Feinde,
vor falschen Zungen und Afterreden.
Ich erinnere dich durch deine heilige Länge, o Maria!
daß du heute und allezeit wollest zur Ruhe stellen und hemmen
alle übel nachredende Zungen,
alle falsche Herzen,
auf daß sie mir weder an Leib und Seele,
noch an Gütern und Leben schaden können.
0 heilige Maria!
durch deine heilige Länge mache kraftlos
aller meiner Feinde und Widersacher Zungen,
Herzen, Hände und Bemühungen!
Heilige Maria!
deine heilige Länge erfreue mich!
deine heilige Länge erquicke mich!
deine heilige Länge benedeie ich,
bis ich dich mit Freuden sehe in deiner Glorie ewig. Amen.

Beschluß.
0 Maria mein!
die Länge dein
ist ja mein Freud auf Erden,
mein Trost und meine Begierd,
meine Hoffnung, selig zu werden.

365. Geiftlicher Haussegen zu Jesu, Maria. Joseph. [Schj. V, S. 299—301. Fliegendes Blatt.]
Unter eurem Schutz steht dieses Haus,
Jesus, Maria, Joseph;
dieses Haus wollet ihr bewahren
Jesus, Maria, Joseph!
behütet uns vor großem Unglück und Gefahren etc. etc.!
errettet dies Haus von Feuer, Waler und Diebstahl etc. etc.! 
lasset keine Bezauberung kommen in diesen Stall etc. etc.! 
bei jedem in diesem Haus wolle wohnen etc. etc.! 
beständig wolle bleiben in diesem Haus etc. etc.!
deine Gefährten seien, die gehen ein und aus etc. etc.!
im Hinscheiden soll sein unser treue Paßport etc. etc.! . 
und bringet uns in den himmlischen Freudenort etc. etc.!

XIV. Der wahre Geistliche Schild
so vor 300 Jahren von dem heil. Pabst Leo X bestätigt worden, wider alle gefähr­

liche böse Menschen sowohl, als aller Hexerei und Teufelswerk entgegengesetzt.
Cum Licentia Mrp. Cens. ibid. An. 1747. im Press. Erie, bei Jakob Keira.

36G. [Sch. S. 5—8.]
Folgende Worte sind so kräftig, daß wer dieselben bei sich trägt, dem kann 

keine böse Bezauberung noch einige Teufelskunft an seinem Leibe schaden: 
welches Pabst Urbanus der Achte im General-Kapuziner zu Rom im Jahr 1035 approbiert hat.

Gott V. etc. etc. wollen mich jetzt und allezeit
vor allem Ungewitter, Gespenst und Hexerei 
beschützen und bewahren, Amen.
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Christus Jesus überwindet,
Christus Jesus herrschet,
Christus Jesus gebietet,
Christus Jesus vertreibet alle Ungewitter, Zauberei und Teufelskunft
durch die Kraft seiner Gottheit,
durch die Kraft seines bittern Leidens,
durch die Kraft feines heiligen Kreuzes,
durch die Kraft feines rosenfarbenen Blutes
und durch die Kraft seines heiligen Namens.
Jesus Christus,
der vom Himmel herabgekommen,
damit er den Teufel und alle böse Geister austreibe und in die Hölle stürze,
dieser wolle auflösen und mich entbinden von allein,
was der Teufel gebunden
und durch feine vermaledeite Werke verblendet hat! Amen.

367. Kräftiges Gebet gegen alle Hexerei, Gespenst und Ungewitter. [Sch. S. 9. 10.]
Vom Papst Urbanus dem Achten approbiert.

Das Wort, so Fleisch geworden, wolle mich erlösen und bewahren
vor allem Gespenst des Satans und feiner Diener,
vor aller Hexerei, Beschwörung,
Verblendung, Verzauberung,
Verbindnis und Befchrciung,
so mir angethan worden
oder noch könnten angethan werden,
von aller Nachstellung des Teufels,
bösen Willen,
Blitz, Donner,
Hage), Ungewitter
und von allem Übel!

368. Gebet gegen leibliche und geistliche Feinde. [Sch. S. 29—33.]
0 Herr Jesu Christe!
ich befehle mich heute in deinen Schutz und Schirm.
Ich verberge mich, verkrieche mich zwischen deinem heiligen Rücken und

dem heiligen Kreuz,
damit dein heiliges Kreuz sei mein Schild,
auf daß kein sichtbarer noch unsichtbarer Feind hinterwärts mir könne zukommen.
Ich verberge und verschließe mich zwischen dein heilig Haupt und deine Dornenkron, 
damit deine heilige Kron mich bewahre,
daß mir von oben herab kein Unglück könne Zufällen.
Ich verberge und verkrieche mich zwischen deine Seitenwunde
und dein heiliger Speer beschütze mich,
daß kein böser Feind mir von vornen her dürfe zunahen.
Ich verberge und verschließe mich zwischen deine heiligen Nägel,
damit deine heiligen Nägel mich behüten,
daß weder zur linken noch zur rechten Seite ein geistiges Übel mich könne berühren.

0 Herr Christe Jesu!
ich befehle und vertraue dir heute und allezeit
meinen Leib und Seele,
mein Fleisch und Blut,
mein Herz und Sinn,
meinen Verstand und Willen,
meine Ehre und Leben
in deinen allerheiligsten Frieden und Bewahrung,
damit du mich heute und allezeit
verteidigest, beschützest,
bewahrest und errettest
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vor allem Schaden und Unglück,
vor Gift und Hexerei,
vor Banden und Kerker,
vor Kugeln und Degen, 
vor Schrecken und Ängsten,
vor Fall und Diebstahl, 
vor falschen Zeugen und Ehrabschneidung, 
daß du alle falsche Zungen, 
welche mir schaden können, 
bindest und alle Kräfte meiner Feinde zerstörest, 
damit sie mir weder mit Rat noch Tat 
an Leib und Seele schaden können, 
auf daß ich aus ihren Händen möge entgehen, 
gleichwie du aus den Händen deiner Feinde entgangen bist, Amen.

369. Ein schöner und wohl approbierter heiliger Segen [Seh. S. 70—84.] 
zu Wasser und Land wider alle feine Feinde, so ihm begegnen auf allen feinen Wegen und Stegen.

Gedruckt zuerst zu Prag.
Das ist eine Abschrift, so der Pabst Leo dem Karolo, seinem Bruder, gesendet; auch 

hat diesen Brief der würdige Abt Colomanus seinem Vater, dem König von Yberien gesendet. 
Und wer diesen Brief bei sich trägt —, er wird selben Tag behütet vor Feuer- und Wassers­
not, wird auch in keinem Streit umkommen oder erschlagen werden; es schadet ihm kein Gift 
und thut allen seinen Feinden Widerstand; ihm schadet keine Zauberei; wird auch von keinem 
Geschoß mörderischer Weise getroffen; er wird nicht leicht in große Armut geraten. — So aber 
ein schwangeres Weib diesen heiligen Segen bei sich trägt und mit Andacht betet, — die erlanget 
absonderliche Hilfe und Beistand in ihrer Geburtsstunde. Auch welcher Mensch das Gebet mit 
Andacht betet sein Lebtag, der wird an seinem Ende keine schwere Versuchung von den bösen 
Geistern ausstehen noch hart angefochten werden.

In dem Lande Yberien war ein König, der hatte einen Sohn mit Namen Collomanus, 
führte ein heiliges Leben; er wurde in einem berühmten Kloster erzogen und später zum Abt 
erwählt. Es begab sich aber, daß der König, sein Vater, in fremde Lande in einen Streit ziehen 
mußte, bat er seinen Sohn Collomanuin, daß er ihm seinen Segen gebe, damit er behütet würde 
vor allen seinen Feinden und vor allem dem, was ihm schaden möchte. Also bat der heil. Collo­
manus Gott den Allmächtigen, daß er ihm offenbaren möchte, wie er seinen Vater segnen sollte, 
daß er behütet würde. Gott erhörte sein Gebet und sandte Collomano einen Brief vom Himmel, 
denselben solle er seinem Vater geben; damit werde er behütet im Streit und vor allem, so ihm 
schaden könnte. Weil aber diesem Brief anfänglich wenig Glauben beigemessen wurde, daß er 
so große Kraft habe, wurde dem König geraten, er solle den Brief an einem verurteilten 
Menschen probieren lassen, welches auch der König zu thun befahl. Dem Verurteilten wurde 
solches angedeutet und ermahnt, das Gebet mit Andacht zu verrichten, welches alles geschahe. 
Als ihm nun der Züchtiger das Haupt abschlagen wollte, konnt er ihn nicht verwunden oder 
verschneiden. Derselbe Übelthäter wurde mit dem Brief in einem alten Stadel angezündet. 
Sehet Wunder! Dem Menschen wurde mitten im Stadel nicht ein Härlein versengt. Nach 
diesem wurde der Mensch mit dem heiligen Brief in ein tieffließendes Wasser gesenkt, aber 
nach einer guten Weil auch wieder frisch und gesund herausgezogen. Dieses alles hätte ja sollen 
genug sein, diesem Brief zu glauben und sich durch die Gnade Gottes darauf zu verlassen; aber 
man gab diesem Menschen noch Gift ein, schoß mit Büchsen und Pfeilen auf ihn, mit scharfen 
Waffen etc., doch dies alles schadete ihm nicht das geringste. Als nun dieses der König sammt 
vielen Andern mit Verwunderung gesehen, ließ der König den Brief mit seinem Namen ab­
schreiben, und ein jeglicher besonders mit seinem Namen; sie behielten den Brief in großen 
Ehren und zogen dahin in den Streit und überwanden alle ihre Feinde. Daher soll sich ein jeder 
Christ befleißen, daß er allezeit diesen Brief bei sich trage und das Gebet mit Andacht verrichte, 
so wird er von aller Gefahr erledigt werden. In welchem Haus dieser Brief sorgfältig aufbewahrt 
wird, schlägt kein wildes Feuer ein; auch wird demselben kein großes Unglück widerfahren.

Im Anfang war das Wort etc. etc. Ev. Joh. 1, 1—14.1)
Der heilige Segen und Frieden

1) Darauf folgen die oben aus R ausgeführten Nummern 357 und 358 und die sieben 
Worte Christi am Kreuz.
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sei zwischen mir und allen meinen Feinden, 
sichtbar und unsichtbar!
Gott dem Vater geb ich mich, 
Gott dem heiligen Geist laß ich mich 
in seine heilige Ehr und Fried.
Unsers lieben Herrn Kreuz sei mit mir 
und mit meinem Haupt 
und mit meinen Augen 
und mit meinen Händen 
und mit meinen Füßen 
und allen meinen Gliedern!
Der Segen, der mit Christo erstand an dem heil. Ostermorgen, 
der gehe über mich allezeit, 
also wohl und gern unsere liebe Frau vergönnet hat ihrem lieben

Kindlein ihre Brust und ihre Spun 1, alles Guten!
Crux Christi sit semper apud me N. N.!
Crux Christi defendat me ab omnibus iniquitatibus meis! 
crux Christi sit semper meum in omne tripulatione et august. die noctuque 
Jesus autem transiens per medium illorum [ibat in pace.] 
Christ vincit,
Christ regnat, 
Christ imperat.
Fax Domini nostri Jesu Christi, 
signum s. crucis, 
titulus salvatoris nostri triumphalis in cruce J. N. R. J. 
sit hodie et quotidie inter me et inimicos meos 
visibiles et invisibiles, 
cont. omnia perieula animae et corporis mei!
Jesus Nazarenus Rex Judaeorum,
C. B. M.
Johannes, Mattheus, Marcus, Lucas, 
die vier Evangelisten 
thun mir mein Leben fristen.
Das Haupt Christi, 
das Herz Eliae, 
der Grund Davids, 
die Leber und Lungen Salomonis, 
die Kniee Abrahams, 
das Blut Abels, 
die Gestalt Mosis, 
der Friede des heiligen Kreuzes 
fei zwischen mir und allen meinen Feinden, 
sie feien sichtbar oder unsichtbar!

Weitere Auszüge aus:
Das sechste und siebente Buch Mosis [siehe VIII.]

Aus II: Gebete an die heilige Corona, Erz schatzmeiste rin über die 
verborgenen Schätze, Vorsprecherin der armen Leute und 

Gebieterin der bösen Geister.
Nach dem authentischen Manuscript, welches im Vatikan zu Rom anfbehalten wird.

Cöln bei J. J. Köper.
270

(S. 24.) Heilige Corona!
Ich N. N. beschwöre, bezwinge und probiere dich

(S. 25.) bei Himmel und Erden,
Sonne, Mond und Sternen,
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daß du mich erhörest
und meiner Bitt gewährest,

(S. 26.) mir unverwandelter und unverruckter Weise hinterlassest
von deinen vertrauten Schätzen,
mir getreulich weisest
und mir erheben helfest
und in meine Hände lieferst.

(S. 27.) Abdankungsgebet.
Gehe hin, du guter Geist,
in die gewünschte Stadt,
in das gewünschte Himmelreich
im Namen der allerheiligften Dreifaltigkeit!
der Friede sei zwischen mir,
ober mir
und unter mir.

Au s IV: Gebete an den heiligen und großen Christoph, 
welcher — von Gott zum höchsten Schatzmeister im Himmel und auf Erden, gewaltigen 
Geber aller verborgenen Schätze, Güter und Bergwerke und Austeiler von Almosen 

an die Armen eingesetzt worden.
Nach dem authentischen Manuscript, welches im Vatikan zu Rom aufbehalten wird. 

371. (S. 37.) Die drei Kreise.
Wer dieses heilige Christophsgebet verrichten will, der muß — [es] auf zwei Donners­

tag und einen Sonnabend des Nachts von 10-12 Uhr langsam beten. Dabei muß ein Jeder die 
geweihte Wachskerze halten, mit heiligem Johannis- und Taufwasser versehen sein und mit einer 
geweihten Kohle und einem Palmzweig drei Kreise um sich machen.

Den ersten Kreis mache ich
durch die Gewalt des himmlischen Vaters
und bitte,
er wolle ihn gnädig verbinden.
Den zweiten mache ich
durch den Sohn Gottes
und bitte,
er wolle mir ihn — verbinden.
Den dritten mache ich
durch Gott den heiligen Geist
und bitte,
er wolle mir ihn mächtig verbinden.

372.
(S. 44.) Lieber Märtyrer St. Christoph!

ich N. N. bitte dich,
(S. 45.) vermehre mein Gut,

erfreue meinen Mut!
da du diese Macht hast,
hilf mir an Seel und Leib,
an Fleisch und Blut,
an Ehr und Gut
durch den süßen Namen Jesu!

373. (S. 46.) Befchwörung. 
0 du heilig, heilig, heiliger Christoph! 
laß dich herab durch den Himmelsthron, 

(S. 47.) laß den Himmelsthron nicht verschlossen, 
laß die Wolken nicht zu dick, 
laß dir keinen Berg zu hoch,
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keinen Weg zu schmal,
keinen Wind zu stark,
keinen Wald zu lang,
kein Wasser zu tief,
und keine Nacht zu finster sein !
komm herab durch Gottes Macht und Kraft!
komm herab durch Gottes Barmherzigkeit!
oder schicke mir einen guten, reichen Geist,
welcher mir einen herrlichen Schatz bringe.

374. Beschwörung des Geistes.
Ich rufe und beschwöre dich, guter Geist,

. (S. 48.) bei den vier Elementen
Feuer, Wasser, Lust und Erde;
ich rufe und beschwöre dich, guter Geist,
bei Himmel und Erde,
bei Sonne, Mond und allen Sternen
und bei den Winden;

(S. 49.) ich beschwöre dich, guter Geist,
durch das heilige Haupt Christi,
durch die Augen Eljon,
durch den Mund Davids,
durch die Zunge Salomons;
ich beschwöre dich, guter Geist,
durch das Blut Abels,
durch das Herz des Tobias,
durch die Gestalt Moyses;

(S. 50.) ich banne, bezwinge und beschwöre dich, guter Geist,
daß du keine Ruhe und Rast
weder im Himmel,
noch im Paradies,
noch in den vier Elementen habest,
bis ich alles das,
was ich von dir begehre, 
empfangen habe.

(S. 52.) Abdankung.
Geist, ich gebe dir Urlaub
meinem Fleisch und Blut,
meines Leibes und der Seele
und aller Kreaturen unbeschadet,
wieder an die Stätte und an den Ort, 
von wannen du gekommen bist, 
zu fahren.

Aus V: Ein approbiertes Buch zum Schatzheben, [siehe Nro. 250.]
375.

(S 62.) Es müssen alle bösen Geister, Erdgeister
den Schatz, der da in dieser Erde und Hofrecht [ist],
an dem nämlichen Ort,
wo der Mensch denselben in Lebenszeiten hat hingethan,
unverblendet und sichtbar darstellen
und dann davon weichen,
dazu helfe uns der heilige Antonius von Padua.
Du vermaledeiter Teufel!

(S. 63.) ich befehle und schaffe dir,
daß du dich aus dieser Hofrecht hinwegmachest
und hinfüro keine Gewalt mehr hierinnen habest,
allermaßen ich alles,
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was in diesem Hofrecht und Ort
lebet und schwebet,
gehet und stehet,
habe befohlen unter deu Schutz des allerheiligsten Namens Jesus.

(S. 66.) Heiliger, heiliger, heiliger Peter!
löse auf mit Gottes Händen
und entbinde
diesen Schatz, der in dieser Hofrecht liegt,
von allem,
womit, der böse Feind oder Erdgeister denselben verbunden oder 

verblendet hätten.

Aus IX: Geheimnisse der Nigrern antiae und Beschwörung derer 
böser Geister.

(S. 115.) Lieber Leser! Ich Raimund aus dem Geschlechte derer Lullier ermahne und 
bitte dich herzlich und aufrichtig, daß du dich ja wollest in Acht nehmen, daß, was 
du hier liesest, wenn du es etwa nicht recht verstehest, dir ja zu keinem Schaden ge­
reichen möge; denn wenn du einen Fehler begehest, so ist es um deine Seele geschehen. 
So überlege ja wohl, was darinnen zu thun oder zu lassen, damit wegen derer Geister 
kein Irrtum und daß dn nicht die unrechten citierest, entstehe.

376.
(S. 158.) Ich beschwöre und gebiete euch,

ihr bösen und verfluchten Höllenhunde,
weichet von uns und diesem Schatz
in die düstern Wälder
und unreinen Pfützen
und in den tobenden Höllenfluß!
und dieses befehle ich euch durch die 5 Wunden
und die 666 Geiselstriemen Jesu Christi.

(S. 159.) Ja, ich beschwöre euch, ihr verfluchten Schaaren,
verlasset uns und diesen Schatz, 
welchen ihr bisher innen gehabt, 
verwandelt und verrücket denselben nicht,
noch schadet uns weder an Leib oder Seele 
noch allem, was wir haben,
oder auch diesen Schatz!
verunreinigt auch diesen Kreis nicht,
in welchem wir feind durch die Kraft Jesu Christi! 
bringet den Schatz her
und trollet euch alsdann
durch die Macht eures Richters Jesu Christi!

Dieses muß dreimal wiederholt werden; sodann zündet den Rauch an, der die 
Teufel vertreibt, nämlich Schwefel, Teufelsdreck, Bibergail, Raute ana Drag. Alsdann 

(S. 160.) werden sie dir den Schatz und das Gefäß, darinnen selbiger ist, mit der größten Bos­
heit, Raserei und Ungeftümm, auch entsetzlichen Bedrohungen in den Kreis bringen, 
und ein Krachen, als wenn alles einfallen und ein Erdbeben kommen wollte, machen. 
Sobald sie nun denselben hineingesetzt, so werfe 3 Stücklein Brot und Papierlein dar­
auf, damit sie sich nicht unterstehen, denselben wieder zu verwandeln. Nimm dich aber 
in Acht, daß du ihn mit keiner Hand oder Finger anrührest, ehe er wenigstens eine 
halbe Stunde gestanden. Alsdann werden die Geister weichen; sie werden hierauf einen 
solchen Gestank hinter sich lassen, daß dein Rauch nichts dagegen sein wird, und ein 

(S. 161.) grausames Gepolter machen und dieses ist das Zeichen ihres Hinweggehens. Sodann 
stehet auf und nehmet den Schatz mit euch, so gut ihr könnet, wann ihr anders merket, 

(S. 162.) daß es allenthalben still und rein ist. Ich vermahne dich, laß ja deine Kameraden kein 
Wort reden und daß ihr alle 3, einer wie der andere, mit Erbhemden angezogen seid, 
auch nicht erschrecket, wenn sie euch allerhand Sprünge und Blendwerk sürmachen ; 
dann dieses ist das Zeichen; wenn sie nun nichts ausrichten können, so verschwinden 
sie und lassen dir den Schatz.
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Aus XL Beschwörungen der Schätze etc.
377. (S. 175.)

Ich N. N. beschwöre und gebiete dir
Silber und Gold und Gut allhier unter der Erden
bei dem Erzengel Gabriel,
bei dem Erzengel St. Michael,
und bei dem Erzengel Raphael
und bei dem heil. Erzengel St. Ariel,
daß du, Silber, Gold und Gut
an deiner Statt stille stehest,
von dannen nicht weichest oder gehest,
sondern dich von uns finden läßt etc.
Ich N. N. etc.
bei der Kraft, Allmacht Gottes Vaters,
und bei der Erlösung Jesus Christus Gottes Sohns,
und bei der Heiligung Gottes heiligen Geistes etc.

Ich N. N. etc.
bei den vier heil. Evangelisten
Mattheus und Johannes,
bei dem heil. St. Marcus
und bei dem heil. Lucas etc.

378. (S. 176.) Ausbietung der Geister.
Ich N. N. beschwöre euch böse Geister
unter dem Himmel und dem Gewölk,
auf der Erden und unter der Erden,
daß ihr, böse Geister, von diesem Silber, Gold und Gut hinwegweicht
von Ausgang der Sonnen,
von Mittag bis zu Mitternacht! etc.

Diese hernachfolgenden 4 Zettel, die vier Evangelisten müssen darauf sein, auf jedwedem 
einer, die stell auf die 4 Haupt der Welt:

f Mattheus f f Marcus * t Lukas t t Johannes t.

379. (S. 177.) Wie man die Wünschelrute schneiden solle.
So sprich, wann du zu der Ruten kommst:

Im Namen Gottes Sohns find ich dich, 
in Gottes heiligen Geistes schneid ich dich.

380. Wie man die Ruten taufen soll.
Im Namen Gottes Vaters taufe ich dich auf Silber und Gold, 
im Namen Gottes des heiligen Geistes taufe ich dich auf Silber und Gold. Amen.

381. Wie man die Ruten schneiden soll und wie sie zu linden ist.
Suche zwei Sommerlatten oder gleichhafte Schoß auf einem Zweig, gehe dann dazu am 

Sonntag, ehe die Sonne aufgeht, und kniee nieder und sprich vier Vaterunser und soviel Ave 
Maria den vier Evangelisten zu Lob und zu Ehren und nimm die Ruten in die Hand und ehe 
du sie abschneidest, so fprich dies Gebet:

Ich bitte dich, Vater, allmächtiger Gott
in den höchsten Namen —,
daß du diesem Gähte oder Sommerlatten Kraft und Macht gebest,
daß sie uns wahrlich, •
mich oder wer es damit versucht,
zu verborgene Schätz [führe und leite] —,
daß sie uns die rechte Wahrheit zeige ohne alle Betrüiglichkeit. Amen.

Darnach schneid sie ab und steh auf, leg sie kreuzweis übereinander und mach das Kreuz.
Ich beschwöre euch, Zweigähte oder Sommerlatte,
bei dem Gott, der mich und euch erschaffen hat
und alle andern Ding,
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(8. 178.) daß ihr ja mich führet aus die Stätt,
da der Schatz liegt,
so recht, als der Stern führet die heil, drei König an die Statt, 
da unser lieber Herr Jesus lag.

Weitere christliche Formeln.
382. Vor das Fieber. [AG 185.]

Nimm ein Apffel, schneid ihn zu 4 Stücken, schreib aus das erste Stück: 
Jesus autem transiens, 

aufs andere:
Et cognoverunt eum discipuli ejus, 

aufs dritte:
Domino, libera eum ab infirmitate sua: 

auf das vierte Theil:
Jesus autem liberal eum,

— und gieb dem Knaben diesse Stück in 4 Tagen nach einander, alle Tag nüchtern zu essen.

383. [Um vest zu seyn] Aliud. [AG 203. Von Hn. vom Rederen.]
In der Weynacht um 12 Uhr, so mann in die Metten1) leuthet, so halte Jungfernperga­

ment in Bereitschaft und mache darauß kleine Zedulein, auf welche du nachfolgende 4 Buch­
staben schreibst: J. N. R. J. Nehme alsdann Wey wasser und mache mit Mehl ein Küchlein und 
darauß Kugelein und in jed solches Kügelein thue einen disser Zedul —.

Nehme alfsdann eines diefser Kügelein und verschlinge solches und spreche gleich darauf: 
Jesus autem transiens per medium illorum ibat in pace. 
Dominus meus custodiat nie [Joannem, Petrum etc.] ab omni malo!

—- so bist du versichert, 24 Stunden vest zu seyn.

Sch. s. 153. 384. Vor Unglück und Gefahr im Hause. [K. S. 11.]
Sanct Mattheus,
Sanct Marcus, 
Sanct Lucas, 
Sanct Johannes.

A III S. 51. 52. 385. Eine Abweisung. [R. S. 12.]
Zum Beisichtragen vor Zigeunerkunst, ein Bruch in Lebensgefahr, welches allzeit den 

Menschen sicher stellet.
Gleich wie der Prophet Jonas als ein Vorbild Christi 3 Tage und 3 Nächte in des Wali­

sisches Bauch versorget gewesen, 
also wolle auch der allgewaltige Gott mich vor aller Gefahr väterlich behüten und bewahren.

J. J. J.

386. Vor Widerwärtigkeit und allerhand Streit. [R. S. 13.] 
Kraft, Held, Friedefürst.

J. J. J.

387. [Blutstellung.] Ein anders, [R. S. 21. 22.]
Schreibe die 4 Hauptwasser der ganzen Welt, welche aus dem Paradies fließen, auf 

einen Zettel, nämlich :
Pison, Gihon, Hedekiel und Phrat 

— und aufgeleget, im ersten Buch Moses des andern Kapitels Vers 11. 12. 13; allda du es auf­
schlagen kannst, es hilft.

388. Ein anderes dergleichen. [R. S. 22.]
Oder hauche den Patienten 3mal an, bete das Vater unser bis dahin — auf Erden; und 

das 3 mal, so wird das Blut bald stehen.

Sch. s. 154.

Sch. s. 155.

Sch. S. 161.

*) Die H. sehr. Wetten und daraus korrig. mitten.
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389. Eine Befchützung, [R. S. 48.] A III, S. 57 
daß, wer diesen Segen bei sich trägt, ein groß Geheimnis mit Reh führet, daß es kein Mensch 
begreifen kann.

Christus mitten im Frieden durch seine Jünger gieng,
St. Mattheus, St. Marcus, St. Lucas, St. Johannes:
die 4 Evangelisten — mich N. N.
durch die hochgelobte Majestät und die einige Gottheit J. J. J. Amen.
J. G. V. J. J. R. 3. 121. sei mit mir in aller Fernheit +++ Amen.

390. [Schj. I, S. 156.]
Die heiligen fünf Wunden dein
laß mich rechte Felslöcher fein,
darein ich flieh als eine Taub,
daß mich der höllisch Weih nicht raub!

891. St. Evangelium Johannes. [Scb. S. 2—5.]
Dies Evangelium ist sehr kräftig gegen das Ungewitter, Gespenst und allerlei Gefahr, 

lichkeiten, so man es bei sich trägt und in Gefahren andächtig betet. Zum ersten bezeichne mit 
dem Daumen deine Stirne, Mund und Brust, sprechend:

Im Namen Gottes d. V. etc., im Anfang war das Wort etc., V. 1—14.
Jetzund küsse das Evangelium, sprechend:

Durch die Kraft des heiligen Evangeliums
sollen zerstört und vertrieben werden
alle Ungewitter, Gespenst und teuflische Nachstellungen, Amen.

Darnach schreibe diese 4 Buchstaben: J. N. R. J. mit dem Daumen auf die Stirne sprechend:
Jesus von Nazareth, ein König der Juden.
Dieser siegreiche Titel Jesu Christi des Gekreuzigten
sei zwischen mir und allen meinen sichtbaren und unsichtbaren Feinden,
daß sie mir nicht zunahen noch schaden können
weder an Leib noch an Seele, Amen.

Diese Worte sind sehr kräftig gegen alle Gespenster, Zauberei und Gefahr, so man sie 
bei sich trägt und in der Not mit wahrem Vertrauen spricht.

392. Der Segen St. Ubaldi. [Sch. S. 17.]
Unser Herr Jesus Christus sei bei dir,
daß er dich beschütze;
er sei in dir,
daß er dich erquicke;
er sei vor dir,
daß er dich führe;
er sei hinter dir,
daß er dich erhalte;
er sei neben dir,
daß er dich segne;
der mit dem Vater und dem heil. Geist in vollkommener Einigkeit lebt und regieret
von Ewigkeit zu Ewigkeit, Amen.

893. Die Namen der heil. 3 Könige. [Sch. S. 18.]
Wer diese Namen der heiligen drei Könige bei sich trägt, der wird behütet vor der 

fallenden Krankheit:
Heiliger Kaspar!
heil. Melchior!
heil. Balthasar!
o ihr heilige drei Könige!
bittet für mich,
auf daß ich vor der fallenden Krankheit behütet werde, Amen.

394. Anrufung St. Donati. [Sch. S. 18.]
Folgende Worte bei sich getragen und zur Zeit des Ungewitters zu sprechen sind ein 

kräftiges Mittel gegen den Donnerschlag:
Württembergifche Vierteljahrshefte 1890. 1 7
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Bitt für uns,
o heiliger Märtyrer Donate!
auf daß wir vor dem Blitz, Donner und Ungewitter mögen befreit bleiben, Amen.

395. [Vor Feuer, Schwert und Teufelsgefchoß. Sch. S. 95.]
Heiliger Johannes der Täufer,
der du im Jordan Christum getauft hast!
bewahre meinen fündigen Leib
vor Feuer, Schwert und Teufelsgeschoß,
auf daß ich alle Feinde der Erbschaft Christi überwinden kann!

396. Unser lieben Frauen Traum. [Sch. S. 9G. 97.]
Als die heil. Jungfrau Maria zu Bethlehem auf dem Berge eingeschlafen war,
kam zu ihr der Sohn Gottes, ihr lieber Engel,
und sprach zu ihr:
Meine allerliebste Mutter,
schläfst oder wachest du?
Sie sprach:
Ich habe geschlafen
und du hast mich erweckt
und hat mir erschrecklich geträumt.
Ich habe gesehen,
als wärest du im Garten gefangen,
mit Stricken gebunden,
von Kaipha zu Pilato,
von Pilato zu Herodes geführt worden;
daß sie dein heil. Haupt geschlagen,
mit Dornen gekrönet,
und aus dem Richtbaus geführet,
Holz auf deine heilige Achsel gelegt,
aus der Stadt auf den hohen Berg geführt
und [dich] an das Kreuz geschlagen haben
so hoch, daß ich dich nicht habe erreichen können.
Deine heilige Seite wurde durchstochen,
daraus Blut und Wasser geflossen
und auf mich getröpfelt hat;
darnach dich abgenommen
und also gekreuziget in meine Hände wie einen Toten gelegt
und begraben,
so daß mir aus großen Schmerzen das Herz hätte zerspringen mögen.
Jesus sprach zu ihr:
Meine allerliebste Mutter,
es ist dir ein wahrhafter Traum vorgekommen.
Wer an diesen Traum denkt oder [ihn] bei sich trägt, der wird von allen bösen Sachen 

befreit sein und wird nicht plötzlich sterben. Ich und meine Mutter werden bei seinem letzten 
Ende sein und seine Seele in das Himmelreich einführen.

Aus: Christliche Erzählungen zu in württ. Konfirmationsbüchlein
von G. Werner, Pf. in Stammheim, OA. Ludwigsburg. Stuttg. 1856.

397. (S. 75 Nr. 273. Koch, Gesch. I, 97.)
Albrecht der Jüngere, Markgraf von Brandcnburg-Culmbach, 1 1557, — hat nie ein 

Streitroß bestiegen, ohne den Gebetsreim zu sprechen:
Das walte der Herr Jesus Christ
mit dem Vater, der über uns ist!
wer stärker ist, als dieser Manu,
der komm und thu ein Leid mir an.
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Alphabetisches Verzeichnis der Sprüche.
(Die Ziffern bedeuten die fortlaufende Nummer der Sprüche.)

Abraham hat’s gebunden 143. 
Ach Gott! ich weiß nicht 171. 
Acte Bandte 148.
Alles das Wild 1.
Allmächtiger Gott, himml. K. 168. 
Als die heil. Jungfrau M. 396. 
Anna, Wichtig, Anna, J. Chr. 87. 
Auf Christi Grab wachsen 57. 
Auf dem Berg Golgatha 272. 
Auf diesem Stein bete ich 112. 
Aug, ich beschwöre dich 130.
Aus meinem Haus, m. H. 24.

Bärmutter, ich thue dich 122. 
Beinbruch, heile dich G. 124. 
Beinbruch, ich segne dich 236. 
Bettzairle und alle böse Geister 32. 
Bind Petrus! 116.
Bis mir Gott willkommen 255.
Bist willkommen, du feuriger G. 90. 
Bitt für uns, o hl. M. Donate 394. 
Blaser leg dich! 298.
Bleß [oder Braun], nimm a. d. 72.
Blutmelen, fragt dich j. 210.
Blut, vergiß deines Fl. 189.
Blut, vergiß deines G. 125.
Brand, du stehest in G. H. 279.
Braun, [Rapp, Fuchs oder Sch.] 73. 
Bruch, ich binde dich 334.
Büchse, ich beschwöre dich 4. 
Büchs, ich N. N. greife d. a. 78.

Caspar fert Myrrham 239.
Christ der Herr fuhr zu Acker 178. 
Christi Kreuz sei mit mir 357. 369. 
Christus der Herr gieng ü. L. 33. 
Christus Jesus überwindet 366. 
Christus mitten im Fr. 389. 
Christus sei vor mir 351.
Christus ward geboren 28. 
Christ vincit 369.
Crux Christi sit semper 369.

Da er aber Jesum sahe 336.
Da gieng unser liebe Fr. 225.
Da leg ich dem M. 201 a.
Darmgicht, ich beschwöre d. 276. 
Darmgicht, ich umstreiche d. 128. 
Das Blut Jesu Chr. 349.
Das Christi Leiden tr. i. 106.
Das Haupt Christi 369. [374.] 
Das heilige Angesicht G. 360. 
Das heilige Kreuz G. 358.
Das lege ich in das F. 117.
Das liebe Vieh geht d. T. 235.

Das Rotläufen und d. D. 288.
Das thue ich dir für d. G. 177.
Das walte der Herr Jesus Chr. 397.
Das walte Gott, daß diese St. 67.
Das war auf einen Freitag 34.
Das Wort, so Fleisch 367.
Daß ich allezeit gesegnet sei 224.
Den ersten Kreis in. i. 371.
Der dreieinige Gott 336.
Der duldige Job 281.
Der Friede unsers Herrn 227.
Der heilige Segen 369.
Der heilig Petrus gieng 286.
Der Mann, der in Josephs S. 160.
Der Segen, den Gott that 222. [349.]
Der Segen, der vom Himmel k. 359.
Der Teufel ist ein K. 291.
Deusch ist deusch 308.
Dieb, Dieb, Dieb! 77.
Dieb oder Diebin! bringe 63.
Dieb oder Diebin! ich gebiete 307.
Die Glocke hat geklungen 338.
Die Haische und der Drach 302.
Die heiligen fünf Wunden dein 390.
Die himmlische u. hl. P. 233.
Die Mutter Gottes gieng ü. L. 89.
Die Rechte des Herrn hats geth. 252.
Die Rose hat in diese W. 261.
Dieser so böse Angriff 98.
Dies ist das Bild 66.
Dies ist der Nagel 55.
Die Wunde verbinde ich 217.
Drei falsche Zungen 207.
Dreiunddreißig Engel 22. [319.]
Du Erzzaubergeist 31.
Du hast dein Bein v. 53.
Du hast dich gebrennt 115.
Durch das Blut Adams 330.
Durch die Kraft des hl. E. 391.
Durch dieses Bild verbanne 244.
Du Reiter und Fußknecht 214.
Du vermaledeiter Teufel 375.
Du wildes Feuer, ich d. d. 155.

Ein alter Schuren-Sch. 38.
Ein Hirschgeschrei 182.
Eisenbaum, ich lege d. 60.
Enoch und Elias 357.
Entsuer, das wirf ich 164.
Es behüte mich d. hl. D. 356.
Es geschahe an einem Fr. 202.
Es gieng ein Hirsch ü. e. H. 52. 305.
Es giengen drei Frauen 179.
Es giengen drei Jungfern ü. h. 43.

I Es giengen drei Jungfrauen ii. L. 58. 280.
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Es giengen drei reine Jungfr. 209.
Es haben mich zwei b. A. 81.
Es ist heut ein h. T. 121.
Es liegen drei Rosen 114.
Es mache Gott d. V. einen g. R. 67.
Es müssen alle bösen G. 375.
Es muß mir jedermann 91.
Es reiten aus drei Herren 35.
Es reift ein gut Reiter 159.
Es saßen drei arme Blinde 200.
Es sind drei glückselige St. 48.
Es sind drei heilige Bl. 96.
Es fitzen drei Weiber 163.
Es standen drei Rosen 149. 166.
Es stehen drei Blümlein 105.
Es stehen drei Blumen 157.
Es stehen drei Lilien 229.
Es stehen drei Rosen auf G. Herz 95.
Es stehen drei Rosen auf G. Hirn 237.
Es stehen drei Rosen auf unsers 199.
Es wachsen drei Lilien 198.
Eure Gewehr, Kugel u. D. 26.

Feinde, ich thue euch 188.
Felle, du mußt vergehen 306.
Feuer, du heiße Flamm 174.
Feuer und Glut 18.
Feuer und Wind u. h. Gl. 352.
Flamm schlag heraus 339.
Flieder, ich habe die G. 256.
Flug, ich beschwöre dich 129.
Flug, ich suche dich 197.
Flug und Rotlauf 337.
Frene, Frene, dorra weg 1 191.
Frisch ist der Schmerz 331.
Frisch ist die Wund 61. 158.
Fuchs, werde so zahm 265.
Fünffingerkraut, ich thue 271.
Fuß, ich heile dich 146.

Gang du mit mir 313.
Gaspar te prendat 10.
Gebärmutter, lege di 314.
Gegrüßet feist du, Elfebaum 275.
Gehe ich vor ein Gerichth. 25.
Gehe hin, du guter G. 370.
Gehet hinan in die Stadt 252.
Geist, ich gebe dir Urlaub 374.
Geschwulst, Geschw., G. 49.
Gleichwie der Mond abn. 240.
Gleichwie der Prophet 385.
Glückhastig ist die St. 231.
Glückhastig sei der T. 50.
Glückselige Wunde 220.
Glückselig ist die W. 269.
Glückselig und heilig ist d. T. 54.
Glück zu, ihr Brüder 138.
Gott der Herr gieng z’ Acker 132.
Gott der Herr zog über Land 281.

Gott der V. mit mir 23.
Gott gieng zu Acker 37.
Gott grüß dich, du k. G. 131.
Gott grüß euch, ihr Br. 95.
Gott grüß euch, ihr Br. wohlg. 237.
Gott hat erschaffen Wasser 180.
Gott mache Euch 243.
Gott Vater etc. etc. wollen mich 366.
Grimmen und Darmgicht 100.
Grüße dich Gott u. schw. 76.
Guten Morgen, ihr Br. 196.

Hana giny hat Qual 185.
Haselrut und Schüßling 169.
Hast du deinen Fuß verstaucht 176.
Hast du dich verrückt 304.
Hast du die Schweine 133.
Hast du Herzgespan u. D. 83.
Heilige Corona 370.
Heiliger h. h. Peter 375.
Heiliger Johannes d. T. 395.
Heiliger Kaspar 393.
Heilige Sonne unverwesen 242.
Heilig ist die Stund 242.
Heilig ist die Wund 318.
Heil ist die Wunde 259.
Heilsam ist die Wunde 82.
Held wohlgemut! 201.
Herr Jesus Chr. u. St. P. 145.
Herzgesperr und Herzblatt 332.
Herzwurm und Fruchtw. 126.
Heute geh ich aus d. H. 11.
Heute stehe ich auf 17.
Heut will ich ausgehen 204.
Hitz, Schmerz, Brand 284.
Hunderttausendmal 364.
Hund, halt den Mund 20.

Jakob wohlgemut 232.
Ich bat unsern 1. H. 347.
Ich beschwöre dich bei dem hl. 167.
Ich beschwöre dich bei d. leb. 104.
Ich beschwöre dich bei St. St. 223.
Ich beschwöre dich, Geschütz [223] 234.
Ich beschwöre dich, Geflieht 361.
Ich beschwöre dich, Schwert 228.
Ich beschwöre dich sommerl. 150.
Ich beschwöre euch Fürsten 252.
Ich beschwöre euch, Zweigähte 381.
Ich beschwöre u. gebiete euch 376.
Ich bitte dich, Vater 381.
Ich brenne und schlage dich 141.
Ich gehe in diesen Saal 268.
Ich gieng durch einen r. W. 41.
Ich habe eine frische W. 285.
Ich habe mein Bein verr. 53.
Ich habe mich verrenkt 326.
Ich hab mich gebrennt 115.
Ich hab mich verrückt 304.
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Ich leg dir, Dieb o. D. 108.
Ich leg dich dahin 217.
Ich nahm dich aus d. N. 263.
Ich nahm das Wasser 312.
Ich nehme den Schmerz 245.
Ich N. N. beschwöre dich, G. 223.
Ich N. N. beschwöre euch böse 378.
Ich N. N. beschwöre und gebiete 377.
Ich N. N. bitte dich heut 30.
Ich N. N. bitte heute 251.
Ich N. N. — heut will ich 204.
Ich N. N. —-kannst du 139.
Ich N. N. thue dich anh. 92.
Ich N. N. tret vor d. R. 219.
Ich prüfe dich, Anwart 341.
Ich rufe u. beschwöre dich 374.
Ich sah zum Laden hinaus 165.
Ich schaue da hinaus 162.
Ich schaue zum Fenster h. 296.
Ich schlage dir 85.
Ich segne dich 329.
Ich sehe dich eher, als d. 14.
Ich sehe dich Haus 297.
Ich sehe dich in deinem M. 264.
Ich sehe eine Leiche 301.
Ich stehe auf in Gottes N. 19.
Ich stelle mich auf e. h. 147.
Ich trete aus dem H. 12.
Ich trete über diese Schw. 310.
Ich tritt aus den harten St. 346.
Ich weiß nicht, was dir g. 311.
Ich will dem N. N. für K. 293.
Ich wirf dich in diesen Fl. 27.
Ich zieh im Namen 260.
Jerusalem, J., du gottesl. 282.
Jerusalem, J., du Judenst. 319.
Jesus autem transiens 369. 382. 383.
Jesus behüte mich 348.
Jesus Christus herrschet 355.
Jesus Christus mit seinem 247.
Jesus gieng über das r. M. 222. 349.
Jesus ist zu Nazareth 348. 349.
Jesus von Nazareth, ein K. 391.
Jesus war zu Bethlehem g. 113.
Jetzo will ich ausreiten 225.
Jetzt geh ich aus 96.
Jetzt tret ich aus in G. K. 84.
Jetzt will ich in G. N. 151.
Jetzt wird man bald läuten 192.
Ihr Diebe, ich beschw. euch 353.
Ihr Menschen, seht mich an 109.
I. Kreuz Jesu Chr. 211.
Im Anfang war das W. 369. 391.
Im Namen der hl. Dr. 135. 350.
Im Namen Gottes Sohns 379.
Im Namen Gottes Vaters 380.
Im Namen Jesu Chr. 186.
Im Namen Jesu stehe 362.
In Demut will ich ans. 107.

In Fleisch und Blut 278.
In Gottes Namen fang i. a. 68.
In Gottes Namen greif i. a. 221.
In Gottes Namen schreit i. a. 226.
In Gottes Reich stehen dr. Br. 258.
In’s Teufels Namen, daß d. 5.
Job, Job gieng ü. L. 51.
Job zog über L. 205. 287.
Ist das nicht eine gl. 156.

Kalter Brand u. w. FI. 299.
Kasper führe dich 111.
Kasper hebe dich 134.
Kehr dich um, Hemd! 212.
Klettenbusch, ich binde dich 173.
Kommet her, ihr H. 7.
Kommet, ihr Hachte 21.
Kraft, Held, Friedefürst. 386.
Kreuz Jesus Christi mild e. 118.
Kugel, ich nehme dich 3.
Kuh, da gieb ich dir 194.

Läfiger Flug u. w. F. 317.
Laster, reg dich! 322.
Lieber Gott! ich habe 309.
Lieber Märtyrer St. Christoph 372.
Liebe Taube, bleibe gern 187.
Longinus unter dem Kreuze 254.
Lucifer, Teufel, stelle mir 102.

Man hat Gott den Alim. 140.
Man läutet zu der L. 59.
Man schlägt unserem H. 294.

| Man setzt unserm 1. 327.
Maria gieng spazieren 137.
Maria in der Kindbett 64.

1 Mark und Bein 297.
| Meine Waare ist mir h. 270.

Messias ich bitte dich 340.
| Mit Gott d. V. such ich d. 168. 171. 172.

Mundfäule und Herzgefp. 303.
Muatorbär leg de 325.
Mutter hekte 70.

I Mutter, Mutter, Mutter 283.

Nähest gegen Morgens. 274.
Nagel, vergiß dein Zorn 344.
N. N., das henk ich dir an 142. 340.

| N. N., das schreib ich dir 127.
N. N., du schweinst in d, 39.
N. N., ich schlage dir d. 85.
N. N., ich will dir d. 123.
N. N., ich zwicke dich 15.
Nun es walte über d. 165.
Nun Licht, du seliger Nachtstein 253. 
Nun will ich gehen ü. d. 74. 
Nußbaum, ich komme 79.

Ochs, ich joch dich auf 153, 
O Dieb, ich binde dich 215.
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0 du alleiheißester 190.
0 du Geschwulst, o d. G. 154.
0 du heilige Dreis. 292.
0 du heiliger Jordan 315.
0 du heilig h. h. Christoph 373.
0 du wilder, verfl. FI. 181.
0 Gicht! o Gicht! wie m. 195.
0 heiliger Sankt Florian 238.
0 Herr Jesu Christe 363. 368.
0 Jerusalem, du Judenstadt! 80.
0 ihr Degen und ihr Fl. 29.
0 Mensch! bedenke d. 266.
Ossa, Ossa, Ossa! 252.

Petrus bind, P. b.! 9.
Petrus und Jesus fuhren 93.
Petrus und Paulus ist g. 290.
Pferd! als wahrhaftig 241.
Pison, Gihon etc. etc. 387.

Raupen, gehet fort 152.
Reiter wohlgemut! 201.
Rohr, behalt deine Gl. 6.
Roß und Mann, ich st. d. 136.
Ruf nimm ab 42.

Salbe, ich salbe mit dir 262.
Sanct Lorenz auf dem R. 44.
Sanct Mattheus 384.
Sanct Petrus stund unter 94.
Schenkel, schwein wie G. d. V. 40. 
Schlagwund, ich segne dich 248. 
Schuß, stehe still in G. N. 62. 
Schweinigkeit, ich verbiete 175.
Seid mir Gott willkommen 88. 
Sei mir Gott willkommen 119.
Selig ist der Tag. 56.
Sodom und Badom 321. 323.
So gewiß Jesus Chr. an d. 300.
Sonne und Mond haben 86.
So wahr Jesus Christus 345.
So wie Gott ward 333.
Steck, ich greife dich an 99. 230. 
Stichs vor ein 320.
St. Petrus bind 250.
Susanna hat gebärt 249.

Thomas, ich bitt dich 328.
Trottenkopf, ich verbiete dir 206.

| Unsere liebe Frau von B. 316. 
Unser Heiland liegt im Gr. 273. 
Unser Herrgott gieng z’ Acker 295. 
Unser Herr J. Chr. sei 392.
Unser Herr J. Chr. trat 268.
Unser Herr J. Chr. und P. 47.
Unser Herr Jesus zog ü. d. L. 170.

| Unser liebe Frau in e. G. 69.
Unser lieber Herr J. Chr. an 207. 
Unser lieber Herr J. Chr. bricht 183.
Unser lieber Herr J. Chr. gieng 216.
Unser lieber Herr J. Chr. hat 218. 
Unsers lieben Herrn Kr. 369.
Unten durch sehe ich d. 8. 13. 
Unten untersetz ich d. 2. 
Unter eurem Schutz 365.

Vater unser 388.
Verflucht ist der Leib 16t. 
Verleih uns Gott eine g. 144. 
Verschwunden sei, was 289.

Wachholderbusch, ich th. 97. 
Warmer Brand und w. Fl. 299. 
Was ich ansehe, nehme zu 203. 
Was ich greif, das weich 193. 
Was ich mit meinem 101. 308.

| Was ich sehe, das ist 71.
| Was ich sehe, leg zu 324.
| Was ich sehe, nehme zu 246.
| Was ich und du nicht h. 173.
| Waler, ich laß dich nicht 184. 

Weich aus, Brand, und ja n. 46. 
Weidenstock, ich reg d. a. 75.
Weil nur stehen drei R. 107.
Wie selig ist der Tag 257.
Wilder Brand u. w. Fl. 299.
Wildes Feuer, w. Br. 45.
Willkommen, ihr Br. 110.

| Wo ist Jesus geboren? 342.
| Wohl drei und dreißig E. 213. 

Wund, daß du heilest 343. 
Wunden gut, ich st. 120.
Wurm, ich beschwöre d. 36. 
Wurm und Wärme allg. 277.

| Wut, Wut, Wut 335.

I Zahnschmerz fliehe! 65.
| Zauberer oder Zauberin 103.

Berich t i g u 11 g.
Auf Seite 158 vierte Zeile von oben lies: 366—369 und 391—396; 

neunte Zeile von oben lies: L. M. Glogau.
Auf Seite 163 Mitte, in der Überschrift, lies: wann statt warin.
Auf Seite 176 unten am Rand lies zweimal: A I, S. 7 statt 10.
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Sitzungsberichte.
Sitzung vom 3. Jan. 1890. Es wird beschlossen, zum Münsterfest einen Lichtdruck 

von dem Altärchen in der Sakristei herstellen zu lassen und Regesten zur Geschichte des Münsters 
herauszugeben. Geschenke sind eingelaufen von den Erben des Gerichtsarzts Dr. Schmidt in 
Neu-Ulm 9 Tafeln Ulmer Ansichten, von der anthropologischen und archäologischen Gesellschaft 
für Ungarn einige Publikationen mit schönen Abbildungen, von Dr. Leube ein Modell für Lecker­
lein und Tragantfignren, von Eonrad Borst zwei Pergamenturkunden von 1416 und 1444. Nach 
ersterer verleiht die Stadt Ulm den Fischern Hainrich und Gilg Abelin auf Lebenszeit einen Teil 
des städtischen Fischwassers in der Donau gegen einen jährlichen Zins von 20 Pfd. Heller, nach 
letzterer verkauft Ritter Diepolt Güß von Güssenberg feine Fifchenz in der Donau zwischen der 
der Stadt Ulm und der der Herrschaft Württemberg an Paule Hultzing um 205 f. Vorgezeigt 
wurden sodann ferner 6 durch Kauf erworbene Steinbeile mit Schäften. Schließlich macht 
Bazing Mitteilungen zur Geschichte der Sammlungsschweftern.

Sitzung vom 7. Febr. 1890. Es wird die Übersicht von E. v. Tröltsch über die 
Altertümer aus unsrer Heimat vorgezeigt. Dann wird beschlossen, am 12. d. M. den Erker im 
Gasthof zum Bären zu besichtigen. C. A. Kornbeck hält einen Vortrag zur Geschichte des Ge­
werbemuseums und der Familie Kiechel. Bazing teilt einiges mit aus dem Vogtbuch von Enna- 
beuren von 1545.

Sitzung vom 7. März 1890. Als ordentliche Mitglieder werden ausgenommen die 
Herren Bauinspektor Beger, Regierungspräsident von Lamparter, Landgerichtspräsident von 
Hausch, Platzmajor Müller in Neu-Ulm. Bei der hierauf vorgenommenen Ausschußwahl werden 
die bisherigen Mitglieder wieder gewählt. Kassler Dr. Leube trägt die Jahresrechnung vor und 
wird entlastet. Präzeptor Müller zeigt Kerbhölzer aus der Stadtbibliothek vor. Bazing weift an 
einer großen Zahl von Familiennamen, die aus Ortsnamen gebildet find, den Fremdenzuzug nach 
Ulm nach.

Sitzung vom 11. April 1890. Der Vorstand teilt mit, daß in dem Abflußkanal, der 
zur Zeit von der Frauensteige bis zur Donau gegraben wird, in einem der Schächte beim Habnen­
gärtchen deutliche Spuren von alten Straßenanlagen sich zeigten, namentlich über einer Schlamm­
schichte — vermutlich vom alten Lauf der Blau — ein Knüppeldamm. Professor Dr. Magirus 
hält einen Vortrag zur Ulmer Kleiderordnung. Bibliothekar Müller zeigt einen der Stadtbibliothek 
gehörigen vergoldeten Dachziegel vom Rathhausthürmchen vor.

Sitzung vom 2. Mai 1890. Ein angekauftes Schiffmeisterbeil wird vorgezeigt, 
ebenso einige in dem oben erwähnten Abzugskanal gefundene Gegenstände mit dem vom städti­
schen Herrn Bauinspektor Braun aufgenommenen Profil. Hierauf wird das Verhältnis zum 
K. Statistischen Landesamte zur Sprache gebracht und beschlossen, die im Spätjahre 1877 zu ge­
meinsamer Herausgabe der Vierteljahrshefte geschlossene Übereinkunft zu kündigen.

Die Sitzung des Monats Juni ist wegen der mancherlei Geschäfte aufs Münsterfest aus­
gefallen.

Am 27. Juli 1890 Ausflug nach Lindenau und abends Versammlung in Langenau. 
In Lindenau wurden die von Herrn Oberförster Bürger entdeckten römischen Gebäude besichtigt, 
darauf der nahen Höhle im Hohlenstein bei glänzender Beleuchtung ein Besuch abgestattet, im 
Rückweg zeigte in Langenau Herr Bürger die Lindenauer Funde vor und versammelte man sich 
alsdann im Weißen Roß zu heiterem Mahle.

Sitzung vom 5. Sept. 1890. Als ordentliche Mitglieder werden ausgenommen die 
Herren Ingenieur Hillenbrand und Major Springer, beide in Ulm. Herr K. A. Kornbeck hielt 
hierauf einen Vortrag über den Reichenauer Hof in Ulm, alsdann berichtete Herr Bibliothekar 
Müller über die literarischen Einläufe und Herr Hauptmann a. D. Geiger zeigte einige alte 
Siegelstöcke vor.
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Römisches von der Ulmer Alb.
Bericht von Oberförster Bürger in Langenau, mit Plan und Zeichnungen von Pfarrer Weiz­

säcker in Öllingen, und einer Übersichtskarte.
Nachdem das Castrum Urspring (Vjh. 1889 S. 17 ff.) durch die 1888er 

Ausgrabungen festgestellt und ebenso das Castrum Niederstotzingen (Büschelgraben) 
nach früheren Untersuchungen über alle Zweifel erhaben ist, liegt es nahe, das sich 
zwischen beiden hinziehende Lonethal als militärischen Abschnitt, vielleicht als Teil 
der Linie Köngen—Filsthal—Urspring—Lonethal gegen Faimingen hin zu betrachten. 
Um den Beweis hiefür zu erbringen, giebt es zwei Wege, welche nebeneinander 
gegangen werden können und schließlich gegangen werden müssen, die einzelnen 
römischen Stationen, sowie die sie verbindenden römischen Verbindungswege und 
Straßen nachzuweifen.

Da das Dekumatenland (Reichsland; decumae= Zinsen von gepachteten Staats­
gütern) eine Art Militärgrenze vorstellte, welches von römischen Soldaten als Kolo­
nisten dicht besetzt war, so werden wir hier zwischen den größeren und kleineren 
rein militärischen Posten (castra, Wachtürme, Wachhäuser) außerhalb der geschloffenen 
Orte bäuerliche Niederlassungen der römischen Kriegsleute zu suchen haben.

Was nun die Wege angeht, so ist es oft ganz unmöglich, den unumstöß­
lichen Beweis zu erbringen, daß ein bestimmter Weg römischen Ursprungs sei, be­
sonders in einer Gegend, die zwischen dem Limes und dem wichtigen Donauabschnitt 
gelegen ist; denn hier haben wir es bei der sicherlich dichten römischen Bevölker­
ung mit Verkehrswegen der verschiedensten Bedeutung und Qualität, von der „Heer­
straße“ bis herab zum Feld- und Fußweg zu thun. Dazu kommt, daß bei uns auf 
dem weißen Jura bei dem steinigen Untergrund selbst bei bedeutenderen Wegen 
ein künstlicher Straßenkörper nicht anzulegen war. Am wenigsten gehen wir wohl 
fehl, wenn wir von sicheren Hauptorten, die unter sich verbunden gewesen sein 
müssen, ausgehen können, und besonders, wenn wir auch noch durch Flurnamen 
geführt werden.

In Ulm selbst ist allerdings mit Sicherheit noch nichts Römisches nachge­
wiesen, aber dieser von Natur wichtige Punkt, beziehungsweise seine nächste Um­
gebung, auf den mehrere sichere Römerstraßen zuführen, muß gewiß für unser kleines 
Gebiet als Knotenpunkt ebenso angesehen werden, wie weiter östlich Günzburg 
oder Faimingen.

Die heutige Staatsstraße Ulm—Heidenheim war ohne Zweifel wenigstens 
bis Hausen o/L. nicht römisch; denn die Strecke Ulm-Langenau des alten Weges, 
wohl keiner Hauptstraße, läßt sich im Felde noch heute auf großen Strecken gut 
verfolgen und zieht sich zwischen Bösingen und der Staatsstraße östlich an U.-Has- 
lach und Keffelbronn vorbei als sog. „Hochsträß“ nach Göttingen. Von Osten, von 
Langenau her, führt der „Ulmerweg“ von der Ostermühle unter dem Wohnhaus des 
Stadtpflegers Haug an der Bahnhofstraße hindurch und unter der Ackerkrume liegend 
bis an das Wirtshaus zur Linde. Hier scheint sich der Ulmer Weg in einen Thal- 
und Bergweg gespalten zu haben, einerseits über U.-Elchingen, andererseits über 
den lindengeschmückten Galgenberg und Göttingen nach Ulm. Genauere Unter­
suchung hätte noch zu erfolgen.

Daß vom Castrum Urspring aus eine an Breitingen vorbeiführende Verbin 
dung mit Bernstadt u. s. w. hergestellt war, zeigt ein Stück Weges, welches ich auf 
der Markung Bernstadt (s. Kärtchen) auf dem „Putzen“ 180 m lang im früheren 
Wald des Hirsebwirt Bok ausgehoben und aus eine weitere Strecke von etwa 
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1200 m im Feld und Wald nachgewiesen habe. Die noch heute als Vizinalweg 
benützte Strecke dieser Römerstraße heißt beim Volke „Heerstraße“, auch ebenso 
wie die Parallelstraße Ettlenschieß — Weidenstetten—Börslingen „Scheiben-“ oder 
„Salzstraße“. Das Gewand „Putzen“ („Butzen“) hat tiefgründigen steinfreien Lehm­
boden; die Römer stellten also hier einen festen Straßenkörper her, es ist daher 
auch da, wo die Römerstraße westlich von Bernstadt den heutigen Vizinalweg ver­
laffend die gerade Richtung nordwestlich durch die Felder fortsetzt der Lauf der­
selben an dem in den Ackern liegenden Steingerölle noch deutlich zu verfolgen, 
obwohl der eigentliche Straßenkörper schon vor einigen Jahrzehnten im Interesse 
der Güter ausgehoben worden ist. Oben auf der Höhe des „Putzen“ war noch 
bis zum Jahr 1889 gegen die Markungsgrenze hin ein etwa 180 m langes Stück 
erhalten. Im genannten Jahre wurde das an demselben stockende Gehölz ausge­
rodet, der Straßenkörper entfernt und das Ganze in Feld umgewandelt. Bei dieser 
Gelegenheit habe ich die Straße genau untersucht. Die Breite betrug an mehreren 
Stellen gemessen 5,8—6,0 m; sie war also 20 röm. Fuß (l‘= 0,296 m) breit ange­
legt worden. Von einer Pflasterung war keine Rede, sondern die teilweise sehr 
voluminösen Steine waren in einer Höbe von 0,60 bis 0,75 m ( = 2—2,5 röm. F.) 
aneinander gereiht und die Zwischenräume mit kleinerem Material ausgefüllt; von 
einer Schotterdecke war nicht mehr viel vorhanden. An mehreren Stellen, aber durch­
aus nicht überall, waren Randsteine regelrecht aufgesetzt. Die Straße scheint ursprüng­
lich über das Terrain erhaben profiliert worden zu sein; denn von der Nordseite gesehen 
erschien sie als Wall, während zur Zeit des Ausstockens die Südwestseite mit dem übrigen 
Gelände in gleicher Höhe lag, wohl weil hier die Winde im Laufe der Jahrhunderte 
die Erhöhung mit Staub und dergl. ausglichen. Gefunden wurde bei der Arbeit 
eine stark abgesebliffene Bronzemünze von 3 cm Durchmesser mit dem auf dem 
Avers noch erkennbaren Bilde des Kaisers Hadrian (117 —138 n. Chr.), ein Bronze­
griff, ein eiserner Nabenring und ein Hufeisen. Von der Breitinger Markungsgrenze 
an zieht sich die Straße durch den Wald als flacher, aber deutlich sichtbarer Stein­
wall nordwestlich weiter, überschreitet den jetzigen Vizinalweg Breitingen—Beimer­
stetten—Ulm, zog sich in gerader Linie über einige Acker, aus denen Gg. Ehret, 
Ölmüller von Breitingen (j. in Bernstadt) den Steinkörper selbst ausgebrochen hat, 
und läßt sich entlang des heutigen Feldwegs noch weiter verfolgen, da der alte 
Weg breiter, als der heute benützte, seitwärts unter die anstoßenden Feldgrund­
stücke übergreift. Der weitere Verlauf Urspring zu wäre noch zu erforschen. West­
lich von Bernstadt führt diese „Heerstraße“ nach Osterstetten mit seiner römischen 
Station (Vjh. 1888 S. 29 ff.). Von da ging der Straßenzug wahrscheinlich an 
Stuppelau vorbei etwas nördlich ausbiegend der äußersten Nauquelle zu und er­
reichte, jetzt als „grasiger Weg“ bezeichnet, Langenau.

Östlich von Nerenstetten zwischen dem Ort und dem Walde ist ein weiteres 
Stück unzweifelhafter Römerstraße mitten in einem Feldweg erhalten (f. Kärtchen). 
Dasselbe ist zum Teil als stark heraustretender Steinwall inmitten des erbreiterten 
Feldwegs deutlich sichtbar. Die Felder heißen „an der Scheibenstraße“. Als der 
Straßenkörper wegen mangelnder Unterhaltung nicht mehr gefahrlos benützt werden 
konnte, wichen ihm die Bauern rechts und links aus und bildeten so im Laufe der 
Zeit dem Steinkörper der alten Straße entlang Hohlwege, aus denen dieses unschein­
bare Denkmal früherer Jahrhunderte als trauriger Rest hervorragt. Ob die weitere 
Fortsetzung St. Jakob mit feinem tiefen Brunnen zu gesucht werden muß oder in 
den „breiten Weg“ nach Langenau einmündete, konnte ich durch Grabungen und 
Funde noch nicht feftftellen. So viel dürfte aber sicher fein, daß die heutige Staats- 
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ftraße, in deren unmittelbarer Nähe dieses alte Straßenstück gelegen ist, in der 
nächsten Umgebung Nerenstettens nicht auf römischem Grunde ruht.

Zu den römischen Stationen übergehend ist anzufuhren, daß als rein mili­
tärische Posten in unserer Gegend bisher nur die Castra bei Urspring an der Lone- 
quelle und bei Niederstotzingen („Büfchelgraben") in der Nähe ihrer Mündung in 
die Hürbe bekannt waren, als Kolonistenniederlafl'ung trat i. J. 1888 Osterstetten 
hinzu. Neu ist, daß die alte Kirche zu St. Peter auf dem Kirchhofe in Langenau 
teilweise auf römischen Grundmauern ruht. Als zum Zweck der Einebnung des 
Kirchhofes ein gegen 1 m hoher, rings an den Kircheumauern gelagerter Schutt­
haufen entfernt wurde, hatte ich gleichfalls im Jahre 1888 Gelegenheit, diesen Ab­
raum zu untersuchen. Ich fand in demselben neben neueren Ziegeln und thönernen 
Bodenplättchen alte Topffcherben und ein Stück der bekannten römischen Planziegel 
des Dekumatenlandes mit aufgefcblagenem Rande. Ferner ließ sich (s. Fig. 8 u. 9) 
an der Südmauer der Kirche, bei 11,72 m von der Westecke ab gemessen, deutlich 
erkennen, daß hier die Mauer ursprünglich ihr Ende hatte und daß hier — sowie 
höchst wahrscheinlich noch einmal an einem weiter östlich gelegenen Punkte später 
angebaut worden war. Durch diesen ein- oder zweimaligen späteren Anbau erklärt 
sich auch die unverhältnismäßige Länge, 19,58 m, des Schiffs bei einer Breite von 
7,45 m (Fig 8). In dem 11,72 m langen (AB 4,38 + 1,35 + 5,99 m) und wohl 
ältesten Teil der Südmauer tritt auch das charakteristische schräg gestellte Mauer­
werk (opus spicatum) mehrfach auf (Fig. 9). Obgleich an der Nordseite ein Ab­
gang der Mauer mit Sicherheit nicht nachgewiesen werden konnte, so wird doch 
nach dem Vorgetragenen an dem römischen Ursprung dieses Teils der Kirche nicht 
gezweifelt werden dürfen. Daß auch der Untergrund des Turmes römisch ist, er­
scheint im höchsten Grade wahrscheinlich, weil die Grundmauern mit denjenigen 
des Schiffs fest verbunden, nicht bloß daran angelehnt sind.

Neu ist ferner die heuer ausgegrabene Station Lindenau, Gemeinde Rammingen. 
Hier stand bis zum Jahr 1803 eine alte vielbesuchte, zum Kloster Kaisersheim ge­
hörende Wallfahrtskirche mit Hospiz. Nördlich von Lindenau, rechts vom Wege 
nach Biffingen, steht vor dem Walde eines der bekannten großen Steinkreuze. Der 
alte Weg bildet bis ins Lonethal eine tiefeingeschnittene verwaschene Klinge, welche 
bei einem etwa 2,5 cbm großen Steinwürfel, „Känzele" genannt, ostwärts eine Ab­
zweigung zeigt, in welche im Jahr 1888 ein Weg gelegt worden ist. Ueber die 
Lone führte eine jetzt überbrückte Fuhrt und links von derselben stieg der Weg 
steil den Felsenhang bergauf der Linde am Westeingang Bilfingens zu, vor welcher 
wieder ein Steinkreuz steht. Auf letzterer Strecke glaubt man öfters im Feldweg 
den Steinkörper der alten Straße, ähnlich wie bei Nerenstetten, zu erkennen.

Bei dem Bau des neuen Weges im Jahr 1888 fand sich im Lehm nahe der 
Feldgrenze ein gut erhaltener Rittersporn mit 6,5 cm großem Stachelrad, ein Huf­
eisen und ein Rasiermesser, in der Schutt- und Geröllbalde neben dem „Känzele“ 
kamen Thonscherben, das Bruchstück einer tegula und eine ziemlich gut erhaltene 
römische Kupfermünze zu Tage. Letztere zeigt auf dem Avers einen hübsch fri­
sierten weiblichen Kops mit der Umschrift DIVA FAVSTINA. Auf dem Revers 
steht eine bekleidete weibliche Gestalt, deren Haupt in der Höhe der Schultern ein 
nach oben offener Halbmond umfaßt. Fast quer hält die Figur eine Fackel in der 
Hand; etwa an den Knieen steht für den Beschauer links S, rechts C (senatus con- 
sulto). Die nur noch teilweise lesbare Umschrift lautete SIDERIBVS RECEPTA. 
Die Münze wurde, wie diese Inschriften andeuten, vom Senate zu Ehren der 175 
n. Chr. verstorbenen und unter die Götter versetzten Gemahlin des Kaisers Mark
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Aurel geprägt. Da unten am Hange ein Dachziegel gefunden worden war, so 
suchte ich oben das Haus und konnte auf der Ebene die Grundmauern zweier 
römischen Gebäude bloßlegen.

Römische Station Lindenau O.A.Ulm.

Mafsstab

P.N.2313

PlanSituations
P.N.2306

Lindena
4-6,5ch

teaen-Obersto’KVye

1958m:
yhii

Grundriss der Kirche
Fg. 8. •

Perspectivische Ansicht von

aalet =‘---=2202850750589.

155,99m
Ansicht der Südseite (A-B).

Das kleinere (Fig. 2 a), dessen Seiten ebenso wie die der drei anderen 
fast genau orientiert sind, mißt in der Breite, also ostwestlich, 8,85 m (30 röm. F. 
= 8,88 m) 1), in der Tiefe, nordsüdlich, 6,1 m (20 röm. F. = 6,07 m), die Stärke

1) Der Situationsplan zeigt die Lage der Gebäude nur annähernd genau. Die einzelnen 
Maße sind möglichst scharf erhoben worden, doch ergeben sich bei jeder Nachmessung in der 
Natur der Sache liegende Differenzen (Wandverputz vorhanden oder fehlend, Verschiebungen 
der Mauern u. s. w.).
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der nur wenige Schichten aufweisenden Fundamentmauer ist 0,75 m (2,5 röm. F.). 
In dem weggeräumten Schutt befanden sich verhältnismäßig viele Thonscherben, 
darunter wenig feinere, sowie ein Messer.

Am davor liegenden Haus (Fig. 2b) wurde gemessen: Breite 10,8 m (36,5 
röm. F.), Länge 17,4 m (60 röm. F. = 17,76 m). Der Einbau scheint ganz • von 
Holz gewesen zu sein, wenigstens wurde von einer weiteren Gliederung des Grund­
risses keine Spur gefunden. Außer Thonscherben, wie beim ersten Hause, gelangten 
hier einige Stücke Wandverputz in unsern Besitz, auf welchen gerade rote Linien, 
in vertieften Rinnen geführt, die Wände oder die Decke in rechtwinkelige Felder 
eingeteilt hatten, außerdem ein eiserner Ring und Haken, Nägel, Zähne vom Wildschwein 
und Reh. Die westliche Längsseite erstreckt sich als Sporn noch auf mehr als 2,5 m deut­
lich erkennbar über die südliche Quermauer hinaus; ihr Ende scheint am Hange ab­
gerutscht zu sein. Da auch hier nur die untersten Fundamentlchichten auf uns gekom­
men sind, so wurde ebensowenig wie bei dem vorigen Gebäude ein Eingang gefunden.

Unmittelbar neben der Südostecke (Fig, 2 c) kamen im Schutt, nur noch 
ganz wenig von Boden bedeckt, Spuren von menschlichen Knochenresten, denn es 
ist ein Backenzahn darunter, zu Tage. Dabei fanden sich 18 eiserne Nägel, eine 
Lanzenspitze, ein Stück eines Schwertes, ein Stück einer Messerklinge, ein scharf­
kantiges Bronzeringehen, 5 Splitter zweier Glasgefälle, Scherben von grauschwarzem 
Thon, vier davon daurebaus quer gestrichelt, einige Zähne vom Rind, Pferd und Reh. 
Es hat also den Anschein, als ob hier ein Flachgrab ausgedeckt worden wäre.

Etwa 150 m ostwärts stoßen wir rechts vom Wege auf ein weiteres Ge­
bäude von ähnlichen Verhältnissen, wie das zweitbeschriebene (Fig. 2d). Dasselbe 
mißt in der Breite 13,6 m (45 röm. F. = 13,32 m), die Tiefe beträgt 16,95 bezw. 
17,05 m (57 röm. F. = 16,87 m). Die Mauerstärke ist 0,80 m (nach Abrechnung 
einer äußern und innern Fundamentverstärkung vielleicht 2 röm. F. oder 2,5 röm. 
F.). Der Innenraum ist (Fig. 4d) durch zwei an den Langseiten etwas über 2 m 
in das Innere vorspringende, 0,50 — 0,60 m (2 röm. F.) starke Mäuerchen in etwas 
ungleiche Räume, einen größeren südlichen und kleineren nördlichen abgeteilt. 
Beide Quermäuerchen sind beim Anschluß an die Umfassungsmauer verstärkt. Un­
gefähr 30 m von der Südseite des Gebäudes entfernt ist ein Erdfall eingebrochen, 
was wohl die Ursache war, daß hier drei Strebepfeiler angebracht worden sind, je 
3,30 m voneinander und von den Ecken östlich 2,20 m, westlich 2,10 m entfernt. 
Sie messen jeder fast genau 0,90 m im Quadrat. Auch die Südmauer selbst scheint 
ein wenig stärker als die drei übrigen angelegt gewesen zu sein. Während bei dem 
ersten Gebäude gar kein Dachziegel, beim zweiten nur das eine Stück in der 
Schutthalde gefunden worden ist, kamen hier tegulae und imbrices, Plan- und Hohl­
ziegel zahlreicher vor, aber nur in Bruchstücken. Dieselben sind, ebenso beim fol­
genden Gebäude, auf zweierlei Art ineinander gefügt worden (Fig. 5). Entweder 
sind die unteren Ecken unterschnitten (a und b) und wurde die obere Ziegelplatte 
über die untere so weit geschoben, bis der aufgeschlagene Rand des untern Ziegels 
an der Unterfchneidung des oberen aufsaß, oder die aufgeschlagenen Ränder sind 
zurückgesetzt (Fig. 5 c. u. d), so daß immer der untere Rand des oberen Ziegels in die 
obere Aussparung des nächstunteren gelegt wurde. Die Stoßfuge der nebeneinander 
liegenden Ziegelränder wurde durch einen in Mörtel gesetzten Hohlziegel gedeckt. 
Die Thonseherben und Wandverputzstücke sind denen des zweiten Gebäudes ähnlich.

Noch etwas näher am Wege und noch etwas östlicher gelegen befindet sich 
allem nach das bedeutendste Gebäude der Ansiedlung, nicht wegen seines äußeren 
Umfangs, sondern wegen feiner reicheren Ausstattung und auffallend starken Grund­
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mauern (Fig. 2e; Fig. 3. Grundriß; Fig. 6. Perspektivische Ansicht). Auch hier 
sind die Wände orientiert; die Stärke beträgt bei dem südlichen Gelaß, einem 
kellerartigen Kaum, 1,60 m (5,5 röm. Fuß = 1,63 m), bei dem nördlichen 0,80 m 
(3 röm. F.); die Querscheidewand mißt 0,55—0,60 m (2 röm. F.). Die Breite 
der Südmauer beträgt 8,70 m (30 röm. F. = 8,88 m), die Länge der Ost- und 
Westseite 7,25 m (24,5 röm. F.), dann ist die Mauer beiderseits je um 0,80 m zu­
rückgesetzt und lauft hierauf östlich noch 3,63 m, westlich 3,50 m (12 röm. F. = 
3,55 m) nach Norden. Die nördliche Schlußmauer ist 6,50 in (22 röm. F.) lang. 
Ein äußerer Eingang war auch hier nicht festzustellen, da beim Abbruch des Ge­
bäudes ebenso gründlich verfahren wurde, wie bei den drei anderen Häusern. In 
diesen letzteren zeigte sich nirgends eine Spur von einem Boden, während hier beide 
Räume mit einer Art Zementboden versehen sind; im nördlichen Gelaß liegt der­
selbe annähernd im Niveau des äußeren Terrains, während der südliche Raum keller­
artig um etwa 2 m tiefer liegt. Wie aus dem Grundriß (Fig. 3) und der perspek­
tivischen Ansicht (Fig. 6) ersichtlich ist, führt an der nordöstlich gelegenen Ecke 
ein 0,95 m breiter Gang ostwärts auf eine in den vertieften Raum führende Treppe 
oder eine in 3 Absätze geteilte schiefe Ebene. Eine Stufe schien bei der Ausgrabung 
noch teilweise erhalten zu sein. In diesem Gange wurden mehrere Stücke rot und 
gelb bemalten, durch rote und schwarze in verschiedenen Winkeln gekreuzte Striche 
in Figuren eingeteilten Wandverputzes gefunden, welcher offenbar das oberhalb be­
findliche Gemach zierte. Am unteren Ende des 1,28 m (41/3 röm. F.) breiten Ganges 
ist die Aussparung für die Schwelle und 0,15 m tief für das Thürgericht gut er­
halten. Auf der Süd- und Westseite des unterirdischen Raumes find Lichtschächte 
angebracht, mit äußeren Öffnungen von 0,22—0,23 m (=12 röm. digiti, deren 
16 auf 1 Fuß gehen). Sie fallen schräg nach unten ab und endigen in einer Höhe 
von 0,90 m (3 röm. F.) vom Boden. Die innere Lichtweite ist beim südlichen 
Schacht etwa 1,80 m (6 röm. F. = 1,78 m), bei dem besser erhaltenen an der 
Westseite 1,12 m (etwa 4 röm. F.). Neben dem westlichen Kellerloch ist eine Vor­
ratsnische 0,43 m breit, 0,37 m tief, 0,50 m hoch angebracht; sie ist mit Kalkbruch­
steinen überwölbt. Eben eine solche befindet sich in der Nordwaud 1,45 m von 
der inneren Nordwestecke entfernt, 1 m über dem Boden. Die Breite dieser Nische 
ist unten 0,36 m, in 0,20 m Höhe, wo die Überwölbung, die auch hier aus Kalk­
bruchsteinen besteht, ansetzt, 0,42 m, vermutlich um eine Auflage zur Herstellung eines 
Faches zu gewinnen; die Tiefe beträgt 0,33 m, die ganze lichte Höhe 0,47 m. Die 
zwei Nischen find annähernd gleich groß, namentlich wenn wir in Rechnung nehmen, daß 
öfters der Mauerverputz vorhanden, also mitgemeffen ist, während er ein andermal fehlt.

Als die Römer abgezogen und das oder die oberen Stockwerke abgetragen 
waren, muß die schuttbelaftete Decke des unterirdischen Gelasses noch längere Zeit 
Stand gehalten haben. Denn Hirten oder Bösewichtern scheint es damals zum Unter­
schlupf gedient zu haben. Der Raum desselben ist nämlich durch eine auf den 
römischen Estrich nur ausgesetzte und mit den Wänden, an denen der Verputz durch­
gehend erhalten ist, nicht fest verbundene Mauerwand in zwei Teile getrennt, einen 
fast quadratischen (3,35:3,48 m), welcher nur durch den südlichen Lichtschacht zu­
gänglich war und der wohl wegen dieser Benützung als Eingang so schlecht erhalten 
ist, und einen aus zwei gangähnlichen Stücken (1,30 und 1,20 m breit) zusammen­
gesetzten. In den letzteren konnte man durch die Thüre, was wahrscheinlicher ist, 
oder durch das westliche Kellerfenster gelangen. Durch die aufgesetzte Mauerwand 
ging an keiner Stelle eine Thüröffnung. Später muß die Decke unter dem Drucke 
des auf ihr lagernden Schuttes eingebrochen fein; der Schuttkegel ragte nach dem 
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Zusammensturz noch mindestens 1,5 m über das sonstige Erdreich hervor. Dem in 
der Tiefe liegenden Schutt verdanken wir die schönste Ausbeute, aus ihm kamen 
viele Stücke bemalten Wandverputzes des oder der oberen Stockwerke zu Tage 
neben den Thonresten. Während größere behauene Kalk- oder Sandsteine völlig 
fehlten, fanden sich eine ziemliche Anzahl Tuffsteine vor, welche ebenso wie in der 
Osterstetter Niederlassung fast alle die Form von Gewölbsteinen hatten. Es scheinen 
also auch hier die Thür- und Fensteröffnungen überwölbt und der Sturz scheitrecht 
zugemauert worden zu seiu. Hierauf weist ein Tuffstein bin, der aussieht, als sei 
er in der Mitte aus einem Apfelschnitz lierausgeschnitten und der auf dem ihm noch 
anhaftenden Mörtel ein breites schwarzes, rot eingefaßtes Band trägt, das horizontal 
verlaufen fein muß; dies ist aber nur der Fall, wenn der Stein zu einem scheit­
rechten Bogen gehörte und nur so ist erklärt, warum die dritte Seite des Prismas 
Bogenform hat. Lag bei Osterstetten die Vermutung nahe, daß die Tuffsteine aus 
der Geislinger Gegend stammen, so dürfte hier das Brenzthal als nächste Bezugs­
quelle angesehen werden. Der Kalk des Wandverputzes wurde offenbar frisch ab­
gelöscht und sofort noch warm verwendet, denn es sind in ihm noch deutlich reine 
Kalkknoten erkennbar, welche beim Aufträgen des Verputzes noch nicht abgelöscht 
waren. Der Auftrag ist sehr dick, bis zu 8 cm; dünn erhält der Verputz leicht 
Riffe und keinen Glanz. Die oberste Schichte ist rein weiß und glatt glänzend ab- 
gefcheibt, die bunten Farben müssen auf den feuchten Verputz sofort aufgemalt 
worden sein, da sie so frisch erhalten sind. Die offenbar reiche Wanddekoration 
bestand aus der bei den Römern üblichen Einteilung in Felder. Belebt wurden die 
Wände durch Hohlkehlen und Gesimse von verschiedener Form. Letztere sind fast 
immer rot bemalt. Die durch schwarze, rote und gelbe Randlinien eingefaßten Felder 
waren meist rechtwinkelig, doch kommen auch spitze Winkel vor. Der Fries wurde 
durch einen 6 cm breiten, beiderseits rot eingefaßten schwarzen Streifen gebildet. In der 
Füllung enthalten die Felder Pflanzenmotive, z. B. in der Mitte einen grünen Knopf, 
von dem rechtwinkelig nach vier Seiten Blätter- oder Blütenzweige in grün und 
rotbraun ausgehen ; auf anderen Stücken treten schilfartige Dekorationen auf. Ob 
diese verschiedenen Arten der Bemalung in einem oder verschiedenen Zimmern Ver­
wendung gefunden hatten, läßt sich heute nicht mehr entscheiden. An Geschirrresten 
sind Stücke von flachen und tiefen Gefässen, mit und ohne umgeschlagenen Rand 
gefunden worden, ferner der hohle Griff einer irdenen Bratpfanne. Die Dachziegel 
sind oben beschrieben worden; zu ihnen scheint ein etwas feineres, eigentümlich 
geformtes Stück (Fig. 7) zu gehören, welches rechteckige Durchbrüche hat und 
cylindrifch gewesen sein muß. Ich halte das Stück für den Teil eines Lichtziegels. 
Einige Scherben aus terra sigillata zeigen hübsche Verzierungen z. B. in einem 
Medaillon die Füße einer tanzenden, desgleichen, durch eine Gewandfigur getrennt, 
die Füße einer schreitenden Person. Auf dem Boden von vier flachen Schalen aus 
samischer Erde sind Kreise angebracht aus einfachen Linien oder in der Art eines 
flachen Ammonitenabdrucks. Innerhalb eines solchen Ammonitenkreises ist der 
Töpferstempel teilweise erhalten: IVSA. . .; der Querstrich des letzten der erhaltenen 
Buchstaben, der nur ein A gewesen sein kann, fehlt, das schlecht geformte S ist 
deutlich. Auf einem kleineren 6 cm im Durchmesser haltenden Bodenstück eines 
mehr bauchigen Gefässes ist der ganze Stempel erhalten, aber etwas verletzt oder 
nicht scharf abgedrückt, er lautet etwa: PVFVZP. Der erste Buchstabe — der 
letzte wohl kaum — konnte auch als F wie der dritte gelesen werden; der senk­
rechte Strich des fünften steht von seinen beiden Nachbarn unverhältnismäßig weit 
ab, man glaubt oben links und unten rechts einen Querstrich zum Z zu erkennen, 
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vielleicht soll er nur ein L sein, gegen ein I spricht die Entfernung von den andern 
Nachbarn, auch ein T scheint es nicht zu sein.

Wiederum etwas weiter nach Osten zu, diesmal aber links vom Wege, be­
findet sich (Kärtchen f.) ein rundlicher Steinhügel mit viel Lehm dazwischen. Mauern 
enthält er keine; verschiedene Spuren deuten auf einen Grabhügel hin; spätere Unter­
suchung bringt vielleicht Licht.

Auffallend ist, daß bei keinem Gebäude eine Spur von einer Heizeinriebtung 
gefunden worden ist. War ein heizbares Haus überhaupt nicht vorhanden, ist es 
in Lindenau, wo mehrere Brunnen sind, zu suchen oder lag es im Felde?

Bei der reichen Ausstattung des zuletzt beschriebenen Hauses kann kaum 
daran gezweifelt werden, daß der Bewohner auch für den Winter gesorgt hatte.

Zu was hatte die ganze Anlage zu dienen? Rein landwirtschaftlichen 
Zwecken wohl kaum, sonst läge sie mitten im guten Ackerfeld nicht an der Grenze 
desselben. Ich glaube vielmehr, daß hier ein Kommando Kolonisteu-Soldaten lag, 
welche die Aufgabe hatten, hier den Lohneübergang zu sichern. Die starken Mauern 
des einen Gebäudes hatten wahrscheinlich einen Turm zu tragen, von dem aus das 
Plateau jenseits der Lone überblickt werden konnte und von dem aus Alarmsignale 
gegeben wurden. In den reichen Räumen hauste der Befehlende, die übrigen Ge­
bäude beherbergten die Mannschaften oder waren (wie a und d in Fig. 2) Wirt­
schaftsgebäude. In meiner Vermutung bestärkt mich, daß es mir glückte, nördlich 
von Nerenstetten im Walde Frohnholz nahe der Nordostecke die Fundamente eines 
größeren Gebäudes aufzudecken (f. Kärtchen), das, aus der Anwendung des opus 
spicatum zu schließen, gleichfalls römischen Ursprungs ist. Seine Lage auf dem 
linken Ufer der Lone ist, wenn es als Wachposten aufgefaßt wird, durch die Ter- 
rainverhältnife zu erklären. Die vorhandenen Grundmauern laufen wiederum von 
Ost nach West, Breite 10,3 m (35. röm. F.) und von Nord nach Süd, Tiefe 14,8 m 
(50 röm. F.). Die Stärke der Mauerung ist 0,80 m (2,75 röm. F.), der Fundament­
vorsprung ist unbedeutend. Das Gebäude ist ebenso gründlich abgebrochen, wie 
diejenigen in Lindenau, in den noch vorhandenen Schichten ist daher kein Eingang 
nachzuweisen; Spuren eines Einbaues wurden auch nicht gefunden. In dem weg­
geräumten Schutt kamen wenige Thonscherben gewöhnlicher Gesässe zu Tage, keine 
terra sigillata, auch Dachziegel kamen in dem allerdings nur schmal rings um das 
Haus von mir angelegten Graben nicht zum Vorschein; merkwürdig ist ein größeres 
Thonbruchstück eines bauchigen Vorratsgefäffes von 0,60 in Durchmesser. Innen lag 
tief an dem Fundament eine eiserne Spannkette, welche wohl beim Abbrechen des 
Gebäudes verloren gegangen ist. Ich sehe in der Anlage eine Sicherung der Lone 
und zugleich der nahen Scheibeustraße. Da im „Frohnholz“ noch mehr auszu­
graben ist, so bringen weitere Nachforschungen wohl bald Aufklärung.

Der Reichenauerhof in Ulm.
Von C. A. K o rn b e ck.

Die erstmalige Erwähnung dieses geistlichen Pfleghofs, von welchem das 
Haus Lit. A 3 (Kaiserl. Gouvernement) einen Bestandteil bildet, geschieht im Jahre 
1246 (U. U.-B. 1.76), wo Reichenau einen Zehnten aus feinem Hof in Ulm, mit 
dem der Edle Krafto in Langenau belehnt war, den Armen Siechen überträgt. Daß 
der Hof ein wesentlich größeres Areal umfaßte, als in der Regel angenommen wird, 
erhellt aus einem Reiehenauifchen Regest der Archivnachrichten von Pressel Nr. 65,
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wonach auch die St. Niklauskapelle, welche nach Dietrich und anderen zwischen 
das Dekanathaus und Schreiner Mayfer zu fetzen ist (Lit. A. 10 u. 12), innerhalb 
desselben gelegen war. 1400 Juli 7. verkaufen Abt Werner und Konvent von 
Reichenau, um größerem Schaden ihres Gotteshauses vorzukommen, an mehrere 
Ulmifche Bürger außer anderen Rechten „den Stadel ze Ulme in des Gotzhus hoffe 
ze nebst an St. Niklaus Capelle“. Dies erinnert an die Nachricht Fabris, wonach 
vor Erbauung des Ehingerhofs, des Ochfenhauferhofs und verschiedener angrenzender 
Häuser dieser geräumige Platz den Reichenauer Mönchen zum Lustgarten gedient 
und daher den Namen „Grünerhof“ erhalten habe. Nach Außen soll ihr stattlicher 
Besitz, der gegen Osten durch den alten Stadtgraben, gegen Süden durch die Donau 
begrenzt war, einem Zwinger zu vergleichen gewesen sein. Der Platz, auf welchem 
das Kaiser). Gouvernementsgebäude steht, kann somit nur als ein Teil des vormaligen 
Reichenauerhofs betrachtet werden, und muß letzterer, soweit noch urkundliche 
Nachrichten vorliegen, auch in seinen einzelnen Teilen sich wesentlich von jenem 
unterschieden haben. Er enthielt außer der genannten Kapelle unter andern ein 
Steinhaus, ein Sommerhaus, ein Thorhaus, einen Steingaden, einen oberen Stadel, 
einen hintern Stadel, Stallungen, Hofräume und ohne Zweifel auch Gärten, worüber 
das Einzelne aus nachfolgenden, den Archivnachrichten entnommenen, Notizen zu 
ersehen ist.

1349 August 27. Hans Brunmann von Pfuhl und Frau Margaretha, feine 
eheliche Wirthin, sollen Wohnung haben in dem Thorhaus des Gotteshauses zu Ulm, 
und sollen auch bei der Mauer an dem Thorbaus einen Stadel mit Stallung haben.

1353 Februar 1. Heinz Spänlin, Bürger zu Ulm, bekennt, daß der obere 
Stadel in dem Hof, den er leibdingsweise von Reichenau gekauft, wieder dahin zu­
rückfallen solle.

1353 Februar 1. Heinz Gagenhart, Bürger zu Ulm, urkundet wegen des 
Sommerhauses in des Klosters Hof, durch welchen kein Wandel fein soll außer zu 
der Stiege in den Keller und den Steingaden, es fei denn mit des Herrn Abts und 
feiner Amtleute Willen.

1366 Juni 23. Anna Hohenfchilt, Bürgerin zu Ulm, ersteht von Reichenau 
einen Zins aus dem Steinhaus zu Ulm in des Klosters Hof, und aus dem hintern 
Stadel, der an des Moffers Haus stößt. -

Den Gottesdienst verrichteten die Klosterleute, deren sich in der Regel sechs 
oder sieben hier aufhielten, in der St. Egidienkapelle auf dem Grünenhof, in deren 
Umgebung im dreizehnten Jahrhundert öffentliche Gerichtsverhandlungen abgehalten 
wurden. Im Jahr 1270 vermacht Graf Heinrich von Schelklingen den Deutschherren 
in Ulm einen Hof in Dellmensingen; datum et actum in Ulma apud ecclesiam 
sancti Egidii etc. (U. U.-B. 1.129). Die Kapelle wird schon im Jahr 1222 Juli 24. 
erwähnt, wo Reichenau gegen einen jährlichen Wachszins ein in der Nähe derselben 
gelegenes Grundstück mit der Erlaubnis, Gebäude darauf zu errichten, an Kloster 
Salem überläßt (U. U.-B. 1.41). Der Besitz Reichenaus in dieser Gegend verliert 
sich daher in eine Zeit, wo die Stadt infolge ihrer Zerstörung im Jahr 1134 noch 
Lücken und unüberbaute Flächen aufweist. Drei Monate früher, 1222 April 24. 
(U. U.-B. 1.39), war Salem durch Schenkung des königlichen Notars Marquard, 
Pleban in Überlingen, in den Besitz eines Hauses mit Hof und Kapelle gelangt, 
das der Genannte um diese Zeit gebaut hatte, und die Gleichzeitigkeit beider Er­
werbungen legt die Vermutung nahe, daß mit dem Ankauf des Grundstücks und 
der Ermächtigung, Gebäude darauf zu errichten, eine Erweiterung des vormals 
Marquardfchen Besitztums bezweckt war, welch letzteres somit gleichfalls in der 
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Nähe der St. Egidienkapelle zu fuchen wäre. Für diese Annahme spricht auch der 
Umstand, daß Kloster Salem, welches das in der Folge als das Haus des Schreibers 
(des Notars Marquard) fortbestehende Haus im Jahr 1264 (U. U.-B. 1. 116) gegen 
entsprechende Entschädigung an Reichenau überläßt, fortan als Haus- oder Grund­
besitzer in der Gegend der St. Egidienkapelle verschwindet. Seinen Pfleghof hatte 
Salem im Jahr 1314 in ein außerhalb der Stadt an Pfefflingerftraße gelegenes Haus 
verlegt. Daß in der Taufchurkunde von 1264 von älteren Rechten Reichenaus an 
das Haus des Schreibers die Rede ist, glaube ich als eine Bestätigung meiner An­
sicht bezüglich der Lage und Geschichte desselben betrachten zu dürfen, denn diese 
Rechte waren sehr wahrscheinlich lehensrechtlicher Natur und lasten vermuten, daß 
Reichenau den zur Erbauung des Hauses mit Kapelle erforderlichen Platz in lehens­
herrlicher Eigenschaft an den Notar Marquard übertragen hatte, gleichwie es das 
erwähnte Grundstück an Salem in der Form eines Zinslehens (gegen einen jährlichen 
Wachszins) überließ.

Die Familienangehörigkeit Marquards ist schon von verschiedener Seite zu 
bestimmen versucht worden, mit dem Ergebnis, daß der Genannte auf Grund der 
ihm beigelegten Bezeichnung „der Schreiber“ der diesen Beinamen führenden Familie 
Krafft zuzuweisen sei. Aus dem Umstand, daß Marquard das dem Kloster Salem 
vermachte Haus einem königlichen Notar Konrad von Ulm leibdingsweise zur 
Wohnung anweist, ist Jäger (754.) zu der weitern Annahme geneigt, daß zwischen 
beiden ein engeres Verwandtschaftsverbältnis bestand und daß auch der Notar 
Konrad der Familie Krafft angehört habe. Einesteils ist jedoch der Beiname 
Schreiber nicht mit Notwendigkeit auf die Familie Krafft zu beziehen, weil auch 
andere Familien das Amt eines königlichen Notars oder Schreibers bekleidet haben; 
andernteils habe ich bereits bei einem frühern Anlaß nachzuweisen versucht, daß 
der 1218—1241 vorkommende königliche Notar Konrad von Ulm sehr wahrschein­
lich identisch sei mit dem 1233 am Hof Kaiser Friedrichs II. in Messina auftretenden 
Konrad von Ulm, genannt Havender (Hafner, Figulus), und würde ich daher vor­
ziehen, erstem der Familie Hafner einzureihen und es im übrigen dahingestellt sein 
lassen, ob auch der Notar Marquard derselben beizuzählen sei.

Nähere Anhaltspunkte bezüglich der Lage des Hauses des Schreibers sind 
nicht vorhanden, was dagegen die dazu gehörige Kapelle betrifft, welcher als einer 
geistlichen Stiftung ohne Zweifel ein längerer Fortbestand gesichert war und welche 
sich nicht wohl spurlos verlieren kann, so wäre sie vielleicht noch nachzuweisen. 
Wollte sie in der St. Egidienkapelle selbst erkannt werden, so würde deren erst­
malige Erwähnung im Jahr 1222 mit ihrer Gründung zusammenfallen.

Im Besitz zweier im Bereich seines Pfleghofes gelegenen Kapellen, entzog 
Reichenau, vielleicht gerade infolge der Erwerbung der St. Egidienkapelle, die St. 
Niklauskapelle ihrer ursprünglichen Bestimmung und verwendete deren Gelasse, den 
Nachrichten Fabris zufolge, zu seiner Schatzkammer.

Im Jahr 1383 Februar 8 giebt Bischof Heinrich von Konstanz die Ermäch­
tigung, die im Reichenauerhof gelegene Kapelle weihen zu lassen, woraus entnommen 
werden könnte, daß die St. Niklauskapelle, um welche es sich doch wohl handelt, um 
die gedachte Zeit ihrer kirchlichen Bestimmung wieder zurückgegeben wurde. Sie gieng 
im Jahr 1446 mit der St. Egidienkapelle und dem gelammten Besitz Reichenaus in 
und bei Ulm an die Stadt über, wobei der Pfleghof eine Umgestaltung erfuhr, die 
sich zunächst in der Herstellung einer öffentlichen Verkehrsstraße über den Grünen­
hof kund gab. Der nördlich dieser Straße gelegene Teil war bereits zur Zeit 
Fabris Eigentum des Klosters Ochsenhausen und einiger Privaten geworden, der 
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füdliche, Leute im Belitz des k. k. Gouvernements, ist frühzeitig als der Wohnsitz 
der Familie Krafft beurkundet, deren Angehöriger Ott Krafft nach dem Kaufbrief 
von 1446 mit anderen Bürgern schon vor diesem Jahr den Pfleghof zeitweise inne 
hatte. Mit Christina, der Tochter von Lorenz Krafft (nicht Lutz Krafft, wie mehr­
fach angenommen wird), kam besagter Teil durch Heirat an Walter Ehinger, welchem 
auf dem gleichen Wege auch die Hälfte der Herrschaft Balzheim zufiel (OA.-Bc- 
schreibung von Laupheim S. 202). Die von Krafftsche „Stammesreihe“ bemerkt 
hiezu: „mehr hat Christina das obere Schloß zu Balzheim gebauet, von all welchem 
der Erbfolge willen nichts hinweg zu lassen, wir allerdings für räthlich erachtet haben.“

Das an die Ehinger gelangte Haus blieb bis zu deren Erlöschen in ihrem 
Besitz und hieß bis ins vorige Jahrhundert der Ebingerhof. Daß dieser stattliche, 
ein geschloffenes Ganzes bildende Gefchlechterfitz aus der Klosterzeit stamme, ist 
nach den gegebenen Erläuterungen nicht anzunehmen. Es ist vielmehr zu ver­
muten, daß das Wohngebäude der Klosterleute an der Nordseite des Pfleghoses 
stand, nämlich in der Nähe der Hauskapelle zum h. Nikolaus, deren dem Anscheine 
nach isolierte Lage dadurch erklärlich würde. Ein noch erhaltenes, mit Wandge­
mälden ausgestattetes Gewölbe des Elfingerhofs enthält an der Decke in Medaillon­
form die Wappen der Krafft und Ehinger, welche als die Erbauer anzusehen fein 
werden. Grüneisen und Mauch, Kunstgeschichte Ulms im Mittelalter, setzen die 
Entstehungszeit dieser Malereien in das Ende des vierzehnten oder das erste Viertel 
des fünfzehnten Jahrhunderts, also in die Klosterzeit, was aber mit den besagten 
Gescblechterwappen, die auf Laienbesitz deuten, nicht im Einklang steht. Auch die 
Musikanten an den Fensterseiten und die Liebessprüche am Eingang des Gewölbes 
wollen in die fragliche Zeit nicht paffen; bezieht man dagegen die Wappen auf 
den bereits als Inhaber des Hauses genannten Lorenz Krafft und feine Gemahlin 
Martha, eine geborene Ehinger, so wäre die Zeit der Erbauung etwa in die Mitte 
des fünfzehnten Jahrhunderts zu fetzen, was auch den Kostümen der Wandgemälde 
nicht zu widersprechen scheint. Bei diesem Anlaß sei noch an die in der Sammlung 
unseres Vereins aufgestellten Epitbaphien von Lorenz Krafft und seiner Gemahlin 
Martha Ehinger erinnert, ersteres mit der Inschrift: „anno domini 1486 da starb 
der ersam und wys Lorenz Krafft am afftermontag vor St. Thomas des Zwelfboten- 
tags, dem got gnedig sy.“ Das Epitliaph der Ehefrau, des überlebenden Teils, ist ohne 
Inschrift, aber mit dem Krafft-Ehingerscben Aliiancewappen geziert. Im Jahr 1491 
stiftet Frau Martha Ebingerin, Lorenzen Kraffts sei. Witwe, einen Zins in das Spital.

Noch erwähne ich die in Fabris Sionspilgerin genannte St. Barbaraka pelle 
in Walter Ehingers Haus. Dieselbe scheint den Umfang einer kleineren Hauska­
pelle gehabt zu haben und spätern Ursprungs zu sein.

Bekannt ist, daß K. Karl V., wenn er in Ulm anwesend war, stets im 
Ebingerhof bei dem streng katholischen Ulrich Ehinger Wohnung nahm. Auf seine 
Verwendung wurde der Garten vor dem Ebingerhof an der Donau, welcher städti­
sches Eigenthum war und als Werkhof benutzt wurde, der Familie Ehinger zuerst 
in widerruflicher Weise, später käuflich überlassen.

Im Jahre 1743 erlosch die Familie Ehinger im Mannsstamme. Eine über­
lebende Tochter war vermählt mit dem k. k. Minister Freiherrn von Ramschwag, 
welcher 1787 das Ehingerscbe Haus an G. M. Schaller verkaufte. Dasselbe wurde 
zu einem Gasthof eingerichtet und gieng im Jahr 1840 in den Besitz des deutschen 
Bundes über. Seine spätere Geschichte ist bereits erwähnt.
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Zur Ortsnamendeutung.
Von H. Bazing.

I. Der Name Schild.
In meiner Namensammlung habe ich in Württemberg verzeichnet:

Schild, Äcker, Mkg. Flacht, OA. Leonberg,
„ , „ Dörzbach, Künzelsau,
, , „ Zillhausen, Balingen,
„ Äcker und Wiesen, Mkg. Oberstetten, Biberach,
„ Äcker, Mkg. Allmannsweiler und Reichenbach, Saulgau,
„ Wald, Mkg. Herbrazhofen, Leutkirch.

Schildäcker, Mkg. Malmsheim, Leonberg,
„ Wald und Äcker, Mkg. Lackendorf und Stetten, Rottweil.

Schildenreiß, Wald, Mkg. Unterreggatsweiler, Saulgau.
Schildgehren, Wald bei Welzheim.
Schildhalde, Wald und Weide, Mkg. Hoffingen und Tbierberg, Balingen.
Schildmühlberg, Wald bei der
Schildmüble, Schiltmühle, Gem. Simmersfeld, Nagold.
Schildrain, Äcker, Mkg. Tuttlingen.
Schildwache, der Vorsprung der Alp in’s Filsthal zwilchen Geislingen und 

Überkingen,
„ Äcker, Mkg. Obermaßholderbach, Öhringen,
, Äcker und Wiesen, Mkg. Büttelbronn, Öhringen,
„ „ „ „ „ Zottishofen, Künzelsau,
„ „ „ „ „ Bieringen, Künzelsau.

Schilt, Äcker, Mkg. Seißen, Blaubeuren.
, Weinberge, Mkg. Stuttgart, 1451 Pfaff, I. 453.

Schiltach, Fluß, Mkg. Schramberg, Oberndorf, bei der badischen Stadt Schiltach 
in die Kinzig mündend.

Schilteck, Hof und Wald, Mkg. Schramberg, über der Schiltach mit Burgruine,
„ Flur bei Neufra, Rottweil.
„ Burgruine bei Simmersfeld.

Schilzburg im Lauterthal, Münsingen, im 13. Jahrh. Scbiltenburc, Schiltesburc.
Hohenfchild, Wald bei der Achalm.

Dazu mögen außer Württemberg noch genannt werden:
Schilda im Kr. Torgau des preuß. Rgbez. Merseburg, das sächsische Abdera.
Schildbach, zwei österreichische Ortschaften.
Schildberg in Brandenburg.
Schilde in Pommern.
Schildesche in Westfalen. Dann der
Schiltberg in der Schweiz und die Burgruine dieses Namens in HohenzoUern.

Fragt man nun nach der Bedeutung von Schild in diesen Ortsnamen, so 
mag die Annahme Bucks, Flurnamenbuch S. 238, daß die mit Schild zusammen­
gesetzten Flurnamen der Form des Schilds entnommen feien, so daß sanft gewölbte 
Fluren mit der Wölbung des Schilds verglichen worden wären, in einzelnen Fällen 
zutreffen, wie auch Buck gewiß mit Recht annimmt, daß zuweilen ein Personenname 
zu Grund liegen kaun, ja daß vielleicht auch Vordeutsches noch hereinragt, aber 
wenn wir finden, daß Waldungen und Fluren mit dem Namen Schild sich über 
größere Flächen hinziehen, wie in den Oberämtern Saulgau und Rottweil, daß die



Zur Ortsnamendeutung. 273

Namen Schilteck an ehemaligen Burgen haften, daß einige Örtlichkeiten geradezu 
Schildwachen heißen, daß der Wald Schildgehren bei Welzheim am Limes liegt, 
und wenn wir dazunehmen, daß die Schildbürtigen einen bevorzugten Stand bildeten, 
daß in Tirol die freien Bauern Schildbauern, ihre Höfe Schildhöfe hießen, daß man 
unter dem Ausdruck Schildesamt nach Eichhorn (D. Staats- u. Rechtsgefch. § 241) 
die Genossenschaft der Ritter verstand, ferner daß das Aufhängen des Schilds von 
alten Zeiten her bei feierlichen Rechtsakten vorkam, so beim Beginn des Gerichts 
(Grimm, RA. 851.) und bei Besitzergreifungen (Rochholz, Weist. S. 5. Note 2.), daß 
der Schild auch als Grenzzeichen vorkommt, so werden wir, meine ich, bei der 
Mehrzahl der mit Schild zusammengesetzten Ortsnamen an ein öffentliches Schutz- 
und Schirmverhältnis zu denken haben, sei es geradezu an militärischen Schutz, fei 
es an den Rechtsschutz, wie z. B. bei Grenzmarken, kurz an Örtlichkeiten, welche 
den Schild der öffentlichen Gewalt trugen. Für jeden einzelnen Fall die Be­
deutung zu präzisieren, das kann freilich nur der eingehendsten Spezialforschung 
gelingen.

II. Der Name Jud.
In meiner Sammlung württembergischer Ortsnamen (Ortsname im weitesten 

Sinne genommen) kommen neben einfachem Jud und Juden folgende Zusammen­
setzungen mit Jud als Bestimmungswort vor:

Daß nun der eine und andere dieser Namen auf das Volk Israeliten zu

Juden-Acker, Juden-Holz,
» Äcker, n Kirchhof,

» Begräbnis, » Lächlein,
» Berg, » Loch,
» Bronnen, n Mühle,
n Burg, » Pfad,
» Feld, n Rollen,
n Forchen, n Schlag,
n Gaffe, » Steig,
» Graben, » Stein,
» Grube, n Stich,
» Grund, » Thälchen,
n Halde, » Wasen,
» Hau, » Weg,
n Heide, n Wiesen.
») Hecke,

deuten ist, bat keinen Zweifel, bekannt sind ja die Hofmetzgereien, an welche einzelne 
neuere Namen erinnern mögen, und bekannt sind die in vielen Städten vorkommenden 
Judengaffen, welche daher rühren, daß die Juden, auch wo sie geduldet wurden, 
nur in bestimmten Gaffen zusammenwohnen durften, ähnlich wie diejenigen, welche 
ein lärmendes oder ein schmutziges Gewerbe trieben, vornehmlich die Gerber in 
den Gerbergaffen. Aber zumal bei der früher allgemeinen Beschränkung der Juden 
in Erwerbung von Liegenschaft werden manche Örtlichkeiten, die den Judennamen 
tragen, mit dem Judenvolk nichts zu schaffen haben, und wird man eher an den 
schon in Urkunden des 8. Jahrhunderts vorkommenden Personennamen Judo zu 
denken haben, und dieser Judo wiederum weist auf Zeiten zurück, da es bei uns 
noch keine geschriebenen Urkunden gab. Der Name hängt, wenn man nicht mit 
Buck, Flurnamenb. S. 58, das altirische judh (armatus) heranziehen will, wie Förste­
mann, altd. Namenb. I. 812 und andre annehmen, zusammen mit dem Namen der
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Jüten und Juthungen und dem altnordischen iötunn, welches nach Grimm, Mytb. 
L 485 ff. Riese bedeutet. Einen direkten Beleg dafür, wie die Volksetymologie aus 
Juten Juden machte, finde ich — wenigstens für den Norden — in dem „Juden­
tempel“ auf Helgoland. Dieser sogenannte Judentempel ist nichts anderes als der 
Rest eines nur bei tiefer Ebbe sichtbaren losgeriflenen Stücks vom „Südhorn“, der 
Insel; was konnte dieses den Schiffen gefährliche Felsenriff mit dem Volk der 
Israeliten zu schaffen haben? Da lag doch offenbar der Gedanke an den Sitz eines 
tückischen, unter dem Wasserspiegel sich haltenden Riesen zu Grunde, der für das 
Fischervolk noch unheimlicher war, als die aus dem Wasser hervorfchauenden die 
ganze Insel umstellenden Felsenriesen.

Noch auf eine andere Fährte führt die „Judenkirche“ bei Blankensee in 
der Mark, über welche Oskar Schwebel in der Sonntagsbeilage zur Nordd. Allg. 
Zeitung vom 29. Jan. 1882 die bedeutungsvolle Bemerkung macht: Judenkirche ist 
sprachlich Wodankirche; auch in der Helmzier der Meißner Markgrafen ist der 
Wodanskopf zum Judenkopf, und dieser Jude ist wieder zum „dummen Jungen von 
Meißen“ geworden; aus „Wodanswege“ ist „ Judenswege“, aus dem wandernden 
Wodan des Saxo Grammatikus ist der wandernde ewige Jude geworden.

III. Thalsingen.
Den Namen der Parzelle von Ulm Thalfingen, zur Unterscheidung von dem 

angrenzenden bairischen Pfarrdorf Thalfingen Oberthalfingen genannt, wollte man, 
wie die Oberamtsbeschreibung von Ulm S. 148 berichtet, im Hinblick auf die Vari­
anten Thailfingen und Theilfingen davon ableiten, daß das dortige Bächlein die 
vormaligen Bistümer Augsburg und Constanz geteilt habe, eine Deutung, welche 
offenbar schon den Verfasser der Oberamtsbeschreibung nicht befriedigt hat.

Fragen wir zunächst nach der ältesten Schreibweise, so finden wir 1252 
Talvingen, ulmisches Urk.-Buch I, S. 80 und ebenso 1369 in einer Spitalurkunde, 
später begegnet Talfingen, und daneben der Personenname Talfinger, Tallfinger, 
Taolfinger, Taulfinger. Viel gewonnen ist damit nicht, aber andere anklingende 
Namen führen auf die richtige Spur.

Wir haben in den Oberämtern Herrenberg und Balingen zwei Pfarrdörfer 
Thailfingen und im Oberamt Nürtingen das Pfarrdorf Neckarthailfingen. Für das 
Balinger Thailfingen ist als älteste Schreibung 793 Dagolvinga bezeugt, Württemb. 
Urk.-Buch I. 44. Dazu stimmt das baierische Tagelfing unweit München, das im 
9. Jahrhundert Tagolfingen hieß, Oberbair. Archiv 44, S. 64. Dies giebt den 
Schlüssel, es führt auf den Personennamen Dagolf. Für unser Thalfingen (Ober-, 
Unter-) hat sich zwar eine Form Dagolvingen nicht erhalten, aber in dem benach­
barten Nersingen findet sich 1405 urkundlich der Familienname Tageifinger, der 
ohne Zweifel auf Thalfingen weist.

Also Gründer der Ansiedlung war ein Dagolf mit seiner Sippe. Dieses 
Dagolf kommt nach Förstemann I. 329 in der Form von Dagaulf schon im 6. Jahr­
hundert vor und hat sich (S. 1340) mitunter schon im 7. Jahrhundert in Dauls ver­
kürzt, es ist eine Zusammensetzung von Dag, Tag und Wolf und bedeutet nichts 
anderes, als der tageshell glänzende, der gleißende Wolf.

Das Th ist falsche Anlehnung an Thal und das i in Thailfingen (welche 
Schreibung ich übrigens für unser Thalfingen bei Ulm in älteren Urkunden nicht 
finde) ist Erweichung des g wie in Daibert aus Dagobert.
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Zur 930 Geschlechter- und Gefchlechtsnamenkunde — der Name
„Vochezer“.

Zu den interessantesten oberschwäbischen Familiennamen zählen die Vochezer (Vo- 
chetzer, Vochenzer, Fockhetzer, Voggetzer etc.) Das Geschlecht der Vochezer war früher in Ober­
schwaben weit verbreitet; bis nach Reutlingen, wo man unseres Wissens diesen Namen jetzt nicht 
mehr kennt, kamen solche vor. Der älteste Vochezer, der sich bis jetzt in Oberschwaben nach weisen 
ließ, kommt in einem, aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts stammenden, ein 
Verzeichnis der Gefälle enthaltenden (im württembergifchen Urkundenbuch, IV. Bd., Anhang, 
8. XXVIII abgedruckten) Codex des Benediktinerklosters Weingarten vor: H. Vochenzer 
(tres modios). Im 13. Jahrhundert gab es ein Rittergeschlecht dieses Namens, ebenso im 
15. Säculum Patrizier dieses Namens in der Reichsstadt Biberach, mutmaßlich Abkömmlinge des 
Rittergefchlechtes. Wahrfchinlich hat sich die frühere Ritterfamilie Vochezer nach Biberach 
verzogen, wurde dort unter die Geschlechter ausgenommen, 1) ist dann aber zurückgekommen 
— im 15. Jahrhundert hatten die Vochezer daselbst zusammen einen Reisigen zu stellen — und 
dürfte etwa um die Mitte des genannten Jahrhunderts, als verschiedene Patrizier aus Biberach 
verzogen, ebenfalls diese Stadt verlassen und sich irgendwo anders, vielleicht auf dem zur Ge­
meinde Christazhofen im Allgäu gehörigen Hofe Seehalden niedergelassen haben. Hier kommen 
nämlich in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts erstmals Vochezer vor, welche dort ein 
Lehengut erwarben, womit sie sich aber auch nach damals allgemeinem Brauch dem Besitzer 
dieser Herrschaft leibeigen ergeben mußten. In der Folge erscheinen die Vochezer dann häufig 
als Lehenleute des Benediktinerklosters Isny und kommen sie in den Gemeinden Enkenhofen, 
Gebrazhofen, Kißlegg, Merazbofen, Hauerz und noch an andern Orten im Allgäu vor; in der 
Ravensburger Bürgerliste von 1436—1549 figurirt ein Hans Vochetzer; in der Reichsstadt Ulm 
finden wir um 1507 urkundlich einen „Gastgeb Cunrat Vochentzer“. Am 30. Juni 1707 belehnte 
Christoph Franz, Graf zu Friedberg-Trauchburg den Jakob Vochezer mit einem Gut von 16 
Winterfuhren zu Riebgarten, GemeindeverbandsSommersried. Dieser Jakob Vochezer 
ist vielleicht der Vater eines angeblich im vorigen Jahrhundert zu Kißlegg geborenen, bis jetzt 
indeß vergeblich daselbst gesuchten Malers Joh. Georg Fockhetzer (richtig wohl Vochezer), 
welcher nach Lipowskys bayerischem Künstlerlexikon „um das Jahr 1760 zu Cremona in Ober­
italien arbeitete, in guter Manier, jedoch etwas langsam, Tiere und Gemälde malte ?4 die Familie 
Vochezer existiert, wenn auch weniger zahlreich, heute noch im Allgäu.

Woher wohl nun dieser Name Vochezer kommen mag? Grimm führt in seinem deutschen 
Wörterbuch unter F o c h e n z an das althochdeutsche Fochanza, Fochenza bei Graff, das schweizerische 
Vogetze in Nadlers Idiotikon u. s. w. und findet am einfachsten das angelsächsische foca (= panis 
sub cinere pistus = Kuchen) als offenbar aus dem lateinischen focus (Heerd) abstammend. Bei 
Müller und Zarncke, bei Schneller, Diez u. a. wird das Wort ebenfalls von focus abgeleitet. Zu 
Reutlingen wurden nach der Abhandlung Theophil Rupps: „Aus der Vorzeit Reutlingens und feiner 
Umgegend etc.“ (Stuttgart u. R., Verlagsbuchhandlung von Karl Macken, 1869), in welcher die 
„Vochetzen etc.“ einer eingehenderen hier benützten Untersuchung unterzogen find, noch bis in 
die zweite Hälfte unseres Jahrhunderts hinein, um die Zeit der Sommersonnenwende, um Sommer­
Johanni, runde Kuchen mit Zwiebeln, Speck u. dgl. 11/2’ im Durchmesser, 2—4‘ dick gebacken, 
welche man Vochetzen, unter dem Volk bald Vokatzen, Fogatzen, bald Vogetzen 
oder Fo ehe tz en • Plätze hieß und deren Form die Knaben mit Kreide an die Scheunen und 
Hausthüren zeichneten; man nannte den Tag Vochetzen- oder Fogatzen-Tag. Auch giebt 
es dafür eine eigene Vogetzen- oder Vochetzen-Gasse (V.-Gäßle; jetzt halb vergessen und 
Nürtinger-Hofgasse genannt), sowie ein eigenes Fokatzen- auch Vochetzenholz (V.-Wald). Die 
unmittelbar angrenzenden Feldgründe, welche ohne Zweifel früher ebenfalls Wald gewesen sind, 
haben denselben Namen Fokatzen- oder Fochetzenholz. Die zunächst liegenden Weinberge führen 
den bezeichnenden Namen „Ofenschälter“, in deren Öfen man vielleicht vor uralten Zeiten die 
Vochetzen gebacken hat. Nach E. Förstemanns Ortsnamenbuch (S. 164) kommen im XI. Jahr­
hundert als Ortsnamen: Uogitisawa (jetzt Voitsau). Fogeteshagen von Vogt, ahd. fogat (advo- 
catus) vor; der Name Vogtsessenholz u. s. w., wie er sich hier herausstellen würde, würde sich 
gar nicht sonderbar ausnehmen, da ja solche Zusammensetzungen bei Flur-, Kultur-, Gewand- 
und Waldnamen häufig vorkommen. Gayler in seiner „Geschichte der Stadt Reutlingen etc.“ 
leitet den Namen von dem italienischen focaccia (= Kuchen), M. Buck in seinen „Bemerkungen zu

1) In den „Pflummernfchen Annalen“, dieser wichtigen Biberacher Fundgrube soll 
Einiges über dieses Geschlecht zu finden sein.
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den Personennamen der Codices Traditionum Weingartenfium etc.“ (in den württemb. Viertel­
jahrsheften etc. VI. Jahrg., 1884, 4. Heft, S. 282 med.) vom mit. focatia (Kuchen) ab. — Isidorus 
Hisp. (f 636) Orig. 20, 2.15 sagt: cinere coctus und reversatus est focacius. — Dieses focacius 
und das foca der Angelsachsen, diese ältesten Benennungen des Kuchens könnte man indeß nach 
derselben Quelle (a. a. 0. S. 39) auch statt von dem lateinischen focus von unserm Fokatz, 
Fogatz, Phogat, Fokat, Voget etc. ableiten; und könnte man weiter die Kuchen als ein Fogat- 
atz, Voget-atz, zusammengezogen als Fogatz, Fokatz, Vogetz und mit der späteren Umwand­
lung des „atz“ in „ezzen“ als Fokatzzen u. s. w. oder als Fokatzen, Vogetzen auffassen. Be­
kanntlich ist — so fährt Rupp a. a. 0. S. 40 fort — Fokat, voget (unser Vogt) in sehr weitem 
Sinn genommen worden. Es bedeutet Schirm- und Schutzherr, und nicht nur Könige, Kaiser 
und Fürsten wurden Vogt genannt, sondern sogar selbst Gott wird geradezu als Vogt der Welt 
betrachtet, die Bauern in der Gegend von Kyburg im Kanton Zürich nennen diese Kuchen „Vogts­
brot“, denn dem zum Herbst- und Maigericht kommenden Vogte von Kyburg mußte Weißbrot 
vorgesetzt werden. Fokatzen, Vogetzen wären demnach, wie auch schon Isidor keine Ab­
leitung von focus, sondern nur die deutsche Benennung latinisirt geben wollte, weder von focus 
noch überhaupt von der lateinischen Sprache abzuleiten und gleichbedeutend mit Vogtessen, 
oder als Opserbrot hätte es die Bedeutung der Götterspeise. In der die Ableitungsfrage gleich­
falls treffenden Schrift: „Das Brod im Spiegel schweizer-deutscher Volkssprache und Sitte“ 
(Leipzig, 1868, S. 128) wird der Derivation dieser Brotgattung von focus der Vorzug vor 
Ueberlieferung und erhalten gebliebenem Gebrauch gegeben; und der Grund für die andere 
nicht fern liegeude und mehr der Volksetymologie sich nähernde Deutung in der Einfalt der 
Bauern gefunden. Im Allgäu bedeutet heutzutage noch die „Vochez“ eine Semmel. — Es 
giebt auch ein Deminutivum von Vochezen, welches Vögetzle oder Vöchetzle heißt 
und ein kleines Brot, ein Brötchen ist, das in Reutlingen die Bäcker den Kindern drein­
geben , wenn sie mehrere Brote zugleich kaufen (zu vergleichen auch die oberschwäbischen 
„Nonnenfüzlen“, eine Art Backwerk, an einigen Orten auch ein besonderes Stück des Gans­
bratens bezeichnend). Das unzweifelhafte Deminutivum von Vogetzen ist also eine kleine Gabe, 
und die angeführte Deutung des Wortes bis auf unsere Zeit als Gabe erwiesen. Vochezen-Kuchen 
kommen bereits im XI. Jahrhundert als passende Speise für himmlische Gäste vor; nach der 
Milstädter Handschrift der gereimten Genesis, welche Diemer herausgegeben hat, muß Sara 
Vogetzen backen („Saram hiez er Abraham wrehen dri uochenzen“). Diejenigen, welche 
diese Kuchen gebacken, wird man wohl — ähnlich wie die Mutscheinbäcker „Mutscheler“ — die 
Vochenzer, Vochetzer etc. geheißen haben; und wird lieh so dieser Geschlechtsname erklären. 

P. Beck.

Kleinere Mitteilungen.
I.

Am 6. September d. J. wurde in Neu-Ulm im sogenannten Gesellschaftsgarten links 
vom Eingang auf der Oberfläche des Bodens eine römische Bronzemünze gefunden: auf dem 
Avers Kopf des Kaisers mit Strahlenkrone (caput radiatum) und mit der Umschrift JMP. M. 
ANTONINUS AUG. T............... (tribun. pot. XXV.) Revers: in einem Kranz die Worte 
PRIMI DECENNALES Cos. III. S. C. Die Münze ist somit geprägt zur Feier des ersten zehn­
jährigen Regierungsjubiläums des Kaisers Marcus Aurelius Antoninus im Jahre 171 nach Christi 
Geburt.

II. Frauenhäufer in Oberichwaben.

Nicht blos die Reichsstadt Ulm besaß deren im 15. Jahrhundert, sondern auch die 
Reichsstädte Biberach und Ravensburg (sogar Kaufbeuren, wo ein solches im Jahre 1543 
gesperrt wurde). Das zu Biberach kommt u. a. in den Pflummern’schen Annalen vor, wo noch 
der Frauenwirt daselbst für das Recht, ein solches Haus zu halten, der Stadt (um das Jahr 1447) 
mit einem reisigen Pferde warten mußte. Das Frauenhaus zu Ravensburg kommt nicht bloß um 
das Jahr 1478 und 1492 (Hafner, Geschichte von Ravensburg S. 481 u. 728) vor, sondern wird 
auch in einer Urkunde vom Jahre 1487 erwähnt. —ck.

III. Fiat justitia.

Eine alte Mönchschronik erzählt aus dem Jahr 1746, in welchem österreichische Truppen 
in Oberschwaben gelegen, folgende artige Geschichte mit der Versicherung ihrer buchstäblichen 
Wahrheit:
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Im Gebiet der sogenannten Landvogtei sei ein österr. Husar so übermütig gewesen, 
daß er den Bauern, bei dem er im Quartier gelegen, sowie den Knecht gezwungen, ihn abwech­
selnd wie ein Kind zum Schlafen einzuwiegen, wobei der Bauer singen mußte:

„Ich wieg’ den Herrn!“
Und — der Knecht darauf respondiren:

„Und — das thu’ ich gern!“
Dieses Schlafliedchen sollte aber den brutalen Husaren teuer zu stehen kommen, indem 

derselbe bei Ankunft des Obersten nach geschehener Anzeige auf einen Schaub Stroh gelegt und 
demselben „auf Befehl“ von Bauer und Knecht die bekannten Fünfundzwanzig vor versammelter 
Schwadron appliziert wurden. Dazu mußten Bauer und Knecht abwechslungsweise singen:

„Ich prügel den Herrn
Und — das thu’ ich gern.“ Beck.

IV. Engelbergiana.

In meiner in den „Ulmer Münsterblättern“ (V. Heft, 1888 S. 52—65) enthaltenen Ab­
handlung über Burkhard Engelberg etc. ist u. a. die große Wahrscheinlichkeit ausgesprochen, 
daß derselbe als damaliges Baufactotum in ganz Süddeutschland bei dem gegen das Ende des 
15. Jahrhunderts unternommenen Neubau des Prämonstratenserklosters Schufenried von dem Abte 
Heinrich Oesterreicher zu Rate gezogen worden sei. Dafür spricht weiter eine nachgewiesene 
Berufung des Engelberg als Sachverständigen nach Wolfegg im Jahr 1502 durch den Grafen 
Hans v. Sonnenberg, Truchseßen v. Waldburg, welcher Schloß und Stift Wolfegg von Grund aus 
neu aufbaute und hiezu den kundigen Rat Engelbergs für diesen Schloßbau einholte. Die innere 
Einrichtung scheint aus den benachbarten Städten bezogen worden zu sein, wie z. B. das Gestühl 
im Jahr 1507 von Memmingen. Das solcher Gestalt neuaufgebaute Schloß hielt aber nicht lange, 
sondern brannte im Jahr 1578 ab und wurde nach seinem Wiederaufbau im Jahr 1647 durch den 
schwedischen General Wrangel abermals eingeäschert, worauf es so wie es heute noch steht, durch 
den Grasen Maximilian Franz wiederaufgebaut wurde. —ck.

V. Zur Geschichte von Ravensburg.

In den im Jahr 1877 durch den bekannten Wiener Gelehrten Horawitz herausgegebenen 
„Analekten zur Geschichte der Reformation und des Humanismus in Schwaben“, in welchen 
u.a. 72 Briefe von und an den Ravensburger Humanisten Michael Hummelberger (geb. 1487; 
f 1527 in der Heimat) veröffentlicht sind, finden lieh gar hübsche Stellen über das damalige 
Ravensburg (urbs hortulana), wie es im Jahr 1518 ausgesehen hat mit seinen vielen anmutigen 
Gärten und netten bequemen Gartenhäusern, mit den zahlreichen Gewerken und Papiermühlen, 
die dem an sich nicht großen Weichbilde ein reges munteres Gepräge verleihen. Auch wird 
das heitere und wienfchaftliche Leben in jenem Kreise von Humanisten gerühmt, welchen die 
verhältnismäßig zahlreichen studierten Söhne der Reichsstadt, die Hummelberger, Egell, Mathias 
Uelin (Jehlin ?), Schlachtner, Kierher, Betz etc. und einige Fremde damaliger Zeit zu Ravensburg 
bildeten. Egg el und Uelin waren, wie damals überhaupt viele Humanisten, Ärzte in ihrer 
Vaterstadt. M. Hummelberger, dessen Bruder Gabriel in Feldkirch ebenfalls Arzt war, nennt 
den Egell seinen Orestes. Egell war der Sache der Reformation zugethan und stand noch im 
Jahr 1554 im Briefwechsel mit dem bekannten Reformator Brenz. Bek.
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XIII, 74.
Adrana (Eder) XII, 196.
Adrion XII, 80.
Aedituus, Hermannus XIII, 52.
Ägypten XII, 16. 173.
Agathenhof XIII, 103.
Aglei, Bertold, v. XII, 53.
Aglesternloch (Elsterloch) XII, 

139.
Agly (Vernodubrum) XII, 184.
Agrippa XII, 16.
Ahelfingen XII, 212. 239. XIII, 

79.
Aichach XIII, 37.
Aichberger XIII, 8.

Amlishagen XIII, 4.
Ammerthal XII, 13.
Ammianus Marcellinus XII, 202.
Ampsivarier XII, 193.
Anagni XII, 53. 173, 219.
Anbrecht, Ludwig XII, 173.
Ancon, J. de XII, 229.
Ancona, Augustinus de XII, 79.
Andria XII, 24.
Angelus von Worms XIII, 124.
Ankenreute, Clemens, Konrad 

XII, 118.
Ansbach XII, 218. 225. XIII, 

82. 106 ff.
Apfelbach XII, 192. XIII, 74.
Apflau XIII, 5.
Appensee XII, 58.
Appold, G. M. XII, 78.
Aquilea XII, 53.
Arar (Saone) XII, 187.
Archshofen (Argshofen) Fr. v. 

XII, 221.
— XIII, 74, 82.

Arezzo XII, 154.
Ariovift XII, 193.
Arlt, Generalmajor XII, 17, 125. 

XIII, 20.
Arnold XII, 183 

— Heinz XIII, 137.
Arnoldi, Theoderich XII, 238.
Arnoltsreute XII, 169.
Arragonien XII, 159.
Arverni XII, 198.
Arzat, Heinr. XIII, 152.
Alang XII, 181.
Asberg XII, 9.
Ascarius (Ascherich) XII, 141.
Aschhansen XIII, 4.
Assisi XIII, 130.
Affifio, Ph. XII, 224.
Affumstadt XIII, 75.
Astfalk, MarcusXII, 79. XIII,39
Ata, XII, 141.
Athen XII, 173.
Attilau XII, 84.

Aichelberg, Egeno, Graf XII, 169.
Aichstetten XIII, 8.
Ainsiedler, Erhard XII, 120.
Akka XII, 173.
Alaunae XII, 201.
Albert, König XIII, 50.
Alberti, v., Archivrat XII, 161 ff. | 

XIII, 137.
Alberti, Johann XIII, 133.
Albertus Magnus XIII, 157. |
Albrecht, Georg XII, 93.

— Domänepächter XII, 218. | 
Alemannen XII, 196 ff., XIII, 91. 1 
Alexandria XII, 173.
Ailingen, Ulrich v. XIII. 125.

127. 136.
Algus, Nic. XIII, 132.
Alkertshaufen XII, 61. XIII, 73.
Allersheim XIII, 102.
Allgäuer Maurer XII, 97 ff.
Allmendingen XIII, 24.
Allstedt XIII, 76.
Almarbeum XII, 58.
Alpirsbach XIII, 31. 33.
Altdorf, Aldorf XII, 32. XIII.

108. 151.
Altenberg XII, 36.
Altenburg a./N. XII, 10.
Altenburg XII, 51. 79.
Altenstadt XIII, 4. 24.
Althamer XIII, 128.
Althausen XII, 123. XIII, 5.
Altheim (Bayern) XII, 236.

— Elisabeth v. XII, 227.
— Johann, Prof. XII, 238.
— XIII, 5.

Altmannshausen XII, 137.
Altneufels XIII, 114.
Altona XIII, 158.
Altshausen XIII 10, 22.
Alts-buron XIII, 142.
Ammann, Hermann XII, 233.

— Dr. XII, 120.
Ambros XII, 145.
Amifus XII, 198.
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Atzenberg XII, 169.
Aiib (Auwe) XII, 228, 238 ff.
Aubertshaufer, Ulrich XII, 121.
Auernhofen XIII, 81, 85 ff.
Aufhausen XIII, 40.
Aufhofen XIII, 145.
Aufstetten XII, 237.
Augenstein XII, 9.
Augsburg XII, 21 ff. 102. 155. 

196. XIII, 103. 112. 124. 
128. 134. 144.

Bischof Otto XIII, 96. 
Ulrich XII, 109.

Bischof v. XII, 37.
Bistum XII, 162. XIII. 274.
Domkapitel XII, 103.

Augsburger Haus XIII, 155.
Lux XIII, 153.

Augustin XII, 80.
Aulbrechtus XII, 129.
Aulendorf XII, 178.
Ausonius XII, 187, 198.
Austria, Andreas v., Kardinal 

XII, 148
Autara XII, 193.
Auwe (Awe) XII, 238. XIII, 90.
Avara XII, 198.
Aventicum XII, 125.
Avignon XII 231.

Baalbeck XII, 143.
Bach, M. XII, 4. 110 ff. 164. 

XIII, 1.
Bacharach, Joh. v. XII, 238.
Bachenstein, Herren v. XII, 207. 

Eberh. XII, 239.
Backnang XII, 102. XIII,21. 62.
Bacmeister, Ad. XII, 181.
Baden XII, 86. 159 ff.

Dorothea Ursula, XII, 160.
Ernst, Fr. v. XIII, 103.
Georg, Fr. v. XII, 4.

Bader, Hans, Jörg, Andreas, 
Heinr., Oswald XII, 120 ff.

Bächlingen XIII, 95, 113.
Bagauden XII, 196.
Bagnato, Joseph XII, 123.
Baierbach XIII, 76.
Baindt XII, 34.
Baker XII, 183.
Balbach XII, 59.
Baldeck, Anna v. XIII 143.
Baldern XII, 183. XIII, 6. 38.
Baldersheim XII, 228.

Hans v. XII, 233 ff.
Reinhard, Jörg v. XII, 240.
Truchsesse v. XIII, 87.
Winter, Margolf, Conrad XII, I

Balgheim XIII, 145 ff.
Balingen XII, 7. 99. 185. XIII, 

6. 32. 38.
Balinger, Fritz XIII, 152.
Balisa XII, 185.
Ballenberg XII, 57.
Ballendorf XII, 139.
Baltasar von Darmstadt XII, 94. 

(Maurer) XII, 99.
Baltmannshofen XII, 237.
Balzheim XIII, 271.
Bamberg XII, 38, 82. 203.219 ff. 

XIII, 77.
Bischof Eckbert XII, 51. 214. 
Heinrich XII, 38. 46. 49 ff 126.
Ulrich von XIII, 35.

Banpfen XII, 138.
Banzenmacher, Martin XIII, 38.
Banzenweiler XII, 60.
Barth, Dr. XII, 80.

Michael XIII, 137.
Bartholomäus, Kaplan XII, 233.
Bartsch XIII, 34.
Basel XII, 39. 50. 79. XIII, 66.
Bauer, Dekan XII, 47, 56, 136. 

XIII, 72.
Caspar XII, 220, 225.
Samuel XII, 170.

Baumann, Jörg XII, 239. 
XIII, 111.

Baumerlenbach XIII, 76.
Bayer, Hofbaumeister XIII, 35.
Bayern XII, 58. 86. 159. 195.

Elisabeth v XII, 41. 
Ludwig, Herz. v. XII, 45. 214. 
Otto, Herz. XII, 29.36.42. 216.

Bazing, LandgerichtsratXII, 17. 
80.177,190. XIII, 259.272.

Bebenburg, Herren v. XII, 58 ff. 
207.

Bebenhausen XII, 54. 110. XIII. 
27. 32. 34. 49. 64.

Bebronna, fons XII, 187.
Becher, Ursus XIII, 130 ff. 
Beck, Amtsrichter XII, 144. 170. 

XIII, 276.
Gilg XIII, 85.
Ilans XII, 9.
Michael XII, 120.

Beck, Widmannsftetter XII, 80. 
179.

Beeli (Bely) XII, 166.
Beerwart, Martin XII, 97.
Beger, J. G. XIII, 47.

Bauinfp. XIII, 259.
Beham, Albert von XII, 30 ff. 
Beich, Daniel, Joachim Xli, 122. 
Beilstein XII, 186. XIII, 74.
Beimerstetten XIII, 262.

Beinhard, Johann XIII, 126.
Beintzel (Bensel) Hugo XIII, 131.
Beisbarth, Arch. XII, 106. XIII, 

35.
Belchen XII, 185.
Belenus XII, 183.
Belfort XII, 166, 194.
Belinarius XII, 185.
Belrieth XII, 286.
Belfenberg XIII, 4.
Belfenfelt, Walther XIII, 148.
Belstädt (Bilistadt) XII, 186.
Beltersroth XIII, 76.
Belz, Eberli XIII, 151.
Belzhag XII, 208.
Belzhausen XII, 239.
Bemberg XIII, 73.
Bempflinger Vertrag XII, 190.
Bender, Lienh. XIII, 83.
Benevent XII, 173
Bengel XIII, 106.
Benin, Hans XII, 104.
Benningen XII, 96. XIII, 19.
Bensen XIII, 78.
Bentele, Maler XIII, 31 ff.
Bentz von Böchingen XIII, 152.
Bentznau, Hans XII, 118.
Benz, der Maier XIII, 148.
Benzbeck, Pf. XIII, 153.
Benzenhofen XIII, 80.
Ber, Beer, Eberh., Daniel, Su­

sanne, Georg, Marquard, 
Hans XII, 92. 105. 235.

Beraholt, Graf XII, 141.
Berchtheim, Herrenberchtheim 

XI , 236.
Berengarus Conversus XII, 211.
Berg, Adam, von XII, 140.
Berg OA. Ravensburg XIII, 28.
Bergel XII, 59.
Bergzabern, Wolfgang v. XII, 97.
Beringen XII, 139.
Beringer, Michael XIII. 87.
Berkhülen XII, 126.
Berlerin, Marg. XIII, 36.
Berlichingen, Burkhard X11,100. 

Göz XIII, 35, 94.
Engelhard XII, 61.

Berlin XII, 146. 155. 172. XIII, 
103.

Gerhard XIII, 35.
Berlinger XII, 8.
Bermaringen XII, 130 ff. XIII, 39.
Bermeter, Heinz XII, 235.
Bern XII, 39. 53. XIII, 66.

Burkh. XIII, 148.
Bernbach XII, 191.
Bcrncck XIII, 143.
Berndshausen XIII, 39.
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Berner, Baurat XIII, 33.
Bernhard v. Magstadt, Abt XII, 

111.
Bernhardt, Steinmetz XII, 95.
St. Bernhard, Kl. XII, 89.
Bernheim, Adam v. XII, 59. 

XIII, 87.
(Burgbernheim) XII, 238.

Bernloch XII, 85. XIII, 8.
Bernsfelden XIII, 74.
Bernstadt XIII, 261.
Bertold, Kämmerer XII, 55. 

Michel XII, 94.
Besancon XII, 181.
Besigheim XII, 97. XIII, 16.
Besserer, Familie XII, 118. 177. 

XIII, 33.
Bethlehem XIII, 107.
Betz XIII, 277.
Betzenhufer, HartmannXIII, 150.
Beuron XII, 82 ff.
Beutelsbach XII, 3. 90. XIII, 27.

Luitgard, v. XII, 90.
Beutler, Oswald, Ulrich, Peter, 

Hans XII, 119. 123.
Beyer, Prof. Dr. XII, 80. XIII, 34.
Beyttenmüller XIII, 34.
Biber XII, 186 ff.
Biberach XII, 32. XIII, 27. 31. 

34. 275 ff.
Biberach, OA. Heilbronn XIII,74.
Biberantia XII, 188.
Biberen, Alb. v., XII, 240.
Biberern, Kath. XII, 235.

Albrecht XIII, 82, 84.
Biberoliren XII, 140.
Bibersfeld XII, 187.
Bibrach, Eyteigrette v. XIII, 36.
Bibracte XII, 187.
Bibrax XII, 187.
Bibroecii XII, 188.
Bibruffa (Bibersch) XII, 187.
Bickelsberg XIII, 137.
Bicklin XIII, 132 ff.
Bieler See XII, 81 ff.
Bielrieth, Fr. v. XII, 203 ff.

Heinrich v. XII, 206.
Otto, Agnes v. XII, 205.
Küchenmeister XII, 58.

Bieneck (Birneck) XIII, 157.
Bieringen XII, 206. 212. XIII, 4.
Bietigheim XIII, 16. 35.
Bildechingen XIII, 147.
Billach XII, 185.
Bille XII, 185.
Billig XII, 185.
Billingsbach XIII, 73, 95.
Bilriet XII, 186.
Bilstein XII, 186.

Binder, Wilh. XIII, 43.
Bingen XII, 168.
Binswangen, Binzwangen XII, 

136. 212. XIII, 142.
Birkenfeld, Äbtissin v. XII, 229.
Birlinger XII, 191.
Birtilo XII, 142.
Bischofshofen (Salzburg) XII, 89.
Bishalm XIII, 133.
Bissingen a. d. Enz XIII, 21.

OA. Ulm XIII, 263.
Bifutun XII, 173.
Bitsch XII, 159.
Bittelbronn XIII, 75.
Bitzfeld XII, 107 ff. 138. 207.
Bivera XII, 188.
Blabia (Blavia) XII, 190.
Blaboriciacum XII, 190.
Blärrer XIII, 152.
Blaicher, Hans XII, 120.
Blankensee XIII, 274.
Blarer, Marg. XII, 119. 

v. Wartensee XII, 127. 145.
Blasien, St. XII, 145.
Blaubeuren XII, 3. 84. 98.126. 

XIII, 8. 25. 32.
Blaubuch XH, 190.
Blaufelden XII, 57.190. XIII, 73.
Blaviacum XII, 190.
Blavithes (Plavis) XII, 190.
Blind, Dr. XII, 23.180. XIII, 116.
Blumer, Gebhard XII, 122.
Biumhard, Pf. XIII, 110.
Blumweiler XIII, 74.
Böblingen, Schloß XII, 96.
Böblinger,Math.XlI,80.XIII,57.
Bochring, Wernh. XIII, 152.
Bock XIII, 261.
Bockelin, Johann XIII, 148.
Bocksberg, Kraft v. XII, 36.
Bocksdorfer, Lukas XII, 122.
Böckingen XIII, 19.
Böckli, Mark XIII, 148.
Böcklin v. Eutingerthal XIII, 

147 ff.
Bodensee XII, 81.
Bödnis XII, 139.
Bösingen XIII, 261.
Bogenarius XII, 41. 217.
Boger XII, 207.
Bogner, Jörg XII, 120.
Böham, Heinr. der XII, 122.
Böheim XII, 195.
Böhmen, König Wenzel XII, 33.

Katharina v. XII, 46. 
XII, 184.

Böhmer, Fr. XII, 52. XIII, 51. 
Boii XII, 193.
Bojocalus XII, 193.

Bojorix XII, 193.
Boland, Ph. v., WernerXII,48,50 
Boll XIII, 230.
Bollingen XIII, 35.
Bollinger XII, 177.
Bologna XII, 238.
Bolftein, Marg. v. XIII, 127.
Bolftetten XII, 138.
Boltrinch, Jhs. XIII, 154.
Bolz, Th. XII, 134.
Bolzhalden XII, 236.
Bomenkirche XII, 139.
Bondorf XIII, 142.
Bonfeld XIII, 74.
Boninga, Heinrich XIII, 77.
Bönnigheim XII, 96. 164.
Boos XII, 168. XIII, 11.
Bopfingen XII, 229.
Boppart XII, 47. 210.
Böringen, XII, 133.
Börner, Jos. David XII, 123.
Börslingen XIII, 262.
Borst, Konrad XIII, 259.
Bösinger, Hans XII, 134.
Bosra XII, 173.
Bossen, v. XII, 166.
Bossendorf XIII, 73.
Bossert, Pf. XII, 44. 55 ff. 137. 

141. 207. 218. XIII, 48. 72. 
76. 113. 128. 166.

Bössingen XIII, 149.
Bössinger XIII, 150. 153.
Bötgär, Heinr. XII, 131.
Böttingen XH, 139. XIII, 75.
Bouquoi XIII, 102.
Boutong XIII, 34.
Bovenzenweiler XIII, 73.
Boxberg, Kraft v. XII, 44.49.217
Boxmann, Nic., Pf. XII, 233.
Brackenheim XII, 97.
Brackwang XIII, 15.

Rud. v. XIII, 78.
Brälin, Bastian XII, 99.
Brandenburg-Ansbach XIII, 111. 

-Bayreuth XII, 219. XIII, 90. 
-Culmbach XIII, 254. 
Hans XII, 118.
Markgrafen v. XII, 155. 160. 

239. XIII, 81. 83.
Brauch, Melchior XIII, 131.
Braun (Baun), Hans XII, 104.

Jakob XII, 115.
Joh. XIII, 127.
J. G. XII, 103. 
Inspektor XIII, 259. 
Leop. XIII, 126.
Stephan XII, 130.

Brauneck, Herren v. XII, 221 ff. 
230 ff. XIII, 74. 82. 129.
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Bräunisheim XII, 139.
Braunschweig, Herzoge v. XII, 

159 ff.
Bredelar XII, 189.
Breisach, Peter v. XIII, 57.
Breitenlandenberg XIII, 126.
Breitingen XII, 138. XIII, 261.
Breittenweg, Cunz XII, 235.
Breitter, Melch. XIII, 133.
Brelochs, A. XII, 79.
Brenner, Albrecht XIII, 151.
Brentzing XII, 130.
Brenz, Johannes XIII, 79. 94. 

XIII, 26. 277.
Brescia XII, 30. 51.
Brestei, Joh. G. XII, 122.
Brethoh, Henr. de XII, 189.
Brettach XII, 138.189. XIII, 75.
Brettachgau XII, 137.
Bretten XII, 4.
Brettenfeld XIII, 73.
Brettheim XII, 56. XIII, 73.
Bretzenkaim, Anna v. XII, 57.
Bretzfeld XII, 189.
Breuning, Jörg XII, 120.
Brienne, Joh. v., Graf XII, 24.
Brigel, Heinr. XIII, 127.
Brithaiu XIII, 137.
Bronn XIII, 74.
Bronnbach, Kl. XII, 219 ff. 238. 

XIII, 81.
Äbte v. XII, 219. 222 ff. 238. 

XIII, 84.
Bronnweiler XIII, 31. 54.
Brubach, Peter XII, 79.
Bruderhartmannszell XII, 60.
Brugsch XII, 173.
Brüller, Pacificius XIII, 136.
Brunmann, Hans XIII, 269.
Brunnbach XII, 214.
Brunner, Joachim XIII, 131.
Bruno, Abt v. Hirsau XII, 90.
Bruzya, P. Luigi XII, 174.
Bubenhofen, Anna v. XIII, 126 ff.
Bubisheim XII, 178.
Buch XIII, 15.
Buchenau, Hans Truchseß XII, 

233.
Büchelberg XII, 57.
Büchelberger, Ag. XIII, 87.
Buchhorn, OA. Weinsb. XIII, 76.
Buchner, Hans XII, 120.
Buck, Dr. XII, 181.201.XIII,272.
Buckelsberg XIII, 137.
Bucklin, Diep. XII, 118.
Buder, Hans XII, 120 ff.
Buerger, gen. Bersch XII, 128.
Buhel, Hans XII, 237.
Buhl, Joh. Fr. XIII, 117.

Bühler XII, 185.
Bühlerthann XIII, 92.
Bühlerzell XIII, 95.
Bühlerzimmern XII, 183. 205.
Bulach XIII, 30.
Bullet XII, 181.
Bunz, Dr. XIII, 31.
Buochler, Joh. XIII, 126.
Buol, Michael XII, 104.
Burchard (Guardian) XIII, 136. 
Burokh XII, 100.
Bürg XIII, 175.
Burgau, Heinr. v. XII, 42.
Bürge, Hans XII, 119.
Burger, Peter XII, 98.
Bürger, Oberförster XIII, 1. 259. 

261.
Burgfarrenbach XIII, 110.
Bürgisser, Benedict. XIII, 137.
Burgstall XIII, 74.
Burgunder XII, 202.
Burkhard, Glasm. XIII, 33.
Burkhard, Pf. XIII, 110.
Burkhardus decanus XII, 211.
Burkhausen XII, 137.
Burkher, Bürgerin. XIII, 35. 
Burleswag XIf, 61.
Bürthingen XIII, 146.
Bürznich, Hans, XIII, 154 ff. 

Wernh. XIII, 149.
Busch, Ludwig XII, 237.
Buffen XII, 166.
Bukler, Magd. XIII, 36.
Butseher, Pf. XII, 168.
Butz, Auberlen XIII, 137. 
Buzin XII, 138.

Caesar XII, 185. 187 ff.
Cäsarius XIII, 124.
Cassarus XII, 188.
Calw XIII, 4. 128.

Werntrut von XIII, 149.
Cambodunum XII, 201.
Camdur XII, 184.
Cammerer XIII, 47.
Candebona, Heinr. v. XII, 46.
Cannstatt XII, 10. XIII, 1. 13. 

21. 36. 39.
Capoccio, Peter XII, 41.
Capua XII, 35.
Carpineti XIII, 77.
Carraccioli, Landulf XII, 29.
Castello, G. de, XII, 231.
Castrimönium XII, 173.
Catania XII, 46 ff.
Cellarius, Th. XII, 79.

I Cesorix XII, 193.
Chadaloh XII, 141.
Chalg XII, 166.

Chatten XII, 194.
Chemnitz XIII, 158.
Cherelberch (Kesselberg) XII, 56.
Chessy XII, 89.
Chiening XII, 201.
Chinsi, Hermann, Bischof v. 

XII, 53.
Choisy, A. XII, 173.
Christazhofen XIII, 275.
Christina, St. XII, 80.
Chrocus XII, 199.
Chur XII, 166. XIII, 145.

Dom XII, 122.
Cimbern XII, 193.

Otto de XII, 205.
Cisterz XII, 240.
Civitale XII, 46.
Cläß, Jerg XII, 130.
Claodicus XII, 193.
Claudian XII, 187.
Clemens von Alexandrien XII, 

180.
Clepsheim, Simon v. XII, 211.
Cleß, Joh. XII, 154.
Coccorano XIII, 77.
Cochem XII, 183.
Cocus, Konrad Heinr. XII, 238.
Collenberg (Colmberg) XII, 58.
Colloguoe XII, 191.
Colowrath, Graf XII, 171. 
Comburg XII, 39. 50. 136. 186. 

201. 203. XIII, 39 ff. 70. 73. 
125.

Conchis, Johannes XII, 55.
Conrad, Erzbischof v. Köln 

XII, 31.
Kanoniker XII, 56.
Deutschordensmeister XII, 31.

Constanz XII, 122. XIII, 28. 61. 
133.

Bistum XIII, 49. 137. 274.
Burkhard, Dechant XII, 169. 
Conrad XII, 168.
Heinr., Bischof XII, 126. 169. 

XIII, 49. 270.
Hugo XII, 135.

Contarini XIII, 129.
Cony, la, General XII, 172.
Cornwallis, Richard v. XII, 48.
Cortenuova XII, 30.
Cotta, Freiherr v. XII, 166.
Craeyg, Bentz (Krey) XIII, 152.
Crailshaufen XIII, 73.
Crailsheim XII, 183. XIII, 94. 

111.
Herren v. XII, 61.239. XIII, 93.

Crainthal XIII, 74. 83.
Creglingen XIII, 35. 74. 81 ff.

Herren von XII, 228.
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Creidiz, Petrus XIII, 127. 
Cremona XII, 34. 55. XIII, 275.
Creßbach, Leonh. XIII, 155.
Creweisheim, Heinr. v. XII, 239.
Crispenhofen XII, 202.
Croaria, Georg v. XII, 119.
Crumelin, Ritter XII, 228.
Crusius, Martin XII, 1. XIII, 51.
Cruso, Marquard XU, 221.
Cubito, Joh. de XII, 231.
Cumae XII, 173.
Cupfere villa XII, 188.
Curland XII, 39.
Currer, Erhard XIII, 136.
Curtz, Hans XII, 105.
Czihack, E. v. XII, 103.

Dachs, Gabriel XII, 103.
Dagolf (Dagaulf) XIII, 274.
Dalberg, y ., Primas XIII, 43.
Dalkingen XIII, 15.
Dali, R. XIII, 86.
Damaskus XII, 173.
Dankolf, Berth. XIII, 143. 154.
Danner XIII, 39.
Daugendoif XII, 166.
Daumer XIII, 33.
David v. Augsburg XIII, 124.
Davos XII, 166.
Debelin, Matth. XIII, 133.
Debler XIII, 117. 131.
Dedichingen XIII, 154.
Degelbrunn XII, 65.
Degerschlacht XII, 11. XIII, 56.
Deggingen XIU, 4. 60.

Herren von XIII, 79.
Dekumatland XII, 194 fr.
Dellmenfingen XIII, 269.
Dernbach XIII, 127.
Denis, St XII, 191.
Denkendorf XII, 108.
Denkendorfer, Jerg XII, 102.
Denkenthal XII, 139.
Derendingen XIII, 24.
Derer, Hans XIII, 36.
Dettinger, Benz XIII, 150.
Detzel, Pf. XII, 80.
Deutsche Kaiser, Conrad II. 

XII, 186. XIII, 70. 72. 
Conrad III. XII, 107. 204. 

XIII, 77.
Conrad IV. XII, 23 fr. 45. 169. 

213.
Conradin XII, 162.
Franz Stephan XIII, 114. 
Friedrich I. XII, 27. 44. 203. 

XIII, 77.
Friedrich 11. XI1,23.27 ff.42 ff. 

169. 204. 210. XIII, 48 270.

Deutsche Kaiser, Ferdinand I. 
XIII, 53. 95. 128.

Heinrich II. XIII, 92. 
Heinrich IV. XIII, 71. 
Heinrich V. XII, 204. 
Heinrich VI. XII, 27. 36. 44. 

XIII, 77.
Heinrich VII. XII, 23. 26. 44 ff. 

206 ff.
Lothar XIII, 76. 
Ludwig der Fromme XII, 135. 
Karl der Große XII, 136. 140. 
Karl V. XIII, 36 ff. 271.
Karl VI. XIII, 120.

Deutzhain XII, 129.
Diem XIII, 153.
Diembot XII, 57.
Diembünde XII, 58.
Dienbund XII, 59.
Dießen XIII, 142.
Dietingen XIII, 127.
Dietmann, Kilian XIII, 137.
Dietrich XII, 129. XIII, 269. 

von Cöln XII, 50.
Dietrichson XII, 179.
Dietterlin, W. XII, 97.
Dietz, Conrad XIII, 35.
Dillger, Marg. XIU, 38.
Dillingen XII, 148. 171. 

Bistum XII, 98.
Dimbach XIII, 76.
Dinkelsbühl XII, 59 ff. 195. XIII, 

36. 65. 102.
Dinkenthal XII, 139.
Diodor XII, 89.
Dirr, Christoph, Barbara XII, 97. 

Berthold XII, 233. 
Elisabeth XII, 233.
Friedr., Maler XIII, 33 ff.

| Ditzenbach, Eberh. v. XIII, 79. 
Dizinger XIII, 59.
Dobus XII, 184.
Doevern XII, 184.

| Dolmetsch XIII, 35. 
Domeneck XIII, 75.
Donau XII, 81. 166.
Donauer, Dr. XIII, 118.
Donaueschingen XII, 1. 79.
Donauwörth XII, 24. 171.
Donnbronn XIII, 74.
Donzdorf XIII, 39. 127.
Doppeler, Albr. XIII, 148. 
Dörgfeld XII, 176.
Döring XIII, 34.
Dörner, Tob. XII, 120.
Dornstetten XIII, 142.

| Dörrenzimmern XIII, 73.
| Dörrmenz XIII, 73.

Döttingen XII, 207.

Doubs (Dubis) XII, 185.
Dover XII, 184.
Drackenftein XII, 17.
Drechsel, Chr. XIII, 89.
Dreischwingen XIII, 73.
Drescher XII, 127.
Dreßler, Ottmar XIII, 73
Dretelsbach XIII, 73.
Dreutz, Anna XIII, 36.
Dronke XII, 182.
Drück, Prof. XIII, 155.
Druggis XII, 139.
Dubra XII, 198.
Dubris XII, 198.
Dubnotalus XII, 185.
Dümmler XII, 142.
Dumnissus XII, 185.
Dumnorix XII, 185.
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